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(Veräffenrlichungsbedü¡ftige Rechtsakre, die in Anwendung des EG-Vertrags¡Euratom-VerIrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES

vom 28. Juni 2007

über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen¡biologischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,)nsbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in ErWägung nachstehender Gründe:

(l) Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamt-
system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der
LebensmitteJproduktion, das beste umweltschonende Prakti-
ken, ein hohes Maß der Artenvielfalt, den Schutz der
natürlichen Ressourcen, die Anwendung hoher Tierschutz-
standards und eine Produktionsweise kombiniert, die der
Tatsache Rechnung tragen, dass bestimmte Verbraucher
Erzeugnissen, die unter Verwendung natürlicher Substanzen
und nach natürlichen Verfahren erzeugt worden sind, den
Vorzug geben, Die ökologischefbiologische Produktionsweise
spielt somit eine 'doppelte gesellschaftliche Rolle, denn sie
bedlent einerseits auf einem spezifischen Markt die VOl'
brauehernachfrage nach ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen und stellt andererseits öffentliche Güter bereit, die einen
Beitrag zu Umwelt- und Tierschutz ebenso wie zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums leisten;

(2) Der Anteil des ökologischenfbiologischen Agrarsektors nimmt
in den meisten Mitgliedstaaten zu, Besonders in den letzten
Jahren ist eine wachsende Verbrauchernachfrage zu ver-
zeichnen, Die jüngsten Reformen der gemeinsamen Agrar-
politik, die auf Marktorientierung und den
Verbraucherwünschen entsprechende Qualitätserzeugnisse
abheben. werden den Markt fur ökologischefbiologische
Erzeugnisse voraussichtlich weiter stimulieren. Vor diesem
Hintergrund nehmen die Rechtsvorschriften über die ökolo-
gischefbiologische Produktion einen zunehmend wichtigen
Stellenwert in der agrarpolitischen Strategie ein und stehen in
engel' Beziehung zu den Entwicklungen auf den Agrar-
märkten.

(3) Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für den ökologischen/
biologischen Produktionssektor sollte dem Ziel dienen, einen

(1) Stellungnahme vom 22. Mai- 2007 (noch nicht im Amtsblatt
véröffenrlichr).

fairen Wettbewerb und einen ordnungsgemäß funktionie-
renden Binnenmarkt für ökologischefbiologische Erzeugnisse
zu gewährleisten und das Vertrauen' der Verbraucher in als

, ökologischfbiologisch gekennzeichnete Erzeugnisse zu wah-
ren und zu rechtfertigen, Er sollte ferner auf die Schaffung von
Voraussetzungen abzielen, unter denen sich dieser Sektor
entsprechend den jeweiligen Produktions- und Marktentwick-
lungen fortenrwíckeln kann,

(4) Die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europä-
ische Parlament über einen Europäischen Aktionsplan für
ökologische Landwirtschaft tind ökologisch erzeugte Lebens-
mittel sieht eine Verbesserung und Verstärkung der gemein-
schaftlichen Standards für den ökologischenfbiologischen
Landbau sowie der Einfuhr- und Kontrollvorschriften vor,
Der Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen
vom 18, Oktober 2004 aufgefordert. den gemeinschaftsrecht-
lichen Rahmen dafür im Hinblick auf Vereinfachung und
Gesamtkohärenz zu überarbeiten und insbesondere durch
Festlegung von Grundprinzipien 'eine Harmonisierung der
Normen zu begünstigen und nach Möglichkeit eine weniger
ins Detail gehende Regelung anzustreben,

(5) Es ist daher angezeigt, die Ziele, Grundsätze und Regeln für
die ökologischefbiologische Produknon genauer zu formulle-
ren, urn so zu mehr Transparenz, Verbrauchervertrauen und
einer harmonísíerten Sichtweise in Bezug auf das ökologische/
biologische Produktionskonzept beizutragen,

(61 Zu diesem Zweck sollte die Verordnung (EWG) Nr, 2092/91
des Rates vom 24, Juni 1991 überden ökologischen Landbau/
die biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel (') aufgehoben und durch eine neue Verordnung ersetzt
werden.

(7) EI sollte ein gemeinscJ:taftlicher Rechtsrahmen mit allge-
meinen Vorschriften für-die ökologischefbiologische Produk-
tion ,festgelegt werden.-der sich auf die pflanzliche und die
tierische Erzeugung sowie die Aquakultiirproduktion, ein-
schließlich der Vorschrtíten für das Sammeln von Wild-
pflanzen und Meeresalgen, fiir die "ums~~llung und für die

(') ABI. L 198 vom 22.7,1991. S, i. Zuletzt geändert durch die,
Verordnung- (EG) Nr, 394/2007 der Kommission (ABI. L 98 vom
13.4.2007. S, 3),
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Produktion von verarbeiteten Lebensmitteln, eínschließlích
Wein, sowie von Futtermitteln und von ökologischer/biologi-
scher Hefe erstreckt. Die Kommission sollte die Verwendu~g
der Erzeugnisse und Stoffe zulassen und darüber entscheiden,
welche Verfahren im ökologischen/biologischen Landbau und
bei der Verarbeitung von ökologischen/biologischen Lebens-
mitteln eingesetzt werden,

(8) Die Entwicklung der ökologischenjbiologischen Produktion
sollte insbesondere durch Förderung der Verwendung neuer,
für die ökolcgíschejbíologísche Produktionsweise besser
geeigneter Techniken und Substanzen weiter unterstützt
werden.

(9) Genetisch veränderte Organismen (GVO) und Erzeugnisse,
die aus oder durch GVO erzeugt wurden, sind mit dem
ökologischen/biologischen Produktionskonzept und der Auf-
filSsung der Verbraucher von ökologischenfbiologischen
Erzeugnissen unvereinbar. Sie sollten daher nicht im
ökologischen{biologischen Landbau oder bei der Verarbei-
tung von ökologischen/biologischm Erzeugnissen verwendet
werden. •

(IO) Es ist das Ziel, das Vorkommen von GVO in ökologischen/
biologischen Erzeugnissen auf das geringstmögliche Maß zu
beschränken. Bei den bestehenden Kennzeichnungsschwellen
handelt es sich um Höchstwerte, die ausschließlich mit einem
zufälligen und technisch nicht zu vermeidenden Vorhanden-
sein von GVO im Zusammenhang stehen.

(Il) Der ökologische/biologische Landbau sollte in erster Linie
erneuerbare Ressourcen in lokalorganisierten landwirt-
schaftlichen Systemen nutzen. Um so wenig wie möglich auf
nicht erneuerbare Ressourcen zurückzugreifen. sollten
Abfälle und Nebenerzeugnisse pflanzlichen und tierischen
Ursprungs verwertet werden, um den Anbauflächen die
Nährstoffe wieder zuzuführen.

(12) Der ökologische/biologische Pflanzenbau sollte dazu bei-
tragen, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessern
und die Bodenerosion zu verhindern. Die Pflanzen sollten
ihre Nährstoffe vorzugsweise über das Ökosystem des
Bodens und nicht aus auf den Boden ausgebrachten löslichen
Düngemitteln beziehen.

(l J) Zentrale Ele~ellte im Bewirtschaftungssystem des ökologi-
schen/biologischen Pflanzenbaus sind die Pflege der Boden-
fruchtbarkeír, die Wahl geeigneter Arten und Sorten, eine
mehIjährige Fruchtfolge, die Wiederverwertung organischen
Materials und Anbautechniken. Zusätzliche Düngemittel,
Bodenverbesserer und Pflanzenschutzmittel sollten nur ver-
wendet werden, wenn sie mit den Zielen und Grundsätzen
der ökologischen/biologischen Produktion vereinbar sind.

-i (14) Die Tierhaltung ist von fundarnentaler Bedeutung für die
Organisation der landwirtschaftlichen Erzeugung in einem
ökologisch/biologisch wirtschaftenden Betrieb, insofern als
sie das notwendige organische Material und die Nährstoffe
für die Anbauflächen liefert und folglich zur Bodenver-
besserung und damit zur Entwicklung einer nachhaltigen
Landwirtschaft beiträgt.

(15) Zur Vermeidung einer Belastung der Umwelt, insbesondere
von natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser, sollte in
der ökologischen/biologischen tierischen Erzeugung grund-
sätzlich für eine enge Verbindung zwischen tierischer
Erzeugung und dem Land, für geeignete mehIjährige
Fruchtfolgen und die Fütterung der Tiere mit ökologischen/
biologischen Pflanzenerzeugnissen, die im Betrieb selbst
oder in benachbarten Qkologisch/biologisch wirtschaftenden
Betrieben erzeugt werden, gesorgt werden.

I, I
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(16) Da die ökologischefbiologische Tierhaltung eine an das Land
gebundene Wirtschaftstätigkeit darstellt, sollten die Tiere so
oft als möglich Zugang zu Auslauf im Freien oder zu
Weideflächen haben.

(17) Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte hohe Tier-
schutzstandards achten sowie den tierartspezifischen ver-
haltensbedingten Bedürfnissen genügen, und die
Gesunderhaltung des Tierbestands sollte auf der Krankheits-
vorbeugung basieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte in
diesem Zusammenhang den Bedingungen der Stallunter-
bringung. den Haltungspraktiken und der Besatzdichte gelten.
Darüber hinaus sollte bei der Wahl der Tierrassen deren
Fähigkeit zu,¡; Anpassung an die lokalen Verhältnisse
berücksichtigt werden. Die Durchführungsbestimmungen
für die tierische Erzeugung und die Aquakultur sollten
wenigstens die Befolgung der Bestimmungen des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in
landwirtschaftlichen Tierhaltungen und der. sich daran
anschließenden Empfehlungen seines Ständigen Ausschusses
(r-AP) gewährleisten.

(18) Das System der ökologischen/biologischen tierischen Erzeu-
gung sollte anstreben, die Produktionszyklen der verschiede-
nen Tierarten mit ökologisch/biologisch aufgezogenen Tieren
zu realisieren. Daher sollte eine Vergrößerung des Genpools
der ökologisch/biologisch gehaltenen Tiere gefördert, die
Selbstversorgung verbessert und so die Entwicklung des
Sektors gewährleistet werden ..

(19) Ökologisch/biologisch verarbeitete Erzeugnisse sollten mit-
hilfe von Verarbeitungsmethoden erzeugt werden, die
sicherstellen, dass die ökologische/biologische Integrität
und die entscheidenden Qualitätsmerkmale des Erzeugnisses
auf allen Stufen der Produktionskette gewahrt bleiben.

(20) Verarbeitete Lebensmittel sollten nur dann als ökologischej
biologische Erzeugnisse gekennzeichnet werden, wenn alle
oder fast alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus
ökologischer{biologischer Produktion stamrnen. Jedoch soll-
ten für verarbeitete Lebensmittel, in denen Zutaten land-
wirtschafclichen Ursprungs enthalten sind, die nicht aus
ökologischer/biologischer Produktion stamrnen können, wie
zum Beispiel für Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei,
besondere Kennzeichnungsvorschriften erlassen werden.
Darüber hinaus sollte es zur Unterrichtung des Verbrauchers
und im Interesse der Markttransparenz und der verstärkten
Verwendung von Zutaten aus ökologischer/biologischer
Produktion unter bestimmten Voraussetzungen möglich
sein, im Verzeichnis der Zutaten auf die ökologische/
biologische Produktion hinzuweisen.

(21) In der Anwendung der Produktionsvorschriften ist eine
gewisse Flexibilität angezeigt, um eine Anpassung der
ökologischen/biologischen Standards und Anforderungen
an die lokalen klimatischen und geografischen Gegeben-
heiten, spezifische Tierhaltungspraktiken und den örtlichen
Entwicklungsstand zu ermöglichen. Deshalb sollte die
Anwendung von Ausnahmeregelungen zugestanden werden,
aber nur in den Grenzen der im Cemeínschaftsrechr genau
festgelegten Bedingungen.

(22) Es ist wichtig, das Vertrauen der Verbraucher in ökologische/
biologische Erzeugnisse zu wahren. Daher sollten Aus-
nahmen von den Anforderungen an die ökologischej
biologische Produktion unbedingt auf die Fälle begrenzt
sein, in denen die Anwendung von Ausnahmeregelungen als
gerechtfertigt anzusehen ist.
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(23) Im Interesse des Verbraucherschutzes und eines fairen
Wettbewerbs sollten die Begriffe, die der Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen dienen, in der
gesamten Gemeinschaft und unabhängig von der verwende-
ten Sprache vor der Benutzung fur nicht ökologische/
biologische Erzeugnisse geschützt werden. Der Schutz sollte
sich auch auf die gebräuc.hlichen Ableitungen und Diminu-
tive dieser Begriffe erstrecken, ganz gleich, ob sie aUeine oder
kombiniert verwendet werden,

ner-
ver-
die

~it5-
,in
lter- (24) Um Klarheit für den Verbraucher auf dem gesamten

Gemeinschaftsmarkt zu schaffen, soUte das Gemeinschafts-
logo für aUe in der Gemeinschaft produzierten vorver-
packten ökologischen/biologischen Lebensmittel
vorgeschrieben werden. Für alle in der Gemeinschaft
produzierten nicht vorverpackten ökologischen/biologischen
Erzeugnisse und alle aus Drittländern eingeführten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisse sollte das Gemeinschaftslogo
auf freiwilliger Basis ebenfalls benutzt werden können.

(25) Es erscheint jedoch angezeigt, die Verwendung des Gernein-
schaftslogos auf Erzeugnisse zu beschränken, die ausschließ-
lich oder fast ausschließlich ökologische/biologische Zutaten
enthalten, um eine Irreführung des Verbrauchers in Bezug
auf den ökologischen/biologischen Charakter des gesamten
Erzeugnisses zu verhindern. Daher sollte es nicht verwendet
werden dürfen zur Kennzeichnung von UmsteIJungserzeug-
níssen oder von Verarbeitungserzeugnissen, bei denen
weníger als 95 % der Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs aus ökologischer/biologischer Produktion stam-
men.

(26) Das Gemeinschaftslogo sollte in keinem Fall die gleichzeitige
Verwendung nationaler oder privater Logos ausschließen.

(17) Ferner soUten die Verbraucher zur Verhinderung betrüge-
rischer Praktiken und zur Vermeidung von Unklarheiten
darüber, ob das Erzeugnis aus der Gemeinschaft stammt oder
nicht, bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos über den
Ort der Erzeugung der landwírtschaftlíchen Ausgangsstoffe.
aus denen sich die Erzeugnisse zusammensetzen, informiert
werden,

(28) Die Gemeinschaftsvórschriften sollten zur Förderung eines
einheitlichen ökologischen/biologischen Produkttonskon-
zepts beitragen. Die zuständigen Behörden, die Kontrollbe-
hörden und die KontrollsteIlen sollten sich jeglicher
Verhaltensweisen enthalten, die den freien Verkehr von
Erzeugnissen, deren Konformität von einer Behörde oder
Stelle eines anderen Mitgliedstaats bescheinigt wurde,
behindern könnten, Insbesondere sollten sie keine zusätz-
lichen Kontrollen einführen oder finanzielle Belastungen
auferlegen.

(29) Im Hinblick auf die Kohärenz mit den Gemeinschaftsvor-
schriften in anderen Bereichen sollte den Mitgliedstaaten
erlaubt werden, für die pflanzliche und tierische Erzeugung
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet nationale Produktionsvor-
schriften anzuwenden, die strenger sind als die gemein-
schaftlichen Produktíonsvorschriften für die ökologische/
biologische Produktion, sofern diese nationalen Vorschriften
auch auf die nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung
Anwendung finden tind im Übrigen mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind.

(JO) Die Verwendung von GVO in der ökqlogischen/biologischen
Produktion ist verboten. Im Interesse dér Klarheit und

Kohärenz sollte es nicht möglich sein, ein Erzeugnis als
ökologisch/biologisch zu kennzeichnen, aus dessen Etikert
hervorgehen muss, dass es GVO enthält oder aus GVO.
besteht oder hergestellt wurde.

(31) Um sicherzustellen, dass die ökologischen/biologischen
Erzeugnisse im Einklang mit den Anforderungen erzeugt
werden, die der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für die
ökologische/biologische Produktion vorschreibt, sollten die
Tätigkeiten der Unternehmer auf allen Stufen der Produk-
tion, der Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse einem im Einklang mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen
zur" Überprüfung 'der Einhaltung des Lebensmittel- und
Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tier-
gesundheit und Tierschutz (I) eingerichteten und betriebenen
Kontrollsystem unterliegen.

(32) In einigen Fällen könnte es als unverhältnismäßig erscheinen,
die Melde- und Kontrollvorschriften auf bestimmte Arten
von Einzelhandelsunternehmern, z. B. auf solche, die
Erzeugnisse direkt an Endverbraucher oder -nutzer ver-
kaufen, anzuwenden. Es ist daher angebracht. den Mitglied-
staaten zu erlauben, solche Unternehmer von diesen

. Anforderungen auszunehmen, Um jedoch Betrug zu ver-
hindern, sollte die Ausnahmeregelung nicht für diejenigen
Einzelhandelsunternehmer gelten, die ökologische/biologi-
sehe Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten oder an einem
anderen Ort als der Verkaufsstelle lagern, aus einem
Drittland einführen oder die vorgenannten Tätigkeiten an
Dritte vergeben haben.

(33) Ökologische/biologische Erzeugnisse, die in die Europäische
Gemeinschaft eingeführt werden, sollten auf dem Gemein-
schaftsmarkt als ökologisch/biologisch in den Verkehr
gebracht werden dürfen, wenn sie nach Produktionsvor-
schriften und im Rahmen von Kontrollvorkehrungen erzeugt
wurden, die den gemeinschaftsrechtltchen Anforderungen
entsprechen oder aber diesen gleichwertig sind. Ferner sonte
fur die aufgrund gleichwertiger Garantien eingeführten
Erzeugnisse eine durch die zuständige Behörde oder die
anerkannte Kontrollbehörde oder -stelle des betreffenden
Drittlands ausgestellte Bescheinigung vorliegen.

(34) Die Gleichwertigkeitsprufung für die Einfuhrerzeugnisse
sollte die internationalen Standards im Codex Alimentarius
berücksichtigen.

(35) Es erscheint angebracht, die Liste der Drittländer beizube-
halten, deren Produktionsvorschriften und Kontrollvorkeh-
rungen durch die Kommission als gleichwertig mit den
gerneínschafrsrechtlichen Anforderungen anerkannt wurden.
Für nicht in dieser Liste aufgeführte Drittländer sollte die
Kommission ein Verzeichnis der KontrolIbebörden und
-steIJen aufstellen, die als zuständig für die Durchführung
der Kontrollen' und Zertifizierung in den betreffenden
Drittländern anerkannt sind.

(36) Es sollten zweckdíenlíche statistische Daten erhoben werden,
um verlässliche Inform~iionen für die Durchführung und
Begleitung dieser Verordnung und al~,Instrumente fur
Produzenten, Marktteilnehmer und politisc~e Entscheidungs-
träger zu erhalten. Der Bedarf an statistischónJ)aten sollte im
Rahmen des Statistischen Progra''''rrts der: Gemeinschaft
festgelegt werden. ' . ".

(l) ABI. L l65tvom 30.4.2004, 5.1. Berichtigung im AßI. L 191 vom
28.5.2004. S. 1.
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c) Futtermittel,(37) Diese Verordnung sollte ab einem Zeitpunkt gelten, der der
Kommission hinreichend Zeit lässt, die zu ihrer Durch-
führung erforderlichen Maßnahmen zu erlassen,

(38) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss I999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse (I) erlassen werden.

(39) Angesichts der dynamischen Entwicklung des Öko-/Bio-
sekters, einiger äußerst sensibler Fragen im Zusammenhang
mit ökologischen/biologischen Produktionsmethoden und
der Notwendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des

, Binnenmarktes und des Kontrollsystems zu gewährleisten,
erscheint es angezeigt, die Gemeinschaftsvorschriften für
den ökologischen/biologischen Landbau unter Berücksich-
tigung der bei der Anwendung dieser Bestimmungen
gewonnenen Erfahrungen einer künftigen Überprüfung zu
unterziehen.

(40) Solange keine detaillierten Produktionsvorschriften der
Gemeinschaft für bestimmte Tíerarten, Wasserpflanzen
und Mikroalgen vorliegen. soUten die Mitgliedstaaten die
Möglichkeit haben, nationale Standards oder bei deren
Fehlen prívate Standards anzuwenden, die von den Mit-
gliedstaaten genehmigt oder anerkannt worden sind -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITELI

ZIEL, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel!

Ziel und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung schafft die Grundlage für eine nach-
haltige Entwicklung der ökologischen/biologischen Produktion,
wobei gleichzeitig ein reibungsloses Funktionieren des Binnen-
markts sichergestellt, ein fairer Wettbewerb gewährleistet, das
Vertrauen der Verbrauchergewahrt und die Verbraucherinteres-
sen geschützt werden.

In ihr sind allgemeine Ziele und Grundsätze festgelegt, Um die
Vorschriften dieser Verordnung zu untermauern und die
Folgendes betreffen:

a) alle Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des
Vertriebs ökologischer/biologischer Erzeugnisse und deren
Kontrollen;

b) die Verwendung von Angaben in der Kennzeichnung und
Werbung, die auf die ökologische/biologische Produktion
Bezug nehmen.

(2) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse der Land-
wirtschaft, einschließlich der Aquakultur, sofern sie in Verkehr
gebracht werden oder dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht
zu werden:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeug-
nisse,

b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind,

(') Aßl. L 184 vom 17.7.1999. S. 23.. Geändert durch den Beschluss
2006j;12jEG (ABI.L 200 vom 22.7.2006,"'5. li).

d) vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den
Anbau.

Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere
gelten nicht als aus ökologischer/biologischer Produktion stam-
mend.

Diese Verordnung gilt auch für als Lebensmittel oder Futtermittel
verwendete Hefen.

(3) < Diese Verordnung findet auf alle Unternehmer Anwendung.
die auf irgendeiner'Stufe der Produktion, der Aufbereitung oder
des Vertriebs von Erzeugnissen im Sinne des Absatzes 2 tätig
sind.

Die Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtun-
gen unterliegen jedoch nicht dieser Verordnung. Oie Mitglied-
staaten können nationale Vorschriften oder bei deren Fehlen
private Standards für die Kennzeichnung und die Kontrolle von
Erzeugnissen aus Arbeitsgängen in genleinschaftlichen Verpfle-
gungseinrichtungen anwenden. sofern diese Regelungen mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der sonstigen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft oder der nationalen Vorschriften,
die im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht auf die in diesem
Artikel definierten Erzeugnisse Anwendung finden, wie z, B. die
Bestimmungen für die Produktion. Aufbereitung, Vermarktung,
Etikettierung und KontroUe dieser Erzeugnisse, einschließlich der
lebens- und futtermittelrechtlichen Vorschriften.

Artikel2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen:

a) "ökologische/biologische' Produktion": Anwendung des
Produktionsverfahrens nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung auf allen Stufen der Produktion. der Aufbereitung
und des Vertriebs:

b) .,Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Ver-
triebs": alle Stufen, angefangen von der Primärproduktion
eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses bis zu seiner
Lagerung, seiner Verarbeitung, seiner Beförderung, seinem
Verkauf oder seiner Abgabe an den Endverbraucher und
gegebenenfalls der Kennzeichnung, der Werbung, der
Einfuhr, der Ausfuhr und der im Rahmen von Unterauf-
trägen ausgeführten Tätigkeiten;

c) "ökologisch/biologisch": aus ökologíscherjblologíscher Pro-
duktion stammen~ oder sich darauf beziehend;

d) "Unternehmer": die natürlichen oder juristischen Personen,
di~ für Einhaltung der Vorschriftea=díeser Verordnung in
den ihrer KontroUe unterliegenden "ökologischenjbiologl-
sehen Betrieben veran~ortlich:sind;"

e) "pflanzliche Erzeugung": Erzeugung landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen, einschließlich der Ernte von Wildpflanzen
für Erwerbszwecke;
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..tierische Erzeugung": Erzeugung von an Land lebenden
Haustieren oder domestizierten Tieren (einschließlich
Insekten);

g) die Begriffsbestimmung für "Aquakultur" ist die Begriffsbe-
stimmung der Verordnung (EG) Nr. l I 98/2006 des Rates
vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischerei-
fonds e);

h) "Umstellung": Übergang von nichtökologischem/nichtbio-
logischem auf ökologischenfbiologischen Landbau inner-
halb eines bestimmten Zeitraums. in dem die Vorschriften
für die ökologische/biologische Produktion angewendet
wurden;

"Aufbereitung": Arbeitsgänge zur Haltbarmachung und/
oder Verarbeitung ökologischer/biologischer Erzeugnisse.
einschließlich Schlachten und Zerlegen bei tierischen
Erzeugnissen. sowie Verpackung. Kennzeichnung und/oder
Änderung der Kennzeichnung betreffend die ökologisclie/
biologische Produktionsweise;

j) die Begriffsbestimmungen für "Lebensmittel". "Futtermittel"
und .Inverkehrbríngen" sind die Begriffsbestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung
der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts. zur Errichtung der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung
VOn Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (');

k) "Kennzeichnung": alle Begriffe. Angaben. Bezeichnungen,
Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen
auf Verpackungen. Schriftstücken. Schildern. Etiketten.
Ringen oder Verschlüssen. die ein Erzeugnis begleiten oder
sich auf dieses beziehen;

die Begriffsbestimmung für .vorverpackte Lebensmittel" ist
die Begriffsbestimmung des Artikels l Absatz 3 Buchstabe b
der Richtlinie 2000/D/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etíkettíe-
rung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die
Werbung hierfür (');

m) "Werbung": jede Darstellung gegenüber der ÖtIentlichkeit
mit anderen Mitteln als einem Etikett. mit der beabsichtigt
oder wahrscheinlich die Einstellung. die Überzeugung oder
das Verhalten beeinflusst oder verändert wird. um direkt
oder indirekt den Verkauf von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen zu fördern:

n) "zuständige Behörde": die für die Durchführung amtlicher
Kontrollen im Bereich der ökologischen/biologischen
Produktion gemäß dieser Verordnung zuständige zentrale
Behörde eines Mitgliedstaats oder jede andere Behörde. der

e) ABI. L 223 vom 15.8.2006. S. 1.
(') ABI. L 31 vom 1.2.2002. S. 1. Zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG)Nr. 575/2006 der Kommission (ABI.L 100 vom
8.4.2006. S. 3).

C) ABI. L 109 vorn 6.5.2000. S. 29. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2006!142/EG der Kernmisslen (ABI. L 368 vom
23.12.2006. S. 11O).'

diese Zuständigkeit übertragen wurde. gegebenenfalls auch
die entsprechende Behörde eines Drittlandes;

o) .Kontrollbehörde": eine öffentliche Verwaltungsorganisa-
tion eines Mítgliedstaats, der die zuständige Behörde ihre
Zuständigkeit für die Inspektion und die Zertífízíerung im
Bereich der ökologischenfbiologischen Produktion gemäß
dieser Verordnung ganz oder teilweise übertragen hat.
gegebenenfalls auch die entsprechende Behörde eines
Drittlandes oder die entsprechende Behörde. die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

p) .Korítrollstelle": ein unabhängiger privater Dritter. der die
Inspektion und díe-Zertíñzíerung im Bereich der ökologí-
scheri/biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung
wahrnimmt. gegebenenfalls auch die entsprechende Stelle
eines Drittlandes oder die entsprechende Stelle, die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

q) .Konformítätszeichen": Bestätigung der übereinstimmung
mit bestimmten Standards oder anderen normativen
Dokumenten in Form eines Zeichens;

r) . die Begriffsbestimmung für "Zutaten" ist die Begriffsbe-
stimmung des Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2000/13/
EG;

s) die Begriffsbestimmung für .Pflanzenschutzmírrel" ist die
Begriffsbestimmung der Richtlinie 9l/4l4/EWG des Rates
~om 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln (4);

t) die Begriffsbestimmung für "genetisch veränderter Organis-
mus (GVO)" ist die Begriffsbestimmung der Richtlinie
200l/IS/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. März 2001 über die absichtliche Preísetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur
Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (5) und
der nicht aus einem der in Anhang I.B der Richtlinie 200 l/
l8/EG aufgeführten Verfahren der genetischen Verändenmg
hervorgegangen ist;

u) "aus GVO hergestellt": ganz oder teilweise aus GVO
gewonnen, jedoch nicht aus GVO bestehend oder GVO
enthaltend;

v) "durch GVO hergestellt": unter Verwendung eines GVO als
letztem lebenden Organismus im Produktionsverfahren
gewonnen. jedoch nicht aus GVO bestehend. GVO ent-
haltend oder aus GVO hergestellt;

w) die Begriffsbestimmung für .Futtermíttelzusatzstoffe" ist die
Begriffsbestimmung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Sep-
tember 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der
Tierernährung ('); -

....,~
(') ABI. L 230 vom 19.8.1991. S. 1. .Zulerat <geändert durch die

Richtlinie 2007/31/EG der Kommission (ABI. L HO vom 1.6.2007.
S.44). ". .,_,',.

(') ABI. L 106 vom 14.4.2001. sd'1. Zuletzigeändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 (ABI. L i68 vom 18.10.2003.,
S.24). :;

(') ABI.L 268..'YomI8.10.2003. S. 29. Geändert durch die Verordnung
(EG)Nr. 378/2005 der Kommission (ABI.L 59 vom 5.3.2005. S. 8).
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x) ..gleichwertig": in Bezug auf verschiedene Systeme oder
Maßnahmen, durch Anwendung von Bestimmungen, die
die gleiche Konformitätsgewähr bieten, geeignet, die
gleichen Ziele und Grundsätze zu erfüllen;

y) ..Verarbeltungshllfsstoffe": Stoffe, die nicht selbst als Lebens-
mittelzutaten verzehrt werden, jedoch bei der Verarbeitung
von Rohstoffen, Lebensmitteln oder deren Zutaten aus
technologischen Gründen während der Be- oder Verarbei-
tung verwendet werden und unbeabsichtigte, technisch
unvermeidbare Rückstände oder Rückstandsderivate im
Enderzeugnis hinterlassen können, unter der Bedingung,
dass diese Rückstände gesundheitlich unbedenklich sind
und sich technologisch nicht auf das Enderzeugnis aus-
wirken;

z) die Begriffsbestimmung für ..ionisierende Strahlung" is! die
Begriffsbestimmung der Richtlinie 96/29/Euratom vom
13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicher-
heitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeits-
kräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch
ionisierende Strahlungen (I) mit der Einschränkung des
Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 1999/2/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar
1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebens-
mittel und Lebensmittelbestandteile e);

aal ..Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrich-
tungen": die Aufbereitung ökologlscherjbíologíscher
Erzeugnisse in Gaststättenberrieben, Krankenhäusern. Kan-
tinen und anderen ähnlichen Lebensmittelunternehmen an
der Stelle, an der sie an den Endverbraucher verkauft oder
abgegeben werden.

TITEL II

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DER ÖKOLOGISCHEN/
BIOLOGISCHEN PRODUKTION

Artikel 3

Ziele

Die ökologische{biologische Produktion verfolgt folgende allge-
meine Ziele:

a) Errichtung eines nachhaltigen Bewirtschaftungssystems für
die Landwirtschaft, das

die Systerne und Kreisläufe der Natur respektiert und
die Gesundheit von Boden, Wasser, Pflanzen und
Tieren sowie das Gleichgewicht zwischen ihnen erhält
und fördert,

ii) zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt
beiträgt,

iii) die Energie und die natürlichen Ressourcen wie
Wassel; Boden, organische Substanz und Luft verant-
wertungsvoll nutzt,

(I) ABI. L 159 vom 29.6.1996, S. 1. ,
e) . ABI. L 66 vom 13.3.1999. S. 16. ZuJetzt geändert durch die

Verordnung (EG)Nr. 1882/2003 (ABJ.L 284 vom 31.10.2003, S. l).

iv) hohe Tierschutzstandards beachtet und insbesondere
tierirrspezifischen verhaltensbedingten Bedürfnissen
nachkommt;

b) Produktion qualitatív hochwertiger Erzeugnisse;

c) Herstellung einer reichen Vielfalt an Lebensmitteln und
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die der Nach-
frage der Verbraucher nach Erzeugnissen entsprechen, die
durch Verfahren hergestellt wurden, die der Umwelt, der
menschlichen Gesundheit, der Pflanzengesundheit, sowie
der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Tiere nicht
abträglich sind.

Artikel 4

Allgemeine Grundsätze

Die ökologische/biologische Produktion hat aúf folgenden
Grundsätzen zu beruhen:

a) geeignete Gestaltung und Handhabung. biologischer Pro-
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter
Nutzung systeminterner natürlicher, Ressourcen und unter
Einsatz von Methoden, für die Folgendes gílt:

i) Verwendung lebender Organismen und mechanischer
Produktionsverfahren,

ii) Pflanzenbau und Tiererzeugung sind flächengebun-
!den; Aquakultur in Einklang mit dem Grundsatz der
nachhaltigen Nutzung der Fischerei,

iii) keine Verwendung von GVO und aus oder durch GVO
hergestellten Erzeugnissen mit Ausnahme von Tier-
arzneímítteln,

iv) Vornahme von Risikobewertungen und gegebenenfalls
Durchführung von Vorsorge- und Präventivmaßnah-
men; ..

b) Beschränkung der Verwendung externer Produktionsmittel.
Sind externe. Produktionsmittel erforderlich oder gibt es die
geeigneten Bewirtschafrungspraktiken oder -verfahren nach
Buchstabe a nicht, so beschränken sie sich auf

i) Produktionsmittel aus der ökologischen{biologischen
Produktion,

ii) natürliche oder naturgemäß gewonnene Stoffe,

iii) schwer lösliche mineralísche Düngemittel;

c) strenge Beschränkung der Verwendung chemisch-syntheti-
scher Produktionsmittel auf Ausnahmefalle, in denen

i) geeignete Bè'wirrschafrungspr~ktiken fehlen und

die externen Pr<)duktionSmittel ~ach Buchstabe b auf
dem Markt nichéerhältlich'sh-td óder

ii)

iill" die Verwendung von externen Produktionsmitteln
nach Buchstabe b unannehmbare Umweltfolgen hätte;
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ondere
fnissen

d) elforderlichenfalls Anpassung im Rahmen dieser Verord-
nung der Vorschriften für die ökologische{biologische
Produktion zur Berücksichtigung des Gesundheítszustan-
des, regionaler Unterschiede bei Klima und örtlichen
Verhältnissen, der Entwícklungsstadíen und spezifischer
Tierhaltungspraktiken.

n und
Nach-
:n, die
It, der
sowie
nicbt

ArtikelS

Spezifische Grundsätze für die landwirtschaftliche
Erzeugung

Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 4 hat der
ökologische{biologische Landball auf folgenden spezifischen
Grundsätzen zu beruhen:

:nden
a) Erhaltung und Förderung des Bodenlebens und der natür-

lichen Fruchtbarkeit des Bodens, der Bodenstabilität und
der biologischen Vielfalt des Bodens zur Verhinderung únd .
Bekämpfung der Bodenverdichiung und -erosion und zur
Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen hauptsächlich
über das Ökosystem des Bodens;

Pro-
unter
unter

b) Minimierung der Verwendung von nicht erneuerbaren
Ressourcen und von außerbetrieblichen Produktionsmit-
teln;¡cher

bun-
: der

c) Wiederverwertung von Abfallstoffen und Nebenerzeugnis-
sen pflanzlichen und tierischen Ursprungs als Produknens-
mittel in der pflanzlichen und tierischen Erzeugung;

JVO
ner-

d) Berücksichtigung des örtlichen oder regienalen ökologi-
schen Gleichgewichts bei den Produktionsentscheidungen;

f.lls
"h-

e) Erhaltung der Tiergesundheit durch Stärkung der natür-
lichen Abwehrkräfte der Tiere sowie durch Auswahl der
geeigneten Rassen und durch entsprechende Haltungs-
praktiken;

nej.
die
ach

~ Erhaltung der Pflanzengesundbeit durch vorbeugende
Maßnahmen wie Auswahl geeigneter Arten und Sorten,
die gegen Schädlinge und Krankheiten resistent sind,
geeignete Fruchtfolge, mechanische und physikalische
Methoden lind Schutz von Nützlingen;

g) Betreiben einer flächengebundenen und an den Standort
angepassten Tiererzeugung;

h) Beachtung eines hohen Tierschutzniveaus unter Berücksich-
tigung tierartspezifischer Bedürfnisse:

Gewinnung ökologischer{biologischer tierischer Erzeug-
nisse von Tieren. die seit Geburt bzw, Schlupf ununter-
brochen in ökologischen{biologischen Betrieben gehalten
wurden;

j) Wahl von Tierrassen unter Berücksichtigung ihrer Anpas-
sungsfähigkeit an die örtlichen Bedingungen, ihrer Vitalität
und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten oder
Gesundheitsprobleme; .

k) Verwendung ökologischer/biologischer Futtermittel in der
Tierhaltung. die sich aus Ausgangserzeugnissen aus dem
ökologischen{biologischen Landbau und natürlichen, nicht
landwirtschaftlichen Stoffen zusammensetzen;

I) Anwendung von Tierhaltungspraktiken, durch die das
Immunsystem der Tiere und ihre natürlichen Abwehrkräfte
gegen Krankheiten gestärkt werden: dazu gehören insbe-
sondere regelmäßige Bewegung und Zugang zu Freigelände
und gegebenenfalls zu Weideland;

m) Verzicht auf die Zucht künstlich erzeugter polyploider
Tie~ê:

n) Erhaltung der biologischen Vielfalt der natürlichen aqua-
tischen Ökosysteme und längerfristig der Gesundheit der
aquatischen Umwelt und der Qualität der angrenzenden
aquatischen und terrestrischen Ökosysteme in der. Aqua-
k-ultur;

o) Verwendung von Futtermitteln in der Aquakultur, die
gemäß der nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 2371{
2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Píschereiressourcen
im Rahmen der gemeinsamen Píschereípolítík (') gewonnen
wurden. oder von ökologischen{biologischen Futtermitteln,
die sich aus Ausgangserzeugtlissen aus dem ökologischen{
biologischen Landbau und aus natürlichen, nicht landwirt- .
schaftlíchen Stoffen zusammensetzen,

Artikel6

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen{biologischen lebensmitteln

Neben den allgemeínen Grundsätzen des Artikels 4 hat die
Herstellung verarbeiteter ökologischer{biologischer Lebensmittel
auf folgenden spezifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischer{biologischer Lebensmittel aus
ökologischen{biologischen landwírtschaftlichen Zutaten.
außer wenn eine Zutat auf dem Markt nicht als ökologt-
sches{biologisches Erzeugnis erhältlich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Lebensmittelzusatzs-
toffen, von nichtökologischen{nichtbiologischen Zutaten
mit überwiegend technischen und sensorischen Funktionen
sowie von Mikronährstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen
auf ein Minimum und auf Fälle, in denen dies ein
wesentliehes technologísches Erfordernis darstellt oder
besonderen Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen, und Herstellungsverfahren, die in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses
irreführend sein könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung dér Lebensrnittet~yorzugsweise
unter Anwendung bíologíscher, mechanischer und physi-
kalischer Methoden, .

(') ABI.L 358 vom 31.12.2002. S. 59.
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Artikel 7

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen{biologischen Futtermitteln

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die
Herstellung verarbeiteter ökologíscherjblologíscher Futtermittel
auf folgenden spezifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischer/biologischer Futtermittel aus öko-
logischen/biologischen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen,
außer wenn ein Futtermittel-Ausgangserzeugnis auf dem
Markt nicht als ökologisches/biologischesErzeugnis erhält-
lich ist;

b) ,. Beschränkung der Verwendung von Futtermittel-Zusatz-
.. sroffen und Verarbeitungshilfsstoffenauf ein Minimum und

auf Fälle, in denen dies ein wesentliches technologisches
oder zootechnísches Erfordernis darstellt oder besonderen
Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen und Herstellungsverfahren, die in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses
irreführend sein könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung der Futtermittel, vorzugsweise
unter Anwendung biologischer, mechanischer und physi-
kalischer Methoden.

TITEL III

PRODUKTIONSVORSCHRIFrEN

KAPrrH I

Allgemeine Produkrionsvorschriften

ArtikelS

Allgemeine Anforderungen

Die Unternehmer müssen die Produktionsvorschriften einhalten,
die in diesem Titel und in den in Artikel 38 Buchstabe a
genannten Durchführungsbestimmungen festgelegt sind.

Artikel9

Verbot der Verwendung von GVO

(I) GVO und aus oder durch GVO hergesrellre Erzeugnisse
dürfen nicht als Lebensmittel, Futtermittel, Verarbeítungshílfs-
stoff, Pflanzenschurzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Saat-
gtll, vegeradves Vermehrungsmaterial. Mikroorganismus oder
Tier in der ökologischen/biologischen Produktion verwendet
werden,

(2) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz l betreffend GVO
oder aus GVO hergestellte Erzeugnisse in Zusammenhang mit
Lebensmitteln und Futtermitteln können sich Unternehmer auf
das Etikett auf dem Erzeugnis oder auf die Begleitpapiere
verlassen, die gemäß der Richtlinie 2001/1B/EG, derVerordnung
(EG)Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rares
vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebens-
mittel und Futtermittel (') oder der Verordnung (EG)Nr. 1830/
2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von
genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolg-
barkeír von aus generísch veränderten Organismen hergestellten

(') ABI. L 268 vom 18.1 0.2003, S-.I. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1981/2006 derKommission (ABJ. L 368 vom 23.12.2006,
S.99). ' •

Lebensmitteln und Futtermitteln an ihm angebracht sind oder
mit ihm bereitgestelIrwerden.

Die Unternehmer können davon ausgehen, dass keine GVOoder
aus GVO hergestellte Erzeugnisse bei der Herstellung gekaufter
Lebensmittel und Futtermittel verwendet wurden, wenn diese
nicht gemäß den genannten Verordnungen gekennzeichnet oder
mit einem Begleitpapier versehen sind, es sei denn, den
Unternehmern liegen Informationen vor, die darauf hindeuten,
dass die Kennzeichnung der betreffenden Erzeugnisse nicht mit
den genannten Verordnungen im Einklang stehen.

(3) "Für die Zwecke des Verbors nach Absatz 1 bezüglich
anderer Erzeugnísse-als Lebensmittel und Futtennittel oder durch
GVO' hergestellte Erzeugnisse haben Unternehmer vom Ver-
käufer eine Bestätigung zu verlangen, dass die gelieferten
Erzeugnissenichr aus oder durch GVOhergestellt wurden, wenn
sie solche nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnisse von
Dritten beziehen und verwenden.

(4) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannren Verfahren über Maßnahmen zur Durch-
führung des Verbots der Verwendung von GVO sowie von
Erzeugnissen,die aus oder durch GVO hergestellr wurden,

Artikel JO

Verbot der Verwendung ionisierender Strahlung

Die Verwendung ionisierender Strahlung zur Behandlung
ökologischer/bioIogischerLebens- oder Futtermitteloder der in
ökologischen/biologischenLebens- oder Futtermitteln verwende-
ten Ausgangssroffeist verboten.

KAPrrH 2

Landwirtschaftliche Erzeugung

Artikelll

Allgemeine Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung

Der gesamte landwirtschaftlicheBetrieb ist nach den Vorschriften
für die ökologische/biologischeProduktion zu bewirtschaften.

Im Einklang mit besonderen Bestimmungen, die nach dem in
Arrikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind, kann
ein Betrieb jedoch in deutlich getrennte ProduJ.:rionseinheiten
oder, im Falle der Aquakultur, Produktionsstätten aufgeteilt
werden, die nicht alle nach den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion wirtschaften. Dabei muss es sich bei
Tieren um verschiedeneArten handeln. Beider Aquakultur kann
dies die gleicheArt betreffen. sofern eine angemessene Trennung
zwischen den Produktionsstätten besteht. Bei Pflanzen muss es
sich um verschiedene leichr zu unterscheidende Sorren handeln.

.~~

Wirtschaften gemäß Absatz 2 nicht alleEínheíten des Betriebs
ökologisch/biologisch,muss der Unternehmer die Flächen, Tiere
und Erzeugnisse,die in den §kologischen/biologischen Betriebs-
eínheíten genutzt bzw, erzeugt werden, yon den Flächen, Tieren
und Erzeugnissen, die in den nlchtökologíschenjnlchrbiologí-
scllen Ei,nheitengenutzt bzw, erzeugt werden, getrennt halten
und übér die Trennung in angemessener Weise Buch führen.
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Vorschriften flir die pflanzliche Erzeugung

(1) Neben den allgerneinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die ökologische/
biologische pflanzliche Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Bei der ökologischen/biologischen pflanzlichen Erzeugung
müssen Bodenbearbeitungs- und Anbauverfahren ange-
wendet werden, die die organische Bodensubstanz erhalten
oder vermehren, die Bodenstabilität und die biologische
Vielfalt im Boden verbessern und Bodenverdichtung und
Bodenerosion verhindern.

b) Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens müssen
durch mehrjährige Fruchtfolge, die Leguminosen und
andere Gründüngungspflanzen einschließt, und durch
Einsatz von aus ökologischer/biologischer Produktion
stammenden Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft oder'
organischen Substanzen, die vorzugsweise kompostiert
sind, erhalten und gesteigert werden.

c) Die Verwendung biodynamischer Zubereitungen ist zuläs-
sig.

d) Zusätzliche Düngemittel und Bodenverbesserer dürfen
lediglich eingesetzt werden, wenn sie nach Artikel 16 rur
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen wurden.

e) Mmeralische Stickstoffdünger dürfen nicht verwendet
werden.

Alle verwendeten Anbauverfahren müssen dazu beitragen,
Belastungen der Umwelt zu vermeiden oder so gering wie
möglich zu halten.

g) Die Verhütung von Verlusten durch Schädlinge, Krank-
heiten und Unkräuter hat sich hauptsächlich auf den Schutz
durch Nützlinge. geeignete Arten- und Sortenwahl, Frucht-
folge, Anbauverfahren und thermische Prozesse zu stützen,

in
In
m
~t
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h) Bei einer festgestellten Bedrohung der Kulturen dürfen
lediglich solche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. die
nach Artikel 16 rur die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

Für die Erzeugung anderer Erzeugnisse als Saatgut und
vegetativern Vermehrungsmarerial darf nur ökologisch/
biologisch erzeugtes Saatgut und Vermehrungsmaterial
verwendet werden. Zu diesem Zweck muss die Mutter-
pflanze bei Saatgut bzw. die Elternpflanze bei vegetativem
Vermehrungsmaterial mindestens während einer Genera-
tion oder bei mehrjährigen Kulturen für die Dauer von zwei
Wachstumspertoden nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung erzeugt worden sein.

j) Bei der pflanzlichen Erzeugung dürfen nur solche Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach
Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Das Sammeln von wild pflanzen und ihrer Teile, die in der
freien Natur, in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen
natürlich vorkommen. gilt als ökologische/biologische Produk-
tion. sofern

a) diese Flächen vor dem Sammeln der Pflanzen mindestens
drei Jahre nicht mit anderen als den nach Artikel 16 für die
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion
zugelassenen Mitteln behandelt worden sind;

b) das Sammeln die Stabilität des natürlichen Lebensraums
und die Erhaltung der Arten in dem Sammelgebiet nicht
beeinträchtigt.

(3) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschtiften dieses
Artikels erforderlichen MalSnahmen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

ArtikclD

Vorschriften rur die Erzeugung von Meeresalgen

(1) Das Sammeln von im Meer natürlich vorkommenden wild
wachsenden Algen und ihrer Teile gilt als ökologische/biologi-
sehe Produktion, sofern

a) die betreffenden Gewässer von hoher ökologischer Qualität
im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen
Parlamems und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens rur Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (') und von
einer Qualität sind, die bezeichneten Gewässern im Sinne
der noch umzusetzenden Richtlinie 2006/113/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über die Qualitätsanforderungen an Muschelge-
wässer (') entspricht und in gesundheitlicher Hinsicht nicht
ungeeignet sind. Solange im Rahmen von Durchführungs-
bestimmungen keine detaillierten Vorschriften erlassen
wurden, dürfen wild wachsende essbare Algen nicht in
Gebieten gesammelt werden, die nicht den Kriterien rur die
Gebiete der Klasse A oder der Klasse B im Sinne des
Anhangs 11 der Verordnung. (EG) Nr. 854/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amt-
liche Überwachung von zum menschlichen Verzehr
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (') genügen;

b) das Sammeln die langfristige Stabilität des natürlichen
Lebensraurns oder die Erhaltung der Arten im Sarnmelge-
biet nicht beeinträchtigt.

(2) Die Algenzucht erfolgt in Küstengebieten, deren Umwelt-
und Gesundheitsmerkmale mindestens den in Absatz l beschrie-
benen Merkmalen entsprechen müssen, um als ökologisch/
biologisch gelten zu können; ferner

a) sind auf allen Stufen der Erzeugung von der Sammlung von
[ungalger; bis zur Ernte nachhaltige Praktiken anzuwenden;

b) sind regelmäßig Jungalgert in freien Gewässern zu sammeln,
um den Zuchtbestand 'in Innenanlagenzu ergänzen und
sicherzustellen, dass ein großer Genpool erpalten bleibt;

'::;-

(') ,~ill.L 327 vom 22.12.2000, S. ,I. G,ä~d~~¡ Qurch"'die Richtlinie
Nr. 2455/2001/EG (ABJ.L 331 vorn 15.12.2001. S. 1).

n ABJ.L 376 vom 27.12.2006, S. 14.
(I) ABJ.L 139 CVj)lTI 30.4.2004, S. 206. Berichtigung im ABI.L 226 vom

25.6.2004, S. 83.
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c) dürfen aufSer in Innenanlagen keine Düngemittel verwendet
werden; es dürfen nur solche Düngemittel eingesetzt
werden, die nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologíscbenjblologischen Produktion zu diesem Zweck
zugelassen wurden.

(3) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 14

Vorschriften rur die tierische Erzeugung

(1) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels Il gelten für die ökologíschej
biologische tierische ElLeugung folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Tiere:

i) Die ökologischenjblologischen Tiere müssenin öko-
logischen/biologischen Betrieben geboren und aufge-
zogen worden sein.

ii) Nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Tiere
können unter bestimmten Voraussetzungen zu Zucht-
zwecken in den ökologíschenfbíologíschen Betrieb
eingestellt werden. Solche Tiere und von ihnen
gewonnene Erzeugnisse können nach Einhaltung des
in Artikel 17 Absatz 1 Buchsrabe c genannten
Umstellungszeitraums als ökologisch/biologisch gel-
ten.

iii) Tiere, die sich zu Beginn des Umstellungszeitraums in
dem Betrieb befinden, und von ihnen gewonnene
Erzeugnisse können nach Einhalrung des in Artikel17
Absatz 1 Buchstabe c genannten Umstellungszeit-
raums als ökologisch/biologisch gelten.

b) Haltungspraktiken und Unterbringung der Tiere:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse
und -fähígkeíten in Bezug auf die Tiergesundheit und
den Tierschutz besitzen,

ü) Die Haltungspraktiken. einschließlich Besatzdichte
und Unterbringung, müssen den entwicklungsbeding-
ten, physiologischen und ethologischen Bedürfnissen
der Tiere gerecht werden.

iii) Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände,
vorzugsweise zu Weideland, haben, wann immer die
Witterungsbedingungen und der Zustand des Bodens
dies erlauben, es sei denn, es gelten mit dem
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende Einschrän-
kungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier.

iv) Der Tierbesatz muss so niedrig sein, dass Über-
weídung, Zertrampeln des Bodens, Erosion oder
Umweltbelastung verursacht durch die Tiere oder die
Ausbringung des von ihnen stammenden Wirtschafts-
düngers möglichst gering gehalten werden.

v) Ökologischefbiologische Tiere müssen von anderen
Tieren getrennt gehalten werden. Das Weiden ökolo-
gischer/biologischer Tiere auf Gemeinschaftsweiden
und das Weiden níchtökologíscherjníchtbíologíscher
Tiere auf ökologíschemjbíologíschem Grünland ist

jedoch unter bestimmten restriktiven Bedingungen
zulässig.

vi) Anbindeng oder Isolierung der Tiere ist untersagt;
außer wenn dies bei einzelnen Tieren aus Sícherheits-,
Tierschutz- oder tierärztlichen Gründen gerechtfertigt
ist und zeitlich begrenzt wird.

vii) Die Dauer von Tiertransporten muss möglichst hUL
gehalten werden.

viii) Ein Leiden der Tiere, einschließlich Verstümmelung, ist
während der gesamten Lebensdauer der Tiere sowie
bei der Schlachtung so gering wie möglich zu halten.

"
ix) Der Standort von Bienenstöcken muss so gewählt

werden, dass Nektar- und Pollenquellen vorhanden
sind, die im Wesentlichen aus ökologisch/biologisch
erzeugten Pflanzen oder gegebenenfalls aus Wild-
pflanzen oder nichtökologisch/nichtbiologisch
bewirtschafteten Wäldern oder Kulturpflanzen beste-
hen, die nur mit Methoden bewirtschaftet werden, die
eine geringe Umweltbelastung mit sich bringen. Der
Standort von Bienenstöcken muss sich in ausreich-
ender Entfernung von Verschmutzungsquellen befin-
den. die die Imkereierzeugnisse kontaminieren oder
die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen können.

x) Bienenstöcke und in der Bienenhaltung verwendetes
Material müssen hauptsächlich aus natürlichen Stoffen
bestehen,

xi) Die Vernichtung von Bienen in den Waben als
Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist unter-
sagt.

c) Züchtung:

Die Fortpflanzung hat auf natürlichem Wege zu
erfolgen. Künstliche Befruchtung ist jedoch zulässig.

ii) Die Fortpflanzung darf außer im Rahmen einer
therapeutischen tíerârztlíchen Behandlung eines ein-
zelnen Tieres nicht durch die Behandlung mit
Hormonen oder ähnlichen Stoffen eingeleitet werden.

üi) Andere Formen der künstlichen Fortpflanzung, wie
zum Beispiel Klonen und Embryonentransfer, sind
untersagt.

iv) Es sind geeignete Rassen auszuwählen. Die Wahl
geeigneter Rassen trägt auch zur Vermeidung von
Leiden und Verstümmelung der Tiere bei.

d) Futtermittel:

Die Futtermittel für die Tierhaltung sind hauptsächlich
in dem Betrieb, in dem die Tiere gehalten werden,
oder in and~ren' ökologíschenjbiologischen Betrieben
im gleichen Gebiet zu erzeugen.

....~
ii) Die Tiere sind mit okologisèl1enfbiologischen Futter-

mitteln zu füttern, die" dem" emâhrungsphysíologi-
schen Bedarf der Tíere .r inibren verschiedenen
Enrwícklungsstadien entsprechen, Die Futterration
kann teilweise Futtermittel enthalten, die aus Produk-

_" tionseinheiten stammen, die sich in der Umstellung
auf ökologíschenjbíologischen Landbau befinden. ¡

¡
I
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Mit der Ausnahme von Bienen müssen die Tiere
ständigen Zugang zu Weideland oder Raufutter haben.

iv) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelaus-
gangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermit-
te1ausgangserzeugnisse tierischen und mineralischen
Ursprungs. Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte
Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hílfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn
sie nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden,

v) Die Verwendung von Wachstumsförderem und syn-
thetischen Aminosäuren ist untersagt.

vi) Junge Säugetiere müssen während der Säugeperiode .
mit natürlicher Milch, vorzugsweise mit der Milch áer
Muttertiere, gefüttert werden.

e) Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

Die Krankbeítsvorsorge muss auf der Wah I geeigneter
Rassen und Linien. Tierhaltungsmanagemenrmetho-
den, hochwertigen Futtermitteln und Auslauf, ange-
messener Besatzdichte und einer geeigneten und
angemessenen Unterbringung unter hygienischen
Bedingungen beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein
Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische
allopathische Tierarzneimittel eínschlleßlích Antibio-
tika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedin-
gungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeutíschen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind
Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der Behandlun-
gen und Bestimmungen über die Wartezeiten festzu-
legen.

iii) Die Verwendung ilnmunologischer Tierarzneimittel ist
gestattet.

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene
Behandlungen sind zulässig.

Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Gebäuden und
Anlagen, in denen die Tiere gehalten werden, lediglich
Reinigungs- und Deslnfektionsmíttel verwendet werden, die
nach Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen und Bedingungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genanntên Verfahren erlassen.

Vorschriften fiir die Erzengung von Aquakulturtieren

(1) Neben den allgerneinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die Erzeugung von
Aquakulturtieren folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Aquakulturtiere:

i) Die ökologischefbiologische Aquakultur beruht auf
«der Aufzucht eines Jungbestands, der aus ökologt-
schenjbíologíschen Brutbeständen und ökologischen/
biologischen Betrieben stammt.

ii) Sind keine Jungbestände aus ökologischen/biologi-
schen Brutbeständen oder Betrieben erhältlich, so
können unter bestimmten Bedingungen nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in einen Betrieb
eingebracht werden.

b) Haltungspraktiken:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse
und -fähigkeiten in Bezug auf die Tiergesundheit und
Tierschutz besitzen.

ii) Haltungspraktiken, einschließlich Fütterung, Bauweise
der Anlagen, Besatzdichte und Wasserqualität müssen
den entwícklungsbedingten, physiologischen und ver-
haltensmäßigen Bedürfnissen der Tiere gerecht wer-
den.

lii) Durch die Haltungspraktiken müssen negative Aus-
wirkungen des Betriebs auf die Umwelt - einschließ-
lich des Entweichens von Beständen - so gering wie
möglich gehalten werden.

iv) Ökologischefbiologische Tiere müssen von anderen
Aquakulturtieren getrennt gehalten werden.

v) Beim Transport ist sicherzustellen, dass der Tierschutz
erhalten bleibt

vi) Ein Leiden der Tiere. einschließlich bei der Schlach-
tung, ist so gering wie möglich zu halten.

cl Fortpflanzung:

i) Künstliche Polypleidie-Induktion, künstliche Hybridi-
sierung, das Kloneg und die Erzeugung von gleichge-
schlechtlichen Líníen .- mit Ausnahme einer
manuellen Sortierung - ist unters:~_

ii) Es sind geeignete Linien.:_auszu~ilJ;le;- ~:;:_
<',

ill) Es sind artenspezifische Bedingungen für die Bewírt-
sch,Wung der Brutbestände, für die Aufzucht und die
Erzeugung von Jungfischen festzulegen.
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d) Futtermittel für Fische und Krebstiere:

i) Die Tiere sind mit Futtermitteln zu füttern, die dem
ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren
verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen,

ii) Der pflanzliche Antell der Futtermittel muss aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen; der
aus Wassertieren gewonnene Anteil der Futtermittel
muss aus der nachhaltigen Nutzung der Fischerei
stammen,

iii) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelaus-
,gangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermit-
telausgangserzeugnisse tierischen lind mineralischen
Ursprungs, Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte
Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn
sie nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden.

ív) Die Verwendung von Wachstumsförderem und syn-
thetischen Aminosäuren ist untersagt.

e) Muscheln und andere Arten, die nicht gefüttert werden,
sondern sich von natürlichem Plankton ernähren:

i) Diese Tiere, die sich durch Ausfiltern von Kleinlebe-
wesen aus dem Wasser ernähren, müssen ihren
ernährungsphysiologischen Bedarf in .der Natur
decken; dies gilt nicht für Jungtiere, die in Brutanlagen
und Aufzuchtbecken gehalten werden,

ii) Sie müssen in Gewässern gehalten werden, die die
Kriterien für die Gebiete der Klasse A oder der Klasse B
im Sinne des Anhangs Il der Verordnung (EG)
Nr. 854/2004 erfüllen,

iii) Die betreffenden Gewässer müssen von hoher ökolo-
gischer Qualität im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG
und von einer Qualität sein, die bezeichneten
Gewässern im Sinne der noch umzusetzenden
Richtlinie 2006!113/EG entspricht.

~ Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf einer Haltung der
Tiere unter optimalen BedÎllgungen durch eine ange-
messene Standortwahl. eine optimale Gestaltung des
Betriebs, die Anwendung guter Haltungs- und Bewírt-
schaftungspraktiken, einschließlich regelmäßiger Rei-
nigung und Desínfektíon der Anlagen, hochwertige
Futtermittel, eine angemessene Besatzdichte und die
Wahl geeigneter Rassen und Linien beruhen,

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein
Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische
allopathísche Tierarzneimittel einschließlich Antíbío-
tíka dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedin-
gungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeutíschen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind
Beschränkungen in Bezûg auf die Zahl der

Behandlungen und Bestimmungen über die Warte-
zeiten festzulegen.

iii) Die Verwendung immunologischer Tierarzneimitrel isr
gestattet,

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene
Behandlungen sind zulässig,

g) Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Teichen, Käfigen,
Gebäuden und Anlagen lediglich Reinigungs- und Des-

<,infehionsmittel verwendet werden, die nach Artikel 16 für
die VerwendU¡¡j in der ökologischen/biologischen' Produk-
-tion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen MaISnahmen und Vorkehrungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen,

Artikel 16

Im Landbau verwendete Erzeugnisse und Stoffe und
Kriterien flir ihre Zulassung

(1) Die Kommission lässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren die Erzeugnisse und Stoffe; die im
ökologischenfbiologischen Landbau, für folgende Zwecke ver-
wendet werden dürfen, zur Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zu und nimmt sie in ein beschränktes
Verzeichnis auf:

a) als Pflanzenschutzmíttel:

b) als Düngemittel und Bodenverbesserer;

c) als uíchtökclogíschejníchtbíologjsche FuttermitteIausgangs-
erzeugnísse pflanzlichen Ursprungs, FuttermitteJausgangs-
erzeugnisse tierischen und mineralischen Ursprungs und
bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung;

d) als Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe;

e) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Teichen,
Käfigen, Gebäuden und Anlagen für die tierische Erzeu-
gung;

Q als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Gebäuden
und Anlagen für die pflanzliche Erzeugung, einschlie£~lich
Lagerung in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Die in dem beschränkten Verzeichnis aufgeführten Erzeugnisse
und Stoffe dürfen nur insoweit verwendet werden, wie die
entsprechende Verwendung in der Landwirtschaft allgernein in
den betreffenden Mitgliedstaaten genläß den einschlägigen
Gemeinschaftsvorschriften oder den nationalen Vorschriften im
Einklang mit dem Cemeinschaftsrechr zugelassen ist.

(2) Die Zulassung der-ín Absatz 1 genannten Erzeugnisse und
Stoffe unterliegt den Zielen und Gru,ndsäfzen des Titels Il sowie
folgenden aIlgemeinen und spezlellenKríterfèn, die als Ganzes zu
bewerten sind: ":, "~'.-::~:r ..~:

<'

a) Ihre Verwendung ist für eine nachhaltige Produktion
not!\\endig und für die beabsichtigte' Verwendung uner-
lässlich; !

i
I

~I
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b) alle Erzeugnisse und Stoffe müssen pflanzlichen, tierischen,
mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs sein, es sei
denn, solche Erzeugnisse oder Stoffe sind nieht in aus-
reichender Menge oder Qualität erhältlich oder Altemativen
stehen nicht zur Verfügung;

c) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse
gilt Folgendes:

Ihre Verwendung ist unerlässlich für die Bekämpfung
eines Schadorganismus oder einer bestimmten Krank-
heit, zu deren Bekämpfung keine anderen biologi-
schen, physischen, züchterischen Alternativen oder
anbautechnischen Praktiken oder sonstigen effízienten
Bewirtschaftungspraktiken zur Verfügung stehen;

ii) Erzeugnisse, die nicht pflanzlichen, tierischen, mikro-
biellen oder mineralischen Ursprungs und nieht mit
ihrer natürlichen Form identisch sind, dürfen nur
zugelassen werden, wenn in ihren Verwendungs-
bedingungen jeglicher Kontakt mit den essbaren Teilen
der Pflanze ausgeschlossen wird;

d) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse
ist die Verwendung unerlässlich, um die Fruchtbarkeit des
Bodens zu fördern oder zu erhalten oder einen besonderen
ernährungsphysiologischen Bedarf von Pflanzen zu decken
oder spezifische Bodenverbesserungszwecke zu "füllen;

e) im Falle der in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten
Erzeugnisse gilt Folgendes:

¡S-
gs-
nd

Sie sind für die Erhaltung der Tiergesundheit, des
Wohls und der Vitalität der Tiere erforderlich und
tragen zu einer angemessenen Ernährung bei, die den
physiologíschen und verhaltensgemäßen Bedürfnissen
der betreffenden Art entspricht, oder es ist ohne
Rückgriff auf diese Stoffe unmöglich, solche Futter-
mittel herzustellen oder haltbar zu machen;

~n,
u-

ii) Futtermittel mineralischen Ursprungs. Spurenele-
mente. Vitamine oder Provitamine sind natürlichen
Ursprungs. Stehen diese Stoffenicht zur Verfügung, so
können chemisch genau definierte analoge Stoffe für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen
Produktion zugelassen werden.

m
:h

(3) a) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren Bedingungen und
Elnschränkungen hinsichtlich der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, bei denen die in Absatz 1 genannten
Erzeugnisse und Stoffe angewendet werden dürfen,
der Anwendungsweise, der Dosierung, des Verwen-
dungszeitraurns und des Kontakts mit den landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen festlegen und gegebenenfalls
über die Rücknahme der Zulassung dieser Erzeugnisse
und Stoffe entscheiden.

se
ie
in
'n
n

ie
u

b) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis
oder Stoff in das in Absatz l genannte Verzeichnis
aufgenommen .oder daraus gesrrkhen werden sollte
oder dass die unter Buchstabe a genannten Spezifi-
kationen fur die Anwendung geändert werden sollten,
so stellt er sicher, dass der Kommission und den
Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Gründen
für die Aufnahme, Streichnng oder Änderungen
übermittelt wird.

-

Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die dies-
bezüglichen Entscheidungen werden veröffentlicht.

c) Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annahme dieser
Verordnung für Zwecke verwendet wurden, die den in
Absatz l genannten Zwecken entsprechen, können
nach deren Annahme weiter verwendet werden. Die
Kommission kann die Zulassung solcher Erzeugnisse
oder Stoffe in jedem Fall gemäß Artikel 37 Absatz 2
zurücknehmen.

(4) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet die
Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen im ökologischen/
biologischen Landbau für,andere als die in Absatz 1 aufgeführten
Zwecke regeln, sofern ihre Verwendung den Zielen und Grund-
sätzen des Titels Il und den allgemeinen und spezifischen
Kriterien des Absatzes 2 entspricht und dabei das Gemein-
schaftsrecht beachtet wird. Die betreffenden Mitgliedstaaten
unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission
über solche nationalen Vorschriften.

(5) Die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen, die nicht
von den Absätzen l und 4 erfasst werden, ist im ökologischen/
biologischen Landbau zulässig, sofern ihre Verwendung den
Zielen und Grundsätzen des Titels Il und den allgemeinen
Kriterien dieses Artikels entspricht.

Altik,117

Umstellung

(1) Folgende Vorschriften gelten für landwirtschaftliche'
Betriebe, auf denen mit der ökologischen/biologischen Produk-
tion begonnen wird:

a) Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens, wenn der
Unternehmer den zuständigen Behörden seine Tätigkeit
gemeldet und seinen Betrieb dem Kontrollsystem gemäß
Artikel 28 Absatz l unterstellt hat.

b) Während des Umstellungszeitraums finden sämtliche Vor-
schriften dieser Verordnung Anwendung.

c) Je nach der Art der pflanzlichen oder tierischen Erzeugung
werden spezifische Umstellungszeiträume festgelegt.

d) In einem Betrieb oder einer Betriebseinheit mit teilweiser
ökologischer/biologischer Produktion und teílweíser
Umstellung auf ökologische/biologische Produktion muss
der Unternehmer die ökologischfbiologisch produzierten
Erzeugnisse und die Umstellungserzeugnisse getrennt
halten, und die entsprechenden Tiere müssen getrennt oder
leicht unterscheidbar sein, und er muss über die Trennung
Buch führen. .

e) Zur Bestimmung des ~genannten Umstellungszeirraums
kann ein dem Zeitpunkt des Beginns des Umstellungs-
zeitraums unmittelbar vorangehender Zeitraum berücksich-
tigt werden, sofern bestimmte Bedi~gung~~' erfüllt sind.

~ Währ~nd des unter Buchstabe c gènan~te;':umstel1ungs-
zeitraums produzierte ..Tiere und tierische Erzengnisse
dürfen nicht unter Verwendung der in den Artikeln 23
und 24 .genannren Anga ben b\~i der Kennzeichnung und
Werbung vermarktet werden.
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(2) Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen und Bedingungen und insbesondere
die Zeiträume nach Absatz 1 Buchstaben c bis f werden nach
dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

KAPrrEL 3

HersteUung verarbeiteter Futtermittel

Artikel18

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Futtermittel

(1) Die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Puttermittel muss räumlich oder zeitlich getrennt von der
Herstellung verarbeiteter nichtökologischer/nichtbiologischer
Furtermittel erfolgen.

(2) Ökologischefbiologische Futtermittelausgangserzeugnisse
oder Umstellungsfuttermittelausgangserzeugnisse d~rfennicht
zusammen mit den gleichen Futtermittelausgangserzeugnissen
aus níchtökologischerjnkhtblologíscher Produktion zur Her-
stellung eines ökologischenfbiologischen Futtermittels verwendet
werden.

(3) Futtermîttelausgangserzeugnísse, die bei der Herstellung
ökologischerfbiologischer Futtermittel eingesetzt oder weiterver-
arbeitet werden, dürfen nicht unter Einsatz von chemisch-
synthetischen Lösungsmitteln hergestellt worden sein.

(4) Stoffe und Verfahren. die bei der Verarbeitung und
Lagerung ökologischer/biologischer Futtermittel verloren gegan·
gene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nach-
lässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit dieser Erzeugnisse irreführend
sein könnten. dürfen nicht verwendet werden.

(5) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren er~assen.

KAPTTEL4

HersteUung verarbeiteter Lebensmittel

Artikel 19

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Lebensmittel

(1) Die Aufbereitung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Lebensmittel muss räumlich oder zeitlieh getrennt von jener
nichtökologischer/nichtbiologischer Lebensmittel erfolgen.

(2) Für die Zusamruensetzung verarbeiteter ökologíscherj
biologischer Lebensmittel gilt Folgendes:

a) Das Erzeugnis wird überwiegend aus Zutaten landwirr-
schaftlichen Ursprungs hergestellt; bei der Bestimmung, ob
ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirtschaft-
lichen Ursprungs hergestellt ist. werden hinzugefügtes
Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt.

b) Es dürfen nur Zusatzstoffe. Veraröeltungshílfsszoffe, Arorna-
stoffe, Wasser, Salz. Zubereitungen aus Mikroorganismen
und Enzymen. Mineralstoffe. Spurenelemente. Vitamine
sowie Aminosäuren und andere Mikronährstoffe in

Lebensmitteln. die für eine besondere Ernährung bestimmt
sind. verwendet werden. sofern diese gemäß Artikel 21 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen worden sind.

c) Nichtökologische/nichtbiologische landwirtschaftliche
Zutaten dürfen nur verwendet werdeu, wenn sie nach
Artikel 21 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen worden sind oder
von einem Mitgliedstaat vorläufig zugelassen wurden.

d) Eine ökologische/biologische Zutat darf nicht zusammen
mit der gletehen nichtökologischen/nichtbiologischen oder
während ~;r Umstellung erzeugten Zutat vorkommen.

e) Lebensmittel aus während der Umstellung erzeugten
Pflanzen dürfen nur eine pflanzliche Zutat Iandwírtschafi-
lichen Ursprungs enthalten.

(3) Stoffe und Verfahren. die bei der Verarbeitung und
Lagerung ökologíscherjblologíscher Lebensmittel verloren gegan·
gene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nach-
lässiger Verarbeitung kordgieren oder anderweitig ill Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit dieser Erzeugnisse irreführend
sein könnten. dürfen nicht verwendet werden.

Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen. insbesondere hinsichtlich
der Verarbeitungsverfahren und der 'Bedingungen für die in
Absatz 2 Buchstabe c genannte vorläufige Zulassung durch die
Mitgliedstaaten. werden nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.

Artikel20

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung ökologischer/
biologischer Hefe

(1) Für die Herstellung ökologischer/biologischer Hefe dürfen
nur ökologisch/biologisch erzeugte Substrate verwendet werden.
Andere Erzeugnisse und ~toffe dürfen nur insoweit verwendet
werden, wie sie nach Artikel 2i für die Verwendung in der
ökologischenfbiologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Ökologischefbiologische Hefe darf in ökologischenjbíologi-
sehen Lebens- oder Futtermitteln nicht zusammen mit nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Hefe vorkommen.

(3) .Ausführliche Vorschriften für die Herstellung können nach
dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
werden.

Artikel2I

Kriterien für bestlmmte Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung

(1) Die Zulassu;g von Erzeugnissen und Stoffen nach
Artikel i9 Absatz~ Buchstaben b und c zur Verwendung in
der ökologischen/biologischen Produktion und deren Aufnahme
in ein beschränktes Verzeichnís unterliegen den Zielen und
Grundsätzen des Titels ':II sowíefolgeriden Kriterien. die -als
Ganzes zu bewerten sina:

,,,,Gemäß diesem Kapitel zugelassene Alternativen stehen
nicht zur Verfügung;
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c) sie zur Versorgung mit Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs erforderlich sind, soweit diese nicht als ökolo-
gische!biologische Erzeugnisse auf dem Markt erhältlieh
sind;

mmt
l fijr
duk-

ohne sie kann das Lebensmittel nieht hergestellt oder
haltbar gemacht werden oder können ernährungsspezifi-
sche Anforderungen, die aufgrund des Gemeinschaftsrechts
festgelegt wurden, nicht eingehalten werden.

Augerdem müssen die in Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b
genannten Erzeugnisse und Stoffe in der Natur vorkommen und
dürfen nur mechanischen, physikalischen, biologischen, enzy-
matischen oder mikrobiologischen Prozessen unterzogen wor-
den sein, außer wenn die betreffenden Erzeugnisse und Stoffe aus
solchen Quellen nicht in ausreichender Menge oder Qualität auf
dem Markt erhältlich sind.

ii)

liche
,"cb
hen/
oder

men
,der (2) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37

Absatz 2 genannten Verfahren über die Zulassung und die
Aufnahme der Erzeugnisse und Stoffe in das beschränkte
Verzeichnis gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels und legt
spezifische Bedingungen und Einschränkungen ihrer Verwen-
dung fest; sie entscheidet erforderlichenfalls auch über die
Rücknahme der Zulassung.

gten
iaft-

und,.n-
ach-
auf

'end

Ist ein Mitgliedstaat der Ansieht, dass ein Erzeugnis oder Stoff in
das in Absatz 1 genannte Verzeichnis aufgenommen oder daraus
gestrichen werden sollte oder dass die im vorliegenden Absatz
genannten Spezifikationen fur die Verwendung geändert werden
;ollten, so stellt er sicher, dass der Kommission und den
Mitaliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Grunden für die
Aufnahme, Streichung oder Änderungen übermittelt wird.eses

lích
: in
die

, 2

Änderungs- oder Rücknahmeanrräge sowie die diesbezüglichen
Entscheidungen werden veröffentlicht.

er/

Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annahme dieser Verordnung,
für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstaben b und c
verwendet 'wurden, können nach deren Annahme weiterhin
verwendet werden. Die Kommission kann die Zulassung fur
diese Erzeugnisse und Stoffe in jeden FaJl im Einklang mit
Artikel 37 Absatz 2 zurücknehmen,

fen
lell.
Idet
der

KAPITEI.5

Flexibilität

Artikel22

)gi-
:ht-

Ausnahmen von den Produktionsvorschriften

ach
egt

(1) Die Kommission kann im Rahmen der Ziele und Grund-
sätze des Titels II ,;nd der Bestimmungen des Absatzes 2 des
vorliegenden Artikels nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten verfahren Bestimmungen über die Gewährung von
Ausnahmen von den in den Kapiteln 1 bis 4 festgelegten
Produktionsvorschriften erlassen.

(2) Ausnahmen nach Absatz l sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken und gegebenenfalls zeitlich zu begrenzen: sie dürfen
nur gewährt werden, wenn

Ich
in

me
Ind
als

a) sie für die Aufnahme oder die Aufrechterhaltung der
ökologíschenjbíologlschen Produktion in Betrieben mit
klimabedingten, geografíscherroder strukturellen Beschrän-
kungen erforderlich sind;

b) sie zur Versorgung mit Futtermitteln, Saatgut und vege-
rativern Vermehrungsmateríal, lebenden Tieren oder ande-
ren landwirtschaftlichen Produktionsmitteln elforderlieh
sind, soweit diese nicht als ökologische/biologische Erzeug-
nisse auf dem Markt erhältlich sind; o

d) sie zur Lösung spezifischer Probleme in der ökologischen/
biologischen Tierhalrung erforderlich sind;

e) sie im Hinblick auf die Verwendung spezlflscher Erzeug-
nisse und Stoffe in der Verarbeitung nach Artikel 19
Absatz 2 Buchstabe b erforderlich sind, damit seit langem
eingeführte lebensmittel als ökologische/biologische
'Erze,t¡gnisse hergestellt werden können;

sie als befristete Máßnahme zur Erhaltung oder Wieder-
aufnahme der ökologischenjbíologíschen Produktion in
Katastrophenfällen erforderlich sind;

f)

g) lebensmittelzusatzstoffe oder andere Stoffe nach Artikel l 9
Absatz 2 Buchstabe b oder Futtermittelzusatzstoffe oder
andere Stoffe nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d
verwendet werden müssen und diese Stoffe anders als durch
Gva hergestellt auf dem Markt nieht erhältlich sind;

h) die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen oder ande-
. ren Stoffen nach Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b oder von
Futtermittelzusatzstoffen nach Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe d aufgrund von Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
oder von nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

(3) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren spezifische Bestimmungen zur Anwendung
der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Ausnahmen
erlassen.

TITEL IV

KENNZEICHNUNG

Artikel23

Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die
ökologíscbejbíologísche Produktion

(I) 1m Sinne dieser Verordnung gUt ein Erzeugnis als mit Bezug
auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet,
wenn in der Etiketrierung. der Werbung oder den Geschäfts-
papieren das Erzeugnis, seine Zutaten oder die Futtermittelaus-
gangserzeugnisse mit Bezeichnungen versehen werden, die dem
Käufer den Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittelausgangserzeugnisse nach den
Vorschriften dieser Verordnung gewonnen wurden. Insbesondere
dürfen die im Anhang aufgeführten Bezeichnungen, daraus
abgeleitete Bezeichnungen und Verkleinerungsformen wie .Bío-"
und .Öko-", allein oder kombiniert, in der gesamten Gemein-
schaft und in allen ihren Amtssprachen bei der Kennzeichnung

.von Erzeugnissen und der Werbung fur sie verwendet werden,
wenn diese Erzeugnisse die~:mit dieser Verordnung oder im
Einklang mit ihr erlassenen V..prschriften erfüllen,

Bei der Kennzeichnung von lebenden', oder" unverarbeiteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen .und der- ,Werbung für diese
dürfen Bezeichnungen mit Bezug abf die ökologische/biologische
Produktion nur dann verwendet werden, wenn darüber hinaus
alle Bestandt~,e dieses Erzeugnisses im Einklang mit dieser
Verordnung erzeugt worden sind.
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(2) Die Bezeichnungen nach Absatz 1 dürfen nirgendwo in der
Gemeinschaft und in keiner ihrer Amtssprachen bei der
Kennzeichnung und Werbung sowie in den Geschäftspapieren
für Erzeugnisse, die die Vorschriften dieser Verordnung nicht
erfüllen, verwendet werden, außer wenn sie nicht für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in Lebensmitteln oder Puttermitteln
verwendet werden oder eindeutig keinen Bezug zur ökologi-
schen/biologischen Produktion haben.

Darüber hinaus sind alle Bezeichnungen, einschließlich in
Handelsmarken verwendeter Bezeichnungen, sowie Kennzeich-
nungs- und Werbepraktiken, die den Verbraucher oder Nutzer
irreführen können, indem sie ihn glauben lassen, dass das
betreffende Erzeugnis oder die zu seiner Produktion verwendeten
Zutaten die Vorschriften dieser Verordnung erfüllen, nicht
zulässig.

(3) Die Bezeichnungen nach Absatz 1 dürfen nicht' für
Erzeugnisse verwendet werden, die nach den gemeinschaftlichen
Vorschriften eine Kennzeichnung oder einen Hinweis tragen
müssen, die bzw. der besagt. dass sie GVO enthalten, aus GVO
bestehen oder aus GVO hergestellt worden sind.

(4) Bei verarbeiteten Lebensmitteln dürfen die Bezeichnungen
nach Absatz 1 in folgenden Fällenverwendet werden:

a) in der Verkehrsbezeichnung. vorausgesetzt

die verarbeiteten Lebensmittel erfüllen die Anforde-
rungen des Artikels 19;

ii) mindestens 95 Gewichtsprozent ihrer Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs sind ökologischfbiolo-
gisch;

b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt die Lebens-
mittel erfüllen die Anforderungen des Artikels 19 Absatz 1
und Absatz 2 Buchstaben a, b und d;

c) im Verzeichnis der Zutaten und im selben Sichtfeldwie die
Verkehrsbezeichnung, vorausgesetzt

i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der
Fischerei;

ii) sie enthalten andere Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs, die ausschließlich ökologischfbiologisch
sind;

iii) die Lebensmittel erfüllen die Anforderungen des
Artikels 19 Absatz ¡ und Absatz 2 Buchstaben a, b
und d.

Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben, welche Zutaten
ökologisch/biologisch sind.

Finden die Buchstaben b und c dieses Absatzes Anwendung, so
darf der Bezug auf die ökologische/biologische Produktion nur
im Zusammenhang mit den ökologischen/biologischen Zutaten
erscheinen und muss im Verzeichnis der Zutaten der Gesamt-
anteíl der ökologischenfbiologischen Zutaten an den Zutaten
landwírtschaftlíchen Ursprungs angegeben werden.

Die Bezeichnungen und die Prozentangabe gemäß Unterabsatz 3
müssen in derselben Farbe, GrÖfle.und Schrifttype wie die
übrigen Angaben im Verzeichnisder 'Zurateh erscheinen.

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
um die Einhaltung dieses Artikels sicherzustellen.

(6) Die Kommission kann die Liste der Bezeichnungen im
Anhang nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren
anpassen.

Artikel24

Verbindliche Angaben

(1) Werden Bezeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 verwen-
det, muss

a) die Kennzeichnung auch die nach Artikel 27 Absatz 10
erteilte Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle enthalten, die für die Kontrolle des Unternehmers
zuständig LIt, der die letzte Erzeugungs- oder Aufberei-
tungshandlung vorgenommen hat; .

b) bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung auch
das Gemeinschaftslogo nach Artikel 25 Absatz 1 erschei-
nen;

c) bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos im selben
Siebtfeld wie das Logo auch der Ort der Erzeugung der
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe erscheinen, aus denen
sich das Erzeugnis zusammensetzt, und zwar je nach Fallin
einer der folgenden Formen:

"EU-Landwirtschaft",wenn die landwirtschaftlichen
Ausgangsstoffe in der EU erzeugt wurden:

"Nicht-EU-Landwirtschaft",wenn die landwirtschaft-
lichen Ausgangsstoffein Drittländern erzeugt wurden;

"EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft",wenn die landwirt-
schaftlichen Ausgangssioffe zum Teil in der Gemein-
schaft LInd zum Teil in einem Drittland erzeugt
wurden.

Sind alle Iandwírtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das
Erzeugnis zusammensetzt, in demselben Land erzeugt worden,
so kann die genannte Angabe "EU" oder ,,Nicht-EU"durch die
Angabe dieses Landes ersetzt oder um diese ergänzt werden.

Bei der genannten Angabe "EU"oder "Nicht-EU"können kleine
Gewichtsmengen an Zutatenaußer Acht gelassen werden, sofern
die Gesamtmenge der nicht berücksichtigten Zutaten 2 Gewichts-
prozent der Gesamtmenge der Ausgangsstoffe landwirtschaft-
lichen Ursprungs nicht übersteigt.

Die genannte Angabe "EU"oder "Nicht-EU"darf nicht in einer
auffälligeren Faroe, Größe oder Schrifttype als die Verkehrsbe-
zeichnung des Erzeugnisses erscheinen.

Bei aus Drittländern eirigeführten Erzeugnissen sind die Ver-
wendung des Gernelnschafrslogosnach Artikel 25 Absatz 1 und
die Angaben nach Unterabsatz- . 1 fakùltativ. Erscheint das
Cemelnscbaftslogo nach Artikel 25 Absatt 1 jedoch in der
Kennzeichnung, so müssen die Ang~~.en nâ~h Unterabsatz 1
auch in der Kennzeichnung erscheinen.

(2) Die~,Angaben nach Absatz 1 müssen an gut sichtbarer
Stelle,deutlich lesbar und unverwischbar angebracht sein.
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(3) Spezifische Kriterien zur Aufmachung, Zusammensetzung
und GrölSe der Angaben nach Absatz 1 Buchstaben a und c
werden von der Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen. .

Artikel25

Logos flir ökologische¡biologische Produktion

(1) Das Gemeinschaftslogo für ökologische/biologische Pro-
duktion darf in der Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung
von Erzeugnissen verwendet werden, sofern diese die Vor-
schriften dieser Verordnung erfüllen.

Das Gemeinschaftslogo darf nicht für Umstellungserzeugnisse
und Lebensmittel im Sinne des Artikels 23 Absatz 4 Buch-
staben b und c verwendet werden.

(2) Nationale und private Logos dürfen in der Kennzeichnung
und Aufmachung von Erzeugnissen sowie in der Werbung
hierfür verwendet werden, sofern diese Erzeugnisse die Vor-
schriften dieser Verordnung erfüllen.
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(3) Die Kommission legt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren spezifische Kriterien für die Auftnachung,
Zusammensetzung, Größe und Gestaltung des Gemeinschafts-
logos fest.

Artikel26
ien

ft-
~n;

Besondere Kennzeichnungsvorschrlften

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren besondere Vorschriften für die Kenn-
zeidmung und Zusammensetzung von

rt-
n-
gr

a) ökologischen/biologischen Futtermitteln,

bl Umstellungserzeugnissen pflanzlichen Ursprungs:

as
n,
ie

c) vegetatívem Vermehrungsmaterial und Saatgut für den
Anbau.
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TITEL V

KONTROLLEN

Artikel27

Kontrollsystem

(1) Die Mitgliedstaaten führen ein Systern für Kontrollen ein
und bestimmen eine oder mehrere zuständige Behörde(n), die für
die Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der
vorliegenden Verordnung im Einklang mit der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 zuständig ist (sind).

(2) Zusätzlich zu den 'Bedingungen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 882/2004 umfasst das für die Zwecke der vorliegenden
Verordnung eingerichtete Kontrollsystem mindestens die Anwen-
dung von Vorkehrungen und Konrrollmaßnahmen, die von der
Kommission nach dem in Artikel 37 !>bsatz 2 genannten
Verfahren festzulegen sind.

-

(3) 1m Rahmen dieser Verordnung werden Art und Häufigkeit
der Kontrollen auf der Grundlage einer Bewertung des Risikos
des Auftretens von Unregelmäßigkeiten und Verstößen in Bezug
auf die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung
bestimmt. Alle Unternehmer mit Ausnahme von Großhändlern,
die nur mit abgepackten Erzeugnissen handeln, und Unter-
nehmern nach Artikel 28 Absatz 2, die an Endverbraucher oder
-nutzer verkaufen, müssen in jedem Fall mindestens einmal
jährlich darauf überprüft werden, ob sie die Vorschriften dieser
Verordnung einhalten.

(4) , Die zuständige Behörde kann

a) ihre. Kontrollbefugnisse einer oder mehreren anderen
Kontrollbehörden übertragen. Die Kontrollbehörden müs-
sen angemessene Garantien für Objektívítät und Unpartei-
lichkeit bieten und über qualifiziertes Personal und die
erforderlichen Ressourcen für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben verfügen; .

b) Kontrollaufgaben einer oder mehreren Kontrollstel1en
übertragen. In diesem Fall benennen die Mitgliedstaaten
Behörden, die für die Zulassung und Überwachung dieser

_Kontrollstellen zuständig sind.

(5) Die zuständige Behörde kann einer bestimmten Kontroll-
steIle nur dann Kontrollaufgaben übertragen, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/
2004 erfüllt sind und wenn insbesondere

a) die Aufgaben, die die Komrollstelle wahrnehmen darf, .
sowie die Bedingungen, der sie hierbei unterliegt, genau
beschrieben sind;

b) nachgewiesen ist, dass die Kontrollstelle

über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügt, die zur Wahrnehmung der ihr
übertragenen Aufgaben notwendig sind,

ii) über eine ausreichende Zahl entsprechend qualifizier-
ter und erfahrener Mitarbeiter verfügt und

iii) im Hinblick auf die Durchführung der ihr übertrage-
nen Aufgaben unabhängig und frei von jeglichem
Interessenkonflikt ist:

c) die KontrollsteIle nach der Europâlschen Norm EN 45011
bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an Stellen,
die Produktzertifizierungssysteme betreiben) in der zuletzt
im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C. bekannt
gernachten Fassung akkreditiert und von den zuständigen
Behörden zugelassen ist;

d) die KontrollsteIle der zu'&ändigen Behörde regelmäßig bzw.
immer, wenn diese d.yum ersucht, die Ergebnisse der
durchgeführten Kontrollen mitteilt. Wird ' aufgrund der
Ergebnisse der Kontrollen. ein Verstoß fe¡tgestellt oder
vermutet, so unterrichtet die Kontrollstelle unxerziiglich die
zuständige Behörde; <'

e) eine wirksame Koordinierung zwischen der übertragenden
zuständigen Behörde und der Kontrollstelle stattfindet.
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IUnternehmern mindestens die Vorkehrungen und KOntrol!_ i

maßnahmen nach Absatz 2 angewandt werden. I

i
(13) Die Mitgliedstaaten stellen sicher. dass das eingerichtere :
Kontrollsystem im Einklang mit Artikel 18 der Verordnung (EG) I
NI'. 178/2002 für jedes Erzeugnis die Rückverfolgbarkeit auf
allen Stufen der Produktion. der Aufbereitung und des Vertriebs
erlaubt. um insbesondere den Verbrauchern die Gewähr dafür zu
bieten. dass die ökologischen/biologischen Erzeugnísse in Über_
einstimmung mit den Anforderungen der vorliegenden Ver,
ordnung hergestellt worden sind.

Amtsblatt der Europäischen Union

(6) Zusätzlich zu den Voraussetzungen des Absatzes 5
berücksichtigt die zuständige Behörde bei der Zulassung einer
Kontrollstelle folgende Kriterien:

a) das vorgesehene Standardkontrollverfahren mit einer aus-
führlichen Beschreibung der Kontrollrnaßnahmen und
Vorkehrungen. die die Stelle den ihrer Kontrolle unter-
liegenden Unternehmern gegenüber zur Auflage macht:

(14) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermitteln den
zuständigen Behörden jährlich spätestens bis zum 31. Januar ein
Verzeichnis der Unternehmer. die am 31. Dezember des
Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden. Bis spätestens Zum
31. März jedes Jahres ist ein zusammenfassender Bericht über
die im Vorjahr ausgeführten Kontrolltätigkeiten vorzulegen.

Arrikel28

Teilnahme am Kontrollsystem

(l) Jeder Unternehmer. der Erzeugnisse im Sinne des Artikels l
Absatz 2 erzeugt. aufbereitet. lagen. aus einem Drittland einführt
oder in Verkehr bringt, ist verpflichtet, vor dem Inverkehj,
bringen von jeglichen Erzeugnissell.als ökologische/biologische
Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse

b) die Maßnahmen, die die Kontrollsrelle bei Feststellung von
Unregelmäßigkeiten undJoder Verstößen zu ergreifen
gedenkt.

a) seine Tätigkeit den zuständigen Behörden des Mitglied-
staats, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird. zu melden;

b) sein Unternehmen dem Kontrollsystem nach Artike.l 27 zu
unterstellen.

Unterabsatz l gilt auch für Ausführer. die Erzeugnisse ausführen,
die im Einklang mit den Produktionsvorschriften dieser Ver-
ordnung hergestellt wurden.

Lässt ein Unternehmer eine seiñer Tätigkeiten von einem Dritten
ausüben. so unterliegt dieser Unternehmer dennoch den unter
den Buchstaben a und b genannten Pflichten. und die in Auftrag
gegebenen Tätigkeiten unterliegen dem Kontrollsystem.

(2) Die Mitgliedstaaten können Unternehmer. die Erzeugnisse
direkt an Endverbraucher oder -nutzer verkaufen, "on der
Anwendung dieses Artikels befreien, sofern diese Unternehmer
die Erzeugnisse nicht selbst erzeugen. aufbereiten oder all einem
anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufs.,telle lagern .oder
solche Erzeugnisse nicht aus einem Drittland einführen oder
solche Tätigkeiten auch nicht von Dritten ausüben lassen.

(7) Die zuständigen Behörden dürfen folgende Aufgaben den
Kontrollstellen nicht übertragen:

a) Überwachung und Überprüfung anderer Kontrollstellen;

b) Gewährung von Ausnahmen nach Artikel 22. es sei denn,
dies ist in den von der Kommission nach Artikel 22
Absatz 3 erlassenen spezifischen Bestimmungen vorge-
sehen.

(8) Gemäß Anikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) NI: 882/
2004 veranlassen die zuständigen Behörden. die Kontrollstellen
Aufgaben übertragen. bei Bedarf Überprüfungen oder Inspektio-
nen der Kontrollstellen. Ergibt eine Überprüfung oder Inspektion.
dass diese Stellen die ihnen übertragenen Aufgaben nicht
ordnungsgemäß ausführen. so kann die übertragende zuständige
Behörde die Übertragung entziehen. Dies geschieht unverzüglich.
wenn die Komrollstelle nicht rechtzeitig angemessene Abhilfe-
maßnahmen trifft.

(9) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 8 muss die
zuständige Behörde

a) sicherstellen, dass die Kontrollstelle ihre Kontrollen objektiv
und unabhängig wahmimmt;

b) die Wirkaamkeit der Kontrollen überprüfen;

c) etwaige festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße
sowie die daraufhin getroffenen Abhilfemaßnahmen zur
Kenntnis nehmen;

d) der Kontrollstelle die Zulassung entziehen. wenn diese die
Voraussetzungen nach den Buchstaben a und b nicht erfüllt
oder dell Kriterien nach den Absätzen 5 und 6 nicht mehr
genügt oder die Anforderungen der Absätze l l, 12 und 14
nicht erfüllt.

(IO) Die Mitgliedstaaten teilen jeder Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle. die Kontrollaufgaben nach Absatz 4 durchführt,
eine Codenurnmer zu.

(11) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen gewähren den
zuständigen Behörden Zugang zu ihren Diensträumen und
Einrichtungen und leisten jede Auskunft und Unterstützung. die
den zuständigen Behörden zur Erfüliullg ihrer Aufgaben nach
diesem Artikel erforderlich erscheint.

(12) Die Kontrollbehörden und Kontrollsteilen stellen sicher.
dass gegenüber den ihrer Kontrolle unterstehenden

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine Behörde oder Stelle, die'
diesbezügliche Meldungen entgegennimmt.

(4) Die Mitgliedstaaten ttelle~ sicher. dass jeder Unternehmer.
der die Vorschriften dieser, Verordnung erfüllt und als Beitrag zu
den Komrollkosten eine angemessene Gebühr entrichtet, einen
Anspruch hat. in das Kontrollsystem ,.~inbezóg~~ zu werden.

(5) Die Konrrollbehôrden ~~d Kontrollstellen führen ein
aktualisienes Verzeichnis mit Namen und Anschriften der ihrer
Kontrolle """terliegenden Unternehmer. Dieses Verzeichnis ist
den betroffenen Parteien zur Einsicht bereitzuhalten.
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Artikel31(6) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren Durchführungsbestimmungen zur Rege-
lung des verfahrens für die Meldung und Unterstellung nach
Absatz 1des vorliegenden Artikels, insbesondere hinsichtlich der
in die Meldung nach Absatz I Buchstabe a des vorliegenden
Artikels aufzunehmenden Informationen.
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Artikcl29

Bescheinígungen

den
rein
des

zum
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(I) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen nach Artikel 27
Absatz 4 stellen jedem Unternehmer, der ihren Kontrollen
unterliegt und in seinem Tätigkeitsbereich die Anforderungen
dieser Verordnung erfüllt, eine entsprechende Bescheinigilng aus.
Diese Bescheinigung muss zumindest über die Identität des
Unternehmers und die Al1 oder das Sortiment der Erzeugnisse
sowie übel' die Geltungsdauer der Bescheinigung Aufschluss
geben.

(2) Jeder Unternehmer muss die Bescheinigungen seiner
Lieferanten prüfen.
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(3) Die Form der in Absatz I genannten Bescheinigung wird
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erstellt,
wobei die Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu
berücksichtigen sind.

ed- Artikel 30

Maßnahmen bei Verstößen WId Unregelmäßigkeiten
zu

en,
er-

(1) Bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung stellt die Kontroll-
behörde oder Kontrollstelle sicher, dass in der Kennzeichnung
und Werbung .für die gesamte von der Unregelmäßigkeit
betroffene Partie oder Erzeugung kein Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion erfolgt, wenn dies in einem ange-
messenen Verhältnis zur Bedeutung der Vorschrift, gegen die
verstoßen wurde, sowie zu der Art und den besonderen
Umständen der Unregelmäßigkeit steht.
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Bei Feststellung eines schwerwiegenden Verstoßes oder eines
Verstoßes mit Langzeitwirkung untersagt die Kontrollbehörde
oder Komrollstelle dem betreffenden Unternehmer die Ver-
marktung von Erzeugnissen mit einem Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion in der Kennzeichnung und
Werbung für.eine mit der zuständigen Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats vereinbarte Dauer.

ie
(2) Die Informationen über Unregelmäßigkeiten oder Verstöße,
die den ökologischenfbiologischen Status :eines Erzeugnisses
beeinträchtigen, müssen umgehend zwischen den betroffenen
Kontrollstellen. Kontrollbehörden. zuständigen Behörden und
Mitgliedstaaten ausgetauscht und gegebenenfalls der Kommission
mitgeteilt werden.

Die Ebene, auf der die Mitteilung erfolgt, ist von der Schwere und
dem Umfang der Unregelmäßigkeit bzw. des Verstoßes abhängig.

Die Form und die Modalitäten dieser Mitteilungen können von
der Kommission nach dem in Artikel 37. Absatz 2 genannten
Verfahren geregelt werden. -,

Infannationsaustausch

Auf Antrag müssen die zuständigen Behörden, die Kontrollbe-
hörden und die Kontrollstellen einschlägige Informationen über
die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit anderen zuständigen
Behörden, Kontrollbehörden und Komrollstellen austauschen,
soweit der Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist zu
gewährleisten, dass ein Erzeugnis nach dell Vorschriften dieser
Verordnung hergestellt wurde. Sie können diese Informationen
auch von sich aus austauschen.

TmLVI

HANDEL MIT DRITTLÄNDERN

Artikel 32

Enfuhr konfonner Erzeugnisse

(I) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf in der
Gemeinschaft als ökologischesfbiologisches Erzeugnis in Verkehr
gebracht werden, sofern

a) das Erzeugnis den Vorschriften der TitelII, 1lI und IV sowie
den gemäß dieser Verordnung erlassenen für seine Produk-
tion einschliigigen Durchführungsbestimmungen genügt;

b) alle Unternehmer, einschließlich der Ausführer, der Kon-
trolle durch eine nach Absatz 2 anerkannte Kontrollbe-
hörde oder Komrollstelle unterworfen worden sind;

c) die betreffenden Unternehmer den Einführern oder den
nationalen Behörden die von der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle gemäß Buchstabe b ausgestellte Bescheini-
gung nach Artikel 29 jederzeit vorlegen können, die die
Identität des Unternehmers, der den letzten Arbeitsgang ,
durchgeführrhat, belegt und es ermöglicht, die Einhaltung
der Bestimmungen der Buchstaben a und b dieses Absatzes
durch diesen Unternehmer zu überprüfen.

(2) Die Kommission erkennt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten verfahren die Kontrollbehörden und Kontrollstellen
nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels, einschließ-
lich der Kontrollbehörden und Kontrollstellen nach Artikel 27,
die in Drittländern für die Durchführung der Kontrollen und die
Ausstellung der Bescheinigungen nach Absatz 1 Buchstabe c des
vorliegenden Artikels zuständig sind, an und stellt ein Ver-
zeichnis dieser Kontrollbehörden und Kontrollstellen auf.

Die Kontrollstellen müssen nach der Europäischen Norm EN
4,5011 bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an
Stellen, die Produktzertífízíerungssysterne betreiben) in der
zuletzt im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, bekannt
gemachten Fassung akkreditiert sein. Die Kontrollstellen werden
einer regelmäßigen Evaluier.¡;ng vor Ort, Überwachung und
mehrjährigen Wiederbewertung ihrer Tätigk~iten durch die
Akkreditierungsstelle unterzogen. . ,

~>
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Bei der Prüfung der Anträge a~f Anerkennung fordert die
Kommission bei der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle
erforderlíchendnformaríonen an. Die Kommission kann auch
Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
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tíonsvorschríften und der von der betreffenden Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle in dem Drittland durchgeftihrten Kontroll-
tätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkannten Kontrollstellen oder Kontrollbehörden stellen
die Bewertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gege-
benenfalls der zuständigen Behörde über die regelmäßige
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährige Wiederbe-
wertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung.

Auf der Grundlage der Bewertungsberichte stellt die Kommission
mit Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene Über-
wachung über die anerkannten Kontrollbehörden und Kontroll-
steIlen sieher. indem sie eine regelmäßige Überprüfung ihrer
Anerkennung vornimmt. Die Art der Überwachung wird anhand
einer Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

Artikel 33

Einfuhr von Erzeugnissen mit gleichwertigen Garantien

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf auch in
der. Gemeinschaft als ökologisches(biologisches Erzeugnis in
Verkehr gebracht werden, sofern

a) das Erzeugnis nach Produktionsvorschriften produziert
wurde, die den Vorschriften der Titel III und IV gleichwertig
sind;

b) die Unternehmer Kontrollrnaßnahmen unterworfen wor-
den sind, die an Wirksamkeit denjenigen des Titels V
gleichwertig sind und die fortlaufend und effektiv ange-
wandt worden sind;

c) die Unternehmer ihre Tätigkeiten auf allen Stufen der
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs des
Erzeugnisses in dem betreffenden Drittland einem nach
Absatz 2 anerkannten Kontrollsystem oder einer nach
Absatz 3 anerkannten Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
unterstellt haben;

d) die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder Kontroll-
steIlen des nach Absatz 2 anerkannten Drittlandes oder eine
nach Absatz 3 anerkannte Kontrollbehörde oder Kontroll-
steIle eine Kontrollbescheinigung für das Erzeugnis erteilt
hat, wonach es den Bestimmungen dieses Absatzes genügt.

Das Original der Bescheinigung gemäß diesem Absatz muss der
Ware bis zum Betrieb des ersten Empfängers beigefügt sein;
anschließend hat der Einführer die Bescheinigung mindestens
zwei Jahre lang für die Kontrollbehörde oder Kontrollsteile
bereitzuhalten.

(2) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren diejenigen Drittländer anerkennen, deren
Produktionssystem Grundsätzen und Produktlonsvorschríften
genügt, die denen der Titel Il, 1Il und IV glelchwertíg sind, und
deren Kontrollrnaßnahmen vongleichwertiger Wirksamkeit sind
wie diejenigen des Titels V; sie kann diese Länder in ein
entsprechendes Verzeichnis aufnehmen. Bei der Gleichwertig-
keitsprüfung sind die Leitlinien C~C(GL 32 des Codex Alimen-
tarius zu berücksichtigen.

-I
Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die'
Kommission bei dem Drittland alle erforderlichen Informationen
an. Die Kommission kann Sachverständige beauftragen, vor On
eine P¡üfung der Produktionsregeln und Kontrollmaßnahmell
des betreffenden Drittlandes vorzunehmen, I

Bis zum 3 L März jedes Jabres übermitteln die anerkannten
Drittländer der Kommission einen kurzen Jahresbericht über die
Anwendung und Durcbsetzung der in dem betreffenden Land i
geltenden Kontrollmaßnahmen. I

I
I

,. Auf der Grundlage der in diesen Jahresberichten emhaltenen
Informatíoneri- stellt die Kommission mit Unterstützung der

.Mitgliedstaaten eine angemessene Überwachung der anerkannten
Dríttlânder sicher, indem sie deren Anerkennung regelmäßig:
überprüft. Die Art der Uberwachung wird anhand einer
Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

~,
Auf der Grundlage dieser Bei,yertuni~érichte stellt die Kornmis-
sion mit Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene
Überwachung der anerkànnreri'Kœurollbehördeo und Kontroll-
stellen sicher, indem sie eine regëlmäßige Überprüfung der
Anerkennung vornimmt. Die Art der Überwachung wird anhand
einer Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

(3) Für Erzeugnisse, die nicht gemäß Artikel 32 eingeführt und
nicht aus einem nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels
anerkannten Drittland eingeführt werden, kann die Kommission
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfabren die
Komrollbehörden und Kontrollstellen, einschließlich der Kon.
trollbebörden und KontrollsteIlen nach Artikel 27, die in
Drittländern für die Durchführung von Kontrollen und die
Erteilung von Bescheinigungen nach Absatz 1 des vorliegenden
Artikels zuständig sind, anerkennen und ein Verzeichnis dieser,
Kontrollbehörden und Komrollstellen erstellen. Bei der Gleich-
wertigkeirsp¡üfung sind die Leitlinien CAC(GL 32 des Codex
Alimentarius zu berücksichtigen.

Die Kommission prüft jeden Antrag auf Anerkennung, der von
einer Kontrollbehörde oder Kontrollstelle eines Drittlandes
eingereicht wird.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle all,
erforderlichen Informationen an. Die Tätigkeit der Kontrollstelle
oder Komrollbehörde wird von einer Akkreditierungsstelle oder
gegebenenfalls einer dafür zuständigen Behörde einer regel-
mäßigen Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährigen
Wiederbewertung unterzogen. Die Kommission kann auch
Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
tionsvorschriften und der von der betreffenden Komrollbehörde
oder Komrollstelle in dem Drittland durchgeführten Kontroll-
tätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkanmen Kontrollstellen oder Kontrollbehörden stellen
die Bewertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gege-
benenfalls der zuständigen Behörde über die regelmägige
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährige Wiederbe-
wertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung.
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ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESllMMUNGEN

Artikel34

en
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Freier Warenverkehr flir ökologischefbiologische
Erzeugnisse

en
ler
en
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(1) Die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontroll-
srellen dürfen die Vermarktung von ökologlschenjblologíschen
Erzeugnissen, die von einer in einem anderen Mitgliedstaat
ansässigen anderen Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kontrol-
liert wurden, nicht aus Gründen des Produktionsverfahrens, der
Kennzeichnung oder der Darstellung dieses Verfahrens verbieten
oder einschränken, sofern diese Erzeugnisse den Anforderungen
dieser Verordnung entsprechen. Insbesondere dürfen keine
anderen als die in Titel V vorgesehenen Kontrollen oder
finanziellen Belastungen vorgeschrieben werden.
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(2) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet für die
ökologischelbiologische pflanzliche und tierische Erzeugung
strengere Vorschriften anwenden. sofern diese Vorschriften auch
für die nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung geiten und
mit dem GemeinschaftSrecht im Einklang stehen und die
Vermarkrungaußerhalb des Hoheitsgebiets des betreffenden
Mitgliedstaats produzierter ökologlscherjblologlscher Erzeug-
nisse dadurch nicht unterbunden oder eingeschränkt wird.

Artikel35

Mitteilungen an die Kommission

in

es

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission regelmäßig
folgende Informationen.

a) Name und Anschrift sowie gegebenenfalls Codenummer
und Konformitätszeichen der zuständigen Behörden;
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b) Liste der Kontrollbehörden und Kontrollstellen und ihrer
Codenummern sowie gegebenenfalls ihrer Konformitäts-
zeichen. Die Kommission veröffentlicht regelmäßig das
Verzeichnis der Kontrollbehörden und KontrollsteIlen.

Artikel 36

Statistische Informationen

en
e-
ge
e-

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die statistischen
Angaben, die für die Durchführung dieser Verordnung und die
Folgernaßnahmen erforderlich sind. Diese statistischen Angaben
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft definiert.

Artikel37
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Ausschuss flir ökologischefbiologische Produktion

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschuss für
ökologische/biologisc~e Produktion unterstützt

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug gen()mmen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.·

'---

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 19991
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel38

Durchfiihrungsbestimmungen

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten verfahren im Rahmen der Ziele und Grundsätze des
Titels II Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung.
Dazu gehören insbesondere Durchführungsbestimmungen zu

a) den Produktionsvorschriften des Titels Ill, insbesondere
hinsichtlich der spezifischen Anforderungen und Bedingun-
gen, die die Unternehmer zu erfüllen haben;

b) den Kennzeichnungsvorschriften des Titels IV;

c) dem Kontrollsystem des Titels V, insbesondere zu Mindest-
konrrollanforderungen, Überwachung und Überprüfung.
spezífíschen Kriterien für die Übertragung von Aufgaben an

'private KontrollsteIlen, den Kriterien für deren Zulassung
und den Entzug der Zulassung sowie den Bescheinigungen
gemäß Artikel 29;

d) den Vorschriften für Einfuhren aus Drittländern nach
Titel Yl, insbesondere hinsichtlich der Kriterien und
Verfahren für die Anerkennung von Drittländern und
Kontrollstellen nach Artikel 32 und Artikel 33, einschließ-
lich der Veröffentlichung der Verzeichnisse der anerkannten
Drittländer und Kontrollstellen sowie hinsichtlich der
Bescheinigung nach Artikel 3 3 Absatz 1 Buchstabe d
wobei die Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu
berücksichtigen sind;

e) den Vorschriften für den freien Warenverkehr für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse -nach Artikel 34 und für
Mitteilungen an die Kommission nach Artikel 35.

Artikel 39

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird zum 1. Januar
2009 aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung (EWG)
Nr. 2092191 gelten- als Verweisungen auf die vorliegende
Verordnung.

Ar,iikel 40

Übergangsmaßnahmen -e-; <
".\_-~ ,

Sofern erforderlich. werden Maßri~hmen ~:'iErl;;chterung des
Übergangs von den Vorschriften der Verordnung (HVG)
Nr. 2092/91,,?-u den Vorschriften der vorliegenden Verordnung
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.
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Artikel 41
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Bericht an den Rat

(1) Die Kommission legt dem Rat bis zum 31. Dezember 2011
eínen Belieht vor. ~

(2) In dem Bericht werden insbesondere die bei der Anwen-
dung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen dargelegt und
Uberlegungen insbesondere zu folgenden Fragen angestellt:

a) Anwendungsbereich dieser Verordnung, insbesondere hin-
sichtlich ökologischer/biologischer Lebensmittel, die durch
gemeinschaftliche Verpflegungselnríchtungen aufbereitet
werden;

b) Verbot der Verwendung von GVa, einschließlich der
Verfügbarkelt von nicht durch Gva hergestellten Erzeug-
nissen, der Erklärung des Verkäufers sowie der Durch-
führbarkeit spezifischer Toleranzschwellen und deren
Auswirkungen auf den ökologischenjbíologischeh Sektor;

c) Funktionieren des Binnenmarktes und des Kontrollsystems,
wobei insbesondere zu bewerten ist, ob die eingeführten

Verfahren nicht zu unlauterem Wettbewerb oder : I
Hindernissen für die Produktion und die Vermarktung
ökologischer/biologischer Erzeugnisse führen. I

(3) Die Kommission fügt dem Bericht gegebenenfalls geeignet'r
Vorschlägebei.

Artikel42 I'

Inkrafttreten und Anwendung

fliese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli.,
chung im Am!SbJ,~tt der Europäischen Union in Kraft.

Für bestimmte Tierarten, Wasserpflanzen und Mikroalgen. für
die keine ausführlichen Produktíonsvorschríften vorliegen, gelten
die Kennzeichnungsvorschriften des Artikels 23 und die
Kontrollvorschriften des Titels V.Bis zur Aufnahme ausführlicher
Produktionsvorschrífren gelten nationale Bestimmungen oder _
falls solche Bestimmungen nicht bestehen - von den Mitglied.
staaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 28. Juni 2007.

Im Namen des Rates

Der Präsident

S. GABRIEL
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BG: 6l1onor£1l1cH

ES: ecológico. biológico
cs: ekologícké. biologické
DA: økologisk
DE: ökologisch, biologisch
ET: mahe, ökoloogilíne
EL: ß10ÀOY"O
EN: organic
FR: biologíque
GA: orgánach
IT: blologíco
LY: blologísks, ekologisks
LT: ekologiskas
LU: bíologesch
HU: ökológiai
lvIT: organiku
NL: biologisch
PL: ekclogiczne
IT: biológico
RO: ecologic
SK: ekologícké, biologícké
SL: ekoloski
FI: luonnonmukainen
SY: ekologisk.

ANHANG

ANGABEN NACH ARTIKEL 23 ABSATZ 1
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1319/2007 DER KOMMISSION

vom 9. November 2007

zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Ratès hinsichtlich der
Verwendung des Futters von im ersten Jahr der Umstellung auf den ökologischen Landbau

befindlichen Parzellen

DiE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gesrutzt auf den Vertrag zur Grundung der Europäischen
Gemeinschaft,

esrutZt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
~4. Juni 1 991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel 13 zweiter Gedanken-,
strich,

in Erwägung nac?stehender Grunde:

(1) Gemäß Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
sind Tiere in erster Linie mit im Betrieb selbst angebau-
tem Futter zu ernähren und ist Pflanzenfressern ein Ma-
ximum an Weidegang zu gewähren. Um dieser Anforde-
rung nachzukommen, erweitern ökologische Landwirte
ihre Betriebe, indem sie insbesondere Weiden und Parzel-
len mit mehrjährigen Futterkulturen kaufen oder pachten.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 müssen ge-
kaufte oder gepachtete nichtökologische Flächen einen
Umstellungszeitraum durchlaufen, bevor sie als ökologi-
sche Flächen gelten. [m ersten Jahr der Umstellung ge-
wonnene Futtenmittel werden zudem nicht als Umstel-
lungsfuttenmittel betrachtet und können auch nicht leicht
zur Verwendung im konventionellen Landbau verkauft
werden, da es nur sehr begrenzte Absatzmöglichkeiten
fur solche nichtökologisch erzeugten mehrjährigen Fut':
terpflanzen gibt.

(J) Die Verwendung von nichtökologisch erzeugten Futter-
mitteln fur Pflanzenfresser ist nach dem 3J. Dezember
2007 mit Anhang [ Teil B Nummer 4.8 Buchstabe a der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 nicht mehr vereinbar.
Nach diesem Zeitpunkt wird es schwierig sein, für den
Betrieb gekaufte oder gepachtete Flächen im ersten Jahr
der Umstellung auf den ökologischen Landbau weiter für
den Weidegang oder für die Futtererzeugung zu nutzen.

(4) Es ist daher notwendig vorzusehen, dass der Ration ein
bestimmter Anteil Futter beigemischt werden kann, das

(I) ABI.L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 807/2007 der Kommission (ABI. L 181
vom 11.7.2007, S. 10).

t-

von im ersten Jahr der Umstellung befindlichen Parzellen
stammt.

(5) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist daher entspre-
chend. zu ändern. e-

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel l

Anhang I Teil B Nummer 4.4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 erhält folgende Fassung:

A.4. Bis 3 J. Dezember 2008 ist die Beimischung von Um-
stellungsfuttenmittelri im Durchschnitt bis zu maximal
50 % der Ration zulässig. Stammen diese Umstellungs-
futtermittel aus einer Einheit des eigenen Betriebs, kann
dieser Satz 80 % betragen.

Ab J. Januar 2009 ist die Beimischung von Umstel-
lungsfirttermíttéln im Durchschnitt bis zu maximal
30 % der Ration zulässig. Stammen diese Umstellungs-
futtermittel aus einer Einheit des eigenen Betriebs, kann
dieser Satz 60 % betragen;

[m Durchschnitt können bis zu 20 % der Gesamtmenge
der an die Tiere verfutterten Futtenmittel aus der Bewei-
dung bzwrBeerntung von Dauergrünland oder Parzel-
len mit mehrjährigen Futterkulturen im ersten Jahr der
Umstellung stammen, sofern diese Flächen Teil des Be-
triebs sind und in den letzten fünf Jahren nicht zu einer
Einheit des Betriebs mit ökologischer Erzeugung gehört

.haben, 1m Falle, dass sowohl Umstellungsfuttermittel als
auch Futtermittel von im ersten Jahr der Umstellung
befindlichen Parzellen verwendet werden, darf der kom-
binierte Gesamtanteil dieser' Futtermittel die in den Ab-
sätzen 1 und 2 festgesetzten Höchstanteile nicht über-
schreiten. ,,'-, "'?' .

¡

\,~,

Diese Prozentzahlen werdei::jährli~'·~s.' Ant;U der Tro-
ckenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ur-
sprungs"lperechnet."

i
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Artikel2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. November 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

.'
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1517/2007 DER KOMMISSION

• vom 19. Dezember 2007

zur Änderung von Anhang HI der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 des Rates hinsichtlich der
Abweichung betreffend die Trennung von ökologischen und nichtökologischen

Futtennittelproduktionslinien

OlE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN _

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft.

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 des Rates vom
24. [uni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisseund
Lebensmittel ('). insbesondere auf Artikel 13 zweiter Gedanken-
strich.

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Anhang III Abschnitt E Nummer 3 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092{91 sieht eine Abweichung von
der Verpflichtung vor. dass alle Anlagen zur Aufbereitung
der unter die Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 fallenden
Mischfuttermittel von den Anlagen für nicht unter, diese
Verordnung fallende Mischfuttermittel getrennt sein müs-
sen. Diese Abweichung läuft am 31. Dezember 2007 aus:' r

(2) Die Erfahrung hat gezeigt. dass die Inanspruchnahme der
Abweichung durch die Marktteilnehmer weit verbréitet
ist. Der nicht zur gleichen Zeit erfolgende Einsatz der- ~
selben Produktionslinie für die Herstellung von ökologi-
schen und nicht ökologischen Futtermitteln erfordert die
Durchführung geeigneter Reinigungsmaßnahmen, um die
Integrität der Herstellung der ökologischen Futtermittel
zu gewährleisten. Es wurde nachgewiesen. dass solche
Maßnahmen wirksam sein können. wenn sie unter stren-
ger Kontrolle angewendet werden.

(J) Gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 834{2007
des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/bio_
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökolo-
gischen{biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 (') muss die Her-
stellung verarbeítçter ökologischer{biologischer Futtermit-
tel- räumlich oder zeitlich getrennt von der Herstellung
verarbeiteter nichtökologischerJ nichtbiologischer Futter-
mittel erfolgen.

(4) Daher empfiehlt es sich, die Abweichung zu verlängern,
bis die Verordnung (EG) Nr. 834{2007 ab dem 1. Januar
2009 gilt.

(5) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 _

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel I

In Anhang III Abschnitt E Nummer 3 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 wird das Datum ,,31. Dezember 2007"
durch das Datum .31. Dezember 2008" ersetzt.

ArtikeI2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen,Vnion in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2007

(') ABI.L 198 vom 22.7.1991, S. l.Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1319/2007 der Kommission (ABI. L 29J
VOm 10.11.2007. S. J).

b

Fûr die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

(') ABI. L 189 VOm 20.7.2007, S. l.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 123/2008 DER KOMMISSION

vom 12 Februar 2008

zur Änderung und Berichtigung von Anhang VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen

Erzeugnisse und Lebensmittel

DiE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAfTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft.

gestützt auf.die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni J99J über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmitte! (I), insbesondere auf Artikel 13 zweiter Gedanken-
strich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Gemäß Anikel 5 Absatz 8 der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 werden in Anhang VI Teile A und B derselben
Verordnung erschöpfende Verzeichnisse der Stoffe und
Erzeugnisse des Absatzes 3 Buchstaben c und d desselben
Artikels aufgestellt. Es können Bedingungen für die Ver-
wendung dieser Zutaten und Stoffe festgelegt werden.

(l) Im Anschluss an die Aufnahme in dieses Verzeichnis von
Stoffen, die bei der Verarbeitung von fur den Verzehr
bestimmten Erzeugnissen, die Zutaten tierischen Ur-
spomgs enthalten, venvendet werden, mit der Verord-
nung (EG) Nr. 780/2006 der Kommission vom 24. Mai
2006 zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der land-
wirtschaftlichen Erzeugnísse und Lebensmittel (') müssen
die Zusatzstoffe Natriumnitrit und Kaliumnitrat vor dem
31. Dezember 2007 im Hinblick auf eine Begrenzung
oder das Verbot der Verwendung dieser Zusatzstoffe er-
neut geprüft werden, Ein Gremium unabhängiger Sach-
verständiger (nachstehend "das Gremium" genannt), hat
in seiner Schlussfolgerung vom 5. Juli 2007 (') empfoh-
len, dass Natriurnnítrít und Kaliumnitrat nach Ablauf ei- ~
ner vernünftigen Frist nicht mehr in ökologischen Fleí-
scherzeugnissen vorkommen sollen. Das Gremium em-
pfahl auch, bestimmte Vorsorgemaßnahmen zu treffen,
wenn diese Stoffe verboten werden. Daher sind Natrium-
nitrit und Kaliumnitrat bis zum 31. Dezember 20JO
zuzulassen, um eine Beurteilung der Auswirkungen ihres
Verbots zu erlauben. Bei der Beurteilung sollte dem Um-
fang, in dem die Mitgliedstaaten sichere Alrernatíven zu
Nitriten/Nitraten gefunden haben, sowie ihren Fonschrit-
ten bei der Ausarbeitung von Ausbildungsprogrammen
für eine alternative Verarbeitung Rechnung getragen wer-
den.

(I) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. l.Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) NI'. 1517/2007 der Kommission (AB1.L 335
vom 20.12.2007, S. 13).

(') ABI. L 137 vom 2,5.5.2006, S. 9.
(l) Conclusions from Group ofIndependent Experts on "Food Additives

and Processing Aids permirred in processing, of organic Food of
Plant and AnimaI origin" (nur in englischer Fassung verfügbar).
(http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/foodadd/expen/
05072007.pd~.

¡.-

(3) Ab dem I. Dezember 2007 sind gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 780/2006 Schwefeldioxid und Kaliummeta-
bísulfít für die Gewinnung von Obstwein (Wein aus an-
derem Obst als Weintrauben) sowie Met, Apfel- und Bir-
nenwein zugelassen. Dem vargenannten Gremium zu-
folge sollten sie so Jiinge zugelassen sein, bis alternative
Präparate oder Techniken bekannt sind. Die Kommission
schlägt vor, dieser Empfehlung zu folgen. Da neue For-
schungsdaten erwartet werden, sollte die Verwendung
von Schwefeldioxid undKaliummetabisulfit in ökologi-
schen Erzeugnissen bis zum 3 I. Dezember 20 l O über-
prüft werden.

(4) Um zu gewährleisten, dass bestimmte in der Liste aufge-
führte Verarbeitungshilfsstoffe (Talkum, Bentonit und
Kaolin) .freí von nicht zugelassenen Stoffen sind, schlug
das Gremium vor, diese Stoffe nur zu verwenden, wenn
sie die für diese Lebensmittelzusatzstoffe in den Gemein-
schaftsvorschriften festgesetzten Reinheitsnonnen erfül-
len.

(5) Bei der Herstellung von Sauermilchkäse wird der pasteu-
rísierten Milch E 500 Natriumcarbonat zugesetzt, um den
auf die Milchsäure zurückzuführenden Säuregehalt auf
einen geeigneten pH-Wen zu puffern und 50 die erfor-
derlichen Wachstumsbedingungen für die Reifekulturen
zu schaffen. Dem Gremium zufolge ist die Verwendung
von Natriumcarbonat in Sauermilchkäse daher zuzulas-
sen. Die Kommission schlägt vor, dieser Empfehlung zu
folgen.

(6) Damit Gelatine aus nichtökologischèn Tierhäuten oder
-knochen als Zutat zu ökologischen Erzeugnissen durch
Gelatine aus ökologischen Schweinehäuten ersetzt wer-
den kann, sind dem Gremium zufolge eine Reihe von
Verarbeitungshilfsstoffen in die Liste aufzunehmen. Die
Kommission schlägt vor, dieser EmpfehI ung zu folgen.

(7) Es erscheint notwendig, Salzsäure als Verarbeítungshilfs-
stoff bei der Herstellung bestimmter Käsesorten mit har-
ter Rinde (Gouda, Edamer, Maasdamrner, Boerenkaas,
Friese und Leidse NageIkaas) zu verwenden, um den
pH-Wen des Salzbades zu regulieren, ohne einen Neben-
geschmack hervorzurufen. Die Verwendung von Salz-
säure bei der Herstellung dieser besonderen Käsesorten
mit harter Rinde sollte jedoch vor dem 31. Dezember
2010 überprüft werden,

(8) Gemäß Anhang VI der yerordnung (EWG) NI'. 2092/91
in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 780/2006 darf
der Lebensmittelzusatzstoff E 160b (Annatto, Bixin und
Norbixin) bei .Schottischem Cheddar" verwendet werden.
Da dies keine Gattungsbezeichnungfür gef~rbten Ched-
dar ist, sollte der Eintrag in "!:nhang'VI,geänaen werden,
um sich auf alle Cheddar-Käse zu erstrecken. Die Ver-
wendung von Annatto,' Bixin, Norbixín, E 160b sollte
daher be~~lIen Cheddar-Käsen erlaubt werden,
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(9) Die Eintragung zu .Zubereítungen aus Mikroorganismen
und Enzymen" in Anhang VI Abschnitt B der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 in der Fassung der Verordnung
(EG) Nr. 780/2006 erfolgte irrtümlicherweise ill der Fug-
note. Diese Eintragung ist in normaler Schriftgröße ge-
trennt vorzunehmen. Anhang I ist daber mit Wirkung
vom Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung (EG)
Nr. 780/2006 zu berichtigen.

(IO) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Arrikel1

Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 2092/91 wird entspre.
chend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geänden.

Arrikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli.
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 15. Februar 2008.

NC:Ínmer 3 Buchstabe f des Anhangs gilt jedoch mit Wirkung
vom 1. Dezembe? 2007.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
Staat.

Brüsse!, den 12. X~bruar 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mi/glied der Kommission
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I~¡ I--------AN-HAN-C-----
I'[\¥ird em'pre. i Anhang VI der Verordnung (EWGj Nr. 2092/91 wird wie folgt geändert:
!$!geändert. :

r'
!;Verö[fentli.
'fl.

I
I'
~il Wirkung

I.
l'

--------...~
I. Absatz 4 mit dem Titel .ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE" erhält folgende Fassung:

"Die Verwendung folgender Stoffe wird vor dem JI. Dezember 20JO geprüft:

- Natriumnitrit und Kaliumnitrat in Teil A.J im Hinblick auf das Verbor dieser Zusat7.stoffe:

- Schwefeldioxid und Kaliummetabisulfrt in Teil AI;

- Salzsäure in Teil B für die Verarbeitung Von Gouda, Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese und Leidse Nagel-kans.

Bei der Überprüfung gemäß dem ersten Gedankenstrich wird den Bemühungen der Mitgliedstaaten Rechnung getragen,
sichere Alternativen für Nifrite/Nitrate zu flnden und Programme zur Ausbildung in elternativen Verarbeitungsmetho_
den und Hygiene für ökologische FleischverarbeiteF/-hersreller einzuführen."

2. Abschnitt A wird wie folgt g.ändert:

aj In Teil A l erhält di. Eintragung für E 160b folgende Fassung:

Cooe

Roter Leicester-Käse
DoubIe-Gloucester_Käse
Cheddar
MimoJerte-Käse"

Aulbercitung "on
Lebensmitteln
pflenzllchen
Ursprungs

Name
Aufbereitung von

Lebensmineln
tledschen

Ursprungs
Anwendungsbedingungen

"E 160b Annatto, Bixin, Norbíxin x

b) In Teil A.I erhält die Eintragung für E 500 folgende Fassung:

Code

.Dulce Je leche' ('j, Sauerrahmbut_
ter und Sauermilchkäse (lj

("j ,Dulce de lec/le' oder ,Conjhur.
de lait' ist eine geschmeidige,
wohlschmeckende Creme
von brauner Farbe aus ge-
süßter, eingedickter Milch

Aufbereitung von
Lebensmitteln
pflanzlichen
Ursprungs

Name
Autbcl'eitung von

Lebensmitteln
tierischen

Ursprungs
An ....'Cndungsbedingungen

.E 500 Natriumcarbonat x

(I) Die Einsehränl..-ung gilt nul' für tierische Erzeugnisse."

3. Teil B wird wie folgt geändert:

a) Die Eimragung für "Zitronensäure" wird durch folgende Eintragungen ersetzt:

Name

Zur Regulierung des pH-\Verts
des Salzbades bei der Kâseher,

",'srelJung(1j

Aufbereitung vcm Lebensmit_
rdn pflanzlichen Ursprungs

Aufbereitung von Lebensmit-
teln tieri.~chen Ursprungs Anwendungsbed¡ri~lIngen'~ '-:-,~J

..Milchsäure
x
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Name

Zur Regulierung des pH-Werts
des Salzbades bei der Käseher-
stellung I')

Ölherstellung und Stärkehydro-
lyse(')

(I) Die Einschränkung gilt nur für tierische Erzeugnisse.
(1) Die Einschränkung gilt nur für pflanzliche Erz;eugnisse.~

Aufbereitung von Lebensmit- Aufbereitung von Lebensmit-
teln pílanzlíchen Ursprungs teln tierischen Ursprungs Anwendungsbedingungen

Zitronensäure x X

b) Die Eintragung für .Schwefelsëure'' wird durch folgende Ein~ragungen ersetzïc

Name Aufbereitung von Lebensmir- Aufberelrung von Lebensmir-
Anwcndungsbedingungenteln pflenzlíchen Ursprungs teln derisehen Ursprungs

~Schwefelsäure X X Gelatinehersrellung (')
Zuckerherstellung (')

Salzsäure X Gelatineherstellung
Zur Regulierung des pH-Werts
des Salzbades bei der Zuberèi-
tung von Gouda, Edamer, Maas-
dammer, Boerenkaas, Friese und
Leidse Nageikaas

Ammoniumhydroxid X Gelatínchersrellung

Wasserstoffperoxid X Gelatineherstellung

(l) Die Einschränkung gilt nur für tierische Erzeugnisse.
(2) Die Elnschrânkung gilt nur fur pflanzliche Erzeugnisse."

c) Die Eintragungen für ..Talkum", .Benronit" und "Kaolin" erhalten folgende Fassung:

Name Aufbereitung von Lebensmit- Aufbereitung von Lebensmit-
teln pflanzlichen Ursprungs teln derisehen Ursprungs Anwendungsbedingungen

.Talkum X Entsprichr den spezífíschen
Reinheitskriterien für den Le-
bensmittelzusatzstoff E 553b

Bentonit X X Verdickungsrníttel für Mer (l)

Entspricht den spezifischen
Reinheírskrirerien für den le-
bensmitre1zusatzsroff E 558

Kaolin X x Propolis (')
Entsprich! den spezifischen
Reinheitskriterien für den Le-
bensmîrtelzusatzsroff E 559

(1) Oie Einschränkung betrifft nur tierische Erzeugnisse."

d) Nach der Eintragung fur .Kaolín" wird Foigendès:\t'gefügt:

Name

Gelatineherstc1lung· (')'

Aufbereitung von Lebensmlt- Autbel"eitung von Lebensmit-
teln pflanzlichen Ursprungs rein eleríschen Ursprungs Anwendungsbcdingu~geri

""~--;'J . '~.'.

.Zellulöse x X
(1) Dit' Einschr'Jnkung betrifft nur tierische Erzeugnisse."
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e) Die Eintragungen für "Kieselgur" und "Perlit" erhalten folgende Fassung:

Name

x X Gelaríneherstellung (')

Aufbereitung VOll Lebensmit- Aufbereitung von Lebensmit-
teln pflanzlichen Ursprungs teln tierischen Ursprungs Anwendungsbedingungen

..Kieselgur

Perlit X X Gelatineherstellung (')

(1) Die Eínschränl.:ung betrifft nur tierische Erzeugnisset

f) Die Eintragung für ..Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enz~en" erhält folgende Fassung:

..Zubereitungen aus Míkrocrganísmen und Enzymen: C>, .
Alle normalerweíse els Verarbeitungshilfsstoffe in "der lebensmittelherstellung verwendeten Zubereitungen aus
Mikroorganismen und Enzymen, ausgenommen genetisch veränderte Mikroorganismen und von genetisch verän-
derten Organismen im Sinne der Rlchtlinle 2001/18/EG (') abgeleitete Enzyme."
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VERORDNUNG (EG) Nr. 345j2008 DER KOMMISSION

vom 17. April 2008

mit Durchfiihrungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Dritdändem gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die

entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

(Neufassung)

(Text von Bedeutung flir den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt au'f den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

o~ltützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-:
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel ('). insbesondere auf Artikel 11 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Die Verordnung (EWG) Nr. 94/92 der Kommission vorn
1'4. Januar 1992 mit Durchführungsbestimmungen zur
Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der land-
wírtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (') ist
mehrfach und in wesentlichen Punkten geändert wor-
den ('). Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im
Rahmen der jetzt anstehenden Änderungen eine Neufas-
sung dieser Verordnung vorzunehmen.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 dürfen aus
Drittländern eingefühlte Erzeugnisse vermarktet werden,
wenn sie aus einem Drittland stammen, das den Produk-
tions- und Kontrollvorschriften der Gemeinschaft gleich-
wertige Vorschliften anwendet und in einer von der
Kommission noch zu erstellenden Liste aufgeführt ist.

(J) Es ist erforderlich. diese Liste zu erstellen. Außerdem
sollte das Verfahren zur Prüfung des Antrags eines Dritt-
landes auf Aufnahme hl die Liste geregelt werden.

(4) Zur Anwendung der Regelung auf die einzelnen Dritt-
länder sollten die für die Erteilung der Kontrollbescheini-
gung gemäß Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 zuständigen Stellen be-
stimmt werden.

(') .~BI.L 198 VOIn 22.7.1991, S. I.Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 113{1008 der Kommission (ABI.l 38 vom
12.2.2008, S. J).

(') AB!.!. J I vom 17.1.1992. 5.14. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 956/2006 (ABI. L 175 vom 29.6.2006.
S.41).

(') SieJleAnhang Il.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des in Artikel 14 Absatz .1
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Aus-
schusses -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikell

Die Liste der Drittländer gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 befindet sich in Anhang I der
vorliegenden Verordnung.

Für jedes Drittland ist in dieser Liste zur Identifizierung der
unter die Regelung des Artikels 11 Absätze 3 und 4 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 fallenden Erzeugnisse insbeson-
dere Folgendes anzugeben:

a) die Behörde oder die Stelle(n), die im betreffenden Drittland
für die Erteilung der Kontrollbescheínlgungen für die Einfuhr
in die Gemeinschaft zuständig ist bzw. sind;

b) die Kontrollbehörde(n) im Drittland und/oder die privaten
Kcntrollstellen. die von diesem Land zur Kontrolle der Wirt-
schaftsbeteiligten zugelassen worden ist bzw, sind.

Gegebenenfalls kann in dieser Liste auch Folgendes angegeben
werden:

- die der Kontrollregelung unterworfenen Aufbereitungsbe-
triebe und Exporteure;

- die unter die Regelung fallênden, Erzeugnisse.

'-,

Artikel":2,

(1) Die Kommission prüft die MÖglichkeitdèr Aufnahme ei-
nes Drittlandes in die Liste in Anhang I auf einen entsprechen-
den Antrag der,,¡vertretung des betreffenden Drittlandes hin.

c. <,. ~- -o
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(2) Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Aufnah-
meantrags sind in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft
ergänzende technische Unterlagen zu übermitteln, die alle erfor-
derlichen Angaben enthalten und es so der Kommission ermög-
lichen. festzustellen, ob die Bedingungen des Artikels 11 Ab-
satz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 bei den zur Ausfuhr
nach der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen erfüllt sind.

In den Unterlagen ist insbesondere Folgendes anzugeben:

a) die Art und, soweit möglich, die geschätzte Menge der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel, die gemäß der
Regelung des Artikels 11 Absätze 3 und 4 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/9r nach der Gemeinschaft ausgeführt wer-
den sollen;

,
b) die im Drittland geltenden Produktionsregeln, insbesondere

i) die Grundregeln gemäß Anhang I der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91;

ii) die Erzeugnisse, díe während der Agrarproduktion als
Pflanzenschutzmittel. Detergentíen, Düngemitteloder Bo-
denverbesserer verwendet werden dürfen:

iii) die Zutaten nicht landwirtschaftlichen Ursprungs, die in
den aufbereiteten Erzeugnissen verwendet werden dürfen,
sowie die während der Aufbereitung zugelassenen Be-
handlungsverfahren und -stoffe;

c) die Einzelheiten des Kontrollsystems und die Durchführung
dieser Komrolle im Dríttland;

i) Name(n) der Kontroilbehördem) im Drittland und/oder
der privaten Kontrollstellen, die zur Kontrolle der Wirt-
schaftsbeteiligten befugt sind;

ii) die genauen Regeln rur die Kontrolle in den landwirt-
schaftlichen Betrieben und den Aufbereítungsberríeben
sowie die Strafmaßnahmen zur Ahndung etwaiger Ver-
stöße;

iii) Name(n) und Anschrift(en) der Ilehörde oder Stelle(n), die
im Drittland fur die Erteilung der Bescheinigungen rur die
Einfuhr in die Gemeinschaft Zu;;tändig ist bzw. sind;

iv) die erforderlichen. _Angaben über die Vorkehrungen Zur
Einhaltung der Produktionsregeln und des Kontrollsj-.
tems einschließlich der Erteilung der Bescheinigu~gen;
dazu gehören Name und Anschrift der mit dieser Ub'r.
wachung beauftragten Behörde;

v) die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer
,. nach der Gemeinschaft, die Zahl der Erzeuger und die

bebaute Fläche;~

d) falls verfügbar, die von unabhängigen Sachverständigen VOl'

Ort verfassten Berichte übel' Prüfungen der tatsächlichen An-
wendung der in den Buchstaben b und c genannten Produk-
tíonsregeln und Kontrollmodalitäten.

(3) Bei der Plüfung eines Aufnahmeantrags kann die Korn,
mission jede zusätzliche Information anfordern, die für die Fest.
stellung erforderlich ist, dass die in dem Drittland angewendeten
Produktions- und Kontrollregeln denen der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gleichwertig sind. Dazu gehört auch die Vorlage
von Prilfungsberichten, die VOl' Ort von Sachverständigen erstellt
wurden, deren Unabhängigkeit die Kommission anerkannt hat.
Außerdem kann die Kommission notfalls eine Prüfung vor 011

durch von ihr bezeichnete Sachverständige vornehmen lassen.

(4) Die Aufnahme eines Drittlandes in die Liste des An-
hangs I kann davon abhängig gemacht werden, dass regehnäßig
Prüfungsberichte unabhängiger Sachverständiger über die effek-
tive Anwendung der Produktionsregeln und der Kontrollmoda-
litäten in dem betreffenden Drittland vorgelegt werden .. ~ußel'-
dem kann die Kommission 110tfa11s jederzeit eine Prüfung vor
Ort durch von ihr bezeichnete Sachverständige vornehmen las-
sen.

(5) Ergeben sich nach der Aufnahme eines Drittlandes in die
Liste in Anhang I Änderungen hinsichtlich der im Drittland
geltenden Maßnahmen öder ihrer Anwendung, so muss das
Drittland die Kommission darüber unterrichten. Aufgrund dieser
Unterrichtung kann nach dem V¢rfahreií'2es Artikels 14 Ab-
satz 2 der Verordnung (EWG). NI'. 2(592/91 beschlossen werden,
die Bedingungen für den Ver!1leib m'-der Liste zu ändern oder
die Aufnahme lückgängig zù rnachen: "ein solcher Beschluss
kann auch ergehen, wenn das Drittland die Unterrichtung ge-
mäß dies~ Absatz versäumt hat
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:en zUr
rollsye,

:uüt~~
6 Erhält die Kommission nach der Aufnahme eines Dritt-¡)des in die Liste in Anhang I von Vorfällen Kenntnis, die an

;n tatsächlichen Durchfühnmg der mitgeteilten Maßnahmen
er ífeln lassen, so kann sie vom betreffenden Drittland alle

ZW~tzlichen ¡nfoml.tionen einschließlich der Vorlage von Prü-
~Sgsberichten. die vor Ort von Sachverständigen ausgearbeitet
,,~rden, anfordern o~er. eine Prüfung vor Ort durch von. ihr
bezeichnete Sacbverstandlge vornehmen lassen. Aufgrund dieser
¡nfonnationen und/oder Berichte kann nach dem in Artikel 14
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Ver-
Dhren beschJossen werden, diese Aufnahme rückgängig zu rna-
~en' ein solcher BeschJuss kann auch ergehen, wenn das Dritt-

fand 'die angeforderten Informationen nicht innerhalb der in der
Auffordenmg der Kommission gesetzten Frist übermittelt oder
sich geweigert hat, die von der Kommission bezeichneten Sach-
verständigen vor Ort prüfen zu Jassen, ob die Aufnahmebedin-
gungell tatsächlich erfüllt sind.

>führer
nd die

Artikel 3

Die Verordnung (EWG) NI'. 94/92 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be-
zugnahmen .auf die vorliegende, Verordnung und sind nach
Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang III zu Jesen.

~, Artikel 4

Diese Verordnung trítr am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

:n VOr
n An.
oduk.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teílen.verbindlkh und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den lï. April 2008

Korn,
Fest·

deten
:WC)
>dage
'stellt

hat .
. On
ssen,

An-
äßig
ffek-
oda-
ßer·
vor
las-

die
and
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rser
,b·
...::n,
der
LISS

ge·

ff'-

Für die Kommission
Ocr Präsident

José Manuel MRROSO
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ANHANG l

LISTE DER DRlTnÄNDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFlKAT,IONEN
ARGENTINIEN

l. Erzeugniskategorien:

a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nicht verarbeitete tierische Erzeugnisse im Sinne von
Artikel 1 Absara 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91. außer

- Tieren und tierischen Erzeugnissen. die Hinweise auf die Umstellung auf den ökológischen Landbau treigen oder
tragen sollen: ?".,

b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse im Sinne von
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91. außer

- tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen: oder tragen
sollen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischem landbau stammenden Bestand-
teile der Erzeugnisse unter Nummer ] Buchsrebe b, die in Argentinien erzeugt worden sind.

, 3. KontroDstellen:

- Instituto Argentino para la Cerríficacíén y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencere)

- Organización Internacional Agropecuaria (OlA)

- Letis SA

- Food Safety SA.

4. Bescheinigungserreilende Stellen: Wie unter' Nummer 3.

5. Bemstung der Aufuahme: 30. Juni 2013.

AUSTRALIEN

1. Erzeugniskategorlen:

a} Nichrverarbeítete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von Artike! 1 Absatz 1 Buchstabe il der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91;

b) Lebensmittel, die im Wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs bestehen, im
Sinne von ArtikellAbsatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Nummer l Buchstabe a und die aus dem ökologischen Landbau stammenden
Bestandteile der Erzeugnisse unter Nummer l Buchstabe b müssen ill Australien angebaut worden sein,

3. KontrollsteIlen:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fis~ries jmd Forestry)

- Bio-dynamic Research Institute (BDR!)

- Organic Food Chaín Pey Ltd (OR1

- National Association of Sustainable Agriculture. Australia (NASAA)

- Australian Certified Organic !?!Y. Ltd.

-r
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4. Bescheinigungserteilende Stellen: wie Nummer 3.

5. Befristung der Aufuahme: 30. Juni 2013.

COSTA RICA

1. Erzeugniskategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne von Artikel I Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung
(EIVG) Nr. 2092/91:

b) für den menschlichen Verzehr bestimmte. verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.' '>

2. Ursprung:

Die Erzeugnisse unter Nummer J Buchstabe a und die aus ökologischem Landbau stammenden Bestandteile der
Erzeugnisse linter Nummer l Buchstabe b, die in Costa Rica erzeugt worden sind.

J. Koncrollstellen; Eco-LOGICA und BCS Öko-Garantie.

4. BescheinigungserteiJende Stelle: Mirristeric de Agricultura y Ganaderia.

5. Befristung der Aufu.hme: 30.)uni 2011.

INDlEN

l. Erzeugniskategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne von ArtikellAbsatz ] Buchstabe a der Verordnung
(EWG) Nr, 2092{91;

b) Lebensmittel, die im Wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs bestehen, im
Sinne von ArtikellAbsatz l Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Nummer] Buchstabe a und die aus ökologischem Landbau stammenden Bestand-
teile der Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchstabe b, die in Indien erzeugt worden sind.

J. KonrrollsteDen:

- Bureau Ventas Certification India P\1. Ltd

- ECOCClt SA (India Branch Office)

- IMO Control Private Limited

- Indian Organic Certification Agency (lndocerrj

- Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

- Natural Organic Certification Association

_. OneCett Asia Agri Certification private Limited

- SGS India. Pvr. Ltd

- Control Union Certifications

- Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

18.4.2008
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- APOF Organic Certíflcaríon Agency (AOCA)

- Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA).

4. BescheinigW1g~,erteilende Stellen: wie unter Nummer 3.

5. BefriStung der Aumahme: JO. Juni 2009.

ISRAEL ·1
1. Erzeugniskategorien:

a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne VOll Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91:

b} Lebensmittel, die im Wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs bestehen, iin
Sinne von Artikel I Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91.

2. Urspnmg: Die Erzeugnisse unter Nummer l Buchstabe a und die aus ökologischem Landbau stammenden Bestand-
teile der Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchstabe b, die in Israel erzeugt oder nach Israel eingeführt worden sind aus

- der Gemeinschaft: oder

- einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikelll Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als gleichwertig
anerkannten Regelung.

3. Konrrollsrellen:

- Skal Israel Inspection & Certification

~ AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Cenificarion

- rQc Institute of Quality 8< Control'

- Plant, Protection and Inspection Services (PPIS) (Mínistry of Agrículture and Rural Developmenr).

4. Bescheinigungserteilende Behörde: wíe Nummer 3.

;. Befristung der Aum.hme: JO. Juni 20lJ.'

SCHWEIZ

1. Erzeegnískategoríen;

a) nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nicht verarbeitete tierische Erzeugnisse im Sinne von
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe. der Verordnung (EWG) Nr. 2092í9!, außer

- Erzeugnissen, die während des Umstellungszeitraums gemäß Anikel 5 Absaz ; -der- genannten Verordnung
erzeugt wurden; ",.

b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerteugnisse hfi Sinne von
Artikel 1 Absatz I Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. auger \ ,., 'C: r Ó ~>

0:,'

- Erzeugnissen im Sinne von Anikel 5 Absatz 5 der genannren Verordnung. die einen während des Umstellungs-
zeitraums erz~ugtCJ.l}estandteillandwirtschaftlichen Ursprungs enthalten. .
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2. Urspnmg: Die Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischem Landbau stammenden Besrand-
teile cler Erzeugnisse unter Nummer l Buchstabe b, die in der Schweiz erzeugt oder in die Schweiz eingeführt worden
sind aus

- cler Gemeinschaft; oder

.- einem Drirtland im Rahmen einer gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als gleichwertig
anerkannten Regelung: oder

- einem Drirtland, für das ein Mitgliedstaat nach den Bestimmungen von Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung
(E\VG) Nr. 2092{91 anerkannt hat, dass das gleiche Erzeugnis in diesem Land unter den gleichen Bedingungen
produziert und kontrolliert wurde, die von dem Mitgliedstaat anerkannt sind; oder

- einem Drittland. dessen Produktions- und Kontrollvorschriften von- der Schweiz als denen des schweizerischen
Rechts gleichwertig anerkannt worden sind.

3. Kontrollsrellerr

- Institut für Marktökologie (IMO)

- bio.inspecta AG

- Schwelzerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systerne (SQS)

- Bi" Test Agro (BTA)

- ProCërt Safety AG.

4. Bescheinlgungserteílende Stellen: Wie unter Nummer 3.

5. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

NEUSEELAND

1. Erzeugniskategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnísse sowie Tiere und nichr verarbeitete tierische Erzeugnisse im Sinne
von Artikel 1 Absatz 1. Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer

- Tieren und tierischen Erzeugnissen, die mÎt Hinweisen auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau
gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden sollen;

- Erzeugnissen der Aquakulrur;

bl für den menschlichen Verzehr bestimmte. verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse im Sinne von,
ArtikellAbsatz l Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. außer

- tierischen Erzeugnissen. die mit Hinweisen auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau gekennzeichnet
sind oder gekennzeichnet werden sollen;

- Erzeugnissen, die Erzeugnisse der Aquakultur enthalten.

2. Ursprung:

Die Erzeugnisse unter Nummer l Buchstabe a und die aus ökologischem Landbau stammenden Besta'ndteile "'d~r.
Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchstabe b, die in Neuseeland erzeugt oder nach Neuseeland eíngeführt wo~~~n.sind'.- .
- der Gemeinschaft: oder
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- einem Drittland im Rahmen einer gemäß Anikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als gleichwertig
anerkannten Regelung: oder

- einem Drittland. dessen Produktions- und Konrrcllvorschríften auf der Grundlage der Garantien und Informatio-
. nen. die von der zuständigen Behörde des betreffenden Landes gemäg den von der MAF aufgestellten Vorschriften
gelieferr wurden, als dem MAF-Programm "Food Official Organic Assurance Programme" gleichwenig anerkannt
worden sind, wobei nur die aus ökologischem Landbau stammenden Zutaten, die dazu bestimmt sind, mit einem
Höchsranteil von 5 % an den Erzeugnissen landwirtschaftlichen Ursprungs in den in Neuseeland aufbereiteten
Erzeugnissen der Kategorie unter Nummer l Buchstabe b enthalten zu sein. eingefühlt werden dürren.

3. Kontrollstellen:

- AsureQualit), Ltd

- BIO-GRO New Zealand.

4. Bescheinigungseneilende Stelle; Ministry of Agnculture and Forestry (MAF) - New Zealand Food Safery Authorîty
(NZFSA).

5. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 201 I..

<.'
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ANHANG II

Aufgehobene Verordnung mit dem Verzeichnis ihrer nachfolgenden Änderungen

Verordnung (EWG) Nr. 94/92 der Kommission
(ABI.L 11 vom 17.1.1992. S. 14)

Verordnung (EG) Nr. 522/96 der Kommission
(AßI. L 77 vorn 27.3.1996. S. 10)

nur Artíkcl I

Verordnung (EG) Nr. J14{97 der Kommission
(ABI.L 51 vom 21.2.1997. S. 34)

Verordnung (EG) Nr. 1J67{98 der Kommission
(ABI.L 185 vom 30.6.1998. S. 11)

Verordnung (EG) Nr. 548/2000 der Kommission
(ABI.L 67 vom 15.J.2000. S. 12) ~

Verordnung (EG)Nr. I 566{2000 der Kommission
(ABI.L 180 vom 19.7.2000. S. 17)

Verordnung (EG)Nr. 1616{2000 der Kommission
(ABI.L 185 vom 25.7.2000. S. 62)

Verordnung (EG) Nr. 2426{2000 der Kommission
(ABI.L 279 vom 1.11.2000. S. 19) .

Verordnung (EG) Nr. J49{2001 der Kommission
(ABI.L 52 vorn 22.2.2001. S. 14)

Verordnung (EG)Nr. 2589/200 l der Kommission
(ABI.L J45 vom 29.12.2001. S. 18)

Verordnung (EG) Nr. 1162/2002 der Kommission
(ABI.L 170 vom 29.6.2002. S. 44)

Verordnung (EG) Nr. 2382{2002 der Kommission
(ABI.L J58 vom JI.12.2002. S. 120)

Verordnung (EG) Nr. 545{2003 der Kommission
(ABI.L 81 vorn 28.J.2003, S. 10)

Verordnung (EG)Nr. 2144{200J der Kommission
(ABI.L 322 vom 9.12.2003, S. 3)

Verordnung (EG)Nr. 746{2004 der Kommission
(ABI.L 122 vom 26.4.2004, S. IO)

Verordnung (EG)Nr. 956/2006 der Kommission
(ABI.L 175 vom 29.6.2006, S. 41)

nur Artikel 2
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ANHANG III

Entsprechungstabelle

Verordnung (EWG) Nr. 94/92

Artikel ¡ Absatz l

Vorliegende Verordnung

Artikel J Absatz J

Artikel l Absatz 2 einleitende Worte

Artikel l Absatz 2 Gedankenstrich J

Artikel ] Absatz 2 Gedankenstrich 2

Artikel l Absatz 3

Artikel 2 Absatz J

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 einleitende Worte

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a

Artikel l Absatz 2 einleitende Worte

Artikel 1""Absatz 2 Buchstabe a

Artíkel LAbsau 2 Buchs;;be b

Artikel l Absatz 3

Artikel 2 Absatz J

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz l

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 einleitende Worte

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b einleitende Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b einleitende
Worte Werre

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b erster Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b Ziffer i
dankenstrích

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b zweiter Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b Ziffer Il
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b dritter Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b Ziffer iii
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unrerabsatz 2 Buchstabe c einleitende Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c einleitende
Worte Worte

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c erster Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c Ziffer i
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unrerabsatz 2 Buchstabe c zweiter Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unrerabsarz 2 Buchstabe c Ziffer ii
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchsrabe c dritter Ge- Artikel 2 Absara 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c Ziffer iii
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe cvierter Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c Ziffer iv
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c fünfter Ge- Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c Ziffer v
dankenstrich

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d

Artikel 2 Absätze 3 bis 6

Artikel 3

Anhang

Artikel 2 Absätze 3 bis 6

Artikel 3

Artikel4

Anhang l

Anhang Il

Anhang III



6



.1'"~~ I__D_E__I A_m_t_sb_la_t_td_e_r_E_Ut_'0_p_äi_sc_h_en__U_ni_o_n -----------7-.S-,-20-0--8

I
I VERORDNUNG (EG) Nr. 404/2008 DER KOMMISSION

vom 6. Mai 2008

zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
hinsichtlich der Zulassung von Spinosad, Kaliumbicarbonat und Kupferoktanoat und der

Verwendung von Ethylen

DiE KOMNflSSrON DER EUROPÄrSCHEN GEMElNSCHAITEN --

oestützt auf den Vertrag zur Grundung der Europäischen
Gemeinsc.haft.

estütZt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
~4.luni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
~hende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und,
Lebensmittel ('), insbesondere auf Anikel 7 Absatz 3,

in EJWägung nachstehender Grunde:

(r) Mehrere Mitgliedstaaten haben gemäß dem Verfahren des
Artikels 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten Infer-
mationen mit dem Ziel vorgelegt, bestimmte Erzeugnisse
in Anhang Il derselben Verordnung aufzunehmen zu las-
sen.

(2) Die Kommission hat eine Ad-hoc Sachverständigen-
gruppe damit beauftragt, vor dem Hintergrund der Prin-
zipien des ökologischen Landbaus Empfehlungen fur die
Zulassung von Spinosad, Kaliumbicarbonat und Kupfer-
oktanoat zur Verwendung im ökologischen Landbau und
über die Ausdehnung des Verwendungsbereichs von
Ethylen auf die Nachreifung von Zitrusfrüchten und die
Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln auszu-
sprechen.

(J) Die Sachverständigengruppe hat der Kommission einen
Bericht mit Datum 22. und 23. Januar 2008 (')vorgelegt.
in dem die Zulassung von Spinosad, Kaliumbicarbonat
und Kupferoktanoat und die Ausdehnung des Verwen-
dungsbereichs von Ethylen auf die Nachreifung VOll Zit-
rusfrüchten und für die Keimverhinderung bei Kartoffeln.
und Zwiebeln unter bestimmten Bedingungen empfohlen
werden. In Anbetracht des Berichtes der Sachverständi-
geogruppe und der unten erläuterten Faktoren ist die
Kommission der Auffassung, dass bestimmte Erzeugnisse
im ökologischen Landbau zugelassen und der Verwen-
dungsbereich von Ethylen erweitert werden sollte.

(l) ARI. l. 198 vom 22.7.1991, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung {EG}Nr. 123{2008 der Kommission (ABI. L 38 vom
1J,2.2008, S. 3).

(l) Bericht der Ad-hoc Sachversrändígengruppc über Pestizide in der
ökologischen Lebensmittelerzeugung (auf Englisch), 22.-23. Januar
2008, hrtp:¡/ec.ellropa.ell{agriCtùrure{qual{organic{publi{
pesticideS3I1.pdf '" ...

~.'-

(4) Spinosad ist ein nenes Insektizid mikrobiellen Ursprungs,
dass sich als wesentlich zur' Bekämpfung bestimmter
Hauptschädlinge erwiesen hat und bei anderen Pflanzen/
Schädlingskombinationen zur Nachhaltigkeit des Erzeu-
gungssystems beiträgt. Bei der Verwendung sollte jedoch
das Risiko für Nicht-Zielorganismen so gering wie mög-
lich gehalten werden.

(5) Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Spinosad
sollte klargestellt werden, dass Mikroorganismen im All-
gemeinen im ökologischen Landbau zur Schädlings- und
Krankheitskontrolle zugelassen sind, während Produkte,
die von Mikroorganismen erzeugt werden, einzeln im

,Verzeichnis geführt werden müssen.

(6) Kaliumbicarbonat wird bei einer Reihe von Kulturen mit
Erfolg gegen verschiedene Pilzkrankheiten eingesetzt und
könnte zur Reduzierung der Verwendung von Kupfer
und Schwefel bei bestimmten Pflanzen/Schädlingskombi- ,
narionen beitragen.

(ï) Kupferoktanoat ist eine neue Form von Kupfer, die für
die selben Zwecke wie andere Kupferverbínduàgen ge-
nutzt werden kann, die bereits in Anhang II Teil B der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 geführt werden. Die ge-
samte pro Saison ausgebrachte Kupfermenge ist gerínger,
wenn Kupferoktanoat verwendet wird. .

(8) Ethylen wird bereits in Anhang II Teil B der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 geführt als Wírkstoff der traditionell
im ökologischen Landbau zur Anwendung kommt. Es ist
angezeigt, die Verwendungsbedingungen fur diesen Wirk-
stoff um zwei zusätzliche wesentliche Verwendungen zu
ergänzen: die Nachreifung von Zítrusfrüchren, wenn eine
solche Behandlung Tell einer Strategie zur Vermeidung
von Schäden durch Fruchtfliegen bildet, und die Keim-
verhinderung bei gelagenen Kartoffeln und Zwiebeln. '

(9) Anhang Il der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist daher
entsprechend zu ändern,"

" ~,

, ,
(lO) Die in dieser Verordnung vor,gesehén:éi1'Maß~hmen ent-

sprechen der Stellungnahme des gemäß' Artikel 14 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 eingesetzten Ausschus-
ses - ....~ "
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HATFOLGENDEVERORDNUNGERLASSEN:

Artikel J

Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnunggeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt dcr Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brussel, den 6. Mai 200S

Für die Kommission
Mariann FISCHERBOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird wie folgt geändert:

In Teil B .Pflanzenschurzrrunel" wird Abschnitt 1 .Mírtel zum Zwecke des Pflanzenschutzes" wie folgt geändert:

(1) Tab,Jle II ..Mikroorganismen zur biologischen Schädlingsbekämpfung" erhält folgende Fassung:

"II. Mikroorganismen zur bíologíschen Schädlings- und Krankheitsbekâmpfung

Bezeichnung

Nur nícht genetisch veränderte Stämme im Sinne der
Richtlinie 2001/IS/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (')

Beschreibung, Anforderungen an die Zusammensetzung.
Verwendungsvorschriflen

Mikroorganismen (Bakterien. Viren und Pilze)

Ha Von Mikroorganismen erzeugte Substanzen

Bezeichnung

Insektizide;

Nur wenn erzeugt v~n nicht genetisch veränderten Stäm-
men im Sinne der Richtlinie 2001¡18¡EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates
Nur wenn Maßnahmen getroffen werden, um die Risiken
rur Hauptparasitolden und da" Risiko einer Resistenzent-
wicklung möglichst gering zu h~ren.
Bedarf von der Kontrollstelle oder -behörde anerkannt.

Beschreibung. Anforderungen an die Zusammensetzung.
• Verwendungsvorschrífren

Spínosad

(") ABI. l. 106 vom 17.4.2001. S. l.~

(2) Tabelle IV .Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landbau verwendet werden" wird wie folgt geändert:

(a) Der Eintrag fur Kupfer in der Spalte ..Bezeichnung" erhält folgende Fassung:

.Kupfer in Fonn von Kupferhydroxid, Kupferoxichloríd. (dreibasischem) Kupfersulfat. Kupferoxid oder Kupfer-
okzanoat':

(b) der Eintrag "Ethylen" erhält folgende Fassung:

Beschreibung. Anforderungen an die Zusammensetzung.
Verwendungsvorschrtâen

Bezeichnung

Nachreifung von Bananen. Kiwis und Kakis; Nachreifung
von Zitrusfrüchten nur als Teil einer Srraregle zur Vermei-
dung von Schäden durch Fruchtfliegen; Blüteninduktion
bei Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwie-
beln
Bedarf von der Kontrol1sreJle oder -behörde anerkannt"

_(') Ethylen

(J) In Tabelle V "Andere Substanzen" wird folgender Eintrag hinzugetUgt:

Bezeichnung Beschreibung, Anforderungen an die Zu.$ammen$ë~iüng,
Verwendungsvorschriften \, .,

..Kaliumbicarbonat Fungizid"

.4.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 605/2008 DER KOMMISSION

vom 20. Juni 2008

mit Durchflihrungsbestimmungen zu den Vorschriften flir die Kontrollbescheinigung flir Einfuhren
aus Dritcländem gemäß ArtikellIder Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen

Erzeugnisse und Lebensmittel

(Text von Bedeutung flir den EWR)

(kodifízlerte Fassung)

DlE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAmN _

oestützt auf dell Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der lendwirtschsftlíchen Erzeugnisse und
Lebensmittel ('l, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 7 Buch-
stabe b,

in Erwägung ~achstehender Gründe:

(I) Die Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 der Kommission
vom 7. September 2001 mit Durchfährungsbestímmun-
gen zu den Vorschriften für die Kontrollbescheinigung
für Einfuhren aus Drittländern gemäß Artikel 11 der Ver-
ordnung (EWG) NI'. 2092/91 des Rates über den ökolo-
gischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (')
ist mehrfach und in wesentlichen Punkten geändert wor-
den ('). Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit
empflehlt es sich daher, die genannte Verordnung zu
kodíñzieren.

(2) Es ist erforderlich, ein Verfahren fesrzulegen. um be-
stimmte Kontrollen von aus Drittländern eingeführten
Erzeugnissen, die als Erzeugnisse aus ökologischem Land.
bau vermarktet werden soJlen, auf Gemeinschaftsebene
zu koordinieren.

(J) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Kontrollregelung
gemäß den Artikeln 8 und 9 sowie Anhang II! Teile B
und C der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Zollvorschriften
der Gemeinschaft und jeglicher anderer Vorschriften, die
flir die Einfuhr der in Artíkel j der Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 genannten Erzeugnisse Zur Vermarktung in
der Gemeinschaft gelten,

(') ABl. 1. 198 vom 22.7.1991, S. I. Verordnung zuletzt geändert durch
di, Verordnung (EG) Nr. 404/2008 der Kommission (ABI. L 120
vom 7.5.2008, S. 8).

(l) .~B1.L 24J vom 1J.9.2001, S. 3. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 746/1004 (ABI. L 122 vom 26.4.2004,
S. IO).

(l) Siehe Anhang Ill.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungñahme des in Artikel 14 der Ver-
ordnung (EWG) NI'. 2092191 genannten Ausschusses _

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERL~SSEN:

Artikel J

(1) Mit dieser Verordnung werden die Durchführungsbestim-
mungen zur Kontrollbescheinigung, die gemäß Artikel 11 Ab-
satz 3 Buchstabe d lind Absatz 6 der Verordnung (EWG) NI'.
2092191 erforderlich ist, und zur Vorlage einer derartigen Be-
scheinigung für die Einfuhren. die gemäß Artikel 11 Absatz 6
derselben Verordnung stattfinden, festgelegt.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Erzeugnisse, die

- nicht dazu bestimmt sind, unverarbeitet oder verarbeitet in
den zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft über-
führt zu werden:

- gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates (') von
den Eingangsabgaben befreit sind. Diese Verordnung gilt
jedoch für Erzeugnisse, die gemä(s den Artikeln 39 und
43 der Verordnung (EWG) NI'. 918/83 von den Eingangs-
abgaben befreit sind. -

Tm .Sínne dieser Verordnung sind:

Altikel2

1. .Kontrollbescheínígung"; die für eine Sendung geltende in
Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d und Absatz 6 der Verord-
nung (EWG) NI'. 2092/91 genannte Kontrollbescheinigung;

2... Sendung": eine Menge von Erzeugnissen unter einem oder
mehreren KN-Code(s), die unter eine einzige Kontrollbeschei-
nigung fallen, mit demselben Transportrnínel befördert wer-
den und aus demselben Drittland kommen;

3. "Prüfung der Sendung": die P,riilimg der Kontrollbescheini-
gung durch die betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten,
um Artikel 4 Absatz 2 zu entsprechen, und, sollten die Be-
hörden dies für nötig halten, die' Prüfung_d~r Erzeugnisse
selbst hinsichtlich der Anforderungen der ,. Verordnung
(EWG) Nr. 2092191; .

(') AB1. L 105 vom 23.4.198J, S. 1.
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4. "Überführung in den zollrechtlích freien Verkehr in der
Gemeinschaft": die Abfertigung einer Sendung durch die
Zollbehörden zum freien Verkehr in der Gemeinschaft;

5. ,.betreffende Behörden der Mitgliedstaaten": die Zollbehörden
oder die vom Mitgliedstaat bestimmten anderen Behörden.

Artikel 3

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d und Absatz 6 hinsichtlich der
Anforderung, die KontroHbescheinigung auszustellen, und Arti-
kel 11 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 gelten für
die Überführung der Erzeugnisse gemäß Artikel l der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092{91 in den zollrechtlich freien Verkehr in
der Gemeinschaft unabhängig davon, ob diese Erzeugnisse ein-
geführt werden, um gemäß Artikel Il Absatz 3 oder gemäß
Artíkel 11 Absatz 6 der vorgenannten Verordnung vermarktet
zu wei-den.

Artikel 4

(l) Eine Sendung von in Artikel l der Verordnung (EWG)
Nr. 2092{91 genånnten Erzeugnissen kann nur dann in den
zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinsch aft überführt wer-
den, wenn

a) den betreffenden Behörden des Mitgliedstaats eine Original-
kontrollbescheinigung vorgelegt wird und

b) die Sendung durch die betreffenden Behörden des Mitglied-
staats überprüft und die Kontrollbescheinigung gemäß Ab-
satz 11 des vorliegenden Artikels mit einem Sichtvermerk
versehen wird.

(2) Das Original der Kontrollbescheinigung ist gemäß den
Absätzen 3 bis l O sowie dem Muster und den Anweisungen
von Anhang r auszufüllen.

(3) Die Kontrollbescheinigung wird ausgestellt VOD

a) der Behörde oder Stelle des Drittlands, die im Anhang der
Verordnung (EWG) Nr. 94{92 der Kommission (') für das
betreffende Drittland aufgeführt ist, oder

b) der Behörde oder Stelle, die nach dem Verfahren des Artikels
11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 fur die
Ausstellung der Kontrollbescheinigung akzeptiert worden ist.

(4) Die Behörde oder Stelle, die die Kontrollbescheinigung
ausstellt,

a) stellt die Kontrollbescheinigung erst dann aus und versieht
sie mit einem Sichtvermerk in Feld 15, wenn sie eine Do-
kumentenprüfung auf der Grundlage aller einschlägiger Kon-

(') ABI. L II vom li.1.l992, S. 14.

trollunterlagen, insbesondere ,ges Produktionsplans für die
betreffenden Erzeugnisse, aller Beförderungspapiere und Han.
delspapíere, vorgenommen hat und wenn die Behörde oder
Stelle entweder eine Warenuntersuchung der betreffenden
Sendung vor ihrem Versand aus dem Versenderdrittland vor-
genommen oder eine ausdrückliche Erklärung des Ausführers
erhalten hat, aus der hervorgeht, dass die betreffende Sen-
dung gemäll den Bestimmungen erzeugt und{oder aufbereitet
worden ist, die von der betroffenen Behörde oder Stelle im
Hinblick auf die Einfuhr in die Gemeinschaft und die dOrtige
Vermarktung von Erzeugnissen gemäß Artikel l der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092{91 im Rahmen von Artikel 11 Ab.
satz 3 oder 6 derselben Verordnung 'angewendet werden:

(9

a)

b) gibt jeder ausgestellten Bescheinigung ein, laufende Nummer
und führt Buch über die erteilten Bescheinigungen.

(5) Die Kontrollbescheinigung ist in einer der Amtssprachen
der Gemeinschaft zu erstellen und mit Ausnahme der Stempel
und Unterschriften ausschließlich in Großbuchstaben oder aus-
schließlich in Maschinenschrift auszufüllen.

Die Kontrollbescheinigung ist nach Möglichkeit in einer der
Amtssprachen des Bestimmungsmitgliedstaats zu erstellen. Er-
förderlichenfalls können die betreffenden Behörden der Mitglied-
staaten eine Übersetzung der Kontrollbescheinigung in eine ih-
rer Amtssprachen verlangen.

Nicht beglaubigte Änderungen oder Streichungen maehen die
Bescheinigung ungültig.

(6) Die Komrollbescheinigung wird in einem eínzígen Origi-
nal erstellt. . -

Der erste Empfänger oder gegebenenfalls der Einführer kann
eine Kopie zur Unterrichtung der Kontrollbehörde oder -stelle
gemäß Anhang III Abschnitt C Nummer 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092{91 anfertigen. Jede solche Kopie muss mit
dem Aufdruck bzw. Stempelaufdruck ,,KOPIE" oder .,DUPLIKAT"
versehen sein.

(7) Die in Artikel 3 Buchstabe b genannte Kontrollbescheini-
gung enthält zum Zeitpunkt ihrer Vorlage gemäß Absatz l in
Feld 16 die Erklärung der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats, die die Ermächtigung nach dem Verfahren des Artikels
11 Absatz 6 der Verordnung(EWG) Nr. 2092{91 erteilt hat.

(8) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, .die die Er-
mächtigung erteilt hat. kann die Zus.tändigkeit für di'&,Erkläl1mg
in Feld 16 der Kontrollstelle oder -behörde übertragen, die den
Einführer gemäß deri Artikeln 8 und 9 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092{91 ko@rolliert, bzw. den Behörden übertragen, die als
betreffende Behörden der Mitgliedstaaten definiert sind.
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(9) Die Erklärung in Feld 16 ist nicht notwendig. wenn

a) der Einführer eine Originalbescheinigungvorlegt, die von der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats,die die Ermächtigung
gemäß Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 erteilt hat, ausgestellt wurde und aus der hervor-
geht, dass die Sendung unter diese Ermächtigung fällt. oder

b) die Behörde des Mitgliedstaats.die die in Artikel Il Absatz 6
der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 genannte Ermächtigung
erteilt hat. an die für die Prüfung der Sendung zuständige
Behörde direkt einen zufrieden stenenden Nachweis übermit-
telt hat, dass die Sendung unter diese Emlächtigung fällt.
Dieses Verfahren der direkten Übermittlung des Nachweises
ist für den Mitgliedstaat, der die Ermächtigung erteilt hat,
fakultativ.

(10) Die Unterlage, die die Nachweisegemäß Absatz 9 Buch-
staben a und b enthält, muss folgende Angaben umfassen:

a) Bezugsnummer' der Einfuhrermächtigung und Datum des
Ablaufs der Ermächtigung;

b) Name und Anschrift des Einführers;

c) Ursprungsdrittland;

d) Einzelheiten der ausstellenden Stelle oder Behörde und Ein-
zelheiten der Komrollstelle oder -behörde im Drítrland, faJls
sie nicht identisch sind;

e) Bezeichnungen der betreffenden Erzeugnisse.

(II) Bei der prüfi.mg einer Sendung von in Artikel l der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Erzeugnissen ver-
sehen die betreffenden Behörden der Mitgliedstaatendas Origi-
nal der Kontrollbescheinigung in Feld 17 mit einem Sichtver-
merk und geben es an die Person zurück, die es eingereicht hat.

(12) Nach Annahme der Lieferung füllt der erste Empfänger
Feld 18 des Originals der Kontrollbescheinigung aus, um zu
bescheinigen, dass die Annahme der Lieferunggemäß Anhang
III Abschnitt C Nummer 6 der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91
erfolgt ist.

Anschlíefend sendet er das Original der Bescheinigungan den
in Feld 11 der Bescheinigunggenannten Einführer, um die An-
forderung von Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d Sätze 2 und 3
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und Artikel 11 Absatz 6
Unterabsatz l Satz 5 der genannten Verordm;¡ngzu erfüllen, es
sei denn, die Bescheinigungmuss die Lieferungim Hinblick auf
eine in Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ge-
nannte Aufbereitung weiter begleiten. "

Artikel5

(l) Wird eine Sendung aus einem Drittland in das Zolllager-
verfahren oder in den aktiven Veredelungsverkehr (Nichterhe-
bungsverfahren) gemäß der Verordnung (EWG)Nr. 2913/92 des
Rates (I) überführt und einer oder mehreren Aufbereitungen im
Sinne von Artikel 4 Nummer 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 unterworfen, so ist sie vor Durchführung der ersten
Aufbereitung den Maßnahmen gemäß Artikel 4 Absatz l dieser
Verordnung zu unterziehen.

Die Aufbereitung kann Folgendes umfassen:

- Verpackung oder Umpackung oder

- Etikettierung hinsichtlich der Form des Hinweises auf ilen
ökologischen Landbau.

Nach dieser Aufbereitung hat das mit einem Sichtvermerk ver-
sehene Qriginal der KontroUbescheinigungdie Sendung zu be-
gleiten und ist der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats vor-
zulegen, die die Sendung im Hinblick auf ihre Uberführung in
den zollrechtlich freien Verkehr überprüfen muss.

Im Anschluss an dieses Verfahren wird das Original der Kon-
trollbescheinigung gegebenenfalls rur die Erfüllung der Bedin-
gung von Artikel Il Absatz 3 Buchstabe d Sätze 2 und 3
der Verordnung (HVG) Nr. 2092/91 und Artikelll Absatz 6
Unterabsatz l Satz 5 der genannten Verordnung an den in Feld
11 der Bescheinigunggenannten Einführer der Sendung zurück-
gesandt.

(2) Soll eine Sendung aus einem Drirtland in einem Mitglied-
staat. bevor sie in den zollrechtlich. freien Verkehr in der
Gemeinschaft überfuhrt wird, im Rahmen einesNichterhebungs-
verfahrens gemäß der Verordnung (EWG)Nr. 2913/92 in meh-
rere Partien aufgeteilt werden, so ist sie vor dieser Aufteilung
den in Artikel 4 Absatz l dieser Verordnung genannten Maß-
nahmen zu unterziehen.

Für jede der Partien, die sich aus. der Aufteilung ergeben, wird
der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats eine Teílkontrollbe-
scheinigung vorgelegt, wobei das Muster der Bescheinigungund
die Anweisungen des Anhangs Il dieser Verordnung eingehalten
werden müssen. Die Tellkontrollbescheínigung wird von dieser
Behörde in Feld 14 mit einem Sichtvermerk versehen.

Eine Kopie jeder mit einem Sichtvermerk versehenen Teilkon-
trollbescheinigung wird zusammen mit dem Original der Kon-
trollbeschelnígung von der Person aufbewahrt, die als der ur-
sprüngliche Einführer der Sendung ídentíflzlert 'Wùrde und in
Feld Il der Kontrollbescheínigung.genamit ist. 'DJese· Kople
muss mit dem Aufdruck bzw. Stemgelaufdruck "KOPIE"oder
"DUPLIKAT' versehen sein.

(') ·ABI. L 302 vom.\,19.10.1992, S. 1.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Nach der Aufteilung hat die mit einem Sichtvermerk versehene
TeilkontroUbescheinigung die betreffende Partíe zu begleiten
und ist der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats vorzulegen,
die die betreffende Partie im Hinblick auf ihre Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr überprüfen muss.

Der Empfänger einer Partie hat bei ihrer Annahme Feld 15 des
Originals der Teilkontrollbescheinigung auszufüllen, umzu be-
scheinigen, dass die Annahme der Lieferung gemäß Nummer 7a
der allgemeinen Vorschriften von Anhang !Il der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 erfolgt ist.

Der Elnpfänger einer Partie hält die Teilkontrollbescheinigung
mindestens zwei Jahre lang zur Verfügung der Kontrollstelle
und/oder Kontrollbehörde.

(3) Die Aufbereitung und die Aufteilung gemålS Absatz l
bzw. Absatz 2 sind nach den einschlägigen Bestimmungen
der Anikel 8 und 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.
nach den allgemeinen Vorschliften von Anhang III der genann-
ten Verordnung und den besonderen Vorschriften der Ab-
schnitte B und C dieses Anhangs, insbesondere den Num-
mern 3 und 6 des Abschnitts C. durchzuführen. Außerdem
muss dabei Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ein-
gehalten werden.

Artikel6

Unbeschader jeglicher Maßnahme oder Aktion gemäß Artikel 9
Absatz 9 und/oder Artikel lOa der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 dürfen Erzeugnisse, die nicht den Anforderungen der
vorgenannten Verordnung entsprechen, nur dann in den zoll-
rechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft überführt werden,

Brussel. den 20. Juni 2008

wenn in der Kennzeichnung, der Werbung und den Begleitpa_
pieren alle Hinweise auf ökologísche Erzeugungsmethoden ent-
fernt werden.

Artikel 7

(l) Die betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten und die
rur die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie die Konrrollb-,
hörden und KontrollsteIlen leisten einander Amtshilfe bei der
Umsetzung dieser Verordnung.

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten einander und die Kom-
mission über die Behörden, die sie im Rahmen von Artikel 2
Nummer 5 bestimmt haben, über die Übertragung von Zustän,
digkeíten, die sie hinsichtlich der Anwendung von Artikel 4
Absatz 8 gewährt haben und über die etwaigen Verfahren, die
gemäß Artikel 4 Absatz 9' Buchstabe b durchgeführt werden.
Diese Angaben werden von den Mitgliedstaaten nach jeder Än-
derung aktualisiert.

Artikel8

Die Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be-
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach
Maggabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen.

Artikel)9

Diese Verordnung trítt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Für die Kommission
Der Präsident

José Manuel B.~RROSO
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ANHANG l

Muster der Kontrollbescheinigung rur die Einfi.ùU.von Erzeugnissen aus ökologischem Landbaufbiologischer
Landwirrschaft in die Europäische Gemeinschaft ~

Das Muster der Bescheinigung tsr bindend hinsichtlich:

-Wortlaut,

- Porrnar (auf einem einzigen Blatt),

- Layout und Größe der Felder.

er und die Kom-
ien von Artikel 2

g von Zustän-
von Artikel 4

n verfahren, die
geführt werden.
nach jeder An-
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KONTROLLBESCHEINIGUNG FOR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU/BIOLOGISCHER LANDWIRTSCHAFT
IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

1. Ausstellende Stelle oder Sehörde (Name und Anschrift) 2. Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates und Verordnung (EG)
Nr. 605/2008 der Kommission Artikel 11 Absatz 3 D oder
Artikel 11 Absatz 6 D

3. Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung :4. B~zugsnummer der Ermächtigung gemäß Artikel 11 Absatz 6

'"

5. Austührer (N.me und Anschrift) 6. KontrollsteIle oder -behörde (Name und Anschrift»

7. Erzeuger oder Aufbereiter des Erzeugnisses (Name und, Anschrift) 8. Versandland
,

s 9. Bestimmungsland

10. Erster Empfänger In der Gemeinsch.tt (Nama und Anschrift) 11. Name und Anschrift des Einführers

12. ~:~~i~~I~~~~n¿:rn~~~ Nummern, Ccntalnar-Nr., Anzahl und Art. Verke,0rs- 13. KN-Godes 14. Gemeldete Menge

c.

15. Erklärung der in Feld 1 .ngegebenen Stelle oder Sehörde

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Sescheinlgung .ut der Grundlage der Kontrollen gemäß Artikel 4 Abs.tz 4 der Verordnung (EG) Nr. 60512008
ausgestellt worden ist, und die vorstehenden erzeugnisse gemäß den erzeugungs- und Kontrollregeln für den ökologischen Landbau gewonnen
wurden, die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 20~2191 als gleiohwertig gelten.

Datum

-.,' ..
Name und Unterschrift des Bevollmäohtigten Stempel der eussteüenden Stelle oder Behörde

'-,
.,.'=...

e.
,



Name und Unterschrift des Bevollmächtigten stempel
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16. Erklärung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats der Europäischen Union, die die Einfuhrermächtigung erteilt hat, oder der von ihr damit
beauftragten Stelle.

Hiermit wird bescheinigt, dass für die Vermarktung der vorstehenden ,Erzeugnisse in der Europäischen GemeInschaft eIne Ermächtigung nach dem
Verfahren von Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 erteilt wurde, die die In Feld 4 aufgefOhrte Nummer der Ermächtigung trägt.

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten Stempel der zuständigen Behörde oder ihres Stellvertreters im Mitgliedstaat

Datum

17. Prüfung;\der Sendung durch dIe betreffende Behörde des Mitgliedstaats

Mitgliedstaat: ............•............................•.•..........................................................

EInfuhrregistrierung (Typ. Nummer. Datum und Ausstellungsbüro dar Z~lIan.me'dung): ..........................................................................................•.............

Datum: '

Name des Unternehmens Datum

18. Erklärung des ersten Empfängers

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Waren gemäß Anhang III Abschnitt C Nummer 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfolgt ist.

Name und Unterschritt des Bevollmächtigten
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4nweisungen
!,

Feld 1: Behörde oder Stelle oder sonstige bezeichnete Behörde oder Stelle gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 605/2008. Diese Stelle
füllt auch die Felder 3 und 15 aus.

Feld 2: In diesem Feld sind die EG-Verordnungen aufgeführt, die für die Ausstellung und Verwendung dieser Bescheinigung maßgeblich sind; es ist die
jeweils zutreffende Vorschrift von Artikel11 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, nämlich Absatz 3 oder Absatz 6 anzugeben.

Feld 3:' Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung, die von der ausstellenden Stelle oder Behörde gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr,
605/2008 erteilt wurde.

Feld 4: Nummer der Ermächtigung Im FaJle der Einfuhr gemäß Artikel 11 Absatz 6. Dieses Feld wird von der ausstellenden Stelle oder, wenn die
Angaben zu dem Zeitpunkt, zu dem die ausstellende Stelle Feld 15 mit ihrem Sichtvermerk versieht, noch nIcht verfügbar sind, vom Einführer
ausgefOIIt.

Fejd S: Name und Anschrift des Ausführers.

Fejd 6: Kontrollbehörde oder -steüe zur Oberwachung der Einhaltung der Regeln des öko.logischen Landl:ráus Im Versanddrittland beim letzten Arbeits_
vorgang (Erzeugung und Aufbereitung, einschließlich Verpackung und Etikettierung, im Sinne von Artikel 4 Absätze 2 und 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91) vorgenommen hat.

Feld 7: Unternehmen, das In dem In Feld 8 genannten DrlttJand die letzte Bearbeitung der Sendung (Erzeugung, Aufbereitung, einschließlich Ver.
packung und Kennzeichnung Im Sinne von Artikel 4 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91) vorgenommen hat.

Feld 9: Das BestlmmungsJand Ist das Land des ersten Empfängers in der Gemeinschaft.

Feld 10: Name und Anschrift des ersten Empfängers der LÍeferUng in der Gemeinschaft. Der erste Empfänger ist die natürliche oder Juristische Person,
an die die Sendung geliefert wird und bei der mit ihr im Hinb!1ck auf die weitere Behandlung und/oder Vermarktung umgegangen wird. Der erste
Empfänger muss auch Feld 18 ausfüllen.

Feld 11: Name und Anschrift des Ein1ùhrers. Der Einführer ist die natürliche oder juristische Person in der Europäischen Gemeinschaft, die die Sendung
zur Abfertigung zum zollrecht/ichen freien.Verkehr in der Europäischen Gemeinschaft entweder selber oder über einen Vertreter vorlegt.

Fejd 13: KN-Codes der betreffenden Erzeugnisse.

Box 14: Gemeldete Menge. ausgedrückt In entsprechenden Einheiten (kg Nettogewicht, Liter usw.).

Erklärung der die Bescheinigung ausstèUenden Stelle oder Behörde. Unterschrift und Stempel müssen sich farblich von der Druckfarbe der
Bescheinigung unterscheiden.

Nur für Einfuhren nach dem Verfahren des Artikels 11 Âbsatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Auszufüllen von der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, die die Ermächtigung erteilt hat, oder im Fall der Zuståndlgkeitsübertragung von der SteUe oder Behörde. der die Zustän-
digkeit gemäß Artikel 4 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 605/2008 Übertragen wurde. Nicht auszufüllen, wenn die Ausnahme gemäß Artikel 4
Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 605/2008 Anwendung tindet.

Von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats entweder bei der Prüfung der Sendung gemäß Artikel 4 Absatz 1 oder vor der Aufbereitung
oder Aufteilung unter den Umständen von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 605/2008 auszufüllen.

Auszufüllen vom ersten Empfänger bel der Annahme der Erzeugnisse, wenn er die Kontrollen gemäß Anhang 111Abschnitt C Nummer 6 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, durchgeführt hat.
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/INHANG Il

Muster der TeilkontroUbescheinigung

Das Muster der Teílbescheínígung ist bindend hinsichtlich

- Wortlaut,

- Format,

-- Layout und Größe der Felder.
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TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG Nr. •.. FOR DIE EINFUHR VON -ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU/BIOLOGISCHER
LANDWIRTSCHAFT IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

1. Stelle oder Behörde. die die zugrunde liegende Kontrollbescheinigung aus- 2. Verordnung (EWG) Nr. 2092191 des Rates und Verordnung (EG)
gestellt hat (Name und Anschrift) Nr. 605/2008 der Kommission Artikel 11 Absatz 3 D oder Arti-

kel11 Absatz 6 D

3. Lautende Nummer der zugrunde Hegenden Kontrollbescheinigung 4. Bezugsnummer der Ermächtigung gemäß Artikel 11 Absatz 6

5. Unternehmen, des die ursprilngliche Sendung in Partien aufgeteilt hat (Name 6. KontrollsteIle oder ·behörde (Name und Anschrift)
und Anschrltt)

7. Name und Anschrift des EInführers der ursprünglichen Sendung -8. Versandland der ursprungl1M 9. Gemeldete Gesamtmenge
ehen Sendung der ursprünglichen Sendung

10. Empfänger der durch die Aufteilung erhaltenen Partie (Name und Anschrift)

13. Gemeldete Menge der Par-
tie

11. Kennzeichnungen und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrs- 12. KN-Cade
bezeichnung der Partie

14. Erklärung der betreffenden Behörde des Mltglied,taats, die die Teilbe,chelnigung mit einem Sichtvermerk versehen hat.

Diese Tellbescheinigung gilt für die vorstehend beschriebene Partie, die sich aus der Aufteilung der Sendung ergibt, 'für die eine ursprüngliche
KontroJibescheinigung mit der in Feld 3 aufgeführten laufenden Nummer gilt. ..

Mitgliedstaat:

Datum: ,.., , " ..

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten Stempel

15. Erklärung des Empfängers der Partie

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Partie gemäß Anhang Ill, Allgemeine Vorschriften, Nummer 7a, der Verordnung (EWG) Nr. 2092191
eriolgt ist.

Name des Unternehmens

Datum:

Name und Unterschrift de, Bevollmächtigten
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4nwelsungen

TeIlkontrollbescheInigung Nr .... : Die Nummer der Teilbescheinigung entspricht der Nummer der Partie, die durch die Aufteilung der ursprünglichen
Sendung erhalten wurde.

Feld 1: Name der Stelle oder Behörde Im Drittland. die die zugrunde Hegende Kontrollbescheinigung ausgestellt hat.

Feld 2: In dIesem Feld sind die EG·Verordnungen aufgeführt, die für die Ausstellung und Verwendung dieser TeJlkontrollbe-
scheJnigung maßgeblich sind; hinsichtlich von Artikel 11 Ist die Regelung anzugeben. gemäß der dIe zugrunde liegende
Sendung eingeführt wurde; vgl. Feld 2 der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung.

Laufende Nummer der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung, die ihr die ausstellende Stelle oder Behörde gemäß
Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 60512008 gegeben hat.

Bezugsnummer der gemäß Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erteilten Ermächtigung: vgl. Feld 4
der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung. 'I!.., ,

KontroHsteHe oder -behörde, die für das Unternehmen zuständig ist, das die Sendung aufgeteilt hat.

Feld 3:

Feld 6:

Feld 7. 6. 9:

Feld 10:

Siehe die einschlägigen Angaben in der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung.

Feld 4:

Empfänger der (durch die AufteHung erhaltenen) Partie in der Europäischen Gemeinschaft.

Feld 12: KN-Codes der Partie der betreffenden-Erzeugnisse.

Gemeldete Menge. ausgedrückt In entsprechenden Einheiten (kg, Nettogewicht, Uter usw.).

Von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats für jede Partie auszutûllen, die durch eine Auftellung gemäß ArtIkel 5
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 605/2008 erhalten. wurde.

Auszufüllen bei der Annahme der Partie, wenn der Empfänger die Kontrollen gemäß Anhang III, Allgemeine Vorschrif-
ten. Nummer ra, der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 durchgefOhrt hat.

Feld 13:

Feld 14:

Feld 15:
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ANHANG III

III

.1'.

illl

Aufgehobene Verordnung mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen

Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 der Kommisslon
(ABJ. L 243 vom 13.9.2001, S, 3)

Verordnung (EC) Nr. 1113/2002 der Kommission
(ABI. L 168 vom 27.6.2002, S. 31)

Verordnung (EG) Nr. 1918/2002 der Kommission
(ABI. L 289 vom 26.10.2002, S. 15)

Verordnung (EG) Nr. 746/2004 der Kommission
(ABI. L 122 vom 26.4.2004, S. 10)

i Nur betreffend Artik~ 3
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Entsprechungstabelle

Verordnung (EC) Nr. 1788/2001

Artikel 4 Absätâe I bis 9

Artikel 4 Absatz-Iû einleitenderSatz

Artikel 4 Absatz IO Buchstaben a bis e

Ardkel 4 Absätze II und 12

Vorliegende Verordnung

Artikel I Artikel I

Artikel2 Artikel2

Artikel3 Artikel 3

Artikel 4 Absätze I bís 9

Artikel 4 Absatz 10 einleitender Satz

Artikel 4 Absatz Iû ersrer bís fünfter Gedankenstrich

Artikel 4 Absätze I I und 12

Artikel ; Artikel 5

Artikel 6Artikel 6

Artikel 7 Absätze 1 und 2 Artikel 7 Absätze I und 2

Artikel 7 Absatz 3

Artikel8

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 9

Anhang r

Anhang II

Anhang I

Anhang ]J

Anhang III

Anhang N

-



8



r
18.9.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 250/1

(V,räffentlichungsb,dü,ftig, R,eI,tsakte .. die hl Anwendung des EG-VertragsjEuratom-V'ltrags erlassen wunien)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 DER KOMMISSIO;¡

vom 5. September 2008

mit Durchführungsvorschrifren zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische!
biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischenfbiologischen Erzeugnissen

hinsichtlich der ökologischenfbiologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft .:

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 83412007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischenfbiologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 ('),
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2,
Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe c, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 5. Artikel19
Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 22
Absatz I, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26,
Artikel 28 Absatz 6. Artikel 29 Absatz 3. Artike! 38 Buch-
staben a, b. c und e und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Grunde:
(1) Die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und insbesondere die

Titel IIJ, IV und V der Verordnung enthalten allgemeine
Vorschriften für die Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle ökologischerfbiologischer Erzeugnisse pflanzli-
chen und tierischen Ursprungs. Es sollten Durchführungs-
bestimmungen zu diesen Vorschriften festgelegt werden.

(2) Da die Erarbeítung neuer gemeinschaftlicher Produktions-
vorschliften für bestimmte Tierarten. die ökologische/
biologische Aquakultur, für Meeresalgen und Hefen, die
als Lebens- oder Futtermittel Verwendung finden, mehr Zeit
erfordert, sollten sie in einem späteren Verfahren festgelegt
werden. Daher empfiehlt es sieh, diese Erzeugnisse aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung auszuschließen. Gemäß
Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sollten die
Vorschriften der Gemeinschaft fur díe Produktion, Kon-
trolle und Kennzeichnung - mutatis mutandis - jedoch
auf bestimmte Tierarten, auf Aquakulturerzeugnisse und
auf Meeresalgen Anwendung finden.

(3) Bestimmte Begriffe sollten definiert werden, um Mehr-
deutigkeiten zu vermeiden und die einheitliche Anwendung
der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
zu gewährleisten.

(4) Die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung basiert
auf dem Grundsatz, dass Pflanzen ihre Nahrung in erster
Linie über das Ökosystem des Bodens beziehen. Aus diesem

(') ABI. I. 189 vom 20.i.2007. S. I.

,;::;.1;;0

Grunde sollte die Hydrokultur, bei der Pflanzen in einem
inerten Substrat mit löslichen Minetalien und Nährstoffen
wurzeln, nicht zugelassen werden.

(5) Da die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung
verschiedene Bewirtschaftungsmethoden umfasst und eine
begrenzte Verwendung von schwer löslichen Düngemitteln
und Bodenverbesserern voraussetzt, sollten die jeweiligen
Praktiken spezíñzíert werden. Es sollten insbesondere
Bedingungen für die Verwendung bestimmter nicht
synthetischer Produkte festgelegt werden.

(6) Der Einsatz VOll Pflanzenschutzmitrein. die nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt haben können oder Rück-
stände in Agrarerzeugnissen hinterlassen können,sollte
erheblich eingeschränkt werden. Bei der Schädlings-,
Krankheits- und Unkrautbekämpfung sollte vorbeugenden
Maßnahmen der Vorzug gegeben werden. Ferner sollte die
Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel gerege!t
werden, .

(7) Im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Ratés e) war die Verwendung bestimmter Pflanzenschutz-
mittel, Düngemittel und Bodenverbesserer sowie bestimm-
ter nichtökologischer/nichtbiologischer Futtermittel-
ausgangserzeugnísse, Futtermittelzusatzstoffe und Futter-
mittelverarbeitungshilfsstoffe sowie bestimmter Reinigungs-
und Desinfektionsmittel unter genau fest gelegten Bedin-
gungen auch zum Zwecke des ökologischen Landbaus
zulässig. Im Interesse der Kontinuität des ökologischen
Landbaus/der biologischen Landwirtschaft sollten die
betreffenden Erzeugnisse und Stoffe gemäfi Artikel 16
Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
weiterhin zulässig sein. Der Klarheit halber ist es ferner
angezeigt, in den Anhängen zur vorliegenden Verordnung
die Erzeugnisse und Stoffe aufzulisten, die im Rahmen der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ztÙässig waren. Andere
Erzeugnisse und Stoffe-können zu einem späteren Zeit-
punkt und auf einer anderen Rechtsgrandlage. namentlich
Artikel16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr: $34/2007, in
diese Listen aufgenommen werden, Daher empflehlt es sieh,
den jeweiligen Status jeder Erzeugnls- und Stoffkategoríe in
der Liste durch ein entsprechendes Symbol auszuweisen.

-:(':c') -A-B-:I.-L-19-g:m 22].1991. S. 1.
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(8) Nach dem ganzheitlichen Ansatz des ökologischen Land-
baus/der biologischen Landwirtschaft muss die Tierproduk-
tion an die Fläche, auf die der angefallene Dung zwecks
Nährsroffzufuhr rur die pflanzliche Produktion ausgebracht
wird, gebunden sein. Da die Tierhaltung stets mit der
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen einher-
geht, sollte eine flächenunabhängige Tierproduktion ver-
boten werden, Bei der ökologischen/biologischen
Tierhaltung sollte bei der Auswahl der Rassen ihrer
Fähigkeit zur Anpassung an die Umwelt.bedingungen, ihrer
Vitalität und ihrer .Wíderstandsfählgkeír gegenüber Krank-
heiten Rechnung getragen werden; große biologische
Vielfalt sollte dabei gefördert werden.

(9) Unternehmer können unter bestimmren Umsränden
Schwierigkeiten haben, aus einem reduzierten Genpool
ökologische/biologische Zuchttiere zu beziehen, was die
Entwicklung des Sektors behindert. Daher sollte die
Möglichkeit vorgesehen werden, zu Zuchtzwecken eine
begrenzte Anzahl nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere.
in einen Haltungsbetrieb einzustellen.

(10) Die ökologlschejblologische Tierhaltung sollte gewährleis-
ten, dass die Tiere bestimmte Verhaltensbedürfnisse aus-
leben können, d. h. für alle Tierarten sollte bei der
Unterbringung den Lufr-, Lícht-, Raum- und Komfortbe-
dürfnissen der Tiere Rechnung getragell werden, und es
sollte genügend Platz zur Verfügung stehen, damit sich
jedes Tier frei bewegen und sein natürliches Sozialverhalten
entwickeln kann. Für bestimmte Tiere, einschließlich
Bienen, empfiehlt es sich, spezíflsche Vorschriften für
Unterbringung und Haltungspraxis festzulegen. Diese
spezifischen Unterbringungsvorschriften sollten ein hohes
Tierschutzniveau gewährleisten. das bei der ökologischen/
biologischen Tierhaltung Priorität hat und daher über die
für die Landwirtschaft im Allgerneínen geltenden Tier-
schutznormen der Gemeinschaft hinaus gehen kann. Nach
ökologischerfbiologischer Haltungspraxis sollte Geflügel
nicht zu schnell aufgezogen werden. Es sollten daher
spezifische Vorschriften zur Vermeidung intensiver Auf-
zuchtmethoden festgelegt werden. Insbesondere Geflügel
sollte bis zum Erreichen eines bestimmten Mindestalters
aufgezogen werden oder von langsam wachsenden Rassen
stammen, damit in keinem Fall ein Anreiz für Intensive
Aufzuchtmethoden gegeben ist.

(11) In den meisten Fällen sollten Tiere zum Grasen ständigen
Zugang zu Freigelände (Auslauf im Freien) haben, soweit
das Wetter dies gestattet, wobei dieses Freigelände grund-
sätzlích im Rahmen eines geeigneten Rotaríonsprogramms
bewirtschaftet werden sollte.

(12) Um eine Belastung der natürlichen Ressourcen wie Boden
und Wasser durch Nährstoffe zu vermeiden, sollte für die
Verwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft
und den Tierbesatz je Hektar eine Obergrenze festgesetzt
werden, Dieser Grenzwen sollte auf den Stickstoffgehalt der
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft bezogen werden,

(13) Verstümmelungen, die den Tieren Stress, Schaden, Krank-
heiten oder Leiden zufügen, sollten verboten werden.
Besondere Eingriffe, die rur bestimmte Produktionsarten
und im Interesse der Sicherheit von Mensch lind Tier
wesentlich sind, können unter beschränkten Bedingungen
zugelassen werden. •

(14) Die Tiere sollten unter Berücksichtigung ihrer physic-
logischen Bedürfnisse Grünfutter, Trockenfutter und Futter-
mittel erhalten, die nach den Vorschriften flir den
ökologischen/biologischen Landbau vorzugsweise im eige-
nen Betrieb gewonnen wurden. Um den grundlegenden
Ernährungsbedürfnissen der Tiere gerecht zu werden,
müssen unter genau festgelegten Bedingungen auch
bestimmte Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine
verabreicht werden können.

(15) Da die aufgrund des Klimas und der verfügbaren Futter-
quellen bestehenden regionalen Unterschiede in der Ver-
sorgung von ökologischen/biologischen Wiederkäuern mit
den essentiellen .Yitaminen A, D und E über 'ihre
Futterration fortbestehen, sollte die Verabreíchung dieser
Vitamine an Wiederkäuer zugelassen werden.

(16) Die Tiergesundheit soJlte im Wesentlichen durch Krank-
heitsverhütung gesichert werden. Darüber hinaus' sollten
bestimmte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
durchgeführt werden.

(17) Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allo-
parhiseher Arzneimittel ist in der ökologischenfbiologi-
sehen Landwirtschaft verboten. Bei kranken oder verletzten
Tieren, bei denen eine sofortige Behandlung elforderlieh ist,
sollte die Verwendung dieser Arzneimittel jedoch auf ein
striktes Minimum begrenzt werden, Um die Glaubwürdig-
keit des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirt-
schaft für den Verbraucher zu erhalten, sollten außerdem
restriktive Maflnahmen beispielsweise in Form der Ver-
doppelung der Wartezeit nach Verabteichung chemisch-
synthetischer allopathíscher Arzneimittel zulässig sein.

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für die Verhütung von
Krankheiten und die tierärztliche Behandlung in der
Bienenhaltung festgelegt werden,

(19) Lebens- oder Futtermittel erzeugende Unternehmer sollten
verpflichtet werden, systemarisch kritische Punkte im
Verarbeitungsprozess zu identifizieren, um sicherzustellen,
dass die hergestellten Verarbeitungserzeugnisse den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion genü-
gen.

(20) Zur Erzeugung bestimmter verarbeiteter ökologischer/
biologischer Lebens- und Futtermittel sind bestimmte
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse und Stoffe
erforderlich. Da die Harruonísierung der Weinverarbei-
tungsvorschriften auf Gemeinschaftsebene mehr Zeit
erfordert, sollte die Weinverarbeitung von der Anwendung
der Bestimmungen über die genannten Erzeugnisse ausge-
schlossen werden, bis in einem späteren Verfahren
spezifische Vorschriften festgelegt werden.

(21) Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2092j91 war die
Verwendung bestimmter Zùtaten nichtlandwirtschaftlichen
Ursprungs, bestimmter Lebensmitrelverarbeitungshílfsstoffe
und bestimmter nichî¡;kologischer/nichtQiologischer Zuta-
ten landwirtschaftlichen UrsplUng~ zur 'yerarbeitung öko-
logischer/biologischer lebensnlittel '~nter genau
festgelegten Bedingungen z~lässig. Uni "die KOntinuität des
ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft zu
gewährleisten, sollten die betreffenden Erzeugnisse lind
Stoffe ~~emälS Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 weiterhin zugelas~en werden. Der Klarheit
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halber empfiehlt es sich außerdem, in den Anhängen zur
vorliegenden Verordnung die Erzeugnisse und Stoffe
aufzulisten, die im Rahmen der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 zulässig waren. Andere Erzeugnisse und Stoffe
können zu einem späteren Zeitpunkt auf einer anderen
Rechtsgrundlage, namentlich Artikei 21 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007. in diese Listen aufge-
nommen werden. Daher ist es angezeigt, den genauen
Status der jeweiligen Erzeugnis- und Stoffkategorie in der
betreffenden Liste durch ein entsprechendes Symbol aus-
zuweisen.

(22) Unter bestimmten Bedingungen können ökologtsche/bto,
logische Erzeugnisse zusammen mit nichtökologischen/
nichtbiologischen Erzeugnissen gesammelt und befördert
werden, Es sollten spezifische Vorschriften festgelegt
werden, um die ordnungsgemäße Trennung ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer
Erzeugnisse während ihrer Handhabung zu gewäbrleísten
und jedes Vermischen cler Erzeugnisse zu vermetden. ~ "

(23) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tionsweise macht Anpassungsfristen bei den verwendeten
Betriebsmitteln erforderlich. Je nach vorheriger Erzeugung
des Betriebs sollten für die verschiedenen Produktions-
bereiche genaue Fristen festgelegt werden.

(24) Gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die in diesem Artikel
vorgesehenen Ausnahmen festgelegt werden. Dabei sollten
der Nichrverfügbarkeit von Tieren, Futtermitteln, Bienen-
wachs. Saatgut. Pflanzkarroffeln und Zutaten aus ökologi-
scher/biologischer Produktion sowie spezifischen
Problemen im Zusammenhang mit der Tierhaltung und
Katastrophenfällen Rechnung getragen werden,

(2;) Geografisch und strukturell bedingte Unterschiede bei der
landwirtschaftlichen Erzeugung und klimatische Zwänge
können die Entwicklung der ökologischen/biologischen
Produktion in bestimmten Regionen behindern; daher
sollte, was Stallungs- und Anlagenmerkmal- anbelangt,
von bestimmten Praktiken abgewichen werden können. So
sollte das Anbinden von Tieren unter genau festgelegten
Bedingungen in Betrieben, die aufgrund ihrer geografischen
Lage und struktureller Zwänge, vor allem in Berggebíeten,
klein sind, gestattet werden, allerdings nur, wenn es nicht
möglich ist, Rinder in Gruppen zu halten. die ihren
Verhaltensbedürfnissen angemessen sind.

(26) Um die Entwicklung der noch jungen ökologischen/
biologischen Tierhaltung zu fördern, waren im Rahmen
der Verordnung (EWG) Nr. 2092j91 gewisse befristete
Ausnahmen von den Vorschriften für die Anbindehaltung
von Tieren, ihre Unterbringung und die Besatzdichten
zulässig. Diese Ausnahmen sollten bis zu ihrem Ablaufda-
turn übergangsweis. beibehalten werden, um die Ent-
wicklung dieses Sektors nicht zu beeinträchtigen.

(2i) In Anbetracht der Bedeutung der Bestäubung für die
ökologische/biologische Imkerei, 'sollten Ausnahmen
gewährt werden können, die es gestatten, in ein und
demselben Betrieb gleichzeitig Einheiten mit ökologischerj
biologischer und nichtöko!ogischer/nichtbiologischer Bie-
nenhaltung zu betreiben.

(28) Da es für die Landwirte unter bestimmten Umständen
schwierig sein kann, ökologisch/biologisch erzeugte Tiere
und Futtermittel zu beschaffen, sollte es gestattet werden,
eine begrenzte Anzahl nichtökologisch/nichtbioJogisch
erzeugter Betriebsmittel in beschränkten Mengen zu ver-
wenden.

(29) Ökologische/biologische Erzeuger haben viel unternom-
men, um die Erzeugung ökologischen/biologischen Saat-
guts und vegetatíven Vermehrungsmaterials zu entwickeln
und eine breite Palene von pfJanzensorten und -arten ZU

schaffen, für di~ ökologischesjbiologisches Saatgut und
vegetatíves Vermehrungsmaterial zur Verfügung steht. Da
es derzeit für viele Arten jedoch noch immer nicht
genügend ökologisches/biologisches Saatgut und vegetan-
ves Vermehrungsmaterial gibt, sollte für diese Fälle die
Verwendung Vall nichtökologischem/nichtbiologischem
Saatgut und vegetatívem Vermehrungsmaterial zugelassen
werden.

(30) Um Unternehmer bei der Suche nach ökologischem/
biologischem Saatgut und ökologischen/biologischen
Pflanzkartoffeln zu unterstützen, sollte jeder Mitgliedsstaat
sicherstellen, dass eine Datenbank angelegt wird, die die
Sorten enthält, für die ökologischesfbiologisches Saatgut
und ökologische/biologische pflainkartoffeln am Markt
verfügbar sind.

(31) Der Umgang mit ausgewachsenen Rindern kann den
Tierhalter und andere Personen, die Tiere betreuen.
gefährden. Daher sollten für die Endmastphase von
Säugetieren und vor allem von Rindern Ausnahmen
zugelassen werden,

(32) Katastrophenfälle oder sich weit verbreitende Tier- und
Pflanzenkrankheiten können verheerende Auswirkungen
auf die ökologische/biologische Landwirtschaft in den
betroffenen Regionen haben. Es sind angemessene Maß-
nahmen zu treffen, die das Portbestehen der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit sichern oder selbst die
Wiederaufnahme dieser Tätigkeit gestatten. Daher sollten
ill den betroffenen Gebieten vorübergehend nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere oder nichtökologisch/
nichtbiologisch erzeugte Futtermittel verwendet werden
dürfen.

(33) Gemäß Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/200i sollten spezifische Kriterien
für die Aufmachung, Zusammensetzung, Größe und
Gestaltung des Gemeinschaftslogos sowie für die Auf-
machung und Zusammensetzung der Codenummer der
Kontrollbehörde oder J<:pntroUstelle sowie der Angabe des
Orres. an dem das land\Vîrtschaftliche Erzeugnis produziert
wurde, festgelegt werden.

(34) Gemäß Artikel 26 der Verç,rdiJurig (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die Kennzeichnung
ökologischer/biologischer Futtennittel festgelegt werden,
die den ~Rrten und der Zusammensetzung aer Futtennittel
und den 'für Futtermittel geltenden horízontalen Etikertie-
rung~yorschriften Rechnung tragen.
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(35) Zusätzlich zur Kontrollregelung der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Über-
prüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit
und Tierschutz (3) sollten insbesondere für alle Stufen der
Erzeugung, Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse spezifische Kontrollvorschriften
festgelegt werden,

(36) Zur ordnungsgemäíSen Verwaltung statistischer Angaben
und Bezugsdaten müssen die der Kommission von den
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen direkt und so
effizient wie möglich verwendet werden können. Ent-
sprechend sollten alle zur Verfügung zu stellenden oder
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission aus-
zutauschenden Informationen elektronisch oder digi¡¡ù
übermittelt werden.

(37) Der Austausch von Informationen und Dokumenten
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie
die Bereitstellung und Übermittlung von Informationen der
Mitgliedstaaten an die Kommission erfolgen in der Regel in
elektronischer oder digitaler Form. Um diese Art des
lnforruarionsaustauschs bei der ökologiscben/biologisèhen
Produktion zu verbessern und zu erweitern, müssen die
bestehenden Rechnersysteme angepasst bzw. durch neue
Systeme ersetzt werden, Es ist vorzusehen, dass diese
Magnahme von der Kommission initiiert und nach Unter-
richtung der Mitgliedstaaten im Ausschuss für den
ökologischen Landbau umgesetzt wird.

(38) Die Bedingungen, unter denen Informationen von diesen
Rechnersystemen verarbeitet werden, sowie Form und
Inhalt der Dokumente, die der Kommission gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu übermitteln sind,
müssen angesichts der Weiterentwicklung der geltenden
Regelungen oder Verwaltungsanforderungen häufig ange-
passt werden. Darüber hinaus sollten die von den Mitglied-
staaten übermittelten Dokumente einheitlich aufgemacht
sein. Um dies zu erreichen und die Verfahren zu verein-
fachen und sicherzustellen, dass die betreffenden Rechner-
systeme sofort operativ sind, sollten Form, und Inhalt der
Dokumente in Mustern oder Fragebögen vorgegeben

e) ABI. L 165 vom 30.4.2004, S. l. Berichtigte Fassung im ABI.L 191
vom 28.5.2004, S. l.

werden, die von der Kommission nach Unterrichtung des
Ausschusses für den ökologischen Landbau anzupassen und
zu aktualisieren sind.

(39) Für bestimmte Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 sollten Übergangsmaßnahmen festgelegt
werden, um die Kontinuität der ökologischen/biologischen
Produktion nicht in Frage zu stellen.

(40) Die Verordnung (EWG) Nr. 207/93 der Kommission VOm
29. Januar 1993 zur Festlegung des Inhalts des Anhangs VI
derVerordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel sowie der Durchführungsvorschriften zu deren
Artikel 5 Absatz 4 ('), die Verordnung (EG) Nr. 1452/
2003 der Kommission vom 14, August 2003 zur Beibe-
haltung der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 3
Buchstabe ader Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
für bestimmte Arten VOll Saatgut und vegetatívem Ver-
mehrungsmatetial und zur Festlegung von Verfahrensvor-
schriften und Kriterien für diese Ausnahmeregelung (5) und
die Verordnung (EG) Nr. 223/2003 der Kommission vom
5. Februar 2003 zur Festlegung von Etíkettíerungsvor-
schrtften für Futtermittel, Mischfuttermittel und Futter-
mittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau
und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
des Rates (') sollten aufgehoben, und durch. eine neue
Verordnung ersetzt werden.

(41) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird mit Wirkung
vom 1. Januar 2009 durch die Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 aufgehoben. Viele ihrer Bestimmungen sollten nach
entsprechender Anpassung jedoch weiterhin Anwendung
finden _und folglich in die vorliegende Verordnung über-
nommen werden. Der Klarheit halber empfiehlt es sieh, eine
Entsprechungstabelle für die Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 und die Bestimmungen der
vorliegenden Verordnung aufzustellen.

(42) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses für
den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(4) AßI. L 25 vom 2.2.1993, S. 5.
(5) ABI. L 206 vom 15.8.2003. S. 17.
(') ABI. L 31 vom 6.2.2003, 5.3.
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EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel!

Gegenstand und Geltungsbereich

1. Diese Verordnung enthält spezifische Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle in Bezug auf die Erzeugnisse gemäß ArtikellAbsatz 2
derVerordnung (EG) Nr. 834/2007.

2. Diese Verordnung gilt nicht für

a) Erzeugnisse aus der Aquakultur;

b) Meeresalgen;

c) andere Tierarten als den Arten gemäß Artikel 7;

d) Heten, die als Lebens- oder Futtermittel verwendet werden.

Die Bestimmungen der Titel [J, III und ]V gelten jedoch mutatis
mutandis auch für die in Unterabsatz ! Buchstaben a, b und c
genannten Erzeugnisse, bis auf Basis der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 ausführliche Produktionsvorschriften für diese
Erzeugnisse festgelegt wurden.

Artikel2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten über die Begriffsbe-
stimmungen von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
hinaus die folgenden Definitionen;

a) .nichtökologlschjníchtbíologísch": weder aus einer Produk-
tion im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung stammend noch darauf bezogen;

b) "Tierarzneimittel": Mittel im Sinne von Artikel1 Nummer 2
der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes
flir Tlerarzneimittel C);

c) .Einführer': die natürliche oder juristische Person innerhalb
der Gemeinschaft, die eine Sendung entweder persönlich
oder über einen Bevollmächtigten zur Überflihrung in den
zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft gestellt;

d) . "Erster Empfänger": die natürliche oder juristische Person,
an die die eingefühlte Sendung geliefert wird und die diese
Sendung zum Zwecke der weiteren Aufbereitung und/oder
der Vermarktung annimmt;

e) "Betrieb": alle unter ein und derselben Leitung zum Zwecke
der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
bewirtschafteten Produktionseinheiten;

n ..Produktionseinheit": alle fur einen Produktionsbereich zu
verwendenden Wirtschaftsgüter wie Produktlonsstätten,
Landparzellen. Weiden, Auslaufflächèn, Haltungsgebäude,
Lagerstätten für Pflanzen. pflanzliche Erzeugnisse, tierische

n AB1. L 311 vom 28.11.2001, S.!.

Erzeugnisse, Rohstoffe und alle anderen Betriebsmittel. die
für diesen spezifischen Produktionsbereich von Belang sind;

g) .Hydrokultur": eine Anbaumethode. bei der die Pflanzen
ausschließlich in einer míneralíschen Nährstofflösung oder
in einem inerten Medium wie Perlit, Kies oder Mineralwolle
wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben wird;

h) .nerârztlfche Behandlung": alle Maßnahmen Im Rahmen
einer Heilbehandlung oder prophylaktischen Behandlung
gegen eine bestimmte Krankheit;

"Umstellungsfutternlittel": Futtermittel, die während der
Umstellung auf die ökologische/biologische Produktion
erzeugt werden, ausgenommen Futtermittel, die in den
zwölf Monaten nach Beginn der Umstellung gemäß
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 geerntet wurden.

TlTEL II

VORSŒRIFfEN FÜR DIE PRODUKTION, VERARBEITUNG,
VERPACKUNG, BEFÖRDERUNG UND LAGERUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISŒER ERZEUGNISSE

KAPITEL l

Pflanzliche Erzeugung

Artikel3

Bodenbewirtschaftung und Düngung

(1) Soweit der Nährstoffbedarf der pflanzen durch die in
Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 vorgesehenen Maßnahmen nicht gedeckt werden
kann, dürfen zur ökologischen/biologischen Produktion aus-
schließlich die Düngemittel und Bodenverbesserer gemäß
Anhang I der vorliegenden Verordnung und nur in dem
unbedingt erforderlichen Maße verwendet werden. Die Unter-
nehmer führen Buch über die Notwendigkeit der Verwendung
der jeweiligen Mittel.

(2) Die Gesamtmenge des im Betrieb ausgebrachten Wirt-
schaftsdüngers tierischer Herkunft im Sinne der Richtlinie 911
676/EWG des Rates über den Schutz der Gewässer gegen
Verunreinigung durch Nitrate aus landwirtschaftlichen Quel-
len (sJ darf 170 kg Stickstoff je Jahr und Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzfläche nicht überschreiten. Dieser Grenzwert
gilt nur für Stallmist, getrockneten Stallmist und getrockneten
Geflügelmist. Kompost aus tierischen Exkrementen, einschließ-
lich Ceflügelmíst, kompostiertem Stallmist und flüssígen
tierischen Exkrementen.

(3) Zur Ausbringung von überschüssigem Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft aus der ökologischenjbiologlschen Produk-
tion können ökologische/biologische Betriebe schriftliche Ver-
einbarungen mit anderen Betrieben und Unternehmen treffen,
jedoch ausschließlich mit solchen, die den ökológíschenjbíologí-
sehen Produktionsvorschriften genügen. Die Obêrgrenze gemäß
Absatz 2 wird auf Basis aller ökologtschenjbíologíséhen Produk-
tionseinheiten berechnet, die. an dieser Vereinbarung beteiligt
sind.

----,~,
(') ABI. L 37; vom 31.12.1991. S. 1.
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KAPmL 2(4) Zur Verbesserung des Gesamtzustands des Bodens oder der
Nährsroffverfügbarkeít im Boden oder in den Kulturen können
geeignete Zubereitungen aus Mikroorganismen verwendet
werden.

(5)Für die Aktivierung von Kompost können geeignete
Zubereitungen auf pflanzlicher Basis oder Zubereitungen aus
Mikroorganismen verwendet werden,

Artikel4

Verbot der Hydrokultur

Hydrokultur. ist verboten.

Artikel 5

Schädlings-, Krankheits- und Unkrautregulierung

(1) Soweit Pflanzen durch die Maßnahmen gemäls Artikel 12
Absatz 1 Buchstaben a, b, c und g der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 nicht angemessen vor Schädlingen und Krankbeiten
geschützt werden können, dürfen fur die ökologische/biologische
Produktion nur die in Anhang II der vorliegenden Verordnung
genannten Mittelverwendet werden. Unternehmer fuhren Buch
über die Notwendigkeit der Verwendung dieser Mittel.

(2) Im Falle von Erzeugnissen, die in Fallen und Spendern
verwendet werden, ausgenommen Pheromonspender, müssen
die Fallen und/oder Spender gewährletsren, dass die Stoffe nicht
in die Umwelt freigesetzt werden und dass die Stoffe nicht mit
den Kulturpflanzen in Berührung kommen. Die Fallen sind nach
ihrer Verwendung einzusammeln und sicher zu entsorgen.

Artikel 6

Spezifische Vorschriften fUr die Pilzproduktion

Für die Produktion von Pilzen können Substrate verwendet
werden, soweit sie sich ausschließlich aus den folgenden
Bestandteilen zusammensetzen:

a) Stallmist und tierische Exkremente

i) aus ökologischfbiologisch wirtschaftenden Betrieben

ii) oder gemäß Anhang I, jedoch nur. wenn die
Erzeugnisse gemäß Ziffer i nicht verfügbar sind und
wenn diese vor der Kompostierung 25 % des Gewichts
aller Substratbestandteile ohne Deckmaterial und
jegliches zugesetztes Wasser nicht überschreiten;

b) nicht unter Buchstabe a fallende Erzeugnisse landwirt-
schafrlíchen Ursprungs aus ökologischfbiologisch wirt-
schaftenden Betrieben;

c) chemisch nicht behandelter Torf;

d) Holz. das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde;

e) mineralische Erzeugnisse gemäß Anhang I, Wasser und
Erde.

Tierische Erzeugung

Artikel?

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
(Begründung: Siehe, zu Artikel 1 Abs, 2 Satz 2) fur die folgenden
Tierarten: Rinder, einschließlich Subalus und Bison, Equiden,
Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel (die Arten gemäß Anhang III)
und Bienen." -

Ab s c h n it r

Herkunft der Tiere

ArtikelS

Herkunft ökologischerfbio1ogischer ,Tiere

(1) Bei der Wahl der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der
Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen. ihrer Vitalität
und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten .Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so
ausgewählt werden, dass bestimmte Krankheiten oder Gesund-
heítsprobleme, die fur einige intensiv gehaltene Rassen oder
Linien typisch sind, wie Stress-Syndrom der Schweine, PSE-
Syndrom (PSE = pale, soft, exudative bzw. blass, weích, wässrig),
plötzlicher Tod, spontaner Abort. schwierige Geburten, die einen
Kaiserschnitt erforderlich maehen. usw., vermieden werden.
Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben.

(2) Bei Bienen ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der
Vorzug zu geben.

Artikel9

Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Gemäß Artikel 14 Absatz l Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und vorbehaltlich der Bedingun-
gen gemäß den Absätzen 2 bis. 5 dieses Artikels können
nichtökologische/nichtbiologische Tiere zu Zuchtzwecken in
einen Betrieb eingestellt werden, jedoch nur, wenn ökologische/
biologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung
stehen.

(2) Wenn mit dem Aufbau eines Bestands oder einer Herde
begonnen wird, müssen nichtökologische/nichtbiologische junge
Säugetiere unmittelbar nach dem Absetzen gemäß den ökologi-
schen/biologischen Produktionsvorschriften aufgezogen werden,
Für dell Tag der Einstellung der Tiere in den Bestand gelten
auiSerdem die folgenden EinschränKungen:

a) il

I
Jill

:'~'•__ ~.I

'"Büffel. Kälber und Fohlen müssen weniger'ils'sechs Monate
aIrsein; , c.

b) Lämmer und Zicklein müssen weniger ~Is' 60 Tage alt sein;

-'?c
c) Ferkel müssen weniger als 35 kg wiegen.
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(3) Zur Erneuerung eines Bestands oder einer Herde sind
nichrökologische/nichtbiologische ausgewachsene männliche

, und nullipare weibliche Säugetiere anschließend gemäß den
ökologischenfblologíschen Produktionsvorschriften aufzuziehen.
Darüber hinaus wird die Zahl der weiblichen Säugetiere pro Jahr
wie folgt begrenze

a) weibliche Tiere bis zu maximal 10 % des Bestandes an
ausgewachsenen Equiden oder Rindern, einschließlich
BubaltLS- und Bisonarten. und weibliche Tiere bis zu
maximal 20 % des Bestandes an ausgewachsenen Schwel-
nell, Schafen und Ziegen;

b) bei Einheiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern
oder mit weníger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen
wird die vorgenannte Bestands-/Herdenerneuerung auf
maximal ein Tier pro Jahr begrenzt.

Mit dem Ziel, die Regelung dieses Absatzes auslaufen zu lassen,"
wird diese im Jahr 2012 überprüft.

(4) Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die
zuständige Behörde können die Prozentsätze gemäß Absatz 3
in den folgenden Sonderfällen auf bis ZU 40 % erhöht werden:

a) beí erheblicher Vergrößerung der Tierhaltung;

b) bei Rassenumstellung;

c) beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion;

d) wenn Rassen als im Sinne von Anhang IV der Verord-
nung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission (') gefährdet
sind. der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen;
in diesem Falle muss es sich bei den Tieren der betreffenden
Rassen nicbt unbedingt um Tiere handeln, die noch nicht
geworfen haben.

(5) Zur Erneuerung von Bienenbestânden können jährlich
10% der Weiseln und Schwärme in der ökologischenfbiologi-
sehen Produktionseinheit durch nichtökologischefnichtbiologi-
sehe Weiseln und Schwärme ersetzt werden, sofern die Weiseln
und Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachs-
böden aus ökologlscbenjbiclogtschen Produktionseinbeiten
gesetzt werden,

Ab s c h n it t 2

Unterbringung der Tiere und
Haltungspraktiken

ArtikellO

Vorschriften flir die Unterbringung

(l) Durch Isolierung, Beheizung und Belüf~UIlg des Gebäudes
ist sicherzustellen, dass Luftzirkulation, Staubkonzentratlon,
Temperarur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration

(') ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 15.

i
I
Iw;;:;

innerhalb von Grenzen bleiben, die keine Gefahr für die Tiere
darstellen. Das Gebäude muss reichlich natürliche Belüftung und
ausreichenden Tageslichteinfall gewährleisten.

(2) In Gebieten mit Kllmaverhältníssen, die es gestatten, dass
die Tiere im Freien leben, sind Stallungen nicht vorgeschrieben.

(3) Die Besatzdichte in Stallgebäuden muss den Tieren Komfort
und Wohlbefínden gewährleisten und gestatten, dass die Tiere
ihre artspezifischen Bedürfnisse ausleben, die je nach An, Rasse
und Alter der Tiere unterschiedlich sind. Sie muss ferner den
Verhaltensbedürfnissen der; Tiere Rechnung tragen, die insbe-
sondere von. der Gruppengröße und dem Geschlecht der Tiere
abhängen. Die Besatzdichte muss das Wohlbefinden der Tiere
durch ein ausreichendes Platzangebot gewährleisten. das natür-
liches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, Putzen, das
Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung
aller natürlichen Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen
gestattet.

(4) In Anhang III sind Mindeststallflächen und Mindestfreí-
landflächen und andere Bedingungen für die Unterbríngung
verschiedener Arten und Kategorien von Tieren festgelegt.

Artikel11

Spezifische Unterbringungsvorschriften und
Haltungspraktiken flir Säugetiere

(1) Die Stallböden müssen glatt, aber rutschfest sein. Mindes-
tens die Hälfte der Stallfläche im Sinne von Anhang III muss von
fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln.

(2) Die Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und
trockene Liege-/Ruheflächen aufweisen,· die in fester, nicht
perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich muss .
ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss
aus Stroh oder anderem geeigneten Naturmaterial bestehen. Sie'
kann mit Mineralstoffen gemäß Anhang l verbessert und
angereichert werden.

(3) Unbeschadet von Artikel3 Absatz 3 der Richtlinie 91/6291
EWG des Rates ¡to) ist die Unterbringung von Kälbern in
Einzelboxen nach der ersten Lebenswoche verboten.

(4) Unbeschadet von Anikel 3 Absatz 8 der Richtlinie 91/6301
EWG des Rates (11) sind Sauen außer in den letzten Trächtigkeits-
phasen und während der Säugezeit in Gruppen zu halten.

(5) Ferkel dürfen nicht in Rat-peck-Anlagen oder Ferkelkäfigen
gehalten werden. I:

i.ll!IiII
Ii
Ii
!-j
I

1
I

(6) Schweinen müssen Bewegungs~äche,\'~umrMisten und
zum Wühlen zur Verfügung stehen. Zum' W¡ihlen können
verschiedene Substrate verwendet werden,

('") A131. L 340 voiTî'l !.l2.1991, 5.28.
(Il) ABJ.l340 vorn 11.12.l991, S. 33.
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Spezifische Unterbringungsvorschriften und
HaItungspraktiken flir Geflügel

(1) Geflügel darf nicht in Käfigen gehalten werden.

(2) Soweit Witterung und Hygienebedingungen dies gestatten,
muss Wassergeflügel Zugang zu einem Bach, Teich. See oder
Wasserbecken haben, damit sie ihre artspezifischen Bedürfnisse
ausleben können und die Tierschutzanforderungen erfüllt sind.

(3) Geflügelstallungen müssen folgende Mindestanforderungen
erfüllen:

a) Mindestens ein Drittel der Bodenfläche muss von fester
Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln, und muss mit Streu-:
material in Form von Stroh. Holzspänen. Sand oder Torf
bedeckt sein;

b) in Ställen für Legehennen ist ein ausreichend groger Teil der
den Hennen zur Verfügung stehenden Bodenfläche aJs
Kotgrube vorzusehen;

c) die Tiere müssen über Sitzstangen einer Größe und Anzahl
verfügen, die der Gruppen- oder der Tiergröße im Sinne des
Anhangs III entsprechen;

d) es müssen Ein- und Ausflugklappen einer den Tieren
angemessenen Größe vorhanden sein, deren Länge zusam-
mengerechnet mindestens 4mje 100m' der den Tieren zur
Verfügung stehenden Stallfläche entspricht:

e) jeder Geflügelstall beherbergt maximal

4 800 Hühner,

ii) 3 000 Legehennen,

iii) 5 200 Perlhühner,

iv) 4 000 weibliche Barbarie- oder Pekingenten oder
3 200 männliche Barbarie- oder Pekingenten oder
sonstige Enten,

v) 2 500 Kapaune, Gänse oder Truthühner;

f¡ bei der Fleischerzeugung darf die Gesamtnutzfläche der
Geflügelställe je Produktionseinheit 1 600 m' nicht über-
schreiten;

g) Geflügelställe müssen so gebaut sein, dass alle Tiere leichten
Zugang zu einem Auslaufbereich haben.

(4) Das natürliche Licht kann durch einekünstliche Beleuch-
tung ergänzt werden, damit ein Maximum von 16 Lichtstunden

täglich und eine ununterbrochene Nachtruhe ohne künstliche
Beleuchtung von mindestens acht Stunden gewährleistet ist.

(5) Um intensive Aufzuchtmethoden zu vermeiden, wird
Geflügel entweder bis zum Erreichen eines Mindestalters aufge-
zogen oder es muss von langsarn wachsenden Rassen/Linien
stammen. Werden keine langsam wachsenden Rassen/Linien
verwendet, so beträgt das Mindestalter bei der Schlachtung

a) 81 Tage bei Hühnern,

b) 150 Tage bei Kapaun~,

c) 49 Tage bei Pekingemen,

d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten,

e) 84 Tage bei männlichen Barbarie-Enten,

f¡ 92 Tage bei Mulard-Enten,

g) 94 Tage bei Perlhühnern,

h) 140 Tage bei Truthähnen und Bratgänsen,

i) 100 Tage bei Truthennen.

Die zuständige Behörde legt die Kriterien für langsam wachsende
Rassen/Linien fest oder erstellt eine Liste dieser Rassen/Linien
und tellr Unternehmern, anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission diese Informatíonen mit.

Artikel13

Spezifische Anforderungen und
Unterbringungsvorschriften flir Bienen

(l) Die Bienenstöcke sind so aufzustellen, dass im Umkreis von
drei Kilornetern um den Standort Nektar- und Pollentrachten im
Wesentlichen aus ökologischenfbiologischen Kulturen und/oder
Wildpflanzen und/oder Kulturen bestehen, die nach Methoden
mit geringer Umweltauswirkung behandelt werden, die denen im
Sinne von Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des
Rates (") oder von Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1257/
1999 des Rates (") gleichwertig sind und die die ökologische/
biologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht beeinträchtigen
können. Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn keine Pflanzen-
blüte stattfindet, und nicht während der Ruhezeit der Bienen-
stöcke.

(2) Die Mitgliedstaaten könn~ Regionen oder Gebiete aus-
weisen, in denen die Bienenhaltung nach den Vorschriften für die
ökologíschejblologísche Produktlon nicht prakt~.2'el ist.

(3) Die Beuten müssen grundsätzlich aus,n"atürlich~~ Materia-
lien bestehen, bei denen keine Gefahrbesteht, dass Umwelt oder
Imkereierzeugnisse kontaminiert werden. .

(") ABI. L 277 vo;;' 21.10.2005, S. l.
(") ABI. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.

;.o:~
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Artikel16(4) Bienenwachs für neue Mittelwände muss aus ökologischenj
biologischen Produktionseinheiten Stammen.

(5) Uribesehadet von Artikel 25 dürfen in den Bienenstöcken
nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle
verwendet werden.

(6) Während der Honiggewinnung ist die Verwendung che-
misch-symhetischer Repellents untersagt. r

(7) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honigge-
winnung verwendet werden,

Artikell4

Zugang zu Freigelände

(l) Freigelände kann teilweise überdacht sein.

(2) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer üi der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 müssen Pflanzenfresser Zugang
zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten.

(3) Soweit Pflanzenfresser während der Weidezeit Zugang zu
Weideland haben und die Winterstallung den Tieren Bewegungs-
freiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung
von Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen
werden.

(4) Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz 2 müssen
über zwölf Monate alte Bullen Zugang zu Weideland oder
Freigelände haben.

(5) Geflügel muss während mindestens eines Drittels seiner
Lebensdauer Zugang zu Freigelände haben.

(6) Freigelände für Geflügel muss überwiegend aus einer
Vegetationsdecke bestehen und Unterschlupf bieten; die Tiere
müssen ungehinderten Zugang zu einer angemessenen Anzahl
Tränken und Futtertrögen haben.

(7) Soweit Geflügel gemäß auf gemeinschaftsrechtlicher
Grundlage erlassener Beschränkungen oder Verpflichtungen im
Stail gehalten wird, müssen die Tiere ständigen Zugang zu
ausreichend Raufutter und geeignetem Material haben, um ihren
ethologischen Bedürfnissen nachkommen zu können.

Artikel IS

Besatzdichte

(I) Die Gesamtbesatzdichte darf den Grenzwert von 170 kg
Stickstoff pro Jahr und Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im
Sinne von Artikel 3 Absatz 2 nicht überschreiren.

(2) Zur Bestimmung der angemessenen Besatzdichte gemäß
Absatz I legt die zuständige Behörde die dem genannten
Grenzwert entsprechenden Vieheinheiten fest. wobei sie die
Zahlen in Anhang IV oder die diesbezüglichen auf Basis der
Richtlinie 91/676/EWG erlassenen nationalen Vorschriften als
Orientierungswerte verwendet, """

Verbot der flächenunabhängigen Tierhaltung

Eine flächenunabhängige Tlerhaltung, bei der der Tierhalter keine
landwirtschaftlichen Nutzfläche bewírtschaftet und/oder keine
schriftliche Vereinbarung mit einem anderen Unternehmer im
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 getroffen hat, ist verboten.

Artikel 17

Gleichzeitige Haltu,I,tg ökologischerjbiologischer und
nichtökologischerjnichtbiologischer Tiere

(1) Nichtökologischejnichtbio1ogische Tiere dürfen sich im
Betrieb befinden, sofern sie in Einheiten aufgezogen werden,
deren Gebäude und Parzellen deutlich von den nach den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften produzie-
renden Einheiten getrennt sind und sofern es sich um eine
andere Tierart handelt.

(2) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere können jedes Jahr
fur einen begrenzten Zeitraum ökologischesjbiologisches Weide-
land nutzen, sofern die Tiere aus einem Haltungssystem im Sinne
von Absatz 3 Buchstabe b starnmen und sich ökologische!
biologische Tiere nicht gleichzeitig auf dieser Weide befinden.

(3) Ökologischejbiologische Tiere können auf Gemeinschafts- .
flächen gehalten werden, sofern

a) die Flächen zumindest in den letzten drei Jahren nicht mit
Erzeugnissen behandelt wurden, die für die ökologischej
biologische Produktion nicht, zugelassen sind:

b) níchtökologlschejníchtbíologísche Tiere, die die betref-
fenden Flächen nutzen, aus einem Haltungssystem stam-
men, das den Systemen gemäß Artikel 36 der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 oder Artikel 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 1257/1999 gleichwertig ist;

c) die Erzeugnisse der ökologischen/biologischen Tiere nicht
als ökologischejbiologische Erzeugnisse angesehen werden,
solange die betreffenden Tiere auf diesen Flächen gehalten
werden, es sei denn, -es kann eine adäquate Trennung diesel'
Tiere von den nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren
nachgewiesen werden.

(4) Während der Wander- bzw. Hüteperiode dürfen Tiere, wenn
sie von einer Weidefläche auf eine andere getrieben werden, auf
níchtökologischenjnlchtbíologischen Flächen grasen. Die Auf-
nahme nicht.ökologischer/nichtbiologischer Futtermittel beim
Grasen während dieses Zèitraums in Form von Gras und
anderem Bewuchs darf 1O % der gesaniten jälll:lkhen Futterration
nicht überschreiten. Dieser Prozentsatz' beziéht.. sich auf die
Trockenmasse der Futtermittel lan,ôwimêhâftlicheÏr Ursprungs.

(5) Unternehmer führen Buch über die Anwendung der
Vorschriften dieses Artikels.
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(l) Eingriffe wie das Anbringen VOn Gummiringen an den
Schwänzen VOll Schafen. das Kupieren von Schwänzen. das
Abkneifen von Zähnen, das Stutzen der Schnäbel und Ent-
hornung dürfen ill der ökologischen/biologischen Tierhalrung
nicht routinemäßig durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgrün_
den oder wenn sie der Verbesserung der Gesundheit, des
Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dienen,
können einige dieser Eingriffe von der zuständigen Behörde
jedoch fallweise genehmigt werden.

L 2.50/12
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Umgang mit Tieren

Jegliches Leid der Tiere ist auf ein Minimum zu begrenzen, indem
angemessene Betäubungs- und/oder Schmerzmittel verabreicht
werden und der Eillgriff nur im geeigneten Alter und VOn
qualifiziertem Persollai vorgenommen wird.

(2) Die operative Kastration ist zulässig, um die Qualität der
Erzeugnisse zu gewährleisten und traditionellen Produktions-
praktiken Rechnung zu tragen. al/erdings nur unter den in
Absatz 1 Untera,bsatz 2 vorgegebenen Bedingungen.

(3) Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel von
Weiseln sind verboten.

(4) Beiln Ver- und Entladen von Tieren dürfen keine elektri-
schen Treibhilfen verwendet werden. Die Verabreíchung al/opa-
thischer Beruhigungsmittel VOr und während der Beförderung ist
verboten,

Abschnitt 3

Futtermittel

Artikel 19

Futtermittel aus eigenem Betrieb oder aus anderen
ökologischenjbiologischen Betrieben

(I) Im Falle Von Pflanzenfressern müssen, außer während der
jährlichen Wander- und Hüteperiode gemäß Artikel 17 Absatz 4,
mindestens 50 % der Futtermittel aus der Betriebseinheit selbst
stammen oder - falls dies nicht möglich ist - in Zusammen,
arbeít mit anderen ökologischen/biologischen Betrieben vorzugs-
weise in derselben Region erzeugt werden.

(2) Im Falle VOll Bienen muss am Ende der Produktionssaison
für die Überwinterung genügend Honig und Pollen in den
Bienenstöcken verbleiben.

(3) Das Füttern VOll Bienenvölkern ist nur zulässig. wenn das
Überleben des Volks witterungsbedingt gefahrdet ist, und auch
dann nur ab der letzten Honigernte bis .15 Tage vor Beginn der
nächsten Nektar- oder HOlligtautrachtzeit. In diesem Falle darf
ökologischerjbiologischer Honig, ökologischer/biologischer
Zuckersirup oder ökologischer/biologischer Zucker .zugefüttert
werden.

Artikel20

Futtermittel zur Deckung des ernährungsphysiologischen
Bedarfs der Tiere

(I) Bei der Fütterung von jungen Säugetieren wird die Mutter-
milch der Fütterung mit natürlicher Milch vorgezogen, und dies
für eine Mindestzeit VOn drei Monaten im Falle von Rindern,
einschließlich der Arten Bubalus und Bison. und Equiden. VOll 45
Tagen bei Schafen und Ziegen und von 40 Tagen bei Schweinen.

(2) Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten je nach Ver-
fügbarkeit von Weiden Z!:!. verschiedenen Zeiten des Jahres ein
Maximum -an Weidegang gewährleisten. Mindestens 60 % der
Trockenmasse in der Tagesration dieser Tiere muss aus frischem,
getrocknetem oder siliertem Raufutter bestehen. Bei Milchvieh ist
für eine Höchstdauer von drei Monaten in der frühen Laktations-
phase eine Verringerung dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig.

(3) Der làgesration von Schweinen und Geflügel ist frisches,
getrocknetes oder siliertes Raufutter beizugeben.

(4) Das Halten von Tieren unter Bedingungen oder bei einer
Ernährung, die zu Anämie führen könnten, ist verboten.

(5) Mastpraktiken müssen in jeder Phase des Aufzuchtpro_
zesses umkehrbar sein, Die Zwangsfüttenlllg ist verboten.

Artikel21

Umstellungsfuttermittel

(1) Durchschnittlich dürfen bis zu maximal 30 % der Futter-
ration aus Umstellungsfuttermitteln bestehen. Stammen die
Umstellungsfuttermittel aus einer betriebseigenen Einheit, so
kann dieser Prozentanteil auf 60 % erhöht werden.

(2) Im Durchschnitt können bis zu 29 % der (;esamtmenge der
an die Tiere verfütterten Futtermittel aus der Beweidllllg bzw.
Beemrung von Dauergrünland oder Parzellen mit mehrjährigen
Futterkulturen im ersten Jahr der Umstellung stammen, sofern
diese Flächen Teil des Betriebs sind und in den letzten fünf Jahren
nicht Teil einer ökolOgischenjbiologischen Produktionseinheit
dieses Betriebs waren. Soweit sowohl Umsrellungsfuttermittel als
auch Futterinittel "on Parzel/en im ersten Jahr der Umstellung
verwendet werden, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futter,
mittel zusammengerechnet den Höchstsatz gemäß Absatz ¡
nicht überschreiten.

(3) Die Prozemwerte gemäß den Absätzen 1 und 2 werden
jährlich als ein Prozentsatz der Trockenmasse der Futtennittel
pflanzlichen Ùrsprungs berechnet.

ArtikeL22 .

Erzeugnisse und Stoffe ge.mäß Artikel 14 i\.bsatz 1
Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung·(E?)N(.834/2007

(l) Nichtökologische/nichtbiologisch~.Futter\nittel_AJ~gangser_
zeugnisse pflanzlichen und tierischen 'Ursprungs dürfen verbe-
haltlieh der Beschränkungen gemäß Artikel 43 in der
ökologischen/biologischen Produktion nur verwendet werden,
sofern sie in Anhang V aufgelistet sind und die ill diesem Anhang
festgelegten B~:chränkungen eingehalten werden.,
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(2) Ökologischejbiologische Futtermittel-Ausgangserzeugnisse )
tierL<chen Ursprungs und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
mineralischen Ursprungs dürfen in der ökologischen/biologi-
schen Produktion nur verwendet werden, sofern sie in Anhang V
aufgelistet sind und die in diesem Anhang festgelegten
Beschränkungen eingehalten werden.

(3) Erzeugnisse und Nebenprodukte der Fischerei dürfen in der
ökologischen/biologischen Produktion nur verwendet werden,
wenn sie in Anhang V aufgelistet sind und die in diesem Anhang
festgelegten Beschränkungen eingehalten werden.

(4) Futtenmittelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse für die
Tierernährung lind Verarbeitungshilfsstoffe dürfen in der ökolo-
gischen/biologischen Produktion nur venvendet werden, sofern
sie in Anhang VI aufgelistet sind und die in diesem Anhang
fe"gelegten Beschränkungen eingehalten werden.

Abschnitt 4

Krankheitsvorsorge und tierärztliche
Behandlung

Artikel 23

Krankheitsvorsorge

(1) lJnbeschadet von Artikel 24 Absatz 3 ist die präventive
Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarznei-
mitteloder von Antíbíotika verboten,

(2) Die Verwendung von wachstums- oder leístungsfördernden
Stoffen (einschließlich Antibiotika, Kokzidiostatika und anderen
künstlichen Wachstumsförderern) sowie von Hormonen oder
ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung (z, B. Ein-
leitung oder Synchronisierung der Brunst) oder zu anderen
Zwecken ist verboten.

(3) Werden Tiere aus nichtökologischen/nichtbiologischenEirÎ-
helten beschafft, können je nach örtlichen Bedingungen
besondere Maßnahmen wie Screeningtests oder Quarantäne-
zeiträume vorgesehen werden.

(4) Stallungen, Buchten, Ausrüstungen und Geräte sind in
geeigneter Weise zu reinigen und zu desinfizieren, um Kreuz-
Infektionen und der Vermehrung von Krankheitsüberträgern
vorzubeugen. Kot, Urin und nicht gefressenes oder verschüttetes
Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung
einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken,

Zum Zwecke von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen für die Reinigung und
Desínfektíon von Stallgebäuden, Anlagen und Geräten nur die
Mittel gemäß Anhang VIl verwendet werden, Zur Beseitigung
von Insekten und anderen Schädlingen in Gebäuden und
sonstigen Anlagen, in denen Tiere gehalten werden, können
Rodentizide (nur in Fallen) sowie di~ Erzeugnisse gemäß
Anhang TTverwendet werden. ~

(5) Geflügelställe müssen zwischen den Be1egungen geräumt
werden. Die Ställe und Einrichtungen sind während dieser Zeit
zu reinigen und zu desinfizieren, Ferner muss für die Ausläufe
nach jeder Belegung eine Ruhezeit eingelegt werden, damit die
Vegetation nachwachsen kann, Die Mitgliedstaaten legen die
Dauer dieser Ruhezeit fest, Der Unternehmer führt Buch über die
Einha1tung dieser Frist, Diese Vorschriften gelten nicht in Fällen,
in denen Geflügel nicht in Partien aufgezogen wird, nicht in
Auslaufplätzen gehalten wird und den ganzen Tag freien Auslauf
hat.

Artikel24

Tierärztliche Behandlung

(I) Sollten Tiere trotz der Vorsorgemaßnahmen gemäß Arti-
kel 14 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i der Verordnung (EG)
NI', 834/2007 krank werden oder sich verletzen, so sind sie
unverzüglich zu behandeln, erforderlichenfalls abgesondert und
in geeigneten Räumlichkeiten,

(2) . Phytotherapeutische und homöopathische Präparate, Spu-
renelemente und die Erzeugnisse gemäß Anhang V Teil 3 sowie
Anhang VI Teil 1.1 sind gegenüber chemisch-synthetischen
allopathíschen TierarzneimitteIn oder Anribíotíka bevorzugt Zll

verwenden, sofern ihre therapeutísche Wirkung bei der betref-
fenden Tierart und der zu behandelnden Krankhelt gewährleistet
ist.

(3) Lassen sich die Krankheit oder die Verletzung mit den
Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht bekämpfen und
erweist sich eine Behandlung als unbedingt erforderlich, um dem
Tier Leiden und Schmerzen zu ersparen, so können unter der
Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathi-
sche Tierarzneimittel oder Antibiotika verabreicht werden,

(4) Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe innerhalb von zwölf
Monaten mehr als drei Maloder - falls der produktive
Lebenszyklus des Tieres oder der Gruppe weníger als ein Jahr
beträgt - mehr als ein Mal eine tierärztliche Behandlung mit
chemisch-synthetischen allopathíschen Tierarzneimitteln oder
Antíbloríka, wobei Impfungen, Parasitenbehandlungen und
oblígatorísche Tilgungsrnaßnahmen ausgenommen sind, so
dürfen die betreffenden Tiere und die von Ihnen stammenden
Erzeugnisse nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse ver-
kauft werden, und diese Tiere unterliegen den Umstellungsfristen
gemäß Artikel 38 Absatz 1.

Aufzeichnungen über das Auftreten solcher Fälle werden für die
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde bereitgehalten.

"
(5) Die Wartezeit zwischen der letzten V~f~1ireichung eines
allopathíschen Tierarzneimittels an ein Tier mit unter normalen
Anwendungsbedingungen und der Ge"'ÏÍ1nungökologischer/
biologischer Lebensmittel von diesem Tier muss doppelt so lang
sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit im Sinne von
Artikel 11 der Richtlinie 2001j82/EG oder' - falls keine
Wartezeit vorgegeben ist - 48 Stunden betragen.
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Spezifische Vorschriften fiír die Krankheitsvorsorge und
die tierärztliche Behandlung bei der BienenhaItung

(1) Um Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor
Schädlingen zu schützen, dürfen nur Rodentizide (die nur in
Fallen verwendet werden dürfen) und geeignete Mittel gemäg
Anhang Il verwendet werden.

(2) Physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten
(wie Dampf oder Abflammen) sind gestattet.

(3) Männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall
mit Va1Toa destructor einzudämmen.

(4) Wenn die Bienenvölker trotz aller Vorsorgemaßnahmen
erkranken oder befallen sind, sind sie unverzüglichzu behandeln,
und die Bienenstöcke können erforderlichenfalls isoliert aufge-
stellt werden.

(5) In der ökologischen/biologischen Bienenhaltung sind TÚ;r-
arzneimirtel gestattet, sofern die jeweilige Verwendung in dem
betreffendenMitgliedstaat nach den einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften oder den auf Basisdes Gemeinschaftsrechts
erlassenen nationalen Vorschriften zugelassen ist.

(6) Bei Befall rnit Varroa destructor dürfen Ameisensäure,
Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie Menthol, Thymol,
Eukalyptai oder Kampfer verwendet werden.

(7) Werden chemisch-synthetische allopathísche Mittel ver-
abreicht, so sind die behandelten Bienenvölker während dieser
Zeit isoliert aufzustellen und das gesamte Wachs ist durch Wachs
aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung zu ersetzen. Diese
Bienenvölker unterliegen anschließend der einjährigen Umstel-
lungsfrist gernäß Artikel 38 Absatz 3.

(8) Die Bestimmungen VOn Absatz 7 gelten nicht für die
Erzeugnisse gemäß Absatz 6.

KAPITEL J

Verarbeitete Erzeugnisse

Artikel26

,i

l!i!I!1

Vorschriften flir die Herstellung verarbeiteter Lebens- und
Futtermittel

(1) Bei der Verwendung von Zusatzstoffen, Verarbeitungs-
hilfsstoffen und anderen Stoffen und Zutaten für die Ver-
arbeitung von Lebens- oder Futtermitteln sowie der Anwendung
jeglicher Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des Räucherns, sind
die Grundsätze der guten Herstellungspraxiszu beachten.

(2) Verarbeitete Lebens- oder Futtermittel herstellende Unter-
nehmer müssen geeignete Verfahren einrichten und regelrnäßig
aktualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung der
kritischen Stufen im Verarbeitungsprozessberuhen.

(3) Die Anwendung der Verfahren gemäß Absatz 2 muss
jederzeit gewährleisten, dass die hergestellten' verarbeiteten

Erzeugnisse den Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion gen:í.igen.

(4) Die Unternehmer müssen die Verfahrensvorschriftengemäß
Absatz 2 anwenden und einhalten. Sie müssen insbesondere
dafür Sorge tragen, dass

a) Vorsorgernaânahmen getroffen werden, um das Risiko
einer Kontamination durch unzulässige Stoffe oder Erzeug-
nisse zu vermeiden:

b) geeignete Reinigu,ggsmafSnahmendurchgeführt werden,
deren Wirksamkeit überwacht wird und über die Auf-
zeichnungen geführt werden;

c) nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nicht mir
einem Bezug auf die ökologischejbiologische Produktion
in den Verkehrgebracht werden.

(5) Zusätzlich zu den Bestimmungen gemäß den Absätzen 2
und 4 trägt der Unternehmer, soweit in der betreffenden
Auf!>ereitungseinheit auch nichtökologL<che/nichtbiologische
Erzeugnisseaufbereitet oder gelagert werden, dafür-Sorge, dass

a) die Arbeitsgänge räumlich oder 'zeitlich getrennt von
ähnlichen Arbeitsgängen mit nichtökologischen/nichtbio-
logischen Erzeugnissen kontinuierlich in geschlossener
Folge durchgeführt werden, bis die gesamte Partie durch-
gelaufen ist;

b) ökologische/biologische Erzeugnisse vor und nach den
Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich von nichtökologi-
schen{nichtbiologischen Erzeugnissen getrennt gelagert
werden:

c) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle diesbezüglich
ínformiert und ein aktualisiertesVerzeichnisüber särntliche
Arbeitsgänge und verarbeiteten Mengen geführt wird;

d) alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die
Partienjl.ose zu identifizieren und jedes Vennischen oder
den Austausch mit nichtökologischen{nichtbiologischen
Erzeugnissen zu vermeiden;

e) die Arbeitsgänge mit ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen erst nach einer geeigneten Reinigung der Produktions-
anlagen durchgeführt werden.

Artikel27

Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung \ion Lebensmitteln

(I) Zum Zwecke von Artikel 19 Absatz 2 'Buchstabe b der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 dürfen beider Vél'ª!beitung von
ökologi~chenjbiologischenLebensmitteln,'ausgenoinmen Wein,
nur die folgenden Stoffeverwendet'werden:

a) die Stoffê"gemäß Anhang VIII der vorliegenden Ver-
ordnung:
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Artikel28b) Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enzyme, die
üblicherweise bei der LebensmittelherstelJung verwendet
werden;

c) Stoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i und ArtikellAbsatz 2
Buchstabe c der Richtlinie 8813881EWG des Rates (14), die
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 der
Richtlinie als natürlicher Aromastoff oder als Aromaextrakt
gekennzeichnet sind;

d) die Farbstoffe zum Stempeln von Fleisch und Eierschalen
gemäfs Artikel 2 Absatz 8 bzw. Artikel 2 Absatz 9 der
Richtlinie 941361EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (I.');

e) Trinkwasser und Salze (hauptsächlich aus Natrium- oder
Kaliumchlorid), die im AIIgemeinen bei der Lebensmittel-
verarbeitung verwendet werden;

~ Mineralstoffe (einschließlich Spurenelemente), Vitamine,
Aminosäuren und Mikronährstoffe. jedoch nur, soweit ihre
Verwendung in den Lebensmitteln, denen sie zugefügt
werden, gesetzlich vorgeschrieben ist.

(2) Zur Berechnung für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4
Buchstabe a) Ziffer ii) der Verordnung (EG) Nr. 83412007 werden

a) Lebensmittelzusatzstoffe gemäß Anhang Vill. die in der
Spalte für den Zusatzstoff-Code mit einem Sternchen
gekennzeichnet sind, zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprung gerechnet;

b) Zubereitungen und Stoffe gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c,
d, e und f dieses Artikels und Stoffe, die in der Spalte für
den Zusatzstoff-Code nieht mit einern Sternchen gekenn-
zeichnet. sind. nicht zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.

(3) Vor dem 31. Dezember 2010 wird die Verwendung der
folgenden in Anhang VIII verzeichneten Stoffe neu geptüft:

a) Natriumnitrit und Kaliumnitrat in Abschnitt A hinsichtlich
der Streichung dieser Zusatzstoffe:

b) Schwefeldioxid und KaHummet.abisulfit in Abschnitt A;

c) Salzsäure in Abschnitt B zur Verarbeitung von Gouda,
Edamer und Maasdamer Käse, Boerenkaas, Friese und
Leidse Nagelkaas,

Bei der Überprüfung gemäß Buchstabe a ist den Bemühungen der
Mitgliedstaaten um sichere Alternanven zu NitriteniNitraten und
bei der Einführung von Schulungsprogrammen zum Thema
alternative Verarbeitungsmethoden und Hygienebedingungen für
ökologische/biologische Fleíschverarbeíterj-hersteller Rechnung
zu tragen.

Ver- (14) ABI. L 184 vom 15.7.1983. S. 61.
(' ') ABI. L 237 vom 10.9.1994, S. 13.

Verwendung bestimmter nichtökologischerJ
nichtbiologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs

bei der Verarbeitung von Lebensmitteln

Zum Zwecke von Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe c der
Verordnung (EGJ Nr. 83412007 können bei der Verarbeit.ung
ökologiscberjbíologlscher Lebensmit.tel die in Anhang IX der
vorliegenden Verordnung aufgelisteten níchtökologlschenjnícht-
biologischen landwirtschaftlichen Zutaten verwendet werden,

~, Artikel29

Genehmigung nichtökologischerlnichtbiologiscber
lebensmittelzutaten landwirtschaftlichen Ursprungs durch

die Mitgliedstaaten

(1) Soweit. eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in
Anhang IX der vorliegenden Verordnung aufgelistet ist, darf diese
Zutat nur unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

a) Der Unternehmer hat der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats alle erforderlichen Nachweise
erbracht, aus denen hervorgeht, dass die Zutat in der
Gemeinschaft nicht in ausreichender Menge nach den
ökologischen{biologischen Produktionsvorschriften herge-
stellt wird oder nicht aus Dritt!ändern eingeführt werden
kann;

b) die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats hat
die Verwendung für eine Höchstdauer von zwölf Monaten
vorläufig genehmigt, nachdem sie überprüft hat, dass der
Unternehmer die erforderlichen Kontakte zu Anbietern in
der Gemeinschaft aufgenommen hat, um sich zu verge-
wissern, dass die betreffenden Zutaten in der erforderlichen
Qualität tatsächlich nicht zur Verfügung stehen;

c) es wurde kein Beschluss gemäß Absatz 3 oder Absatz 4
gefasst, wonach eine erteilte Genehmigung für die betref-
fende Zutat zurückzuziehen ist.

Der Mitgliedstaat kann die Genehmigung gemäß Buchstabe b
höchstens dreimal um jeweils zwölf Monate verlängern.

(2) Wird eine Genehmigung gemäß Absatz 1 erteilt, so
übermittelt der Mitgliedstaat unverzüglich folgende Angaben an
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission:

aj das Datum der Genehmigung und, im Falle einer Verlän-
gerung, das Datum der Erstgenehmigung;

b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls
Faxnummer und E-Mail'Adresse .des Inhabers der Geneh-
migung; Name und Anschrift det. Kontaktstelle bei der
Behörde, die die Genehmigùng ertellt ryat;;,

c) die Bezeichnung und erforderlichenfalls die genaue
Beschreibung und die Qualitätsmerkmale der betreffenden
Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs;
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d) die Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die
betreffende Zutat benötigt wird;

e) die benötigten Mengen sowie die Begründung hierfür;

~ die Gründe für die Mangelsituation und die voraussichtliche
Dauer:

g) das Datum, an dem der Mitgliedstaat die anderen Mitglied-
staaten und die Kommission unterrichtet. Die Kommission
undjeder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der
Offentlichkeit zugänglich maehen.

(3) Übermittelt einMitgliedstaat der Kommission und dem'
Mitgliedstaat. der die Genehmigung erteilt hat, Bemerkungen, aus
denen hervorgeht, dass während der Dauer der Mangelsituation
Lieferungen erhältlich sind, so muss der Mitgliedstaat erwägen.
die Genehmigung zu widerrufen oder die vorgesehene Genehmi-
gungsdauer zu verkürzen, und der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang
dieser Informationen mitteilen, welche Maßnahmen er getroffen
hat oder treffen wird.

(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der
Kommission wird die Angelegenheit dem gemäß Artikel 37 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingesetzten Ausschuss zur
Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren VOn Absatz 2 des
genannten Artikels kann beschlossen werden, dass eine frühere
Genehmigung zu widerrufen oder die Genehmigungsdauer zu
ändern ist oder die betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang IX
der vorliegenden Verordnung aufzunehmen.

(5) Im Falle einer Veriängenmg gemäß Absatz 1 Unrerabsatz 2
flnden die Verfahrensvorschriften der Absätze 2 und 3
Anwendung.

KAPITEL 4

Abholung, verpackung, Bef6rderung und Lagerung von
Erzeugnissen

Artikel30

Abholung und Beförderung von Erzeugnissen zu
Aufbereitungseinheiten

Unternehmer können ökologische/biologische und nichtökolo-
gischejnichtbiologische Erzeugnisse nur dann im Sammeltran-
sperrverfahren gleidlzeitig abholen. wenn geeignete
Vorkehrungen getroffen wurden, um jedes mögliche Vermischen
oder Vertauschen mit nichtöko!ogischen/nichtbiologischen
Erzeugnissen zu unterbinden. und die Identífizíerung der
ökologischen/biologischen Erzeugnisse gewährleistet ist. Der
Unternehmer hält der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
Informationen über die Tage und Uhrzeiten der Abholung, die
Abholrunde sowie das Datum und die Uhrzeit der Annahme der
Erzeugnisse zur Verfügung.

Artikel31

Verpackung und Beförderung von Erzeugnissen zu anderen
Unternehmern oder Einheiten

(1) Die Unternehmer tragen dafür Sorge, dass ökologischej
biologische Erzeugnisse zu anderen Einheiten, einschließlich

Groß- und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen,
Behältnissen oder Transportrnitteln befördert werden, die so
verschlossen sind, dass der Inhalt ohne Manipulation oder
Zerstörung der Plombe/des Siegels nicht ausgetauscht werden
kann, und deren Etikett uribesehadet anderer gesetzlich vorge-
schríebener Angaben folgende Angaben enthält:

a) den Namen und die Anschrift des Unternehmers und,
soweit es sich um eine andere Person handelt, des
Eigentümers oder Verkäufers des Erzeugnisses;

b) die Bezeichnung des Erzeugnisses oder im Fall von
Mischfuttermitteln ihre .~eschreibung eínschlíeßlích des
Bezuges auf die ökologiscli.efbiologische Produktion;

c) den Namen und/oder die Codenummer der Kontrollstelle
oder Konrrollbehörde, die für den Unternehmer zuständig
ist, und

d) gegebenenfalls die Kennzeichnung der Partie/des Loses, die
nach einem System vorgenommen wurde, das entweder auf
nationaler Ebene zugelassen ist oder dem von der Kontroll-
steIle oder Kontrollbehörde zugestimmt wurde, und anhand
der die Partie/das Los den Bucheintragungen gemäß
Artikel 66 zugeordnet werden kann.

Die Angaben gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d können
auch auf einem Begleítpapíer vermerkt werden. wenn dieses
Dokument eindeutig der Verpackung, dem Behältnis oder dem
Transportmittel des Erzeugnisses zugeordnet werden kann.
Dieses Begleitpapier muss Angaben über den Lieferanten und/
oder das Transportunternehmen enthalten.

(2) Die Verpackung, die Behältnisse oder die Transportruíttel
müssen nicht verschlossen werden, wenn

a) die Erzeugnisse auf direhern Wege von einem Unternehmer
zu einem anderen Unternehmer befördert werden, die beide
dem ökologischenfbiologischen Kontrollsystem unterliegen,
und

,b) die Erzeugnissen von einem Dokument begleitet werden,
das die in Absatz l genannten Angaben enthält, und

c) sowohl Versender als auch Empfänger über diese Transport-
vorgänge Buch führen und die Bücher der zuständigen
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde zur Verfügung halten.

Artikel32

Sondervorschriften rur die Beförderung von Futtermitteln
zu anderen Produktions-/Aufbereitungseinbeiten oder

Lagerstätten

Über die Bestimmungen von Artikel 31 hinaus tragen Unter-
nehmer bei der Beförderung von- Futtermitteln zu anderen
Produktions- oder Aufbereitungseinheiten . oder Lagerstätten
dafür Sorge. dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind;

. ~'-' _~
a) Ökologisch/biologisch erzeugte Futtermittel,' Umstellungs-

futtermittel und nichtökologische/nichtbiologische Futter-
mittel werderröbeí der Beförderung physisch wirksam
voneinander getrennt;
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b) die Transportmíttel und/oder Behältnisse. in denen nicht-
ökologische/nichtbiologische Erzeugnisse befördert wur-
den, dürfen zur Beförderung ökologischer/biologischer
Erzeugnisse nur verwendet werden, sofern

vor der Beförderung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen angemessene Reinigungsmaßnahmen
durchgeführt wurden, deren Wirksamkeit kontrolliert
wurde: Unternehmer müssen über die Reinigungsvor-
gänge Buch führen:

von
des

ii) je nach Risikobewertung gemäß Artikel 88 Absatz 3
alle erforderlichen· Vorkehrungen getroffen wurden
und der Unternehmer erforderlichenfalls garantiert,
dass nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse
nicht mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion in den Verkehr gebracht werden können:

iii) der Unternehmer über die Beförderungsvorgänge
Buch führt und die Bücher der Kontrollstelle oder'
Kontrollbehörde zur Verfügung hält;

c) ökologischejbiologische Futtermittel-Fertigerzeugnisse wer-
den physisch oder zeitlich von anderen Fertígerzeugníssen
getrennt 'befördert;

d) bei der Beförderung werden die zu Beginn der Aus-
lieferungsrunde abgehende Erzeugnismenge sowie alle
während der Auslieferungsrunde einzeln ausgelieferten
Erzeugnismengen aufgezeichnet.

Artikel33

Annahme von Erzeugnissen aus anderen Einheiten und von
anderen Unternehmern

Bei Annahme eines öko1ogischenjbiologischen Erzeugnisses
kontrolliert der Unternehmer den Verschluss der Verpackung
oder des Behältnisses, soweit dieser vorgeschrieben ist, sowie das
Vorhandensein der Angaben gemäß Artikel 31.

Der Unternehmer führt eine Gegenkontrolle der Angaben auf
dem Etikett gemäß Artikel 31 mit den Angaben auf den
Begleitpapieren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in
den Büchern gemäß Artikel 66 ausdrücklich vermerkt.

Artikel34

Sondervorschriften flir die Annahme von Erzeugnissen aus
Drittländern

Ôkologíschejbíologísche Erzeugnisse aus Drittländern sind in
geeigneten Verpackungen oder Behältnissen. einzuführen, die so
verschlossen sind. dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden
kann, und die mit Angaben zur Identifizierung des Ausführers
sowie anderen Zeichen und Nummern versehen sind, mit denen
die Partie/das Los idemifiziert werden kann, und die, soweit
erforderlich, mit der Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus
Drittländern versehen sind.

Bei Annahme eines aus einem Drittland .eingeführten ökologi-
schenjbíologíschen Erzeugnisses kontrolliert der Erste Empfänger
den Verschluss der Verpackung oder des Behältnisses und, bei
gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) .Nr, 834/2007 eínge-
führten Erzeugnissen, die Übereinstimmung der Angaben auf der

Bescheinigung gemäg dem genannten Artikel mit der Art der
Erzeugnisse in der Sendung. Das Ergebnis dieser Überprüfung
wird in den Büchern gemäg Artikel 66 der vorliegenden
Verordnung ausdrücklich vermerkt,

Artikel 35

Lagerung von Erzeugnissen

(1) Bereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu
bewirtschaften, dass die gelagerten Partienjl.ose identifiziert
werden können und jede Vermischung mir oder Verunreinigung
durch Erzeugnisse und/oder Stoffe, die den Vorschriften für. die
ökologische/biologische -Produktion nicht genügen. vermieden
wird. Ökologischejbíologische Erzeugnisse müssen jederzeit
eindeutig ídentifízierbar sein.

(2) Im Falle von ökologischen/biologischen Pflanzen- und
Tierproduktionseinheiten ist die Lagerung von anderen als den
im Rahmen der vorliegenden Verordnung zugelassenen Betriebs-
mitteln in der Produktionseinheit verboten.

(3) Die Lagerung von allopathischen. Tierarzneimitteln und
Antibiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie von einem
Tierarzt im Rahmen der Behandlung im Sinne von Artikel 14
Absatz l Buchstabe e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 verschrieben wurden sowie an einem überwachten Ort
aufbewahrt und in das Bestandsbuch gemäß Artikel 76 der
vorliegenden Verordnung eingetragen werden.

(4) Soweit Unternehmer sowohl mit nichtökoJogischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen als auch ökologischenjbiologischen
Erzeugnissen umgehen und letztere an Lagerstätten gelagert
werden, die auch zur Aufbewahrung anderer Agrarprodukte oder
Lebensmittel dienen, so sind

a) die ökologíschenjblologíschen Erzeugnisse von den ande-
ren Agrarprodukten und/oder Lebensmitteln getrennt auf-
zubewahren:

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Identifi-
zierung der Warensendungen sicherzustellen und jedes
Vermischen oder Vertauschen mit nichtöko1ogischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen zu vermeiden;

c) vor der Einlagerung ökologischerjbiologíscher Erzeugnisse
geeignete Reinigungsmaßnahmen durchzuführen, deren
Wirksamkeit kontrolliert wurde; die Unternehmer führen
Buchüber diese Maßnahmen.

KAPITEL 5

Vorschriften für die Umstellung

Artiker36

pflanzen und p'flanzlich~. Erzeu~isse

(I) Damit Pflanzen und pflanzliche Erz~ugnis~~ .. Is ökologisch/
biologisch gelten können. müssen auf 'dén Anbauflächen
während eines Umstellungszeitraums von· mindestens zwei
Jahren vor der Aussaat oder - im Falle von Grünland oder
mehriährígen-Punerkulruren - von mindestens zwei Jahren vor
der Verwendung als ökologisch/biologisch erzeugtes Futtermittel
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oder - im FaUe von anderen mehrjährigen Kulturen als
Furterkulturen - von mindestens drei Jahren vor der ersten

. Ernte ökologischer/biologischer Erzeugnisse die Produktionsvor-
schriften gemäß den Artikeln 9, 10, 11 und 12 der Verord-
nung (EG) NI'. 834/2007 sowie Kapitel l der vorliegenden
Verordnung und, soweit sie Anwendung finden, die Ausnahme-
vorschriften von Kapitel 6 der vorliegenden Verordnung befolgt
worden sein.

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, als Teil des
Umstellungszeitraums rückwirkend jeden früheren Zeitraum
anzuerkennen, in dem

II

l'

a). die Landparzellen unter Maßnahmen eines im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates, der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 durchgeführten Programms oder
eines anderen amtlichen Programms fielen, vorausgesetzt,
diese Maßnahmen gewährleisten, dass Mittel, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind,_
nicht auf diesen Parzellen verwendet wurden, oder

b) die Parzellen natürliche oder landwirtschaftlich genutzte
Flächen waren, die nicht mit Mitteln behandelt wurden, die
für die ökologischefbiologische Produktion nicht zugelassen
sind.

Der Zeitraum gemäg Unterabsatz I Buchstabe b kaon nur dann
rückwirkend berücksichtigt werden. wenn der zuständigen
Behörde ausreichende Nachweise vorliegen, die ihr die Gewähr
geben, dass die Bedingungen für einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren erfüllt waren.

(3) In bestimmten Fällen, in denen die Fläche mit Mitteln
kontaminiert wurde, die filr die ökologische/biologische Produk-
tion nicht zugelassen sind, kann die zuständige Behörde
beschließen, den Umstellungszeitraum überden Zeitraum gemäß
Absatz 1 hinaus zu verlängern.

(4) Bei Parzellen, die bereits auf den ökologischenfbiologischen
Landbau umgestellt sind oder sich im Umstellungsprozess
befanden und die mit einem Mittel behandelt wurden. das fur
die ökologischefbiologische Produktion nicht zugelassen ist,
kann der Mitgliedstaat den Umstellungszeitraum gemäß Absatz 1
in den beiden folgenden Fällen verkürzen:

a) bei Parzellen, die im Rahmen einer gesetzlich vorge-
schriebenen Krankheits- oder Schädlingsbekämpfungsmaß-
nahme der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats mit
einem Mittel behandelt wurden, das nicht für die
ökologische/biologische Produktion zugelassen ist;

b) bei Parzellen, die im Rahmen wissenschaftlicher Versuche,
die die zuständige Behörde des Mitgliedstaats genehmigt
hat, mit einem Mittel behandelt wurden, das für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen ist.

In den Fällen gemäß Unterabsatz l Buchstaben a und b wird die
Dauer des Umstellungszeitraums unter Berücksichtigung der
folgenden Faktoren festgesetzt: -

a) Aufgrund der Abbaurate des verwendeten Mittels muss
sichergestellt sein, dass die Höhe der Rückstände im Boden

oder - bei Dauerkulturen - in der Pflanze am Ende des
Umstellungszeitraums unbedeutend ist;

b) die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion ver-
marktet werden.

Der betreffende Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission seine Entscheidung, die Behandlungs-
maßnahmen verbindlich vorzuschreiben, mit.

Artikel37

Spezifisché Vorschriften für die Umstellung von Flächen,
die im Zusammenhang mit der ökologischenfbiologischen

Tierhaltung genutzt werden

(l) Die Umstellungsvorschriften gemäß Artikel 36 der vor-
liegenden Verordnung gelten für die gesamte Fläche der
Produktionseinhelt, auf der Futtermittel erzeugt werden.

(2) Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz 1 kann der
Umstellungszeitraum bei Weideland und Auslaufflächen für
andere Tieratten als Pflanzenfresser auf ein Jahr gekürzt werden,
Dieser Zeitraum kann in Fällen, in denen die betreffende Fläche
im Vorjahr nicht mit Mitteln behandelt wurde, die für die
ökologische/biologische Produktion nieht zugelassen sind, auf
sechs Monate gekürzt werden.

Artikel 38

Tiere und tierische Erzeugnisse

(I) Soweit gemäß Artikel 14 Absatz l Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Artikel 9 und/oder
Artikel 42 der vorliegenden Verordnung nichtökologische/
nichtbiologische Tiere in einen Betrieb eingestellt werden und
die tierischen Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeug-
nisse vermarktet werden 50Uen, müssen die Produktionsvor-
schriften gemäß den Artikeln 9, 10,.11 und 14 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 sowie gemäß Titel II Kapitel 2 und,
soweit zutreffend, Artikel 42 der vorliegenden Verordnung
angewendet worden sein während mindestens

a) zwölf Monaten im Palle von Equiden und Rindern,
einschließlich Bubalus- und Bisonarten, für die Fleischer-
zeugeng und in jedem Falle jedoch mindestens für drei
Viertel der Lebensdauer dieser Tiere;

b) sechsMonaten im Falle von kleinen Wiederkäuern und
Schweinen sowie Milch produzierenden Tieren;

c) zehn Wochen im Falle von Geflügel fur die Fleischer-
zeugung, das eingestaJlt wurde, bevor es drei Tage alt war:

d) sechs Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung.
"'-~

(2) Soweit sich in einem Betrieb zu Beginn des Umstellungs-
zeitraums gemäß Artikel 14 Absatz l, Buchstabe a Ziffer iii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nichtökologische/nichtbiologi-
sche Tiere befinden, können die Erzeugnisse dieser Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse gewertet werden, wenn die
gesamte Produktíônseínheír, einschließlich Tiere, Weideland und/
oder Futteranbaufläche gleichzeitig umgestellt wird. Der gesamte

-'"'~
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kombinierte Umstellungszeitraum für die existierenden Tiere und
deren Nachzucht, Weideland und/oder Futteranbaufläche kann
auf 24 Monate gekürzt werden, wenn die Tiere hauptsächlich mit
Erzeugnissen aus der Produktiouseínhett selbst gefüttert werden.

(3) Imkereierzeugnisse dürfen nur dann mit einem Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion vermarktet werden,
wenn die ökologischenjbiologischen Produktionsvorschriften
seit mindestens einem Jahr befolgt worden sind.

(4) Der Umstellungszeitraum für Bienenstöcke gilt nieht im
Falle der Anwendung von Artikel 9 Absatz 5 dieser Verordnung.

(5) Während des Umstellungszeitraums wird das Wachs durch
Wachs aus der ökologischen/biologischen Bienenhaltung ersetzt.

KAPiTEI.6

Ausnahmen von dert Produktïonsvorschriften

Abschnitt l

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften a ufg run d

klimabedingter, geografischer oder
struktureller Beschränkungen im Sinne von

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel39

Anbindehaltung von Tieren

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung finden,
können die zuständigen Behörden genehmigen, dass Rinder in
Kleinbetrieben angebunden werden, wenn es nicht möglich ist,
die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren verhaltens-
bedingten Bedürfnissen angemessen wäre. sofern die Tiere
während der Weidezeit Zugang zu Weideland gemäß Artikel 14
Absatz 2 und mindestens zweimal in der Woche Zugang zu
Freigelände haben, wenn das Weiden nicbt möglich ist.

Artikel40

Parallelerzeugung

(1) Soweit die Bestimmungen gemäfS Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 Anwendung
finden. darf ein Erzeuger in folgenden Fällen in ein und
demselben Gebiet ökologische/biologische und nichtökologi-
sche/nichtbiologische Produktionseinheiten bewirtschaften:

a) bei der Produktion von Dauerkulturen, die eine Kulturzeit
von mindestens drei Jahren erfordert und bei der sich die
Sorten nicht leicht unterscheiden lassen" sofern die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Die betreffende Produktion ist Teil eines Umstellungs-
plans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger
formell verpflichtet und der vorsieht, dass die
Umstellung des letzten Teils der, betreffenden Flächen
auf die ökologische/biologische Produktion innerhalb

-
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kürzestmöglicher Frist eingeleitet wird, die jedoch fünf
Jahre nicht überschreiten darf:

ii) es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um
sicherzustellen, dass die aus den verschiedenen Ein-
heiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander

,getrennt gehalten werden;

iii) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle wird von der
Ernte jedes einzelnen der betreffenden Erzeugnisse
mindestens 48 Stunden im Voraus unterrichtet;

iv) . nach abgeschíossener Ernte unterrichtet der Erzeuger
die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle für die
betreffenden Einheiten über die genauen Erntemengen
und die zur Trennung der Erzeugnisse durchgeführten
Mafinalunen;

v) der Umstellungsplan und die Kontrollrnaßnahmen
gemäß Titel rv Kapitel I und 2 wurden von der
zuständigen Behörde genehmigt; diese Genehmigung
muss jedes Jahr nach Anlaufen des Umstellungsplans
bestätigt werden;

b) bei Flächen, die mit Zustimmung der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten für die Agrarforschung oder für
Ausbildungsmafinahmen bestimmt sind, vorausgesetzt die
Bedingungen gemäß Buchstabe a Ziffern ii, iii und iv sowie
des einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

c) bei der Produktion von Saatgut, vegerativem Vermehrungs-
material und )ungpflanzen, vorausgesetzt, die Bedingungen
gemäß 'Buchstabe a Ziffern ii, iii und iv sowie des
einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

d) bei Grünland, das ausschließlich für die Weidewirtschaft
genutzt wird.

(2) Die zuständige Behörde kann genehmigen, dass Betriebe,
die mit Agrarforschung oder Ausbildungsmaßnahmen befasst
sind, ökologische/biologische. und níchrökologíschejnichrbíolo-
gisehe Tiere derselben Art halten, soweit die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

a) Es wurden geeignete Vorkehrungen. die der Kontrollbe-
hörde oder KontrollsteIle im Voraus mitgeteilt wurden,
getroffen, um sicherzustellen, dass Tiere, tierische Erzeug-
nisse, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Futter-
mittel der einzelnen Einheiten stets voneinander getrennt
sind;

b) der Erzeuger unterrichtet die Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle im Voraus über jede Anlieferung oder jeden
Verkauf von Tieren oder, tierischen Erze~~issen;

c) der Unternehmer unterrichtet díe., Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle über die genauen Méngen, .die in den
Einheiten erzeugt wurden, sowie über alle Merkmale,
anhand deren sich die Erzeugnisse identifizieren lassen,
und bestätigt, dass alle erforderlichen Vorkehrungen zur
Tr,:nnung der Erzeugnisse getroffen wurden.
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Al1ikel41

Bewirtschaftung vonBienenhalrungseinheiten zum Zwecke
der Bestäubung

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG)Nr; 834{2007 Anwendung finden,
kann ein Unternehmer zum Zwecke der Bestäubung ökologt-
sche{biologischeund nichtökologische{nichtbiologischeBienen-
halrungseinheiten in ein und demselben Betrieb bewirtschaften,
sofern alle Vorschriften für die ökologische{biologischeProduk-
tion, mit Ausnahme der Bestimmungen über den Standort für
die Aufstellung der Bienenstöcke, erfüllt sind. In diesem Falldarf
das Erzeugnis nk9t als ökologisches{biologisches Erzeugnis.
vermarkter werden,

Das Unternehmen führt Buch über die Anwendung dieser
Bestimmung.

Abschnitt 2

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften wegen

Nichtverfügbarkeit ökologischerj
biologischer Betriebsmittel gemäß

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnu;ng (EG) Nr. 834/2007

Artikel42

Verwendung nichtökologischerjnichtbiologischer Tiere

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG)Nr. 834j2007 Anwendung flnden
und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der zuständigen
Behörde

a) kann, wenn bei Beginn des Aufbaus eines Geflügelbe-
standes oder bei einer Emeuerung oder einem Wiederauf-
bau des Bestandes ökologischjbíologisch aufgezogeneTiere
nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen,
nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in eine öko-
logische{biologischeGeflügelproduktionseinheit eingestellt
werden, sofern das Geflügel für die Eier- und Fleischer-
zeugung weniger als drei Tage alt sind:

b) können nichtökologisch{nichtbiologischaufgezogeneJung-
legehennen von weniger als 18 Wochen vor dem
31. Dezember 2011 in eine ökologische/biologischeTier-
halrungseinheit eingestellt werden, wenn keine ökologí-
schen{biologischen Jungtiere zur Verfügung stehen und
sofern die einschlägigen Bestimmungen von Kapitel 2
Abschnitte 3 und 4 erfüllt sind.

Artikcl43

Verwendung von nichtökologischenjnichtbiologischen
Futtermitteln landwirtschaftlichen Ursprungs

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG)Nr. 834{2007 Anwendung finden,
ist die Verwendung einer begrenzten Menge nichtökologischerj
nichtbiologischer Futtennittel pflanzlichen und tierischen
Ursprungs zulässig, wenn die Landwirte nicht in der Lage sind,
sich mit Puttermitteln aus ausschließlich ökologischer/biologi-
scher Erzeugung zu versorgen. Der Höchstsatz níchtökologi-
scherjnichtbiologischer Futtermittel, der je Zwölfmonatszeitraum
für andere Arten als Pflanzenfresser zulässig ist, beträgt

a) 10 % im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember
2009; " .

b) 5 % im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember
2011.

Diese Prozentsätze beziehen sich auf die Trockenmasse der
Futtermittel landwirtschaftlicher Herkunft und werden jährlich
berechnet. Der zulässige Höchstanteil nichtökologischer{nicht-
biologischer Futtennittel in der Tagesratiou beträgt 25 % der
Trockenmasse.

Der Unternehmer führt Buch über die Notwendigkeit der
Anwendung dieser Bestimmung.

Artikel 44

Verwendung von nichtökolo~schem/nichtbiologischem
Bienenwachs

Beineuen Anlagen oder während des Umstellungszeitraums darf
nichtökologischesjnichtbiologischesBienenwachsnur verwendet
werden, wenn

a) auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer/biologischer
Bienenhaltung erhältlich ist;

b) das Wachs erwíesenermaßen nicht mit Stoffen verunreinigt
ist, die für die ökologíschejbíologische Produktion nicht
zugelassen sind und

c) das Wachs von den Deckeln stammt.

Artikel45

Verwendung von Saatgut und vegetativem
Vermehrungsmaterial, das nicht nach der ökologischenj

biologischen Produktionsmethode erzeugt wurde

(l) Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe b der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 Anwendung
finden,

a) darf Saatgut und vegetarives Vermehrungsmaterial aus einer
Produktionseinheit verwendet werden, -díe sich in Umstel-
lung auf den ökologischen{biologischenLandbau befindet,

b) soweit Buchstabe a nicht anwendbar ist, können die
Mitgliedstaaten die Verwendung von nichtökologischem{
nichtbiologischem Saatgut oder vegetativem Vermehrungs-
material genehmigen, wenn kein ökologtschjbiologísch
erzeugtes Saatgut und vegetarives Vermehrungsmaterial
zur Verfügungsteht. Für die Verwendung von níchtökologi-
schernjníchtbíologlschem Saatgut und nichtökologischen{
nichtbiologischen Pflanzkartoffeln gelten jedoch die nach-
stehenden Absätze 2 bis 9.

(2) NichtökologischesjnichtbiologischesSaatgut und nichtöko-
logische/nichtbiologische Pflanzkartoffeln können verwendet
werden, sofern das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln nicht mit
Pflanzenschutzrnltteln behandelt wurden, ausgenommen solche,
die gemäß Artikel 5 Absatz l zur '.Behandlung von Saatgut
zugelassensind. es sein denn, nach Maßgabeder Richtlinie 2000/
29/EG des Rates i") hat die zuständige Behörde de{Mitglied-
staats aus Gründen der Pflanzengesundheit eine chemische
Behandlung aller Sorten einer gegebenen "rt Indem Gebiet. in
dem das Saatgut ode, die Pflanzkartoffeln verwendet werden
sollen, vorgeschrieben.

-.?,~.

(",) ABl. L 169 vom 10.7.2000,s.u,
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(3) Arten, für die in allen Teilen der Gemeinschaft ökologischi
biologisch erzeugtes Saatgut oder ökologischjbiologischerzeugte
Ptlanzkartoffeln nachweislich in ausreichenden Mengen und für
eine signifikante Anzahl von Sorten.zur Verfügungstehen, sind
in Anhang X aufgeführt.

Für die Arten gemäg Anhang X dürfen keine Genehmigungen
gemäß Absatz 1 Buchstabe b erteilt werden, es sei denn, die
Genehmigung ist durch. einen der Zwecke gemäß Absatz 5
Buchstabe d gerechtfertigt.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Zuständigkeit für die
Erteilung der Genehmigung gemäß Absatz 1 Buchstabe b einer
anderen öffentlichen Verwaltung unter ihrer Aufsicht oder den
Kontrollbehörden oder Komrollstellen gemäß Artikel 27 der
Verordnung (EG)Nr. 8.14/2007 übertragen.

(5) Die Verwendung von nichtökologisch/nkhtbiologisch
erzeugtem Saatgut oder nichtökologisch/nichtbiologisch erzeug-
ten Pflanzkartoffeln darf nur genehmigt werden, • .

a) wenn keine Sorte der Art, die der Verwender anbauen will,
in der Datenbank gemäß Artikel 48 eingetragen ist;

b) wenn kein Anbieter, d. h. kein Unternehmer, der Saatgut
oder Pflanzkartoffeln an andere Unternehmer vermarktet,
in der Lageist. das Saatgut oder die Pflanzkartoffelnvor der
Aussaat bzw. vor dem Anpflanzen anzuliefern, obwohl der
Verwenderdas Saatgut oder die Pflanzkartoffeln rechtzeitig
bestellt hat;

c) wenn die Sorte. die der Verwender anbauen will, nicht in
der Datenbank gemäfs Artikel 48 eingetragen ist und der
Verwender nachweisen kann, dass keine der eingetragenen
alternativen Sorten derselben An geeignet und die Geneh-
migung daher fur seine Erzeugung von Bedeutung ist;

d) wenn sie für von der zuständigen Behörde des Mitglied-
Staats gebilligte Zwecke der Forschung. der Untersuchung
im Rahmen klein angelegter Feldversucheoder der Sorten-
erhaltung gerechtfertigt ist.

(6) Die Genehmigung muss vor der Aussaat erteilt werden.

(7) Die Genehmigung darf nur fur einzelne Verwender und für
jeweils eine Saison erteilt werden. und die fur die Genehmigung
zuständige Behörde oder Stelle muss die genehmigten Mengen
Saatgut oder Pflanzkartoffeln registrieren.

(8) Abweichend von Absatz 7 kann die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats allen Verwendern eine allgemeine
Genehmigung

a) für eine bestimmte Art erteilen, wenn und soweit die
Bedingung gemäß Absatz 5 Buchstabe a erfüllt ist;

b) für eine bestimmte Sorte erteilen, wenn und soweit die
Bedingungengemäß Absatz 5 Buchstabec erfüllt sind.

Die GenehmigungengemäfsUnterabsatz 1 sind in der Datenbank
gemäß Artikel 48 deutlich zu vermerken..

(9) Die Genehmigung darf lediglich während der Zeiträume
erteilt werden, in denen die Datenbank genl.-äßArtikel 49
Absatz 3 aktualisiert wird.

-

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften für spezifische

Probleme in der ökologischenibiologischen
Tierhaltung gemäß Artikel 22 Absatz 2

Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 8341
2007

Artikel 46

Spezifische Probleme ill der ökologischenfbiologischen
'" Tierhaltung

Die Endmast ausgewachsener Rinder flir die Fleischerzeugung
kann in Stallbaltung erfolgen, sofern der ausschließlich im Stall
verbrachte Zeitraum ein Fünftel der Lebensdauer der Tiere und in
jedem Falldie Höchstdauer von drei Monaten nicht überschreitet.

Abschnitt 4

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften für

Katastrophenfälle gemäß Artikel 22
Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007

Artikel47

Katastrophenfalle

Die zuständige Behörde kann vorübergehend folgende Maß-
nahmen genehmigen:

a) bei hoher Tiersterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen
oder in Katastrophenfällen: die Erneuerung oder den
Wiederaufbau des Bestands oder der Herde mit nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Tieren. wenn Tiere aus
ökologischerjbiologische Aufzucht nicht Zur Verfügung
stehen;

b) bei hoher Bienensterblichkeitaus gesundheitlichen Gründen
oder in Katastrophenfällen: den Wiederaufbau des Bienen-
bestands mit nichtökologischen/nichtbiologischen Bienen,
wenn ökologischelbiologische Bienenstöcke nicht zur Ver-
fügung stehen;

c) die Verwendung níchtökologischer/nichtbiologischer Fut-
termittel durch einzelne Unternehmer während eines
begrenzten Zeitraums und in einem bestimmtèrn Gebiet
bei Verlust oder Beschränkung der Futterproduktion
insbesondere aufgrund außergewöhnlicher Witterungsver-
hältnísse, des Ausbruches von Infektionskrankheiten, von
Verunreinigungen mit toxischen Stoffen oder als Brand-
folge; ...,

d) das Füttern von Bienen mit. ökologis.chenljbiologischem
Honig, ökologíschemjbiologischern Zucker oder ökologi-
schemjbiologischem Zuckersirup bei lang anhaltenden
außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen oder in Kata-
strophenSltuationen, die die Nektar- oder Honigtauer-
zeugung beeinträchtigen.
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Nach Genehmigung der zuständigen Behörde führen die
betreffenden Unternehmer Buch über die Anwendung der
genannten Ausnahmen. Die Mitgliedstaaten teilen den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission innerhalb eines Monats die
von ihnen gewährten Ausnahmen im Sinne von Unterabsatz 1
Buchstabe c mit.

KAmEL 7

SlUltgutdatenbank

Artikel 48

I,I

,II!
I,

'I

Datenbank

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass zur Erfassung
der Sorten, für die in ihrem Hoheitsgebiet Saatgut oder
Pflanzkartoffeln aus ökologischer/biologischer Produktion zur
Verfügung stehen, eine elektronische Datenbank angelegt wird:

(2) Diese Datenbank wird von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats oder von einer vom Mitgliedstaat zu diesem
Zwecke bestirnmren Behörde oder Stelle, im Folgenden "Daten-
bankverwalter" genannt, verwaltet. Die Mitgliedstaaten, können
auch eine Behörde oder eine private Einrichtung in einem
anderen Land bestimmen.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten die mit der Verwaltung der Datenbank beauf-
tragte Behörde oder private Einrichtung mit.

Artikel 49

Eintragung

(1) Sorten, fur die nach dem Verfahren des ökologischen/
biologischen Landbaus erzeugtes Saatgut oder erzeugte Pflanz-
kartoffeln erhältlich sind, werden auf Antrag des Anbieters in die
Datenbank gemäß Artikel 48 eingetragen.

(2) Sorten, die nicht in die Datenbank eingetragen wurden,
gelten für die Zwecke von Artikel 45 Absatz 5 als níchr
verfügbar.

(3) Die Mitgliedstaaten entscheiden, in welchem Zeitraum des
Jahres die Datenbank in Bezug auf die auf ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet angebauten Arten oder Artengruppen regelmäßig
zu aktualisieren ist. Die Einzelheiten über diese Entscheidung
sind in der Datenbank festzuhalten.

Artikel 50

Eintragungsbedingungen

(I) Für die Eintragung muss der Anbíeter

a) nachweisen, dass er oder - wenn er nur mit vorver-
packrem Saatgut oder vorverpackten Pflanzkartoffeln
handelt - der letzte Unternehmer sich dem Kóntrollsystem

gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
unterstellt hat;

b) nachweisen, dass das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln, die
in Verkehr gebracht werden sollen, die allgemeinen
Anforderungen an Saatgut bzw. Pilanzkartoffeln erfüllen:

c) alle gemäß Artikel 51 dieser Verordnung erforderlichen
Angaben zugänglich maehen und im Interesse ihrer
Verlässlichkeit auf Aufforderung des Datenbankverwalters
oder wann immer erforderlich aktualísleren.,.

-,
(2) Der Dàtenbankverwalter kann den Eintragungsantrag eines
Anbieters im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats ablehnen oder eine Zuvor akzeptierte
Eintragung löschen, wenn der Anbíerer die Anforderungen
gemäg Absatz 1 nicht erfüllt.

Artikel51

Eingetragene Angaben

(1) Die Datenbank gemäß Artikel 48 muss für jede eingetra-
gene Sorte und jeden Anbíerer zumindest folgende Angaben
enthalten:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeíchnung,

b) den Namen des Anbieters oder seines Bevollmächtigten mit
Kontaktangaben;

c) das Gebiet, in dem der Aribieter das Saatgut oder die
Pflanzkartoffeln in der üblicherweise erforderlichen Zeit an
den Verwender ausliefern kann;

d) das Land oder die Region, in dem bzw. der die Sorte im
Hinblick auf ihre Eintragung in den gemeinsamen Sorten-
katalog für landwirtschaftliche Pflanzen- und Gemüsearten
im Sinne der Richtlinie 2002/53/EG des Rates über einen
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflan-
zenarten (") und der Richtlinie 2002/55/EG über den
Verkehr mit Gemüsesaatgut (!S) getestet und zugelassen ist;

e) das Datum, ab dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln
zur Verfügung stehen;

fl den Namen und/oder die Codenummer der für die
Kontrolle des Unternehmers zuständigen Konrrollbehörde

.cder KontrollsteIle gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007. ~

.t-..-".

(2) Der Anbieter unterrichtet den Datenbankverwalter unver-
züglich, wenn eine der eingetragenen ~()r,ten nicht mehr
erhältlich ist. Die entsprechenden Anderungen' werden in der
Datenbank protokolliert.

(") Aßl. L 193 vom'20.7.2002, S.!.
,(") ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.
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Artikel55
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(3) Neben den Angaben gemäß Absatz 1 enthält die Datenbank
cinc Liste der in Anhang X verzeichneten Arten.

Artikel 52

Zugang zu den Angaben

(1) Die Angaben in der Datenbank gemäf¡ Artikel48 werden
den Verwendern von Saatgut oder Pflanzkartoffeln und der
Öffentlichkeit überdas Internet unentgeltlich zugänglich
gemacht. Die Mitgliedstaaten können bestimmen. dass Ver-
wendel'. die ihre Tätigkeit. gemäß Artikel 28 Absatz I Buchsrabe a
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gemeldet 'haben, vom
Datenbankverwalter auf Antrag einen Auszug der Daten für
eine oder mehrere Artengruppen erhalten.

(2) Die Mitgliedsraaten rragen dafür Sorge, dass alle Verwender
gemäß Absatz 1 mindestens einmal im Jahr über das System und
das Verfahren für den Erhalt von Angaben aus der Datenbank
informiert werden. ~ -

Artikel53

Eintragungsgebühr

Für jede Eintragung kann eine Gebühr erhoben werdeu, um die
Kosten für die Eintragung der Angaben in die Datenbank gemäß
Artikel 48 und die Datenpflege zu decken. Die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats genehmigt die Höhe der Gebühren,
die vom Datenbankverwalter erhoben werden.

Artikel54

Jahresbericht

(1) Die mit der ErteiJung von Genehmigungen gemäß
Artikel 45 betrauten Behörden oder Stellen tragen alle
Genehmigungen ein und leiten die diesbezüglichen Angaben in
einem Bericht an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats und
den Datenbankverwalter weiter.

die Solte im
len Sorten-
emüsearten
über einen

. CI1aftlichePflan-
, ¡EG über den
,!zugelassen ist;

Zu jeder Art, die unter eine Genehmigung gemäß Artikel 45
Absatz 5 fällt. enthält der Bericht folgende Angaben:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sorteribe-
zeichnung,

b) die Begründung für die Genehmigung unter Verweis auf
Artikel 45 Absatz 5 Buchstabe a. b, c oder d,

c) die Gesamtzahl der Genehmigungen,

d) die insgesamt betroffene Menge Saatgut oder Pflanzkartof-
feln,

e) die aus Pllanzenschutzgründen erforderliche chemische
Behandlung gemäß Artikel 45 Absatz 2.

(2) Flir Genehmigungen gemäß Artikel 45 Absatz 8 muss der
Bericht die Angaben gemäß Absatz l Unterabsatz 2 Buchstabe a
dieses Artikels sowie die Gültígkeítsdauer der. Genehmigung
enthalten.

Zusammenfassender Bericht

Die zuständige Behörde des Mirgliedstaats trägt die Jahres-
berichte bis zum 31. März jeden Jahres zusammen und
übermittelt der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten
einen zusammenfassenden Bericht über alle Genehmigungen des
betreffenden Mitgliedstaats im vorangegangenen Kalenderjahr,
Der Bericht muss die in Artikel 54 vorgesehenen Angaben
enthalten. Die Angaben sind in der Datenbank gemäß Artikel 48
zu veröffentlichen. Die Zuständige Behörde kann das Zusammen-
tragen der Berichte an den Datenbankverwalter delegieren.

", Artikel 56

Angaben auf Antrag

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommission werden
anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission genaue Angaben
über Genehmigungen, die in Einzelfällen erteilt wurden,
zugänglich gemacht.

TITEL III

KENNZEICHNUNG

KAPITEL I

Gerneinsclwfrslogo

Artikel57

Gemeinschaftslogo

In Einklang mit Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 wird das Gemeinschaftslogo nach dem Muster in
Anhang XI der vorliegenden Verordnung erstellt,

Das Gemeinschafrslogo ist entsprechend den technischen
Reproduktionsanweisungen gemäß Anhang XI der vorliegenden
Verordnung zu verwenden.

Artike/58

Bedingungen flir die Verwendung der Codenummer und des
Ursprungsortes

(I) Die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
gemäß Artikel 24 Absarz 1 Buchstabe a der Vererd-
nung (EG) NI'. 834/2007 muss folgende Anforderungen erfüllen:

a) Sie beginnt mit dem Kürzel des Mitgliedstaats oder des
Drittlands gemäß der internatlonalen Norm für die aus

. zwei Buchstaben bestehenden Ländercodes ISO 3166
(Codes für die Namen von Ländern und deren Unter-
einheiten):

b) sie enthält eine Bezeichnung mit Bezug auf die ökologische/
biologische Produktiongemäß Artikel 23 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 83,4/2007; ~~

c) sie umfasst eine von der tu,ständige~ Behörde zu verge-
bende Referenznummer; und,' r .

d) sie ist unmittelbar unter dem Gemeinsc.hafrslogo ange-
ordnet, ,,,weit das Gemeinschaftslogo zur Kennzeichnung
verwendet wird.
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Artikel61(2) Die Angabe gemäß Artikel 24 Absatz l Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu dem Ort der Erzeugung der
landwirtscbaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeug-
nis zusarnmensetzr, ist unmittelbar unter der Codenumrner
gemäß Absatz 1 angeordnet.

KAPITEl. 2

Spezifische KennzeichnungsVOTschriften für Futtermittel

Artikel59

Gelriingsbereich, Verwendung von Handelsmarken und
Verkehrsbezeichnungen

Dieses Kapitel gilt nicht für Futtermittel für Heimtiere, Pelztíere
und Tiere der Aquakultur.

Handelsmarken und Verkehrsbezeicbnungen, die eine Angabe
gemäß Artikel 23 Absatz l der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
enthalten, dürfen nur verwendet werden, wenn mindestens 95 %
der Trockenmasse des Erzeugnisses aus ökologischen/biologi-
schen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen bestehen.

Artikel60

Angaben auf verarbeiteten Futtermitteln

(l) Unbeschadet von Artikel 61 und Artikei 59 Absatz 2 der
vorliegenden Verordnung können die Bezeichnungen gemäß
Artikel 23 Absatz l der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auf
verarbeiteten Futtermitteln verwendet werden, sofern

a) das verarbeitete Fttttennittel die Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere von
Artikei 14 Absatz l Buchstabe d Ziffern iv und v' und
Artikel 18 der genannten Verordnung erfüllt;

b) das verarbeitete Futtermittel die Vorschriften der vor-
liegenden Verordnung und insbesondere der Artikel 22
tind 26 der vorliegenden Verordnung erfüllt:

c) mindestens 95 % der Trockenmasse ökologischen/biologi-
schen Ursprungs ist.

(2) Vorbehaltlich der Anforderungen gemäß Absatz l Buch-
staben a und b ist bei Erzeugnissen, die Futtennittel-Ausgangs-
erzeugnisse aus ök"logischer/biologischer Produktion und/oder
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus Erzeugnissen der Umstel-
lung auf die ökologiscbe/biologische Produktion und/oder
nichtökologische/nichtbiologische Futterrnittel-Ausgangserzeug_
nisse in unterschiedlichen Mengen enthalten, folgende Angabe
zulässig:

"kann in der ökologiscben/biologischen Produktion gemäß den
Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwen-
det werden",

Bedingungen flir die Verwendung von Angaben auf
verarbeiteten Futtermitteln

(l) Die Angabe gemäß Artikel 60 muss folgende Anforde-
rungen erfüllen:

a) Sie muss getrenot voo den Angaben gemäß Artikel 5 der
Richtlinie 79/373/EWG des Rates (") oder Artikel 5
Absatz 1 der Richtlinie 96/25/EG des Rates ("') sein;

b) sie darf durch Fa¡be. Format oder Schrifttyp nicht stärker
bervorgehoben werden als die Bescbreibung oder die
Bezeichnung des Futtermittels gemäß Artikel 5 Absatz l
Buchstabe a der Richtlíníe 79/373/EWG bzw. gemäß
Artikel 5 Absatz l Buchstabe b der Richtlinie 96/25/EG;

c) sie muss im selben SichtfeJd mit eioem Hinweis auf die
Trockenmasse versehen sein, bezogen auf

den Prozentanteíl der (des) Futtermittel-Ausgangs_
erzeugnisse(s) aus ökologischer/biologischer Produk-
tion,

ii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus Umstellungserzeugnissen,

iii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s), die nicht unter die Ziffern i und ii
fallen,

iv) den Gesamtprozentanteil der Futtermittel landwírt-
schaftlichen Ursprungs;

d) sie muss mit einer Auflistung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischer/biologi-
scher Produktion versehen sein;

e) sie muss mit einer Auflistung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus der Umstellung auf
die ökologiscbe/biologische Produktion versehen sein.

(2) Die Angabe gemäß Artikel 60 kann auch mit einem
Hinweis auf die Verbindlichkeit der Verwendung der Futtermittel
gemäß den Artikeln 21 und 22 versehen werden.

KAPITEL 3

Sonstige spezij'tsche KennzeiclmungsvOTschriften

Artikel62

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs können mit
dem Hinweis "Erzeugnis ausder Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau" oder "Erzè'ûgnis aus, der Urpstellung auf die
biologiscbe Landwirtschaft" vers:hen sein, sofern,

.: ..• ,J "_

a) ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölf Monaten
Vor der Ernte eingehalten wurde, '

(") lillI. L 86 ;6m 6.4.1979. S. 30.
(10) ABI. L,)25 vom 23.5.J996, S. 35.
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b) der Hinweis hinsichtlich Farbe, Größe lind Schrifttyp nicht
stärker hervortritt als'die Verkehrsbezeichnung des Erzeug-
nisses. wobei die Buchstaben in de.m gesamten Hinweis die
gleiche Größe aufweisen müssen;

c} das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaft-
lichen Ursprungs enthält;

d) der Hinweis mit einem Bezug zur Codenummer der
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde gemäß Artikel 27
Absatz 10 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verbunden
ist.

TITEL IV

KONTROLLE

KAPITEL l

Mindestkontrol!vorschriftell

Artikel 63

Kontrollvorkehrungen und Verpflichtung des
Unternehmers

(I) Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens stellt der Unter-
nehmer folgende Beschreibung/Maßnahll1en auf, die er anschlie-
ßend auf aktuellem Stand hält:

a) eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder der
Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit;

b) alle konkreten Maßnahmen, die auf Ebene der Einheit und/
oder der Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit zu treffen
sind. um die Einhaltung der ökologischenfbiologischen
Produktionsvorschriften zu gewährleisten;

c} die Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer
Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe
lind die Reinigungsmaßnahmen, die an Lagerstätten und in
der gesamten Produktionskette des Unternehmers durch-
zuführen sind.

Die Beschreibung und die Marsnahmen gemäls Unterabsatz I
können gegebenenfalls Teil eines Qualitätssicherungssystems des
Unternehmers sein.

(2) Die Beschreibung tind die Maßnahmen/Vorkehrungen
gemäß Absatz 1 sind in einer VOn dem verantwortlichen
Unternehmer unterzeichneten Erklärung festzuhalten. Ferner ,
muss sich der Unternehmer in dieser Erklärung verpflichten,

a} alle Arbeitsgänge gemäß den ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften durchzuführen;

b} im Fall eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die
Durchsetzung der in den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion vorgesehenen Maßnahmen zu
akzeptieren;

c} die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b
schriftlich zu informieren. um sicherzustellen, dass die
Bezüge auf die ökologíschejbíologísche Produktion von den
Erzeugnissen entfernt werden. .

-

Die Erklärung gemälS Unterabsatz 1 wird von der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde überprüft, die in einem Bericht etwaige
Mängel und Abweichungen von den ökologischenfbiologischen
Produktionsvorschriften festhält. Der Unternehmer zeichnet den
Bericht gegen und trifft alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen.

(3) Zur Anwendung von Artikel 28 Absatz I der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 teilt der Unternehmer der zuständigen
B~hörde Folgendes mit:

a) Namen und Anschrift seines Unternehmens;

b} Lage. seiner Betrielfe und gegebenenfalls der Parzellen
(Katasterangaben). auf denen die Arbeitsgänge stattfinden
werden:

c} Art der Arbeitsgänge und der Erzeugnisse;

d) seine Verpflichtung, die Arbeitsgänge nach Maßgabe der
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung durchzuführen;

e} im Falle eines landwittschaftlichen Betriebs: das Datum. an
dem der Erzeuger aufgehört hat. nicht für die ökologische/
biologische Produktion zugelassene Mittel auf den betref-
fenden Parzellen auszubringen;

-¡

fj den Namen der zugelassenen Stelle. die er mit der Kontrolle
seines Betriebes betraut hat, sofern der Mitgliedstaat für die
Durchführung des Kontrollsystems entsprechende Stellen
zugelassen hat

Artikel64

Änderung d~ Kontrollvorkehrungen

Der verantwortliche Unternehmer teilt der Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder
der Maßnahmen¡Vorkehnmgen gemäß Artikel 63 sowie der
ursprünglichen Kontrollvorkehrungen gemäß den Artikeln 70,
74, 80, 82. 86 und 88 mit.

Artikel 65

Kontrollbesuche

(1) Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle fuhrt mindestens
einmal jährlich einen Inspektionsbesuch bei allen Unternehmern
durch.

(2) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle kann Proben für
Untersuchungen auf in der ökologischen/biologischen Produk-
tion unzulässige Mittel oder zur Feststellung von nicht mit den
ökologischenjbiologtschen Produktionsvorschdftell konformell
Produktionsverfahren entnehmen. Proben. können auch ent-
nommen und untersucht werden, um., etwaige;,Spuren VOll

Mitteln nachzuweisen, die für ,die ökologische/biologische
Produktion nicht zugelassen sind. Diese Untersuchungen werden
jedoch auf jeden Fall durchgeführt, wenn der Verdacht auf
Verwendung nicht für die ökologische/biologische Produktion
zugelassener Mittel besteht.
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Artikel 67(3) Über jeden Kontrollbesuch isr ein Konrrollberichr zu
erstellen, der von dem für die Einheit veranrwortlíchen Unter-
nehmer oder seinem Bevollmächtigten gegenzuzeichnen ist.

(4) Darüber hinaus fiihrt die Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle Stichprobenkontrollbesuche durch, die in der Regel
unangekündigt erfolgen und auf einer allgemeinen Bewertung
des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für die
ökologische{biologische Produktion beruhen; sie trägt dabei
zumindest den Ergebnissen früherer Kontrollen, der Menge der
betreffenden Erzeugnisse und dem Risiko des Vertauschens VOll
Erzeugnissen Rechnung,

Artikel66

Buchfiihrung

(1) In der Einheit oder ill den Betriebsstätten sind Bestands- '
und Finanzbücher zu fuhren; sie dienen dem Unternehmer und
der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle dazu, Folgendes aufzu-
zeichnen bzw, zu überprüfen:

a) den Lieferanten und, soweit es sich um eine andere Person
handelt, des Verkäufers oder Ausführers der Erzeugnisse;

b) die Mt und die Mengen der an die Einheit gelieferten
ökologischen{biologischen Erzeugnisse und gegebenenfalls
aller zugekauften Marerlalien sowie deren Verwendung und
gegebenenfalls die Zusammensetzung der Mischfuttermit-
tel;

c) die Art und die Mengen der in den Betriebsstätten
gelagelten ökologischen{biologischen Erzeugnisse;

d) die Art, die Mengen und die Empfänger sowie, falls es sich
um andere Personen handelt, die Käufer, ausgenommen die
Endverbraucher, aller Erzeugnisse, die die Einheit verlassen
haben oder aus den Betriebs- oder Lagerstätten des ersten
Empfängers abgegangen sind;

e) im Falle von Unternehmern, die derartige ökologische{
biologische Erzeugnisse weder lagern noch körperlich mit
ihnen umgeben: die Art und die Mengen gekaufter und
verkaufter ökologischerjbíologlscher Erzeugnisse sowie die
Lieferanten und, falls es sieb um andere Personen handelt,
die Verkäufer oder Ausführer sowie die Käufer und, soweit
es sicb um andere Personen handelt, die Empfänger.

(2) Die Bücher müssen auch die Ergebnisse der Überprüfung
bei der Annahme ökologischer/biologischer Erzeugnisse und alle
anderen Informationen umfassen, die die Komrollbehörde oder
KontrollsteIle fur eine wirksame Kontrolle benötigt. Die Angaben
in den Büchern sind durch entsprechende Belege zu dokumen-
tieren. Aus den Büchern muss das Mengenverhältnis zwischen
den eingesetzten Ausgangsstoffen und den erzeugten Produkten
hervorgehen.

(3) Betreibt ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten in
ein und demselben Gebiet, so unterliegen, auch ~die Einheiten für
nichrökologische{nichrbiologische Erzeugnisse, einschlielSlicb der
Lagerstätten für Betriebsmittel, den Mindestkontrollvorschríften.

18.9.2008

Zugang zu Anlagen

(I) Der Unternehmer

a) gewährt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu Kon-
trollzwecken Zugang zu allen Teilen der Einheit und zu
allen Betriebsstätten sowie zu den Büchern und allen
einschlägigen Belegen;

b) erteilt der Kontrollbehörde oder Komrollstelle alle fürdie
Kontrollen zweckdienlichen Auskünfte;

c) legt auf Verlangen der Komrollbehörde oder der Kontroll,
srelle die Ergebnisse seiner eigenen Qualítâtssícherungs,
programme vor.

(2) Zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäfs Absatz 1 legen
Einführer und Erster Empfänger die Angaben über Einfuhr-
sendungen gemäß Artikel 84 vor.

Artikel68

Bescheinigungen

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 29 Absatz I der
Verordnung (EG) Nr. 834{2007 verwenden die Komrollbehörden
und Kontrollstellen das Bescheínígungsrriuster gemälS Anhang XII
der vorliegenden Verordnung.

A11ikel69

Bestätigung des Verkäufers

Zum Zwecke der Anwendung von .Artikel 9 Absatz 3 der
Verordnung (EG) NI'. 834j2007_ kann der Verkäufer zur
Bestätigung, dass die gelíeferten Erzeugnisse nicht aus oder
durch GVa hergestellt wurden, das Muster gemäß Anhang XIII
der vorliegenden Verordnung verwenden.

KAPITEL 2

SpeziftSche Kontrollvorschriften für Pflanzen und pflanzliche
Erzeugnisse aus der laiulwirtschaftlichen Produktion oder aus

der Sammlung von Wildpflanzen

Artikel70

Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäfs Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe a muss," .

a) auch in Fällen ¿'stellt ~erden, in denerirder Unternehmer
seine Tätigkeit auf die .Samrnlung vön_', Wildpflanzen
beschränkt: " ,,'

b) Aufschluss geben über díe Lager- und Produkûonssrätten.
die Parzellen und{oder Sammelgebiere und gegebenenfalls
die Betriebsstätten, an denen bestimmte Arbeírsgänge der
Verarbeitung und{oder Verpackung stattfinden und
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KAPITEL 3c) das Datum enthalten, an dem auf den betreffenden
Parzellen und/oder in den betreffenden Sammelgebieten
letztmals Mittel ausgebracht wurden. deren Verwendung
nicht mit den Vorschriften für die ökologischefbiologische
Produktion vereinbar ist.

(2) 1m Falle der Sammlung von Wildpflanzen müssen die
konkreten Maßnahmen gemäß Artikel 63 Absatzl Buchstabe b
auch jegliche Garantien von Dritten umfassen. die der Unter-
nehmer beibringen kann. um zu gewährleisten, dass die
Anforderungen von Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllt sind.

Artikel 71

Mitteilungen

Der Unternehmer legt der Komrollbehörde oder Kontrollstelle
jedes Jahr vor dem von dieser Behörde oder Stelle angegebenen
Zeitpunkt seine nach Parzellen aufgeschlüsselte Anbauplanung
vor.

Artikel72

Buchfiihrung über die pflanzliche Erzeugung

Es werden Bücher über die pflanzliche Erzeugung in Form eines
Registers geführt. das den zuständigen Komrollbehörden oder
Kontrollstellen am Standort des Betriebs zur Verfügung gehalten
wird. Zusätzlich zu der Bestimmung gemäß Artikel 71 müssen
diese Bueheintragungen mindestens folgende Angaben umfassen:

a) zur Verwendung von Düngemitteln: das Datum der
Ausbringung, die Art und Menge des verwendeten Mittels,
die betroffenen Parzellen;

b) zur Verwendung von Pflanzenschmzmítteln: den Grund
und das Datum der Ausbringung, die Art des Mittels, die
Ausbringungsmethode;

c) zum Zukauf von Betriebsmitteln: das Datum. die Art und
die Menge des zugekauften Erzeugnisses;

d) zur Ernte: Datum, Art und Menge der ökologischen/
biologischen Produkte oder der Umstellungsprodukte.

Artikel73

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Betreibt ein Unternehmer in ein und demselben Gebiet mehrere
Produktíonseinheíten. so unterliegen die nichtökologische/nicht-
biologische Kulturen produzierenden Einheiten und die Lager-
stätten für Betriebsmittel ebenfalls den allgemeinen und den
spezifischen Kontrollvorschriften von Kapitel 1 und dem
vorliegenden Kapitel. ' -

Kontrollvorschriften für Tiere und tierische Erzeugnisse aus
der Tierproduktion

Artikel74

KontroUvorkehrungen

(1) Bei Aufnahme des speziell für die tierische Erzeugung
geltenden Kontrollverfahrens muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende
Angaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Haltungsgebäude, Wei-
den, Auslaufflächen usw. und gegebenenfalls der Stätten für
die Lagerung, Verpackung und Verarbeitung der Tiere.
tierischen Erzeugnisse, Rohstoffe und Betriebsmittel;

b) eine vollständige Beschreibung der Lagerstätten für die
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft.

(2) .Die in Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen
konkreten Maßnahmen müssen Folgendes umfassen:

a) einen mit der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde verein-
barten Plan für die Ausbringung der Wírtschafrsdünger
tierischer Herkunft, zusammen mit einer vollständigen
Beschreibung der der pflanzlichen Erzeugung gewidmeten
Anbauflächen.

b) in Bezug auf die Ausbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, soweit zutreffend.' die schriftlichen
Vereinbarungen mit anderen Betrieben gemäfS Artikel 3
Absatz 3, die den ökologischenfbiologischen Produktions-
vorschrlften genügen;

c) einen Bewirtschaftungsplan fürdie ökologische/biologische
Tierproduktionseinheit. '

Artikel75

Tierkennzeichnung

Die Tiere müssen dauerhaft mit einer artgerechten Kennzeich-
nung versehen sein, einzeln bei großen Säugetieren und einzeln
oder partienweise bei Geflügel und kleinen Säugetieren,

Artikel76

Haltungsbücher

Es sind Haltungsbücher in Form eines Registers zu führen. die
der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle an den Betriebsstätten
jederzeit zur Verfügung gebl..lten werden, Diese Bücher, die
lückenlos Aufschluss über die Bestands', oder-Herdenführung
geben sollen, müssen zumindest di",jolgel1äen Allgaben
umfassen: " ~,-'-

a) Tierzugä¡¡ge: Herkunft und Zeitpunkt des Zúgangs, Umstel-
Iungszeítraurn, Kennzeichen, tierärztliche Vorgeschichte;
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b) Tíerabgänge: Alter, Anzahl der Tiere, Gewicht im Fall der
Schlachtung. Kennzeichen und Empfänger:

c) Einzelheiten über Tierverluste und deren Gründe:

d) Futter: .Art des Futtermittels, einschließlich der Futter-
zusätze, Anteil der verschiedenen Bestandteile der Futter-
rationen, Auslaufperioden. Zeiten der Wandertierhaltung
für den Fall von Beschränkungen;

e) Krankheítsvorsorge, therapeurísche Behandlung und tier-
ärztliche Betreuung: Datum der Behandlung, Einzelheiten
der Diagnose, Dosierung: Art des Behandlungsmíttels,
Angabe des pharmakologischen Wirkstoffes, Behandlungs-
methode und tierärztliche Verschreibung für veterinär-
medizinische Behandlungen unter Angabe von Gründen
und der Wartefristen. die eingehallen werden müssen, bevor
Tiererzeugnisse als mit einem Bezug auf die ökologische/
biologische Produktion gekennzeichnet vermarktet werden
können.

Artikel 77

Kontrollvorschriften fUr Tierarzneimittel

Wann immer Tierarzneímítrel eingesetzt werden, sind der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle die Angaben gemäß Arti-
kel 76 Buchstabe e mitzuteilen, bevor die Tiere oder tierischen
Erzeugnisse mit einem Bezug auf die ökologischejbiologische
Produktion gekennzeichnet vermarktet werden können. Behan-
delle Tiere sind deutlichzu kennzeichnen, d. h. einzeln im Falle
großer Tiere sowie einzeln, partienweise oder stockweise im Falle
VOll Geflügel, kleinen Tieren bzw, Bienen.

Artikel 78

Spezifische Kontrollvorschriften rur die ßienenhaltnng

(1) Der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ist vom Bienen-
halter eine Karte in einem geeigneten Maßstab vorzulegen, auf
der der Standort der Bienenstöcke eingezeichnet ist. Lassen sich
keine Gebiete gemäß Artikel 1 3 Absatz 2 ausweisen, so muss der
Bienenhalter der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle geeignete
Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten
Analysen, vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die seinen
Bienenvölkern zugänglichen Gebiete den Anforderungen dieser
Verordnung genügen.

(2) In Bezug auf die Fütterung sind die folgenden Angaben in
das Bienenstockverzeichnis einzutragen: Art des Erzeugnisses.
Fütterungsdaten, Mengen und betroffene Bienenstöcke,

(3) Müssen Tierarzneimitrel verwendet werden, so sind die An
des Mittels (einschließlich des pharmakologischen Wirkstoffs)

sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Dosierung, die Art der
Verabreíchcng, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche
Wartezeit gellau anzugeben und der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeich_
net vermarktet werden dürfen.

(4) Das Gebiet, in dem sich die Bienenstöcke befinden, ist
zusammen mit Angaben zu ihrer Identífízierung in einem
Register fe~tzuhalten. Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
muss binnen einer mit ihr vereinbarten Frist über die Versetzung
von Bienenstöcken unterriChtet werden.

(5) Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass eine
sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung VOn
Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Maßnahmen zur
Erfüllung dieser Anforderung sind aufzuzeichnen.

(6) Die Entnahme der Honigwaben sowie die Vorgänge der
Honiggewinnung sind in dem Bienenstockverzeichnis zu ver-
merken.

Artikel 79

ßewirtschaftnng mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinheilen
gemäß Anikel 17 Absatz 1 und Artikel 41, so unterliegen di.
Einheiten, die nichtökologische/nichtbiologische Tiere oder
nichtökologische/nichtbiologische tierische Erzeugnisse produ-
zieren, ebenfalls der Kontrollregelunggemäß Kapitel I und dem
vorliegenden Kapitel dieses Titels.

KAPITEL 4

Kontrollvorschriften für Einheiten zur Aufbereitung von
pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen und von

Lebensmitteln aus pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen

Artikel 80

Kontrollvorkehrnngen

~,..

Im Falle von Einheiten, die auf eigene oder fremde Rechnung
Erzeugnisse aufbereiten, einsèruießlich und insbesondere Ein-
heiten, die Erzeugnisse verpacken und/oder umverpacken, oder
Einheiten, die Erzeugnisse etikettieren und/,o<[er neu etikettieren,
muss die vollständíge Beschreibung der Einheit' gemäß Artikel 63
Absatz l Buchst~l;>~ a Angaben zu den Anjagen, die für die
Annahme, Verarbeitung, Verpackung, Kennzeichnung und Lage-
rung landwírtschaftlícher Erzeugnisse vor und nach den sie
betreffenden Arbeitsgängen verwendet werden, sowie über die
Verfahren für den Transport der Erzeugnisse umfassen.
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¡(onrrollvorschriften für die Einfuhr von Pflanzen, pflanzlichen
Erzeugnissen, Tieren, tierischen Erzeugnissen und
Lebensmitteln aus pflanzlichen und/oder tierischen

Erzeugnissen, von Futtermitteln, Mischfuttermitteln und
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen aus Drittländern

ArtikeiSl

Geltungsbereich

DiesesKapitelbetrifft jeden Unternehmer. der als Einführer undf
oder erster Empfänger auf eigene oder fremde Rechnung an der
Einfuhr undfoder Annahme von ökologischenfbiologischen
Erzeugnissenbeteiligt ist.

Artikel82

Kontrollvorkehrungen

(1) Im Falle des Einführers muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz l Buchstabe a Aufschluss
geben über den Betrieb des Einführers und seine Einfuhr-
tätigkeiten sowie Angaben zu den Orten des Eingangs der
Erzeugnisse in das Gebiet der Gemeinschaft und etwaigen
anderen Einrichtungen enthalten, die der Einführer zur Lagerung
der Einfuhrerzeugnisse bis zu ihrer Lieferung an den ersten
Empllingerzu beanspruchen beabsichtigt.

Darüber hinaus muss sich der Einführer in der Erklärung gemäß
Artikel ti 3 Absatz 2 verpflichten. dass von ihm zur Lagerungvon
Erzeugnissenverwendete Einrichtung entweder von der Kontroll-
behörde oder Kontrollstelle oder, wenn diese Lagerstätten in
einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region Uegen,
von einer von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der
betreffenden Region für derartige Kontrollen zugelassenen odel'
befugten Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kontrolliert wird.

(2) Im Falle des ersten Empfängers sind in der vollständigen
Beschreibungder Einheit gemäß Artikel 63 Absatz l Buchstabea
die Einrichtungen anzugeben, die für die Annahme und Lagerung
verwendet werden.

(3) Handelt es sich bei Einführer und erstem Empfänger um ein
und dieselbe juristische Person, die in einer Einheit tätig sind, so
können die in Artikel 63 Absatz 2 Unterabsatz 2 vorgesehenen
Berichte in einem einzigen Bericht zusammengefasst werden.

Artikel83

Buchführung

Einführer und erster Empfänger fuhren separate Bestands- und
Fínanzbücher, es sei denn, sie sind in ein und dieselben Einheit
tätig.

Auf Anfrage der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde sind alle
Angaben über die Beförderung vom Ausfuhrbetrieb im Drittland
zum ersten Empfänger und von den Betriebs- oder Lagerstätten
des ersten Empfängers zu den Empfangern innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft.mitzuteilen.

L 250f29

Angaben über Einfuhrsendungen

Der Einführer informiert die Kontrollstelle oder die Kontrollbe-
hörde rechtzeitig über jede Sendung, die in die Gemeinschaft
eingeführt werden soll, und übermittelt insbesondere folgende
Angaben

a) Namen und .Anschríft des ersten Empfängers:

b) alle;:on der Kontrollstelle oder der Kontrollbehörde
verlangten Angaben., bei denen es plausibel ist, dass sie
für eine ordnungsgemäße Kontrolle benötigt werden,

i) d. h. im Fallevon Erzeugnissen, die gemäß Artikel 32
der Verordnung (EG) Nr. 834f2007 eingeführt wer-
den: die in dem genannten Artikel vorgesehene
Bescheinigung;

ii) im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 33 der
Verordnung (EG) NI'. 834f2007 eingeführt werden:
eine Kopie der in dem genannten Artikel vorge-
sehenen Kontrollbescheínígung.

Auf Verlangen der Kontrollstelle oder Kontro.llbehörde des
Einführers leitet letzterer die Angaben gemäß Absatz 1. an die
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde des ersten Empfängers
weiter,

Artikel85

Kontrollbesuche

Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle prüft die Bücher gemäß
Artikel 83 der vorliegenden Verordnung und die Bescheinigung
gemäß Artikel 33 Absatz l Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 8 34f2007 oder die Bescheinigunggemäß Artikel 32 Absatz l
Buchstabe c der genannten Verordnung.

Soweit der Einführer seine Einfuhrvorgänge über mehrere
Einheiten oder Betriebsstätten abwickelt, muss er auf Verlangen
für jede dieser Einrichtungen die Berichte gemäß Artikel 63
Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung vorlegen,

KAPrrEL 6

KontroUvorschriftell für Einheiten, die ökologische/biologische
Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einführen und einen

Teiloder alle clamit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte
vergeben haben

Artikel S6

Kontrollvorkehrungen

Hinsichtlich der Arbeitsgänge: die an Dritte v~¡:geben werden,
muss die vollständíge Beschreibung der Einneit gemäß Artikel 63
Absatz l Buchstabe a Folgendes umfassen:", >è

<:' • •

a) eine Listeder Subunternehmer mit einer Beschreibung ihrer
Tätígkeítea, und Angaben zu den Kontrollstellen oder
Kontrollbehörden. denen sie unterstehen;
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b) eine schriftliche Zustimmung der Subunternehmer, dass ihr
Betrieb dem Kolltrollverfahren gemäß Titel V der Ver-
ordnung (EG)Nr. 834/2007 unterstellt wird;

c) .IIe konkreten Maßnahmen, die unter anderem eln ange-
messenes Buchführungssystem umfassen, die auf Ebene der
Einheit zu treffen sind, um sicherzustellen, dass für die vom
Unternehmer in den Verkehrgebrachten Erzeugnissesoweit
erforderlich die Lieferanten, Verkäufer, Empfanger und
Käufer festgestellt werden können.

KAPITEL 7

Konu;ollvoTschrijten für Futtermittel aufbereitende Einheiten

Artikel 87

Geltungsbereich

Dieses Kapitel gilt für Einheiten, die auf eigene oder fr;mde
Rechnung Erzeugnisse im Sinne von Artikel I Absatz 2
Buchstabe c der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 aufbereiten.

Artikel88

Kontrollvorkehrungen

(I) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Arti-
kel 63 Absatz I Buchstabe a muss Folgendes umfassen

a) Angaben über die Einrichtungen ftir die Annahme, Auf-
bereitung und Lagerung der für Futtermittel bestimmten
EI1;eugnissevor und nach den sie betreffenden Arbeits-
gängen;

b) Angaben über die Einrichtungen, in denen andere zur
Aufbereitung von Futtermitteln verwendere Erzeugnisse
gelagert werden;

c). Angaben über die Einrichturigen,in denen Reinigungs-und
Desinfektionsmittel gelagen· werden;

d) erforderlichenfalls eine Beschreibung der Mischfuttermittel,
die der Unternehmer gemäß Artikel 5 Absatz I Buchstabea
der Richtlinie 7913ï3/EWG herzustellen beabsichtigt,sowie
Angabe der Tierart oder der Tierkategorie, für die das
Mischfuttermittel bestimmt ist;

e) erforderlichenfalls die Bezeichnung der Futtermittel-Aus_
gangserzeugnisse, die der Untemehmer aufzubereiten beab-
sichtigt.

(2) Die Maßnahmen, die Unternehmer gemäß Artikel 63
Absatz ¡ Buchstabe b treffen müssen, um die Einhaltullg der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zu
gewährleisten, umfassen auch die Maßnahmen gemäß Artikel 26.

(3) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIlestützt sich auf diese
Maßnahmen, um eine allgemeine BeWertullgder Risiken durch-
zuführen. die mit den einzelnen Aufbereitungseinheiten ver-
bunden sind, und erstellt einen Kontrollplan.Dieser Kontrollplan
muss eine den potenziellen Risiken angepasste.Mindestanzahl
Zufallsstichproben vorsehen.

Artikel89

Bucbfiil)rung

Zur ordnungsgemäßen Kontrolle der Arbeitsgänge müssen die
Bücher gemäß Artikel 66 Angaben übel' Ursprung. Art und
Mengen der Futtermittel-AusgangseI'Zeugnisse,der Zusat7_<[offe,
der Verkäufeund der Enderzeugnisse umfassen.

Artikel 90

Kontrollbesuche
'"

Der Kontrollbesuch gemäß Artikel 65 beinhaltet eine voll-
ständige Betriebsinspektion. Darüber hinaus führt die Kontroll-
behörde oder Komrollstelle auf Basis einer allgemeinen
Bewertung der potenziellen Risiken der Nichteinhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zielge-
richtete Besuchedurch.

Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle konzentriert sich dabei
besonders auf die für den Unternehmer errníttelten kritischen
Stellen, um festzustellen, ob die Arbeitsgänge ordnungsgemäfs
überwacht und kontrolliert werden.

Alle Betliebsstiitten,an denen der Unternehmer seine Tätigkeiten
ausübt, können so häufig kontrolliert werden, wie dies angesichts
der mit diesen Tätigkeitenverbundenen Risikengerechtfertigt ist.

KAPITEL 8

Versti!ße und Infurrnationsaustausclt

Artik,191

Maßnahmen bei Verdacht auf Verstöße und
Unregelmäßigkeiten

(1) Ist ein Unternehmer der Auffassung oder vermutet er. dass
ein von ihm produziertes, aufbereitetes, eingeführtes oder von
einem anderen Unternehmer bezogenes Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt, so leitet er Verfahrensschritte ein, um entweder jeden
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion von dem
betreffenden Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis aus-
zusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Der Unter-
nehmer kann das Erzeugniserst verarbeiten oder verpacken oder
in den Verkehr bringen, wenn die betreffenden Zweifel aus-
geräumt wurden, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Bezugauf
die ôkologíschejbíologlsche Produktion in den Verkehrgebracht.
In denmigen Zweifelsfällenunterrichtet der Unternehmer unver-
züglich die KontrollsteIleoder Kontrollbehörde. Letztere können
verlangen, dass das Erzeugnis erst.dann mit einem Bezug auf die
ökologische/biologische Proâul.:tion in den Verkehr gebracht
werden dart; wenn sie sích anhand von Informationen des
Unternehmers oder aus anderer Quelle vergewissert haben, dass
die Zweifel ausgeräumt sind. .,

(2) Hegt eine Kontrollbehörde oder KontrollsteIlebegründeten
Verdacht,dass ein Unternehmer beabsichtigt, eir¡ Erzeugnis mit
einem Bezug,~aufdie ökologische/biologische Produktion, das
nicht den Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion genQgt, in den Verkehr zu bringen, so kann diese
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Kontrollbehörde oder Kontrollstelle verlangen, dass der Unter-
nehmer das diesen Bezug tragende Erzeugnis für einen von ihr
festzusetzenden Zeitraum vorläufig nicht vermarktet. Bevor sie
einen solchen Beschluss fasst. gibt die Kontrollbehörde oder
Kontro]]stelle dem Unternehmer Gelegenheit zur Stellungnahme.
Sie verpflichtet den Unternehmer außerdem, jeden Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion von dem Erzeugnis zu
entfernen, wenn sie sicher ist, dass das Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt.

Bestätigt sich der Verdacht innerhalb des genannten Zeitraums
jedoch nicht, so wird der Beschluss gemäß Unterabsatz l
spätestens am Datum des Ablaufs der genannten Frist wider-
rufen. Der Unternehmer leistet der Kontrollstelle oder Kontroll-
behörde zur Klärung des Verdachts jede erfôrderlíche
Unterstützung.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen .
und Sanktionen. um den Missbrauch der in Titel IV der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007. sowie in Titel HI und/oder in
Anhang X¡ der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Angaben
zu verhindern.

Arrikel92

Infonnationsaustausch

(l) Werden der Unternehmer und seine Subunternehmer von
verschiedenen Kontrollstellen oder Kontrollbehörden kontrol-
liert, so muss die Erklärung gemäß Artikel 63 Absatz 2 eine
Zustimmung des Unternehmers in seinem Namen und im
Namen seiner Subunternehmer dahingehend enthalten, dass die
verschiedenen Kontrollstellen oder Kontrollbehörden Informa-
tienen über die von íhnen kontrollierten Arbeitsgänge aus-
tauschen können sowie dahingehend. wie dieser
Informationsaustausch erfolgen kann.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat bei einem Erzeugnis aus einem
anderen Mitgliedstaat. das die Angaben gemäß Titel IV der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und TitelIII und/oder Anhang Xl
der vorliegenden Verordnung aufweist, Unregelmäßigkeiten oder
Verstöße gegen diese Verordnung fest, so informiert er den
Mitgliedstaat, der die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
benannt hat, und die Kommission entsprechend.

TITELV

MIITEILUNGEN AN Dlf KOMMISSION, OBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEl. I

Mitteilungen an die Kommission

Artikel 93

Statistische Angabe'?

(l) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem
1. Juli jeden [ahres anhand des von der Kommission (General-
direktion Eurostat) bereitgestellten elektronischen Datenaus-

tauschsystems für Dokumente und Informatíonen die statisti-
schen Iahresangaben über die ökologische/biologische Produk-
tion gemäß Artikel 36 der Verordnung (Ey) Nr. 834/2007.

(2) Die statistischen Angaben gemäß Absatz l umfassen
insbesondere folgende Daten:

a) die Zahl der ökologischenfbiologischen Erzeuger, Verarbei-
ter, Einführer und Ausführer;

b) die ,. ökologische/biologische Pflanzenproduktion und
Anbaufläche in Umstellung und in ökologischer/biologi-
scher. Produktion: <"...

c) den ökologischen/biologischen Tierhestand und die ökolo-
gischen/biologischen Tierprodukte;

d) die Daten über die gewerbliche ökologische/biologische
Produktion, aufgeschlüsselt nach Tätigkeiten.

(3) Für die Übermittlung der statistischen Angaben gemäß den
Absätzen 1 und 2 verwenden die Mitgliedstaaten die zentrale
Dateneingangsstelle (..Single Entry point") der Kommission
(Eurostat),

(4) Die Merkmale der statistischen Daten und Metadaten
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft auf Basis von Formularen oder Fragebögen, die über das
System gemäß Absatz l zugiinglich sind. vorgegeben.

Arrikel94

Sonstige Angaben

(l) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die
folgendet] Angaben unter Verwendung des von der Kommission
(GeneraldireJ.:tion Landwirtschaft ûnd Entwicklung des länd-
lichen Raums) bereitgestellten elektronischen Datenaustausch-
systems für Dokumente und andere Inforrnatíonen als
statistische Angaben:

a) vor dem 1. januar 2009 die Informationen gemäß
Artikel 35 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 sowie anschließend jede Änderung dieser Informatio-
nen, sobald sie erfolgt;

b) bis 31. März jeden Jahres die Informationen gemäß
Artikel 35 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 über die Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die
arn 31. Dezember des Vorjahres zugelassen waren:

c) vor dem 1. Juli jeden ¡ahres aÙe anderen Informationen, die
nach Maßgabe dieser Ve,~rdnung vorgeschrieben sind oder
benötigt werden. '. . ''!" .

(2) Die Daten werden unter der V~rantw¿í"ÏÙh¿ detzuständigen
Behörde gemäß Artikel 35 der Verordnung(EG) Nr. 834/2007
von dieser Behörde selbst oder von der Stelle, der diese Funktion
übertragen wurde, über das System gemälS Absatz l mitgeteilt,
eingetragen und aktualisiert.
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(3) Die Merkmale der Daten und Metadaten werden auf Basis
von Formularen oder Fragebögen. die über das Systern gemäß
Absatz 1 zugänglich sind, vorgegeben.

KAPrrEl. 2

ûbergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 95

Übergangsmaßnahmen

(l) Ftir eine am 31. Dezember 2010 ablaufende Übergangszeit
dürfen Rinder in bereits vor dem 24. August 2000 bestehenden
Gebäuden angebunden werden, sofern für regelmäßigen Auslauf
gesorgt wird und die Tiere im Einklang mit den Anforderungen
hinsichtlich der artgerechten Behandlung auf reichlich mit
Einstreu versehenen Flächen gehalten und individuell betreut
werden und sofern die zuständige Behörde diese Maßnahme
genehmigt hat. Die zuständige Behörde kann die Genehmigung
dieser Maßnahme auf Antrag einzelner Unternehmer für eine
Anwendung in einem begrenzten Zeitraum, der vor dem
31. Dezember 2013 endet, unter der zusätzlichen Bedingung
verlängern, dass die Komrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz l
mindestens zweimal jährlich durchgeführt werden.

(2) Für eine am 31. Dezember 2010 ablaufende Übergangszeit
kann die zuständige Behörde Tierhalrungsbetrieben die Aus-
nahmen von den Vorschriften für Unterbringung und Besatz-
dichte genehmigen, die ihnen auf Basis der Ausnahmeregelung
gemäß Anhang I Teil B Nummer 8.5.! der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gewährt wurden. Die betreffenden Unternehmer
legen der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle einen Plan vor, aus
dem hervorgeht, wie den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion bis zum Ende der Übergangszeit nach-
gekommen werden soll. Die zuständige Behörde kann die
Genehmigung dieser Maßnahme auf Antrag einzelner Unter-
nehmer zwecks Anwendung in einem begrenzten Zeitraum, der
vor dem 31. Dezember 2013 endet, unter der zusätzlichen
Bedingung verlängern, dass die Kontrollbesuche gemäß ..'.rti-
kel 65 Absatz l mindestens zwei Mal jährlich durchgeführt
werden,

(3) Während einer am 31. Dezember 20!0 ablaufenden
Übergangszeit kann die Endmast von Schafen und Schweinen
für die Fleischerzeugung gemåß Anhang j Teil B Nummer 8.3.4
der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 in Stallhaltung erfolgen,
vorausgesetzt, die Kontrollbesuche gemäfS Artikel 65 Absatz l
werden mindestens zwei Mal jährlich durchgeführt.

(4) Während einer am 31. Dezember 2011 ablaufenden
Übergangszeit können Ferkelohne Betäubung und/oder Ver-
abreichung von Schmerzmitteln kastriert werden.

(5) Bis zur Aufnahme ausführlicher Verarbeitungsvorschriften
für Heimtierfutter gelten einzelstaarlíche Vorschriften oder _
falls solche Vorschriften nicht bestehen - von den Mitglied-
staaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.

(6) Zum Zwecke von Artikel !2 Absatz ! Buchstabe j der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und bis zu Aufnahme spezifi-
scher Stoffe gemäß Artikel !6 Buchstabe f der Verordnung
dürfen nur Mittel verwendet werden, die von den zuständigen
Behörden genehmigt wurden.

(7) Genehmigungen nichtökologischer/nichtbiologischer Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs, die von den Mitgliedstaaten
im Rahmen der Verordnung (EWG) NI'. 207/93 erteilt wurden,
können als Genehmigungen im Rahmen der vorliegenden
Verordnung angesehen werden. Genehmigungen, die jedoch
gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93
erteilt wurden, laufen am 31. Dezember 2009 ab.

(8) Für eine am l. Juli 2010 ablaufende Übergangszeit können
Unternehmer bei der Kennzeichnung weiter die Bestimmungen
im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 anwenden für:

das System der Berechnung des Prozentanteils VOn
ökólogischenfbiologischen Zutaten von Lebensmitteln,

ii) die Codenummer und/oder den Namen der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde.

(9) Vorräte von Erzeugnissen, die vor dem 1. Januar 2009 nach
Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 2092/9! produziert,
verpackt und gekennzeichnet wurden, können weiterhin mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion in den
Verkehr gebracht werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind.

(IO) Verpackungsmateríal, das den Vorschriften der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 genügt. kann bis zum l. [anuar 2012
für Erzeugnisse weiterverwendet werden, die mit einem Bezug
auf die ökologische/biologische Produktion in den Verkehr
gebracht werden, soweit diese Erzeugnisse im Übrigen den
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 entsprechen,

Artikel 96

~ufhebung

Die Verordnungen (EWG) Nr. 207/9,3, (EG)-Nr. 223/2003 und
(EG) Nr. 1452/2003 werden au!gehoben.· .

:,";:-

Verweise auf die a~fgehobenen Verordnungen und die Ver-
ordnung (E}:'{G) Nr. 2092/91 gelten als Verweise auf die
vorliegende Verordnung und sind nach der Entsprechungstabelle
gemäß 1nhang XIV zu lesen.
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Artikel97

Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Krafr,

Diese Verordnung gilt ab dem 1. [anuar 2009.

Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 58 gelten jedoch ab dem 1. Juli 2010.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

. gischer Zuta-
Mitgliedstaaten
erteilt wurden,

vorliegenden
n, die jedoch
GI Nr. 207{93

ab.

Brüssel, den 5. September 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommiçsion

ten der Vererd-
I. [anuar 2012

mit einem Bezug
in den Verkehr

im Übrigen den
. 007 entsprechen.
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ANHANGI

Düngemittel und Bodenverbesserer gemäß Arakei 3 Absatz 1

Anlnukul!gcn:

A: zugelassen gemii!~ der Verordnung (E\VG) NI'. 2092/91 und übernommen durch Artikel 16 Abs;:m~ 3 Buchsrabe c der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007

B: zugelassen gemäß der verordmmg (EG) NI'. 834j2007

Zulassung Bezeichnung Beschreíöung, Anforderung an die Zusammensetzung. verwen-
durigsvorschrifren

A ;~h~fr~~s~d~;e¿:!!~~~~%~~u~~offeGemisch aus tierischen Exkrementen und pflanzlichem
Material (Einstreu).

Stallmist (Dung) Produkt darf niche aus der Indestriellen Tierhaltung
stammen,

A Getrockneter Stallmist und gerrockne- Produkt darf nicht aus der índusrriellen Tierhaltungrer Gef1ügelmist stammen.

... Komgost aus tierischen Exkrementen, Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
eins lieglich GeflügeJmist und korn- stammert.
postierter Stallmist

A Flüssige tierische Exkremente Verwendung nach kontrollierter Fermentation und/oder
geeigneter Verdünnung.
Produkt darf nicht aus der índusrriellen Tierhalrung
stammen,

A Kompostierte oder fermentierte Haus. -,
Erzeugnis aus getrennt gesammelten Haushalrsabfallen,haltsabfälle â'ewonnen durch Kompostierung oder anaerobe Gärung bei
er Erzeugung von Biogas.

Nur pflanzliche und tierische Haushaltsabfälle.
Gewonnen in elnem geschlossenen und kontrollierten, vom
Mitgliedstaat zugelassenen Sammelsystem.
Höchstgehalr der Trockenmasse in mg/kS: Cadmium: 0.7;
Kupfer. 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 20 ; Quecksilber. 0.4;
Chiem (insgesamt): 70; Chrom (VI): O.

A Torf Nur für Gartenbauzwecke (Gemüsebau, Ziergarrenbau,
Gehölze, Baumschulen).

A Substrat von Champignonkulturen Das Ausgangssubsrrat darf nur aus den nach diesem Anhang
zulässigen Produkten bestehen.

A Exkremente von Würmern (Wurm-
kornposr) und Insekten

.-\ Guano

A Kompostiertes oder fennenrierres Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material. gewonnen
Gemisch aus pflanzlichem Material durch Kompostlerung ocler anaerobe Gärung bei der

EiJ.eugung von Biogas.

A Nachstehende Produkte oder Neben- Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in mg/kg: O
produkre tierischen Ursprungs:

Blutmehl
Hufmehl
Hornmehl
Knochenmehl bzw, entleímres Kno-
cbenmehl
Fischmehl

'"Fleischmehl ..,.-=..
Federn- und Haarmehl. gemahlene , ~.Fell- und Haurteíle

.;..- :'::--Wolle
"

J

Walkhaare (Rlzhersrellung), Fellteile
Haare und Borsten
Milcherzeugnisse

....<>J"

I
I
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Ztl1assung Bezeichnung Beschreíbnng. Anforderung an die Z11samme'nsetzung. Verwen-
dung.svonichriften

A Produkte und Nebenprodukte pflanz- Beispiele: Filterkuchen von Ölfrüchten, Kakaoschalen.
lichen Ursprungs fur Düngezwecke Malzkeime

A Algen und Algenerzeugnisse ALlsschließlich gewonnen durch
i) physikalische Verfahren einschließlich Dehydraösíe,

rung. Gefrieren oder Mahlen
ii) Exrraktíon mit Wasser oder sauren und/oder alkali-

schen wässrigen Lösungen
iii) Permenration.

A Sägemehl und Holzschnítt Von Holz. das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Rindenkompost Von Holz, dis nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde. "'~

A Holzasche Von Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Weicherdiges Rohphosphat Produkt gemJß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 7 der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rares (I) über Düngemittel.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P,O,.

A Aluminiumcalciumphosphare Produkt gemäß Anhang J Abschnitt A.2 Nummer 6 der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P,O,.
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH> 7,5).

A Schlacken der Eisen- und Srahlberei- Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A;2, Nummer l der
tung Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.

.'. Kalirohsalz eder Kainit Produkt gemäß Anhang J Abschnitt A.3. Nummer 1 der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.

A Kaliumsulfat. möglicherweise auch Aus Kalirohsalz durch physikalische Elm-aktion gewonnen,
Magnesíurnsaiz enthaltend möglicherweise auch Magnesíumsalz enthaltend.

A Schlempe und Schlempeextrakt Keine Ammoniakschlempe.
A Calciumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs.

(z. B. Kreide, Merr,el. Kalksreinmehl.
Algenkalk, Phosp tatkreide usw.)

A Calcium- und Magnesiumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs.
(z. B. Magneslumkalk. Magnesiumkalksteinmehl, Kalkstein
usw.).

,~ },:!agnesíumsulfar (Kieserit) Nur, natürlichen Ursprungs.
A Calciumchloridlösung Blartbehandlunf. bei Apfelbäumen bei nachgewlesenem

Calciummange . ..
A Calciumsulfat (Gips) Produkte gemäß Anhang 10 Nummer I der Vererd-

nung (EG) Nr. 2003/20 3.
Nur natürlichen Ursprungs.

.'. Indusrriekalk aus der Zuckerherstellung Nebenprodukt der Zuckerherstellung aus Zuckenüben
A Jndusrriekalk aus der Siedesalzhersrel- Nebenprodukt der Siedesalzherstellung aus Sole. die berg-[ung männisch gewonnen wird,
A Elementårer Schwefel Produkte f;emäß Anhang 10.3 der Verordnung (EG)

Nr. 2003 2003.
A Spurennährstoffe Mínerallsche Spurennährstoffe gemäß Anhang I Abschnitt E

der Verordnung (EG) Nr. 200372003
A Natriumchlorid Ausschließlich Steinsalz.
A Steinmehl und Tonerde

(I) :\ßJ. I. 304 vom 21.11.2003. S. 1.
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Anmerkungen

ANHANGII

Pestizide - Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 5 Absatz l

A:: zugelassen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikcl16 Absatz 3 Buchstabe I! der Verordnung (EG)
Nr. S34./2007

B" zugelassen gl!mäH del" Verordnung (EG) Nr. 834/2007

.
Zulassung

1. Pflanzliche und tierische Substanzen

Bezeichnung

A

Bienenwachs

Beschrefbung, An(;,rdcl1Jng an die Zusammensetzung, verwen-
durigsvorschrífren

InsektizidAzadimchtin aus Azadirachta indica
(Neembaum)

Gelatine

• Einsatz beim Baumschnitt

Insektizid

A Hydrolyslertes Eiweiß Lockmittel, nur in zugelassenen Allwendungen in Ver-
bindung mit anderen geeigneten Erzeugnissen dieses
Anhangs "

A Lecithin . Fungizid

Insektizid, Akarizid, Fungizid und KeimhemmstoffPflanzenöle (z. B. Mínzöl. Kienöl,
Kümmelöl)

A Pyrethrine aus Ch'o'santhcmum dnera.
liaefolium

Insektizid

A Quassia aus Quassia amara. Insektizid, Repellent

InsektizidRotenon aus DcrrLç spp. und Loncha·
carpus spp. und Terpltrosia spp.

Zulassung

2. Mikroorganismen zur biologischen Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Bezeichnung Beschreibung. Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
dW1~svorschriften

A Mikroorganismen (Bakrerien, Viren und
Pilze)

Zulassung

3. Von Mikroorganismen erzeugte Substanzen

Bezeichnung

A Spinosad

Beschreibung. Al1forden.mg an die Zusammensetzung, Verwen-
durigsvcrschrífren

Insektizid
Nur wenn Maßnahmen getroffen werden, um die Risiken
für Hauprparasítoíden und das Risiko einer Resîsrenzent-
wicklung möglichst gering zu halten

Zulassung

4. Substanzen, die nur in Fallen und/oder Spendern verwendet werden dürfen

A Diammoniumphosphat

,-
Beschreibung, Anforderung an die Zusammense:t:zung, verwen-

durigsvorschrffren
Bezeichnung

Lockmittel, nur in Fallen .!!,:.
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Zlilassung Bezeichnung Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung. Verwen-
dungsvorschriften

Pheromone Lockstoff; sexuelle Vcrwirimerhøde; nur in Fallen und
Spendern

Pvrethrcíde (nur Deltamethrrn oder
Lambda-Cyhalcthñnj

Insektizid. nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln: nur
gegen Befall mit Bacrroccr¡:¡ oleac und Ceratilis capir.al'a Wied.

A

Zulassung

S. Präparate, die zwischen die Kulturpflanzen flächig ausgestreut werden

BC7..eichnung Beschreibung. Anforderung an die Zusammensetzung, verwen-
,dungsvorschrifœn

Eíscn-Iíl-Phcsphar (Eísen-lll-Örrho-
phosphat)

Molluskizid •

Ztl1assung

6. Andere Substanzen, die tradirionell im öko1ogischen Landbau verwendet werden

Bezeichnung Beschreibung. Anforderung an die Zusammensetzung. verwen-
durigsvorschríften

Kupfer in Form von Kupferhydroxid.
Kupferoxíchlorid. (dreíbasischern) Kup-
fersulfar. Kupferoxid, Kupferoktanoar

Fungizid
Bis zu ,,6 kg Kupfer je Hektar und Jahr.
Bei mehrjährigen Kulturen können die Mitgliedstaaten
abweichend vom vorherigen Absatz vorsehen. dass die
6-kg-Begrcnzung für Kupfer In einem gegebenen Jahr
überschritten wèrden kann. sofern die über einen Fünf-
jahreszeirraum. der das betreffende Jahr und die vier
vorangegangenen Jahre umfasst. tatsächlich verwendete
Durchschnlttsrnenge 6 kg nicht überschreitet

A Ethylen

A Kaliseife (Schmierseife)

A Kalialaun (Kalini!)

A Schwefelkalk (Calciumpolysulfid)

A Paraffinöl

A Mineralöle

A Kaliumpermanganat

A Quarzsand

A Schwefel

Nachreifung von Bananen, Kiwis und Kakis: Nachreifung
von Zitrusfrüchten nur als Teil einer Srrategie zur Ver-
meidung von Schäden durch Fruchtfliegen; Blüteninduktion
bei Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln

Insektizid

Verzögerung der 'Reifung von Bananen

Fungizid, Insektizid. Akarizid "

Insektizid, Akarizid

Insektizid, Fungizid
Nur bei Obsrbäumen, Reben, Olivenbäumen und tropischen
Kulruren (z. B. Bananen)

Fungizid. Bakterizid; nur bei Obstbäumen, Olivenbäumen
undReben

Repellent

Fungizid, Akarizid, Repellent

Zulassung

7. Andere Substanzen

Bezeichnung Beschreibung, Anf~)rderung an die Zusammensetzung-verwen-
durigsvorscbríften '

A

Porassiumbicarbonar

Calciumhydroxid Fungizid ,,'_c

Nur bei Obstbäumen, einschließlich in Obstbaumschulen.
zur Bekämpfung dor N,aria galligClla

Fungizid " ',A
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ANHANGIlT

Mindeststall- und -freiflächen und andere MerlanaIe der Unterbringung gemäß Artikel 10 Absa,z 4, aafgeschlësselc
nach Tier- und Produktionsarten

I. Rinder, Equiden, Schafe und Schweine

8,0

Außcntläche
(Freilandflächen. ausgenommen Wei-

def1ä¡;ht~n}

Mind\!stlebendgewicht
(kg)

Stallfläche
(den Tieren Zur VerfügtlOg stehende Nettot1ächc)

m~rficr

bis zu 100Zucht- und Mastrinder und
-equiden i.r

bís zu 200

4.5

2,.') 1,9

.5, mindestens I m'{IOO kg 3,7, mindestens 0,75 m'1100 kg

bis zu 350

übel' 350

4,0

Milchkühe

3010

1,5 Schaf/Ziege 2,5

0,3 5 Lamm/Zickei 0,5

Schafe und Ziegen

Führende Sauen mit bis zu
40 Tage alten Ferkeln

0,8

Mastschweine bis zu 50

7,5 Sauen 2,5

0,8 0,6

1.3

über 40 Tage alt
und bis 30 kg

1,1

.'\nzah! Tiere/ml

Stallfläche
(den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche)

IO, höchstzulässi-
ges LebeI\d~eI\1cht
21 kgjem-

cmSitz-
srangel

Tier

Zuchtbullen

bis zu 85

bis zu 110

Ferkel

Zuchtschweine

0,6 0,4

2.5 weibliche Tiere 1,9

2. Geflügel

6 männliche Tiere
Wenn die natürliche Paa-
rung in Buchten erfolgt:
10 m2/Eber

Legehennen 4, sofern die Obergrenze von 1 ïO kg
N/ha/lahr nicht überschritten wird

18 7 Legehennen je
Nest oder im Fall
eines gemeinsamen
Nestes 120 cm21
Tier

M.stgeflügel (in fes-
ten Ställen) 20 (nur

Perl-
hühner)

~,
_ ~4 Masthähnchen und Perlhühner

4,5 Enten
10 Truthühner
15 Gänse
Bei allen vorerwähnten Arten darf die
Obergrenze von 170 kg NfhalJahr
nitl1t überschrüten werden.
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cm Sítz-
stangel

Tier

2,5, sofern die Obergrenze von 170 kg
N/hafTahr nicht übersehrirren wird

Anzahl TiereJml Nese

AU{~I1f1äcbe

(bei Plâchenrotarton [e Tier zur Verfûgung
stehende Fläche in m:)

Stallfläche
(den Tieren zur Verft.igung stehende Nenofläche)

Mastgeflügel (in
beweglichen Ställen)

16 (I) in bewegli-
chen Geflügclstäl-
len mit einem
höchstzulässigen
Lebendgewidit von
30 kg je ml

(I) Nur in beweglichen Ställen mit einer Bodenfläche von höchstens 150 m~.

"n
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ANHANGN

Hö~tzulässige Anzahl von Tieren je Hektar gemäß Artikel 15 Absatz 2

Klasse oder Art Höchstzulässige Anzahl von Tieren je Hektar
Äquivalent von 170 kg N/ha/Jahr

Equiden ab 6 Monaten 2

Mastkålber 5

Andere Rinder unter einem Jahr <. 5

Männliche Rinder zwischen l und 2 Jahren "),)

Weibliche Rinder zwischen 1 und 2 Jahren 3.3

Männliche Rinder ab 2 Jahren 2

Zuchtfärsen 2,5

Mastfärsen 2,5

Milchkühe 2

Merzkühe 2

Andere Kühe 2.5~

Weibliche Zuchtkaninchen 100

Mutterschafe 13,3

Ziegen 13,3

Ferkel 74

Zuchtsauen 6.5

Mastschweine 14

Andere Schweine 14

Masthühner 580

Legehennen 230 .
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ANffANG V

Futternñttel-Ausgangserzeugnisse gemäß Artikel 22 Absätze 1, 2 und 3

l. NlCHTÖKOLOGISCHE/NICHTBTOLOGISCHE FUTI'ERMITTELAUSGANGSERZEUGNISSE I'FLANZUCHEN UR-
SPRUNGS

1.1. Getreide. Körner, deren Erzeugnis.s:e und Nebenerzeugnisse:

Hafer in Fonn von Körnern, Plocken, Futtermehl. Schälkleie

Gerste in Form von Körnern, Eiweiß- und Futtermehl

Reiskeimkuchen

Rispenhirse in Form von Körnern

Roggen in Form von Körnern und Futtermehl

Sorghum in Form von Körnern

Weizen in Form von Körnern, Futtermehl. Kleie, Kleberfutter, Kleber und Keime

Spelz in Form von Körnern

Triticale in Form von Körnern

Mais in Form von Körnern, Kleie. Futtermehl. Keimkuchen und Kleber

Malzkeime

Biertreber

1.2. Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugniss~

Rapssaat. Rapskuchen und Rapsschalen

Sojabohnen. dampferhitzt

Sojakuchen und Sojabohnenschalen

Sonnenblumensaat und SonnenbJumenkuchen

Baumwollsaat und Baumwollsaatkuchen

Leinsaar und Leinkuchen

Sesamkuchen

Palmkemkuchen

Kürbiskemkuchen

Oliven. Ollventrester

Pflanzenöle (aus mechanischer Extraktion)

1.3. Körnerleguminosen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Kichererbsen in Fonn von Samen. Futtermehl. Kleie

Erven in Form von Samen, Iurtermehl, Kleie
~,.;!

Platterbsen in Form-von Samen. die einer Hitzebehandlung unterzogen wurden, Futtermehl und Kleie"

Erbsen in Form von Samen, Fcrrermehl, Kleie

Puffbohnen in Forn; von Såmen. Futterrnehl, Kleie

-
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Ackerbohnen in Form von Samen. Futtermehl. Kleie
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Wicken in Form VOll Samen, Futtermehl. Kleie

Lupinen in Fonn von Samen, Puttermehl. Kleie

1.4. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Zuckerrübenschnírzel

Kartoffeln

Bataten in Form von Knollen

Kartoffelpülpe (Nebenerzeugnis. das bei der Stärkegewinnung anfallt)

Kartoffelstärke

KartoŒ~Ieiwcll~

Maniok

1.5. Andere Samen und Früchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

johannnisbror

Iohannnlsbrotschoren (ganz oder gemahlen)

Kürbisse

Zirrustrester

Äpfel, Quitten, Birnen. Pfirsiche, Feigen, Trauben und Traubentrester

Kastanien

Walnusskuchen

Haselnusskuchen

Kakaoschalen und -kuchen

Eicheln

1.6. Grünfutter und Raufutter:

Luzerne

Luzernegrünmehl

Kle.

Kleegrünmehl

Grünfutrer (gewonnen von Futterpflanzen)

Grünmehl

Heu

Silage -:

Getreidestroh

Wurzelgemüse für GrUnfurtet
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1.7. Andere Pflanzen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Algenmehl (gewonnen durch Trocknen und ZerkJ~inern von Seealgen und anscblíeßendes Waschen zur
Verringerung des Jodgehalts)

Pulver Lind Extrakte von pflanzen

pflanzliche Eíwetßexrrakre (nur fijI' Jungtiere)

Gewürze

Kräuter

Milchpulver

2. FUTTERMmEL-AUSGANGSERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS

2.1. Milch und Milcherzeugnisse:

Rohmilch

Magermilch. Magermilchpulver

Burrermílch, Buttermilchpulver

Molke. Melkepulver, teílentzuckertes Melkepulver, Molkeneiweißpulver (durch physikalische Behandlung
extrahiert)

Kaseinpulver

Milchzuckerpulver

Quark (Topfen) und Sauermilch

2.2. Fische, andere Meerestiere, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Mit folgenden Einschränkungen: Nur Erzeugnisse aus der nachhalrigen Fischerei, die nur für andere Anen als
Pflanzenfresser verwendet werden dürfen

Fisch

Fischöl und KabeljauJebertran, nicht raffinierr

Autolysate von Fischen, Weichtieren oder Krebstieren

enzymatisch gewonnene, lösliche oder unlösliche Hydrolysate und Proreolysate, ausschließlich für Jungtiere

Fischmehl

2.3. Eier und Eiprodukte

Eier und Eiprodukte zur Verfütterung an Geflügel, vorzugsweise aus dem eigenen Betrieb

rohes Steinsalz.
,~._,"

3. FUTTERMITIEL-AUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS

3.1. Natrium:

unraffiníertes Meersalz

Natriumsulfat

Natriumcarbonat
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Natriumbicarbonat

Natriumchlorid

3.2. Kalium

Kaliumchlorid

3.3. Calcium:

Lirhotamne (AlgenkaJk) und Märl

Schalen von Wassertieren (einschließlich Schulp von Kopffüßern)

Calciumcarbonat

Calciumlakrar

Calcíumgluconar

3.4. Phosphor:

entfluoriertes Dicalciumphosphat

entfluoríertes Monocalciumphosphat

Mononatriumphosphar

Calcium-Magnesium-Phosphat

Calcium-Natrium-Phosphat

3.5. Magnesiwn:

Magnesiumoxid (wasserfreíe Magnesia)

Magnesiumsulfat

Magnesiumchlorid

Magnesíumcarbonar

Magneslumphcsphar

3.6. Schwefel;

Natriumsulfat
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ANHANGVr

Purrerrnírtelzusatzstoffe und bestimmte Substanzen fùr die Tierernährung gemäß Artikel 22 Absatz 4

1. FUTTERMIlTELZUSATZSTOFFE

Die aufgelisteten Zusatzstoffe müssen nach Maßgabe\der Verordnung lEG) Nr. 1831/2003 des Europäischen
Parlaments und des Rates über Zusatzsroffe zur Verwendung in der Tierernährung (I) zugelassen sein.

I

1.1. Emâhrungsphysiologische Zusatzstoffe

a) Vitamine

von Rohstoffen stammende Vitamine, die in natürlicher Weíse in Furtermitteln enthalten sind;

narurldentische synthetische Vitamine fÜI" Monogastriden; .

narurídenrísche synrhcrische Vitamine A. D lind E für Wiederkäuer mit vorheriger Genehmigung der
Mitgliedstaaten auf Basts der Prüfung der Möglichkeit. dass ökologisch/biologisch erzeugte Wiederkäuer
die notwendige Menge der genannten Vitamine über ihre Futterration erhalten.

b) Spurenelemente

El Eisen:

Eisenflll-carbonat

Eisentllr-sulfat, Monehydrat und/oder Heptahydrat.
Elseníllll-oxíd

E2 Jod:

ca1ciumjodat, Anhydrid

Calciumjodat. Hexahydrar

Natriumjodid

E3 Kobalt:

KobaitIIl)-sulfat, Monohydrat und/oder Heptahydrar

Basisches Kobaltllll-carbonat, Monohydrat

E4 Kupfer

Kupfer (lll-oxid

basisches Kupfer~l)-carbonat, Monehydrat
KupferIIl)-sulfat, Pentahydrat

E; Mangan:

Mangan(lI)-carbonat

Manganoxid

Mang.nIIO-sulfat, Mono- und/oder Terrahydrat

E6 Zink:

Zinkcarbonat

Zinkoxid

Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat
E7 Molybdän:

Amrnontummolybdat, Natriummolybdat

E8 Solen:

Natriumse1enat

Natriumselenit

1.2. Zootecbniscbe Zus.tzstoffe

Enzyme und Mikroorganismen

(l) ABI.L 26S'vomlS.l0.2003. S. 29.



L 250/46
Amtsblatt der Europäischen Union 18.9.2008

1.3. Technologische Zusatzstoffe

a) Konsmicrungsmittel

E 200 Sorbinsäure
E 236 Ameisensäure f'')
E 260 Essigsäure (*)
E li70 Milchsäure (')
E 280 Propionsäure (*)
E 330 Zítronensäure (*)

(*l Plir Silage: nur dann tulä.ssig. wenn cine angemessene Gänll1g aufgrllnd der Wkterungsbedingungen nicht möglich ist.

bl Stq[fe mir ancioxidierender Wirkung

E 306 - Srark tocopherolhahíg, Extrakte natürlichen Urspruo.gs

c) Bindemittel und FließIl¡lf.\S,off,

E 470
E 551b
E 551e
E 558
E 559
E 560
E 561
E 562
E 599

Calciumstearar uarûrlichen Ursprungs
Kolloidales Siliciumdioxid
Kieselgur
Bentonit
Kaolinit-Tone
Natürliche Mischungen von Steatiten und Chlorit
Vermículít
Sepiolir
Perlir

d) Silierzusac:stoffe

Enzyme, Hefen und Bakterien können als Silage-Zusarzsrotfc verwendet werden.

Bei der Erzeugung von Silage sind Mílch-, Arneisen-, Proplou- und Essigsäure nur dann zulässig, wenn eine
angemessene Gärung aufgrund der \Vitrerungsbcdingungen nicht möglich ist.

2. BESTIMMTE STOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG

Die aufgelisteten Stoffe müssen nach Maßgabe der Verordnung (EG)Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates über Zusatzstoffe 111der Tierernährung (I) zugelassen sein.

Bierhefen:

Saccharomyces cerevísiae

Saccharomyces carlsbergiensís

3. STOFFE FÜR DIE SILAGEERZEUGllNG

Meersalz

rohes Steinsalz

Molke

Zucker

Zuckc::niibenschnirzel

Getreidemehl

Melassen

(I) :\B1. L 213 vom 21.7.1982. S. 8.



í
!

\

18.9.2008 18.9.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 250/47

ANHANGVIl

Rcinigungs- und Desinfektionsmittel gemäß Artikel 23 Absatz 4

Minel für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen für die Tierproduktion:

Kali- und Natronseifen

wasser und Dampf

Kalkmilch

Kalk

Branntkalk

Narriumhypochlorit (z, B. als Lauge)

Ätznatron

Ätzkali

Wasserstoffperoxid

natürliche Pflanzenessenzen

Zírronensäure. Peressigsâure, Ameisensäure. Milchsäure, Oxalsäure U11d Essigsäure

Alkohol

Salpetersäure (Melkausrüstungenl

Phosphorsêure (Melkausriistungen)

Formaldehyd

Reinigungs- und Desínfekrionsmittel für Zitzen und Melkgeräte

Natriumearbenat
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ANHANG VW

Bestimmte Erzeugnisse und Stoffe zur Herstellung von verarbeiteten ökologischen{biologischen Lebensmitteln
gemäß Artikel 27 Absatz l Buchstabe a

Alunerkung~J1:

A: zugelassen gemäß Verordnung (EWe) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
B: zugelassen gemäg Verordnung (EG) Nr. 834/2007

ABSCHNIIT A - LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE. EINSCHLIESSLICH TRÄGER

Zur Berechnung für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4 Buchsrabe a Ziffer ii-der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden
lebensmirreJzsarzsroffe, die in der Spalte "Code" mit einem Sternchen ausgewiesen sind, zu den 4yraren landwirtschaftlichenUrsprungs gerechnet.

Aufbereitung von Lebens,
Cenehmí-

Bezeichnung mfttelnCode
I\nwcndllllg~bcdingungengUllg

pflanzlichen tierischen
Ursprungs Ursprungs

A £l53 Pflanzenkohle X Geaschter Ziegenkäse
Morbier-Käse

,~ E 160b' Annatto. Bixin, X Roter Leícester-KäseNorblxln
Double-Gloucesrer-Käse
Cheddar
Mimolene-Käse

A E 170 Calcium-carbonat X X Darf nícht als Farb- oder Calciumzusatz
verwendet werden

A E 220 Schwefeldioxid X X Obstweine (*) ohne Zuckerzusatz (einschI.oder AgfeI- und Birnenwein) sowie Met:
5 mg (")

E 224 Kalium-metabisul- X X Bei Apfel- und Bimenwei.n unter Zusatzfit von Zucker oder Fruchtsaftkonzentrat
nach der Ferrnentlerung: 100 mg ("'''')

(') Als Obstwein gilt in diesem Zusam-
menhang Wein aus anderem Obst als
Wemtrauben .

(""")Höchstwerte beziehen sièh auf die in
allen Bestandteilen enthaltene
Gesamtmenge, ausgedrückt in
mg/IS02

A E 250 Natriumnitrit X Flelscherzeugnísse (1):oder

E 252 Kaliumnitrat X E 250: Richtwert für die Zugabeméllge,
ausgedrückt in NaNO,: 80 mg/kg
E 252: Rlchtwerr fúr die Zugabemenge.
ausgedrückt ill NaNO,,: 80 mg/kg
E 250: Rückstandshöchstmenge, ausge-
drückt in NaNO¡: 50 mgfkg
E 252: Rückstandshöchstrnenge, eusge-
drückt in NaNO,: 50 mg/kg

A E 270 Milchsäure X X

ccA E 290 Kohlendioxid X X
'-,

'=...A E 296 Äpfel'äurè X
:>

·"·.:,-",1A E 300 Ascorbinsäure X X Heischerzeugnísse (l) e

A E 301 Natríumascorbar X Fleischerzeugnisse (2) in Verbindung mir
Nitrit--o-der Nitrat

.;::;-0;.. ~ "'"v·· "0
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Aufbereínmg von Lebens-
Genehmj- mfiteln

gung Code Bezeichnung Anwendungsbedíngungen
pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

A E 306' Stark tocopherol- X X Antioxidaus für Fette und Öle
haltíge Extrakte

A E 322' Lecithin X X Mitcherzeugnisse e)
A E )2) Natriumlactat X Milch- und Fleischcrzeugnisse

A E 330 Zitronensäure X

A E 331 Natriumcitrat X
~.J'

A E 333 Calciumcitrar X

A E 334 Weinsäure (L(+)-) X

A E)); Natriumtartrat X

A E 336 Kaliumtartrat X

A E 341 (i) Monocalcium- X Triebmittel als Mehlzusatz
phosphat

R E 400 Alginsäure X X Milcherzeugnisse (')

A E 401 Narríumalginar X X Milcherzeugnisse (')

A E 402 Kaliumalginar X X Milcherzeugnisse (')

A E 406 Agar-Agar X X Milch- und Pleíscherzeugnlsse el
A E 407 Carrageen X X Milcherzeugnisse (2)

A E 410' johannlsbrotkern- X X
mehl

A E 412' Guarkernmehl X X (

A E 414' Gummi arabicum X X

A E 415 Xanthan X X .
A E 422 Glycerin X Für Pflanzenextrakte i

A E 440' (i) Pektin X X Milcherzeugnisse (î) ,

A E 464 Hyd",¡¿¿¡ropyl- X X Herstellung von Kapselhüllen
methy1ce lulose

A E 500 Natriumcarbonat X X "Dulce de leche" (,) und Sauerrahmbutter
und Sauermilchkäse (')

A E 501 Kaliumcarbonat X

A E 503 Ammornomear- X
bonat

A E 504 Magnesiumcarbo- X
nat ~

A E 509 Calciumchlorid X Milchgerínnung '"
"-~.

A E 516 Calciumsulfat X Träger
r-;

., ":,

A E 524 Natriumhydroxid X Oberflächenbehan,~luntvon Laug~ngc-
bäck

A E 551 Siliciumdioxid X ruèselhilfsstoff für Kräuter und Gewürze
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Genehmi-
gung

Aufbereitung von Lebens-
mittdnl~

Code Bezeichnung Anwendungsbedingungen
pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

E 553b Talkum X X Überzugmirtel für Fleischerzecgntsse

E 938 Argon X X

E 939 Helium X X

E 941 Stickstoff X X

E 948 Sauerstoff X X

A

A

A

A

A

(I) Dieser Zusatzstoff darf nur verwendet werden, wenn der zusrândígen Behörde glaubhaft nachgcv ..tesen wurde. dass keine rechnologísche
Alternative zur Vertügung steht. die dieselben Garantien bietet undloder die es gestatter. die besenderen Merkmale des Er'lcugnisses
beizubehalten. .

¡:: ~¿~,l~~nd~~~';h~~~~~~:,n;;,;~~~f~;~~:v~~:~r,,~~;tnd,Creme vonbracner Farb, 'usgesülàer;eingedickter Milon.

I
I

I i
.Li
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ABSCHNITT B - VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE UND SONSTIGE ERZEUGNISSE, DIE BEI DER VERARBEITUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN

' DÜRFEN

18,9,2008

Aamcrhmgen:

A: zugelassen gemäß Verordnung (EWG) Nr, 2092/91 und übernommen durch Artikel21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
NI: 834/2007

B: zugelassen gemäß Verordnung (EG) Nr, 834/2007

Atlfbercirung AufhereitllngCenehmí-
Bezeichnung "011 Iebcnsmlr- VOll Lebensrnfr-

Anwendungsbedingungengung teln pflanzlichen tetn tierischen
Ursprungs Ursprungs

A Wasser X X Trinkwasser im Sinne der
Rkntlinie 9B/83/EG des
Rares (i)

A Calciumchlorid X Koagulatíonsmírrel
A Calciumcarbonat X

Calciumhydroxid X
A Calciumsulfat X Koagulationsmirtel
A Magnesiumchlorid (Nigari) X KoaguJationsmittel
A Kaliumearbonar X Trocknen von Trauben
A Natriumcarbonat X Zuckerherstellung
A Milchsäure X Zur Regulierung des pl-l-Wertes

des Salzbades bei der Käscher.
stellung (')

A Zitronensäure X X Zur Regulierung des pH.Wertes
des Salzbades bei der Käseher-
stellung (i)
Ólgewinnung und Stärkehydro- r
lyse

A Natriumhydroxid X Zuckerherstellung Herstellung
von Ol aus Rapssaat (Brassica
spp)

A Schwefelsäure X X Geiatin.herstelJung (')
Zuckerherstellung (')

A Salzsäure X Gelatineherstellung
Zur Regulierung des plí-werres
des Salzbades bei der Herstel-
lung Yon Gouda-, Edamer und
Measdamer Käse, Boerenkaas,
Friese und Leidse Nagelkaas

A Ammoniumhydroxid X Gelatinehersrellung
A Wasserstoffperoxid X Gelatineherstellung
,~ Kohlendioxid X X

A Stickstoff X X
A Ethanol X X Lösemittel
A Gerbsäure X Filtrierhilfe
A Eiweißalbumin

A Kasein X
A Gelatine X

Hausenblase .\ ~>A X

A Pflanzenöle X Schmier- bzw. Trennmittel oder
Schaumverhüter

.:.~'"
('j ABI. r. 330 vom 5.12.1998. 5.32.

dr c, su
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Anwendungsbedingungen
Autbereitung Aufbereitung

Genehmt- Bezelchnung von Lebensmit- von Lebensmir-
gung teln pflanzlichen teln tierischen

Ursprungs Ursprungs

A Siliciurndioxid als Geloder kol- X X
loídale Lösung

A Aktivkohle X

A Talkum X

A Bentonit X

A Kaolin X X

A Cellulose X X

A Kieselgur X X

A Perlit X X

A Haselnussschalen X X

... Reismehl X

A Bienenwachs X

A Camaubawachs X

A X

(') Die Einschränkung gilt nur für tierische Erzeugnisse.
(') Die EinschränJ..:ung gilt nur für pflanzliche Erzeugnisse.

In Einklang mit den spezifi.
sehen Reinheitsnormen für den
Lebensmittelzusatzstoff E 553b

Verdickungsmittel rur Met (1)
In Einklang mie den spezífí-
sehen Reinheitsnormen für den
Lebéåsmíttelzusatastoff E 558

Propolis (1)

~~h:~~n~~~n~~~~~em~-den
Lebensmittelzusatzstoff E 559

Gelatineherstellung (')

Gelatineherstellung C)

Gelatineherstellung (1)

Trennmittel

Trennmittel

T

i
I
II
'I

~I
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Nichtökologische/nichtbiologische Zutaten landwirtschaÎtlichen Ursprungs gemäß Artikel 28

l. UNVERARBEITETE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE UND DARAUS HERSTELLTE VERARBEITUNGSERZEUGNISSE

I.l. Essbare Früchte, Nüsse und Samen

Eicheln Quercus spp,

Colanüsse Cola acumínaa

Stachelbeeren Ribes /lva-cris1)a

Maracuja (Passionsfnlchr) Passlflora edulis 'r..,

Himbeeren (getrocknet) RubrIS idaeus

Rote Johannisbeeren (getrocknet) Ribes rubrum

1.2. Essbare Gewürze und Kräuter

pfeffer (peruanlsch) Schinu, moll, L

Meerrettichsamen Annorada l1.!SIicana

Kleiner Galgant Alpinia officinarum

Saflorölüren Carthamus tincrorius

Brunnenkresse Nasturtium offidnale

1.3. Verschiedenes

Algen. einschließlich Seetang, die für die Herstellung 11ichröko]ogischerjnichrbio1ogischer Lebensmittel verwendet
werdeu dürfen.

Kakao 11teobroma caCM

Kokosnüssen Coco.~nucifera

Oliven orca curopaea

Sonnenblumen Heliantlws annu1.L.'>

Palmen ElaeLç gt.LÍ11eensis

Raps Bra.ttica napus, rapa

Saflor Cart'hamu.<;tinctorius

Sesam Scsamum indù;um

Soja G~'cinc max

2. PFLANZUCHE ERZEUGNISSE

2.1. Fette und Ö1e. auch raffiniert, jedoch nicht chemisch verändert. aus Pflanzen mit Ausnahme von

Fructose

2.2. Folgende Zucker, Stärken und sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen ~,

Reispapier

Oblaten

Reis- und Wachsl11aís;rärke. nicht chemisch verändert

-
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2.3. Verschiedenes

Erbsenprotein Pi~umspp.

Rum: nur aus Rohrzuckersair gewonnen.

Kirsch. hergestellt auf Basis von Früchten und Geschmacksstoffen gemäß Artikel 27 Absatz l Buchstabe c.

3. TIERISCHE ERZEUGNISSE

Wasserorganísmen, nicht aus der Aquakultur. die bei der H:,Tste1!ung nichtökologíscherjnkhtblologischer
herkömmlicher Lebensmittel verwendet wesden dürfen. '

Gelatine

Molkenpulver .Herasuola"

Naturdärme

.....:.).

I
--.JI
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ANHANGX

Arten, für die in anen Teilen der Gemeinschaft ökologisehfbiologisch erzeugtes Saatgut oder ökologisch/biologisch
erzeugte Pflanzkartoffeln gemäß Artikel45 Absatz 3 in ausreichenden Mengen und für eine signifikante Anzahl

Sorten zur Verfügung stehen
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ANHANG xr

Gemeinschaftslogo gemäß Artikel 57

A. GEMEINSCHAFTSLOGO

1. Bedingungen flir die Gestaltung und Verwendung des Gerneínschafeslogos

1.1. Das Gemeinschafrslcgc muss einem der Muster in Teil B.2 dieses Anhangs entsprechen.

l.2. Die Angaben, die das Logo enthalten muss, sind in Teil B.3 dieses Anhangs vorgegeben. Das Logo kann mit der Angabe gemäß dem Anhang der
Verordnung (EG) Nr. 83412007 des Rares kombiniert werden.

1.3. Bei der Verwendung des Gemelnschafrslogos und der Angaben gemäf< Teil B.3 dieses.Anhangs sind dÍé Reproduktionsanweisungen des grafischen
Handbuchs In Teil BA dieses Anhangs zu beachten.
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Español
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B.2. Mu..c¡:ter
Cestina

Iraliane

Dansk

Latviesu valoda
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Nederlarids Porruguês

Slcvenéína (slcvensky jazyk)

Svenska.

Nederlandsjfrançais

Polski

Slovcnsëína (slovenski jezik)

Suomi/Svenska

Suomi

Românñ

Fran,ais/Deutsch
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B.3. Angaben, die das Gemeinschaftslogo enthalten muss

B.3.1. Einzelangaben:

BG: sVlOnOr¡'¡QHO 3EME,UrnI1E".

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMi!DELSTVÍ

DA',,0KOlOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÓLLUMAjANDUS, ÖKOLOOGILINE PÓLLUMAjANDUS

EL: BIOAOnKH rEQPrL~

SK: EKOLOGICKÉ POENOHOSPODÁRSTVO

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOGISKÄ LAUKSAIMNIECIM

IT: EKOLOGINIS 2EMES ÛK1S

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNlcrwO EKOLOGICZNE

IT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURA ECOLOGIC}.".

SL: EKOLOSKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK
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B.3.2. Kombinùtion zweier Angaben:

Kombinationen zweier Angaben in den Sprachen gemäß Abschnitt B.3.l sind zulässig. soweit sie wie folgt gestaltet sind:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FliSV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT ¡ORDBRUK

FRIDE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Grafisches Handbuch

INHALT

l. Einleirung

2. Allgemeine Verwendung de, Logos

2.1. Farblogo (Referenzfarben)

,
2.2. Einfarbige Ausführung: Logo in Schwan-Weiß

2.3. Kontrast zu den Hintergrundfarben

2.4. Schriftbild

2.5. Sprachversion

2.6. Verkleinerte Formate

1.7. Besondere Bedingungen für die Verwendung des Logos

3. Orígfnalreprovorlagen

3.1. Zweifarbige Ausführung

3.2. Konturlinien

3.3. Einfarblge AustUhrung: Logo in Schwarz-Weiß

3.4. Farbmusterbögen

1. EINLEITUNG

c _
Das Grafikhandbuch soll den Marktteilnehmern bei der Reproduktion des Logos als Anleitung dienen.
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2. ALLGEMEINE VERWEl'<'DUNG DES LOGOS

2.1. Farblogo (Referenzfarben)

Bei Farblogos sind entweder Pantone-Senderfarben oder ein herkömmlicher Vierfarbendruck zu verwenden. Die Referenzfarbcn sind
nachstehend vorgegeben. '

Logo in pantene

GREEN: Pantone 367

•BLUE: Pantone Reflex Blue
Text in blue

Logo in four-colour process

GREEN: 30,5 %cyan + 60 %yellow

•BLUE: 100 % cyan + 80 % magenta
Text in blue

2.2. Einfarbige Au<fiihrung: Logo in Schwarz-Weiß

Das Logo in Schwarz-Weißkann wie folgt verwendet werden:
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2.3. Kontrast zu den Hintergrundfarbcn

Bei Verwendung des Falblogos auf einem farbigem Hintergrund, der das Lesen der Schrift erschwert, empfiehlt sich eine Abgrenzung durch
eine umlaufende Konturlinie. wie nachstehend gezeigt, um das Logo besser vom Hintergrund abzuheben.

Logo mit farbigem Hintergrund

2.4, Schriftbild

Für den Text empfiehlt sich der Schriftsatz .Fruriger BoJd Condensed" oder .Myriad BoJd condensed" in Großbuchstaben.

Die Buchstabengröße ist nach den Vorgaben unter Abschnitt 2.6 zu verkleinern.

2.5. Sprachversion

Es kann (können) die Sprachversion(en) gernäl< Teil B.3 ausgewählt werden.

2,6. Verkleinerte Forma,.

Sollte die Verwendung des Logos auf verschiedenen Etiketten eine Verkleinerung erfordern, so sind folgende Mindestdurchmesser einzuhalten:

a} bei Logos mit Einzelangahæ mindestens 20 mm Durchmesser

/~~ ...
\.;::}

20mm
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b) bei Logos mit einer Kombination von zweier Angaben: Mindestgroße 40 mrn Durchmesser.

2.7. Besondere Bedingungen fUr die Verwendung des Logos

Das Logo soll die Erzeugnisse aufwerten. Deshalb sollte die Umsetzung möglichst in Farbe erfolgen, darnít das Logo besser ins Auge fállt und
vom Verbraucher lelchter und schneller erkannt worden kann.

Aus diesem Grunde sollten einfarbige Logos (SchwarL-Weiß) gemäß Abschnitt 2.2 lediglich verwendet werden, wenn eine Umsetzung in Farbe
unpraktisch ist..

3. ORIGINALREPROVORlAGEN

3.1. Zweifarbige Ausfiihnmg

Einzelangabe in allen Sprachen

Beispiele von Sprachkombinationen gemäß B.3.2
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Beispiele v·on Sprachkombinacionen gemäß B.3.2
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3.3. Einfarbige Ausflihrung: Logo in S~warz-Weiß

3.4. Farbmusterbögen

PANTONE REFLEX BLUE
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18.9.2008

Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung flir den
Unternehmer gemäß Artikel 68 der vorliegenden Verordnung

Dem Unternehmer auszusteHende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 83412007

Nummer der Bescheinigung:

Name und Anschrift des Unternehmers:
Name, Ans~hrift und Codenummer der KonrrollstellejHaupttätigkeit (Erzeuger, Verarbeiter; Einführer usw]: Kontrollbehörde -_

Erleugnisgruppen.jTätigkeit: definiert als:- pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse
ök()logjSche~biO¡O~ische Erlê:ugnisse, Umstellungserzeug_- Tiere und tierische Erzeugnisse: nisse und e enfal niChtökoIO~iSche!nichtbiologische- Verarbeitete Erzeugnisse: Erzeugnisse, soweit eine paralle e ProdukcionjVcrarbeitung
im Sinne von Artikel J l der Verordnung (EG)"Nr. 834!
2007 stattfindet

Gü1tigkeirsdauer
Datum der Kontrolle{n):

Pflanzliche Erzeugnisse: von ..... bis ........
Tierische Erzeugnisse: von ..... bis .......
Verarbeitere Erzeugilisse: von ..... bis .......

Diose Bescheini¡¡ung wurde auf Basis VOnArtikel 29 Absatz J der verordnun~ (EG)Nr. 834!200i und der verordnunp,
(EG) NI'. 889/2 08 ausïesrcllt. Der angegebene Unrernehmer hat seine Tätig etten der Kontrolle unterstellt und erfü! tdie Anforderungen der elden vorgenannten Verordnungen.
Datum. Ort:
Unterschrift rur die ausstellende Kontrollstelle!Kontrollbehörde:
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ANHANGXTII

Muster einer Verkäuferbestätigung gemäß Artikel 69

Name und Anschrift des Verkäufers:

Verkäuferbestätigung gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Produktbezelchnung:Kennzeichnung (z. B. Nummer der Partie oder des
Bestands)

Bestandteile:
(Alle Produktbestandteilefalle während des Produktionsprozesses zuletzt verwendeten Bestandteile angeben)

Der Unterzeichnete bestätigt, dass dieses Erzeugnis weder "aus"noch ..durch" GVO im Sinne der Verwendung dieser
Begriffe in den Artikeln 2 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hergestellt wurde, und keine Informationen
vorliegen, die darauf schließen lassen. dass diese Erklärung falsch ist.
Der Unterzeichnete bestätigt, dass das vorstehend bezeichnete Erzeugnis die Anforderun¥,en von Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hinsichrlich des Verbots der Verwendung von GVa erfüllt. .
Der Unrerzeíchnete verpflichtet sich. seinem Kunden und der für Um zuständigen Kontrollstelle/Kontrollbehörde
unverzüglich Mittellung zu maehen. wenn diese Besrätigung widerrufen oder geändert wird oder wenn lnfcrmatíonen
bekannt werden. die die Richtigkeit der Bestätigung in Frage stellen.
Der Unterzeichnete ermächtigt die rur die Kontrolle des Kunden zuständige Kontrolisrelle/Kontrollbehörde im Sinne VOll
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 8.J4/2007, die Richtigkeit dieser Bestätillull zu prüfen und erforderlichenfalls Proben
für den analytischen Nachweis zu ziehen. Ferner stimmt der Unrerzeichnere zu, dass diese Aufgabe von einer
unabhängigen Ste!le vorgenemmen werden kann. die von der KontrollsteIle schriftlich benannt wurde,
Der Unterzeichnete hafrer fúr die Richtigkeit der Angaben dieser Besrätigung.

Land, Ort. Datum und Unterschrift des Verkäufers: l~) Firmenstempel des Verkäufers:
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Entsprechuugstabelle gemäß Artikel 98

(1) Verordnung (EWG) Nr. 207/93
Verordnung (EWG) Nr. 2092j91 12) Verordnung (EG)Nr. 223/2003 Vorliegende Verordnung

13) Verordnung (EG) Nr. 1452/2003

- Artikel!

- Artikel 2 Buchstabe a

Artikel 4 Nummer 15
e_

Artikel 2 Buchstabe b

Anhang !Il Abschnitt C (erster Cedan- Artikel 2 Buehstabe c
~kenstrich}

â~S:fe~;~;~h)hni[tC (zweiter Artikel 2 Buchstabe d

- Artikel 2 Buchstabe e

- Artikel 2 Buchstabe f

- Artikel 2 Buchstabe g

- Artikel 2 Buchstabe h.-
Artikel 4 Nummer 24 Artikel 2 Buchstabe i

- Artikel 3 Absatz l

Anhang l Abschnitt B Nummern 7.1 Artikel 3 Absatz 2
und 7.2

Anhang l Abschnitt B Nummer 7.4 Artikel 3 Absatz 3

.Anhang I Abschnitt A Nummer 2.4 Artikel 3 Absatz 4

Anhang l Abschnitt A Nummer 2.3 Artikel 3 Absatz ;

- Artikel4

Artikel 6 Absatz l, Anhang I Artíkel â

Abschnitt A Nummer 3 Cc

Anhang I Abschnitt A Nummer; Artikel6

Anhang l Abschnitte B und C (Titel) Artikel 7 .
Anhang I Abschnitt B Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz l

Anhang! Abschnírt C Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz 2

Anhang l Abschnitt B Nummern 3.4, Artikel 9 Absätze 1 bis 4
3.8, 3.9, 3.1O, 3.11

Anhang l Abschnitt C Nummer 3.6 Artikel 9 Absatz 5

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.1.1 Artikel 10 Absatz 1

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.2.1 Artikel 10 Absatz 2

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.2.2 Artikel 10 Absatz 3

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.2.3 Artikel 10 Absatz 4

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.3.5 Artikel 11 Absatz 1

Anhang l Abschnitr B Nummer 8.3.6 Artikel 11 Absar~' 2

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.3.7 Artikel 11 Absatz 3 "'-"""'-

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.3.8 Artikel 11 Absätze -sund 5 ~~.. _~" ,

Anhang I Abschnitt B Nummern 6.1.9, Artikel 12 Absätze 1 bis 4
8.4.1 ~is 8.4.5

Anhang l Abschnitt B Nummer 6.1'.9 , "1i:rrikel12 Absatz 5
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(I) Verordnung(EWG) Nr. 207(93
Verordnung (EWG) Nr. 2092191 (2) Verordnung(EG) Nr. 223(2003 Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung(EG) Nr. 1452(2003
Anhang I Abschnitt C Nummern 4. 8.1 ArtikelI3bis 8.5

Anhang l Abschnitt B Nummer 8.1.2 ArtikelI4
Anhang I Abschnitt B Nummern 7.1, ArtikeIIS7.2

Anh.mg l Abschnitt B Nummer 1.2 Artikell6
Anhang I Abschnitt B Nummer 1.6 Artikel 17 Absatz I
Anhang r Abschnitt B Nummer 1.7

Artikel V Absatz 2
Anhang r Abschnitt B Nummer 1.8 Artikel 17 Absatz 3
Anhang r Abschnitt B Nummer 4.10 Årtikel 17 Absatz 4
Anhang J Abschnitt ß Nummer 6.1.2 Artikel 18 Absatz I
Anhang I Abschnitt B Nummer 6.1.3 Artikel 18 Absatz 2
Anhang r Abschnitt C Nummer 7.2 Artikel 18 Absatz 3
Anhang r Abschnitt B Nummer 6.2.1 Artikel 18 Absatz 4
Anhang I Abschnitt B Nummer 4.3 Artikel 19 Absare I
Anhang I Abschnitt C Nummern 5.1. Artikel 19 Absätze 2 bis 45.2

Anhang I Abschnitt B Nummern 4.1, Artikel204.5, 4.7 und 4.11

Anhang r Abschnitt B Nummer 4.4 Artikel21
Artikel7

Artikel22
Anhang I Abschnitt B Nummern 3.13, Artikel 235.4, 8.2.5 und 8.4.6

Anhang 1 Abschnitt B Nummern 5.3, Artikel 2t5.4, 5.7 und 5.8

Anhang I Abschnitt C Nummer 6 ArtikeI2,
Anhang IIIAbschnitt E Nummer 3 and Artikel 26...bschnitt B

Artikel 5 Absatz J und Anhang VI Artikel 27 .Telle A und B

Artikel , Absatz J
Artikel28

Artikel 5 Absatz J (I): Artikel 3 Artikel Zç
Anhang IH Abschnitt B Nummer 3 Artikel 30
Anhang III Nummer 7 Artikel 31
Anhang III Abschnitt E Nummer 5 Artikel 32
Anhang rrr Nummer 7 Buchstabe a Artikel J3
Anhang III Abschnitt C Nummer 6 Artikel 34
Anhang III Nummer 8 und Abschnitt Artikel 35A Nuhlmer 2.5

Anhang I Abschnitt A Nummern I.l Artikel 36bis 1.4
-Anhang r Abschnitt B Nummer 2.1.2 Artikel 37

Anhang r Abschnitt B Nummern 2.1.1, Artikel38 ",,= .
2.2.!, 2.3 und Anhang I Abschnitt C

e-;Nummern 2.1, 2.3 ,
.\ ..•-

Anhang I Abschnitt B Nummer 6J.6 Artikel 39 <:,'

Anhang III Abschnitt Al Nummer 3 Artikel 40und Buchstabe b
-<>~

Anhang I Abschnitt C Nummer 1~3 Artikel4!
.-.
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(J) Verordnung (EC)Nr. 1452/2003

Anhang l Abschnítr B Nummer 3.4 Artikel42(erster Gedankensrrich) und Num-
mer 3.6 Buchstabe b

Anhang I Abschnitt B Nummer 4.8 Artikel 43

Anhang l Abschnitt C Nummer 8.3 Ar,ikel44

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 45

(3): Artikel l Absätze l und ~ Artikel 45 Absätze l und 2

(3): Artikel 3 Buchstabe a Artikel.,45 Absatz 1

(3): Artikel 4 Artikel 45 Absatz 3

(3): Artikel 5 Absatz l Artikel 45 Absatz 4

(3): Artikel 5 Absarz 2 Artikel 45 Absatz 5

(3): Artikel 5' Absatz 3 Artikel 45 Absatz 6

(3): Artikel 5 Absatz 4 Artikel 45 Absatz 7

(3): Artikel 5 Absatz 5 Artikel 45 Absatz 8

o Anhang l Abschnitt B Nummer 8.3.4 Artikel46

Anhang r Abschnitt B Nummer 3.6 Artikel 47 Absatz 1Buchstabe a

Anhang J Abschnitt B Nummer 4.9 Artikel 47 Absatz 2

Anhang I Abschnitt C Nummer 3.5 Artikel 47 Absatz 3

(3): Artikel 6 Artikel 48

(3): Artikel r Artikel49

(3): Artikel 8 Absatz 1 Artikel 50 Absatz l

(3): Artikel 8 Absarz 2 Artikel 50 Absatz 2

(3): Artikel 9 Absatz l Artikel 5! Absatz !

(3): Artikel 9 Absätze 2 und J Artikel 51 Absatz 2

Artikel 51 Absatz 3

(3): Artikel 10 Artikel52'.'
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,(3):Artikel 12 Absatz 2 Artikel 54 Absatz 2
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(3): Artikel 14 Artikel56

Artikel Si

Artikel 58
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(Veröffentlichwlgsbedüiftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-VertragsjEuraram-Ve1trags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 967/2008 DES RATES
vom 29_ September 2008 _

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischenfbiologischen Erzeugnissen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION _

gestützt auf den Vertrag Zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, ins?esondere auf Artikel 37 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission.

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates (l)
wurden Regeln für die Verwendung obligatorischer An-
gaben für ökologische{biologischeErzeugnisseaufgestellt;
unter anderem muss gemäß Artikel 24 Absatz 1
Buchstabe b jener Verordnung ab dem l. Januar 2009
bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung das
Gemeinschaftslogo erscheinen.

(2) Es hat sich gezeigt, dass das bestehende Gemeinschafts-
emblem gemäß Anhang V der Verordnung (EWG) NI'.
2092{91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökolo-
gischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung
der landwírtschaftlíchen Erzeugnisse und Lebensmittel(')
mit anderen bestehenden Logos für geschützte geograf]-
sehe Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen
gemäß der Verordnung (EG) NI'. 1898{2006 der Kom-
mission vom 14. Dezember 2006 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG)NI'. 510{2006 des Ra-
res zum Schutz von geografischen Angaben und Ur-

(') ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. l.
(') ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. l.

-

sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel e) und dem Zeichen für garantiert traditionelle
Spezialitäten gemäß der Verordnung (EG) NI'.
1216/2007 der Kommission vom 18. Oktober 2007
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)NI'.
509{2006 des Rates über die garantíert traditionellen
Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln (4)
verwechselt werden könnte.

(3) Für die Verbraucherwahrnehmung ist eine informative
Etikettierung mit einem markanten. ansprechenden Ge-
meinschaftsJogo wichtig, das die ökologische{biologische
Erzeugung symbolisiert und die Erzeugnisse eindeutig
identifiziert. Für die Gestaltung eines solchen Gemein-
schaftslogos und seine Bekanntmachung in der Öffent-
lichkeit wird eine gewisse Zeit benötigt.

(4) Damit die Marktteilnehmer finanziell und organisatorisch
nicht unnötig belastet werden, sollte die obligatorische
Verwendung des Gemeinschafts!ogös um den Zeitraum
verschoben werden, der für die Gestaltung eines neuen
Gemeinschaftslogoserforderlich ist. Eine solche Entschei-
dung hindert die Marktteilnehmer nicht ciaran. das der-
zeitige Logo gemäß Anhang V der Verordnung (£\VG)
NI'. 2092{91 freiwillig zu verwenden.

(5) Die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 sollte daher entspre-
chend geändett werden -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel1

Dem Artikel 42 der Verordnung~(EG).Nr.834{2007 wird folg-
ender Absatz angefügt:'

"Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben 'b und ¿ gelte~ 'jèdoch ab
dem 1. Juli 2010." ;: ".J'

(') ABI. L 369 vom 23.12.2006, S. 1.
(4) ABl. L 275 vom.,}9.10.2007, S. 3.

,i
I

" I
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Altikel2

Amtsblatt der Europäischen Union

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amt,blatt der EuropälIChen Union in
Kraft,

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 29. September 2008.

bn Namen des Rares
Der Präsiden!
M. BARNfER
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE·GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate F. Horizontal aspects of rural development
F.5. Organic Farming

Brussels, 19.12.2007
F.5/ICljnvD(2007)39467
committees/scof/2007meetings/27.11.2007
AGRI32847

MINUTES

,OF THE 70TH MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC
FARMING HELD ON 27 NOVEMBER 2007

RUE DE LA LOI 130 - llTH FLOOR - ROOM A

President: Mr Sousa Uva, Mr Hulot

26 Member States were present (Malta was absent); Norway and Switzerland were
present as observers.

Section A Drafts presented for a possible opinion

Mr. Hulot introduced Mr. Radecky, as a new member of Unit F.5 replacing Mrs
Bedechian. Mr. Radecky will deal mostly with the following topics: OFIS, organic
agriculture statistics, Article lOa and Article 15.

1. Separation of feed lines:
(AGRI/2007/63329revl)

The purpose of this draft Regulation is to prolong a derogation on using. the same
production line for organic and non-organic feedstuff under certain conditions until
1.1.2009 when the new Council Regulation will enter into force. The proposed
extension of the derogation is in line with the rules laid down in the new Council
Regulation, as according to the latter rules the production of processed organic feed
and non-organic feed in one production line is allowed as long as these productions
are separated in time.

draft Commission Regulation

Translation remarks regarding footnote 1 and whereas 4 were pointed out by DK, ES,
PT, SI, SK and FI. The Commission invited the Member States to send these
corrections bye-mail.

FR asked the Commission to include precautionary rules since this exception is
allowed under Regulation 834/2007. The Commission explained that implementing
rules will clarify it. ~ .

"-,

The draft Commission Regulation received a favourable opinion by qualifiêd
majority: 342 for; Malta was absent. .~'"

';'."~~ -~

-



2. Food additives and processing aids permitted in organic foodstuffs: draft
Commission Regulation amending and correcting Annex VI to Council
Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural
products and indications referring thereto on agricultural products and
foodstuffs (Doc AGRI/2007/63506 rev4)

The Commission presented a draft Commission Regulation on food additives and
processing aids permitted in organic foodstuffs.

The draft Regulation intended among other things to change the current indicative
ingoing amount of 80 ppm sodium nitrite (E 250) or potassium nitrate (E 252) to a
maximum added amount of 80 ppm for non-traditional products and a maximum
residual amount of 50 ppm exclusively for certain 'traditional meat products
mentioned in Directive 95/2/EC of the EP and of the Council (as amended by
Directive 2006/52/EC). These changes take into account the conclusions of the panel
of independent experts. The point was fmally withdrawn from the agenda (no vote
took place) as a qualified majority would. not have been reached. In fact from the
discussion the following came out:

CZ, DK, EL and IT said that they would not give a favourable opinion to the
amendment since they require stricter limitations on. the use of nitrites and nitrates.
DK did not think that nitritesinitrates should be allowed at all and requested a lower
maximum added amount of 60 ppm to be in line with their national legislation for
conventional products. Safe alternatives are already in use in BE and in IT for certain
products. IT wanted to add to the foot note a list of traditional Italian products for
which nitrites/nitrates are not allowed.

The Commission argued that lowering the levels in the short term is not possible, but
stressed the fact of a re-evaluation that is already planned in 3 years. DK thought that
there is no necessity of a re-evaluation. It should not be possible to extend the use of
nitritesinitrates after 2O1O.

DE, ES, FR, AT, PT, FI, SE, UK, expressed their concerns on food safety if nitrites
and nitrates are banned from the preparation of meat products and recommended that
research focuses on alternatives. Some countries wanted a security evaluation by
EFSA. DE, IE, ES, NL, AT and UK agreed with the proposed levels. On the contrary,
FR and PT required higher levels of nitrites and nitrates.

For hydrochloric acid, ES, IT and IE asked to limit its use to the Gouda cheese and
not to extend it to all hard rind cheeses. NL remarked that hydrochloric .acíd is used
not only for Gouda but also for other cheeses. The Commission, following the
indications of the panel of experts, will consider allowing hydrochloric acid only for
Gouda or a limited range of Dutch cheeses. FR expressed its doubts on whether
hydrochloric acid is in fact an additive or a processed aid, but the Commission replied
that it has the confirmation ofDG SANCO that is a technical auxiliary. BE opposed to
the use of hydrochloric acid in Gouda preparation. AT presented lactic acid as an
alternative auxiliary that reduces the pH in the brine bath for cheeses. NL argued that
it could not be used in Gouda since it will affect the flavour. -

,."

DK asked to reduce sulphides as much as possible to 50 mg. EI said it is too early to"?'"'
remove sulphides. Commission answered sulphur dioxide and potassium metasulphite - <
will be re-examined by 31 December 2010. ;" . c', ·,c

....::...').
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Concerns for the use of hydrogen peroxide for the processing of gelatine. The level of
hydrogen peroxide for gelatine, is measured by residual amounts in the final product,
the level in the final product must not exceed IOppm.

DK pointed out the necessity of removal of colouring substances from annex VI
completely. The Commission said that this could not be achieved with this proposal.

Translation or typing remarks should be sent to the Commission which will make the
corrections.

3. Codification of regulation 1788/2001: Commission Regulation laying
down detailed rules for implementing thé provisions concerning the
certificate ofinspection for imports from third countries' under Article 11
of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of
agricultural products and indications referring thereto on agricultural
products and foodstuffs

The Commission presented the results of the codification of Regulation (EEC) No
17881200l.Codification does not change the substance of the Regulation but only its
layout since it puts together in one single act the current legislation, in order to make
the framework clear and to avoid the introduction of substanding amendments.

ES and FR enumerated a series of mistakes in the translations that will be reviewed in
due time.

The codification of the Regulation was approved by qualified majority: 342 for; Malta
was absent.

3

Section B Information and/or discussion

1) New organic logo: state of play

The Commission presented a working document on the new logo for organic
products. This new logo will be approved by an amendment of the Regulation
2092/91 and will be included in the new implementing rules.

The Commission explained the importance of speeding up the decision making
process, since the new logo will be compulsory from 1 January 2009 and will be used
in the promotion campaign starting in FebruarylMarch 2008.

Following the indications given by Member States following positive comments were
stated: the chosen logo is simple, different from the previous one that was not
representative for the entire sector; different from the quality policy logos; mostly
green in colour, but functional in black and white and in reduced size and not
requiring translation.

The company Media Consulta Group, selected for the purpose of elaborating the new
logo, presented 13 logos, 5 of which were preselected and tested in DE;IT, PL and
UK; finally, 1 has been chosen. "

Transitory measures will help producers to run out of existing packages.

In general, the Member States welcomed the logo.



Questions arose about the possibility of participating in the decision process (DE, ES
and IT) and DK complained that Member States were not aware and they knew it
from the press. Comments on the colours were made by CZ, FR, IT LU and PT; the
Commission will think about the flexibility for the logo, although only one type of
green should be used.

DK, SE and UK opposed to the presence of "bio", since they believe that it could
create confusion among consumers. BO .and EL asked whether the Latin alphabet is
compulsory or not. DK, ES, NO, FI, SE and UK would prefer a symbol, although all
of them are familiar with the term "bio". The Commission argued that a drawing
would make the logo more complicated, and could create' problems in printing it in
small size. "

The Commission encouraged the Member States to send their comments up to 15
December but prudence in the sharing of this document is required. A vote will be
held in the January SCOF meeting.

2) New implementing rules on imports: presentation of a working
document

As part of the implementing rules of Council Regulation 834/2007 and, in particular,
of Articles 32 and 33, the Commission prepared a working document regarding
imports of organic products from third countries. This working document will also
include the content of Commission Regulation 1788/2001 about certificates of I

inspection.

With the cooperation of the Member States 3 lists will be created: the list of third
countries, the list of Control Bodies and Control Authorities for the purpose of
compliance and the list of Control Bodies and Control Authorities for the purpose of
equivalence. No timeframe has been given, but the lists will not be available before
the end of2009.

Transitional measures will allow the Member States to continue to grant
authorisations to importers.

DE, DK, IE and IT asked for clarifications about the terms "equivalence" and
"compliance". ES asked for clarifications on the geographical scope of the
accreditation and on the contents of the reports mentioned in Article 7, paragraph 2
and in Article 8, paragraph 2. The Commission clarified that, on the content, there
will be no distinction between products certified on the basis of compliance and
equivalence, so both will have the organic logo.

DE expressed its concerns as regards keeping the lists up-to-date and making it
available on internet in due time.

IT and SE hoped the Regulation will be simple.

The Commission emphasized that any further contributions' from the Member States
will be appreciated; deadline for the comments is set on 15 December. " .
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3) First impression on the stakeholder consultation on implementing rules
for organic production and labelling (working document)

The Commission presented a draft summary report on the stakeholder consultation on
new implementing rules. Additional comments sent by respondents have not been
taken up in the summary but if the Members States and stakeholders agree, may be
included in the final document.

The questionnaire was intended to be a tool to clarify certain ambiguities in the
context of drafting the new rules, it was neither a statistical survey nor a vote. The
answers will be taken into account one by one. <,

'DE and UK were concerned about the publication of the report on internet; the final
report will be published on CIRCA website but stakeholders that wanted their opinion
to be public have already published their answer on their own websites.

The Commission clarified the misunderstanding raised by IT and PT on whether both
the tables and the questionnaire should be filled in.

Further comments send before the 7 December 2007 will be taken into account.

4) Ad-hoc expert group on Annex n,pesticides: information

The Commission informed the Member States that the meeting of ad-hoc expert group
will be held on 22-23 January 2008. '

The group will examine the following substances: copper octanoate as a fungicide, as
requested by DE in 2004; ethylene for sprout suppressing, as requested by UK for
sprout suppressing in potatoes and onions in 2005; ethylene for ripening of citrus, as
requested by IT for ripening of all citrus, several times from 2005 on; spinosad as an
insecticide in fruit and vegetables, as requested by IT (2005) and FR (2007);
potassium bicarbonate (baking powder) as a fungicide, as request by UK (2006) and
FR (2007).

DK and IT asked information about the selection procedure of the experts; the
Commission replied that they will be chosen from an existing list from RID and the
names ofthe participants will be provided to the Member States.

5) Article lOa: follow-up of notifications

There were no notifications to discuss under this point.

6) Third countries: updates and overview

The Commission sent an updated list to the Member States.

7) Codex:

a) Information on comments sent to item B.S of CL~OO7/16-FL .=
(food additives)
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The Commission informed the Member States about the final version of the document
sent to DG SANCO.

b) Preparation of comments to CL 2007/34-FL (inclusion of
ethylene, to be sent before 15 January 200S)

The Commission asked the Member States to send possible comments Cl 2007/34-
FL on the inclusion of ethylene before 15 December. When no comments from the
Member States will be received, the Commission will not send comments to Codex on
this point.

S) Miscellaneous

Statistics on organic farming

The Commission informed that only 16 Member States plus NO sent statistics to
Eurostat concerning year 2006. The Commission invited the Member States to send
the data as soon as possible and to fill in all the boxes since an empty cell could be
interpreted as "n.a.' or as "zero".

As regards to the data of year 2006, only 6 Member States replied for the moment.
From 2007 onwards, data should be sent directly to Eurostat.

Clarifications were asked by DK and IE. The Commission explained that from year
2009 data concerning the year 2008 shall be sent in the new template. The new
procedure will be included in the implementing rules.

List of delegates for aquaculture

The Commission reminded the Member States to send the missing information as
regards the name and addresses of the delegates and the Departments responsible for
organic aquaculture in their country. This list is needed for the organisation of the
future discussion of the new implementing rules on organic aquaculture in the SCOF.

DG FISH as the leading DG on technical level will prepare the working document for
the draft implementing rules. For the purpose of gaining a better overview and
experience in this new field, DG FISH invited an expert group. DK and UK remarked
the importance of the independence and objectivity of the expert panel.

Coloured Easter eggs

DE asked the Commission for clarification on using colours for organic Easter eggs;
the Commission clarified that according to Section A.6 of Annex VI of Reg. 2092/91
only for the use of stamping eggshells certain colours pursuant to Article 2(9) of
Directive 94/36ÆC are allowed.

Feed shortages

CZ, El and ES asked to extend the derogation for using 5% of non-organic feedstuff.
In several regions the organic grain harvest was low because 'Of climatic catastrophes
(either heavy rainfall or droughts). The Commission advisedthe Member States to
make use of point 4.9 of Annex LB of (EEC) No 2092/91, which is foreseen to cover
such events in case of exceptional meteorological conditions. ,:""~,,

<'

6



Others

The following topics were raised by different Member States, but due to time
restraints they could not be dealt with: guidelines for inspection procedure, raised by
SE; mineral feedstuff, raised by SE; anti-fungi treatment for seeds, raised by IE.

Next SeOF meeting will be held in Brussels on 16 and 17 January 2008, to discuss
implementing rules and vote for the logo.

Subsequent SeOF meeting is planned for 26 and 27 February 2008.

signed
Nikiforos SIVENAS

Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate F. Horizontal aspects of rural development
F.5. Organic Farming

Brussels, 7.02.2008
F.5/FBIlCljmID(2008)
G:\03. Committees & stakeholders\b.
SCOF\2008\08-01-16+ 17
AGRI3420

MINUTES

OF THE nstMEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC
FARMING HELD ON 16-17 JANUARY 2008

President: Mr Sivenas, Mr Bulot

27 Member States were present; Norway and Switzerland were present as observers.

Section A Drafts presented for a possible opinion

1) New organic logo: draft Commission Regulation amending Annex V to
Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of
agricnItural products and indications referring thereto on agricultural .
products and foodstuffs (Doc AGRI/2007/64351rev)

Most Member States appreciated the graphic and the design of the logo. Yet, DK, IE,
LT, HU, PL, FI, SE and UK were against the presence of term "bio". In their view,
this term would not be recognized by consumers or could mislead them (IE, L T and
UK).

DK, AT, FI, SE and UK would rather prefer a symbol.

LT, PL and FI asked to have other acronyms or translations of the term "bio". The
Commission replied that the presence of indications in different languages would
hamper the free circulation of organic products within the Community. BG, EL and
SE supported the Commission.

FI suggested postponing the promotion campaign until the products with the new logo
are already on the market. IE, FR, IT and LU on the contrary, wished to launch the
promotion campaign as soon as possible. .

,:("')

During the discussion, accoUlltíV;is taken of the comments raised by the Member
States, and where necessary the.draft was amended accordingly. At the request of DE,
the following sentence was' added to the draft regulation: "the logo may be used
visually combined with graphical or textual elements referring to organic farming,
under the condition that they do not modify or change the nature of the logo".

The revised document received a favourable opinion by qualífíed majority: 265 for,
80 against CLT, PL, FI, SE, and UK), O abstention. '-;

L T argued that the term "bio" in LT refers to "biotechnology" and it is associated ~ith
GMOs; FI and SE said that "bio" has no link at all with organic farjning:'PLjoined
this opinion and added that producers do not want it; finally, UK said that when a
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product is marked as "bio", it means that it contains lactobacillus and/or other live
cultures, therefore the logo "bio" would mislead customers.

2) Food additives and. processing aids permitted in organic foodstnffs: draft
Commission Regulation amending and correcting Annex VI to Council
Regulation (EEC) No, 2092/91 on organic production of agricultural
products and indications referring thereto on agricultural products and
foodstuffs (Doc AGRI/2007/63506 rev4)

The point had been withdrawn from the Agenda of the previous 70ili SCOF meeting,
as a qualified majority would not have been reached. At that time concerns were
raised mainly on two points: the level of nitrites and nitrates allowed for organic meat
products and the use of hydrochloric acid in the brine bath for Dutch hard rind

"·cheeses.

The Commission remarked that the provisions on nitrites/nitrates in revision 4 of the
draft Regulation were in line with the conclusions of a panel of independent experts.
Moreover, they had recommended to forbid the use of nitrites and nitrates in organic
products within a reasonable time scale.

The Commission is aware that the situation in the EU differs. Some Member States
already produce organic meat products without nitrites and nitrates, while some others
areconcerned on food safety and wish to keep the use of these substances until safe
alternatives are found.

2

Taking this situation into account, the Commission proposed as a compromise to
delete the proposed new rules on nitrites/nitrates and by extension of sodium
ascorbate from the draft regulation. The revision clause, to re-evaluate the use of
sodium nitrite and potassium nitrate before 31 December 2010, is kept. Until that
date, current levels allowed by Regulation 780/2006 and Directive 95/2ÆC as
horizontal legislation apply.

DE, FR, CY, AT, FI, SE and UK welcomed the slowing down of the removal of
nitrites and nitrates and ES, FR, AT and SE wanted to be assured that they are .Q!l]x
removed after the revision in 2010, when safe alternatives are available.

IE, EL and FR requested to encourage research at EU level from now until20l0. The
Commission had already submitted the issue to DG RESEARCH, but since this DG
covers a wide list of topics, it is important that, in the meanwhile, Member States
commit themselves to conduct research on safe alternatives to the use of these
substances.

BE, CZ, IE, IT, CY, LV, LT, LU, MT, NT, PL,;pt, RO, SI and SK shared the
Commission's main goal of eliminating nitrites !.and nitrates from organic meat
products. They accepted the proposal in the spirit' of compromise. Some Member
States considered that EFSA should be asked for opinion.

IT suggested to include a list of meat products that can be already produced without
nitrates and nitrites as a positive sign for consumers.

Finally DK opposed to the use of nitrites and nitrates and stated that-further research
is not needed, since there are already organic meat products without nitrites aIid
nitrates. '.



FI asked to reconsider the wording of the specific conditions of sulphur dioxide and
potassium metabisulphite in Regulation No. 780/2006, since with the current wording
it would not be allowed to use sulphur dioxide and potassium metabisulphite in other
fruit wines with added sugar or juice concentrate than in cider and perry.

FR requested to include cellulose as a processing aid (as used for production of
animal gelatine) for production of vegetable extracts, juices, etc.

The other problematic issue raised by some delegations during the 70tl!SCOF meeting
was the use of hydrochloric acid (HCI) in the brine bath for the production of Gouda
and other hard rind cheeses. In particular, because the initial request from NL was
only for Gouda cheese, and the NL later on requested to extend the use to other hard
rind cheeses. Some Member States have in the previous SCOF been concerned about
allowing HCI for a wider range of hard rind cheeses; --

Subsequently the NL had provided a list of certain cheeses for which it is necessary to
use the hydrochloric acid (HCI).

The HCI revision clause on 31 December 2010 was kept in the revised draft
regulation.

As requested by AT, lactic acid and citric acid were listed as processing aids in the
revised draft regulation in order to allow their use for the regulation of the pH in the
brine bath.

DK and FI did not support the use ofHCI. UK and SE did not want the useofHCI to
be limited for certain specific cheeses. The points discussed and agreed to were
inserted in Doc AGRI/2007/63506 rev5 which received a favourable opinion by
qualified majority: 321 for, 7 against (DK) 17 abstention (FI, SE).

DK opposed to the regulation because it wanted an ending date for the use of
nitrites/nitrates and elimination in 2010, instead of a revision clause and it wanted the
added amount to be reduced to 60 mg/kg. FI abstained because it does not support the
use of HCI; finally, SE abstained since it did not want the use ofHCI to be limited to
Dutch cheeses only.

Section B Information and/or discussion

1) Compound mineral feedingstuffs - SE request

SE raised the issue of non-availability of organic mineral feedingstuffs. Mineral
feedingstuffs are very often produced with non-organic binders and carriers. Using
such feedingstuffs is obviously not in compliance with the provision to feed
herbivores with 100% organic feedingstuffs. As the non-organic vegetable ingredients
represent between 1% and 3% of the compound mineral product, which again
represents only a small .amount of the total feedingstuffs, the final presence of non-
organic materials in a feed ration is very limited.

DK, LT, NL, NO, AT, SK, FI, UK shared the same concerns as ':SE.EL suggested
using other substances like phosphorus or limestone. FI reminded, that molasses are
important to guarantee a flavour that attracts animals. It suggested thatfor 'non-
organic binding agents a maximum level of 3% in the total compound-rníneial.'
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feedstuff as referred to in Council Directive No. 96/25ÆC on the circulation of feed
materials shall be introduced.

2) Summary report on stakeholder consultation regarding new
implementing rules - working document AGRIl07/32723revl

The Commission will prepare a working document for the next meeting.

Final results of the stakeholders' consultation were presented to the Member States.

The document has been updated with answers received until 20 December 2007 and
with the additional and general comments sent by respondents. Besides, changes were
made in the classification of respondents, as upon request of the Advisory Committee.

'The overall result is a valuable support for the development of the new implementing
regulation.

On request of IT and DK regarding a limited publication of the results, the
Commission explained that the final document is published on CIRCA. It is in the
hand of Member States and stakeholders to circulate it with caution.

3) Draft implementing rules on organic production, labelling and control-
presentation of a working document

The Commission presented a working document on new implementing rules on
organic production, labelling and control. The workings document was elaborated
under the following considerations:

4

It contains the transposition of the Annexes of Regulation 2092/91, the
substance is maintained and only adapted in few cases when required by the
new Regulation (EC) no 834/2007

The structure of the text follows the structure of Reg. 834/2007

Principles, objectives and basis production rules are set up in Reg. 834/2007

Derogations of production rules are either transferred to permanent rules or
moved as future exceptional rules under the flexibility provisions under the
consideration of the outcome of the stakeholder consultation

The language is simplified

New elements/provisions are inserted for yeast, a model for a vendor
declaration and a model for the documented evidence.

IT, supported by DE, made a formal request to receive documents from the
Commission well in advance and translated in all languages to allow internal
consultation. The Commission explained that for the sake of transparency and
efficiency a working document and not the official draft regulation was presented.
This allows the participation of Member States in a very early stage of the document.
The internal procedures do not provide for the translation of working documents.

General comments on the document

-
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DE, ES and IT complained about the short notice they received the document and the
availability of document in English only. The Commission is aware of the
inconvenience resulting from not translating the document and explained the lack of
resources to get the translations for every revised document in a reasonable timeframe
since official documents have higher priority; anyhow, the draft regulation is still a
working document, so the Member States will have time to send their comments. The
final regulation that will be submitted to the vote in May will be circulated among the
Member State in their national languages.

DE and SE commented the necessity of simplifying the rules, establishing concrete
criteria, to be easily followed by the control bodies.

DE, FR, IE, DK, FI, UK and ES asked to recall the details on principles and
production rules from the new Regulation No 834/2007 in the new implementing
rules. The hierarchy, respectively the ranking within the different measures of organic
production, is missing.

The Commission explained that the new Regulation (BC) No 834/2007 is outlining
objectives, principles, specific principles and basic production rules. The new
implementing rules - drafted as a Commission Regulation - are intended to outline the
specific production rules not covered by the Regulation. Both Regulations need to be
read together. The new Commission Regulation is legally based on the Council
Regulation. Duplicating the information already provided under the Council
Regulation into the Commission Regulation would not only be confusing but as welL
change the legal status of such information, which shall be either changeable on the
Council level or on Commission level.

Comments on Title I: introductory provisions

On Art. 1, UK suggested to mention "organic grapes" and to include an amendment
for organic wine.

On Art. 2, IT expressed doubts on the given definition of "non-organic".

With regards to the definition of "extensive husbandry", IE remarked the importance
of this definition while DK found it not necessary and suggested instead to define
"unit" and "holding".

UK asked for the definition of "small holding". PL asked for including definition of
"animal husbandry" and will send their written comments.

Comments on Title Il: rules on production, processing, packaging, transport and
storage on organic products.

Chapter 1. Plant production

On Art. 3(1), DK complained that operators' "notification to the control body" is not
enough and asked for stricter rules, whereas IE pleaded for more responsibility of
control bodies, who may outline by themselves the details on how .to notify. FR
suggested to introduce a similar provision as already defined "under "livestock
recording" for the use of fertilizers and plant protection measures. This .~as
welcomed by the Commission. .



FR requested to introduce a provision on "landless production" and like other Member
States asked again to recall the general plant production rules.

Chapter 2. Livestock production

FR asked to recaU the general livestock production rules, in particular regarding the
veterinary treatment and disease prevention. PL asked to add other species in Annex
IV.

-:»

FR and LU asked to insert a reference to Art. 42 of the Regulation 834/2007 and that
national legislation shaU apply when certain animals' species are not mentioned in the
implementing rules, i.e. snails and rabbits.

"On Art. 6(1), IT asked to add a reference to slow growing breeds'to face availability
problems.

On Art. 7(2)b), DK asked to fix the weaned date for lambs and kids at 90 days to
ensure animal welfare.

On Art. 7.3, DK suggested to clarify that rules apply only for breeding purposes.

On Art. 7(3)(a), ES asked to 'keep the current percentages of non-organic livestock,
arguing that indigenous breeds are often not available in sufficient numbers in organic
farming.

On Art. 10(3), DK asked for a clarification of multilayer systems and UK asked for
including the 1.600 m2 maximum total usable area.

BE and LU requested the harmonization of the minimum slaughter age regarding Art.
10(5).

EL and ES asked to reduce the 3 km radius condition for beekeeping and FI
complained that Art. 11(1) simplifies and shortens beekeeping provisions; ES asked
for more concrete and detailed wording on this point in particular regarding the "low
environmental impact" as referred to in Art l4(1)a)ix) of Reg. 834/2007.

DK noticed that breeding pigs were not mentioned explicitly in Art. 12 and they shall
have access to open air too.

Art. 13(2), IE referred to problems of coherence with national legislation regarding
livestock density, in particular where stricter rules are applied under the Nitrate
Directive.

DK and UK asked to further restrict the practices under Art. 15 in particular the
trimming of beaks and tails. The conditions for applying anaesthesia should be
specified. UK asked for a more preci~e term than "systematically",

IT proposed to include in Art. 20 a reference to "open air access" as a disease
prevention method.

Chapter 3. Processed products .,

DK position is against HACCP since it adds extra burden to ~perators~'
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Under Art. 24, ES and FR agreed that authorization is granted for one year; besides,
FR found it necessary to update the list of substances in Annex VIII of the new
implementing rules and in Annex VI of Regulation No 2092/91.

Chapter 4. Packaging, transport and storage of products

SE welcomed the proposal of allowing simultaneous collection of eggs and milk.

Chapter 5. Conversion rules

Art. 32: UK suggested that the conversion period should last 12 months.

Art. 33: FR proposed that organic farms feeding their livestock with their own organic
feed should have all their parcels cultivated organically. ,-

UK remarked the contradiction between Art. 34, mentioning the possibility of
allowing'livestock from other farms and Art. 5, mentioning that livestock should
come from the same farm.

Chapter 6. Exceptional production rules

Art. 35: DE and FR asked to open the exception rule on tethering of animals for all
farms,.UKasked to define "smaIl farms", furthermore, IT suggested to allow tethering
öf animals only in cases where transhumance is used in summer.

Art. 36.1(a), FR suggested to include ornamental crops and herbs.

Art. 36(3) DK, FR, IT, AT and UK asked to delete the deadline for the proposed
phasing out of this exception rule in 2013. AT pointed out its difficulties in complying
with the 3 km rule.

Art. 37: FR referred to a wrong reference in this Article, where Chapter 6 shall be
replaced by Chapter 2. ES asked for keeping the rule for the 18 weeks old puIlets as in
Annex I.B.3.6 of Regulation No 2092/91.

IT asked for limitation in time as regards the use of non-organic puIlets.

Art. 38: UK requested to include the use of non-organic fish meal.

Art. 40: DE welcomed the proposed maintenance of the seed data base and UK asked
to include propagative materials Art. 42":in reply to FR, DE, UK and DK, who asked
for the reasons why sheep and pigs are excluded from this exceptional rule, the
Commission explained that for those animals no justification was found, which is in
compliance with the objectives and general production rules in Reg. 834/2007. The
exception is restricted to ad~lt bovine animals, because those species may cause
management problems as regards the safety of the keeper and other persons handling
the animals.

Comments on Title 111: labelling

DK asked to include the labelling of mineral feedstuff.

Art 53: FR and UK asked to reintroduce pet food and aquaculture.
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"FR criticized incoherence in the control requirements between wholesalèis"imct
retailers.



Comments on Title IV: controls

On the issue of the annual inspections, FI and SE were concerned that the annual
complete physical inspection has been re-introduced, while DE welcomed the
proposal, in which the one inspection per year on the spot is kept. DE, FR and FI
asked for more detailed provisions (i.e. on risk-based checks) .

Art. 62, FR noticed that in Regulation No 834/2007 no import certificates are
mentioned as it is done in the new implementing rules.

Art. 63, FI pointed out that problems may arise if the model is focussed only on the
product and no reference to the validity in time is given

The Commission took note of the Member States comments and will reflect on it. The
:,Member States were asked to send further comments by email before 8 February
2008; comments should be preferably sent in English and clearly indicate the
concerned articles.

4) Draft implementing rules on imports of organic products - working
document

Some Member States (FR, IT and SE) already sent comments. Due to time running
out, the Commission requested all Member States to send their comments in the draft
in writing, and especially on the three following themes:

(I) How to organise and word the cooperation between Member States and the
Commission? How to distribute the evaluation tasks among Member States. What
about setting up a subgroup of the SCOF to deal with these tasks, possibly including
third country applications?

(2) Timing and prioritisation: are the time windows appropriate? What about
prioritisation and dealing with applications for equivalence first?

(3) As regards the level of detail in the regulation, the Commission has taken so far a
minimalist approach. In order to male clear to control bodies and authorities what
exactly is expected from them, a guidance document could be developedcontaíníng
formats for application, for the assessment report, as well as for the annual report.
Member States were asked to send their comments by 8 February 2008.

5) Article lOa: follow-up ot notifiêations
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The Commission presented three pending cases notified according to Article lOa of
Council Regulation (EEC) No 2092/91, one preliminary drafted case was replied by
IT on 14/0112008(DE notification of fungicide "Captan" found in grapes originated in
IT). Member States informed the Commission on the state of play, all the open
notifications have been notified by DE.

DE notified the founding of pesticides in kiwi as well as the presence of insecticides
and fungicides in grapes coming from IT. These notifications were made in August
and in September 2007. IT replied that the length of the procedure is'due to the fact
that the firms involved in the notification are, respectively, trading kiwis and trading
and stocking grapes; that means that responsibility has to be found at the productÍqn
level. Anyhow, the Central Authority and the Inspection bodies have. mad~}jle'
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necessary checks and no irregularities have emerged from a documentary control.
Further results will be available Soon.

The third case notified by DE in September 2007 showed evidence of finding of not
allowed insecticide in cucumbers originated from ES. ES replied that the procedure of
translation of the notification and sending it to the Autonomous Communities takes at
least one month. The Control Authority made additional visits to the fann concerned
and found no contaminations; however, contamination may be due to the presence of
neighbouring conventional producers so the certification is kept but the controls at the
operator will be more frequent in the future.

Finally, EL notified the withdrawal of the certificate because of infringements
regarding the labelling of organic kiwi and olive oil; the Commissiön replied that this
is an internal issue and is not considered as an Article 10å notification.

6) Miscellaneous

6.1. Mr Bates from DG FISH was present. to inform the Member States on the state of
play of organic aquaculture and the expert group's timetable. DG FISH is analysing
the current national regulations on aquaculture and the discussion is still on a general
level but in two weeks national delegates may receive the first joint report by the
experts. The objective is to release the regulation in October, possibly a short and
cleerregclatíon. FR questioned why only private experts have been invited to the
experts' group and not researcher; the Commission replied that meetings with the
Member States will take place in the SCOF and that it wanted to create a small group.
Further information or comments can be sent to: Richard.Batesrâ!ec.europa.eu.

6.2. For what concerns the expert group on pesticides, the list has been made available
and the meeting will take place on 22 and 23 January.

6.3. IE raised the issue of the use of zinc sulphate for treating seeds, since it is already
allowed as a food additive. The Commission answered that zinc sulphate is not
allowed as a plant protection product and that this issue can be dealt with bilaterally.

6.4. ES questioned the communication received from another Member State regarding
the residues ofpiperonylbutoxide (PBO) used as a synergist in natural pyrethrum. The
Commission recalled that the listing of substances' in Annex lIB only concerns the
active ingredients and not the other substances in the formulation such as synergists,
safeners, co-formulates or adjuvants. It also recalled that a possible prohibition of
PBO as synergist in pyrethrum fonnulations was discussed in the SCOF in July and
November 2000, but was not supported by most MS. The Commission furthennore
clarified that piperonylbutoxide is not considered as a pesticide active ingredient but
that residues are nevertheless frequently detected since PBO is used as a synergist in
many formulated pesticides. In that sense PBO residues can b an indicator for use of
pesticides other than pyrethrum.

6.5. PT asked for a derogation for using non-organic fodder since the adverse climatic
conditions and the lack of rains have affected the country's organic feed"production; ,~ .
EL share the same difficulties as PT as well as ES did the previous year. FR, facing a',.
similar problem, has already incorporated 5% of conventional feed for herbivores and, "'>

15% for other species but the Commission said that was not notified. DK 'and DE .
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underlined that it is always possible to import fodder within the EU internal market
from other countries. DE remarked that, in case the exception in Annex I.B point 4.9
will be used, only regionIs concerned should be allowed to use this exception and not
the whole country. Besides, the Commission supported by DK and IE, was concerned
about an excessive/abusing use this exception even if, as UK pointed out, 4.9
guarantees further controls on the single operator. The Commission also requested to
be informed about this exception every time it will be used and informing the other
Members States as well.

Corrigendum to the SCOF minutes

Some Member States asked for corrigenda to the míriutes of the 70th meeting of the
"Standing Committee on Organic Farming held on 27 November 2007 (Doc
AGRI/2007/32847). In particular, DK, NO,FI, SE and UK asked to replace: the
sentence "DK, ES, NO, FI, SE and UK would prefer a symbol, although all of them
are familiar with the term 'bio" with "DK, ES, NO, FI, SE and UK would prefer a
symbol since most consumers in DK, NO, FI, SE and UK are not familiar with the
term 'bio'", Besides, IT asked to correct the sentence "IT wanted to add to the foot
note a list of traditional Italian products for which nitrites/nitrates are not allowed"
with "IT wanted to add to the foot note a list of Italian products already produced
without nitrites/nitrates".

Regarding the minutes of the 69th meeting of the Standing Committee on Organic
Farming held on 16 October 2007 (Doc AGRI/2007/28083), BE requested to correct
the sentence "Doubts on meat safety arose from most Member States (AT, BE, CY,
DE, FI, FR, IE, PT, SE and UK), who said that nitrites and nitrates must not be
excluded until there is a safe alternative (otherwise organic products will be perceived
as less hygienical than conventional ones), while BE, DK, LU and NO expected
nitrites and nitrates to be removed as soon as possible" with "Doubts on meat safety
arose from most Member States (AT, CY, DE, FI, FR, IE, PT, SE and UK), who said
that nitrites and nitrates must not be 'excluded until there is a safe alternative
(otherwise organic products will be perceived as less hygienical than conventional
ones), while BE, DK, LU and NO expected nitrites and nitrates to be removed as soon
as possible".

----~

Next SCOF meetings wiIJ be held on 26-27 February 2008 and on 15-16 April2008.

signed
Nikiforos SIVENAS

Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate F. Horizontal aspects of rural development
F.5. Organic Farming

Brussels, 19.03.2008
F.5/ARljml8473
AGRI7200

MINUTES

OF THE 72ND MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC
FARMING HELD ON 26-27 FEBRUARY 2008

Presidents: Mr Sivenas, Mr Hulot

26 Member States were present (Malta was absent); Norway and Switzerland were
present as observers.

Section A Drafts presented for a possible opinion

1} Recast of Commission Regulation (EC) No 94/92 laying down detailed
rules for implementing the arrangements for imports from third countries
provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on' organic
production of agricultural products and indications referring thereto on
agricultural products and foodstuffs. (Doc AGRI/2007/64410)

The Commission presented a recast of Commission Regulation 94/92 which
has been already modified 15 times and which included a prolongation of the
equivalence period for four third countries, namely Argentina, Australia, Israel and
Switzerland.

FR, IT and ES notified several linguistic errors in their versions; the
Commission invited all the Member States to send their linguistic comments within
one week.

The Regulation received a favourable opinion by a qualified majority: 342 for,
Oagainst, Oabstention.

Section B Information and/or discussion

1) Draft implementing rules on organic production, labelling and control _
discussion of a working document

The Commission thanked Member States for submitting their comments in writing.
All remarks were gathered and listed in a table and will be analysed in détail as to take
on board as many as possible. Fields with many controversial opinions will need more
in-depth analysis and therefore shall be put on a "shopping list" for future discllss[~ri.

, »



Main questions discussed by Member States:

Comments on Title 1: introductory provisions

The Commission presented a legal analysis regarding pet food and whether it
could be covered by implementing rules on organic production. The Commission
reached the opinion that it is not covered by the General Food Law referring to feed
for animals, which are part of the food chain; consequently it cannot be covered by
the implementing rules. This legal interpretation was contrary to the opinion of
several Member Stafes (DE, AT, NL, IT and FI) who would like to include organic
pet food into the implementing rules. The Commission will compare its legal analyses
with that of the Council at the time of adoption of the new Council Regulation. The
Commission will come back to this question. '

The most intense debate started at the definition of "extensive husbandry"
where stocking density is defined as an equivalent to the numbers of animals
producing max. 170 kg/nitrogen/hectare/year, Opinions varied from no need to define
"extensive" at all, presented by DK, to a group of Member States which would like to
see the maximum limit lower than proposed 170 kg/nitrogen/hectare/year - DE, LU,
BG and SE. Another group of Member States would like to retain the proposed level:
BE, FI and HU.

A number of Member States (FR, UK, ES, AT, HU) asked for a definition of the term
"holding" and "unit".

For further definitions Member States were invited by the Commission to send
their proposals.

2

Comments on Title 11: rules on production, processing, packaging, transport and
storage on organic products

Chapter 1. Plant production

The majority of Member States expressed their opinion on the requirement for
operators to notify and record the products referred to in Annex II to the Regulation.
The conclusion. is that there is no need to notify and that recording documented
evidence is sufficient as not to increase the administrative burden. DK would like to
maintain the current provision so that control authorities shall authorise the use of
substances, where the Commission referred to the new Council Regulation which no
longer provides for this option.

Hydroponic plant production and in vitro plant production should be
forbidden. However, production in plant pots should be possible further on.

Chapter 2. Livestock production

Several Member States (ES, EE, UK, IE, SE, and DE) asked for keeping the
percentages as regards the purchasing non-organic animals for breeding purposes.
They would agree to a review of this provision in 2012 with a view ófphasin¥ out~

One of the main -fields discussed was the poultry sector, in -partícular the
minimum age at slaughter, the additional provisions for parent poultry, the access to
open air area from multilayer flousing systems, the definitions on poultry house 'and
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slow growing strains. Controversial opinions were posed as for example some
Member States would like to keep the minimum slaughter age for all poultry
including the slow growing strains, where others would like to keep the text as
proposed. UK sees an opportunity to define "slow growing strains" by "daily weight
gain" which was opposed by FR and BE. AT reminded that for poultry parent flocks
the current provisions are not sufficient. SE wanted to delete the provisions on the
maximum number of animals per poultry house as well as on minimum slaughter age.
FR stressed that poultry must have easy access to open air areas and that the number
of animals in a poultry house should not be too high for sanitary reason.

The Commission concluded that the discussion on this field is in a very early
stage and therefore suggested to stick to the original text.

ES demanded to broaden the possibility fer farmers 'to purchase feed from
"other farm units by the inclusion of the term "preferably" in the same region". This
proposal was supported by IE, LT and PT, while FR and DE would like to keep the
proposed wording as it underlines the importance of a land related production system.

Several Member States asked té include the prohibition of the preventive
allopathic treatment. Furthermore the treatment against parasites should be limited.

Chapter 3. Processed products

NL, supported by FI, requested to include natural smoke condensate into the
list of substances allowed in processing of organic food. The Commission is open to a
discussion and if majority of Member States is in favour then the smoke condensate
might be listed. FI also pointed out that 'the allowance of ion-exchange techniques
should be clarified here, however the Commission is not in the position to include
these techniques now and it suggest to the Member States to re-consider this issue
carefully.

FR, AT and UK urged the idea of setting up an expert group to better define
the necessary additives and processing aids for the production of organic yeast. DE
doubted that all the mentioned substances in Annex VIII are necessary for yeast
production and therefore should be deleted. '

Chapter 4.'Packaging, transport and storage of products

DE, NL, SE and UK opposed the requirement to use a seal during transport of
organic products as too strict and unnecessary condition as well as the requirement to
inform the control body or authority every time a derogation from the requirement of
closed packaging, containers or vehicles is used. Contrary, FR, ES and IT would like
to keep the sealing; this can be done by a single paper seal, as a way to ensure that
organic products can not be mixed with non-organic ones.

Chapter 5. Conversion rules

Some Member States (IE, ES, UK, IT) are in favour of a minimum conversion
period before the first harvest of organic product of 12 months. FRimderlin~d tltat all
parcels of a holding need to be converted. . c. ',.

~.. ~,'-J
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Chapter 6. Exceptional production rules

Regarding the exception on tethering some Member States asked to open the
exception for all farmers, and it should not be restricted to the winter months.

The exception on the sitting of beehives should not be limited in time but
clearly linked to the purpose of pollination.

The proposal of a deadline for using non-organic pullets was welcomed by
many Member States but needs the elaboration of provisions on the breeding pf
poultry before the phasing out.

Comments on Title III: labelling

A virtual working group on the provisions for indications will be created.
COM agreed with Member Státes to send their comments via e-mail within one week.

Comments on Title IV: controls

Most of the Member States prefer to maintain the at least once a year physical
control of all operators by the control body or control authority. However, UK, SE
and FI are in favour of a risk based approach which does not require compulsory

, physical controls. IT would like to keep one physical control per year, with the
exception of operators dealing with pre-packaged products (supported by IE, FR, and
DE).

Some Member States (DE, FR, and IE) demanded an exception from the
requirement of carrying out "unannounced" controls (Reg. 882/2003) as this is not
feasible in practice, where e.g. farmers often work part-time.

Comments on final provisions:

Several Member States (NL, EE, DE, AT and PL) asked to prolong the
transition period for the tethering and other housing conditions of animals. The
development of the organic sector will be seriously hampered without this possibility.

DE referred to the "voluntary character" of the statistical information, until the
Community Statistical Programme is set up.

Comments on Annexes:

SE asked to reword the "net floor area" in Annex III into the word ''useable
area", but was opposed by FR and ES, who doubted different calculations on density.

DE asked to delete the reference to "non-organic" in the box of product group
in Annex XII regarding the documentary evidence. The validity period should be
fixed for the entire documentinstead for product groups. '"

The Commission took note of the comments. A revised document will be
presented at the following SCOF.
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2) Draft implementing rules on imports of organic products - working
document

The Commission briefly presented the current situation regarding notified
import authorisations from Member States and described its view on a system of
dealing with future requests from third countries to be added to the list of equivalence.

In general, the system can continue on voluntary basis of co-reporting Member
States as it is nowadays or by dividing the requests between the Member States in a
just ay and on basis of their experience.

DE asked whether there budgetary resources are available from the
Commission as such additional work has no legal basis in their national legislation.
FR expressed the same concems related to the budgetary burdens and together with
UK it stressed the importance of spreading the knowledge and proposed to involve
new countries without experiences.

Discussion concluded by an agreement that Commission will propose new
guidelines which will not be legally binding but will help to deal with the workload,
as IT proposed. A proposal from DK for' I-day training for co-reporting countries and
those interested organised by the Commission was welcomed.

3) Mineral feedingstuff: presentation of a working document,
The Commission presented a working document which has been prepared

on request of the Member States to allow certain non-organic substances as carriers in
compound mineral feedingstuffs, in case these substances are not available from
organic production. The substances should be included in Annex II of the current
Regulation.

DE and IT would prefer to solve the problem in line with the organic food
processing, where non-organic processing aids should be allowed up to 5% in the
production of mineral feedingstuff.

AT, FR, IE and UK proposed to re-evaluate the 3 % threshold for the use
of non-organic carriers and dust reducers in mineral feeding stuff, as is seems too low.
SE, FI, BE and SK would like to include more substances, like vegetable 'oil into this
Annex. The Commission will come back with a revised working document.

4) Codex: preparation of the meeting of the Codex Committee on Food
Labelling (CCFL) of28 April to 2 May 2008 in Ottawa, Canada

The Commission presented the agenda and its position for the next Codex
meeting. A Council working group is scheduled for 8 April to prepare the meeting.
AGR! F.S will not be present in Ottawa.

S) Ad-hoc Expert meeting on pesticides in organic farming: presentation
of results

The Commission presented the report with the expert group recommendations
regarding the use of new substances, namely spino sad, potassium -bicarbonate and
copper octanoate and the new use of ethylene in degreening of citrus and sprouting
inhibition in potatoes and onions. '- 'o,
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DE, FR, HU, SK and ES welcomed the positive expert opinion and would like

to have those substances and uses approved soon. DK and BE questioned whether the
principles of organic farming were sufficiently considered. SE, NL, BE and UK raised
questions on the reduction of copper usage and the toxicological profile of spinosad.

6) Article lOa: follow-up of notifications

A proposal for standardised forms for notifications and replies has been
presented by the Commission. In general, the proposal has been positively welcomed
by the Member States. DE, IT, ES and NL asked for extension oftime for comments,
the Commission agreed and set a deadline for Comments till the end of March 2008.

IT proposed to include a specification of standards used for sampling when
Member State is notifying under Article lOa. FR and SK would like to add details
about the purchase invoices with date of purchase of the notified product.

Four open cases have been discussed:

kiwi originated from IT notified by DK where a high level of pesticide
fenhexamid has been detected. IT could not provide results yet because in this
case 9 operators were involved- what made it very difficult to find out and IT
asked for prolongation of 4 months period for reply;

lemons originated from IT notified by DK where a high level of pesticide
chlorpyrifos has been detected. IT has prepared a reply and it will arrive in
DK and at the Commission in a short time;

grapes originated from IT notified by DE where a high level of insecticide
lufenuron has been detected. This case requires from the IT side a few more
weeks to finalise the investigation;

eggs originated from IT notified by DE where isotopes ratio didn't correspond
to the place of origin. Due to a new methodology IT will ask a DE partner for
more details.

IT informed the Commission and Member States about the state of play of
their monitoring and inspection system in organic farming and the. latest public
communication on the SINAB (Italian national information system on Organic
Agriculture) website:
http://www.sinab.it/allegati news/502/0UALITA' CONTROLLI IN ITALIA BlOF
ACH 2008-ENGLISH.pdf

The Commission does not envisage extending the 4 months period for reply.

7) Miscellaneous

Several points were raised however due to the lack of time any other business
points have not been discussed: c

- DE with LU raised the question of colouring of organic Easter eggs,
SE and IT requested to correct the last SCOF minutes, _

- AT raised a question regarding the organic mead production,
SE raised a question about the Commission Decision 2007/442/EC on-non-
inclusion of certain active substances in Annex I to Council DireCtive
91/414, . ,.
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DK pointed that at the DG FISH expert group in organic aquaculture an
issue on use of two artificial antioxidants (BHT-butylated hydroxytoluene
and ethoxyquin) has been opened what would be considered by DK
violation of Council Regulation 834/2007 because a natural antioxidant E
306 allowed to use in organic fanning already exist on the market

Corrigendum to minutes of the SCOF of 16-17 January 2008

Two Member States asked for corrigenda to the minutes ofthe 71 st meeting of
the Standing Committee on Organic Farming held on 16-17 January 2008 (Doc
AGRI/2008/3420). IT asked to correct the sentence "IT wanted to add to the foot note
a list ofItalian products already produced without nitrites/nitrates" with "IT wanted to
add to the foot note a list of products already produced without nitrites/nitrates".

i"...

Besides, SE asked to correct the sentence "The Commission replied that the
presence of indications in different languages would hamper the free circulation of
organic products within the Commuriity. BG, EL and SE supported the Commission"
with "The Commission replied that the presence of indications in different languages
would hamper the free circulation of organic products within the Community. BG and
EL supported the Commission".

Next SCOF meetings will be held on 15-16 Apri12008.

signed
Nikiforos SNENAS

Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate F: Horizontal aspects of rural development
F.5. Organic Farming

Brussels, 20.05.2008
F.5/GMlaglD(2008)14010
Committees! SCOF/2008 AGR! DI011952

MINUTES
OF THE 73RD MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC

FARMING HELD ON 15 AND 16 APRIL 2008

Presidents: Mr Sivenas, Mr Hulot

27 Member States were present; Norway and Switzerland were present as observers.

Mr Hulot informed Member States about the situation concerning the new organic
logo. The Commission has decided to postpone the compulsory character of the EU
Logo. Article 24(1)(b) of Council Regulation (EC) No 834/2007 will be applied from
the 1st July 2010, and in the meantime it will be possible (not compulsory) to display
the old logo, as foreseen by Regulation 2092/91. At the occasion of the start of the
promotion campaign for organic products on the Belgian Libramont fair (25-28 July
2008), the Commission will announce it is going to launch a public contest in order to
choose the new organic logo.

DK asked whether Article 24(1)(c) ("EU/non-EU "agriculture") should not be
postponed as well.

UK and IE requested not to choose a logo of linguistic nature, but rather to choose a
symbol.

IE considered that the new organic logo should be available at the latest before the
end of 2008 to be used from 20 IO.The"Commission assured that all the time needed
to conform products to new rules on labelling will be allowed.

BG considered that Bulgarian operators are disadvantaged in comparison with
colleagues from other countries, because they cannot use the existing organic logo in
their linguistic version. The Commission assured that aversion of the current logo has
been prepared recently also in Bulgarian and Romanian languages.

Section A Drafts presented for a possible opinion

1) Draft Commission Regulation amending Annex II of Council Regulation
(EEC) No 2092/91 on organic production of agricultÎiral products as
concerns the authorisation of spinosad, potassium bicarbonate and
copper octanoate and the use of ethylene (Doc AGRI/2008/6!024)'



The Commission presented the proposal and explained the amendments to Annex II
of Regulation 2092/91.

IT and FR questioned the entry "substances produced by Bacillus thuringiensis", as
this could raise a question on the use of the toxin without the bacterium. The
Commission explained that the entry was introduced to cover some formulations
contain the micro-organism Bacillus thuringiensis as well as the toxins it produces.,
However, after consultation with DG SANCO and taking into account the definitions
used in general pesticide legislation, the Commission agreed to delete the entry
"Substances produced by Bacillus thuringiensis" in the final proposal.

FR questioned whether the proposed post-harvest use of ethylene was to be
considered a pesticide use. DE was not sure how the use on citrus could be checked
in practice. The Commission replied that post-harvest use of ethylene is to be
considered a pesticide application and that checks on the fruit fly population are
feasible. . '. .

BE expressed serious concerns about the environmental impact of spinosad, its high
toxicity for non-target organisms including honey bees and was not convinced about

, the efficiency of the precautions foreseen. It aÍso did consider the widening of the use
of ethylene not opportune. FI, supported by SE, considered spinosad very toxic for
pollinators, aquatic organisms another non-target organisms, certain of its metabolites
were problematic and its use was not in line with the principles of organic production.
The UK and DK also voiced concern on spinosad and questioned whether only the
effect on parasitaids should be minimised. The Commission replied that the expert
group had discussed the concerns on spinosad and had addressed them .in the report.
The proposal was based on that report.

DK and SE, supported by NO, expressed doubts on adding copper octanoate to
substances allowed in organic production, as copper use should be reduced, not
increased. The Commission replied that the introduction of copper octanoate was a
means to reduce the global amount of copper used.

ES supported the report of the expert group. CY underlined that spinosad was
essential to make it possible to grow organic fruit

The Commission Regulation received a favourable opinion by qualified majority: 304
for, 19 against (BE, FI), 22 abstentions (SE, EL).

BE motivated its vote against with a written declaration: "Belgium considers that a
huge uncertainty weighs on environmental impact of the insecticide spinosad.
Particularly, it is unquestionable that this product presents a high toxicity for
hymenoptera, in detail for bumblebees and honey bees, that play an essential role in
the pollination process and whose populations are affected by an alarming fall.
Evidence of the effects of spinosad on these insects in sub-lethal doses as well as
doubts on the efficiency of the measures foreseen to manage the environmental risks
linked to its use, led BE to consider that it is not suitable to authorize the use of
spinosad in organic farming. Moreover, considering that it is not appropriate, to widen
the field of application of ethylene in addition to what is currently allowed; BE'CIli!
not provide its support to the document submitted to us". "",'
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Section B Information and/or discussion
1) Draft implementing rules on organic production, labêlling and control-

discussion on document (Doc AGRII2008/61085)

FI declared that it considered spinosad too toxic for certain non-target organisms and
found its use not in line with the principles of organic production.

SE was concerned about the environmental fate of the breakdown products of
spinosad in the soil.

EL was concerned about the high toxicity of spinosad for bees. As regards ethylene it
was ofthe opinion that other methods were available.

The Commission discussed the draft implementing rules on organic production,
labelling and control. The Commission remarked that the draft has received an
agreement in the interservice consultation within the Commission. The Chapter
concerning statistics is not stable yet and will be further improved.

FR observed that the part concerning the calculation of percentage of non-agricultural
products is less clear than in the previous version. Also the question on pet food
remains still unresolved.

IT, DE, DK, BE argued that the draft has been sent to Member States too late and they
had just a few days to examine it. FI, DE and ES agreed on the need for a longer
period for consultations.

Main questions discussed by Member States:

Comments on Title I: Introductory provisions

FR, DE, AT, ES, PL do not agree with the exclusion of wine from the field of
application of the new Regulation. ES suggested to specify that Article 27(l)(a) does
not apply to the processing of wine.

DE asked a question on the possible consequences of the exclusion of yeasts from this
Regulation, while they are included in R~gulation 834/2007.

FR welcomed the insertion of a defmition on "hydroponic production". DE observed
that this definition is imprecise: "or" should be replaced by "and". The problem for the
purpose of organic farming is represented by the use of a "nutrient solution", NL and
DK would like to modify or delete this point because the fact that soil is necessary for
growing plants in organic farming is already stated in the Council Regulation.

DE, FR, UK, IE voiced the opinion that the definition bf "veterinary treatment" is
imprecise and could allow treatment during all life.

Comments on Title II: Rules on production, processing, packaging, transport and
storage of organic products.

3
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DE and UK suggested to better explain, that the limit of 170 kg of nitrogen/yearlha
refers to the total amount of nitrogen applied on a holding. SE and UK would like to
delete completely point 2 of Article 3, contrary to IT who would like to keep it.

NL noticed that according to Article 4 it is unclear that production on substrate is not
allowed in organic farming. IE suggested to specify that organic production shall
occur on land.

Several Member States (DE, DK, IE, PT) argued that weed management should not
be included in Article 5; PT observed that none of the substances listed in Annex II is
a herbicide.

Chapter 2: Livestock produetton

SE and DK, would like to express clearly that it is a recommendation and not an
obligation to choose indigenous breeds in Article 8. It would be better to say
"Preference should be given" and no.t "shall".

BE and DK would prefer a stricter restriction on the introduction of non-organic
animals for breeding production in Article 9. FR pointed to a linguistic problem with
rearing of poultry in "open-range" conditions what should be translated as "free-
-range" (Article 12). SE, supported by NL, DK, and FI agreed that the expression
"open-range" is meaningless in northern regions and suggested to write only "shall not
be kept in cages". UK stated that wording "free-range" would make more difficulties
than "open-range", however IE agreed with "free-range" wording.

Some Member States rejected the proposal of setting up lists of slow-growing poultry
strains on Member State level. They suggested to set up criteria that would allow to
define such strains.

DE supported by CY raised their concerns regarding bee siting during blossom period
and would like to go back to the old wording in Article 13(1). Moreover, DE will not
be in position to vote positively if the conditions in this point remain as strict as
proposed. Such an opinion was supported by SE and AT.

SE suggested to simplify the wording of Article 13(3), as the most important thing is
that materials whichconstitute the hives do not present risk for the environment.

Several Member States (FR, UK, IE, NL, and ES) would like to change the wording
of Article 14(1) as not only herbivores should have access to pasturage but also pigs.
The Commission suggested to use "mammals" instead of herbivores, however this
was opposed by Fl. FR supported by DK would like to add the expression "in order to
graze". ES remarked an example ofIberian pigs with access to pastures.

c

DE suggested to explain that in Article 15(1) the limit of 170 kg of nitrogen/yearlha
refers to the total amount of nitrogen applied on a farm and not only to the amount
produced inside the farm.

FR proposed to strictly determine the density of livestock either bytAnnex IV or leave
it for relevant national provisions and not to leave it optional to choose in Article:JS.

Some Member States (DE, NL, and IE) proposed to change the wording ofArtic1eJ6
or even to drop it because landless livestock production is not allowed regârdingjhe
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principles of organic farming. The Commission, supported by a majority of Member
States, considered to delete the phrase "by which the producer of the livestock does
not manage the agricultural land", which generated many doubts.

DE noticed that documentary evidence should be kept of all the provisions of Article
17, and not only of l7(3)(c).

A discussion aroused among DK, FR and NL on Article 18 as regards the practice of
trimming beaks which may harm animal welfare. According to NL and SE, all these
practices of mutilation should be prohibited. DE mentioned doubts that the castration
of piglets with anaesthesia is sufficiently tested on the field. AT urged to insert a
transition period for this kind af mutilation. ~.

The artificial feeding of bee colonies (Article 19) was broadly discussed. The
Commission informed that the word "artificial" will be deleted. SE, supported by EL,
PL and BE, considered this provision as too strict because it doesn't include
catastrophic circumstances (such as fires) besides climatic conditions. They also
suggested not to limit the period in which feeding of bee colonies is allowed. FR
would like to keep the current version of the text.

The reference to "natural milk" (mentioned in Article 20) and its definition was
questioned by several Member States. The Commission cited that the legal definition
of "natural milk" can be found in Commission Regulation (EEC) 222/88.

DE suggested that in Article 23 preventive treatment of parasites should be allowed.
SE supported this opinion but would like to limit such treatment for ectoparasites
only. FR would like to limit use ofrodenticides in traps only.

FI pointed to a difference in comparison with Regulation (EEC) 2092/91 regarding
the veterinary treatment. DE does not see the need to notify exceptional vaccinations,
treatments and eradication schemes to the control body or control authority according
to Article 24(4), but keep documented evidence.

Chapter 3: Processed products

Referring to 7 "non-organic materials", FR together with AT pointed to the
contradiction in title of Article 27 and Annex VIII.

Several Member States (DE, AT, FR, IT, UK) questioned the proposed maximum
limit of prolongation of authorisation pursuant to Article 29and requested to keep the
old text.

Chapter 6: Exceptional production rules

The clarification of conditions for tethering of animals (Article 39) were welcomed by
SE, FR and LU, while DE and AT were against them.

DE and FR proposed to include areas for educational purposes to parallel production
under Article 40(l)(b). Nt mentioned that parallel production of organic and OMO
areas should not be allowed. ..

,,",=

FR presented its serious reservation on the siting of apiaries for the purpose 'of
pollination as it is proposed in Article 41. ",

<"
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For non-organically reared pullets for egg production in Article 42, several Member
States (IT, ES, IE, DE and DK) asked to limit the period to a date earlier than 31
December 2012. However, SE supported deadline of 2012 as to give producers
enough time for adjustment.

IT and IE wanted to clarify that a body other than the competent authority could grant
the authorizations required for use of non-organic seed or vegetative propagating
material. The Commission replied that it is up to Member States to delegate this
responsibility .

Comments on Title III: Labelling

Chapter 1: Community Logo

FR supported by ES and IE proposed to prepare a practical guide on labelling and
percentages calculation. UK proposed to delete Article 58 and to introduce an
amendment once the new organic logo will be available. The Commission explained
that it will suggest to delay the entry into application of this provision, but it is useful
for the concerned operators to know the technical details well in advance. Some
Member States mentioned doubts that the 3mm minimum font size is practical.

Comments on Title V;Statistical informatton, transitional andfinalprovisions

The Commission introduced the proposed changes on the system of collecting
statistical information from Member States. Member States shall transmit their
statistical data to the Commission (DG ESTAT), using the Single Entry point. Further
information on data required will be communicated to the Member States from
Eurostat andlor DG AGRI.

The data defined in Article 94 shall be transmitted to the Commission (DG AGRI) via
electronic system (OFIS).

1

Member States Commented on the availability of such data and DE raised their
concerns about the future costs. UK and IE will collect those data from certification
bodies.

The Member States were asked to send further comments in particular on this title and
also on parts of the new Regulation which have not been discussed in detail bye-mail
before 23rd April2008.

2) Draft implementing rules on imports of organic products _ revised
working document

Due to the lack oftime this point has not been discussed.

3) Mineral feedings tuff: discussion on a working document,rev!

Due to the lack of time this point has not been discussed.

4) Third countries: overview and updates (Japan, Canada, Tunisia, •..)
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Due to the lack oftime this point has not been discussed.

5) Piperonyl butoxide as a synergist; note by France: discussion.

Due to the lack of time this point has not been discussed.

6) Commission decision 2007/442/EC on non-inclusion of certain active
substances in Annex I to Council Directive 91/414: information and
discussion

Due to the lack oftime this point has not been discussed.

7) Information on state of play aquaculture

Due to the lack of time this point has not been discussed.

8) Article lOa: follow-up of notifications

Due to the lack of time this point has not been discussed.

9) Miscellaneous

No issues have been raised by the Member States under miscellaneous.

Signed

Nikiforos SIVENAS
Director

Hydroponic:
In response to a letter from BE and the ongoing discussion on NIROF (see item 1 of
section B of the minutes) the Commission distributed for information purposes a letter
addressed to SI (AGRI/022212 of 30.8.2007). It concerns the prohibition of
hydroponics in organic production.
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate F. Horizontal aspects of rural development
F.5. Organic Farming

Brussels, 20.06.2008
F.51ARJjmID(2008) 18073
AGR! 15007

MINUTES
OF THE 74TH MEETING OF THE STANDING COMMITl'EE ON ORGANIC

FARMING HELD ON 26 AND"27 MAY 2008

President: Mr Hulot

26 Member States were present (Malta was. absent); Norway and Switzerland were
present as observers.

Section A Drafts presented for a possible opinion

1) Draft Commíssíon Regulation amending Annexes I and II to Council
Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products
and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
(Doc.'AGRI/2008/6l4l0)

The Commission presented the draft, which has been prepared on the request of two
Member States with a view to address the issue of possibly non-organic binding
agents and carriers presents in mineral feed in minor quantities while the 5 %
tolerance of non-organic components disappeared on 1 January 2008_ Member States
expressed different opinions on either necessity of the Regulation in general and the
proposed percentage of non-organic material to be used as binding agents. The
conclusion of the discussion was that the Member States were not in position to
deliver a favourable opinion due to disagreement with proposed percentage and group
of ingredients (121 intended votes against: FI, rr,AT, LT, FR, ES, EL and DE). The
proposed percentage of 3% non-organic materials as binding agents (maximum
according to Directive 96/25ÆC) for mineral feedingstuffs is considered as too low,
because the industry requested at least 40-50%.

The Commission decided to withdraw the point from the agenda and concluded that
this question will be discussed by an expert group first before going back to the
SCOF, in order to getan expert recommendation to the questions of mineral
feedingstuffs and lick blocks.

2) Draft Commission Regulation laying down detailed "rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 83412007 on ()rgá'iiic
production and labelling of organic products with regard, to ()r:ganic.
production, labelling and control (Doc AGRI/2008/6l085 revl)' .' .
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The Commission presented the last changes to the document and asked each Member
State to give their comments on the whole proposal ("tour de table"), and to limit
those comments to their first three points, by order of importance. Several Member
States however gave more comments in reply.

The main comments made by each Member State are displayed afterwards for
convenience along the articles of the proposal:

Comments on Title 1:Introductory provisions

On Article 1 PL expressed doubt on the possibility to apply Title II and Title IV
"mutatis mutandis" to all products mentioned in Artide 1(2)(a), (b), (c). CY observed

, that for products indicated in Article 1(2) producers might refer t5 national regulation
and asked why no reference was made to Title III. CZ would prefer that wine was
included in paragraph 2(d).

UK suggested a different wording for the definition (i) in Article 2: "with the
exclusion of those harvested in the first '12 months following the beginning of the
conversion", as the current wording could allow the harvesting offeedingstuffs before
the first year of conversion is completed. ES and FR suggested adding definitions for
"sanctions"; "irregularities" and "infringements" (mentioned in Article 91).

Comments on Title II: Rules on production, processing, packaging, transport and
storage of organic products

On Article 4, IT observed that no reference is made to pot plants and that they should
be prohibited together with hydroponic production. Further, in Article 5(1) they asked
to specify more in detail the documentary evidence the operators shall keep when
using the products referred to in this Article.

EL would prefer using the previous wording o,fArticle 8(2), which gave preference to
European breeds of Apis mellifera, in order to avoid epidemics.

CZ and BE would prefer to delegate the authorizations referred to in Article 9(4) to
control bodies, rather than having competent authorities releasing authorizations. ""

On Article 12, FR, IE and BE would like to clarify the criteria or the definition of
slow-growing poultry strains; ES remarked the need to include the production cycle
for laying hens and to establish the rules tor rearing of hens.

LU, supported by DE, prefers using the wording of Article 13 as it is in the current
Regulation.

Some Member States (AT, NL, CY, FR, IE) would like to modify or even to delete
Article 16. NL doubted that a considerable number of the Dutch poultry and pig
producers could have problems, Article 3(3) should be sufficient basis to avoid
landless production.

FI observed that Article 18 should foresee the possibility to apply analgesia besides
anaesthesia and considered using anaesthesia for piglets as inappropriate. SK,
supported by SI, CZ and BE, would prefer if control bodies, rather than competent
authorities, were in charge of authorizing these operations. EE considered such
authorization as not necessary. .
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FR noticed that in Article 19 provisions concerning monogastric animals are missing.

On Article 20(1) UK, supported by FI, suggested to change the current wording to:
"natural milk with additives included in Annex VI" as some problems might arise
with additives to natural milk. Apart from that, UK supported by FI, proposed to
include seaweeds and seaweed products in Article 22.

FR argued that Article 23 should prohibit also preventive treatment of ectoparasites;
IE supported stricter wording as well.

DE observed that the reference to Article 11 of Directive 200l/82ÆC in Article 24(4)
is not appropriate. "

Contrary to Article 27(2)(a) UK observed that additives here should not be considered
as ingredients of agricultural origin. AT asked from which date on the procedure for
calculation of ingredients will apply and remarked that labels will have to be .
modified. .

LT would prefer to make reference to "competent body", rather than to "competent
authority" in Article 29(1)(a).

, FR remarked that Article 35 should foresee also cleaning of storage areas to avoid any
risk of contamination.

AT observed that in Chapter 5 - Conversion rules, requirements not to use GMO are
not mentioned.

SE, supported by LU, suggested modifying Article 39 with the following condition "if
weather and ground conditions allow". LU, supported by DE, proposed to replace
"and" by "or". DE observed that the current wording of the Article appears to be
stricter than the previous one.

On Article 40, SE would like to clarify whether parallel production of arable crops
and animals on the same farm would be allowed. IE suggested to specify "formal"
education, in order to avoid any misuse of Article 40(1)(b). UK would prefer to
specify "dry matter of agricultural origin" in Article 43.

LU observed that Article 45 should ensure the possibility to use in conversion seeds
on the farm, where they were produced.

In Article 47, FR proposed to extend the time for notifications to three months. PL
observed that information referred to in Article 52(1) should be always available on
Internet and not only on request. LT observed in Article 52(2) that only new operators
should be informed.

Comments on Title III: Labelling

Many Member States argued that the minimum font size of 3 mm, foreseen in Article
58(1)(d) for the code number, is too large and suggested to fix only;general criteria of
readability. IE suggested that the same provision should be definedjn Article 58(1)(d)
and 58(2)(a). 'ô" .

"BE suggested specifying "dry matter of agricultural origin" in Article 60(1)(è):' .
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FR argued that provisions on seeds and seeds mixtures are missing in Article 62.

Comments on Title IV: Controls

Article 65 on control visits received many comments by Member States: UK,
supported by DE, proposed to delete paragraph 1, except the first sentence; in fact
Regulation 882/2004 states that official control visits should be unannounced unless
necessary. FI, LU and LV did not agree with the Commission on unannounced visits.
On the contrary, IE argued that unannounced visits should be the rule.

Several Member States remarked the importance to have one announced control visit
per year, however EE suggested specifying in paragraph 1 that physical inspections
should be carried out on a risk basis. '

4

On paragraph 3, NL would like to clarify if a control visit should be considered as
valid even though the control report is not countersigned by an operator. On
paragraph 4, PT argued that the nature of the cultivation should be taken into account
for the evaluation of the risk. FR asked for guidelines for the implementation of
controls.

FR observed that registers of plant production (Article 72) should contain also data
on'products harvested.

Comments on Title V: Transmission of irformation to the Commission, transitional
and final provisions.

UK, together with IE, suggested rewriting Articles 93 and 94 completely because the
wording is unclear. Many Member States (FI, RO, LT, CY, EL, DE, BG, BE, SI, LU,
AT) argued that it is difficult for a Member State to provide exact production data.
Many Member States stressed that the proposal implies a completely new setting up
of data collection from scratch. This will need financial resources and the financial
burden might be carried by the farmer, who at the end has to pay for the additional
administrative costs for control bodies. Member States criticised that there is no
justification and little arguments for the need for these data. The data compilation via
the farm data survey, carried out by the Member States statistical authorities, so far
brought good results and could be used in future more extensively. The proposal is
too ambitious and does not respect Regulation 834/2007, Article 36, which clearly
states that the statistical information shall be defined by the Community Statistical
Programme.

AT and NL proposed to extend the transition period fixed in Article 97(1) on tethering
to 2013, EE and DE would go even further and they suggested to prolong the period
to 2015. In Article 97(3), concerning the castration of piglets, SE asked to extend the
transition period to 31 December 2012.

Regarding the inclusion of sodium nitrite and potassium nitrate in Annex VIII, IT
commented that Regulation 2092/91 foresaw the use of nitrite when other products
were unavailable.

FR, ES, DE, DK and BE proposed some modifications to the model of document
shown in Annex XII. It was suggested to replace "product certification" <'hy
"certification of the operator". '.



The Commission, taking into account all comments received, concluded as follows:

It reminded Member States that this draft Regulation is the result of a transposition
procedure where text from the Annexes of Regulation 2092/91 has been transferred
without substantial change, which has been adjusted to the needs of Regulation
834/2007 and which has been in very few cases supplemented with new elements,
where Member States consent is expected.

Many of the open questions, such as new definitions, more detailed provisions like
rules on poultry, substrates for pot cultivation, etc. are new and shall therefore be put
on a shopping list. This will give more time for technical discussion and in-depth
evaluation by working groups and expert panels.' It should Ile dealt with at a later
stage in separate packages, since experience shows that it wiÍI be more efficient to
find solutions in this way.

Title I

The Commission confirmed that wine will be under the scope of this implementing
rules. Therefore the current situation, where only "wine made of organic grapes" can
be labelled, is prolonged pending the inclusion of detailed Community rules on wine
processing.

An expert panel will be convened to discuss technical details on possible rules for
organic yeasts in the coming weeks and will report to the SCOF. Based on that
recommendation Commission will prepare a working document. A proposal to amend
this regulation is envisaged before the end of2008.

Title II
According to the current Regulation, the use of certain plant protection products and
fertilizers has to be recognized/authorized by control bodies. Due to the new Council
Regulation 834/2007, authorisations given by control bodies or control authorities are
no longer possible. Therefore this provision needs to be replaced with an other
provision respecting the overall purpose of the former one. It is done by the
introduction of the obligatory recording of documentary evidence of the need to use
these products. Therefore the new "plant production register" is included, which
allows control bodies/authorities to verify the compliance with the Regulation.
Farmers may add supplementary documents for proof (e.g. results of soil analysis) to
these records.
In reply to DK and PL, the Commission underlined that national rules applied
specifically to organic production cannot be stricter due to Article 34 of the
Regulation 834/2007.
Article 16, regarding the prohibition of landless production, will be reconsidered and
a reference to "written co-operations" maybe taken into account.
Authorizations mentioned in Article 18 (mutilations) can only be given by competent
authorities, not by control bodies (as mentioned in the Regulation 834/2007).
For beekeeping the Commission has tried to incorporate all requests and it would
propose to keep the current formulation. ~,
A transitional provision will be introduced for Article 29 (authorisation ofnon-
organic ingredients). ' ,
Article 23 (disease prevention) will be reconsidered regarding the wording -,of iile
provision on "preventive parasite treatment".' <':,
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Regarding Article 39, exception on tethering, the Commission stressed that the use of
this exceptional rule is now open for all farmers (in the old Regulation it was
restricted to buildings built 'before 1999) and not limited in time. As requested by
Member States and not to contradict objectives and principles laid down in Regulation
834/2007, the text is completed with the condition of "access to pastures during the
grazing period". Commission reminded Member States that the (almost) year-round
keeping of animals in stables, tethered and without grazing would be heavily against
the principles of organic farming.
The use of in-conversion seeds should be allowed according to Article 45 (exceptional
rule for non-organic seed), which includes the use of in-conversion seeds from the
own production unit in conversion to organic. "

c, Title III
Concerning the calculation of products' organic dry matter (Article 60), the
Commission will reflect on the proposal made by UK.
Title IV
The proposal to keep only the first sentence of Article 65(1) (control visits) will be
considered positively by the Commission.

Title V
As many comments have been received on statistics, Title V will be discussed at
internal level with experts on statistics. The Commission will reconsider the necessity
of Articles 93 and 94 from the viewpoint of avoiding additional administrative burden
and costs.

6

Annexes
No modification to Annexes as regards the inclusion of new substances or changes of
the conditions of the use of substances is possible without previous consultation of a
panel of experts; requests will be put on the "shopping list".

The Commission, referring to the need to publish the new regulation in good time for
all operators, suggested that a vote should take place. Several Member States declared
that they were not in position to vote, due to the fact that no linguistic versions were
ready yet. Besides, Member States wanted to have a number of their comments
reflected in a revised version of the proposal.

It was concluded by the Commission that an updated version ("rev 2") will be
prepared and put to a formal vote at the next SCOF.

The updated version of the Implementing rules will be sent for translation and the
translated Regulation will be forwarded as soon as possible to Member States. Many
Member States requested to see also the "shopping list" before voting the new
Regulation.



.... •
Section B Information and/or discussion

1) Draft implementing rules on imports of organic products - revised working
document

After a previous reVISIOn,a new draft working document on imports of organic
products has been presented by the Commission. The Commission explained that this
document has not yet been presented to Legal Services or to other DGs of the
Commission. The objective is to present a draft Regulation for the interservice
consultation within the Commission between June and July, in order to have a
definitive document in July and to vote it in October ~t the latest'!

Main comments by Member States:

UK observed that Article 17(5) seems to be in contradiction with Article 17(4)
(production control body not on the list), The Commission explained that a reference
is made to Article 33 of the Council Regulation 834/2007: products from third
Countries should be accompanied by a certificate. Regarding the language question,
UK suggested that the Commission should agree in advance with a third country on a
l~guage, in which the request for inclusion willbe dealt with.

FR, supported by IE, remarked that it is important to mention also "control authority"
once "control body" is mentioned. Further, FR argued that Article 4(2)(b) refers to
products intended for export to the EU, but asked for a clarification concerning
products imported into third countries, processed and then exported to the EU. On
Article 6, FR proposed to request also the code of the control body or authority. FR
suggested harmonizing the deadlines for equivalence in Article 7 and for compliance
in Article 10 and using the end of October. The choice of co-reporters should be done
on the basis of the language of the request. On Article 13, FR asked for a specification
on the possibility for the electronic certification to substitute the present certificate.

IT argued on the limit of 1 January 2013 imposed by Article 17. The Commission
explained that after that date, certification bodies might send requests for inclusion in
the list for the purpose of equivalence to the Commission and no longer to a Member
State. .

ES proposed to indicate the date of withdrawal of the certification and the duration of
suspension in Article 6. Besides, ES suggested that a handbook to explain how third
countries should send the requests might be useful. The Commission answered that it
is important to keep the indication of products, as suspension may involve only
certain categories of products.

BE, supported by NL, expressed doubt on the provision of adding an information on
the observance of legal requirements imposed by the authorities of each of the third
countries concerned, as it could imply further costs (Articles 7 and IO). The
Commission explained that control bodies should be "legally" established in third
countries. '" .

~;:.

DE suggested to the Commission to set up a task force or a worlang group on-the
monitoring of control bodies and to improve the definitions and the section on reports,
The Commission agreed on the need to improve the section on reports. It was'clarifidd
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that based on the decision of the SCOF, the Commission may withdraw a control
body from the list.

IE suggested to indicate the certification period instead of the status in Articles 6 and
9. In Article 8(2) the text should räther refer to "infringements and irregularities"
rather than "non-conformities" as it is in the implementing rules.

NL expressed the need for guidelines to help Member States with the examination of
the requests. They insisted on the importance of electronic certification, with
reference to Article 29 of the Council Regulation.

SE remarked the importance to get informatio¡{set out in Article 4(2)(a), while on
Article 4(2)(b) they considered the indication of quantities of products as not
necessary. They also stressed the general need of electronic certification, not only on
imports.

NO suggested to rewrite Title II to: "List of third countries for the purpose of
equivalence" and to add the necessity' of reassessment at least in 5 years.

DK stressed that the use of internet communication details could represent additional
costs for certification bodies of third countries in Article 6. On Article 15(1) DK
suggested to change wording to assistance 'on a voluntary basis. The Commission
answered that assistance based only a voluntary approach is raising some problems, as
the Council Regulation does mention Member States' assistance three times, without
specifying it is voluntary.

The Commission concluded that the text needed further reflection and improvements
and invited Member States to send their written comments on the draft Regulation
before 4 June, in order to allow the compilation of a proposal and send it for
interservice consultation.

2) Third countries: overview and updates

The current situation of third countries requests according to Article 11(4) of Council
Regulation No 2092/91 has been presented by the Commission. The Commission is
receiving annual reports from thirdcountries on the list, which are forwarded to co-
reporter Member State for an evaluation. On the l71h June a bilateral meeting with CH
will take place in Bern. The Commission is waiting for a reply from Japanese
authorities. On the 11th and 12th June a technical meeting between Canada and the
Commission services will be held in Brussels. Major progress has been made for
Tunisia and a report of an on-the-spot visit will be sent to the co-reporting Member
States.

3) Piperonyl butoxide (PBO) as a synergist; note by France: discussion.

FR presented its note and described problems with PBO, which is not listed in Annex
II.B of Regulation 2092/91. PBO is used as a synergist of natural pyrethrines and is
classified as a phyto-pharmaceutical product dangerous for 'the environment in
concentration higher than 0.25%. PBO is not included as an active substance in
Annex I of Directive 91!4l4/CE. FR expressed serious concerns on -the possibility of
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an excessive use ofPBO and on its persistence in the environment. French authorities
consider it inadmissible to find residues of PBO in organic products and ask the
Commission to reflect on alternatives to the use of this product with pyrethrínes.

Representatives of DG SANCO gave an overview of current state of play regarding
synergists. A proposal by the Commission is not available yet.

4) Commission decision 2007/442/EC on non-inclusion of certain active
substances in Annex I to Council Directive 91/414: information and
discussion

.Representatives of DG SANCO presented legislative proposal~ related to active
'substances in pesticides. SE would like to clarify if active substances that are safe for
the environment may be used in organic farming or should be included first in Annex
1.

ES asked for a clarification on the possibility to use substances included in Annex I of
Decision 2007/442ÆC in organic farming.

FR, ES and DE asked for transitional provisions until2011.

The' Commission explained that substances authorized by Annex II of Regulation
2092/91 are included in the list of Plant Protection Products ofDG SANCO. To add
substances to the list Member State should send a dossier.

5) Presentation of concept paper on organic aquaculture

A representative ofDG MARE gave a presentation on organic aquaculture. The final
meeting of private experts will take, place on 28 and 29 May. The Advisory
Committee for Fishery and Aquaculture will meet on 5 June.

6) Article lOa: follow-up of notifications

The Commission presented one pending case notified according to Article IDa of
Council Regulation (EEC) N° 2092/91 and notified Member State (IT) informed the
committee on the state of play.

7) Miscellaneous

The Commission provided information on the state of play of the organic logo. The
Commission adopted proposal COM/2008/3140f 23 May 2008 modifying Council
Regulation 834/2007. The proposal to Council is to postpone the state of application
of article 24(l)(b) and (c) to I July 2010. For the selection of the new logo, the
Commission will use an external contractor; a competition for young design and art
students will be launched at the end of2008. The five best proposals will be submitted
to European citizens for a vote: the first three will be rewarded with Il prize and the
best one will appear in a proposal for an amendment of the new Regulation on
implementing rules. '-,
FR remarked the operators' need for a practical 'guide on labelling .during. thè",
transitional period from the old to the new logo.'-

9
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The Commission agreed to create a new working group on Organic Aquaculture. This
working group is assumed to prepare the discussion on the new draft implementing
Regulation on organic aquaculture.

The Commission presented to the Member States the outcome of Standing Committee
on Agricultural Statistics, which took place on 22-23 May at Eurostat in Luxembourg,
where the current state of play and future proposals on improving quality and
sustainability of organic farming data were discussed.

NL raised a question regarding export of organic farming products: in particular it
asked a clarification on the possibility to certify products for both EU and NOP
(National Organic Programme) standards.

BE presented their letter to the Commission related to residues of ethoxyquine found
in organic feedingstuff. This substance is an additive used for the production of
synthetic vitamin A tocopherol seems to be a possible alternative to ethoxiquine , but
further studies are needed. BE asked the Commission to solve the discrepancy: the use
of synthetic vitamin A in organic farming is allowed by Regulation 2092/91, but the
production of synthetic vitamin A requires the addition of ethoxiquine, an antioxidant
not allowed in organic production. DK commented that the production of vitamin A
without ethoxyquine is possible, but at a higher cost.

signed
Nikiforos SIVENAS

Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
H.3. Organic farming

Brussels, 22/7/08
B.31 ARfjmID(2008 )22056
AGRI D/18062

MINUTES _

OF THE 75
TH

MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC
FARMING HELD ON 1ST AND 2ND JUL Y 2008

President: Ms Benitez Salas, Mr Hulet

27 Member States were present. Norway, Iceland and Switzerland were present as
observers.

Mr Hulot informed the Member States about the Commission's proposal for an
amendment of Article 24 of the Council Regulation No 834/2007 on the compulsory
character of the EU logo since the I st January 2009. It was discussed at the Special
Committee on Agriculture on the 30th June 2008. Currently, the Parliament opinion is
awaited and, hopefully, the proposal for amendment will be approved in September
2008.

The Member States were informed about the new organization ofDG AGR! since the
1

st
July 2008: the organic farming unit is now unit H.3 and it belongs to Directorate H

- Sustainability and quality of agriculture and rural development. The new Director is
Ms Benitez Salas.

Mr. Hulot introduced new members of Unit H.3: Ms. Prosecka and Mr. Cinti. Ms.
Prosecka will deal mostly with imports from Third Countries and Mr.X'intí will be
responsible for setting panels of experts on different subjects related to organic
farming.

Section A Drafts presented for opinion

1) Draft Commission Regulation laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic
production and labelling of organic products with regard to organic
production, labelling and control (Doc AGRl/2008/61085 rev2)

Member States have received all the linguistic versions of the draft Regulation in
advance, in order to consult the draft properly at national level. -Thé Commission
invited Member States to send their comments on linguistic versionsbefore the end of
next week, in order to publish the document without linguistic mistakes. >, >~.

The Commission presented the new Regulation in detail and h¡ghligIltêd. th-é
modifications. The modifications reflect comments made by Member States during



the meeting on 26 and 27 May 2008 or sent to the Commission subsequently. Some
further modifications to version "rev2" have been made after the linguistic versions
had been sent to Member States, so the Commission provided all delegates with a
document displaying changes.

Member States were satisfied with the latest version and they raised some points to be
improved:

IT suggested to remove the reference to stocking density from the table in Annex I,
first 4 indents on fertilisers and soil conditioners and to mention only "Factory
farming origin is forbidden". They also proposed to extend to other public
administrations the possibility for granting authorizations referred-to in paragraph 1(b)
of Article 45. They remarked the need for further provisions concerning plant
production in pots and a ban on the use of peat, which is derived from non-renewable
resources and therefore strongly against principles of organic farming.

FR asked whether transitional measures set in Article 95(10) should apply only to
products produced before the end of2008 or also to products complying with the new
Regulation. DE and UK shared the same doubt as FR and suggested to find a better
wording.

SE' asked to allow additional artificial light for all poultry and not only for lay hens,
facing the specific arctic wintertime. NO found too strict the provision to forbid the
use of fish products and by-products for feeding herbivores.

DE informed about serious structural problems in several regions regarding livestock
housing, in particular for cattle and requested the prolongation of the transition
periods under Article 95(1) and (2) until 2015 (expected end of milk quota) and ask to
reword the exceptional provision on tethering in Article 39.

DE,AT, SE and FI found the transition period of 1 year allowed for the castration of
piglets without the application of anaesthesia or analgesia in Article 95(3) as too
short, while NL found it suitable, as.the subject of animal welfare is deeply discussed
in NL. FR observed that a chemical treatment like anaesthesia would limit the
possibility to use other veterinary treatments in future.

The Commission welcomed proposals made by IT on Article 45 and on Annex I,
while suggested to discuss in a second step the issue on plant production in pots and
use of peat as a substratum, and agreed to reword Article 95(10). It confirmed its
intent is to forbid the use of fishmeal to feed herbivores.

2

A new text, rev3, containing track changes on issues discussed during the first day of
meeting has been circulated to delegates. The Commission has also distributed a
document containing a Commission statement, in which it declares its commitment in
discussing and reflecting the further questions and comments raised by Member
States as soon as possible. The statement text is attached to the minutes.

IT was not satisfied with a fact that this statement did not mention unequivocally
plants in pots and the use of peat as a substratum as an issue for future discussion. The
Commission replied that this issue will be discussed under topic 'i<'horticulturejn
greenhouses and plant production". '



The President described the changes introduced in the rev3 of the draft and allowed
Member States to express further comments.

Some Member States were worried about the necessity to communicate statistical
information on organic production to the Commission, as foreseen by Article 93 of
the draft Regulation, since 1st January 2009, as some information is not collected yet.
The Commission reassured that Member States are not supposed to provide detailed
statistical information on the l" January 2009. The collection of data on organic
production will start progressively, based on flexibility, mutual discussion and
agreement by Eurostat and Member States in the Working Group "Food Safety
Statistics". It is recommended to carry out the data collection via the farm data survey,
which is already in place and where Member ==have made a good experience.

CY and EL would like to extend the exception in Article 95(3) also to caprines, and
ovines. The Commission agreed to take up ovines under this provision but rejected the
caprines, which were not mentioned in point 8.3.4 of Annex LB of Regulation
2092/91, it is not possible to modify the transitional provision, without previous
consultation of a panel of experts.

DK and NL expressed their reservation regarding the prolongation of transitional
periods foreseen under Article 95 (3) for castration of piglets without anaesthesia or
analgesia. Many Member States notified several errors in their linguistic versions and
asked for the possibility to examine the translated revised document before it is sent to
lawyer-linguists. The Commission guaranteed that rev3 will be translated in 23
languages, then sent to Member States, which are asked to send their comments on
linguistic version, subsequently forwarded to lawyer-linguists and eventually sent
again to Member States for the last revision of linguistic errors. The objective is to
publish the Regulation in the Official Journal as correct as possible.

The Commission Regulation received a favourable opinion by qualified majority: 304
for, O against, 41 abstentions (DE, HU). DE explained that they had to abstain
temporarily, waiting for a confirmation of the vote directly from the German Ministry,
and that they would have communicated their final position during or as soon as
possible after the meeting . In the late afternoon, the German delegation could retract
their reservation, which has been confirmed the day after in writing to the Member
States and the president of the Committee.

Section B Information and/or discussion

1) Presentation of ORGAP results (Community and national action plans _
development of an evaluation toolbox)

Presentation on development and conclusions of the EU project on evaluation of the
EU Action Plan for Organic Agriculture (ORGAP) was given by externa! experts.

2) Article lOa: follow-up of notifications

Member States took officially note of the documents presented that formally
harmonise Article lOa notifications and replies and introduced few Iinguîstic and
clarifying points. The final version of the forms will be sent to the SCOF members
and uploaded in CIRCA, followed by all the linguistic versions once their translation

3
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signed

Maria-Angeles BENITEZ SALAS
Director

is ready. Electronic versions of the forms will be included into the OFIS at the end of
October 2008.

3) Miscellaneous

The Commission informed Member States about its reply regarding the organic status
of organic poultry kept indoors in case in case of Community restrictions.

The Commission informed Member States on a newly created ad-hoc expert group on
yeast and colouring agents for Easter eggs.

DK requested for a more detailed definition of mass catering.

IT raised a question on the use of citric and tartaric acid in production of organic
mead.

SE raised a question regarding mineral feed.

BE gave a brief information about the coming agricultural fair in Libramont at the end
of July 2008 and invited all the members to participate.

!
i
~
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. SustainabiHty and Quality of agriculture and rural development
H.3. Organic farming

Brussels, 22.08.08
H.3/ ARljmID(2008)24272
AGRI20365

MINUTES
OF THE 76TH :MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC

FARMING HELD ON 24TH• JULY 20Ó8

President: Mr Bulot

26 Member States were present, - Finland was absent. Iceland, Norway and
Switzerland were present as observers.

Mr Hulot informed Member States of the dates of next meetings: the Standing
Committee on Organic Farming will meet on the 29 September (already confirmed),
21 and 22 October, 11 and 12 November, 9 and 10 December. The working group on
Aquaculture will meet on the 16 and 17 September and on 7 and 8 October.

Section A Drafts presented for opinion

1) Information about the German position on the draft Commission
Regulation laying down detailed rules for the implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of
organic products with regard to organic production, labelling and
control (Doc AGRI/2008/61085 rev3)

During the previous 75th meeting 'of SCOF, Member States approved by qualified
majority the new implementing Regulation on organic farming: at that time, DE
abstained, waiting for a confirmation of the vote directly from the German Ministry,
but in the late afternoon, they could retract their reservation, which was confirmed on
3 July 2008 in writing to the Member States and to the president of the Committee.

The Commission Regulation received a favourable opinion by qualified majority: 333
votes in favour (HU abstained).

The Commission informed Member States about an error that occurred in the version
ofNiROF submitted to vote during the SCOF of2nd July: paragraph 7 of Article 95
had been deleted by mistake, but it was present in rev2; the paragraph will be
reintroduced in the fmal version of the Regulation and the following paragraphs will
be renumbered. A document showing the correct version of Articleâô was distributed
to the Member States. No objections were raised by the Members States.

1
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Section B Information and/or discussion

1. Draft implementing rules on imports of organic products - presentation
ofthe revised working document

The Commission presented a new version of the working document on the
implementing rules on imports, dated 22 July 2008. This document has already been
pre-consulted with the Legal Service of the Commission, but not yet with other
Directorates-Genera!.

Compared to the version presented in May, four different kinds of changes have been
made to the document: structural changes, in order to follow the structure of the
Council Regulation; changes introduced by legal revisers: introduction of a procedure
for the electronic exchange of documents and information in Article 17; changes
based on comments by Member States; changes concerning the publication oflists of
third countries and control bodies: the idea is to include in the Regulation only the
first list of third countries. Subsequent modifications would be done by Commission
Decisions and published on the website of the Commission and not in the Official
Journa!. An idea to delete from Articles 4(3); 8(2) and 11(3) any reference to
languages was also mentioned. These proposals are still under discussion with the
Legal Service.

Mr. Van Boxem presented the new document in detail and then asked Member States
to make their comments.

2

Comments on Title I: Introductory provisions

Comments on Title II: Import of compliant products

On Article 4, ES judged too short the period allowed to control bodies and control
authorities to send the request for inclusion in the list. On Article 4(3)(e) FR
suggested to set up a list of categories of operators. On Article 4(3)(a) DE deemed
difficult for control bodies to provide a real assessment of quantities intended for
exports to EU and suggested to register the volumes that come to the point of entry in
EU, while IE would keep the current wording of the paragraph. For the proof
mentioned in Articles 4(3)(d) and I 1(3)(d), CY proposed to insert a model form in an
Annex. DE also suggested to foresee in situ inspection of control bodies in third
countries in Article 4(5).

DK suggested that any changes (Articles 5(1)(a) and 9(1)(a» should be notified to the
Commission before they occur. FR asked who should prepare the assessment report
mentioned in Article 5(1)(c) and what information this report should contain.

DK suggested to delete "on the basis of' in Article 6(1) and to define exactly what the
document should contain.

Comments on Title III: Imports of products providing equivalent guarantees

'"FR suggested to indicate also the code number of control bodies and authorities.in
Article 7(2)(f). The Commission explained that the code number only applies to'
European control bodies: c



FR and then DE proposed to fix a period in Article 9(1)(a).

FR remarked that a provision should be foreseen in Article 12(2) for products
certified by a control body, which has been withdrawn from the list. The Commission
explained that producers should tum to a valid control body and considered
unnecessary a further provision.

DK expressed some doubts on electronic certification (Article 13(10», asIt could
imply some confusion at customs.

Comments on Title IV: Common rules

On Article 16, DK asked some clarification on the work that should be done by co-
reporters Member States. NO would like more information on tasks of expert groups.

Comments on Title V: Final and transitional rules

On Article 19(1), DK asked the Commission to specify which authorizations expire
24 months after the publication of the first list. On Article 19(4), IE remarked that
Member States should be very careful not to approve products certified by a control
body refused by the Commission.

2. Third countries:

a) report of meeting with CH on 17 June

During the meeting between CH and EC, the annex of the agreement has been
updated. Main points of discussion were: livestock products which have been deleted;
the use of organic feed: an agreement has not yet been achieved, as CH would like to
continue with 95% organic feed obligation for herbivores until the end of 2011, while
in the EU since 1st January 2008 a 100% rule applies. Another point of discussion was
the use of citric acid as an additive in mozzarella cheese: the EU Regulation allows it
only in vegetable production, while, according to the CODEX, citric acid may be used
also in products of animal origin.

b) report of meeting with Canada on 12 and 13 June

During the meeting technical aspects of equivalence have been examined. A list of
main discrepancies between the two systems will be discussed in future. Canada will
include EU in its list of third countries and accepted EU rules for animal production.

c) India: follow-up residue cases

Member States have been informed of two findings of bromide residues in basmati
rice. Results of investigation from India do not show where the residues come from.
No new cases have been notified and on the basis of the information provided, the
Commission concludes that all necessary measures have been taken.

3



3. Ad-hoc expert meeting on yeast and colourings for Easter eggs:
presentation of a report

A presentation of preliminary results of two expert groups on yeast and colourings for
Easter eggs has been presented by the Commission. The final report will be available
to the Commission later on this summer.

4. Information on the new website on organic farming

The new Commission website on organic farming; w\\'W.organic-fanning.europa.eu.
has been presented to the Member States. The website includes marketing materials
for promotional campaign of organic products.

5. Article lOa: follow-up of notifications

There were no pending cases to be discussed.

6. Miscellaneous

On request of IE, the Commission provided an information dn two judgements of the
European Court of Justice (C 393/05 and C 404/05) against AT and DE, concerning
certified bodies operating outside their country of origin.

The 8
th

and final meeting of International Task Force on Hannonization and
Equivalence in Organic Agriculture will take place on 6th and 7th October in Geneva.
Participants will review and approve the two ITF Tools, International Requirements
for Organic Certification Bodies (IROCB) and Tool for Equivalence of Organic
Standards and Technical Regulations (EquivTool). DE is going to participate in the
meeting.

signed
p.o. Frank Fay

Maria-Angeles BENITEZ SALAS
Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
H.3. Organic farming

Brussels, 3.10.2008
H.3! ARljmID(2008) 28645
AGR! 23817

SHORT REPORT
OF THE 77TH MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC

FARMING HELD ON 29 SEPTÉMBER 2008
:!"...

President: Mr Hulot

27 Member States were present. Norway and Switzerland were present as observers.

Section A Drafts presented for opinion
1)' Draft Commission Regulation laying down detailed rules for

implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the
arrangements for imports of organic products from third countries (Doc
H.3/2008/D/25726)

A revised version of the implementing rules on imports was presented by the
Commission and commented upon by Member States. However, as the inter-service
consultation is not finished yet the draft Commission Regulation will be presented for
voting at the next meeting.

Section B Information and/or discussion

1) Status on the Recommendations from the Group of Independent Experts
on "Provisions on organic yeast"

The Commission gave a presentation onthe current state of conclusions of the expert
group.

2) Recommendations from the Group of Independent Experts concerning
"an application for eggshell colouring agents for organic Easter eggs"

The Commission gave a presentation on the results of the expert group.

3) German request to discuss the interpretation of the current and new
provisions concerning flavourings for the processing of organic food ~
2092/91 Annex VI Section A, A.2. and NIROF 61085 rev 3, Article 27 Cc)

DE presented its request and Member States discussed the use of flavourings for the
processing of organic food. "-, =
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4) Third countries: assessment of requests of third countries-planning of

the activities

The Commission provided updated information on the assessment of third countries.

5) Article lOa: follow-up of notifications

Several notified pending cases were presented and discussed.

6) Miscellaneous

Meeting International Task Force on Harmonisation, Geneva 6 and 7
October: the Commission and DE delegation will participate at the
meeting.

Information on the new version ofOFIS and planned training: new version
of OFIS will be released ill November. Member States were invited for a
training for users on 22 October 2008.

New implementing rules on organic production, labelling and control:
information of the Commission: the Commission gave information on
Annex XII and XIII.

The Commission gave information on the following letters:

pet food letter,
letter on plant strengtheners.

The Commission and Member States discussed following topics:

UK request regarding documentary evidence,
mass catering definition,
minerals and binding agents in feed,
timetable for pullets and clarification of statistical issues.

..e:;,:-

signed
María-Angeles BENITEZ SALAS

Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
H.3. Organic farming

Brussels, 27.10.08
H.3/AR,jmID(2008) 31555
AGRl25865

SHORT REPORT
OF THE 78TH MEETING OF THE STANDING' COMMITTEE ON ORGANIC

FARMING HELD ON 21 AND 22 OCTOBER 2008

President: Mr Hulot

?7 Member States were present. Norway and Switzerland were present as observers.

Section A Drafts presented for opinion

1) Draft Commission Regulation laying down detailed rules for
imple~entation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the
arrangements for imports of organic products from third countries (Doc
H.3/2008/D/25726 rev.I)

A draft Regulation on implementing rules on imports was presented by the
Commission. It received positive comments by 26 Member States. However, due to
the absence of other language than English, the vote was postponed to the next
meeting of the SCOF on 11-12 November.

Section B Information and/or discussion

1) Guidelines on imports of organic products into the European Union.
Presentation and discussion of revised document.

The Commission presented the guidelines on imports and discussed it with the
Member States.

2) Working document on amendment of Regulation 889/2008 on yeast and
Easter eggs

A working document was presented by the Commission and commented upon by
Member States. An exchange of views with the Member States, took place. The
Commission announced its intention to ask for the opinion of the Committee at the
next meeting, after revision of the document. ~'" .i"'
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3) OFIS: information on the new functionalities; training on 22 Octoher
2008

A new version of the application was presented to the Member States and
representatives of the Member States took part in a user training.

4) Third countries:

The Commission provided updated information on the following issues:

a) Further planning of assessment of requests of third countries

b) Report on meeting International Task Force on Harmonisation, Geneva
6 and 7 October

c) Updates on Switzerland, Japan and Taiwan

5) Codex Alimentarius

The Commission informed Member States about:

a) Preparation of comments to CL 2008/Il-FL, as incorporated in
Alinorm 08/31/22 (inclusion of ethylene for other products), to be sent
before 15.11.2008

b) Preparation of comments to CL 2008/27-FL (deletion or restriction of
rotenone), to be sent before 15.12.2008

6) Article lOa: follow-up of notifications

Two notified pending cases were presented and discussed.

7) Miscellaneous

The Commission informed Member States about its replies to the following questions:

- Commission reply to a letter on the use of calcium hydroxide;

- Commission reply to a letter on labelling (use of company names and/or
trade mark containing terms like "bio", "eco", etc).

The Commission presented its recently adopted Green Paper on agricultural product
quality, farming requirements, product standards, and quality schemes
(COM(2008) 641).

The Commission and Member States discussed following topics:

workshop on irregularities and fraud in organic farming on 25-26
November in Hamburg,

extended use of in-conversion feedingstuffs,

- state of play concerning logo competition,

2
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publication of a reference to the accreditation standard EN 45011 for
control bodies according to Article 27 (5) (c) of Council Regulation (EC)
No 834/2007,

public access to the SCOF minutes,

phasing out of the additives nitrates and nitrites from organic production in
relation to existing research projects on this subject in the Member States,

information on a tjmeframe as regards organic aquaculture legislation.

signed
María Angeles BENÍTEZ SALAS

Director
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
H.3. Organic fanning

Brussels, 17.11.2008
H.3/ARljrntD(2008) 33814
AGRI27537

SHORT REPORT e:

OF THE 79TH MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON ORGANIC
FARMING HELD ON 11 AND 12 NOVEMBER 2008

President: Ms Benitez Salas, Mr Hulot

27 Member States were present. Norway and Switzerland were present as observers.

Section A Drafts presented for opinion

1) Draft Commission Regulation laying down detailed rules for
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the
arrangements for imports of organic products from third countries (Doc
H.3/2008/D125726 rev.2)

The Commission Regulation received a favourable opinion by qualified majority: 338
for, Oagainst, 7 abstentions.

2) Draft Commission Regulation amending Commission Regulation (EC)
No 889/2008 laying down detailed rules for implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 (Doc H.3/2008/D/31406)

The Commission Regulation received a favourable opinion by qualified majority: 329
for, Oagainst, 16 abstentions.

Section B Information and/or discussion

1) Guidelines on imports of organic products into the European Union.
Further discussion on revised document.

The Commission gave an update on the work on the guidelines on imports and
discussed it with the Member States. ';



2) Supervision of controls: summary report of the Commission for the year
2006; situation of2007 reports

The Commission presented the draft report on supervision for 2006 and gave an
overview of the documents on controls received from the Member States for the
reporting year 2007.

3) Implementation of Action 11 of the European Action Plan: establishing
an independent expert panel for technical advice. Presentation of the
project.

A project for establishing an expert panel was presented ~d discussed with the
Member States.

4) Exchange of views on the labelling of organic products and
ingredientsllist of questions

Several questions raised by the Member States on labelling were discussed and
opinions were exchanged.

$) Commission communication in the framework of the implementation of
Council Regulation (EC) No 834/2007 (publication in the OJ of a
reference to the latest version of EN 45011 and ISO 65)

The Commission provided an information on this issue.

6) Third countries: updates

The Commission reminded that it did not receive yet the information from a number
of Member States needed for its application to Taiwan.

7) Notifications of irregularities: follow-up

One pending case was presented and discussed. General questions regarding the use
of the new notification forms were discussed.

8) Aquaculture: taking stock of work done in 2008 and future orientations

The Commission provided updated information on the draft legislation for organic
aquaculture. .

9) Miscellaneous

The Commission and the Member States discussed following topics:

accreditation of control bodies after January 2009 according to EN 45011
and ISO 65, .
labelling of organic essential oils, '"
control obligations on subcontracting operators,
labelling of organic ingredients.

2
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signed
Marfa Angeles BENÍTEZ SALAS

Director

The Commission informed Member States about its intention to provide the data from
reports on controls to a research project focused on economic analysis of certification
systems.
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Member
Ministry Number ofState

participants
BE Service public de Wallonie

l

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap l
BG Ministry of Agriculture and Food " l-CZ Ministry of Agriculture

l
DK Danish Veterinary and Food Administration l

Danish Plant Directorate, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries l
DE Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz- 1BMELV

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung _BLE
3

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
1

EE Ministry of Agriculture
1

EL Ministry of Rural Development and Food
1

ES Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 1

S.G. de Producción Agraria Sostenible y Fomento Asociativo Dirección 1General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

FR Ministère de l'agriculture et de la pêche
1

DG de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes 1

Institut National de l'Origine et de la Qualité !NAO 1
IE Department of Agriculture and Food 1
IT Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 2
CY Department of Agriculture

l
LV Ministry of Agriculture

l
LT Ministry of Agriculture

1
LU Ministère de l' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural l
HU Ministry of Agriculture and Rural Development 2
MT Ministry of Rural Affairs and the Environment l
NL Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality c --,

"i" l
c,Hoofdproductschap Akkerbouw HPA

,~,~~ :> l"
o,
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AT Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend - BMGF J 1

Institut für Biologische Landwirtschaft und Biodiversität 1

PL Ministry of Agriculture and Rural Development 1

PT Ministerio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, GPP 1

RO Ministry of Agriculture and Rural Development 1

SI Ministry of Agriculture, Forestry and Food 1

Central Control and Testing Institute in Agriculture
,.

SK 1
~"

FI Ministry of Agriculture and Forestry, Food and Health Department 1

SE National Food Administration 1

Swedish Board of Agriculture 1

UK Department for Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA 1

NO The Norwegian Food Safety Authority 1

Ministry of Agriculture and Food 1

CH Bundesamt für Landwirtschaft BLW 1

IS The Icelandic Mission to the EU O

COM European Commission 12
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Draft

COMMISSION REGULATION (EC) No [•..J2008]

of [date]

. .
amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for implementation
of Council Regu lation (EC) No 834/2007 on organic production ~Ild labelling of organic
". . products with rega~d to organic production, labelling and control .
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Draft

. COMMISSION REGULATION (F.e) No [••.•1200K]

ofldate]

amending Regulation (EC) No 88912008 Iayfng dow~ detä:iled rule$ for ¡l11plert,lc::tlt<>t;on of
Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and "labelling of organic
products with regard to organic production, labelling and control

THE COMMISSION OF THE EUH.OI't::AN CUMMUNrnr.::s

EN 3 EN

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic
production and labeJlinJ;? of organic products and rcpealinj; Regulation (EF.iC) No 2092/91 t.
and in particular Article 20(3), Article 21 (2), Article 22(2) and Article 38(a) thereof,

Whereas:

(l) Regulation (EC) No 83412007, and in particular Article 20 thereof, Jays down basic
requirements [ur the production of organic yeast. Detailed rules forthe implementation
of those requirements should be laid down in Commission Regulation (EC) No
889J200S2 -.

(2) Since provisions for the production of organic yeast should be introduced, the scope of
Regulation (EC) No 889/2008 should now also encompass yeasts used lH'i ·FMrI AMIÎ
feed.

(3) With a. view to help organic farmers to find adequate feed supply for their animols and
to facilitate conversion of organic area, in order to meet rising Consumer demand for
organic products .• it is appropriate to allow the use of fr!.I.-!!lLiQ....LPJlli>_În-conve.rs(on
(=<.lil!g~(uIT~. produced on 1J'teÍi'-l\l.e.J:l¡·I~w'!r,s:_ownholding, in Ille feed nlti(Jn .of organi.£
animals.

(4) According to Annex v/(a) to Council Regulation (EEC) No 2092/91' only enzymes
normally used as processing aids were allowed to be used il) organic processing,
L':n7yroes used as rood additives would have to be in the list of authorised food
additives of Annex VICAXA.l) to that Regulation. It is necessary to re-introduce this
provision in the new implementing rules.

OJ L 189, 20.7.2007, ¡l. I,
OJL 250, l R.9.200S. p.L . ,__
Ol L 19S, 2Z.1.I~!>1, p. 1. T1.c,..,¡':Il;,,~ (l1f.lC) N" 2092191 ¡. repealed ""d replaced by R$f.\ur"iÍ\¡".'(Ec:i
No 83412007 as Iröm 1 .TRI'Iuary2009.



(5) Since yeast is not considered as an agricultural product within the meaning of Article
32(3) of the Treaty and ID order to allow the labelling of organic yeast as organic, it is
necessary to amend the provision on the calculation of ingredients ....1::Jnwev!i[. !;be
calculation of yeast 2nd yea..tt.]r9..ID1s..!;§.-ªß agricD Itural ingrêdients will be obligatory as

. of .~.L.Q.e_c;.eml2.¢.T...2ill..l....:Hew6¥er. the ¡;¡reyisisBS· en the ea!eulatisfi ef the iBgreèients
wi-J.h7flly t\l'lll'j'-'/'Fel'B"1 ,+1;11)'201 D. This time period is necessary for the industry to be
able to adjust.

(6) The decorative colouring of boiled eggs is traditional in certain regions of the
European Union at a certain period of the year, and as' organic eggs may also be
coloured and placed on the market, certain Member States lodged a request to allow
colours for this purpose, a panel of independent experts was examining certain colours
and different other substances for disinfecting and conserving the boiled eggs" and
concluded that a number of natural colours could be authorised, as well as synthetic
forms of iron oxides and iron hydroxides on a temporary basis. Given the local and
seasonal characte o.t dJ'" produerlen il ís however appropriate lo give to competent
authorities the capacity to give relevant authorisations.

. .
UJ· As recommended by a panel for organic yeast several 'products and substances that

are necessary for tbe production of organic yeast, yeast confections and formulations
should be authorised under Article 21 of Regulation (EC) No 834/2007. Article 20 of
that Regulation provides that only organically produced. substrates are to be used for
the production of orga!lic yeast and organic yeast should not be present ID organic food
or feed together mtJ¡ non-organic yeast. However, tbe panel of experts has ÎlJ its
conclusions of 10 July 2008 recommended temporarily allowing 5% non-organic yeast
'extract, until organic yeast extract is available, as additional substrate for the
productíon of organic yeast as a source of nitrogen, phosphor, vitamins and minerals.
In accordance to the flexibility rules under Article 22(0) of that Regulation 50/0 non-
organic yeast extract should be authorised for the production of organic yeast.

(8). Regulation (EC) No 889/2008 should therefore be amended accordingly,

(9) The amendments should apply from the date of application of Regulation (EC) No
88912008.· ...

Cl O) . ne measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the
Regulatory Committee on Organic Production,

HAS ADOPTED THISREGUI.ATJON:

Article l

Regulation (EC) No 88912008 is amended as follows:

(l) In Article J(2),point (d) is deleted.

Reconm'Iendation. ftOfn the Gr01,!p "r J1\Qtpende.'lt EJ/petl:$ conecmillS' "sn -applieaLi(nt for eg!jshell
colouring agents for organic Easter eggs" l'\f\'\!W.organic.fum¡¡ng.ellropa.eu .. '" '~.
Rcöommcndations from the Group of Independent Experts on "Prcvisicns "". organic yeast",
www.organic-fsrming.crrropa.cc .: .. ,..
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2(2) In Article 2J, paragraph l is replaced by the following:

"l. Up to :;U% of the feed fonnula of: rations on average may comprise in-
conversion fccdingstuffs. When the in-conversion feedinj¡stuffs come from a
unit of the holdi,ng itself, thi~ percentage may be increased to 100 %."

(3) Article 27 is amended as follows:

(a) in paragraph 1(b), the following sentence is added:

"however, enzymes to be u~ed.es food additives havé'to be listed in 1\:1)1:'10"
VITT.Section A"

(b) i,n paragraph z the fotlowing point is added:

"(c) yeast and yeast products .shall be calculated as ingredients of agricultural
origin as of 31 December 2013."

(c) The fnllowing pRl"aer'''ph4 is added:

"4. For the traditional decorative colouring oftbe shell of boiled eggs produced
with the inlcn1:iön to pince them Oil the market et a given period o.fthe year~
traéitiel'lel J91:11'fl9,fie:l, the competent authority may authorise ~
è~·e;rpef!4ffi~fgcthe period referred to above, the use of natural
colours and natural coating substances. The authorisation may comprise
svnthe!!.c forms a.f iron oxides and irQ.rr..hydroxidcs until 31 December 2013.
Authorisations hEl'o'e--ws.mül be notified to the Commission and the Member
States."

(4) The following Article 17";$ inserted;

"Articla 27a

For the purpose of the application of Article 20(1) of Regulation (EC) No
834/2007, the following substances l1l~l)'be used lit ¡¡Jt:: pJ'OÙU<.:lÎUIl, coufection
and formulation of yeast:

(a) substances listed in Annex Vl ll, Section C to tilis Regulation;

(h) products and substances referred 10 in Article 27(l)(b) and (c) of thís
Regulation .."

(5) In Chapter 6 of Title U, the following Section 390 is inserted:

"SECTION3A

Exceptional production rules with regard to the use of§pecific products
and substances in the processing in accordance with Article 22(2)(~lo('
Regulation (EC) No 83412007" .

5 EN
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"Article 46a

Addition of non-organic yeast extract

'Where the conditions laid down in Article 22(2)(e) of Regulation 834/2007
apply, l'he addition of up to 5% non-organic yeast extract or autolysate to the

.substrate (calculated in dry matter) is allowed for thf.'.pT(ld~J¢tir.m df (lre~nic
. yeast, where operators ait: unable to obtain yeast extract or autolysate from

organic production. .

. The availability of organic yeast extract or autolysate shall be re-examined
Iffiâ!-h3l December 2013 with Ii view to withdrawing this provision."

(6) ~ex vm is ame(lded in accordance with' the Annex to fuls Regulation.

Article 2

This Regulation sha1l enter ínec force OlJ tbe seventh day following that of its publication in
the Officia] Journal of the European Union. .

It shan apply from l January 2009.

Thls Regulation shall be bindíng in its entirety and directly applicflhlc În all Member States,

Done at Brussels, ...

For the Commtsston
[...)
Member of the Commission
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Annex VIII to Regulation (EC) No 88912008 i,umcnd~ ...~9 follows:

_ - - - F<:>rmatI:ed:Point
... l,q.~ em, Lerethe title of Annex VIII is replaced bv..\l?sJollo':Y.Í!?l:'G

"'" . l . cl h . 4". • d t- f d ... - - - - FonnatOOd: IndenCèrfaln ProC tl!;t.San!lU stanceS.,Qr "SGJD pro uqon o pmcesse ______ 2,51an
organkfood. yeast and yeast products referred t-oin Article 27(1)(a) HDd __': -. - -¡';Fo-";",,';;att:e~'=d:-F-on-t-:
Article 27a(a)", . --,'r Fr;>rmaI;led: Font:

f.7..L-ffi ARRe)t VII! te ReguJatisR (EC) He 8S9/2Q08-the following Section C is added: • ----[;:~~~point'

"SECTION C - PROCESSJNG AIDSFOR THE PRODUt"TlON OJ?YIl:AS'l' AND

YEAST ,~ROJ)lJCTS .._-~-----------~--------~-
Name Primary Yeast CO)'1fcction.~f

yeast formulations
Spccifîc C(lMditiom

"'- ...._- .._ ..-..... ..,......
Cnlt..'¡um ehleride Yo.

Carbon dioxide X. X
Citric acid X

.LaCIfC aCId X

I ~~.n z Z
Nilrog¢!l X X.._---_.
Sodium carfxmatc X X
Po •• tl) $IMe"h Yo. Yo.- .._ ..- ...,,~._,._..
Vegetable "il. X X

l'or the regulation of'the pH in yœst
JlTQÙueti11ll

.'or tile regulation orme pti in yeast
JlTOdlJ~tion ¡:

Fnr!be regulation <>fthe pil

Grc"-1ing, rclo~u.-;ngor anti-fbamíng agent
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Entwurf

VERORDNUNG (EG) Nr. [.•../2008] DER KOMMISSION

vom [Datum]

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates
hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen

aus Drittländem

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 t, insbesondere auf
Artikel32 Absatz 2, Artikel33 Absatz 2, Artikel38 Buchstabe d und Artikel40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit den Artikeln 32 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sind die allgemeinen
Vorschriften für die Einfuhr von ökologischen/biologischen Erzeugnissen festgelegt
worden. Um zu gewährleisten, dass diese Vorschriften ordnungsgemäß und einheitlich
angewendet werden, sind Durchfiihrungs- und Verfahrensvorschriften dazu festzu-
legen.

(2) Da seit 1992 beträchtliche Erfahrungen mit der Einfuhr von Erzeugnissen mit
gleichwertigen Garantien gesammelt wurden, sollte den Kontrollstellen und
Kontrollbehörden ein relativ kurzer Zeitraum eingeräumt werden, um ihre Aufuahme
in das Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit anerkannten
KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gemäß Artikel33 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 zu beantragen. Da jedoch mit der direkten Anwendung der
Gemeinschaftsvorschriften über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen außerhalb des Gebiets
der Gemeinschaft noch keine Erfahrungen vorliegen, sollte den KontrollsteIlen und
Kontrollbehörden, die ihre Aufnahme in das Verzeichnis der im Hinblick auf die
Konformität anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gemäß Artikel32 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 beantragen wollen, mehr Zeit gegeben werden. Daher
ist für die Übermittlung der Anträge und ihre Prüfung ein längerer Zeitraum
vorzusehen.

(3) Für gemäß Artikel32 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingefûhrte Erzeugnisse
sollten die betreffenden Marktteilnehmer eine geeignete Bescheinigung vorlegen

ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
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können. Hierfür ist ein Muster zu erstellen. Für gemäß Artikel33 der Verordnung
(EG) N,. 834/2007 eingeführte Erzeugnisse solit, eine Kontrollbescheinigung gelten, ".'
Für die Ausstellung der Bescheinigung sind die Einzelheiten festzulegen. Außerdem I
ist ein Verfahren festzulegen, um bestimmte Kontrollen der aus Drittländern I
eingeführten Erzeugnisse, die in der Gemeinschaft als ökologisch/biologisch I
vermarktet werden sollen, auf Gemeinschaftsebene zu koordinieren. I

(4) Argentinien, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Neuseeland und die Schweiz sind
bisher in der Verordnung (EG) Nr. 345/2008 der Kommission vom 17. April2008 mit
Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländem gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittef
als Drittländer aufgeführt, aus denen eingeführte Erzeugnisse in der Kommission als
ökologisch/biologisch vermarktet werden können. Die Kommission hat die Lage
dieser Länder gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 überprüft und
dabei die angewendeten Produktionsvorschriften und die bisherigen Erfahrungen mit
der Einfuhr von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen aus diesen bisher im
Verzeichnis gemäß Artikelll Absatz I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
aufgeführten Ländern berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wurde der Schluss
gezogen, dass die Bedingungen für die Aufuahme Argentiniens, Australiens, Costa
Ricas, Indiens, Israels und Neuseelands in das Verzeichnis der im Hinblick auf die
Gleichwertigkeit anerkannten Drittländer gemäß Artikel33 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 erfüllt sind.

(5) Die Europäische Gemeinschaft und die Schweizerische Eidgenossenschaft haben ein
Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnisserr' geschlossen, das
mit dem Beschluss 2002/309ÆG des Rates und der Kommission" genehmigt wurde.
Anhang 9 des Abkommens betrifft landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel
aus ökologischem Landbau und bestimmt, dass die Parteien die erforderlichen
Maßnahmen treffen, damit ökologische/biologische Erzeugnisse, die den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der jeweils anderen Partei entsprechen, eingeführt und in den
Verkehr gebracht werden können. Im Interesse der Klarheit ist die Schweiz ebenfalls
im Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit anerkannten Drittländer
gemäß Artikel 33 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 aufzuführen.

(6) Die Behörden der Mitgliedstaaten besitzen umfangreiche Erfahrungen und
Fachkenntnisse in dem Bereich, eingeführten ökologischenlbiologischen Erzeugnissen
Zugang zum Gebiet der Gemeinschaft zu gewähren. Um die Verzeichnisse der
Drittländer sowie der KontrollsteIlen und Kontrollbehörden zu erstellen und auf dem
neuesten Stand zu halten, ist auf diese Erfahrungen zurückzugreifen und sollte die
Kommission die Berichte der Mitgliedstaaten und anderer Sachverständiger zugrunde
legen können. Die diesbezüglichen Aufgaben sind auf gerechte und angemessene
Weise aufzuteilen.

(7) Für Anträge von Drittländem, die vor dem 1. Januar 2009, dem Zeitpunkt, ab dem die
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gilt, bei der Kommission eingegangen sind, sind
außerdem Übergangsmaßnahmen vorzusehen. "

ABI. L 108 vom 18.4.2008, S. 8.
ABI. L 114 vom 30.4.2002, S. 132.
ABI. L 114 vom 30.4.2002, S. 1.
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(8) Zur Vermeidung von Störungen im internationalen Handel und zur Erleichterung des
Übergangs von den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zu denjenigen
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 muss den Mitgliedstaaten weiterhin die Möglich-
keit gegeben werden, den Einführern je nach Fall Genehmigungen für das Inverkehr-
bringen von Erzeugnissen auf dem Gemeinschaftsmarkt zu erteilen, bis die für das
Funktionieren der neuen Einfuhrvorschriften erforderlichen Maßnahmen eingeführt
worden sind, insbesondere hinsichtlich der Anerkennung der Kontrollstellen und
Kontrollbehörden gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.
Diese Möglichkeit sollte im Zuge der Erstellung des Verzeichnisses der
Kontrollstellen gemäß dem genannten Artikel schrittweise reduziert werden.

(9) Um die Transparenz zu verbessern und die Anwendung dieser Richtlinie zu
gewährleisten, ist ein elektronisches System für den Informationsaustausch zwischen
der Kommission, den Mitgliedstaaten und den Kontrollstellen-und Kontrollbehörden
'vorzusehen. '

(lO) Die Durchführungsvorschriften der vorliegenden Verordnung ersetzen diejenigen der
Verordnung (EG) Nr. 345/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 605/2008 der'
Kommission vom 20. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften
für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern gemäß Artikel 11 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel", Die genannten Verordnungen sind daher aufzuheben und durch eine neue
Verordnung zu ersetzen.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme
des Regelungsausschusses für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITELl

EINLEITENDE VORSCHRIFTEN

Artikel1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung werden die Durchführungsvorschriften für die Einfuhr konformer
Erzeugnisse und die Einfuhr von Erzeugnissen mit gleichwertigen Garantien gernäß den
Artikeln 32und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 festgelegt.

ABI, L 166 vom 27,6.2008, S. 3.
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(5)
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Artikel2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verorclnung sind

.Kontrollbescheinigung'': die für eine Sendung geltende, in Artikel 33 Absatz 1
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 genannte Kontrollbescheinigung;

"Bescheinigung": die in Artikel68 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Artikel6
der vorliegenden Verordnung genannte Bescheinigung, deren Muster in Anhang II
der vorliegenden Verordnung festgelegt ist;

"Sendung": eine Menge von Erzeugnissen unter einem od~r mehreren KN-Code(s),
die unter eine einzige Kontrollbescheinigung fallen, mit demselben Transportmittel
befördert werden und aus demselben Drittland eingeführt werden;

"erster Empfänger": die natürlicheoder juristische Person gemäß der Begriffs-
bestimmung in Artikel2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 889/2008;

"Prüfung der Sendung": .die Prüfung der Kontrollbescheinigung durch die
.betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten, um Artikel13der vorliegenden
Verordnung zu entsprechen, und, sollten die Behörden dies für nötig halten, die
Prüfung der Erzeugnisse selbst hinsichtlich der Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007, der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und der vorliegenden Verordnung;

(6) "betreffende Behörden der Mitgliedstaaten": die Zollbehörden oder die vom
Mitgliedstaat bestimmten anderen Behörden;

(7) ,,Bewertungsbericht": der Bewertungsbericht gemäß Artikel 32 Absatz 2 und
Artikel33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, der von einem
unabhängigen Dritten, der die Anforderungen der ISO-Norm 17011 erfüllt, oder
einer jeweils zuständigen Behörde erstellt wird und Informationen über
Dokumentenkontrollen einschließlich der Beschreibungen gemäß Artikel 4 Absatz 3
Buchstabe b und Artikelll Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung,
über Office-Audits einschließlich der kritischen Stellen und über in repräsentativen
Drittländern durchgeführte risikoorientierte Witness-Audits umfasst.
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r TITELII

EINFUHR KONFORMER ERZEUGNISSE

KAPITEL 1

Verzeichnis der im Hinblick auf die Konformität anerkannten
KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

Artikel3

Erstellung und Inhalt des Verzeichnisses der im Hinblick auf die Konformität
anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehörden

1. Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der im Hinblick auf die Konformität
anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gemäß Artike132 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Das Verzeichnis ist in Anhang I der vorliegenden
Verordnung enthalten. Die Verfahren für die Erstellung und Änderung des
Verzeichnisses sind in den Artikeln 4, 16 und 17 der vorliegenden Verordnung
aufgefiihrt. Das Verzeichnis wird der Öffentlichkeit gemäß Artikel 16 Absatz 4 und
Artikel 17 der vorliegenden Verordnung im Internet zugänglich gernacht.

2. Das Verzeichnis enthält alle erforderlichen Informationen flir jede KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde, damit überprüft werden kann, ob die in der Gemeinschaft in
Verkehr gebrachten Erzeugnisse von einer gemäß Artikel32 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannten KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
kontrolliert worden sind, und insbesondere:

a) Namen und Anschrift der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde,. einschließlich
der E-Mail- und Internet-Adresse und ihrer Codenummer;

b) die betreffenden Drittländer, in denen die Erzeugnisse ihren Ursprung haben;

c) die betreffenden Erzeugniskategorien für jedes Drittland;

d) die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis;

e) die Internet-Adresse, auf der das Verzeichnis der unter die Kontrollregelung
fallenden Marktteilnehmer einschließlich ihres Bescheinigungsstatus und der
betreffenden Erzeugniskategorien sowie der Marktteilnehmer und Erzeugnisse,
für die die Bescheinigungen ausgesetzt oder aufgehoben worden sind,
eingesehen werden kann. -

, <'
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Artikel4 l'
I

Verfahren für die Beantragung der Aufnahme in das Verzeichnis der im Hinblick auf
die Konformität anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

1. Die Kommission prüft, ob sie eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde anerkennt
und in das Verzeichnis gemäß Artikel 3 aufnimmt, wenn sie einen Antrag auf
Aufnahme in dieses Verzeichnis vom Vertreter der betreffenden KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde erhalten hat. Nur vollständige, vor ,dem 31. Oktober 2011
eingegangene Anträge werden auf der Grundlage des von der Kommission gemäß
Artikel 17 Absatz 2 zur Verfügung gestellten Antragsmusters bei der Erstellung des
ersten Verzeichnisses beriicksichtigt. Für die folgenden Kalenderjahre werden nur
vollständige, vor dem 31. Oktober jedes Jahres eingegangene Anträge beriicksichtigt.

2. Der Antrag kann von in der Gemeinschaft oder in einem Drittland niedergelassenen
KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gestellt werden.

3. Der Antrag besteht aus einem technischen Dossier, das alle Informationen enthält,
über die die Kommission verfügen muss, um zu gewährleisten, dass die Bedingungen
von Artikel32 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bei allen zur
Ausfuhr nach der Gemeinschaft bestimmten ökologischenlbiologischen Erzeugnissen
erfüllt sind, nämlich

a) eine Übersicht über die Tätigkeiten der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde in
dem/den betreffenden Drittland/Drittländern, einschließlich einer Schätzung
der Anzahl der betreffenden Markteilnehmer und eine Angabe der voraussicht-
lichen Art und Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel, die
ihren Ursprung in dem/den betreffenden Drittland/Drittländern haben und zur
Ausfuhr nach der Gemeinschaft gemäß den Vorschriften von Artikel32
Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bestimmt sind;

b) eine genaue Beschreibung der Umsetzung der Titel II, III und IV der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie der Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 in dem betreffenden Drittland bzw. jedem der betreffenden
Drittländer;

c) eine Abschrift des Bewertungsberichts gemäß Artikel32 Absatz 2 Unterab-
satz 4 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,

i) aus dem hervorgeht, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, die Bedingungen von Artikel32 Absätze 1
und 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einzuhalten, zufriedenstellend
bewertet wurde;

ii) der Garantien hinsichtlich der Elemente gemäß Artikel27 Absätze 2, 3,
5,6 und 12 der Verordnung (EG) Nr. 834/200~ bietet;

der gewährleistet, dass die Kontrollstelleoder Kontrollbehörde die
Kontrollvorschriften und Kontrollvorkehrungen gemäß ')'itel IV der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 durchführt und' ".,;

iii)
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iv) in dem bestätigt wird, dass die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde ihre
Kontrolltätigkeiten tatsächlich gemäß diesen Vorschriften und
Anforderungen durchgeführt hat;

d) den Nachweis, dass die Kontrollste1le oder Kontrollbehörde den Behörden des
betreffenden Drittlands ihre Tätigkeiten und ihre Verpflichtung mitgeteilt hat,
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die ihnen von den Behörden des
betreffenden Drittlands auferlegt werden;

DE

e) die Internet-Adresse, auf der das Verzeichnis der unter die Kontrollregelung
fallenden Marktteilnehmer eingesehen werden kann, sowie eine KontaktsteIle,
bei der Informationen über ihren Bescheinigungsstatus und die betreffenden
Erzeugniskategorien sowie die Marktteilnehmer und Erzeugnisse, für die die
Bescheinigungen ausgesetzt oder aufgehoben worden sind, jederzeit verfügbar
sind; .

4. Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufnahme in das Verzeichnis der Kontrollstellen
oder Kontrollbehörden sowie jederzeit nach der Aufnahme kann die Kommission
jegliche weiteren Informationen einschließlich der Vorlage eines oder mehrerer
durch unabhängige Sachverständige erstellter Berichte über Prüfungen vor Ort
anfordern. Außerdem kann die Kommission auf der Grundlage einer Risikoanalyse
im Falle des Verdachts einer Unregelmäßigkeit eine Prüfung vor Ort durch von ihr
bezeichnete Sachverständige durchführen lassen.

f) die Verpflichtung, die Bestimmungen von Artikel 5 der vorliegenden
Verordnung einzuhalten;

5. Die Kommission beurteilt, ob das technische Dossier gemäß Absatz 3 und die
Informationen gemäß Absatz 4 zufriedenstellend sind, und kann anschließend
beschließen, eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde anzuerkennen und in das
Verzeichnis aufzunehmen. Dieser Beschluss erfolgt nach dem Verfahren des
Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

g) alle sonstigen Informationen, die von der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
oder der Kommission für zweckdienlich gehalten werden.

Artikel5

Verwaltung und Überprüfung desVerzeichnisses der im Hinblick auf die Konformität
anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

1. Eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde darf in das Verzeichnis gemäß Artikel 3
nur aufgenommen werden, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt:

'DE

a) Werden die von der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde durchgeführten
Maßnahmen nach Aufuahme der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde in das
Verzeichnis geändert, so muss die KontrollsteIle oder Kontrollbehördedies der
Kommission mitteilen; Anträge auf Änderung der Informationen über eine
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde gemäß Artikel 3 Àbsatz2., müssen
ebenfalls der Kommission mitgeteilt werden; ,
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bis zum 31. März jedes Jahres übermittelt die KontrollsteIle öder
Kontrollbehörde der Kommission einen kurzen Jahresbericht; in dem
Jahresbericht werden die Informationen des technischen Dossiers gemäß
Artikel4 Absatz 3 auf den neuesten Stand gebracht; insbesondere werden darin
die von der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde in den Drittländern im Vorjahr
durchgeführten Tätigkeiten, die erzielten Ergebnisse, die festgestellten
Unregelmäßigkeiten und Verstöße und die getroffenen Abhilfemaßnahmen
beschrieben; der Bericht enthält außerdem den jüngsten Bewertungsbericht
oder die Aktualisierung dieses Berichts, der die Ergebnisse der regelmäßigen
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährigen Wiederbewertung ihrer
Tätigkeiten gemäß Artikel32 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
enthält; die Kommission kann alle sonstigen Informationen anfordern, die sie
für zweckdienlich hält; ,

b) eine im Verzeichnis aufgeführte KontrollsteIle oder Kontrollbehörde muss alle
Informationen über ihre Kontrolltätigkeiten in dem Drittland zur Verfügung
halten und auf einmalige Aufforderung übermitteln; sie gewährt den von der
Kommission benannten Sachverständigen Zugang zu ihren Büros und Anlagen;

in Anbetracht der erhaltenen Informationen kann die Kommission .die
Spezifikationen für die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde jederzeit ändern
und den Eintrag derStelle oder Behörde im Verzeichnis gemäß Artikel3
aussetzen; ein ähnlicher Beschluss kann ergehen, wenn eine KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde angeforderte Informationen nicht übermittelt oder einer
Prüfung vor Ort nicht zugestimmt hat;

e) die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde macht den Interessenten auf einer
Website ein ständig aktualisiertes Verzeichnis der als biologisch/ökologisch
bescheinigten Marktteilnehmer und Erzeugnisse zugänglich.

2. Wenneine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde den in Absatz 1 Buchstabe c
genannten Jahresbericht nicht übermittelt, die Informationen zu ihrem technischen
Dossier und ihrer Kontrollregelung bzw. das aktualisierte Verzeichnis der als
ökologischlbiologisch bescheinigten Marktteilnehmer und Erzeugnisse nicht zur
Verfügung hält oder nicht übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nàch Aufforderung
der Kommission innerhalb einer Frist, die die Kommission der Bedeutung des
Problems entsprechend festsetzt und die im allgemeinen nicht weniger als dreißig
Tage betragen darf, nicht zustimmt, dann kann diese KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde nach dem Verfahrens des Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 aus dem Verzeichnis der KontrollsteIlen und Kontrollbehörden
gestrichen werden.

Versäumt eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde, rechtzeitig geeignete
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, so wird sie von der Kommission unverzüglich aus
dem Verzeichnis gestrichen.
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KAPITEL2

Für die Einfuhr konformer Erzeugnisse erforderliche
Bescheinigung c

Artike16

Bescheinigung

1. Die für die Einfuhr konformer Erzeugnisse gemäß Artikel 32 -Absatz 1 Buchstabe c
"der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erforderliche Bescheinigung wird gemäß
Artikel 17 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung anhand des Musters in Anhang II
der vorliegenden Verordnung ausgestellt und enthält alle Elemente, die Teil des
Musters sind.

2. Das Original der Bescheinigung wird von einer Kontrollbehörde oder der
KontrollsteIle ausgestellt, 'die durch einen Beschluss gemäß Artikel 4 in Bezug auf
die,Ausstellung der Bescheinigung anerkannt worden ist.

3. Die die Bescheinigung ausstellende Behörde oder Stelle richtet sich nach den
Vorschriften, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 und in dem Muster, den Vermerken und
den Leitlinien festgelegt sind, die von der Kommission über das EDV-System für
elektronischen Dokumentenaustausch gemäß Artikel 17 Absatz 1 zur Ver:fiigung
gestellt werden.

TITEL III

EINFUHR VON ERZEUGNISSEN MIT GLEICHWERTIGEN
GARANTIEN

KAPITEL 1

Verzeichnis der anerkannten Drittländer

Artikel7

Erstellung und Inhalt des Verzeichnisses der Drittländer

1. Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der anerkannten Brittländer gemäß
Artikel33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Das Verzeichnis der
anerkannten Länder ist in Anhang III der vorliegenden Verordnung' aufgeführt. bas
Verfahren zur Erstellung und Änderung des Verzeichnisses ist. in 'den Artikeln 8
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und 16 der vorliegenden Verordnung dargelegt. Änderungen des Verzeichnisses
werden gemäß Artikel 16 Absatz 4 und Artikel 17 der vorliegenden Verordnung im
Internet veröffentlicht.

2. Das Verzeichnis enthält für jedes-Drittland alle Infonnationen, die erforderlich sind,
um überprüfen zu können, ob die in der Gemeinschaft in Verkehr gebrachten
Erzeugnisse der gemäß Artikel33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
anerkannten Kontrollregelung unterworfen wurden, insbesondere Infonnationen über

a) die betreffenden Erzeugniskategorien;

b) den Ursprung der Erzeugnisse;

c) eine Bezugnahme auf die im Drittland geltenden 'Produktionsregeln;

d) die im Drittland für die Kontrollregelung zuständige Behörde, ihre Anschrift
einschließlich der E-Mail- und Internet-Adresse;

e) die Kontrollbehörde bzw, -behörden in dem Drittland und/oder die von der
genannten zuständigen Behörde für die Durchführung der Kontrollen aner-
kannte(n) Kontrollstelle bzw. -stellen und ihre Anschrift, gegebenenfalls
einschließlich der E-Mail- und Internet-Adresse;

f) die Kontrollbehörde bzw. -behörden oder die KontrollsteIle bzw. -stellen, die
in dem Drittland für die Ausstellung der Bescheinigungen für die Einfuhr in die
Gemeinschaft zuständig ist bzw. sind und ihre Anschrift und Codenummer
sowie gegebenenfalls die E-Mail- und Internet-Adresse;

g) die Begrenzung der Aufnahme in das Verzeichnis.

Artikel8

Verfahren für die Beantragung der Aufnahme in das Verzeichnis der Drittländer

1. Die Kommission prüft die Möglichkeit der Aufnahme eines Drittlandes in das
Verzeichnis gemäß Artikel 7 nach Eingang eines Aufnahmeantrag des Vertreters des
betreffenden Drittlandes.

2. Die Kommission muss einen Aufnahmeantrag nur prüfen, wenn er folgende
Bedingungen erfüllt:

Der Aufnahmeantrag wird dùrch ein technisches Dossier ergänzt, das alle
Infonnationen enthält, über die die Kommission verfügen muss, um zu
gewährleisten, dass die Bedingungen von Artikel33 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 bei den zur Ausfuhr nach der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen
erfüllt sind, nämlich ~

a) allgemeine Infonnationen über die Entwicklung der biologische~7Ökologischen
Produktion in dem Drittland, die erzeugten Produkte,.dieAnbaùfläche, die
Produktionsgebiete, die Anzahl Erzeuger, die dortígeLebensmittelverarbei-
tung;
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b) Angabe der voraussichtlichen Art und Mengen der biologischen/ökologischen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel, die zur Ausfuhr nach der
Gemeinschaft bestimmt sind;

c) die im Drittland geltenden Produktionsregeln sowie eine Beurteilung ihrer
Gleichwertigkeit mit den in der Gemeinschaft geltenden Regeln;

d) die im Drittland angewendete Kontrollregelung einschließlich der von den
zuständigen Behörden im Drittland durchgefiihrten Überwachungs- und
Aufsichtstätigkeiten sowie eine Beurteilung der Gleichwertigkeit ihrer
Wirksamkeit im Vergleich zu der in der Gemeinschaft angewendeten
Kontrollregelung; .

e) die Internet- oder eine andere Adresse, auf derdas Verzeichnis der unter die
Kontrollregelung fallenden Marktteilnehmer eingesehen werden kann, sowie
eine Kontaktstelle, bei der Informationen über ihren Bescheinigungsstatus und
die betreffenden Erzeugniskategorienjederzeit verfügbar sind;

f) die Informationen, deren Aufuahme in das Verzeichnis das Drittland gemäß
Artikel 7 vorschlägt;

g) die Verpflichtung, die Bestimmungen von Artikel 9 einzuhalten;

h) alle sonstigen Informationen, die vom Drittland oder von der Kommission für
zweckdienlich gehalten werden.

3. Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufuahme in das Verzeichnis der anerkannten
Drittländer sowie jederzeit nach der Aufuahme kann die Kommission jegliche
weiteren Informationen einschließlich der Vorlage eines oder mehrerer durch
unabhängige Sachverständige erstellter Berichte über Prüfungen vor Ort anfordern.
Außerdem kann die Kommission auf der Grundlage einerRisikoanalyse im Falle des
Verdachts einer Unregelmäßigkeit eine Prüfung vor Ort durch von ihr bezeichnete
Sachverständige durchführen lassen.

4. Die Kommission beurteilt, ob das technische Dossier gemäß Absatz 2 und die
Informationen gemäß Absati 3 zufriedenstellend sind, und kann anschließend
beschließen, ein Drittland anzuerkennen und in das Verzeichnis aufzunehmen. Dieser
Beschluss erfolgt nach dem Verfahren des Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007.

Artikel9

Verwaltung und Überprüfung des Verzeichnisses der Drittländer

1. Die Kommission muss einen Aufuahmeantrag nur prüfen, wenn sich das Drittland
verpflichtet, folgende Bedingungen zu erfüllen:

'.
a) Werden die im Drittland geltenden Maßnahmen oder ihre Durchführung und

insbesondere die Kontrollregelung nach Aufnahme des Drittlarids in';,das
Verzeichnis geändert, so muss das Drittland dies der Kommission mitteilen;
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Anträge auf 'Änderung der Infonnationen über ein Drittland gemäß Artikel 7
Absatz 2 müssen ebenfalls der Kommission mitgeteilt werden;

r¡ !
I .
i

b) in dem Jahresbericht gemäß Artikel33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 werden die Infonnationen des technischen Dossiers gemäß Artikel 8
Absatz 2 der vorliegenden Verordnung auf den neuesten Stand gebracht;
insbesondere werden darin die von der zuständigen Behörde des Drittlands
durchgeführten Überwachungs- Und Aufsichtstätigkeiten, die erzielten
Ergebnisse und die getroffenen Abhilfemaßnahmen beschrieben;

c) in Anbetracht der erhaltenen Infonnationen kann die Kommission die
Spezifikationen für das Drittland jederzeit ändern und die Aufuahme des
Landes in das Verzeichnis gemäß Artikel.? aussetzen; ein ähnlicher Beschluss
kann ergehen, wenn ein Drittland angeforderte Inforrp.ationen nicht übermittelt
oder einer Prüfung vor Ort nicht zugestimmt hat.

2. Wenn ein Drittland den Jahresbericht gemäß Artikel33 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 nicht übermittelt, die Infonnationen zu seinem technischen
Dossier oder seiner Kontrollregelung nicht zur Ver:fiigung hält oder nicht übermittelt
oder einer Prüfung vor Ort nach Aufforderung der Kommission innerhalb einer Frist,
die die Kommission der Bedeutung des Problems entsprechend festsetzt und die im
allgemeinen nicht weniger als dreißig Tage betragen darf, nicht zustimmt, dann kann

'dieses Drittland nach dem Verfahrens des Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 aus dem Verzeichnis der KontrollsteIlen und Kontrollbehörden
gestrichen werden.

KAPITEL2

Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit anerkannten
KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

ArtikellO

Erstellung und Inhalt des Verzeichnisses der im. Hinblick auf die Gleichwertigkeit
anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

1. Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit
anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gemäß Artikel33 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Das Verzeichnis ist inAnhang IV der vorliegenden
Verordnung enthalten. Die Verfahren für die Erstellung und Änderung des
Verzeichnisses sind in den Artikeln 11, 16 und 17 der vorliegenden Verordnung
aufgeführt. Das Verzeichnis wird gemäß Artikel 16 Absatz 4 und Artikel 17 der
vorliegenden Verordnung im Internet veröffentlicht.

2. Das Verzeichnis enthält alle erforderlichen Infonnationen für.jede KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde, damit überprüft werden kann, ob die in der G~eiI¡,schaft in
Verkehr gebrachten Erzeugnisse von einer gemäß Artikèl33,Apsatz 3 der
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Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannten KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
kontrolliert worden sind, und insbesondere:

a) Namen, Anschrift und Codenummer der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
sowie gegebenenfalls ihre E-Mail- und Internet-Adresse;

b) die im Verzeichnis gemäß Artikel 7. nicht aufgeführten Drittländer, in denen
die Erzeugnisse ihren Ursprung haben;

c) die betreffenden Erzeugniskategorien für jedes Drittland;

d) die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis und

e) die Internet-Adresse, auf der das Verzeichrtis der unter die Kontrollregelung
fallenden Marktteilnehmer eingesehen werden kann, sówie eine KontaktsteIle,
bei der Informationen über ihren Bescheinigungsstatus und die betreffenden
Erzeugniskategorien sowie die Marktteilnehmer und Erzeugnisse, für die die
Bescheinigungen ausgesetzt oder aufgehoben worden sind, leicht verfügbar.
sind.

3. Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b können Erzeugnisse, die ihren Ursprung in
Drittländern haben, die im Verzeichnis der anerkannten Drittländer gemäß Artikel7
aufgeführt sind, und zu einer Kategorie gehören, die nicht in demselben Verzeichnis
genannt ist, im Verzeichnis gemäß diesem Artikel aufgeführt werden.

Artikel11

Verfahren für die Beantragung der Aufnahme in das Verzeichnis der im Hinblick auf
die Gleichwertigkeit anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

1. Die Kommission prüft, ob sie eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde in das
Verzeichnis gemäß Artikel 10 aufnimmt, wenn sie einen Antrag auf Aufnahme in
dieses Verzeichnis vom Vertreter der betreffenden KontrollsteIle oder Kontroll-
behörde auf der Grundlage des von der Kommission gemäßArtike1 I7 Absatz 2 zur
Verfügung gestellten Antragsmusters erhalten hat. Nur vollständige, vor dem
31. Oktober 2009 eingegangene Anträge werden bei der Erstellung des ersten
Verzeichnisses berücksichtigt. Für die folgenden Kalenderjahre bringt die
Kommission das Verzeichnis gegebenenfalls auf der Grundlage von vor dem
31. Oktober jedes Jahres eingegangenen vollständigen Anträgen auf den neuesten
Stand.

2. Der Antrag kann von in der Gemeinschaft oder in einem Drittland niedergelassenen
KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gestellt werden.

3. Der Aufnahmeantrag besteht aus einem technischen Dossier, das alle Informationen
enthält, über die die Kommission verfügen muss, um zu gewährleisten, dass die
Bedingungen von Artikel33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr::834/2007 bei allen
zur Ausfuhr nach der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen erfüllt sind, nämlich
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a) eine Übersicht über die Tätigkeiten der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde in
dem DrittlandIden Drittländem, einschließlich einer Schätzung der Anzahl der
betreffenden Markteilnehmer und eine Angabe der voraussichtlichen Art und
Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel, die ihren Ursprung
in dem DrittlandIden Drittländern haben und zur Ausfuhr nach der Gemein-
schaft gernäß den Vorschriften von Artike133 Absätze 1 und 3 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 bestimmt sind;

li
I '

b) eine Beschreibung der in den Drittländern geltenden Produktionsregeln und
Kontrollmaßnahmen, einschließlich einer Beurteilung ihrer Gleichwertigkeit
mit den Titeln III, N und V der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie mit den
diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen in der Verordnung (EG)
889/2008;

c) eine Abschrift des Bewertungsberichts . gemäß Artikel33 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007:

i) aus dem hervorgeht, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, die Bedingungen von Artikel 33 Absätze 1
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einzuhalten, zufriedenstellend
bewertet wurde;

ii) in dem bestätigt wird, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde ihre
Tätigkeiten tatsächlich gemäß diesen Bedingungen durchgeführt hat und

iii) in dem die Gleichwertigkeit der Produktionsregeln und
Kontrollmaßnahmen gemäß Buchstabe b dieses Absatzes nachgewiesen
und bestätigt wird;

d) den Nachweis, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde den Behörden
jedes der betreffenden Drittländer ihre Tätigkeiten und ihre Verpflichtung
mitgeteilt hat, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die ihnen von den
Behördenjedes der betreffenden Drittländer auferlegt werden;

e) die Internet-Adresse, auf der das Verzeichnis der unter die Kontrollregelung
fallenden Marktteilnehmer eingesehen werden kann, sowie eine Kontaktstelle,
bei der Informationen über ihren Bescheinigungsstatus und die betreffenden
Erzeugniskategorien sowie die Marktteilnehmer und Erzeugnisse, für die die
Bescheinigungen ausgesetzt oder aufgehoben worden sind, jederzeit verfügbar
sind;

f) die Verpflichtung, die Bestimmungen von Artikel12 einzuhalten;

g) alle sonstigen Informationen, die von der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
oder der Kommission für zweckdienlich gehalten werden.

4. Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufuahme in das Verzeichnis der Kontrollstellen
oder Kontrollbehörden sowie jederzeit nach der Aufnahmê känn die Kommission
jegliche weiteren Informationen einschließlich der Vorlage eines oder mehrerer
durch unabhängige Sachverständige erstellter Berichte über Prüfungen vor Ort
anfordern. Außerdem kann die Kommission auf der Grundlage;,einercRÍsikpanalyse I
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im Falle des Verdachts einer Unregelmäßigkeit eine Prüfung vor Ort durch von ihr
bezeichnete Sachverständige durchführen lassen.

5. Die Kommission beurteilt, ob das technische Dossier gemäß Absatz 2 und die
Informationen gemäß Absatz 3 zufriedenstellend sind, und kann anschließend
beschließen, eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde anzuerkennen und in das
Verzeichnis aufzunehmen. Dieser Beschluss erfolgt nach dem Verfahren des
Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

ArtikelJ2

Verwaltung und Überprüfung des Verzeichnisses der im Hínblíck auf die
Gleichwertigkeit anerkannten KontrollsteIlen 'und Kontrollbehörden

1. Eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde darf in das Verzeichnis gemäß Artikel 10
nur aufgenommen werden, wenn sie die folgenden Bedingungen erfiillt:

a) Werden die von der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde durchgefiihrten
Maßnahmen nach Aufnahme der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde in das
Verzeichnis geändert, so muss die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde dies der
Kommission mitteilen; Anträge auf Änderung der Informationen über eine
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde gemäß ArtikellO Absatz 2 müssen
ebenfalls der Kommission mitgeteilt werden;

b) bis zum 31. März jedes Jahres übermittelt die KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde der Kommission einen kurzen Jahresbericht. In dem
Jahresbericht werden die Informationen des technischen Dossiers gemäß
Artikel 11 Absatz 3 auf den neuesten Stand gebracht; insbesondere werden
darin die von der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde in den Drittländern im
Vorjahr durchgeführten Tätigkeiten, die erzielten Ergebnisse, die festgestellten
Unregelmäßigkeiten und Verstöße und die getroffenen Abhilfemaßnahmen
beschrieben; der Bericht enthält außerdem den jüngsten Bewertungsbericht
oder die Aktualisierung dieses Berichts, der die Ergebnisse det regelmäßigen
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährígen Wiederbewertung ihrer
Tätigkeiten gemäß Artikel33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
enthalten; die Kommission kannalle sonstigen Informationen anfordern, die sie
flir zweckdienlich hält;

c) in Anbetracht der erhaltenen Informationen kann die Kommission die
Spezifikationen flir die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde jederzeit ändern
und die Aufnahme der Stelle oder Behörde in das Verzeichnis gemäß
Artikel 10 aussetzen;' ein ähnlicher Beschluss kann ergehen, wenn eine
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde angeforderte Informationen nicht
übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nicht zugestimmt hat;

die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde macht den Interessenten auf
elektronischem Wege ein ständig aktualisiertes Veci:eichnis der als
biologisch/ökologisch bescheinigten Marktteilnehmer und Etzeugnjsse
zugänglich. ..,., ;

d)
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2. Wenn eine KontrollsteIle oder KontroIlbehörde den in Absatz! Buchstabe b
genannten Jahresbericht nicht übermittelt, die Infonnationen zu ihrem technischen
Dossier und ihrer KontroIlregelung bzw. das aktualisierte Verzeichnis der als
ökologischlbiologisch bescheinigten Marktteilnehmer und Erzeugnisse nicht ZUr
Verfügung hält oder nicht übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nach Aufforderung
der Kommission innerhalb einer Frist, die die Kommission der Bedeutung des
Problems entsprechend festsetzt und die im aIlgemeinen nicht weniger als dreißig
Tage betragen darf, nicht zustimmt, dann kann diese KontroIlsteIle oder
KontroIlbehörde nach dem Verfahrens des Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 aus dem Verzeichnis der KontroIlsteIlen und KontroIlbehörden
gestrichen werden.

Versäumt eine KontroIlsteIle oder Kontrollbehörde, rechtzeitig geeignete Abhilfe-
maßnahmen zu ergreifen, so wird sie von der Kommission unverzüglich aus dem
Verzeichnis gestrichen. .

KAPITEL3

Überführung von gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 eingeführten Erzeugnissen in den zollrechtlich freien

" Verkehr

Artikel]3

KontroUbescheinigung

1. Eine Sendung von in Artikel! Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
genannten Erzeugnissen, die gemäß Artikel33 derselben Verordnung eingeführt
werden, kann in der Gemeinschaft nur in den zoIlrechtlich freien Verkehr überführt
werden, wenn

a) der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats ein Original der KontroIlbeschei-
nigung vorgelegt wird und

b) die Sendung durch die betreffende Behörde des Mitgliedstaats überprüft und
die KontroIlbescheinigung gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels mit
einem Sichtvermerk versehen wird.

2. Das Original der KontroIlbescheinigung ist gemäß Artikel 17 Absatz 2 sowie den
Absätzen 3 bis 7 des vorliegenden Artikels sowie dem Muster und den Anweisungen
in Anhang V auszufiillen. Die Anweisungen zum Muster und die in Artikel l 7
Absatz 2 genannten Leitlinien werden von der Kommission über das EDV -System
flir elektronischen Dokumentenaustausch gemäß Artikel 17"zur.Verfiigung gestellt.

Um akzeptiert zu werden, muss die Kontrollbescheinigung ausgestellt.wordenseín
von

3.
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a) der Kontrollbehörde oder Kontrol1stelIe, die zur AusstelIung der Kontroll-
bescheinigung gemäß Artikel 7 Absatz 2 aus einem gemäß Artikel 8 Absatz 4
anerkannten Drittland akzeptiert worden ist, oder

b) der KontrolIbehörde oder KontrolIstelIe im aufgeführten Drittland, die für das
betreffende Drittland gemäß Artikel Il Absatz 5 anerkannt worden ist.

4. Die Behörde oder StelIe, die die Kontrollbescheinigung ausstellt, stellt die
Kontrollbescheinigung erst dann aus und versieht sie mit einem Sichtvermerk in
Feld 15, wenn sie

a) eine Dokumentenprüfung auf der Grundlage aller einschlägiger Kontroll-
unterlagen, einschließlich und insbesondere des Produktionsplans für die
betreffenden Erzeugnisse, aller Beförderungspapiere und Handelspapiere,
vorgenommen hat und

b) entweder eine Warenkontrolle der Sendung vorgenommen oder eine
ausdrückliche Erklärung des Ausführers erhalten hat, aus der hervorgeht, dass
die betreffende Sendung gemäß Artikel33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
erzeugt und/oder autbereitet worden ist; sie führt eine risikoorientierte
Überprüfung der Glaubwürdigkeit dieser Erklärung durch.

Außerdem gibt sie jeder ausgestellten Bescheinigung eine laufende Nummer und
führt in chronologischer Reihenfolge über die erteilten Bescheinigungen Buch.

5. Die Kontrollbescheinigung ist in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft zu
erstellen und mit Ausnahme der Stempel und Unterschriften ausschließlich in
Großbuchstaben oder ausschließlich in Maschinenschrift auszufüllen.

Die KontrolIbescheinigung ist in einer der Amtssprachen des Bestimmungsmitglied-
staats zu erstellen. ErforderlichenfalIs können die betreffenden Behörden des
Mitgliedstaats eine Übersetzung der KontrolIbescheinigung in eine ihrer
Amtssprachen verlangen.

Nicht beglaubigte Änderungen oder Streichungen maehen die· Bescheinigung
ungültig.

6. Die Kontrollbescheinigung wird in einem einzigen Original erstellt.

7.

Der erste Empfänger oder gegebenenfalls der Einführer kann zur Unterrichtung der
Kontrollbehörden und KontrollsteIlen gemäß Artikel 83 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 eine Abschrift anfertigen. Jede solche Abschrift muss mit dem Aufdruck
bzw. Stempelaufdruck "ABSCHRIFT" oder "DUPLIKAT" versehen sein.

Für Erzeugnisse, die im Rahmen der Übergangsvorschriften gemäß Artikel19 der
vorliegenden Verordnung eingeführt werden, gilt Folgendes:

a) Die in Absatz 3 Buchstabe b genannte Kontrollbescheíñigung enthält zum
Zeitpunkt ihrer Vorlage gemäß Absatz 1 in Feld 16 -díe Erklärung der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die die Genehmigung .nach dem
Verfahren des Artikels 19 erteilt hat; . '.']

I

iDE
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b) di, zuständíge Behörde d" Mitgliedstaats, di, di, Genehmigung erteilt hm ~.x
kann die Zuständigkeit für die Erklärung in Feld 16 der Kontrollbehörde Od~ . I
KontrollsteIle übertragen, die den Einführer gemäß den Kontrollmaßnahmen in I I

Titel V der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kontrolliert, bzw. den Behörden !
übertragen, die zu diesem Zweck als betreffende Behörden der Mitgliedstaaten '
bestimmt sind;

c) die Erklärung in Feld 16 ist nicht notwendig, wenn

i) der Einführer eine Originalbescheinigung vorlegt, die von der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die die Genehmigung gemäß
Artikel19 der vorliegenden Verordnung erteilt hat, ausgestellt wurde und
aus der hervorgeht, dass die Sendung unter diese Genehmigung fållt,
~er ~

ii) die Behörde des Mitgliedstaats, die die in Artikel19 genannte
Genehmigung erteilt hat, der für die Prüfung der Sendung zuständigen
Behörde direkt und glaubwürdig nachgewiesen hat, dass die Sendung
unter diese Genehmigung fållt; dieses Verfahren des direkten
Nachweises ist für den Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat,
fakultativ;

d) die Unterlage, die die Nachweise gemäß Buchstabe c Ziffern i und ii enthält,
muss folgende Informationen umfassen:

i) Bezugsnummer der Einfuhrgenehmigung und Datum des Ablaufs der
Genehmigung;

ii) Name und Anschrift des Einführers;

iii) Ursprungsdrittland;

iv) Einzelheiten der ausstellenden Stelle oder Behörde und Einzelheiten der
KontrollsteIle oder -behörde im Drittland, falls sie nicht identisch sind;

v) Bezeichnungen dér betreffenden Erzeugnisse.

8. Bei der Prüfung einer Sendung versehen die betreffenden Behörden des
Mitgliedstaats das Original der Kontrollbescheinigung in Feld 17 mit einem
Sichtvermerk und geben es an die Person zurück, die es eingereicht hat.

9. Nach Annahme der Sendung füllt der erste Empfånger Feld 18 des Originals der
Kontrollbescheinigung aus, um zu bescheinigen, dass die Sendung gemäß Artikel 34
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 angenommen wurde.

Anschließend sendet der erste Empfånger das Original der Bescheinigung an den in
Feld 11 der Bescheinigung genannten Einführer, um die Anforderung von Artikel 33
Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2067 zu erfüllen, es sei denn,
die Bescheinigung muss die Sendung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels
weiter begleiten. '
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10. Die Kontrollbescheinigung karm auf elektronischem Wege nach einem Verfahren
ausgestellt werden, das der betreffende Mitgliedstaat den Kontrollbehörden oder
Kontrollstellen zur Verfügung gestellt hat. Die zuständigen Behörden des
Mitgliedstaats können vorschreiben, dass die elektronische Kontrollbescheinigung
von einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur im Sinne von Artike12
Nummer 2 der Richtlinie 1999/93ÆG des Europäischen Parlaments und des Rates6

begleitet wird. In allen anderen Fällen fordern die zuständigen Behörden eine
elektronische Signatur, die insofern gleichwertige Garantien in Bezug auf die einer
Signatur zugewiesen Funktionen bietet, als Regeln und Bedingungen angewendet
werden, die denjenigen in den Vorschriften der Kommission über elektronische nnd
digitalisierte Dokumente in dem Beschluss 2004/563ÆG, Euratom der Kommission"
entsprechen.

Artikel14

Besondere Zollverfahren

1. Wird eine Sendung aus einem Drittlandin das Zolllagerverfahren oder in den aktiven
Veredelungsverkehr (Nichterhebungsverfahren) gemäß der VerordnungŒwô) Nr.
2913/92 des Rates" überführt und einer .oder mehreren Aufbereitungen im Sinne von
Artikel2 Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 unterzogen, so ist sie vor
Durchführung der ersten Aufbereitung den Maßnahmen gemäß Artikel13 Absatz 1
der vorliegenden Verordnung zu unterziehen.

Di~ Aufbereitung karm folgende Vorgänge umfassen:

a) Verpackung oder Umpackung oder

b) Etikettierung hinsichtlich der Form des Hinweises auf die
ökologische/biologische Produktion.

Nach dieser Aufbereitung hat das mit einem Sichtvermerk versehene Original der
Kontrollbescheinigung die Sendung zu begleiten und ist der betreffenden Behörde
des Mitgliedstaatsvorzulegen, die die Sendung im Hinblick auf ihre Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr überprüfen muss.

Im Anschluss an dieses Verfahren wird das Original der Kontrollbescheinigung
gegebenenfalls zur Erfüllung der Bedingung von Artikel33 Absatz 1 Unterabsatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 an den in Feld 11 der Bescheinigung genarmten
Einfiihrer der Sendung zurückgesandt.

2. Soll eine Sendung aus einem Drittland in einem Mitgliedstaat, bevor sie in der
Gemeinschaft in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wird, im Rahmen eines
Nichterhebungsverfahrens gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 in mehrere
Partien aufgeteilt werden, so ist sie vor dieser Aufteilung den in Artikel 13 Absatz 1
der vorliegenden Verordnung genarmten Maßnahmen zu unterzie~en,

ABI. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.
ABI. L 251 vom 27.7.2004, S. 9.
ABI. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
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Für jede der Partien, die sich aus der Aufteilung ergeben, wird der betreffenden I
Beh.örde des Mitgliedstaats eine Teilkontrollbescheinigung vorgelegt, wobei das I
Muster der Bescheinigung und die Anweisungen des Anhangs VI eingehalten
werden müssen. Die Teilkontrollbescheinigung wird von der betreffenden Behördel
des Mitgliedstaats in Feld 14 mit einem Sichtvermerk versehen.

Eine Abschrift jeder mit einem Sichtvermerk versehenen Teilkontrollbescheinigung
wird zusammen mit dem Original der Kontrollbescheinigung von der Person
aufbewahrt, die als der ursprüngliche Einfiihrer der Sendung identifiziert wurde und !
in Feld 11 der Kontrollbescheinigung genannt ist. Diese Abschrift muss mit dem
Aufdruck bzw. Stempelaufdruck ,,ABSCHRIFT" oder "DUPLIKAT" versehen sein.

Nach der Aufteilung hat das mit einem Sichtvermerk versehene Original jeder 1

Teilkontrollbescheinigung die betreffende páhie zu begleiten und ist der
betreffenden Behörde des Mitgliedstaats vorzulegen, die die betreffende Partie im
Hinblick auf ihre Überfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr überprüfen muss.

Der Empfänger einer Partie hat bei ihrer Annahme Feld 15 des Originals der
Teilkontrollbescheinigun"g auszufüllen, um zu bescheinigen, dass die Partie gemäß
Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008,angenommen wurde.

Der Empfänger einer Partie hält den Kontrollbehörden und/oder Kontrollstellen die
Teilkontrollbescheinigung mindestens zwei Jahre lang zur Verfügung.

3. Die Aufbereitung und die Aufteilung gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 sind nach den Ii
einschlägigen Bestimmungen von Titel V der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und "ji:, ..

Titel N der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 durchzuführen, •

"

Artikel15

Nichtkonforme Erzeugnisse

Unbeschadet etwaiger Maßnahmen oder Aktionen gemäß Artikel30 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 und/oder Artikel85 der Verordnung (EG) Nr. 88Q!2008 dürfen Erzeugnisse, die mit
den Anforderungen der vorgenannten Verordnung nicht konform sind, nur dann in der
Gemeinschaft in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden, wenn in der Kennzeich-
nung, der Werbung und den Begleitpapieren alle Hinweise auf biologische/ökologische
Erzeugungsmethoden entfernt werden.

------~-----
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TITELN

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

Artikel16

Prüfung der Anträge und Veröffentlichung der Verzeichnisse

1. Die Kommission prüft die gemäß den Artikeln 4" 8 und 11 eingegangenen Anträge
mit Unterstützung des Ausschusses für ökologische/biologische Produktion im Sinne
von Artike137 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (nachstehend "der
Ausschuss" genannt). Für diesen Zweck gibt sich der Ausschuss eine besondere
Geschäftsordnung.

Zur Unterstützung der Kommission bei der Prüfung der Anträge sowie der Verwal-
tung und Überarbeitung der Verzeichnisse setzt die Kommission eine Sachver-
ständigengruppe ein, die aus Regierungs- und privaten Sachverständigen besteht.

2. Für jeden eingegangenen Antrag benennt die Kommission nach angemessener
Konsultation der Mitgliedstaaten gemäß der besonderen Geschäftsordnung zwei
Mitgliedstaaten, die als gemeinsame Berichterstatter fungieren. Die Kommission teilt
die Anträge nach Maßgabe der Stimmen jedes Mitgliedstaats im Ausschuss für
ökologische/biologische Produktion auf diese Mitgliedstaaten auf Die gemeinsam
Bericht erstattenden Mitgliedstaaten prüfen die sich auf den Antrag beziehenden
Unterlagen und Informationen gemäß den Artikeln 4, 8 and 11 und erstellen einen .
Bericht. Für die Verwaltung und Überarbeitung der Verzeichnisse prüfen sie auch
die Jahresberichte und etwaige sonstige sich auf die Einträge in den Verzeichnissen
beziehende Informationen gemäßden Artikeln 5,9 und 12.

3. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Prüfung durch die gemeinsam Bericht
erstattenden Mitgliedstaaten beschließt die Kommission nach dem· Verfahren des
Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die Anerkennung der
Drittländer, Kontrollstellen oder Kontrollbehörden, ihre Aufuahme in die
Verzeichnisse und etwaige Änderungen der Verzeichnisse einschließlich der
Erteilung einer Codenummer an diese Stellen und Behörden. Die Beschlüsse werden
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

4. Die Kommission veröffentlicht die Verzeichnisse mit geeigneten technischen
Mitteln, auch im Internet.

Artikel17

Mitteilungen

1. Zur Übermittlung von Unterlagen oder anderen Informationen g~¡¡ß' ..den
Artikeln 32 und 33 det Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und gemäß der vodi!'lgenden

iDE
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Verordnung an die Kommission und die Mitgliedstaaten setzen die zuständigen
Behörden der Drittländer, die Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen die
elektronische Datenübermittlung ein. Stellen die Kommission oder die
Mitgliedstaaten besondere elektronische Datenübermittlungssysteme zur Verfùgung,
so sind diese von den Behörden und Stellen zu nutzen, Auch die Kommission und
die Mitgliedstaaten nutzen diese Systeme, um sich gegenseitig maßgebliche
Unterlagen zu übermitteln.

2. Für Form und Inhalt der Unterlagen und Informationen gemäß den Artikeln 32
und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und gemäß der vorliegenden Verordnung
erstellt die Kommission Leitlinien, Muster und gegebenenfalls Fragebogen und
macht sie über das Computersystem gemäß Absatz 1 dieses Artikels zugänglich.
Diese Leitlinien, Muster und Fragebogen werden von der Kommission angepasst und
aktualisiert, nachdem sie die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden der
Drittländer sowie die gemäß der vorliegenden Verordnung anerkannten
Kontrollbehörden und Kontrollstellen unterrichtet hat.

3. In dem Computersystem gemäß Absatz 1 können die Anträge, Unterlagen und
Informationen gemäß der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls die gemäß
Artikel 19 gewährten Genehmigungen gesammelt werden.

4. Die Bescheinigungen gemäß den Artikeln 32 und 33 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 und gemäß der vorliegenden Verordnung, insbesondere den Artikeln 4, 8
und 11, werden von den zuständigen Behörden der Drittländer, den
Kontrollbehörden oder den Kontrollstellen ab dem Jahr, in dem die Kontrollen
stattgefunden haben oder die Kontrollbescheinigungen und sonstigen
Bescheinigungen ausgestellt wurden, noch mindestens drei Jahre lang zur Verfügung
der Kommission und der Mitgliedstaaten gehalten.

5. Erfordert eine Unterlage oder ein Verfahren gemäß den Artikeln 32 und 33 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 oder den dazugehörigen Durchfiihrungs-
bestimmungen die Unterschrift einer ermächtigten Person oder die Zustimmung einer
Person auf einer oder mehreren Stufen des Verfahrens, so muss es mit den für die
Übermittlung dieser Unterlagen eingerichteten computergestützten Systemen
möglich sein, diese Personen zweifelsfrei zu identifizieren und im Einklang mit den
Gemeinschaftsvorschriften und insbesondere mit dem Beschluss 2004/563/EG,
Euratom der Kommission ausreichende Gewähr für die Unveränderbarkeit des
Inhalts der Unterlagen auch während der verschiedenen Phasen des Verfahrens zu
bieten.
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TITEL V

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel18

Übergangsbestimmungen für das Verzeichnis der Drittländer

Aufnahmeanträge, die von Drittländern gemäß Artikel2 der Verordnung (EG) Nr. 345/2008
vor dem 1. Januar 2009 eingereicht worden sind, gelten als 'Anträge im Sinne von Artikel 8
der vorliegenden Verordnung. c,

Das erste Verzeichnis der anerkannten Länder umfasst Argentinien, Australien, Costa Rica,
Indien, Israel, Neusee1and und die Schweiz. Es enthält nicht die Codenummern gemäß
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f der vorliegenden. Verordnung. Diese Codenummern werden
vor dem l. Juli 2010 durch eine Aktualisierung des Verzeichnisses gemäß Artikel 17 Absatz 2
hinzugefügt.

Artikel19

Übergangsbestimmungen für die gleichwertige Einfuhr von Erzeugnissen, die ihren
Ursprung nicht in einem im Verzeichnis aufgeführten Drittland haben

1. Gemäß Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kann die zuständige Behörde
eines Mitgliedstaats den Einführem dieses Mitgliedstaats, in dem der Einführer seine
Tätigkeit gemäß Artikel 28 derselben Verordnung gemeldet hat, die Genehmigung
erteilen, Erzeugnisse in Verkehr zu bringen, die aus nicht in dem Verzeichnis gemäß
Artikel33 Absatz 2 derselben Verordnung aufgeführten Drittländern eingeführt
werden, sofern der Einführer ausreichende Beweise dafür vorlegt, dass die
Bedingungen von Artikel33 Absatz l Buchstaben a und b derselben Verordnung
eingehalten werden.

Ist der Mitgliedstaat, nachdem er dem Einführer oder jeder anderen betroffenen
Person Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat, der Auffassung, dass diese
Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, so hebt er die Genehmigung auf

Die Genehmigungen laufen spätestens 24 Monate nach der Veröffentlichung des
ersten Verzeichnisses der gemäß Artikel 10der vorliegenden Verordnung
anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden aus.

Für die eingeführten Erzeugnisse gilt eine Kontrollbescheinigung gemäß Artikel13,
die von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ausgestellt wird, die von der
zuständigen Behördedes Genehmigungsmitgliedstaats für die, Ausstellung der
Kontrollbescheinigung akzeptiert worden ist. Das Original der Bescheinigung-muss
die Erzeugnisse bis zum Unternehmen des ersten Empfång~s~~,gleiten.
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Anschließend muss der Einführer die Bescheinigung mindestens zwei Jahre lang ZUr
Verfügung der Kontrollstelle und gegebenenfalls der Kontrollbehörde halten.

2. Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission
über jede gemäß diesem Artikel erteilte Genehmigung, wobei auch Informationen
über die betreffenden Produktionsregeln und Kontrollverfahren übermittelt werden.

3. Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission wird eine
gemäß diesem Artikel erteilte Genehmigung vom Ausschuss für ökologische/
biologische Produktion geprüft. Stellt sich bei dieser Prüfung heraus, dass die
Bedingungen von Artikel33 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 nicht erfüllt sind, so fordert die Kommission denjenigen Mitgliedstaat, der
diese Genehmigung erteilt hat, auf, sie wieder zu entziehen.

'4. Die Mitgliedstaaten dürfen die Genehmigungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels nach
Ablauf einer Frist von zwölf Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung des ersten
Verzeichnisses der Kontrollstellen und Kontrollbehörden gemäß Artikel 11 Absatz 5
nicht mehr erteilen, es sei denn, bei den eingeführten Erzeugnissen handeltes sich
um Waren, deren Erzeugung im Drittland durch eine Kontrollstelle oder
Kontrollbehörde kontrolliert wurde, die nicht in dem gemäß Artikel lOerstellten
Verzeichnis aufgeführt ist.

5. ' Ab dem 1. Januar 2013 dürfen die Mitgliedstaaten keine Genehmigungen gemäß
Absatz 1 mehr erteilen.

6. Eine Genehmigung zum Inverkehrbringen von aus einem Drittland eingeführten
Erzeugnissen, die einem Einffihrer von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats
gemäß Artikelll Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 vor dem
31. Dezember 2008 erteilt worden ist, läuft spätestens am 31. Dezember 2009 aus.

Artikel20

Aufhebung

Die Verordnungen (EG) Nr. 345/2008 und (EG) Nr. 605/2008 werden aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende
Verordnung nach der Entsprechungstabelle in Anhang VII.

Artikel21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.
~.
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1Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den [... J

Für die Kommission

Mitglied der Kommission
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ANHANGI
, -

VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE KONFORMITAT ANERKANNTEN
KONTROLLSTELLEN UND KONTROLLBEHÖRDENUND ZUGEHÖRIGE

SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 3
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r ANHANGII

BESCHEINIGUNGSMUSTER

gemäß Artikel 6 Absatz 1

Bescheinigung, die Unternehmer gemäß Artikel32 Absatz I Buchstabe c und Artikel29 Absatz I der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 flir die Einfuhr von konformen Erzeugnissen gemäß Artikel 6 der Verordnung [der

vorliegenden Verordnung] vorlegen müssen

l. Dokumentennummer:

17. Name und Anschrift des Unternehmers: 13. Name, Anschrift und Codenummer der Kontrollstelle/-
!behörde: "

Haupttätíglœit (Erzeuger, Verarbeiter, Einführer usw.):

. Erzeugnisgruppen/Tätigkeit: 5. definiert als:

Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse: . pkologischelbiologische Produktion, Umstellungser
¡Zeugnisse und auch andere als ökologísche/biologísche
Produktion, es sich um eine parallele Erzeugung,
~ erarbeitung gemäß Artikelll der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 handelt

Tiere und tierische Erzeugnisse:

Verarbeítungserzeugnísse:

6. Gültigkeitsdauer: . Datum der Kontrolle(n): !

Pflanzliche Erzeugnisse vom bis .

~ierische Erzeugnisse vom bis .

iverarbeitungserzeugnisse vom bis .

8. Diese Bescheinigung wurde gemäß Artikel 32' Absatz l Buchstabe c und Artikel29 Absatz l der Verordnun¡
(EG) Nr. 834/2007 sowie Artikel6 der Verordnung (EG) Nr. [XX\'l200B = der vorliegenden Verordnung]
¡ausgestellt. Der gemeldete Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt und erfüllt di.
!Anforderungen der genannten Verordnungen.

!Datum, Ort:

DEiOE
I
I
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l'L- ~nterschrift imNamen der ausstellenden Kontrollstelle/-behörde:
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I ANHANGIII

VERZEICHNIS DER DRI:rTLÄNDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN
GEMÄSS ARTIKEL 7

ARGENTINIEN

1. Produktkategorien:

a) Tiere oder nicht verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und pflanzliches
Vermehrungsgut und Saatgut für den Anbau, ausgenommen

Tiere und tierische Erzeugnisse, die Hinweise auf die Umstellung tragen
oder tragen sollen;

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, ausgenommen

tierische Erzeugnisse, die Hinweise auf die Umstellung tragen oder
tragen sollen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorie von Nummer 1 Buchstabe a und aus
ökologischer/biologischer Produktion stammende Bestandteile der Erzeugnisse der
Kategorie von Nummer 1 Buchstabe b aus argentínischer Produktion.

3. Produktionsregeln: Ley 25.127 sobre "Producción ecológica, biológica y orgánica"

4. Zuständige Behörde: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SENASA, www.senasa.gov.ar

5. Kontrollstellen:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción' de Productos
Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (aIA), www.oia.com.ar

6. Bescheinigungsausstellende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

AUSTRALIEN

1. Produktkategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und pflanzliches' Vermehrungsgut
und Saatgut für den Anbau, "
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b) verarbeitete iMdwirt- T
einem oder mehreren

für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte
schaftliehe Erzeugnisse, die im WesentIichen aus
Bestandteile~ pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorie von Nummer I Buchstabe a und aus
ökologischerlbiologischer Produktion stammende Bestandteile der Erzeugnisse der
Kategorie von Nummer 1 Buchstabe b aus australischer Produktion.

3. Produktionsregeln: National standard for organic and bio-dynamic produce

4. Zuständige Behörde: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS,
www.aqis.gov.au

5. KontrollsteIlen und -behörden:

Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDR!), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA),
www.nasaacom.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6. Bescheinigungsausstellende Stellen und Behörden: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

COSTA RICA

1. Produktkategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und pflanzliches Vermehrungsgut
und Saatgut für den Anbau,

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete pflanzliche
Erzeugnisse.

2. Ursprung:

Erzeugnisse der Kategorie von Nummer 1 Buchstabe a und aus ökologischer/
biologischer Produktion stammende Bestandteile der Erzeugnisse der Kategorie von
Nummer 1 Buchstabe b aus Costaricanischer Produktion.

3. Produktionsregeln: Reglamento sobre la agricultura orgánica "

4. Zuständige Behörde: Servicio Fitosanitario del Estado, Mínísterío de Agricultura y
Ganaderia, www.protecnet.go.crISFE/Organica.htm -

'">
.') ').'~,' ,15. KontrollsteIlen:
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BCS Oka-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6. Bescheinigungsausstellende Behörde: Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2011.

INDIEN

l. Produktkategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und pflanzliches Vermehrungsgut
und Saatgut flir den Anbau, '-

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen aus einem oder mehreren
Bestandteilen pflanzlichen Urs~rungs bestehen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kategorie von Nummer l Buchstabe a und aus
ökologischerlbiologischer Produktion stammende Bestandteile der Erzeugnisse der
Kategorie von Nummer l Buchstabe b aus indischer Produktion.

3. Produktionsregeln: National Programme for Organic Production

4. Zuständige Behörde: Agricultural and Processed Food Export Development
Authority APEDA, www.apeda.comlorganic

5. KontrollsteIlen und -behörden:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certifica!i0n Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaíndía.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA),
www.organicuttarakhand.orglproductscertification.htm
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Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),
http://www.rajasthankrishi.gov.inlDepartments/SeedCertiindex_eng.asp

6. Bescheinigungsausstellende Stellen und Behörden: siehe Nununer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2009.

ISRAEL

1. Produktkategorien:

a) nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse' und pflanzliches Vennehrungsgut
und Saatgut für den Anbau,

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaft_
liche Erzeugnisse, die im Wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen
pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Erzeugnisse der Kafegorie von Nununer I Buchstabe a und aus
ökologischerlbiologischer Produktion stammende Bestandteile der Erzeugnisse der
Kategorie von Nummer 1 Buchstabe b aus israelischer Produktion oder nach Israel
eingeführt

aus der Gemeinschaft

oder aus einem Drittland im Rahmen einer gemäß den Bestimmungen von
Artikel33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 als gleichwertig
anerkannten Regelung.

3. Produktionsregeln: National Standard for organically grown plants and their
products

4. Zuständige Behörde: Plant Protection and Inspection Services (PPIS),
www.ppis.moag.gov.il

5. KontrollsteIlen und -behörden:

AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
~

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6. Bescheinigungsausstellende Stellen und Behörden: siehe Nununer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.
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I SCHWEIZ

1. Produktkategorien: Tiere oder nicht verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse
und pflanzliches Vennehrungsgut, für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte
verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, Futtermittel und Saatgut für den Anbau,
ausgenommen

Erzeugnisse, die während des Umstellungszeitraums erzeugt wurden, und
Erzeugnisse, die einen während des Umstellungszeitraums erzeugten Bestand-
teillandwirtschaftlichen Ursprungs enthalten.

2. Ursprung: Erzeugnisse und aus ökologischerlbiologischer Produktion stammende
Bestandteile von Erzeugnissen aus schweizerischer Produktion oder in die Schweiz
eingeführt "

aus der Gemeinschaft

oder aus einem Drittland, dessen Produktions- und Kontrollvorschriften von
der Schweiz als denen des schweizerischen Rechts gleichwertig anerkannt .
worden sind. .

3. Produktionsregeln: Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die
Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel

4. Zuständige Behörde: Bundesamt für I Landwirtschaft .
http://www.blw.admin.chlthemenlOOO l3/00085/00092/index.html?lang=de

BLW,

5. KontrollsteIlen:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO), www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6. Bescheinigungsausstellende Stellen: wie inNummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

NEUSEELAND

1. Produktkategorien:

a) Tiere oder nicht verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und pflanzliches
Vermehrungsgut und Saatgut für den Anbau, ausgenommen

Tiere und tierische Erzeugnisse, die mit Hinweisen .auf die Umstellung
gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden sollen, C,"
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Erzeugnisse, die Erzeugnisse der Aquakultur enthalten.

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwíjj,
schaftliehe Erzeugnisse, ausgenommen

tierische Erzeugnisse, die mit Hinweisen auf die Umstellung
gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden sollen,

2. Ursprung:

Erzeugnisse der Kategorie von Nummer I Buchstabe a und aus
ökologischerlbiologischer Produktion stammende Bestandteile der Erzeugnisse der
Kategorie von Nummer 1 Buchstabe b aus neuseeIändischer Produktion oder nach
Neuseeland eingeführt ~. ';

aus der Gemeinschaft

oder aus einem Drittland im Rahmen einer gemäß den Bestimmungen von
Artikel33 Absatz 2 .d~r Verordnung (EG) Nr. 834/2007 als gleichwertig
anerkannten Regelung

oder aus einem Drittland, dessen Produktions- und Kontrollvorschriften auf der
Grundlage der Garantien und Informationen, die von der zuständigen Behörde
des betreffenden Landes gemäß den von der MAF aufgestellten Vorschriften
geliefert wurden, als dem MAF-Programm "Food Official Organic Assurance
Programme" gleichwertig anerkannt worden sind, wobei nur die aus
ökologischerlbiologischer Produktion stammenden Zutaten, die mit einem
Höchstanteil von 5 % in Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs in den in
Neuseeland aufbereiteten Erzeugnissen der Kategorie in Nummer I
Buchstabe b eingehen sollen, eingeführt werden dürfen.

3. Produktio,nsregeIn: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4. Zuständige Behörde: New Zealand Food Safety Authority NZFSA,
http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5. Kontrollstellen:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6. Bescheinigungsau;stellende Behörde: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
- New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 201 1.
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ANHANGIV

VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE GLEICHWERTIGKEIT
ANERKANNTEN KONTROLLSTELLEN UND KONTROLLBEHÖRDEN UND

ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 10
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ANHANGV

MUSTER DER KONTROLLBESCHEINIGUNG

für die Einfuhr von Erzeugnissen aus ökologischer/biologischer Produktion in die
Europäische Gemeinschaft

gemäß Artikel13

Bestehendes Muster: Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 605/2008.

-v.:
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ANHANGVI

MUSTER DER TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG

gemäß Artikel14

Bestehendes Muster: Anhang II der Verordnung (EG) Nr. E605/2008.
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:" .ANHANGVII

EntsprechungstabeUe gemäß Artikel20

Verordnung (EG) Nr. 345/2008 Verordnung (EG) Nr. 605/2008 Vorliegende Verordnun~

Artikel I Absatz I Artikeil
-....,- I

I

- Artikel I Absatz 2 -.'
- " Artikel 2 einleitender Satz und e> Artikel 2 einleitender Satz und

Nummer I Nummer I

- Artikel 2 Nummer 2
-..

Artikel 2 Nummer 2 Artikel2 Nummer 3

Artikel 2 Nummer 3 Artikel 2 Nummer 4

--Artikel 2 Nummer 4 -
-.,

Artikel 2 Nummer 5 Artikel 2 Nummer 5 -- - Artikel3

- - Artikel4

ArtikelS
~

- -

- - Artikel6
..

Artikell - Artikel7

Artikel 2 Absatz I - Artikel 8 Absatz 1

Artikel 2 Absatz 2 - Artikel 8 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 3 - Artikel 8 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 4 - Artikel 8 Absatz 3 und 9
Absatz 2

- - Artikel 8 Absatz 4~
Artikel2 Absatz 5 "Artikel 9 A~~atz I

Artikel 2 Absatz 6 , Artikel 9 Absä:t?e 3 und 4
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Verordnung (EG) Nr. 345/2008 Verordnung (EG) Nr. 60512008 Vorliegende Verordnung

- - ArtikellO

- - Artikel l l

- - Artikel 12

- Artikel 3 und 4 Artikel13
,.

<-.,

- ArtikelS Artikell4

- Artikel6 ArtikellS

- - Artikel16

- - Artikel17

- Artikel 7 Absatz I -
- Artikel 7 Absatz 2 -
- - Artikel l S

- - Artikel19

Artikel3 Artikel8 Artikel20

Artikel4 Artikel9 Artikel21

AnhangII - -
- - AnhangI

- - AnhangII

AnhangI - AnhangIII

- - AnhangIV

- AnhangI AnhangV
~- AnhangII Anhang Vl~,

AnhangIII AnhangIV AnhangVII " ,
';",~,. ,
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and quality of agriculture and rural development
H.3. Organic farming

Draft 09.10.2008

Guidelines

on imports of organic products into the European Union

This document has been conceived as a working document of the Commission Services.
It has been elaborated in co-operation with the Member States. It does not intend to
produce legally binding effects and by its nature does not prejudice any measure taken by
the Commission or by a Member State within the implementation prerogatives under
Article 32 and 33 of Council Regulation (EC) No 834/2007, nor any case law developed
with regard to this provision.



Guidelines

1.Requests for inclusion

2. Initial assessment report

3. Notification to third country authority

4. Annual reports, including further assessment reports

5. Assessment of equivalence

6. Group certification

7. List of operators and communication

8.'·Irregularities and infringements

Abbreviations used:

CB Control Body

CA Control Authority

2
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1. Guideline for the requests for inclusion

Articles 4, 8, 11, 19.

Language of the application preferably agreed with the Commission in advance.

4 cases:

l. CB or CA for compliance (Article 4): form, see template below

2. Third country (Article 8): no form, official letter from country representative to
European Commission

3:' CB or CA for equivalence (Article 11): form, see template below

4. Import authorisation Member State (Article 19): form, existing
I::

~.



Form

Request for recognition of a Control Body or Control Authority for the purpose of

compliance as referred to in Article 32 of Council Regulation (EC) No 834/2007

1. Identification

Name of Control Body/Control Authority!

Head Office address (postal address, phone, fax, e-mail, website)

Other offices addresses (postal address, phone, fax, e-mail, website) and description of
the activities of each office

Internet website where the list of operators subject to the control system can be found

Contact. point where information is readily avai!able on the certification status of
operators, product categories concerned as well as suspended and decertified operators
and products

2. Geographical scope

List of third countries in which the control body or control authority has its activities and
for which it requests recognition

3. Technical dossier

See article 4.3 of Commission RegulationXXXX/2008: to be attached

4. Authentication

Signature, name, position

Date

Stamp

I Delete what is not appropriate

4
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Request for recognition of a Control Body or Control Authority for the purpose of

equivalence as referred to in Article 33 of Council Regulation (EC) No 834/2007

Form

1.Identification

Name of Control Body/Contro! Authority'

Head Office address (postal address, phone, fax, e-mail, website)

Other offices addresses (postal address, phone, fax, e-mail, website) and description of
the activities of each office

Internet or other address where the list of operators subject to the control system can be
found

Contact point where information is readily available on the certification status of
operators, product categories concerned as well as suspended and decertified operators
and products

5

2. Geographical scope

List of third countries in which the control body or control authority has its activities and
for which it requests recognition

3. Technical dossier

See article 11.3 of Commission Regulation XXXX/2008: to be attached

4. Authentication

Signature, name, position

Date

Stamp

2 Delete what is not appropriate



2. Guideline for the initial assessment report (control bodies and control
authorities)

Articles 4.3 (c) and 11.3 (c)

The assessment report can be written by:

- competent authorities (either of the third country concerned, either of a Member State);

- a national accreditation body with competence in organic agriculture

- an international supervisory or accreditation body that is specialised in organic
agriculture "

Accreditation and supervisory bodies shall demonstrate that they fulfil the requirements
of ISO 17011, for example by peer review. They shall be prepared to undergo peer
review.

Staff involved in assessing the control" bodies and authorities should have sufficient
knowledge, qualification, training and experience with respect to organic agriculture in
general and with the relevant organic standards in particular.

Accreditation and supervisory bodies and competent authorities are encouraged to
undertake common evaluations and to write common assessment reports.

A. In case of application for compliance, the initial assessment report shall demonstrate
in-depth knowledge of EU rules and describe how the requirements of the EC regulation
are met in detail. No exceptions or interpretations can be made. Group certification can
not be accepted. A seed database needs to be set up. Exceptional rules can only be
applied if they are clearly described in the new implementing rules as applying to all
Member States and when the conditions for applying the exceptions are fulfilled.

B. In case of application for equivalence, the initial assessment report shall include a
detailed assessment of the equivalence of the standards applied with the production
standards contained in Titles III and IV of Regulation 834/2007 and on the equivalence
of the control measures applied with those referred to in Title V of Regulation 834/2007.

C. In all cases the initial assessment report shall evaluate the operational performance of
the control body or control authority; it shall therefore include:

(1) a report of the office audit of the office where the relevant documents are kept
and certification decisions are made, including

(a) the result of the checking the operator files and verification of handling of
non-conformities;

(b) and evaluation of the knowledge, qualification and experience of the staff
with respect to organic agriculture in general and with the relevant organic
standards in particular " '

(c) the conclusions from interviews with control and certification staff

6
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(2) similar reports of office audits in critical locations, i.e. locations where activities
of a control body or control authority are conducted that determine or
demonstrate its effectiveness

(3) the report and conclusions on a representative amount of visits to operators and
witness audits carried out.

(4) an evaluation of the knowledge oflocal conditions and languages

D. In all cases the report shall have a geographical scope, which shall be identical to the
geographical scope of the accreditation or of the Competent Authority approval. In case
of audits on multiple offices, international guidelines-on cross-frontier ínspectíons? shall
be used, including the concept of critical locations c,

7

3 Such as the IAFIEA guidance document on cross-frontier inspections



3. Guideline for the notification to third country authority

Article 4.3 (d) and 12.3 (d))

The CB or CA sends a letter to authorities of the tb.ird country presenting itself and its
control activities in the third, country.

Signed declaration by CB or CA that it will respects the legal requirements imposed on it
by the authorities of the third country concerned,

-



4 Guideline for the annual report

4.1 Annual report by control bodies and control authorities

Articles 5 and 12

As set out in Articles 5(1)(c) and 12(1)(b), the annual report updates both the original

technical dossier and the initial assessment report.

A. Update of information in the technical dossier:

CJ) control activities carried out in each third country .during the previous year

(2) results obtained, irregularities and infringements observed and the corrective
actions taken

(3) changes in the production standards and control measures applied

(4) other relevant changes

B. Update of the assessment report

Article 9

The independent third party shall report on the results of its on-the-spot evaluations,

surveillance and multi-annual re-assessment.

The frequency, the geographical distribution and content of the activities shall be in line

with relevant international guidelines"

4.2 Annual report by third countries

The content of the reports is set out in the article.

Format: free

I
hl

4 Such as the IAFIEA guidance document on cross-frontier inspections



5. Guideline for the assessment of equivalence

Definition of equivalence: Regulation 834/2007, Article 2(x): 'equivalent', in describing

different systems or measures, means that they are capable of meeting the same

objectives and principles by applying rules which ensure the same level of assurance of

conformity.

1. The objectives and the principles of organic production as reflected in the evaluated

standard, including directly related and relevant legal requirements, should be compared

with those in the base standard, i.e. Regulation 834/2007 and R~gulation 889/2008.

2. A side-by-side comparison of the relevant! requirements as reflected in the full
technical standards should be carried out.

Alternatively, the base standard, including the control measures, should be summarised

into essential, short, plain language requirements. The assessors of the evaluated standard

should then indicate whether it has an equivalent approach that matches that requirement

and refer to (but not copy) the elements in the technical or legal text where the evaluators
can verify them.

3. From this comparison, an inventory should be made of the substantial differences

between the two standards. In resolving these outstanding issues, the international

standard, i.e. Codex Alimentarius Guidelines CAC/GL 32, should be taken into account

and, as regards control and certification issues, it is recommended to use relevant

international best practices guidelines'',

4. The outcome of the assessment should be made public by the organisation that carried

out the assessment.

The use and further development of an internationally accepted "best practice"

methodological guidelines 7 for assessing equivalency is recommended,

5 Example: if the evaluated standard only deals with plant production, the comparison should not look at
livestock standards. ..

" "= .6 Such as "International Requirements for Organic Certification Bodies", UNCTAD, FAO, IF;OAM,
October 2008

<'
7 Such as Codex Alimentariüs Guidelines CAC/GL 34: Guidelines for the Development of Equivalence

Agreements Regarding Food import and Export Inspection and Certification Systems, and "Guide for
10 ,~,



6. Guidelines for the evaluation of the equivalence of organic producer group

certification schemes applied in developing countries"

1. To overcome the economic difficulties in relation to the control of small operators in
developing countries (as defined by OECD9).

A. Objectives of a group certification system

B. Principle

~. A substantial part of the inspection work is carried out by internal inspectors in the
framework of the internal control system set up by the group.

3. The external control body verifies and evaluates the effectiveness of the internal
control system and certifies the group as a whole.

C. Scope: who can be considered as a group?

4. rD. principle only small farmers can be members of the group covered by group
certification. Larger farms (i.e. farms bearing an external certification cost that is
lower than 2 % of their turnover) can also belong to the group but have to be
inspected annually by the external inspection body. Processors and exporters can be
part of the structure of the group, but have to be inspected annually by the external
inspection body.

S. The farmers of the group must apply similar production systems and the farms should
be in geographical proximity.

6. A group may be organised on itself, i.e. as a co-operative, or as a structured group of
producers affiliated to a processor or an exporter.

7. The group must be established formally, based on written agreements with its
members. It shall have central management, established decision procedures and
legal capacity.

8. When intended for export, the marketing of the products must be carried out as a
group.

D. The internal control system

11

assessing equivalence of organic standards and technical regulations", UNCTt..D,"FAO, IF DAM,
October 2008

9 http://www.oecd.org : DAC list of aDA Recipients

s This guideline was formerly published as Commission services guidance document on ö November 200~
'''-,'.> "



, E. The external control body
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9. The internal control system of the group is a documented intern
includes a contractual arrangement with each individual member

10. Internal inspectors are designated by the group and carry out in
must receive suitable training. The internal quality system sets
limit potential conflicts of interest of the internal inspectors.

Il. The internal inspectors carry out at least one annual insp
individual operator including visits to fields and facilities.

12. The internal control system keeps appropriate documentation
description of the farms and the facilities, the production
harvested, the contractual arrangement with each individual m
inspection reports.

13. The internal control system shall include the application of san
members who do not comply with the production standards
external inspection body of the)rregularities and non-complian
of the corrective actions imposed with agreed time for completio

14. The external control body evaluates the effectiveness of the int
with the final aim to assess compliance with the producti
individual operators.

15. It has a contractual agreement with the group

16. It carries out at least one annual inspection of the group. The ins
an inspection visit of a number of individual farms with the
compliance with the standards and to evaluate the effectiveness o
system.

17. Each year the external control body shall define and justify a ri
of farms subject to their annua! inspections. The number of farm
external inspection shall in any case not be lower than 10. For a n
it shall not be lower than the square root of the number of farm
medium or high-risk situations, the external inspection bodies
factor of at least 1.2 to 1.4 respectively.

The farms visited by the external inspection body must be pred
from one year to the other.

Minimum number of farms to be inspected by the external

Number of group
members=n

Normal risk factor
l

Medium risk factor
1.2

Minimum 10 12

Square root of nn 1.2 square root of n
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Factors to define the risk should include:

a) factors related to the magnitude of the farms

size of the holdings

value of the products

difference in value between the organic and the conventional products

b) factors related to the characteristics of the holdings

degree of similarity of the production systems and the crops within the
group

- risks for intermingling and/or contamination

c) experience gained

number of years the group has functioned

13

- number of new members registered yearly

nature of the problems encountered during controls in previous years and
results of previous evaluations of the effectiveness of the internal control
system

management of potential conflicts of interest of the internal inspectors

staff turnover.

18. Larger farms, processors and exporters shall be inspected annually by the external
control body.

19. In case the external control body finds the internal control system to seriously lack
reliability and effectiveness, it shall increase the number of farms subject to their
annual inspection to at least three timesthe square root of the number of farms in the
group.

20. The external control body shall have a documented sanctions policy vis-à-vis groups.
In cases it finds the internal control system to lack reliability and effectiveness, the
external inspection body shall apply sanctions to the group as a whole, including, in
case of serious deficiencies, the withdrawal of the certification of the group.

21. In their report to the relevant supervising authorities, the external control body shall
refer to all the elements of this guidance document.



7. Guideline for publication of list of operators

1. The website shall contain all operators subject to control, at least with respect to
export to the European Union.

2. It shall contain for each operator the name, the third country of operation, the
location and the type of products.

3. It shall also contain a contact point for further information.

4. The following categories of production shall be mentioned for each operator:
primary production, processing or exporter. . ""..,

5. Operators suspended or decertified shall be indicated, for the time period relevant to
the suspension or decertification. In-conversion products shall clearly be indicated
~~ .

6. The website shall be accessible to all who is requesting access.

7. The website shall be regularly'" updated; the date of the last update shall be
mentioned.

8. Request from recognised control authorities and control bodies or from listed
competent authorities regarding the certification status of certain products shall be
replied to within two working days.

JO For instance not later than 2 weeks after a decision has been taken
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8. Guideline for treating irregularities and infringements concerning imported
products

1. The importer is the key-actor. He is responsible for the products he is importing from
a third country.

2. The control body or authority has to report the irregularities and infringements found
at the level of importers to the competent authority of the Member State, either
through its annual report or, when expectation exists that rejected goods may be
presented for import into other Member States, immediately.

3. The Member State notifies the case to the Commission and to the two co-reporting
Member States nominated for the listed third country in which the product has its
origin or to the Commission and the two co-reporting Member States nominated for
the control body or authority involved in the third country, in case the product
originates in a third country not listed.

4. For the transitional system of member state authorisations, there are no changes and
the system is described in Article 19 (I) to 19 (3).

5. Requests from recognised control authorities and control bodies or from listed
competent authorities regarding suspicion of fraud or infringements shall be replied
to within two working days.

'-"-'
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*** EUROPEAN COMMISSION* _-*-- - RECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE ANO RURAL OEVELOPMENT

-- .~ n~fJ.e nOl ectorate H.Sustainability and Quality of agriculture and rural development\E \ng -':L(",' ,---(;R_~_~_.~_,--.J H.. Organic farming

- 7. üKi. lOOa Brussels, 1.10_2008
H.3!KP/jmID(2008) 28134
AGRI23576

MINUTES
OF THE 2ND MEETING OF THE WORKING GROUP OF THE STANDING

COMMITTEE ON ORGANIC FARMING, ORGANIC AQUACULTURE
16 AND 17 SEPTEMBER 2008

President: Mr Hulot (DG AGRI)
Co Chairs: Ms Fladl (DG AGRI), Mr Bates (DG MARE)

25 Member States were present, (LU, Ml' were absent). NO and IC were present as
observers.

1. Working document (rev 1) on draft implementing rules for organic
aquaculture and seaweed: discussion

Mr. Hulot highlighted the good cooperation between DG MARE and DG AGRl on
preparation of the organic aquaculture implementing rules. He reminded the delegates
that the Council Regulation 834/2007 extends the scope of organic farming to
aquaculture and therefore there is a need for adoption of implementing rules for
aquaculture.

He informed the delegates that the Commission decided to include the implementing
rules on aquaculture to the general implementing rules that were voted by the SCOF
on 2 July 2008 (Commission Regulation 889/2008, published on 18 September 2008,
in Official Journal L250). This will be done by amending the R. 889/2008 and
introducing specific chapters on aquaculture.

He stressed that, for the moment, the aquaculture implementing rules are considered
as a working document and not yet as a formal Commission proposal. Therefore, the
recitals at the beginning of the text are still missing.

Concerning the timetable, he expressed the preference of the Commission to have the
implementing rules ready by the beginning of the year 2009 when the Council
Regulation 834/2007 starts to apply. Once the working document is ready, an inter-
service consultation between various Directorates-General of the Commission will be
held. After that, the document will be subject to vote in the SCOF and this should
ideally take place in mid NovemberlDecember. .

Finally, Mr Hulot informed the delegates that the next meeting ofth~-'Working Group
on Aquaculture is scheduled for 7th and 8th October 2008. . ..' " _



Mr. Bates informed the delegates that following the first discussion of the working
document in June 2008, comments from 17 Member States and the EEA Countries
and further comments from the experts were received and they had been taken into
account in the current version (rev l). The working document has not been examined
by the legal experts of the Commission.

He informed the delegates that in July, the EFSA published its first opinion on the
issue of animal welfare in salmon aquaculture. Four other opinions on rainbow trout,
sea bass, sea bream and eel are still awaited.

Mr. Bates presented the changes that were made to the document since the last time
and discussed them with the Member States. FR congratulated the Commission on the
new text which it considered to be much improved; DE said it was progressing along
the right lines; IR complemented the two DGs involved on the work since the last
meeting. A number of other delegations considered that good progress had been
made (UK, PL, FI and NL).

Several Member States expressed concerns about receiving the document late and
therefore not being able to consult stakeholders sufficiently. The Commission
apologized for the inconvenience caused but said it would appreciate receiving
written comments in good time as many (six) sets of comments were received after
the deadline of 15 August.

In reply to some MS, who asked for their language versions, the Commission
explained that due to limited human resources a translation of the document will be
done only after having a stable text of a draft regulation. And that the utmost will be
done to get all language versions for the vote.

The Commission invites all MS, which have not replied yet to send their comments
within the next week.

Main points discussed were the following:

Chapter 1: Introductory provisions

On Article l, IT suggested to add zooplankton to the scope. The Commission replied
that the solution could be to use the term plankton, which includes both phytoplankton
and zooplankton. NO (supported by FR) requested to specify what is meant under
certain micro algae.

The Commission asked the Member States to send their proposal for definitions in
Article 2 bye-mail asap.

On Article 3, IE (supported by NO and CY) expressed the opinion that a use shall be
made of existing legislation and reference to it should be made whenever possible.
This should be also reflected in the recitals. Several delegates (UK, IE, CY) expressed
concerns about the need for the sustainable management plan' to be agreed by the
competent authority. To prevent additional administrative burden it was suggested
that it may be more appropriate that the plan is made available for control piTrposes.
The Commission welcomed this suggestion. IE expressed the need for d~fining_who
will prepare the environmental assessment and what it should include. PL, AT and FR
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expressed their view that filters to collect waste nutrients are not always necessary.
Concerning the prohibition on use of residual heat from nuclear power plants, FR, ES
and UK see a necessity to maintain this provision in order to remain credible for the
consumer. In this respect, FI requested the deletion of the last paragraph of Article 3.
DE was unsure about the need for this provision.

Chapter II:Seaweeds

On Article 5, IE stressed that co-existence of organic and non-organic farming has to
be bourne in mind in respect to the fifth paragraph. The Commission will reflect on
this.

On Article 6, several Member States (UK, NL, IE) questioned th~ necessity of +/- 5°C
for heating or cooling of water which could be regarded as micromanagernent, The
Commission explained that this suggestion came from the experts and the idea was to
permit some heating and cooling, but not a huge amount. NO suggested to include
requirements of the eighth paragraph .(to return biofouling organisms to the sea at a
distance from the farm) in the management plan. In the same paragraph, IE suggested
to replace physical means by mechanical or manual means. FR, supported by DE,
identified a need to add a category of permitted anti-foulants in Annex VII of the
general implementing rules. The same applies to Article 7. The Commission
expressed its agreement to this.

IE and UK expressed their opinion that the second paragraph of Article 7 is riot clear
and should be reformulated as dehydration could be seen to alter the seaweed. The
Commission explained that the prohibition of direct flame comes from comments of
the industry experts and it means "flame that comes in the direct contact with the
foodstuffs".

3

On Article 8, DE suggested that specific control requirements for seaweed are added
in the chapter of the general implementing rules regulation.

PT suggested replacing the term spawning, used in Article 9, by the term wild fertile
stocks. The Commission agreed with that suggestion.

Chapter III

Part A: Aquaculture animals

On Article 10, UK (supported by NL) suggested to include a provision allowing the
competent authority to set criteria -in the absence of existence of specific criteria- in
the annexes. Concerning the annexes, several Member States (HU, FR, IE, NL)
expressed need to include further, e.g. imported, species. It has been clarified by the
Commission that in the future, in accordance with Art. 37 of Reg. 834/2007,
amendments of the aquaculture implementing rules, including the annexes, would be
done by the SCOF. '

On Article 11, several delegations (IT, DE, CY, ES) suggested to separate the first
paragraph in two parts (animals for breeding and animals for farming). The
Commission will consider it. Moreover, IT (supported by ES and Fl) suggested that
there should be no restriction on bringing in wild animals as long as it is forbreeding
purposes. It was not clear to some Member States (UK, IT, DE, ES) what is meant by
the production cycle. Commission replied that a definition would be' provided in



Article 2. FR and IE would like to keep the original text of paragraph 2. FI expressed
an opinion that the rules were becoming too complex and detailed.

On Article 12b, several Member States (FR, IE, GR, IT) expressed confusion
concerning the rules on the separation between organic and non-organic livestock in
case of simultaneous production. The Commission will look into the matter and
clarify it in connection with Art. 11.2 of Reg. 834/2007. In any case, it has to be made
clear that simultaneous production cannot exist on the same site. ES thinks that we
should have very strict rules on simultaneous production. DK expressed its position
that it is not at all in favour of simultaneous production.

On Article 13, EL expressed the opinion that in the third paragraph it is better to use
the term ethological rather than behavioural. PL, supported by IE, commented on the
inconsistency in using term 'fish' in paragraph five and that it should read 'animal'
escape.

Part B: Fish Crustaceans and Echinoderms

On Article 14.1, an exchange of views on the closed in-door re-circulating
aquaculture facilities took place between the Member States. Following a presentation
on the re-circulation systems given by Mr van der Meer on behalf of the NL. CY
supported by IT , FR, ES, LT, SK and EL stated that the closed systems should be
definitely excluded from the organic production. It reminds FR of the system of
battery rearing of laying hens, it is against the principles of organic farming, which
should be as natural as possible. DE mentioned its concerns about such systems and
asked for a clear definition of closed aquaculture facilities. PL is not in favour of
allowing such systems for organic aquaculture and therefore asked to correct the
minutes of the meeting of 30 June 2008 regarding the indoor recirculation systems.
Contrary to that, SE and DK would welcome such a system and consider it
environmental friendly.

The Commission asked for further comments/positions in writing on this topic.

Several Member States (FI, UK, EL, ES, DE, IE, LT) asked for a clarification of
paragraph 14(2)(b) and 'natural areas'. The Commission explained what was meant.
IR said this was a good idea and definitions from the R.E.P.S. scheme may be useful.
IE insisted that point 3b of Art 14 should remain in the text and that the wording of
Article 15.2.a should read 'should not exceed 16 hours, except in duly justified
circumstances' ..

Part C Molluscs

NL said there was not much difference between conventional and organic molluscs
and that molluscs were almost organic by default. The UK said that oyster need more
organic criteria in Article 20. PT called for more elucidation of the type of equipment
for growing molluscs such as longlines, rafts and lantern nets. IE suggested
rationalizing the review dates. DE asked what was the real difference between organic
and non-organic and asked if it was just the colour of bouysî.c'Ibe Commission
pointed out that a significant difference existed in the prohibition of triploidy in
organic farming but that as this was already contained in R. 834/2007 it was-not
repeated in the text. FR asked if there would be Annexes for shellfish and sa!d}t w~s
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examining the issue of molluscs carefully and would have an opinion in about two
weeks.

Part D Disease Prevention and Transport

Referring to Article 21.2, FR, followed by ES, IE, suggested harmonizing the farm
visits. DE mentioned that the visits could depend on the size of the holding. FR and IE
were in favour of having two treatments per production cycle in Article 22.2.

On Article 21.6, DK and NO claimed that the vaccination should be made mandatory.
CY stated that in order to avoid medical treatment, stricter water quality policy should
be applied. EL said that antibiotics should not be allowed in organic farming.

c-

On Article 23, FI remarked that crayfish cannot be transported in closed tanks. CY,
supported by PL questioned the idea of having tanks sealed. DE and IE agreed that
sealing should be removed.

Many' Member States (CY, EL, HU, PL; IE) found the density for transport of ISO
kg/m 3 too high and suggested it should depend on the particular breed. PT wondered
what are the density requirements for molluscs.

According to UK oxygenation mentioned in Article 24 should be allowed. FI asked
for definition of renewable and non-renewable energy sources.

IT, EL and CY supported the ice slurry method of slaughter to be permitted for
seabass and seabream which is permitted in the Rev.l text in Article 24, final
paragraph. NL informed about the new method under trial in Turkey which involves
stunning and a follow-up treatment.

Annexes:

Annex 1

The Commission pointed out that the new EFSA opinion on husbandry aspects of
salmon production (summary distributed at the meeting) has been taken into account
for the Rev.l purposes. UK noticed that a minimum stocking density could be
necessary. SL suggested an increase in density in Annex I for rainbow trout to 45
kg/m 3.

In reply to the request of CY, IE suggested to change the wording from
"contamination" to "non appreciable negative effects"

Annex 3

SL explained that the requirement of containment systems being put at the depth of20
metres would exclude Slovenia from organic production as the average depth in this
country is 13-14 metres.

CY asked whether the distances in the Annexes are based on scientific information.
NL inquired whether stocking density values were covered by any research,

EL was of opinion that the minimum separation distance betwéen organic -and
conventional production units should be 500 metres and should apply for all species
without any exceptions. CY and EL believed that the stocking density ínorganíc
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seabass and seabream production should be lower than the conventional stocking
density af 11-13 kg/m 3 in EL.

CY and UK stated that the revised sea current speed of2 centimetres/second seems to
be too slow in comparison to 2 metres/second from the previous version of the
document.

2. Miscellaneous

No issues were raised by Member States under the miscellaneous.

Corrigendum to minutes ofthe WG ofSCOF, Organic Aquaculture of30
June2008

PL asked for corrigendum to the minutes of the 1st meeting of the Working Group of
the Standing Committee on Organic Farming held on 30 June 2008 (Doc
AGRI/2008/l8063). PL asked to correct the sentence "NL observed that it seems that
there is no difference between good practices in aquaculture and organic aquaculture
and argued, supported by DK, PL and SE, that indoor re-circulating systems should
be allowed in organic aquaculture" with "NL- observed that it seems that there is no
difference between good practices in aquaculture and organic aquaculture and argued,
supported by DK and SE. that indoor re-circulating systems should be allowed in
organic aquaculture".

signed
Maria-Angeles BENITEZ SALAS

Director

6



r,
! 15



Working Document

Rev. 2 - Organic Aquaculture and Seaweed

Commission Regulation

Amending Commission Regulation 889/20081 on detailed rules for organic production
labelling and control with regard to organic aquaculture and seaweed

Chapter I

Introductory provisions

Article I

Subject matter and scope

This Regulation lays down specific rules for products originating from aquaculture and
seaweed. 'The rules also covers the production of~plankton for further use in
aquaculture. feólà lHoltólxdtlàól e.maiR miere algaól ]3reàtJelilEi by iRàtJstrial ]3reGólSSólSfor tlSólS
Rot GennólGtólà with a~aetllt:l!r8. .

Article 2

Defmitions

For the purpose of this Regulation the following definitions shaH apply:

'carrying capacity' The amount of a given aquaculture production or seaweed harvesting that
can be accommodated within the environmental capacity of a defined area

'closed aquaculture faciltiv' means the type of facility defined in Article 3. paragraph (3) of
Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 conceming use of alien and locally
absent species in aquaculture2:

, direct flame' means a flaIne which comes in direct contact with a foodstuff:

"energy from renewable sources" means renewable non-fossil energy sources: wind. solar.
, geothennaL wave. tidaL hydropower. landfill gas. sewage treatment plant gas and biogases:

'hatchery' means a place of breeding. hatching and rearing through the earlv life stages of
animals. finfish and shellfish in paIticular; 'C

CO 1 OJ L_250, 18.9.2008, p 1
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'nursery' means a place where an intennediate farming system, between the hatchery and
grow-out stages is applied. Nurseries use lower technology as compared with hatcheries. In
the case of molluscs the nursery grows from 2Imn juveniles to 20 mm, suitable for their
transfer to marine rearing facilities:

'pollution' means the introduction into the marine environment of the items listed in Article 3.
paragraph (8) of Directive 2008/56IEC. In the case offreshwaters it results from the
introduction of pollutants listed in Annex VIII of Directive 2000/601EC

'production cycle' the lifespan of an animal or seaweed from the earliest life stage to
harvesting:

e,

'loCally grown species' means species which in accordañce with Council Regulation 708/2007
are neither alien species nor locally absent species.

'stocking density' the live weight of animals per cubic metre of water at any time during the
production cycle and in the case of flatfish the weight per sguare metre of surface:

'stock' a guantity of aguatic animals, seaweed or plankton considered in a given situation.

Article 3

Suitability of aquatic medium and environmental sustainability

L With reference to Articles 13 and 15 of Regulation 834/2007 and having regard to
Community water legislation, including the Water Framework Directive 2000/60, the Marine
Strategy Directive 2008/56 and also legislation on contaminants in food, Member State
authorities may designate areas which they judge to be unsuitable for organic aquaculture or
seaweed production from an environmental point of view.

b..Operations shall be situated in locations that are not subject to undue levels of
contamination by unallthOlis~à products or substances not authorised ffemfor MB-Organic
agriC\loltuF~eF aEj\loac\lolt\loF€lproduction,or pollutants that would compromised the organic
nature of the products. An environmental assessment shall be required for all new operations
applying for organic certification as from I January 2009 to ascertain the conditions of the site
and its immediate environment and likely effects of its operation, The operator shall fund the
environmental assessment.

3. A sustainable management plan must be established for existing and planned aquaculture
and seaweed farming operations, detailing the environmental effects of the operation, the
environmental monitoring to be undertaken, including annual reportirtg should it be reguired
and listing measures to be taken to minimise negative impacts on the 'surrounding .aquatic and
terrestrial environments, including, where applicable, nutrient discharge into the environment
per production cycle or per annum. ", '"
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1"..Theplan shall include the surveillance of technical equipment and provisions for its repair
and for defensive and preventive measures as regards predators as permitted under Council
Directive 92/42/EEC and national rules. Where more than one operation is based in an area,
verifiable coordination should take place between operators in drawing up their management
plans. The sustainable management plan shall be agreed by tR.@availableto the -competent
authority for scrutiny~

~For aquaculture in ponds, tanks or raceways, effluent monitoring shall be carried out at
regular intervals and farms shall be equipped with either-natural-filter beds, settlement ponds,
or biological filters to collect waste nutrients or use plants and/or animals (bivalves and algae)
which contribute improving the qualitv of the effluent. unless dispensation is granted bv the
competent authority. (

'.
.Q".Fotseaweed harvesting a once-off biomass estimate shall be undertaken at the outset.

LAquaculture and seaweed business operators shall use renewable energy sources and re-
cycle materials where possible and shall draw up a waste reduction plan to be put in place at
the commencement of operations. For farming operations the waste reduction plan shall form
part of the sustainable management plan. The use of residual heat from Rud@ai'powólf plants
is prohibit@dshall be limited to energy from renewable sources.

Chapter II

Seaweeds

Article 4

Conversion

LThe conversion period for a seaweed harvesting site shall be six months. Where it can be
demonstrated that the minimum control requirements in Article 63-67 of Regulation 889/2008
have been satisfied for the previous 12-month period, and that there is no source of pollution,
a reduced conversion period of three months shall apply.

LFor farmed seaweed, the conversion period shall be the longer of six months or
one full production cycle.

Article 5

Sustainable harvesting

LSeaweed harvesting is permitted using methods, tools and equipment that are effective for
harvest of the target species, which are not unduly damaging to the natural resources, w¥le
ensuring biodiversity is preserved. '
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2. Harvesting shall only be carried out by trained harvesters. There shall be written contracts
between the seaweed business operator and the harvesters.

3. Harvesting or gathering the product shall not exceed the sustainable yield of the ecosystem,
or threaten the existence of seaweed, plant or animal species.

~Measures shall be taken to ensure that seaweed can regenerate, such as harvest technique,
minimum sizes, ages, reproductive cycles or size of remaining seaweed. Ceflsigrlffi@fjt Sales
notes shall be retained for inspection by the control authority or control body whief!. shall alse
è@ E@sj3eflsièl@ feE the liSt efFFl@aStlE€lS te è€l talC@fj.

5. Coexistence of organic and non-organic seaweed beds shall not<be pennitted except by
permission fi'om the competent authority. If seaweed is 'harvested from a shared or common
harvest area, documentaI)' evidence must be available that the total harvest complies with
these rules.

"º'-With respect to Article 9 b) and c), these records must provide evidence of sustainable
management and of no long-term impact on the harvesting areas.

Article 6.

Seaweed ~Cultivation

Where external nutrient sources are used in ia4eer facilities on land, nutrient levels in the
effluent water shall be verifiably the same, or lower, than the inflowing water. Only nutrients
listed for this use in Regulation 889/2008, Annex I , shall be sued.

LSeaweed culture in th@ sea shall utilise nutrients naturally occurring in the environment, or
from organic aquaculture production,

£"Culture density or operational intensity shall be recorded and shall maintain the integrity of
the aquatic environment, and not exceed its carrying capacity,

¿

LBio-fouling organisms shall be removed by physical means or by hand and returned to the
sea at a distance from the farm; chemical antifoulants are not permitted unless listed in
Regulation 889/2008, Annex VII for this use.

LCultivation in open water shall be carried out in a fashion which minimises the visual
impact on the surrounding area. , r

'.\'-'.1
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r LRopes-and other equipment used for growing seaweed shall be re-used or recycled where

possible.

Article 7

Post-harvest handling and processing

Flushing of freshly harvested seaweed shall use seawater where the final produce is fresh
seaweed. If the final product is dehydrated seaweed, potable water may also be used for
flushing. Salt may be used for removal of moisture.

D€hyElrateEl sea?veeEl sH.all be maEl€J using prOB€lEltlf€JSnot alt€lring th,e proEltIGt. IR partiGtllæ-,
tlw-The use of direct flames shall be prohibited for seaweed drving. If ropes or other
equipment are used in the drying process they must be free of anti-fouling treatments which
are not listed in Regulation 889/2008, Annex VII. .

Article 8

Controls for seaweed

The control requirements mentioned in Articles 63 - 67 of Regulation 889/2008 shall apply to
seaweed farming as well as to wild collection. In particular, there shall be one annual physical
inspection of the onshore facility as well as at least one production site and one harvester per
year.

Article 9

Controls for collection of wild seaweeds

Collection of wild spa?;;q:¡ing stock, or wild juvenile seaweed must comply with Article 5 on
wild harvesting of seaweed.
The seaweed business operator shall draw up a full description and a map of shore and sea
collection areas and land areas where post collection activities take place and include
information on the following items:
a) list of species to be harvested;
b) history ofharvesting activity for each species in named beds;
c) harvest estimate (volumes) per season;
d) sources of possible pollution for harvest beds;
e) sustainable annual yield for each bed.

Chapter III

PartA
Aquaculture animals

5 I
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Article 10

These specifications in this chapter apply to all cultivated species offish, crustaceans,
echinoderms and moIluscs as listed in Annex XX. +echniGal F!ollesaFe speGifieà iHthe
AflFHJXesfor the lFlaill S}3eGieser greup ef S}3eGies.Th!;1Al'±lH!K!;1Sshall ee upàateà p@rieàieal17
te ensure their F<1flFeS!;1Htatiy@Ham.re.-LForspecies not currently listed, the criteria for the
biologically most closely related species and the most relevant production method, as
determined by the competent authority, shall apply].

Article 11

Origin of organíc animals

1. Preference shall be given to locally grown species allà skaiHS and juvenile stock
shall originate from organic broodsrock and organic hatcheries er RUi'Series.

LNevertheless, given the current state of technical knowledge and that the organization of
organic aquaculture is stilI at an early stage, when organic animals are not available in
sufficient numbers, wild caught or non-organic animals may be brought into a holding for
breeding, or for supplementing genetic stock.

In the case of non-organic juveniles the percentage introduced to the íànn shaH decrease by a
minimum often percent per year from 2009. Such introductions shall take place in the first
one-third of the production cycle onIy. fu Ü!!;1sase effisH, this These provisions will be
reviewed by 20l3-with a view to phasing i-t-out, in!hg saS!;1efeth!;1Fsp!;1siesit 5ha11Be
fevigw!;1àBy 2016. Care shaIl be taken not to deplete the wild resource. According to species,
at least the latter two thirds of the duration of the production cycle, shall be managed under
organic management.

62 Breeding shall aim to give ~strains which are more adapted to fanning conditions,
good health and good utilisation of feed resources.

J1. Species shall be chosen which can be farmed with minimum harm to wild stocks.

4~. Collection of wild aquatic juveniles for organic production is restricted to the foHowing
cases:

a) natural influx of fish or crustacean larvae and juveniles when filling ponds, containment
systems and enclosures;

"b) European glass eel, so long as an eel management plan is in place for the and artificiâ;I
reproduction of eel is not an option; "C'.,
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è.£) shellfish seed from settlement beds which are unlikely to survive winter weather or are
surplus to requirements;

eQ) natural settlement of shellfish juveniles on collectors.

Article 12

Conversion

1. An organic aquaculture production unit shall be run according to the principles of organic
production in its entirety and the conversion period shall correspond to the species and the
type of facility. The following conversion periods, under inspection by the control body or the
control authority shall apply: ,_

(a) for facilities that cannot be drained, dried out, cleaned ef-and disinfected, a conversion
period of24 months shall apply;

(b) for facilities capable of being drained, dried out or fallowed, a conversion period of 12
months shall apply;

(c) for facilities capable of being drained, cleaned and disinfected a conversion period of six
months shall apply;

(d) for open water facilities including those farming bivalve molluscs, a three month
conversion period shall apply.

LThe competent authority may decide to recognize retroactively as being part of the
conversion period any previous period in which the facilities were not treated or exposed to
products not authorized for organic production.

Article 12b

Simultaneous production of organic and non-organic livestock

1. For all facilties other than sea cages there shall be a separate water distribution system for
organic and non-organic production to reduce the risk of contan1ination to the latter by
products and substances not authorised for organic production. Should the competent
authority so permit, hatcheries and nurseries are allowed to rear both organic and non organic
larvae and juveniles provided there is clear separation between both.

LBy ;¡.Q..¡4..31December 2015 where not all production units ~f an aquaculture
holding, in eluding hatGherills and l1W'Series, are organic, the non-organic production must
involve different species from the organic production except in situations where there is
adequate separation between the productions units. The minimum separation distance shall be
no Jess than outlined in the relevant annexes. For species not covered by;.an Annex the
distance shall be one kilometer on land and one nautical mile at sea. In all Gases tflilfe shall èll
a s0paratll water ElistriàutioB Systllffi. For the same species to be used, authorizatio,n shall be
received in advance from the competent authority and such authorization shall stipùlat{ ~;
differentiation criteria such as different phases of different handling systems. <,"'.,
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Article 13

General husbandry rules

1. The environment of the animals must be designed in such a way that, in accordance with
their species specific needs, the animals shall:
a) have sufficient space for their wellbeing;
b) ha¥ó!-be kept in water of good quality with sufficient oxygen levels, and
c) be kept in temperature and light conditions in accordance with the requirements of the
species and having regard to the geographic location; ,
d) in the case of freshwater fish the bottom 'type shall be as close as.possible to natura!
conditions (sand and gravel), .
e) in the case of cam the bottom shall be natural earth.

2. Stocking densities for organic farming by species and facility are set out in the appropriate
Annexes of this Regulation.

3. The design and construction of aquatic containment units shall provide flow rates and
physiochemical parameters that safeguard the animals' health and welfare and provide for
their behavioural needs.

4. Containment systems shall be designed, located and operated to minimize the risk of
animals escaping.

5. If fish or crustaceans escape, appropriate action must be taken to reduce the impact on the
local ecosystem, including recapture, where appropriate. Documentarv evidence shall be
maintained. anElinforming the sontrol authority or santral boEly.

PartB

Fish, Crustaceans and Echinoderms

Article 14

Containment systems - specific rules

1. Closed aquaculture facilities on land. in which animals are within a building and spend
their entire lives indoors, are not eligible forprohibited. orgallis GertifiGation \anless th!) roofs
are maElóloftranslYs€li1!mat€rial, suffisient to proviEle ambi€li1tp€rioEls of Elarkness anEllight.
gUGhfacilities shall proviEle æ.1 environment 'llhkh allows for behaviour in bspmg with the
'Nellbeing of the speeies.
2. Closed aquaculture facilities mav be used for the hatchery and nursêrv stages.

,;bl. Rearing units on land shall meet the following conditions:
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a) it shall be possible to monitor and control the flow rate and water quality of both in-flowing
and out-flowing water;

b) at least five percent of the farm area shall be an undisturbed natural area.

3. Op@{}s~a>".atereContainmentsystems at sea shall:

a) be located where water flow, depth and water-body exchange rates are adequate to
minimize the impact on the seabed and the surrounding water body;

b) demonstrate the suitability of cage design, construction-and maintenance to the exposure of
the operating environment. ,_

4. Antifoulants are not permitted unless listed in Annex VII of Regulation 889/2008.

5. Clos~d aEjuaet¡Jrun~faeilities witHOBttransluellnt roofs may Be 1aS~dfor tHllHateHer)' and
nursery stages. .

6. Artificial heating or cooling of water shall be permitted in hatcheries and nurseries. Only
residual heat energy from renewable sources is permitted for grOW-out stages. n;tlatural
borehole water may be used to heat or cool water at all stages of production. onshore r~aring
BRits.

Article 15

Management of animals

1. Handling of fish shall be minimized, undertaken with the greatest care and proper
equipment and protocols used to avoid stress and physical damage associated with handling
procedures. Broodstock should be handled witH fue greatest eare [under
anas~~siaanaesthesia where appropriate to the species] to minimize physical damage and
stress. For Gmain fiSHsp~ci~s, inGluding sahnon, singl@stripping followed By slaugl1ter shall
Be Bsed to avoid FIlt!ltipl@usage æld Handling afmales. Grading shal.1be reduced to a
minimum level except in hatcheries.

2. The following restrictions shall apply to the use of artificial light:

a) for prolonging natural day-length it shall not exceed a maximum that respects the ~
BeHa>iÏeæ:ethological needs, geographical conditions and general health of the-farmed
animals, this maximum should not, as a guide except for duly justified circumstances exceed
16 hours per day.; .

-b) Abrupt changes in light intensity shall be avoided by the use of dimmable lights or <T
background lighting. ' -
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3. The maximum stocking densities specified in the relevant Annexes shall apply to the
actual density at any ~time between stocking and harvest.

4. Aeration shall not be used to raise the stocldng density above the permitted level but its
non-routine use shall be permitted on the following conditions.basis set OtHin ArtiGl€l24. ~
US€lofli~uid oxyg!ln is ]3rohibit!ld e¡,e€lJ3tfor st;lrious €mergóJnGiesand for træls]3ort.
Temporarv use of mechanical aerators. preferably powered by renewable energy sources. due
to temperature rise. drop in atmospheric pressure. accidental pollution. or for occasional stock
management procedures such as sampling and sorting. fasting periods. or in order to assure
the survival of the fann stock. Such temporary use shall also be pennitted where a minimum
oxvgen threshold is to be met. adapted to species. in order to maintain animal welfare. All
such use is to be recorded in the fann log.

5. The use ofliquid oxvgen is prohibited except for animal health requirements and transport.

$2. The duration, stocking density and water quality management during transportation shall
avoid unnecessary stress.

(fl. Starvation periods shall not be unduly long and slaughter techniques shall render fish
immediately unconscious and insensible to pain, a eOFlIiitionthat IlRlst ]3€lfSistuntil death.
Differences in harvesting sizes, species, and production sites must be taken into account when
considering optimal slaughtering methods.
+.£. Ne-The use of hormones shall b@uSlOldfor brlOl€ldingor Oth€lF]3UF]30SIOlS,lOlith@rfi'orn
fl)'fJo]3hysis or s)'Flth€ltiesOUFelOlsisprohibited.
9. The ice slurry method of slaughter shall be permitted for seabass and seabream and closely
related species in the Mediterranean Sea and areas of similar temperature and also for tropical
invertebrates. For fish this shall be reviewed by 2013 ""rithreference to scientific advice and
evaluation of optimal stunning and slaughter conditions for this type of aquaculture. Stunning
bv carbon dioxide shall also be pennitted for tropical invertebrates.

Article 16

General rules on feeds

1. For species or production systems for which the aquatic environment does not supply
enough natural food to the farmed animals, only organic aquaculture feeds shall be formulated
and feeding regimes designed with the following priorities:
a) animal health;
b) high product quality, including the nutritional composition;
c) low environmental impact.
Feed formulation must provide, within the limits of available knowledge, for the specific
needs of the animals. .""-

2. All ingredients of agricultural origin shall be organic, apart from ingrediènts Ii~ted in
Regulation 889/2008, Annex VI. This criterion does not apply for fishmeal and fish-oil which

.,:;;.-
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•l
shall originate from sustainable fisheries. The culture for organic feed ef.such as
~plankton, micro-crustacea, rotifers, worms or other feed organisms shall comply with all
the relevant sections of this Regulation.

Article 17

Specific rules on feeds

1. For the feeding of non-herbivorous aquatic animals fishmeal and oil and related ingredients
listed in Annex V (2)(2) of Regulation 889/2008 shall by preference be made from trimmings
offish already caught for human consumption in sustainable fisheries. Where this is not
available, then fishmeal and oil from sustainable exploitation of fisheries as referred to in
Article 5 (o) of Regulation 834/2007 and defined in Article 3 (e) of Regulation 2371/2002
maybe used.

By prior agreement with the competent authority, fish meal and fish oil from aquaculture
trimmings may be used, providing they do not come from the same species. Where there is a .
shortage of the above ingredients, trimmings' of fish caught for human consumption may be
used for a transitional period until2-G-l4-3J December 2014. by which time this shall be
reviewed. Such feed material proYià@à th8J' shall not exceed 30% of the daily ration of
omnivorous species. The use offish hydrolysates and proteolysates shall not be limited to
young aguaculture animals.

The ration of non-herbivorous species should comprise at least 10% plant proteins from
organic production. Complete substitution offishmeal and fish-oil in carnivorous species is
not advised on welfare grounds.

2. For industrial fisheries to be sustainable they shall be subject to an effective management
system that respects local, national and international laws and standards and incorporate
institutional and operational frameworks that require fishing of the resource to be responsible
and within limits set by scientific advice.
[The Commission plans to come forward with a proposal for a new PublicIPrivate Partnership
in early 2009 to stimulate the creation of a sector-driven European standard for sustainable
fisheries which shall be the future basis of determining sustainability of sources of fishmeal
and fish oil for organic feed].

3. Herbivorous species shall be fed with natural aquatic food, including food grown within the
farm itself and organic feed material of plant or seaweed origin. Where the conditions laid
down in Article 22 (2)(b) of Regulation 834/2007 apply, non-organic plant material can be
used under the conditions set out in Article 22 and Article 43 of Regulation 889/2008.

4. [Natural sources of carotenoid pigments. including derived from shrimp listed in Annex VI
of Regulation 889/2008 may be used- in feed.] Phaffia y@ast is also p€l.mitted.

4. Only natural antioxidants, including those based on tocopherols and gallates shall be
permitted to preserve the feed. Permitted feed additives are listed in Annex VI of Regulation
889/2008.

111
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Part C

Molluscs

Article 18

Bivalve shellfish

1. Production of filter feeding organisms shall require a study to ensure it is best adapted to
the surrounding environment and to demonstrate that the local ecosystem will not be
significantly ~hanned by the farm. The results of this study shall be considered by the
control authority or control body as part of the decision on certification.of the operation. The
findings shall be incorporated into the sustainable managemént plan to be established under
Article 3. Inspection visits shall take place before and during maximum biomass production.
Organic shellfish farming may be carried out in the same area of water as organic finfish and
seaweed fanning as part of an agreed system of organic polyculture.

2. The shellfish business operator shall keep records of the results of periodic checks carried
out under Annex II.B of Regulation (EC) 854/20043 and shall comply fully with competent
authority decisions under Annex ILC ofthe same Regulation following monitoring
concerning microbiological quality, contaminants and possible closures due to toxin-
producing plankton in production and relaying areas.

3. Organic shellfish production shall take place within protected areas delimited by posts,
floats or other clear markers and shall, as appropriate, be restrained by net bags, cages or other
man made means and shall be clearly separated from conventional cultivation operations and
wild shellfish stocks by a distance decided by the competent authority.
Floats and other structures above the surface, except for navigational markers, shall be of
uniform, subdued and neutral colour. All equipment at sea or onshore is to be stored in a tidy
and unobtrusive manner.

LSeed from non-organic bivalve-shellfish hatcheries can be used until2013 by which date
consideration will be given to the need to continue the use of non-organic seed.

LProviding there is no lasting damage to the environment and if permitted by local
legislation, wild seed from outside the boundaries of the farm can be used in the case of
bivalve shellfish. Records must be kept of how, where and when wild seed was collected to
allow traceability back to the collection area. Partially grown seed, which has been grown
organically, can also be used under the same conditions.

LProduction must focus on size arid stocking, density of shellfish so as to provide optimum
conditions for the species with regard to water current and feed supply. Sorting, thinning and
stocking density adjustments shall be made according to the biomass. Biofouling organisms
shall be removed by physical means or by hand and where appropriate returned to the sea
away from shellfish farms. Shellfish may be treated once during the production cycle with a
lime solution to control competing fouling organisms. ""~

3 OJ L 226, 25.6.2004, P 83

~
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LOrganic shellfish fanns shall not be located-at sites know to have a high level of predators
or in known moulting areas for eider ducks. If predator nets are used their design should not
pennit diving birds to be harmed.

Article 19

Mussels

LCultivation on ropes supported by long-lines or rafts in areas with sufficient flow of water
shall be eligible for organic certification. Traditional bouchot poles may also be used for
mussel collection and on-growing.

2. In certain situations, providing environmental impact is minimised at the collection and
growing sites, cultivation of mussels on licensed plots of sub-tidal ground shall also be
@ligiblsfor orgaaie GsrtifiGationpennitted. The evidence of minimal environmental impact
must be supported by a survey and report on the dredged areas by an independent monitoring
body.

Oysters

Article 20

LOrganic oyster farms shall be organised in an efficient manner, which for cultivation in net
bags shall involve the use of particular areas of the fann for specific sizes and densities of
oysters with an emphasis on growing stock at low stocking densities. The use of other
customary methods shall also be organised on these lines. Having regard to the impact on the
shoreline, these areas shall be set out in blocks or rows avoiding the formation of a total
barrier along the shoreline. Spacing shall allow for the movement of tractors, trailers and
amphibious equipment or boats. The areas should be marked and colour-coordinated on a site
plan which should be available for inspection by the control authority or control body.

;1Stock shall be positioned carefully on the beds in relation to tidal flow to optimise meat
condition, shape, taste and appearance of the oysters.

LUnused or derelict equipment shall not be stored on the shore and debris and litter shall be
gathered up on an ongoing basis. Equipment leaking oil or diesel should not be taken on the
shore. Vehicles shall not be driven at high speed to reduce noise, prevent churning up of
sediment and disturbance to wildlife and human recreational activity. Vehicles should keep to
the same routes to avoid tyre marks on the shore.

LOpen cultivation on licensed plots shall also be eligible for organic certification. Evidence
of minimal environmental activity shall be supported in such cases by a survey and report
from independent body.

LPreference should be given to juvenile oysters produced by organic hatcheries, whiE.h in
the case of Pacific oyster should be selectively bred to reduce spawning in the wild. Natural
settlement of juvenile oyster shall take place on tiles, strings of shells, or tree branches which
have been sustainable sourced. The continuing use of wild Pacific oyster seed for organic

,
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aquaculture shall be reviewed in light of the evolution of the sector by ;w.M2013, as set out in
Article Il.

PartD

Disease prevention and transport

Article 21

General rules on disease prevention

1. Production techniques must be designed to keep the aquatic animals in good health via
preventative action. Prevention involves maintaining a good balance between the stock and
their environment to ensure healthy animals and reduce pathogen loading.

2. Organic farms shall have a veterinary management plan detailing biosecurity and disease
prevention practices including a written agreement for health counselling with a veterinarian
who shall visit the farm at a frequency of not less than once ey@ry mae months in the Gas@of
fish, erustaGtlaas and @clúaoderms, and oac@ per year ia thtl cass of molluscs.

5. Where appropriate, holding systems, equipment and utensils shall be properly cleaned and
disinfected to prevent cross-infection and the build up of disease carrying organisms in line
with Article 9 of Council Directive 2006/88/EC.

6. A period of fallowing during which the cage, fa.eility-used for animal production is
emptied, disinfected and left empty before being used again is required after each production
cycle in open water containment systems at sea and is recommended for tanks, ponds, and
cages in other branches of aquaculture but shall not be mandatory for bivalve mollusc
cultivation.

7. Uneaten fish-feed (where appropriate), faeces and mortalities should be removed promptly
to maximize water quality, minimize disease risks, and to avoid attracting insects or rodents.

8. Vaccination shall be permitted where a known disease risk occurs in accordance with
Article 48 of Council Directive 2006/88/EC.

9. The use of ultraviolet light and ozone is permitted for microbial control in hatcheries
where a known disease risk occurs.

Article 22

Veterinary treatments

I.Pr@t'er€ll1Gtl shall btl givilfl to Where despite preventive measures to ensure animal health.
according to Article 15 Cl) (f) (i), of Regulation 834/2007. a health problem afises, veterinary
treatments is permitted based on the use of: '-, k

a) substances of the plant, animal or mineral kingdom in a homoeopathíctdílutíca
(availability issue)

Ti !
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b) plants and their extracts not having anaesthetic effects, and
c) substances such as: [trace elements, metals or natural immunostimulants, authorised

probiotics. J

2. Limitations to theThe use of allopathic treatments are c!etailed in the Annexes for eaeb of
the main spIleies by proc!HGtionsystemis limited to two courses of treatment per vear, with the
exception of vaccinations, treatment for parasites and compulsory eradication schemes.
However in tbe case of sh.!imps and prawns a limit of one allopathic treatment-shall apply.
The withdrawal period shall be double the period of Gonventional non-organic aquaculture.

Article 23

Transport of fish and Crustaceans

1. Packaging and transport shall meet the requirements of Article 31 of Regulation 834/2007.
LLive fish anc! erusta6eans must be ~transported in suitable tanks with water which
meets their physiological needs in terms of temperature and dissolved oxygen.

2. These tan±:Snrust be sealed in sHch a way as to pr€l'\'ent the substitHtion of their contents,
anc!provic!ed 'rith a suitable labOll.

3. However, thOlTtanks may be used beforehand or subsequently for the collection and
transport of fish not originating from organic farming. Comprehensive precautions shall then
be taken concerning cleaning, disinfection and rinsing of these tanks.

4. Action shall be taken to reduce the conditions of stress. During transport, the density must
not exceed 150 kg/m ~a level which is detrimental to the species.

Article 23b

Processing

Article 24

Exceptional production rules

'Vith thB sxcBption ofhatshBri@s, th@post h.arv@stfl¡,Ishing ofseawe@d or "Ih@rea Jmown
disease risle 06CHrS,water shall not be tr€at€d with ultraviolet light or 030ne for microbial
oontrel.

Introduction of exogenous oxygen for aeration of aquaculture units (except hatchery systems)
is allowed by exception to Article 15.4 under the following conditions; .

<,

Ten1porary tlS€I ofm€ehaæ.eaJ a€raters, preferably pO'Ner@c!by renewabl€ €nergy se.un¡~s, due
to temperatHre rise, drop in atmospheric pr€ssur€, aG6ic!€FltalpolIHtion, or for oGcasiOl1als.toele
management proeedures SHebas sampling and sOliing, fasting p€riods, or iFlorder to aSSHr@
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the sup:ival efthe [arm steGk. SUGhtóll'apeFaryuse shall aJse €lllpIlrmittIlà viherll a miniult1m
exyg~n threshe!à. is te €lemet, aàapteà te speGies, in eràer te maintain anin1al welfare. All
SUGhuse is te be reGefàeà in the tàrm leg.
The use of non-organic feed of agricultural origin is pernlitted for non-herbivorous species in
accordance with the provisions of Article 43 of Regulation 889/2008.

-

The iGes!un)' method ef s!augJ.:¡tershall be permitteà fur seaBass aaElseabream anà Glese!y
rlllatElElspeGies ia the MeEliterraaean Sea anElareas efsimilar tea1peratur8 anà alse fur trepiGaI
iaverte13rates. Fer fish this sl3.all€lerevieweà by 2Ql4 with ref8reaee te sGientifiGaàviGe anà
@valuatiea ef optimal stunaing aaElsla:ugJ:¡terGeaElitieas fer this type of aEjHaC¡;¡]h!re.Sttmniag
by Garben Eliexide sl3.allalse bli)pemlÏtteEl fur trepieaJ iaverte13rates.

Article 25

Transitional Production Rules

When these rules are issued, the remaining batches still under production according to
Member State, Member State recognised or national/gevli)J:flffieat organic rules will be
allowed to be marketed and sold-using the aatieaal /ge\'€lFflffieatrelevant labels. Producers will
have to declare the ponds/cages which are concerned to the c@rti=t:,.iagbediescontrol bodvor
the control authority in charge of their operation ..

For existing organic sites a period of three years shall be pennitted to compIv with the
requirement of Article 14J2)(b).

For tàrming of caro and associated species in inland water units Oakes. ponds. etc.), units which
though aIreadv organic, prior to the implementation of this Regu]ation, do not meet its requirements
fully. may nevertheless retain their organic status for a period of five years provided there is no undue
pollution of the waterswith substances not allowed in organic production. All of the requirements
shall be met by the end of the transitional period if the organic status is to be maintained.

Technical Annexes fer maÍB species

'Annex O: Technical annex determinino
treatments
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Materials specific to shrimp ponds (environment cleaning and balancing), that mav be used in
the presence of livestock:
Xxx

Norwegian list also to be reviewed]

Annex 1: Organic production of salmonids in fresh water

Species concerned: Brown trout (Salmo trutta) - Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) _
American brook trout - Salmon (Salmo salar) - Charr (Salvelinus alpinus.)- Grayling
(Thymallus thymallus)- American lake trout (or grey trout) (Salvelinus namaycush) _

" Huchen (Hucho hucho)'

Minimum separation distance In a river 2,000metres and the organic production unit must be
organic from eow'entiollal upstream of sow,611,ional non-organic units. In a lake 1,000 metres.
non-organic production unit/s As an exception 10 this rule a farm may be granted organic status

where it can prove to the control authority or control body that there
is minimal contamination from a non-organic farm within these
limits, but not closer that 500 metres

Production system Ongrowing farm systems must be fed from open systems. The flow
rate must ensure a minimum of 65% oxygen saturation for stock and
must ensure their comfort and the elimination of farming effluent.

Maximum stocking density Rainbow trout 30 kg/ml
(kg fish per cubic metre of Arctic charr 80 kg/ml
water) Brown trout 15 kg/ml

Allopathie treatmeIlts dtlrillg Witb tae ,mseptioll ef,'aeeiHatiolls, waare HS!>reeei':@ more tball
Ol'!grewillg t,,·o GOW'S@Softreatmellis per 3'ser witb sfiemieall;,' s3'llibesii!eè

allopatllá6 "@ierillafj'meèisillal proètlsts er æ.. ieiotiss allEi'i"!>@re
Hsfi rassi"6 meretfialll'we treatmeBts per 3'sar witfi al'lti parasitiGs
E9atb or ora!1, tb@!i,'Bslee!, GOBSeflleèor preèèls8 Eiei·j'..eEi€Fom
tfiem, llla~' Bet ee solEi as erganiG prooosts.

Annex 2: Organic production of salmonids in sea water

Species concerned: Salmon (Salmo salar), Brown trout (Salmo trutta) - Rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss)

Minimum separation distance 2 nautical miles
organic from sOllYs.mional Aa an e¡¡eepti OH to Hris ml@a farm may be granted organic status
non-organic production unit/s where it can prove to tfie sontrol amfierit;· er GOl3tróleody that there

" is minimal contamination from a non-organic farm within these
limits, but not closer that 1 nautical mile. Docuinentarv evidence
shall be I2rovided to the control authority or control bod X;' o"

"
~, .>

Maximum stocking densitv 18 kg/ml in net uens
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.........

(kg fish per cubic metre of
water
Allef'alaic trBatæems ElblriFlg
en grewing

"lith tae e¡¡septien efyaccinatie¡¡s, where fish receive Blor@ taa;
t\,(9 ceblFSes oftreatmems f'er year wita chemically symhesi20eEl
allof'atRic "sterinar)' meElicinalj3FoElblcts or amibiotics aBElmore
thaFl t'l'e treatmeFltS]ger year with anti j3arasitics, tae livestock
concemeEi or j3roèblce ElBFiyeEifrom taem, may Flet be solEi as
erganic j3reElblcts.

Annex 3: Organic production of cod ( Gadus morhua) and-other Gadidae, sea bass
(Dicentrarchus labrax), sea bream (l).BHt8>¡ fiBrqtexSparus aurata), meagre (Argyrosomus

regius), turbot (Psetta maxima [=Scoptlzalmus maximu.:'CD, red porgy (Pagrus
pagrus[=Sparus pagrusD and other Sparidae, and spinefeet (Siganus spp)

Minimum separation distance
organic from cenvemieFlal
non-organic production unit/s

1 nautical mile
As aFl C¡EceptieB te this rule aA farm may be granted organic status
where it can prove te the cemrel abltherity er cOHlrel beEly that there
is minimal contamination from a non-organic farm within these
limits, but not closer that 300 metres"

Production system Inopen water containment systems (net pens/cages) with minimum
sea current speed to provide optimum fish welfare.a
c@ntima!res/secoFlEI. The Elepta ffiblSt net be less tllail 2G ma!res al
mean lew 'Naler efSJ3riHg tiEles giviFlg a minimum &.!earanc6
b@tweea the bottem efth@ na! aaEi the sea fleer ef 1G metres. In
saallew encleseEi seas 'Nith lew ¡iEial aJ:Flj3litbl.Elethe latter may be
reèbl.ceEi te 5 lustres. Lew clearaac@ SRaIl reqClire the tetal biomass
eFl sit@E!to be kept lew.
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Maximum stocking density
(kg fish per cubic metre of
water)

offshore: 25 kg/ml
onshore: 35 kg/ml
[Turbot: ~Xkg/ ffi'"In2]

Allepathie treatmems àtIring
efl gre"'ing

With the €*septieR of vase¡nat¡oRs where Hsh F8seiY@ffior@than
t'I\'e SO,lFS@Seftrealffi6ms per ;'6ar with eheffiieally synthesized
allopalhie "6t@riRar;' medieiBaI proàtlets or aRIiBieties (pessibly
s!lpplememed by hvo trsatmems per year with ami parasities) tHe
li"6stesk eefleeffl6El or preàtle6 Eleri."eà frem th6.m, 1l1ar flot b@selEl
as ergame jlroè!lsts,

Annex 4: Organic production of penaeid shrimps and freshwater prawns
(Macrobrachium sp.)

Establishment of Location to be in sterile clay areas to minimise environmental impact of
production unit/s pond construction, Ponds to be built with the natural pre-existing clay.

I
Maximum 2% mangrove destruction permitted provided compsatOI'V action
is taken. This Fatie safi b@@)a:enèeElte 10 % ¡fafl @1CistiRgee.!l"@!ltieRalfarm
is eEl!wertsd.

Conversion time Six months per pond, corresponding to the normal lifespan of a farmed
shrimp.

broodstock origin A minimum of half the broodstock shall be domesticated after three years
operating asd prepertie!1 el' èemestieateè steelE sba!! be iBsr@ased

- stlbs@EJ:bI@m1rte,weid e*s@ssi','@eelleetie!1sfwild steek The g@RelÏe
div@FSitysf deRl@stieateè steeks SHo!l.!è196jlrsp@rlymanag@dte avsid
inllreeèiBg)
The remainder is to be pathogen free wild broodstock originating from
sustainable fisheries. A compulsory screening to be implemented on the first
and second generation prior to introducing to the farm.

[Eyestalk ablation Single eyestalk ablation ~('epedonculation') of female Penaeid shrimp is I
permitted on a maximum of 00%75% of breeding stock until ~20 13, so I
long as no alternative is proven suitable to enable production, A minimum of

.J.025% are to be spawned without ablation as part of breeding programme.] I,

Allepathie tr@atmeRt ~4alEÎ.mllffiOReal.lepathie trsatm@m shall ès allowed iR .be HatSHeF?'f'S.!eaeH
larval S3'sl@aRd for eurati"@flbHJlSS@SsRl;·. Hateb@r;' ep@rat.er te jastii)' @asH
'rsatmsm by s!lppl,'iBg .relevaat data.
~¡s treaImeRt is te be alls"H~è at tH@f'afIB daring gre",~ e~.

Minimum duration of Whole life cycle. "-:.
¿ .....

the orcanic life-cycle
Maximum on farm Seeding: maximum 22 post larvae/m" -x.,

,
.'stocking densities and Maximum instantaneous biomass (to be defined): 240 g/ ffi2

production limits Maximum annual production : 5 tonnes/ha
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[Shell treatment By 6)(6Hli'tien M6!aeis¡,¡lphÍ!8 trsa!æsflt s
tas Gbirrelll:aes@ne@ef a trea!æ€ffit te preve

Subi ect ta expert grOUp effeetfv6ness ef aksma!ÍvG trea!æeflts will
~
On@single tn~a!æent te b@p_it!@E1 at tae
a resiEl¡,¡alwat@[trea!n,ent anElmenitering
MaxiFfltlffi resiElblllperæi1!eè ia tae eEliblep
anEl5Gflj3mfer eeek@E1j3raElblsts.

-
aall es alleweè blfltil2Gl Qgi,'en
Et blasl¡€ffiffig ef saells. ±flS
be examiaeè by the em! ef tae

íaræ en a spllGiFiGplatferæ with
S~'S!:Ill3.-1.
afis is :;Z5fJj3!Hfer raw j3reèblsts

fresh water
"'..,

ily

c production unit must be
ie units. As an @)(Geptienfrenl
anted organic status where it can

tFEl!lloElythat there is minimal
located wffiGh.-ts-more than

GQGmetres. Documentarv
itrol authority or control body.

be sufficient to ensure animal
ate of 2 hours.
uality to incoming water

re, mullets (Liza, Mugi£) and
al areas

to aquaculture production units
s ,

water is set at 5 renewals per

plant cover
ruired

,

and waters ,:=.

.-
ted species-in the-context oj I
h, coregonids, etc. :
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Annex 5: Organic production of Sturgeon in

Minimum separation distance
organic from s9av6fltisnal
non-organic production unit/s

Species concerned: Acipenser jam

In a river 2,000 metres and the orgaru
upstream of GSEv@Htienalnon-organ
the tlj3strSarJl rule aA farm may be gr
prove te tae semreI ablthority er esa
contamination from a non-organic farm
1,000 m~ tlj3streaæ.la a lake 1,
evidence shall be provided to the cal

production system Water flow in each rearing unit shall
welfare, with a minimum tum oven
Effluent water to be of equivalent q

maximum farming density 40kg/m3

From juvenile to harvest

Annex 6: Organic production of sea bass, sea bream, meag
eel (Anguilla spp) in earth ponds of tid

Containment system

Production system

Traditional salt pans transformed in
and similar earth onds in tidal area
The average time for renewal of the
hour at most.
At least 50% of the dikes must have
Wetland based d uration onds re

maximum farming density

Annex 7: Organic production offish in inI
I

Species concerned: Carp (Cyrpinus carpio) and other associa
polyculture, tench, crucian carp, perch, pike, catjis



Minimum separation distance 1,000 metres and the organic production unit is to be located

I
organic from eonv6ntional upstream of any non organic aquaculture unit. As an sllG€fltien from
non-organic production unit/s tae IIj9stF€!amruls aA unit may be granted organic status where it can

prove to tae sontro! authority or sontro!beElJ- that there is minimal
contamination from a non-organic farm which is located more than

I
1,000 metres upstream, but not closer that 500 metres. Documentarv
evidence shall be 12rovided to the control authority or control bodv.

Production system Lakes and land-based ponds., in which any drained and dry periods, I
must ideally be total (total dry-out, with the exception of fishery
trenches).
The fishery capture area must be equipped with a clean water inlet
and of a size to provide optimal comfort for the fish. The fish must
be stored in clean water after harvest.

~,

Organic and mineral fertilisation of the ponds and lakes must be

Icarried out in compliance with Annex I of Regulation 889/2008
within the limits (xx kglha).
Treatments involving synthetic chemicals for the control of
hydrophytes and plant coverage present in production waters are
prohibited.
Areas of natural vegetation must be maintained around inland water
units as a buffer zone for external land areas not involved in the
farming operation in accordance with the rules of organic
aquaculture,
As fifl e¡¡s@j;3tioa,¡IlIaIlE!",-ate¡:uaits (lal,es, ]gellE!s,@tG.j"if¡iGf¡
:aeugl1 alfeaElJ' sæ:tiHeè as ergaaie, ]9riOl"to the iffi]916ffi@ntatioaof
this Regtllatioa, E!ol'lot m@et its l"8E]:Uirem8ntsft¡l!;" may
a€!',@rta€!!@ssrataia their orgal'lie status fer a j3@rioE!of. H','@;'@ars
]9l"o,-iE!@E!thereis ao l1aElu@]9sllutisa sf.th@ '¡;'aters with suBstaases
l'lot al!s',"eE! ffi orgaaie j3roElu,stioll. Ad! of.the r8Ej:llir6ffi€!ntsshall !Je
mat ey the em! ofth€! tFaasitienal ]9@rioE!if.th€! orgal'lis status is to !J@
maintaia@E!.
"Polyculture" is ]96FF!litteàrecommended on condition that the
criteria laid down in the present specifications for the other species
of lakes fish are duly adhered to.
Lakes must be devoted exclusively to organic production, including
the growing of crops on dry areas.

Feed Additional feed may by added in limited quantities (vv kg)to I
supplement natural production to the extent necessary. Operators
shall keep documentary evidence ofthe need to use additional feed.

Farming yield The total production of species is limited to -!,GOO[500J kg of fish I
ner hectare ner vear.

II"
,
i:
'·:l'

',h

, l.
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Öko-Kennzeíchnung von Fischprodukten und 4.quakultureneugoissen
hier:
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel und
Verordnung (EG) Nr. 83412007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ôkologische /bío-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökolögischen/bjologischen Erzeug-
nissen und zur Authebung der Verordnung (EWG) Nr. vi092/91 e_.

I.l

Hinsichtlich der Durcb:filhrung der Kennzeicbnungsbestímmungen von Fischprodukten und
Aquakulturerzeugnissen scheint in der Praxis eine erhebliche Verunsicherung zu herrschen.
So ist aus aktuellem Anlass seitens einiger ~der die Bitte an das Bundesministerium für
EJ;nä1rrung, Landwirtschañ und Verbraucherschutz herangetragen worden, die Rechtsvor-
schriften nochmals darzustellen.
Dieser Bitte nachkommend und ohne Ihrer Zuständigkeit für den Vollzug der unmittelbar
geltenden Vorschriften der EG-Öko- Verordnung vorzugreifen, erhalten Sie daher nächste-
hendeBewertung als Beitragfür ein möglichst einhei!1iches Vorgehen im Vollzug.. ,

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen
Landbau ond die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel
- Kennzeichnung von Fisçhprodukten und Aquakulturerzeugnissen -

Fisch (Wildfang)
Die Bestimmungen der EG-Öko- Verordnung besagen, dass Wildfang nicht als "bio" gekenn-
zeichnet werden kann. Wildfang als tierisches Erzeugnis muss in zusammengesetzten Pro-

. dukten als konventionelle Zutat in die Anteilsberechung einbezogen werden. Ferner dürfen
unter Berücksichtigung der EtikettierungSVorschriften des Artikels 5 der o.g. Verordnung
Produkte mit Bio-Hinweis in der Verkehrsbezeichnung max. 4,99 %, bei Hinweis in der Zu-
tatenliste max. 29,99 % Fisch aus Wildfang enthalten.

Aquakultureneugnisse
Die noch bis zum 31'.12.2008 geltende EG-6ko- Verordnung Nr. 2092(91 nimmt die ~Sl.ua-
kultur sowie die Erzeugnisse der Aquakultur aus ihrem Anwendungsbereich aus. . , .
Dies gilt sowohl für unverarbeitete als auch für verarbeitete Erzeugnisse der-AquiJâûtur,"1Ia
die Ausnahmevorschrift für die Aquakultur nachArtikel l Abs. 2 Satz 1 der VO (EG) Nr.
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2092/91 nicht zwischen unvei:arbeiteten und verarbeiteten Erzeugnissen unterscheidet. Eine
Beschränkung der Ausnahme nach Artikell Abs, 2 Satz l der VO (EG) Nr. 2092/91 auf Un-
verarbeitete Erzeugnisse der Aquakultur lässt sich zwingend wederaus dem Wortlaut oder der
Entstehungsgeschichte der Norm noch aus dem Sinn und Zweck der Regelung ableiten.

Schlussfolgerung

Da die EG-Öko-Vero~dnung Nr. 2092/91 nicht flir Aquakulturerzeugnisse gilt, können diese
nicht als Bio-Erzeugnisse im Sinne der EG-Öko-Verordnung ausgelobt und infolgedessen
auch nicht mit dem staatlichen deutschen Bio-Siegel gekennzeichnet Werden. Möglich ist aber
eine Auslobung von unverarbei~ten und verarbeiteten Aquakulturerzeugnissen mit einem
Hinweis auf die Einhaltung anderer, Z.B. staatlicher oder privater Öko-Standards unter der
Voraussetzung, dass die allgerneinen lebensmittelrechtlichen Vorschriften, insbesondere auch
des TäuschÙngsschutzes, eingehalten sind.

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28• .Juni 2007 über die ökologische
/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischenIbiologischen Erzeug-
nissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91'
- Kennzeichnung von Produkten mit Fisch und Aquakulturerzeugnissen -

Fisch (Wildfang)
Gemäß den Bestimmungen nach Artikel1 Absatz 2 Satz i der O.g. VO gelten Erzeugnisse der
Fischerei wild lebender Tiere nicht als aus ôkologischer/bíologíscher Produktion stammend,

Fisch
, Die Kennzeichnungsbestimmungen für Produkte mit Fisch ergeben sich aus Artikel23 Absatz

4 Buchstabe c. Die ;,Bio- Kennzeichnung" im Verzeichnis der Zutaten und im selben Sichtfe1d
wie die Verkehrsbezeichnung darfunter der Voraussetzung erfolgen, dass die Hauptzutat ein
Produkt der Fischerei ist und dass die weiteren: einschlägigen Bestimmungen erfüllt sind.

Aquakulturerzeugnisse
Erzeugnisse der Aquakultur sind nach Artikel1 Absatz 2 in den Anwendungsbereich der
·neuen EG-Öko-Ba,sisverordnung ausdrücklich einbezogen. Die Kennzeicbnungsbestimmun-
gen flir Aquakulturerzeugnisse entsprechen denen für andere unverarbeitete landwirtschaftli-
che Erzeugnisse gemäß Artike123 Ab~ loder verarbeitete Lebensmittel gemäß Artikel 23
Absatz 4 Buchstaben a bis c.
Hinsichtlich der noch fehlenden Durchführungsbestimmungen für die Aquáku!turproduktion
wird die Europäische Kommission voraussichtlich zum Herbst d. J. einen :Regelun~vorschlag
vorlegen.

-s";;.•
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Schlussfolgerung
Die Vermarktung von Produkten mit Fisch sowie von Aquakultuxprodukten aus ökologischer
Erzeugung hat bereits eine erhebliche Bedeutung. Für Fisch sind nach der neuen EG-Öko-
Basisverordnung ryerordnung 834/2007) einschlägige Bestimmungen einzuhalten. Für Aqua-
kulturerzeugnisse werden auf Vorschlag der ,~?mmission demnächst Durchführungsvor-
schriften erlassen. Soweit die Europäische Kommission fu bestimmte Tierarten keine Pro-
duktionsvorschriften erlässt, sieht Artikel42 der EG-Öko-Basisverordnung vor, dass nationale
Bestimmungen oder private Standards akzeptiert w~rden können.

Nach dem Ergebnis der Erörterung des Themas durch die Referenten des Bundes und der
Länder für ökologischen Landbau erscheint es im Hinblick auf die ah 01.01.2009 geltenden
Bestimmungen der EG-Öko-Basisverordnung als angemessen, für,das verbleibende Yo Jahr im
Vollzug entsprechend einer vertretbarenÜbergangslösung vorzugehen, Dabei sind u.a, auch
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu berücksichti-
gen.
1. Kennzeichnungen, die bereits jetzt die Bestimmungen der neuen EG-Öko-Basisverord-

nung einhalten, sollten im Rahmen eines einheitlichen Vollzugs im.Vorgriff auf das In-
krafttreten der EG-Öko-Basisverordnung (01.01.2009) lucht beanstandet werden.

2. Für betroffene Unternehmen wäre fu den Fall, dass die derzeit verwendeten Produktkenn-
zeichnungen weder den derzeitigen noch den ab 01.01.2009 geltenden Bestimmungen ent-
sprechen, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Produk.tauíbrauchfrist unter dem Blickwinkel
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angemessen erscheint.

"'-..
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lOK- Sitzung vom 23.01. bis 24.01.2008
im Hause des BMElV in Bonn

TOP
5

Eingereicht von NI

Betreff: Inspektionen in der AHV

Zusätzliche Information:
s. auch Anlage TOP 6, Teil B, LÖK 08.11.2005

Die LÖK hat auf den Leitfaden für Großküchen und Gastronomie der ÖGS
hingewiesen.

In diesem Leitfaden wir unter anderem ausgeführt:
" Nach der; Erstinspektion wird der Betrieb mindestens einmal jährlich unangekündigt
kontrolliert" und "Die zukünftige Jahreskontrolle erfolgt mindestens einmal jährlich
unangekündigt".

Es besteht eine Anfrage an die LÖK, hierzu eine gemeinsame Auffassung zu
formulieren.

Ergebnis:

In Kenntnis des im Rahmen des Bundesprogramms ökologischer Landbau erstellten
Leitfadens der ÖGS für Großküchen und Gàstronomie "Mit einfachen Schritten zum
Biozertifikat" wird insbesondere zu den Kontrollen auf Folgendes hingewiesen:
Nach der Erstinspektion wird der Betrieb mindestens einmal jährlich unangekündigt
kontrolliert. Auf eine unangekündigte Kontrolle kann nur risikoorientiert in einzelnen
expliziten Fällen mit Vermerk in der Unternehmensakte verzichtet werden.

l
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LOK- Sitzung vom 23.01. bis 24.01.2008
im Hause des BMELV in Bonn

Eingereicht von HH

Betreff: Verwendung der Öko-Kontroübescheiníqunq unter speziellen
Importbedingungen

Zusätzliche Information:

Immer häufiger sind vor dem Hintergrund des steigenden Importvolumens die
einschlägigen Vorschriften für den Import von Öko-Produkten aus Drittländern nicht
ausreichend genau. Es gilt die Anwendung bundesweit zu harmonisieren, auch in
Abstimmung mit den Zollbehörden. Gleichermaßen sollte angestrebt werden, in den
MS das Verfahren zu harmonisieren.

1. Importierte Menge ist kleiner als in der Öko-Kontrollbescheinigung
angegeben.
Grund:
Ursprünglich vorgesehene Importmenge verkleinert sich, da bereits vor der
Überführung in den freien Warenverkehr der Gemeinschaft ein Teil der auf der
Kontrollbescheinigung aufgeführten Gesamtmenge in einen Nicht-EU-Staat
weiterverkauft wird.

Verfahren:
Für die Aufteilung einer Sendung vor Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
gibt es (nur) Regelungen in V01788/2001 Art. 5 Absatz 2. Hiernach muss für jede
Partie, die sich aus der Aufteilung ergibt, der betreffenden Behörde (Zoll) eine
Teilkontrollbescheinigung (durch das Unternehmen) vorgelegt werden. Vor
Bearbeitung einer Teilkontrollbeschelniqunq muss gemäß VO 1788/2001 Art. 4 Abs.1
der Zoll in Feld 17 die Kontrollbescheinigung freistempeln.

Das Original der Teilkontrollbescheinigung begleitet die Ware und bleibt zwei Jahre
beim Empfänger dieser Teilpartie. Eine gekennzeichnete Kopie der
Teilkontrollbescheinigung wird zusammen mit dem Original der Kontrollbescheinigung
beim im Feld 11 genannten Importeur aufbewahrt (Art.5 Abs.2).

Der Fall, dass nicht alle Teilmengen zur Überführung angemeldet werden, ist in der
VO nicht vorgesehen, aber auch nicht explizit ausçeschlossen, Eine Übergabe der
originalen Kontrollbescheinigung und der Duplikate der abgefertigten
Teilkontrollbescheinigungen an den Importeur wird auch nicht davonabhå¡;gig
gemacht, dass eine vollständige "Abschreibung" erfolgte. Allerdings kaon nach
Abgabe der Kontrollbescheinigungen keine weitere Teilmenge aus dieserPàítie in den
freien Warenverkehr überführt werden.
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2. Importeur legt sowohl eine Kontrollbescheinigung wie auch eine
Teilkontrollbescheinigung vor, jeweils über die gleiche Menge.
Grund:
Importeur möchte bei einem Streckengeschäft mit Drittland-Importen die Papiere
neutralisieren, damit der Empfänger keine genauen Angaben über den ursprünglichen
Lieferanten im Drittland erfährt.

Verfahren:
Während die Kontrollbescheinigung in Feld 5 und 7 genaue Angaben über Exporteur
und Erzeuger bzw. Aufbereiter enthält, fehlen diese Angaben in der
Teilkontrollbescheinigung und werden dort in Feld 5 'und 7 ersetZt durch Angaben zu
dem Auftei/er der Sendung und dem Importeur, also dem aktuellen Verkäufer.

Ergebnis:

Zu 1.:

Grundsätzlich ist bei der Einfuhr einer Tei/menge eines Importes eine
Teilkontrollbescheinigung vorzulegen! Da ausdrücklich beim Importeur ein Duplikat
zusammen mit der Original-Kontrollbescheinigung aufzubewahren ist, sind dem
Importeur beide Unterlagen durch den Zoll auszuhändigen. Eine unvollständige
Einfuhr der Partie steht dem nicht entgegen. Für den Nachweis des Warenflusses hat
der Importeur der KontrollsteIle den Verbleib der nicht eingeführten Tei/menge
nachzuweisen. (Anhang III Nr. 3 EG-Öko-VO)



Zu 2.:

Die Vorlage einer Teilkontrollbescheinigung auch über die gesamte Partiemenge kann
akzeptiert werden. Damit wird akzeptiert, dass Öko-Importe gleichem Handelsgebaren
unterliegen wie sonstige Handelswaren. Entscheidend ist, dass für das
Kontrollverfahren die Nachvollziehbarkeit der Warenströme erhalten bleibt.
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Eingereicht von HH und HB

Betreff: Öko-Kennzeichnung von Fisch und Krebstieren und Produkten mit Fisch
und Krebstieren etc. "

Zusätzliche Information:

Ergebnis:

Allgemein:

Fisch etc. fällt in den Anwendungsbereich der EG-Öko-VO, da im Anhang I des EG-
Vertrages aufgeführt und im Verordnungstext verschiedene inhaltliche Regelungen
getroffen werden,

A. Wildgefangener Fisch etc.:

1. Wildfang (verarbeitet) kann nicht als "bio" gekennzeichnet werden.
2. Wildfang als tierisches Erzeugnis muss in zusammengesetzten Produkten als

konventionelle Zutat in die Anteilsberechnung einbezogen werden.
~ Unter Berücksichtigung der Etikettierungsvorschriften des Art. 5 dürfen

Produkte mit Bio-Hinweis in der Produktbezeichnung max. 4,99%, bei Hinweis
in der Zutatenliste max. 29,99% Fisch etc. aus Wildfang enthalten.

B. Fisch aus Aquakultur:

4. Aquakulturerzeugnisse, die nach privaten Öko-Standards erzeugt wurden,
können nicht als Bio-Erzeugnis im Sinne der EG-Öko-VO ausgelobt werden.
Die Bio-Kennzeichnung ohne Bezug zur EG-ÖKo-VO ist aber bei nachweislich
unverarbeiteten Aquakulturprodukten aufgrund Art.1, 1a) EG-Öko-VO möglich.

5. Etwas anderes gilt für den Anwendungsbereich nach Artikel 1 Abs. 1 b).
Hierunter fallen für den menschlichen Verzehr bestimmte verarbeitete
pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse ...
Nach dem Wortlaut ist der Anwendungsbereich hier für alle Agrarerzeugnisse,
auch für Aquakulturprodukte, eröffnet. Hieraus lässt sich folgern, dass die Öko-
/Bio-Kennzeichnung von "für den menschlichen Verzehr verar!;¡eiteten"
Aquakulturprodukte nicht rechtskonform sein kann: =;
Denn die Etikettierungsvorschriften des Art. 5, Z.B. 3a) in Verbindungmit AJt. 6
(Erzeugungsvorschriften) fordern bei Öko-Kennzeichnung in der' ';"'" '.
Verkehrsbezeichnung für 95% der Zutaten eine Erzeugung nach den
Vorschriften des Art. 6 oder einen verordnungskonformen Import.
Aquakulturprodukte können auch bei einer Bio-Kennzeichnung nicht
entsprechend der VO ímoortíert oder erzeugt werden. Als Erzeugnis tierischen



6. Aquakulturerzeugnisse gelten zwar als tierisches Erzeugnis (=tierischen
Ursprungs), sind aber nicht in den Anhang VI,C aufgenommen und dürfen
daher nicht als konventionelle Zutat in einem Öko-Produkt nach EG-ÖKO-VO
enthalten sein.

Ursprungs müssen sie bei der Bewertung, ob die Art. 5-Vorschriften eingehalten
werden, betrachtet werden. Ein Einsatz kann nicht zulässig sein, da diese
Zutaten weder in den Öko-Anteil noch in den erlaubten konventionell erzeugten
Anteil passen.

7. Sollen Erzeugnisse der Aquakultur als Teil ~ines verarbeiteten Produkts
eingesetzt werden, besteht die Möglichkeit, gem. Art.,3, va 207/93 bei der BLE
eine Sondergenehmigung als konventionelle Zutat zu 'beantragen. Dann gelten
aber die unter 3. genannten Etikettierungsvorschriften.

8. Dieses Ergebnis gilt für die Anwendung der va (EWG) Nr. 2092/91.
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Betreff: Anhang I, B, Ziffern 3.3 derYO(EWG)2092/91

Zusätzliche Information:

Sollen Tiere aus Tiererzeugungseinheiten, die die Vorschriften dieser Verordnung
nicht erfüllen, in einem kontrollierten Betrieb umgestellt werden, ist dafür, soweit
zutreffend, eine Genehmigung nach derr Spezialreqelunqen des Anhang I, B, Ziffern
3.4 und folgende der VO(EWG)2092/91 vor Umstellungsbeginn einzuholen. In den
anderen Fällen ist eine Genehmigung nach Anhang I, B, Ziffern 3.3 der
VO(EWG)2092/91 zu prüfen.
Ein Untemehmen, dassich erstmalig zum Kontrollverfahren anmeldet und Tiere i.S.
des Artikel 1 der VO(EWG)2092/91 hält, hat Tiere, die aus einer
Tiererzeugungseinheit stammen, die die Vorschriften dieser Verordnung nicht erfüllen.
Auch für diese ist vor Umstellung die Genehmigung nach Anhang I, B, Ziffern 3.3 zu
prüfen. Diese Regelung gilt seit Inkrafttreten der VO(EG) 1804/1999.

Erfahrungen aus der Überwachung in Niedersachsen haben ergeben, dass diese
Anforderung nicht immer erfüllt wird und davon betroffene Umstellungen den
Anforderungen an ein wirksames Kontrollsystem nicht entsprechen.

In Niedersachsen fällt diese Genehmigung unter die Mitwirkung der KontrollsteIlen
nach der Verordnung über die Mitwirkung von KontrollsteIlen im ökologischen
Landbau.

Ergebnis:

Die Vertreter der Bundesländer stimmen einstimmig der folgenden und auch o.g.
Feststellung zu:
Ein Untemehmen, das sich erstmalig zum Kontrollverfahren anmeldet und Tiere i.S.
des Artikel 1 der VO(EWG)2092/91 hält, hat Tiere, die aus einer
Tiererzeugungseinheit stammen, die die Vorschriften dieser Verordnung nicht erfüllen.
Auch für diese ist vor Umstellung die Genehmigung nach Anhang I, B, Ziffern 3.3 zu
prüfen. Diese Regelung gilt seit Inkrafttreten der VO(EG) 1804/199"9.
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Eingereicht von NI

Betreff: Anhang III, Allgemeine Vorschriften, Ziffer 7: Genehmigungsvorbehalt bei nicht
verschlossenen Verpackungen, Behältnissen oder Transportmitteln

Dies entspricht nicht der Anforderung der VO(EWG)2092/91. Auch wenn die
Möglichkeit besteht, für mehrere Transporte des selben Weges nur eine Genehmigung
zu erteilen.
Entscheidend ist, dass jeder Transportweg bekannt und genehmigt ist, bevor er erfolgt
bzw. erstmalig erfolgt. Damit ist jede neue Relation vor Ausführung der KontrollsteIle
zu melden und durch eine aktive Genehmigung zu genehmigen. Im Übrigen hat die
Genehmigung die Transportabgangs und -ankunftsadresse auszuweisen, wenn diese
nicht identisch mit der Unternehmensadresse ist, die Genehmigung hat die des
Unternehmens aufzuweisen.
Ein Kontrolleur hat auf die Frage, ob er von seiner KontrollsteIle eineausdrûckliche
Befugnis habe, Genehmigungen oder auch bestimmte gegenübefkontrollierten
Unternehmen zu erteilen, dies verneint. Damit ist sein Kontrollauftrag nicht ge,eignet
durch Feststellungen Genehmigungen zu bewirken. '.

Zusätzliche Information:

Nach Auffassung von NI greift Anhang III, Allgemeine Anforderung, Ziffer 7, letzter
Spiegelstrich der VO(EWG)2092/91 auch bei Tiertransporten. Erzeugnisse nach
Artikel 1, hier a), sind auch Tiere. Anhang I, B, 6.3.1 fordert zum Transport von Tieren,
dass sie auf allen Stufen der Beförderung und Vermarktung zu identifizieren sind. Da
Tiere nicht verpackt und die Transporte nicht verschlossen werden, ist ihr Transport
als nicht verschlossen im Sinne der letzten drei Spiegelstriche des Anhang III,
Allgemeine Anforderung, Ziffer 7 einzuordnen.
Die Forderung dort lautet, dass diese Transporte mitgeteilt und genehmigt wurden.

Auch geprintete Eier können nicht als verpackte Erzeugnisse gelten, da das Ei
insgesamt ein Erzeugnis nach Art. 1(1) b) derVO(EWG)2092/91 ist

Eine KontrollsteIle sieht den Begriff "Genehmigung" nach Aussage eines Kontrolleurs
hier nicht vor.

Darüber hinaus wird ausgeführt, dass durch die Kombination Betriêbsbeschreibung,
Verfahrensanweisung und Lieferantenliste zur Kontrolle ergänzt werden und somit der
KontrollsteIle die Transportwege bekannt sind.
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Ergebnisvorschlag:

Für die Anforderung des Anhang III, Allgemeine Vorschriften, Ziffer 7, letzter
Spiegelstrich der VO(EWG)2092/91 ist es entscheidend, dass bei nicht
verschlossenen Verpackungen, Behältnissen oder Transportmitteln jeder
Transportweg bekannt und genehmigt ist, bevor er erfolgt bzw. erstmalig erfolgt. Damit
ist jede neue Relation vor Ausführung der KontrollsteIle zu melden und durch eine
aktive Genehmigung zu genehmigen. Im Übrigen hat die Genehmigung die
Transportabgangs und -ankunftsadresse auszuweisen, wenn diese nicht identisch mit
der Untemehmensadresse ist, die Genehmigung hat die des Untemehmens
aufzuweisen. Dies gilt uneingeschränkt für alle Erzeugnisse gemäß Artikel 1 (1) der
VO(EWG)2092/91. ~,

Ergebnis:

Dem Ergebnisvorschlag stimmen 10 deranwesendan Ländervertreter zu, 3 Vertreter
enthalten sich, keine Gegenstimme.

L
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LOK- Sitzung vom 23.01. bis 24.01.2008
im Hause des BMELV in Bann

Eingereicht von: Vorsitzender, NW, NI

Betreff: Verschiedenes

16.1. - Termin fürdie nächste Sitzung

18.-19.06.2008

16.2 - Wahl des Vorsitzenden und desStellvertreters des Vorsitzenden

Einstimmig gewählt werden

• Herr Rohrdanz, NI, als Vorsitzender,
• Frau Feldmann, ST, ais Stellvertreterin des Vorsitzenden.

16.3. - Bio-Auslobung bei Vermarktung über Internetportale, z.B. ebay - NW -

Internethändler und Abo-Lieferservice-Betreiber sind kontrollpflichtig. Diese Händler
sind im Distanz-Nersandhandel tätig. Eine direkte Verkaufshandlung unter
Anwesenheit des Endverbrauchers liegt hier nicht vor. Die Freistellungsmöglichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 Buchsta) ÖlG wird für diese Händler nicht gesehen.

16.4. - Status und Umstellung von Säugetieren nach der Geburt bei nicht voll
umgestelltem Muttertier - NI -

Wie bereits im Rahmen der lÖK-Sitzung am 19./20.09.2006 wird erneut Folgendes
festgestellt:
Eine Sau, deren Umstellungszeit noch nicht abgelaufen ist, kann keine Öko-Ferkel
produzieren. Die Umstellungszeit des Ferkels beginnt frühestens mit Beginn der
Umstellungszeit der Muttersau ..Unter Berücksichtigung der Formulierung für die
Herkunft der Tiere in Anhang I Teil B Nr. 3.2. sind beim Verkauf der Tiere Angaben
zur Umstellung möglich, z.B. "Ferkel aus dem Umstellungsbetrieb, Umstellungs-
beginn am ... " o. "ab dem ..... Vermarktung mit Öko-Hinweis möglich").
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lOK- Sitzung vom 18.06. bis 19.06.2008
- Kiel, MlUR des landes Schleswig-Holstein -

Eingereicht von: Vorsitzender

Betreff: Zusammenarbeit mit der BLE

Vorgetragen von Frau Backes, BLE

Ergebnis:

Aus gegebenem Anlass weist die BLE darauf hin, dass Meldungen gemäß Artikel 10
a der EG-Öko-VO sowohl von den zuständigen Behörden als auch von den
KontrollsteIlen mit dem in der Anlage beigefügten vollständig ausgefülltem Formular
bei der BLE einzureichen sind.
Soweit KS 'solche Meldungen an die BLE geben, ist gleichzeitig die für das betroffene
Unternehmen zuständige Behörde zu unterrichten.

Anlage: Formular Schnellwarnung
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Eingereicht von Bayern

Betreff: Kontrollpflichtigkeit von Zuchtverbänden

Ergebnis:

Zuchtverbände unterliegen der Kontrollpflicht, soweit sie selbst Tiere vermarkten. Auf
die Möglichkeit des Verkäufers, einen Zuchtverband in das Kontrollverfahren über den
Kontrollbereich D, die Vergabe von Tätigkeiten an Dritte, einzubeziehen, wird
hingewiesen.

'--
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lOK- Sitzung vom 18.06. bis 19.06.2008
- Kiel, MlUR des landes Schleswig-Holstein -

Eingereicht von Sachsen-Anhalt

Betreff:
- Definition des genauen Datums, ab dem ein Unternehmen rechtlich wirksam seine
Tätigkeit nach Art.8 Abs.1 EG-Öko-VO gemeldet unddem Kontrollverfahren gemäß
Art.9unterstellt hat, und'
- Definition des genauen Datums, ab dem ein Unternehmen rechtlich wirksam seine
Unterstellung unter das Kontrollverfahren gemäß Art.9 beendet.

Ergebnis:

• Der früheste Termin der Umstellung ist das gültige Zustandekommen des
Kontrollvertrages in Verbindung mit dem Eingang der Artikel-8-Meldung bei der
zuständigen Behörde (gegebenenfalls entsprechend der Landesregelung).

• Ein Unternehmen steht endgültig nicht mehr im Kontrollverfahren, wenn der
Kontrollvertrag zwischen Unternehmen und KontrollsteIle rechtswirksam
gekündigt ist. Díe KS hat die zuständige Behörde davon unverzüglich in
Kenntnis zu setzen.

• Die BLE wird gebeten, Regelungen für den Beginn und die Beendigung des
Kontrollverfahrens in die Leitlinien aufzunehmen.



-
Auszug aus dem Protokoll der LÖK - Sitzung vom
10. September 2008:

• Die Aromenindustrie hat in den letzten Monaten
deutliche Anstrengungen unternommen, um der
Forderung nach Verwendung von Aromen
nachzukommen, die nur unt~r Verwendung von
Zusatzstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen des
'Anhang VI produziert wurden. Zum Teil sind
deutliche Fortschritte im Sinne einer Versorgung
mit Aromen zu verzeichnen, die den Anforderungen
entsprechend der Auffassung der LÖK entsprechen,
jedoch werden voraussichtlich nicht alle
Probleme zu lösen sein.

• BMELV hat das Thema bei der KOM für die
nächste Sitzung des Ausschusses in Brüssel am
29.09.2008 angemeldet. Da bei derartigen
Anfragen aus einem Mitgliedstaat auch die
anderen Mitgliedstaaten um Stellungnahme gebeten
werden, ist davon auszugehen, dass im Zuge der
Erörterung auch die Praxis und Auffassung in
anderen Ländern der EU deutlich werden wird.

• Die LÖK hält ihre Auffassung weiterhin für
berechtigt. Bis zu einer Entscheidung oder
Äußerung der KOM beanstanden die zuständigen
Behörden der Länder eine Verwendung von Aromen,
die nicht der Auffassung der LÖK entsprechen,
jedoch nicht. Dies geschieht insbesondere im
Hinblick auf die von der Wirtschaft berichtete
Wettbewerbssituation im Vergleich zu anderen
Mitgliedstaaten. Danach.wird offi¿i~ll
klargestellt, dass bis zur Klärunª der _
streitigen Rechtsfrage auf europäische.~.,E:qene
keine Beanstandungen ausgesprochen werden.
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Bundesrat

Direktor
Berlin, den 30. Oktober 2008

Erläuterungen

zur

Tagesordnung

der 850. Sitzung des Bundesrates
am Freitag, dem 7. November 2008, 9.30 Uhr



- 2 - Erläuterung, 850. BR, 07.11.08

TOP 2:

Gesetz zur Anpassung von Vorschriften auf dem Gebiet des ökolo-
gischen Landbaus an die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates
vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökoloçischen/bloloçischen Erzeugnissen und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

Drucksache: 726/08

Die Europäische Union hat weitreièhende Änderungen an den gemeinschaftlichen
Rahmenvorschriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus vorgenommen.
Dazu hat der Rat am 28. Juni 2007 die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die
.ökologische/biologísche Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/bio-
logischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
(ABI. EUNr. L 189 S. 1) (EG-Öko-Basisverordnung) beschlossen, die ab dem
1. Januar 2009 gilt.

Mit der neuen EG-Öko-Basisverordnung wird u. a. das in der Europäischen Union
bestehende Öko-Kontrollsystem neu strukturiert, und es werden zahlreiche Ände-
rungen bei den Bestimmungen über die Kennzeichnung der Öko-Produkte vorge-
nommen. Darüber hinaus muss einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zufolge
das Niederlassungserfordernis für Kontrollstellen aus dem EU-Ausland im Öko-
Landbaugesetz gestrichen werden. Um den Status quo der Kontrollen in Einrichtun-
gen der Gemeinschaftsverpflegung aufrecht zu erhalten, bedarf es vor dem Hinter-
grund der geänderten Gemeinschaftsrechtslage einer expliziten Einbeziehung dieser
Einrichtungen in das Kontrollsystem.

Die genannten Änderungen der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften für den
ökologischen Landbau und die sich aus der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs ergebenden Erfordernisse maehen eine Anpassung des Ôko-Landbauge-
setzes und eine Änderung des Öko-Kennzeichengesetzes notwendig. Dabei wird
jedoch die 2003 eingeführte bundesweite Zulassung der privaten Kontrollstellen
beibehalten, weil sich dieses System bewährt habeund von allen Betroffenen
akzeptiert werde.

Von der durch die EG-Öko-Basisverordnung eröffneten Möglichkeit, nationale Vor-
schriften für die Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen in Einrichtungen
der Gemeinschaftsverpflegung und deren Kontrolle zu erlassen; wird Gebrauch ge-
macht, um den allseits anerkannten Status quo aufrecht zu erhalten. Bei den Krite-
rien für die Zulassung privater Kontrollstellen wird zur Umsètzung eines Urteils des
Europäischen Gerichtshofs das Niederlassungserfordernis für .Kontrollstellen aus
dem EU-Ausland im Öko-Landbaugesetz gestrichen. Híerdurchwird'auch den An-



~"' ""' ,Ii'

'L,'

I
Erläuterung, 850. BR, 07.11.08 - 2 (a) -

forderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie Rechnung getragen. Die Straf- und
Bußgeldvorschriften werden zur Anpassung an die neue EG-Öko-Basisverordnung
überarbeitet.

Der Bundesrat hat zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf in seiner 846. Sitzung am
4. Juli 2008 eine Stellungnahme gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes be-
schlossen (vgl, BR-Drucksache 340/08 - Beschluss -).

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz auf Grund der Beschlussempfehlung und
des Berichts des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- BT-Drucksache 16/10595 - in seiner 183. Sitzung am 16. Oktober 2008 in geän-
derter Fassung angenommen. Dabei wurde die Stellungnahme des Bundesrates teil-
weise berücksichtigt.

Der Agrarausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel 80
Abs. 2 und Artikel 87 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.

Der Agrarausschuss empfiehlt dem Bundesrat femer, eine Entschließung zu fas-
sen. In dieser Entschließung soll der Bundesrat die Bundesregierung bitten, im Falle
eines festgestellten Bedarfs auf EU-Ebene daraufhinzuwirken, dass die Möglichkeit
geschaffen wird, den Warenfluss importierter konformer Öko-Produkte den zustän-
digen Behörden oder KontrollsteIlen transparent zu machen, um risikoorientierte
Überprüfungen zu ermöglichen.

Die Empfehlungen des Agrarausschusses sind aus Drucksache 726/1/08 ersicht-
lich.
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Deutscher Bundestag
16. Wahlperiode

Drucksache 16/10174
28.08.2008

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Vorschriften auf d~m~-ebiet des
ökologischen landbaus an die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 d tes vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion un
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugniss
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

einschaftliehen Rahmenvorschriften
hat der Rat am 28. Juni 2007 die

ische Produktion und die Kennzeichnung
ufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
eschlossen, die ab dem 1. Januar 2009 gilt.

A. Problem und Ziel

Die Europäische Union hat weitreichende Änderungen a
auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus vorgeno
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologisc
von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen
(AB!. EUNr. L 189 S. 1) (EG-Öko-Basisver

Mit der neuen EG-Öko-Basisveror
Kontrollsystem neu strukturiert, und
die Kennzeichnung der Öko-Pro
Europäischen Gerichtshofs
Ausland im Öko-Landbeug
Einrichtungen der Außer
geänderten Gemei
Kontrollsystem.

. a. das in der Europäischen Union bestehende Öko-
n zahlreiche Änderungen bei den Bestimmungen über

enommen. Darüber hinaus muss einem Urteil des
s iederlassungserfordemis für Kontrollstellen aus dem EU-

trichen werden. Um den Status quo der Kontrollen in
erpflegung aufrecht zu erhalten, bedarf es vor dem Hintergrund der

htslage einer expliziten Einbeziehung dieser Einrichtungen in das

* Wird nach Vorliegen der lèktorierten Druckfassung durch diese ersetzt.

Die gena ngen der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften für den ökologischen
Landbau ch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ergebenden Er-
forderni hen eine Anpassung des Öko-Laudbaúgesetzes und eine Änderungdes Öko-
Kennzeichengesetzes notwendig.

B. Lösung

Die Vorschriften des Öko-Landbaugesetzes und des Öko-Kennzeichengesetzes werden an die
geänderten EG-rechtlichen Bestimmungen angepasst. Von der durch die EG-Öko-Basisverordnung
eröffneten Möglichkeit, nationale Vorschriften für die Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen
in Einrichtungen der Außer-Haus- Verpflegung und deren Kontrolle zu erlassen, wirdGebrauch
gemacht, um den allseits anerkannten Status quo aufrecht zu erhalten. Bei den Kriterien für die
Zulassung privater KontrollsteIlen wird zur Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs-
das Niederlassungserfordemis für Kontrollstellen aus dem EU-Ausland im Öko-Landbangesetz '"
gestrichen. Hierdurch wird auch den Anforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie Rechnung">
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getragen. Die Straf- und Bußgeldvorschriften werden zur Anpassung an die neue EG-Öko-
Basisverordnung überarbeitet.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalt2

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine.

2. Vollzugsaufwand

Die vorgesehenen Änderungen des Öko-Landbaugese
führen nicht zu einer Ausweitung der behördlichen Täti

E. Sonstige Kosten

Für die Wirtschaftsbeteiligten fallen infolge
Kennzeichengesetzes gegenüber der bish .
des Gesetzes auf Einzelpreise, auf d
Verbraucherpreisniveau, sind nicht

ssung des Öko-Landbaugesetzes und des Öko-
Rechtslage keine höheren Kosten an. Auswírkiingen
e Preisniveau, insbesondere auf das

en.

F.

Rechtslage werden keine zusätzlichen Informationspflichten für die
rinnen und Bürger oder fur die Verwaltung eingefiihrt.



Anlage!

Entwurf eines Gesetz zur Anpassung von Vorschriften auf dem Gebiet des

ökologischen Landbaus an die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom

28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die

Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.2092/91

D~r Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit iustimmUng'~es Bund'!srates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel!
Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte derEuropäischen Gemei

ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugeset

Dieses Gesetz dient der Durchführung der Vero
2007 über die ökologischelbiologische Produk
logischenIbiologischen Erzeugnissen und
EU Nr. L 189 S. l) sowie der zu ihrer Dur
Gemeinschaft.

G) Nr. 834/2007 des Rates vom 28: Juni
Kennzeichnung von öko-

g der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI.
g erlassenen Rechtsakte der Europäischen

§2
Durchführung

ießlích der Überwachung der Einhaltung der in § 1 genannten
nd der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt

udigen Behörden, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Di alt für Landwirtschaft und Ernährung ist zuständig für
l. die Z der Kontrollstellen nach Artikel27 Abs. 4 Buchstabe b Satz 2 der Verordnung (EG)

Nr. 8 7,
2. den Entzug der Zulassung nach Artikel27 Abs. 9 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

nach Maßgabe des § 4 Abs. 5,
3. die Erteilung einer Codenummer an KontrollsteIlen nach Artikel27 Abs. 10 der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007,
4. die Erteilung einer Genehmigung für die Vermarktung von aus Drittländern eingeführten

Erzeugnissen, soweit Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft zur Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dies vorsehen, sowie

5. die Erteilung einer vorläufigen Zulassung für die Verwendung von Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs nach Artikel19 Abs. 2 Buchstabe c derVerordnung (EG) Nr. 834/20'07.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung "
1. Aufgaben nach Absatz l, ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz l, ganz oder

teilweiseauf ' ",' " '
à) zugelassene KontrollsteIlen oder

I
I

------""'-~-~---------'Ij
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b) andere natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, die in gleicher Weise wie
Kontrollstellen die Gewähr für eine unabhängige, sachkundige und zuverlässige Erfüllung der
Aufgaben bieten,

zu übertragen (Beleihung) oder sie daran zu beteiligen (Mitwirkung),
2. die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung und der Mitwirkung zu regeln.
Die Landesregierungen sind befugt, die Ermächtigung nach Satz l durch Rechtsverordnung ganz oder
teilweise auf andere Behörden des Landes zu übertragen.

§3
Kontrollsystem

(l) Vorbehaltlich einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 Satz I Nr. l wird das Kontrollverfahren nach
, Artikel27 Abs. I in Verbindung mit Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/200\won

zugelassenen KontrollsteIlen durchgeführt, soweit die Aufgabenwahrnehmung nic . der
Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbunden ist.

ng(EG)
gnisse direkt an

n nach Artikel28 Abs. 1
isse nicht selbst erzeugen oder

en Ort als einem Ort in
s einem Drittland einführen oder

(2) Unternehmer, die Erzeugnisse im Sinne von Artikel l Abs. 2 der
Nr. 834/2007 als ökologischelbiologische Erzeugnisse oder Umstellun
Endverbraucher oder -nutzer verkaufen, sind von dem Einhalten d
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 freigestellt, soweit sie di
erzeugen lassen, aufbereiten oder aufbereiten lassen, an eine
Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder lagern la
einführen lassen.

Zulassung der Kontro

(1) Eine KontrollsteIle ist auf Antrag
1. sie die Anforderungen nach

Nr. 834/2007 erfüllt
2. sichergestellt ist, dass sie~:

Verordnung (EG) Nr. 8
3. die für die Zulassung
4. sie eine Niederl

ssen, wenn
6 in Verbindung mit Abs. 5 der Verordnung (EG)

llen nach Maßgabe von Artikel27 Abs. 2, 3 und 12 der
rdnungsgemäß durchführt,

Gebühren entrichtet worden sind und
and hat.

llstelle mit Sitz oder Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der
die in diesem Mitgliedstaat erteilte Zulassung im Rahmen des Verfahrens nach

chtigen, Absatz l Nr. 4gilt nicht. Diese KontrollsteIle muss jedoch nachweisen,
deren Mitgliedstaat zugelassen ist und dass sie über das geeignete Personal und die

astruktur für die Erfüllung der Kontrollaufgaben verfügt.

(2)ImFall
Europäischen
Absatz l
dass sie'
geeignete

(3) Die Zulassung wird flir das gesamte Bundesgebiet erteilt. Auf Antrag kann die Zulassung auf
einzelne Länder beschränkt werden. Sie wird für Länder, in denen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 2 Abs. 3 eine Beleihung vorgesehen ist, unter der Bedingung erteilt, dass die Beleihung erfolgt.
Sie wird für Länder, in denen eine Mitwirkung nach § 2 Abs. 3 Satz l Nr. l vorgesehen ist, unter
Hinweis auf die jeweilige Rechtsverordnung des Landes erteilt.

(4) Die Zulassung kann, unbeschadet des Absatzes 3 Satz 3, mit Befristungen, Bedingungen und
Auflagen oder einem Vorbehalt des Widerrufs versehen werden, soweit es Belange des
Verbraucherschutzes, des Tierschutzes oder des Umweltschutzes hinsichtli~h der Voraussetzungen
nach Absatz 1 Nr. l und 2 erfordern. Unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachtrâgliche
Aufnahme oder Änderung von Auflagen zulässig. "'-.' -

.::,;r?
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(5) Die Tätigkeit einer KontrollsteIle wird im Sinne des Artikels 27 Abs. 8 Satz I und Abs. 9
Buchstabe a bis d, ausgenommen die Entscheidung über den Entzug ihrer Zulassung, der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 von der zuständigen Behörde des Landes, in dem die KontrollsteIle ihre jeweilige
Tätigkeit ausübt, überwacht. Stellt die nach Satz 1 zuständige Behörde Tatsachen fest, die den Entzug
der Zulassung begründen oder die Aufnahme oder Änderung von Auflagen zur Zulassung erforderlich
maehen können, so hat sie,
1. a) wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit und des Sitzes oder der Niederlassung

der Kontrollstelle in demselben Land liegen, oder
b) wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit im Inland und des Sitzes oder der

Niederlassung der KontrollsteIle in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union liegt,
die Bundesanstalt flir Landwirtschaft und Ernährung unter Mitteilung dieser Tatsachen zu
ersuchen, ein Verfahren zum Entzug der Zulassung oder zur Aufnahfne oder Änderung von
Auflagen einzuleiten, oder, ~

2. wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit und des Sitzes oder der rlassung der
Kontrollstelle in unterschiedlichen Ländern liegen, der zuständigen Behörd des, in dem
der Sitz oder die Niederlassung der KontrollsteIle liegt, die Tatsachen .

Gelangen der zuständigen Behörde des Landes; in dem der Sitz oder die
KontrollsteIle liegt, Tatsachen nach Satz 2 Nr. 2 zur Kenntnis, so hat
Landwirtschaft und Ernährung unter Mitteilung dieser Tatsachen
Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Änderung von

g der
undesanstalt flir

en, ein Verfahren zum
inzuleiten.

(l) Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die T
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
Kontrollen einzubeziehen, soweit der Unterne
dem Land ausübt, in dem die KontrolIste
kann auf Antrag der KontrollsteIle
1. die Kontrollstelle zur Gewährl

Interesse hat, die Tätigke
2. das Durchführen der Ko

es Unternehmers im Sinne des Artike128
Abs. 2 gegen angemessene Vergütung in ihre

ie Einbeziehung verlangt und seine Tätigkeit in
elassen ist. Die nach Landesrecht zustänclige Behörde

e von der Verpflichtung nach Satz 1 zulassen, soweit
bjektiver und wirksamer Kontrollen ein berechtigtes

ehmens nicht in ihre Kontrollen einzubeziehen und
das Unternehmen anderweitig sichergestellt ist.

(2) Die Kontrollste Verzeichnis der in ihre Kontrollen einbezogenen Unternehmen mit
den Angaben nach führen, die in der Kennzeichnung oder Werbung oder den
Geschäftspapi Erzeugnisse im Sinne des Artikels I Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 gaben dieser Verordnung oder der zu deren Durchflihrung erlassenen
Rechtsakt opäischen Gemeinschaft auf die ökologische oder biologische Produktion eines
Erzeugni g nehmen dürfen. Die KontrollsteIle hat das Verzeichnis laufend zu aktualisieren
und den Durchflihrung der in § I genannten Rechtsakte und dieses Gesetzes zuständigen
Behörden, den Wirtschaftsbeteiligten und Verbrauchern verfligbar zu maehen. Das Verzeichnis muss
folgende Angaben enthalten:
1. Name und Anschrift des Unternehmens,
2. eine diesem Unternehmen durch die KontrollsteIle zugeordnete alphanumerische Identifi-

kationsnummer,
3. Name oder Codenummer derKontrollsteIle nach Artikel27 Abs. IO der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007,
4. Art der Tätigkeit des Unternehmens nach Artikel 28 Abs. I der Verordnung (ËG) Nr. 834/2007.
Weitere Angaben darf das Verzeichnis nicht enthalten. '-,

(3) Die Kontrollstellen erteilen einander die flir eine ordnungsgemäße Durchführung der i~ '§. I
genannten Rechtsakte und dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte. Stellt eine Kontrollstelle beiihrer
Tätigkeit Unregelmäßigkeiten oder Verstöße der in Artikel 30 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 genannten Art fest, so unterrichtet sie hiervon unverzüglich die flir den Ort der Tätigkeit des
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betroffenen Unternehmens nach Landesrecht zuständige Behörde. Soweit eine Kontrollstelle im
Rahmen der von ihr durchgeführten Kontrollen Tatsachen feststellt, die einen hinreichenden Verdacht
aufUnregelmäßigkeiten oder Verstöße der in Satz 2 genannten Art begründen, der ein nicht von der
Kontrollstelle kontrolliertes Unternehmen betrifft, so teilt die Kontrollstelle die Tatsachen
unverzüglich der Kontrollstelle mit, deren Kontrolle das betroffene Unternehmen untersteht. Handelt
es sich im Falle des Satzes 3 um ein Unternehmen mit Sitz im Ausland, so unterrichtet die
Kontrollstelle auch die für den Ort der Tatsachenfeststellung nach Landesrecht zuständige Behörde
über die den Verdacht begründenden Tatsachen.

(4) Beabsichtigt eine Kontrollstelle, ihre Tätigkeit - auch im Falle einer Insolvenz - einzustellen,
unterrichtet sie hiervon
1. spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende ihrer Tätigkeit oder
:2. im Falle eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich
die von ihr kontrollierten Unternehmen, die nach Landesrecht für den Ort der Täti
Unternehmen zuständigen Behörden sowie die Bundesanstalt für Landwirtscha
KontrollsteIle darf, soweit insolvenzrechtliche Vorschriften nicht entgegen
einstellen, wenn für alle von ihr kontrollierten Unternehmen das weitere
sichergestellt ist.

~i-
. der

ährung. Die
ätigkeit erst

en der Kontrollen

§6
Vorschriften für gemeinschaftliche Verp

(1) Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/
erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinscha
betriebenen, gemeinschaftlichen Verpflegungsei .
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anzuwende
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 aufbereitet
biologische Produktion im Sinne des .
Nr. 834/2007 gekennzeichnet und i

der zu deren Durchführung
Arbeitsgänge in gewerbsmäßig

en im Sinne des Artikels 2 Buchstabe aa der
bei Erzeugnisse im Sinne des Artikels l Abs. 2

, die mit Bezug auf die ökologische oder
Abs. 1 Satz loder 2 der Verordnung (EG)
gebracht werden.

che Verpflegungseinrichtungen im Sinne des Absatzes l
ehmern im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gleich.

(3) Erzeugnisse
nur in den Verkehr
ökologische od
Nr. 834/2007

1 dürfen mit Bezug auf die ökologische oder biologische Produktion
werden, wenn die Voraussetzungen für die Bezugnahme auf die

sehe Produktion nach Artikel 23 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG)
d.

end von Absatz 3 dürfen Erzeugnisse nach Absatz I auch dann in den Verkehr
gebracht n, wenn bei der Kennzeichnung dieser Erzeugnisse Bezeichnungen mit Bezug auf die
ökologische oder biologische Produktion verwendet werden, die sich auf die zur Zubereitung aller
Speisen verwendeten landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe oder Zutaten einer Art oder einzeln
zubereitete Komponenten zusammengesetzter Gerichte beziehen, soweit diese Ausgangsstoffe,
Zutaten oder Komponenten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der zu deren
Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft erfüllen.

§7
Mitwirkung der Zollbehörden "

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Z~ildienststellen·wirken bei
der Überwachung der Einfuhr von nach Artikel23 Abs. l und 4 Satz l in Verbindung mit Artikel l
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gekennzeichnetenErzeugnissen aus Drittländern mit-Die
genannten Behörden können ..
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1. Sendungen der in Satz 1 genannten Art sowie deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und
Verpackungsmittel zur Überwachung anhalten,

2. den Verdacht von Verstößen gegen Verbote und Beschränkungen nach der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 oder nach den zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft, der sich bei der Abfertigung ergibt, den nach Landesrecht zuständigen Behörden
sowie der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung mitteilen,

3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass die Sendungen der in Satz 1 genannten Art auf Kosten
und Gefahr des Verfügungsberechtigten der nach Landesrecht zuständigen Behörde vorgeführt
werden.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfahrens nach Absatz 1 ~egeln. Es kann
dabei insbesondere Pflichten zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und zur Le' on
Hilfsdiensten sowie zur Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapiere und so terlagen und
zur Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen unentgeltlicher Muster n vorsehen.

§8
Überwachung

(I) ,unternehmer im Sinne des Artikels 28 Abs. ¡der vero~ g EG) Nr. 834/2007 und des § 6
Abs. 2, natürliche und juristische Personen und nicht rec . Personenvereinigungen, die nach
Artikel23 Abs. 1 Satz I und 2 in Verbindung mit Artik derVerordnung (EG) Nr. 834/2007
gekennzeichnete Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten, inführen, ausführen,
innergemeinschaftlich verbringen oder in den V ingen, sowie Kontrollstellen im Sinne des § 3
Abs, 1 haben den zuständigen Behörden auf die Auskünfte zu erteilen, die zur
Durchführung der den zuständigen Behörden d dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes
übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

(2) Personen, die von der zustä
Betriebsgrundstücke, Geschä
Auskunftspflichtigen wä
1. Besichtigungen vo
2. Proben gegen Ern
3. Geschäftsunter
Im Falle des
unteilbar i

ehörde beauftragt sind, dürfen im Rahmen des Absatzes 1
triebsräume, Verkaufseinrichtungen oder Transportmittel des

häfts- oder Betriebszeit betreten und dort

einigung ohne Entschädigung entnehmen,
sehen und prüfen.

2 ist aufVerlangen des Betroffenen ein Teil der Probe oder, falls diese
e Probe amtlich verschlossen und versiegelt zurückzulassen.

(3) nftspflichtige hat die Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 zu dulden, die zu
besichtig Erzeugnisse selbst oder durch andere so darzulegen, dass die Besichtigung
ordnungsgemäß vorgenommen werden kann, selbst oder durch andere die erforderliche Hilfe bei
Besichtigungen und Probenahme zu leisten sowie die geschäftlichen Unterlagen zur Einsichtnahme
und Prüfung vorzulegen.

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. I Nr.lbis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§9
Datenübermittlung, Außenverkehr

(l) Die zuständigen Behörden erteilen einander die zur Überwachung der Kontro'llstellen
notwendigen Auskünfte. Stellt eine Behörde Mängel im Sinne des Artikels 27 Abs. 8 Satz 2 und 3 und

0.:~:'
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Abs. 9 Buchstabe a bis d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bei der Durchführung der von einer
KontrollsteIle wahrzunehmenden Aufgaben fest, so unterrichtet sie hiervon unverzüglich die
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

(2) Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere die Unterrichtung nach Artikel30 Abs. 2 Satz l und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße oder die
Mitteilungen nach Artikel35 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, obliegt dem Bundesministerium rur
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Es kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt rur Landwirtschaft und Ernährung
übertragen. Ferner kann es diese Befugnis durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
auf die nach Landesrecht zuständigen Behörden übertragen. "

§ 10
Gebühren und Auslagen

(l) Für Amtshandlungen der zuständigen Behörden, die nach Artikel
(EG) Nr. 834/2007 zu Kontroll- und Überwachungszwecken vorzuneh
Amtshandlungen nach § 2 Abs. 2 können kostendeckende Gebühre

der Verordnung
, sowie für

.uslagen erhoben werden.

(2) Die nach Absatz I kostenpflichtigen Tatbestände wer
, die Amtshandlungen nicht durch die Bundesanstalt für
werden. Das Bundesministerium rur Ernährung, Land
ermächtigt, rur Amtshandlungen nach § 2 Abs. 2 i
Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zusti
Tatbestände, die Gebührenhöhe und die Aus
Rahmensätze vorzusehen.

c Landesrecht bestimmt, soweit
aft und Ernährung vorgenommen

nd Verbraucherschutz wird
hmen mit dem Bundesministerium der

Bundesrates die gebührenpflichtigen
ng zu bestimmen und dabei feste Sätze oder

<r
(l) Das Bundesministeri

ermächtigt, durch Rechts
der in § l genannten R
1. die Verwend

Zweckena
2. die erfor

Nr. 83
sich

3. näher ungen zu den Meldungen nach Artikel28 Abs. l Buchstabe a der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 zu erlassen,

4. nähere Einzelheiten bezüglich der Unterstützung der Europäischen Kommission bei der
Überwachung der anerkannten Kontrollbehörden und Kontrollstellen in Drittländern nach
Artikel32 Abs. 2 Satz 7 und Artikel 33 Abs. 3 Satz 8 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie
bei der Überwachung der anerkannten Drittländer nach Artikel33 Abs. 2 Satz 6 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 zu regeln,

5. nähere Bestimmungen zu den Übergangsmaßnahmen gemäß Artikel40 zu erlassen, soweit das
Gemeinschaftsrecht dies erfordert, .

6. die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen sowie das Verfahren der Zulassung nach § 4
Abs. 1 bis 4 sowie das Verfahren des Entzugs der Zulassung nach §'4 Abs. 5 Satz 2"und 3 zu
regeln. .

ährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird
g mit Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zur Durchführung

erforderlich ist,
eugnissen und Stoffen im ôkologischen/biologischen Landbau für die

16 Abs, 4 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu regeln,
aßnahmen im Sinne des Artikels 23 Abs. 5 der Verordnung (EG)

treffen, um die Einhaltung des Artikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz'wird ferner
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

..f!.;':-
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I. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie der zu ihrer
Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft in diesem Gesetz zu ändern,
soweit es zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforderlich ist,

2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleibenden
Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender Vorschriften in
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft unanwendbar geworden sind.

§ 12
Strafvorschriften

(I) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gegen die
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökológische/biologische
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und'/?rurAufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. EUNr. L 189 S. l) verstößt, indem er
1. eine in Artikel23 Abs. l Satz I oder 2 genannte Bezeichnung in der Ver

Erzeugnisses nach Artikel l Abs. 2 Satz l Buchstabe b verwendet, obwo
Artikels 23 Abs. 4 Satz I Buchstabe a nicht erfüllt werden,

2. entgegen Artikel 23 Abs. 2 Satz l eine Bezeichnung nach Artikel
Kennzeichnung oder Werbung oder in den Geschäftspapieren
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nicht e

3. entgegen Artikel 23 Abs. 2 Satz 2 eine Bezeichnung oder
verwendet, die den Verbraucher oder Nutzer irreführ

4. entgegen Artikel 23 Abs. 3 eine Bezeichnung nach
Erzeugnis verwendet, das eine dort genannte Ken
tragen muss.

ung eines
derungen des

eichnungs- oder Werbepraktiken
n oder
Abs. l Satz loder 2 für ein

ung oder einen dort genannten Hinweis

. 3 ein Erzeugnis in den Verkehr bringt.

ine der in § 12 bezeichneten Handlungen fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidri , wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verstößt, indem er
vorsätzlich oder fa
1. eine in A s. I Satz Ioder 2 genannte Bezeichnung im Verzeichnis der Zutaten und im

selben le die Verkehrsbezeichnung eines Erzeugniss.es nach Artikel l Abs. 2 Satz I
Buchs endet, obwohl die Anforderungen des Artikels 23 Abs. 4 Satz l Buchstabe c
nicht erden,

2. eine in ikel23 Abs. l genannte Bezeichnung verwendet, obwohl die Anforderungen des
Artikels 24 Abs. l Satz l nicht erfüllt werden,

3. entgegen Artikel23 Abs. 4 Satz l Buchstabe b eine Bezeichnung nach Artikel23 Abs. l Satz l
oder 2 nicht nur im Verzeichnis der Zutaten verwendet,

4. entgegen Artike127 Abs. 5 Buchstabe d eine Mitteilung auf Ersuchen der Behörde nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig macht oder die Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,

5. entgegen Artikel 28 Abs. I Satz l Buchstabe a, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3 oder einer
Rechtsverordnung nach § 11 Abs. I Nr. 3 dieses Gesetzes, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder ...,

6. entgegen Artikel 28 Abs. I Satz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3"sein"?"
Unternehmen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig dem Kontrollsystem nach.Artik~127" '.
unterstellt. -r, '

,,!j',I!
!i
ij

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
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2 oder 3 begangen
widrigkeit bezieht, und

oder bestimmt gewesen
esetzes über

1. entgegen § 5 Abs. 2 Satz l ein Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 oder 4 oder Abs. 4 Satz 1 die zuständige Behörde, ein Unternehmen

oder die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
unterrichtet,

3. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

4. entgegen § 8 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erteilt oder

5. entgegen § 8 Abs. 3 eine Maßnahme nicht duldet.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu
dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro geahndet
werden.

§ 14
Einziehung

Ist eine Straftat nach § 12 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 13
worden, so können Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die
Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebra
sind, eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs und § 23
Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

Kontrollstellen, die am 31. Dezember 2008 § 4 Abs. 1 des Öko-Landbaugesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. A 2005 (BGBI. IS. 2431), das durch Artikel205 der
Verordnung vom 31. Oktober 200 . 2407) geändert worden ist, zugelassen waren, gelten
als vorläufig nach § 4 Abs. 1 diese zugelassen. Die vorläufige Zulassung erlischt,
1. wenn nicht bis zum Abla~ insetzen: letzter Tag des achtzehnten aufdas lnkrajitreten

folgenden Kalendermonrteilung der Zulassung beantragt wird oder
2. im Falle rechtzeitiger ellung mit Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den

Antrag.

§ 16
Ausschluss des Abweichungsrechts

n von den in § 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 und § 9 Abs. 1 Satz 2 enthaltenen Regelungen
gsverfahrens durch Landesrecht sind ausgeschlossen.
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Artikel2
Öko-Kennzeichengesetz·

Das Öko-Kennzeichengesetz vom 10. Dezember 2001 (BGBI. I S. 3441), geändert durch Artike1204
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,,(I) Mit einem Kennzeichen nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2
Satz l Nr. l (Öko-Kennzeichen) darfnur in den Verkehr,gebracht werden

~,

1. ein Erzeugnis im Sinne des Artikels l Abs. 2 Satz 1 oder 3 der Verordnuñg.(EG)
Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologischelbiolo· Produktion
und die Kennzeichnung von ökologischenlbiologischen Erzeugniss Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. EU Nr. L 189, S. l), oraussetzungen
für die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die ö e Produktion nach
Artike123 Abs. 2 Satz loder Abs. 4 S·atz 1 Buchstabe a, . erbindung mit Abs. 3,
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erfüllt sind,

2. ein Erzeugnis aus Arbeitsgängen in gewerbsmäßig
Verpflegungseinrichtungen im Sinne des Artikels
834/2007, wenn die'Voraussetzungen für die
auf die ökologische oder biologische Prod
Abs. 4, des Öko-Landbaugesetzes erfüllt

, gemeinschaftlichen
stabe aa der Verordnung (EG) Nr.

ung von Bezeichnungen mit Bezug
h § 6 Abs. 3, auch in Verbindung mit

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

,,§ 2
ächtigungen

ii(I) Das Bundesministerí
ermächtigt, durch R
Verwendung des ..
einheitliche
währleisten

g, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird
dnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten der

zeichens zu regeln, soweit dies erforderlich ist, umeine
ung oder eine eindeutige Erkennbarkeit der Erzeugnisse ~ ge-

nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird
urch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

estaltung des Öko-Kennzeichens,
Anzeige der Verwendung des Öko-Kennzeichens an die Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung
zu regeln. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 kann die Aufgabe der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung einer sachkundigen, unabhängigen und zuverlässigen
Person des Privatrechts übertragen werden.

(3) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 in diesem Gesetz zu

ändern, soweit es zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforderlich ist,
':

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/341EG des Europäischen Parlaments und des Rates-vom 22: Juni '"
1998 über ein lnformationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vor-
schriften flir die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2006/961EG des Rates vom 20. November 2006 (ABI. EU Nr.l:J63 S. 81), sind beachtet worden.

'I
,I i
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2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleibenden
Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender Vorschriften
in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft unanwendbar geworden sind."

3. In § 3 Nr. l wird die Angabe,,§ 2 Abs. I Nr. l" durch die Angabe,,§ 2 Abs. 2 Satz I Nr. I"
ersetzt.

4. In § 4 Abs. 2 wird die Angabe ,,§ 2 Abs. I Satz I Nr. 2 oder 3" durch die Angabe ,,§ 2 Abs. I
oder 2 Satz I Nr. 2" ersetzt.

Artikel3
Bekanntmachungserlaubnís

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschu
des Öko-Kennzeichengesetzes in der ab dem l. Januar 2009 geltenden Fassung'
bekannt machen.

den Wortlaut
sgesetzblatt

Das Öko-Landbaugesetz in der Fassung der Bekanntrnach
2431),'geändert durch Artike120S der Verordnung vom 3 -
aufgehoben.

om 12. August 2005 (BGBI. I S.
er 2006 (BGBI. I S. 2407~, wird

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des S
Gesetzes, die zum Erlass von Rechts
in Kraft.

2 am l. Januar 2009 in Kraft. Vorschriften dieses
gen ermächtigen, treten am Tage nach der Verkündung



Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ausgangslage und wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs

Die Europäische Union hat weitreichende Änderungen an den gemeinschaftítchen RáS:¡.\nenyorschriften
auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus vorgenommen. Dazu hat der Rat am 2 i 2007 die
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion u eichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Veror ) Nr. 2092/91
(EG-Öko-Basisverordnung) beschlossen, die abdem 1. Januar 2009 gilt. euen EG-Öko-
Basisverordnung wird u. a. das in der Europäischen Union bestehende 00 n oIIsystem neu)
strukturiert, und es werden zahlreiche Änderungen bei den Besti er die Kennzeichnung
der Öko-Produkte vorgenommen. Diese Änderungen der gem n Rahmenvorschriften für
den ökologischen Landbau maehen eine Anpassung des Ök;o- ugesetzes (Artikell) und eine
Änderung des Öko-Kennzeichengesetzes (Artikel 2) no

Das Öko-Landbaugesetz dient der Durchführung d
Gebiet des ökologischen Landbaus.

Die bisherige EG-Öko-Verordnung eröffn
meinschaftsrechtlich vorgeschrieben
zuständigen Behörden oder von
Ausübung dieser Wahlmöglic
Deutschland in weiten Teilen
überwiegenden Zahl der
KontroIIsteIIen gesetzli
der Zulassung der .
deren Erteilun
istdie Bund
zuständig.

n Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die gee
en der Betriebe des ökologischen Landbaus von den

privaten KontroIIsteIIen durchführen zu lassen. In
te das Öko-Landbaugesetz, dass die KontroIIen in

KontroIIstellen vorbehalten sind. Damit wurde die in der
reits praktizierte und bewährte Aufgabenerledigung durch private

schrieben. In diesem Fall bedurfte es nach der EG-Öko-Verordnung
en durch eine seitens der Mitgliedstaaten zu bestimmende Behörde,

von der Erfiillung bestimmter Anforderungen abhängig war. In Deutschland
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für die Zulassung der KontroIIstellen

Das mit ko-Landbaugesetz eingefiihrte Modell der Durchführung des Kontrollverfahrens nach
der EG-Öko- Verordnung durch Private hat sich in der Praxis auch durch die Möglichkeit einer
länderübergreifenden Tätigkeit der KontroIIstellen bewährt, an der sowohl die Kontrollstellen selbst
als auch die kontroIIierten Betriebe ein erhebliches Interesse haben, z. B. um den gesamten, in
mehreren Betriebsteilen stattfindenden Herstellungsprozess durch eine KontroIIstelle kontroIlieren zu
lassen. Damit eine KontroIlstelle Länder übergreifend tätig werden kann, sah das Öko-Landbaugesetz
vor, ihre Zulassung zentral von der Bundesanstalt fu Landwirtschaft und Ernährung und grundsätzlich
für das gesamte Bundesgebiet zu erteilen, wobei die Überwachung der Tätigkeit der KontroIlsteIlen
weiterhin in der Zuständigkeit der einzelnen Länder verblieb.

Nach der neuen EG-Öko-Basisverordnung obliegt die Durchführung des Kontrollsystems in
Anlehnung an die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung éi~r
Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen überTiergesundheit
und Tierschutz nunmehr grundsätzlich dafür zuständigen Behörden, die von den Mitgliedstaaten zii
bestimmen sind. Die zuständigen Behörden können allerdings in geregeltem Umfang
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Kontrollaufgaben auch an private Kontrollstellen übertragen, die zu diesem Zeck zuzulassen und zu
überwachen sind. Die Aufgabenübertragung soll im Wesentlichen nach den gleichen Kriterien
erfolgen, wie sie gegenwärtig fur die Zulassung von privaten Kontrollstellen gelten.

Vor diesem Hintergrund kann und soll die bisherige, mit dem Öko-Landbaugesetz 2003 eingeführte,
bundesweite Zulassung der privaten Kontrollstellen durch die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und
Ernährung beibehalten werden. Sie hat sich bewährt und wird von allen Betroffenen akzeptiert.

Allerdings müssen die Zulassungsbedingungen in einem Punkt geändert werden. Die Änderung dient
der Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 29.11.2007 im Klageverfahren der
Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen Diskriminierung privater Kontrollstellen
des ökologischen Landbaues aus anderen Mitgliedstaaten durch ein Niederlassungserfordernis in
Deutschland (Rs C-404/05). Der Gerichtshof hat in diesem Urteil festgestellt, dass eii'íj¡Jerartiges
Niederlassungserfordemis eine unzulässige Beschränkung der Dienstleistungsfrei der
Gemeinschaft und damit einen Verstoß gegen Artikel49 EG-Vertrag darstellt.
Niederlassungserfordemis fur Kontrollstellen aus dem EU-Ausland im Öko-
Dies trägt auch den Anforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie R

Gemeinschaftsrechtslage,
n, Kantinen, Großküchen und

ordnung eröffnet allerdings den
ennzeichnung von ökologischen
erlassen.

Die neue EG-Öko-Basisverordnung nimmt, abweichend von der
Tätigkeiten in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen
ähnliche Unternehmen) aus ihrem Anwendungsbereich aus. D'
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, nationale Vorschriften
Erzeugnissen in derartigen Einrichtungen und deren Ko

Durch den Ausschluss der Gemeinschaftsverp
Landbaus würde sich in einem wichtigen Se
eine Rechtslücke auftun, die aus wettbewerbs-
tolerierbar ist. Vor dem Hintergrund der b
diesem Sektor seitens der betroffene
Öko-Landbaugesetz um Bestimmu
Kontrollsystem des ökologis
diesem Bereich ergänzt wer

s dem Kontrollsystem des ökologischen
o-Marktes, der weiter an Bedeutung gewinnt,
raucherschutzrechtlichen Gründen-nicht

Akzeptanz der bereits funktionierenden Kontrollen in
ftskreise und der Erwartungen der Verbraucher soll das

Einbeziehung der Gemeinschaftsverpflegung in das
us sowie um spezifische Kennzeichnungsanforderungen in

Insgesamt müssen nah
Öko-Basisverordn
die teilweise g
Dasselbe gilt
Unterric

che Vorschriften des Öko-Landbaugesetzes formell an die neue EG-
werden, z. B. an die Änderung der Bezeichnung der Verordnung, an

echtsbegriffe oder an die geänderte Struktur des Verordnungstextes.
af- und Bußgeldvorschriften sowie die Mitteilungs- und

hten der Kontrollstellen gegenüber den zuständigen Behörden.

Außerdem ss das Öko-Kennzeichengesetz, das die Kennzeichnung von ökologischen Produkten mit
dem staatlichen Bio-Siegel regelt, geändert werden, um Verweisungen auf Vorschriften des EG-
Rechts an die neue EG-Öko-Basisverordnung anzupassen.

II. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Gegenstand des Gesetzes ist es, die Durchfiihrung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auf dem
Gebiet des ökologischen Landbaus zu regeln und die auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus in
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften - Öko-Landbaugesetz und Öko-Kennzeicherrgesetz - an das
geänderte EG-Recht anzupassen. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt daher aus Art. 74
Abs. l Nr. 17 GG (Förderung der land- und forstwirtschaftliehen Erzeugung, Ein- ~d Ausfuhr land-
und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse). '

Soweit die Regelungen die gewerbliche Verarbeitung und den Handel der ökologischenl'rodukte'
betreffen, folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 74 Abs. l Nr. 11 GG (Recht der

..!::)'
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Wirtschaft). Das insoweit nach Art. 72 Abs. 2 GG erforderliche gesamtstaatliche Interesse an einer
bundesgesetzliehen Regelung liegt vor.
Nach Ablösung der EG-Öko- Verordnung durch die neue EG-Öko-Basisverordnung ist zur
Durchführung der geänderten Bestimmungen wie bisher eine bundesgesetzliche Regelung zur
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die einheitliche Ausgestaltung des Kontrollverfahrens im ökologischen
Landbau in Deutschland, etwa durch die Schaffung einheitlicher Voraussetzungen für die Zulassung
privater Kontrollstellen und die Festlegung der von diesen zu erfüllenden Aufgaben. ImFalle
landesrechtlich unterschiedlich geregelter Kontrollverfahren würden regional unterschiedliche
Wettbewerbsbedingungen sowohl für die Kontrollstellen als auch für die kontrollierten Betriebe und
damit für die Erzeugung und Herstellung ökologischer Produkte.entstehen, Nur durch eine
bundeseinheitliche Regelung kann sichergestellt werden, dass für den Wirtschaftsstandort Deutschland
einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf denökologischen Landg\u gegeben sind.
Auch die Anpassung des Öko-Kennzeichengesetzes an die geänderten Vorschrifte EG-Rechts
kann nur durch eine bundesgesetzliehe Regelung erfolgen. Sinn des staatlichen Is ist es,
durch seine einheitliche Ausgestaltung die Verbraucher über die ökologische der Produkte
zu informieren und hinsichtlich seiner Kriterien fürdas gesamte Bundes itliche Standards
zu setzen. Nur durch eine bundeseinheitliche Regelung kann sicherg den, dass für den
Wirtschaftstandort Deutschland weiterhin einheitliche rechtliche dingungen im Hinblick auf
die Verwendung des Bio-Siegels gegeben sind.

Für die in Art. l §§ 12 bis 14 des Gesetzentwurfs enthalt
Verstößen gegen das Öko-Landbaugeserz als Straftat o
setzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs

rschriften zur Ahndung von
rdnungswidrigkeit ist die Ge-

GG begründet. '

Ill. Alternativen

n.

IV. Gesetzesfolgen

Die vorgesehenen Än
gleichstellungspoli
gleichstellun
vorgesehene
Untersc
Releva

haben keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen. Die
uswirkungen des Gesetzentwurfs wurden gemäß § 2 Bundes-

§ 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien geprüft. Die
wirken sich aufbeide Geschlechter gleichermaßen aus. Eine

.sehen Männern und Frauen findet auch in indirekter Weise nicht statt. Die
g in Bezug auf Gleichstellungsfragen fallt damit negativaus.

2. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

a) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Für Bund, Länder und Kommunen entstehen durch die Anpassung des Öko-Landbaugesetzes keine
zusätzlichen Haushaltsausgaben.

b) Vollzugsaufwand

Die Anpassung des Öko-Landbaugesetzes wird keine Erhöhung des Verwaltungs- und Voll-
zugsaufwandes bei Bund, Ländern und Kommunen zur Folge haben.

3. Kosten für die Wirtschaft und Preiswirkungen
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a) Allgemeine Kosten

Für die Wirtschaftsbeteiligten fallen gegenüber der bisherigen Rechtslage keine höheren Kosten an.

b) Bürokratiekosten

Genehmigungsvorbehalte mit entsprechenden staatlichen Überwachungs- und Genehmi-
gungsverfahren sowie Informationspflichten, die zu einer Ausweitung der Bürokratiekosten fuhren,
werden weder eingeführt noch erweitert.

c) Preiswirkungen

Kosten, die zu einer Erhöhung von Einzelpreisen führen, und unmittelb:re Auswirkuhgen auf das
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

4. Evaluierung

Eine zeitlich festgelegte Überprüfung der mit dem Gesetz beabsichtigt
vorgesehen, da das Gesetz keine neuen, verpflichtenden 'Aufgaben
getroffenen Regelungen insgesamt kostenneutral sind.

V. Befristung

Die Möglichkeit der Befristung der vorgesehenen R
Gesetzgebungsverfahrens ist, die rechtlichen R
dem Hintergrund der geänderten Gemeinsch
abzusichern.

wird verneint, da es gerade das Ziel des
gungen des ökologischenLandbaus vor

ge zukunftsorientiert und dauerhaft

VI. ropäischen Union

Das Gesetz dient der Anpass
Verordnung (EG) Nr. 834/2
Produktion und die Ke
der Verordnung (EWG
Gerichtshofs sowie
Gemeinschaftsr

rschriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus an die
tes vom 28. Juni 2007 über die ökologischelbiologische

von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung
91. Es dient ferner der Umsetzung eines Urteils des Europäischen

ienstleistungsrichtlinie. Im Übrigen steht den vorgesehenen Vorschriften
t entgegen.

Zu Artikell (Öko-Landbaugesetz)

Zu § l -Anwendungsbereich

§ l bestimmt den Geltungsbereich des Gesetzes. Er verweist insoweit auf die geänderten ge-
meinschaftlichen Rahmenvorschriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus.

Zu § 2 - Durchführung

Wie bisher liegt nach Absatz I die Zuständigkeit für die Durchführung der EG-pko-B'asisver«rdnung
nach Artikel 30 GG grundsätzlich bei den Ländern. "'".,L,
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Mit Absatz 2 werden wie im bisherigen Umfang bestimmte Aufgaben des Vollzugs der EG-Öko-
Basisverordnung bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gebündelt.

Wie im geltenden Recht wird das Zulassungsverfahren und die Entscheidung über den Entzug der
Zulassung einer Kontrollstelle durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
wahrgenommen (Nummern 1 und 2). Die Zulassung einer KontrollsteIle ist nach Artikel27 Abs. 4
Buchstabe b Satz 2 der neuen EG-Öko-Basisverordnung Voraussetzung dafür, dass von dieser
Kontrollstelle Kontrollaufgaben wahrgenommen werden können. Nach Nummer 3 liegt wie bisher
auch die Zuständigkeit für die Erteilung der Codenummer an die zugelassenen Kontrollstellen bei der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.' Zu weiteren Einzelheiten des Verfahrens beim
Entzug der Zulassung wird auf die Ausführungen zu § 4 Abs. 5.verwiesen.

Das Verfahren nach Artikel33 Abs. 1 der EG-Öko-Basisverordnung zur Einfuhr vo~1?rzeugnissen mit
gleichwertigen Garantien aus Drittländern sieht den bisherigen Weg der Erteilung
für die Vermarktung von aus Drittländern eingeführten Öko-Erzeugnissen dure
Behörden der Mitgliedstaaten nicht mehr vor. Gleichwohl hat die Europäisch
angekündigt, nach Artikel40 der EG-Öko-Basisyerordnung im Zuge des
Durchführungsbestimmungen Übergangsmaßnahmen vorzusehen, die
bisherige einzelstaatliche Genehmigungsverfahren vorübergehend
diesen Fall bedarf es einer Vorratsvorschrift, die unter Rück
eine Bündelung bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft un
Verwaltungsvereinfachung als auch im Hinblick auf die
Wettbewerbsbedingungen für die in Deutschland ansäss .
Nummer 4 Rechnung getragen. Gleiches trifft sinng
Regelung in Bezug auf die Erteilung der vorlä
landwirtschaftlichen Ursprungs bei der Herst
wenn auch das Verfahren noch einer detaillie
Zulassung durch die Mitgliedstaaten bere¡
Basisverordnung angelegt.

Zu § 3-

on
I haben, das genannte
aft zu belassen. Für

her bewährte Regelung
ng sowohl zur

ng gleicher
orteure ermöglicht. Dem wird mit

die mit Nummer 5 vorgesehene
ssung der Verwendung bestimmter Zutaten

Öko-Lebensmitteln zu. Hierbei ist allerdings,
e 'egelung bedarf, die Möglichkeit der vorläufigen

rtikel 19 Abs. 2 Buchstabe c der EG-Öko-

t. Die Regelung greift wie bisher die Möglichkeiten der
lichen Aufgaben Kontrollstellen oder anderen natürlichen oder

hts durch Rechtsverordnung zu übertragen oder sie daran zu
em auch zukünftig ein verfahrensökonomischer Weg geboten, zur

verbleibenden hoheitlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der
o-Basisverordnung die Beleihung oder Mitwirkung Privater vorzusehen.

Absatz 3 entspricht dem gelte,¡¡;
Länder auf, die Erfüllung ih
juristischen Personen d
beteiligen. Damit wird
Wahrnehmung der
Durchführung

In Absatz ird von der Möglichkeit des Artikels 27 Abs. 4 Buchstabe b der EG-Öko-Basis-
verordnung Gebrauch gemacht, die Durchführung der Kontrollaufgaben im ökologischen Landbau -
wie bisher - in weitem Umfang zugelassenen privaten KontrollsteIlen zu übertragen.

Umfasst von der Übertragung sind die in Artikel27 Abs. 12 in Verbindung mit Abs. 2 der EG-Öko-
Basisverordnung genannten Vorkehrungen und Kontrollanforderungen, zu denen von der
Europäischen Kommission detaillierte Durchführungsbestimmungen zu erlassen sind. Dabei ist der
Begriff "mindestens" in Artikel27 Abs. 2 und 12 der EG-Öko-Basisverordnung so zu verstehen, dass
der vorgesehene Kontrollrahmen bei der Durchführung der Kontrollaufgaben mit Rücksicht auf die
konkreten Bedingungen im Zusammenspiel von Kontrollstelle und kontrolliertem Unternehmen im
Sinne von Artikel27 Abs. 3 Satz 1 der EG-Öko-Basisverordnung risikoorientiert zu spezifizieren ist.
Die auf der Grundlage des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches von den Ländern durchgeführte
Lebens- und Futtermittelüberwachung der im Handel befindlichen Erzeugnisse des Ökologischen \
Landbaus bleibt von der Übertragung der Aufgaben der Kontrolle im ökologischen Landbau an
zugelassene private Kontrollstellen unberührt.
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Das bewährte System der Öko-Kontrolle wird hiermit fortgeschrieben. Dadurch wird einerseits dem
Bestreben nach einer möglichst weitgehenden Aufgabenerledigung durch Private Rechnung getragen,
ohne andererseits besonders einschneidende oder eine Vielzahl von Betrieben des ökologischen
Landbaus betreffende hoheitliche Entscheidungen aus dem behördlichen Aufgabenbereich
auszugliedern. Vom behördlichen Aufgabenbereich grundsätzlich erfasst sind insbesondere die der
Flexibilität der Anwendung der EG-Öko-Basisverordnung dienenden Aufgaben, die mit der
Gewährung der Ausnahmen von den Produktionsvorschriften nach Artikel 22 der EG-Öko-
Basisverordnung im Zusammenhang stehen, soweit diese nach den Bestimmungen der zur
Durchführung dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Union den zuständigen
Behörden vorbehalten sind.

?"""

Artikel28 Abs. I der EG-Öko-Basisverordnung verpflichtet alleUnternehmer, die Ö:Rp-Erzeugnisse
erzeugen, aufbereiten, lagern, aus einem Drittland einführen, ausführen oder in de ehr bringen,
vor dem erstmaligen Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse ihre Tätigkeit gemäß e a dieser
Vorschrift bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zu melden, in de .gkeit
ausgeübt wird, und das Unternehmen gemäß Buchstabe b dem Kontrollsy unterstellen. Diese
Bestimmungen, die für das Funktionieren des Kontroll- und Überwach ems von zentraler
Bedeutung sind, normieren weitergehend als das bisherige Gemei cht nicht nur den
Grundsatz der Melde- und Kontrollpflichtigkeit, sondern ne zeitliehen Aspekt in
Betracht. Insoweit besteht für den Regelungsgehalt der bisheri sätze 2 und 3 in § 3 des Öko-
Landbaugesetzes, in denen diese Aspekte bisher schon g le in der neuen EG-Öko-
Basisverordnung geregelt waren, kein Bedarf mehr.

Absatz 2 entsprichtdem bisherigen § 3 Abs. l a
die von der im Gemeinschaftsrecht eröffnet
bestimmten Bedingungen von der Melde- und
bewährt und wird im Wortlaut an die .

andbaugesetzes. Die bisherige Regelung,
eit Gebrauch macht, Einzelhändler unter

ollpflichtigkeit zu befreien, hat sich in der Praxis
en der EG-Öko-Basisverordnung angepasst.

(.
Die Regelung in Absatz l N
der Option des Artikel 27
sie Kontrollaufgabe
ordnungsgemäße
derEG-Öko-
erfüllt werde

bis 4 entspricht dem geltenden Recht. Mitgliedstaaten, die von
uchstabe b der EG-Öko-Basisverordnung Gebrauch machen, indem

übertragen, müssen die Zulassung der Privaten vorschreiben, um die
digung durch diese sicher zu stellen und zu gewährleisten, dass die von

ung in Artikel27 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 5 gestellten Anforderungen
Erfordernis wird mit § 4 Abs. l Rechnung getragen.

Die bish
angepasst.

ummern l und 2 werden an den Wortlaut der neuen EG-Öko-Basisverordnung

Mit Absatz 2 wird das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 29.11.2007 im Klageverfahren der
Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland (Rechtssache C-404/05) umgesetzt. Der,
Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die bisherige Anforderung im deutschen Öko-
Landbaugesetz, dass private Kontrollstellen für den ökologischen Landbau, die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union zugelassen sind, in Deutschland eine Niederlassung unterhalten
müssen, damit sie hier Kontro11leistungen erbringen können, eine unzulässige Beschränkung der
Dienstleistungsfreiheit in der Gemeinschaft und damit einen Verstoß gegen Artikel 49 EG- Vertrag
darstellt.

Dem Urteil des Gerichtshofs wird durch Streichung des Niederlassungserfordernisses filt '"
KontrollsteIlen, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, nachgekommeii.AbsatzZ
sieht vor, dass eine KontrollsteIle mit Sitz oder Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat unter
Berücksichtigung der dort erteilten Zulassung nach Maßgabe der nach Absatz l Nr. l bis 3 zu

~).
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erfüllenden Voraussetzungen zugelassen wird. Die KontrollsteIle muss nachweisen, dass sie im
Niederlassungsstaat tatsächlich zugelassen ist und dass sie über die notwendigen Strukturen für die
Leistungen verfügt, die sie in Deutschland erbringen möchte.

Absatz 3 entspricht dem geltenden Recht (bisher Absatz 2). Mit Absatz 3 wird wie bisher der Tatsache
Rechnung getragen, dass den Ländern die Möglichkeit der Beleihung der Kontrollstellen mit
hoheitlichen Aufgaben offen steht. Länder, die von dieser Möglichkeit Gebrauch maehen wollen,
haben ein berechtigtes Interesse, jede in ihrem Land tätige Kontrollstelle zu beleihen. Insoweit wird
einer Kontrollstelle die Zulassung für das betreffende Land unter der aufschiebenden Bedingung
erteilt, dass die Beleihung erfolgt. Satz 4 enthält die Regelung, dass die Zulassung für Länder, in denen
eine Mitwirkung nach § 2 Abs. 3 Satz I Nr. I vorgesehen ist, unter Hinweis auf die jeweilige
Rechtsverordnung des Landes erteilt wird. Die Rechtsnatur der Zulassung bleibt dadurch unberührt., ~.*
Die bisherige Regelung in § 4 Absatz 2a Öko-Landbaugesetz mit der Möglichkeit lassung mit
Befristungen, Bedingungen und Auflagen oder einem Vorbehalt des Widerrufs en, wird in
Absatz 4 aufgenommen.

Absatz 5 entspricht dem geltenden Recht (bisher Absatz 3). Die Regel er das bewährte
arbeitsteilige Verfahren der Überwachung der in den einzelnen Lä Kontrollstellen durch
die zuständigen Behörden gemäß Artikel27 Abs. 8 und 9 Buc .s d der EG-Öko-
Basisverordnung werden unter Berücksichtigung der neuen R g von im EU-Ausland
zugelassenen Kontrollstellen zur Umsetzung des Urteils· isehen Gerichtshofs (§ 4 Absatz 2)
fortgeschrieben. Dabei wird wie bisher der für den Sitz o Niederlassung der jeweiligen
Kontrollstelle zuständigén Landesbehörde eine Schlü' sowohl bei der Koordinierung der
Überwachung als auch bei der Entscheidung üb erung von Nebenbestimmungen zur
Zulassung oder den Entzug der Zulassung d desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
zugewiesen.

esultiert regelmäßig aus demÜberwachungsverfahren,
er Länder obliegt. Damit die Bundesanstalt für

derung von Nebenbestimmungen zur Zulassung oder den
, muss die für die Überwachung zuständige Landesbehörde

en einer Kontrollstelle gegen die EG-Öko-Basisverordnung, die die
gen zur Zulassung oder den Entzug der Zulassung rechtfertigen, die

ungen zur Zulassung oder den Entzug der Zulassung beider
irtschaft und Ernährung beantragen. Diesem Erfordernis wird durch Satz 2.

a der für den Sitz oder die Niederlassung der jeweiligen Kontrollstelle
ehörde in dem Verfahren eine Schlüsselrolle zufällt, ist die Aufgabe der

olgerichtig der Behörde des Landes zugewiesen, in dem der Sitz oder die
er Kontrollstelle belegen ist.

Der Entzug der Zulassung einer Kon
das nach Satz l den zuständigen Be
Landwirtschaft und Ernähru
Entzug der Zulassung entsc
nach der Feststellung vo
Änderung von Neben
Änderung von Neb
Bundesanstalt
Rechnung ge
zuständige
Antragst
Niederla

Im Fall der Feststellung von die Änderung von Nebenbestimmungen zur Zulassung oder den Entzug
der Zulassung rechtfertigenden Verstößen einer Kontrollstelle gegen die EG-Öko-Basisverordnung,
die nicht über einen Sitz oder eine Niederlassung im Inland, sondern in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union verfügt, ist vorgesehen, dass die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung auf der Grundlage eines entsprechenden Ersuchens der gemäß Satz I für die Überwachung
der Tätigkeit der Kontrollstelle zuständigen Landesbehörde über die Änderung von
Nebenbestimmungen zur Zulassung oder den Entzug der Zulassung entscheidet (Satz 2 Nr. l
Buchstabe b). Die Informationspflicht der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gegenüber
der in dem anderen Mitgliedstaat für die Zulassung der betreffenden KontrollsteIle zuständigen .•~
Behörde gemäß Artikel30 Abs. 2 Satz I der EG-Öko-Basisverordnung bleibt davon unberührt. ":

Zu § 5 - Pflichten der KontroUstellen
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Absatz I entspricht dem geltenden Recht. Mit Absatz I wird Artikel28 Abs. 4 der EG-Öko-
Basisverordnung Rechnung getragen, nach dem die Mitgliedstaaten sicher zu stellen haben, dass jeder
Unternehmer, der die Vorschriften dieser Verordnung erfullt und als Beitrag zu den Kontrollkosten
eine angemessene Gebühr entrichtet, einen Anspruch hat, in das Kontrollsystem einbezogen zu
werden. Die Einschränkung der Bedingungen, unter denen ein Unternehmen in die Kontrollen einer
KontrollsteIle einzubeziehen ist, in Bezug auf die tatsächliche Zulassung dieser KontrollsteIle in dem
betroffenen Land, soll wie bisher den Regelungen nach § 4 Abs. 3 Satz 2 und 3 Rechnung tragen.
Nach diesen Bestimmungen kann die Zulassung auf Antrag auf einzelne Länder beschränkt oder fur
Länder, in denen eine Beleihung vorgesehen ist, unter der aufschiebenden Bedingung erteilt werden,
dass die Beleihung erfolgt. Es besteht insoweit im zweiten Fall die Möglichkeit, dass eine
KontrollsteIle in bestimmten Ländern, solange die aufschiebende Bedingung nicht eintritt, nicht zur
Durchführung von Kontrollen zugelassen ist. Diese Tatsache ist als Ablehnungsgrund zu
berücksichtigen. Weitere von der KontrollsteIle vorgebrachte Gründe für eine AblelID~g des
Verlangens eines Unternehmens, in die Kontrollen einbezogen zu werden, werden bisher nach
Satz 2 Nr. I mit lediglich redaktionellen Anpassungen an den Wortlaut der ne 0-

Basisverordnung unter den Entscheidungsvorbehalt der nach Landesrecht ehörde
gestellt. Da das Ausüben der Berechtigungen nachder EG-Öko-Basisver uch weiterhin
zwingend die Teilnahme eines Unternehmens an dem Kontrollsyste t, kann der
Kontrahierungszwang für die Kontrollstellen wie bisher nur dann werden, wenn die
Kontrolle anderweitig (z.B, durch die nach Landesrecht zustä rde oder eine andere
gleichwertige KontrollsteIle ) sichergestellt ist. Diesem Erforde in Nummer 2 Rechnung
getragen werden, indem die anderweitige Sicherstellung ng der Kontrollen fur das
Unternehmen als Voraussetzung für die Ausnahme vo ierungszwang formuliert wird.

Absatz 2 schreibt die geltende Rechtslage in § Öko-Landbaugesetz mit einem an die neue
EG-Öko-Basisverordnung angepassten Wort ' ie Bestimmung verfolgt das Ziel, die
geschaffenen Informationsmöglichkeiten für di schaftsbeteiligten, Kontrollstellen, zuständigen
Behörden und die Verbraucher aufrecht lten, um zum Beispiel über Internet-basierte
Datenangebote sichere Auskünfte theit der betroffenen Bio-Produkte zu erhalten. Damit
soll dieses bewährte Instrument, er Gefahr der missbräuchlichen Verwendung der Öko-
Kennzeichnung wirksam be en kann, weiter nutzbar bleiben.

gelungsgehalt von § 5 Absatz 2 Öko-Landbaugesetz mit
er neuen EG-Öko-Basisverordnung. Satz I stellt die bewährte direkte

elt der Kontrollstellen zur ordnungsgemäßen Durchführung des
en ökologischen Landbau und des Öko-Landbaugesetzes sicher. Diese

die Kontrollstellen j edoch nicht von ihrer Meldepflicht gegenüber den
en nach Satz 2 sowie Artikel27 Abs. 5 Buchstabe d Satz 2 der EG-Öko-

Absatz 3 enthält den bish
Anpassungen an den
und effektive Zusa
Gemeinschafts
Bestimmu
zuständig
Basisverc

Mit Satz 3 und 4 sollen die Melde- und Informationspflichten der Kontrollstellen, die sich ins-
besondere aus Artikel30 Abs. 2 Satz I und 2 derEG-Öko-Basisverordnung ergeben, für den Fall
präzisiert werden, dass sich ein begründeter Verdacht auf Unregelmäßigkeiten oder Verstöße
gegenüber einem nicht von dieser KontrollsteIle kontrolliertes Unternehmen ergibt.

Satz 3 macht wie im geltenden Recht deutlich, dass sich die KontrollsteIle bei gegebener Veranlassung
auch mit der Frage zu befassen hat, ob die beim kontrollierten Unternehmen festgestellte
tatbestandsmäßige Unregelmäßigkeit ihren Ursprung in einem anderen Unternehmen hat. Dieser Frage
ist immer dann nachzugehen, wenn die Feststellungen der Kontrollstelle eine Zuwiderhandlung auf
einer vorgelagerten Produktionsstufe (Zulieferunternehmen) erkennen lassen, so d;:Ss eine .,"
Rückverfolgung notwendig ist. Unterliegt das vorgelagerte Unternehmen nicht der Kontrolleder '"
Kontrollstelle, muss diese die für dieses Unternehmen zuständige Kontrollstelle über ihre ' ','.'
Feststellungen unterrichten. Diese Pflicht muss dann schon bei dem begründeten (d. h. auf Tatsachen
gestützten) Verdacht einer Unregelmäßigkeit oder eines Verstoßes eingreifen, weil die unterrichtende

...<;;j'.'

~ !..."
I
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Kontrollstelle mangels eigener Zuständigkeit keine abschließende Prüfung bei dem vorgelagerten
Unternehmen durchführen kann.

Neu aufgenommen in die Regelung wurde Satz 4. Soweit das vorgelagerte Unternehmen seinen Sitz
im Ausland hat, soll Satz 4 sicherstellen, dass die zuständigen Behörden ihren Informationspflichten
gegenüber den zuständigen Behörden in den anderen Mitgliedstaaten und der Europäischen
Kommission nachkommen können. Die Europäische Kommission ist insbesondere in solchen Fällen
zu unterrichten, in denen es sich bei den den Verdacht auslösenden Erzeugnissen um nach Artikel32
und 33 der EG-Öko-Basisverordnung aus Drittländern importierte Produkte handelt. Des weiteren soll
durch Satz 4 bestimmt werden, dass die Verdachtsmeldung der KontrollsteIle stets an die Behörde zu
richten ist, die für den Ort der Tätigkeit des von der Kontrollstelle kontrollierten Unternehmens
zuständig ist, bei deren Kontrolle die den Verdacht begründenden Tatsachen.festgestellt worden sind.

Absatz 4 soll wie bisher die Vorschriften zum Schutz der kontrollunterworfenen
enthalten, denen im Fall der Einstellung der Tätigkeit der sie bisher kontrollier
Falle einer Insolvenz, Gelegenheit gegeben werden soll, die weitere Teilnah
Kontrollverfahren - möglichst ohne zeitliehe Unterbrechung - sicher zu

hmen
le, auchim

Zu § 6 - Vorschriften mr gemeinschaftliche Verpflegungseinric

Der Geltungsbereich der bisherigen EG-Öko-Verordnung ers
Verpflegungseinrichtungen (Gaststätten, Kantinen, Gro
hat sich unter Berücksichtigung der Besonderheiten di
verarbeitenden Industrie unterscheiden, eine spezifis
herausgebildet. Die neue EG-Öko-Basisverord
Gemeinschaftsrechtslage, Tätigkeiten in ge .
ihrem Anwendungsbereich aus. Diese Einric
unterscheiden, die fertige Gerichte für de .
Endverbraucher verpackt zum wei
Anwendungsbereich der EG-Öko-

sich auch auf gemeinschaftliche
d ähnliche Unternehmen). Insoweit

rs, die ihn von der Lebensmittel
zeichnungs- und Kontrollpraxis

t, abweichend von der bisherigen
hen Verpflegungseinrichtungen explizit aus

sind allerdings von solchen Unternehmen zu
I zubereiten und in Einzelportionen für

b in den Verkehr bringen und infolgedessen dem
ordaung unterliegen.

+Durch den Ausschluss der G aftsverpflegung aus dem Kontrollsystem des ökologischen
Landbaus würde sieh in ei htigen Sektor des Öko-Marktes, der weiter an Bedeutung gewinnt,
eine Rechtslücke auf ettbewerbs- und verbraucherschutzrechtlichen Gründen nicht
tolerierbar ist. Vor grund der breiten Akzeptanz der bereits funktionierenden Kontrollen in
diesem Sektor betroffenen Wirtschaftskreise und in Anbetracht der Erwartungen der
Verbraucher wendung der Vorschriften der neuen EG-Öko-Basisverordnung in
Deutschi Absatz l auf die Arbeitsgänge in gewerbsmäßig betriebenen, gemeinschaftlichen
VerpfIe richtungen ausgedehnt werden, soweit dabei in den Geltungsbereich der EG-Öko-
Basisver ng fallende Erzeugnisse aufbereitet, mit einem Bezug auf die ökologische oder
biologische Produktion gekennzeichnet und in den Verkehr gebracht werden. Damit soll von der den
Mitgliedstaaten durch die Verordnung eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, nationale
Vorschriften für die Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen in Einrichtungen der
Gemeinschaftsverpflegung und deren Kontrolle zu erlassen.

Neben der dinglichen Ausweitung des Anwendungsbereichs der Vorschriften der EG-Öko-
Basisverordnung in Absatz l soll durch Absatz 2 deutlich werden, dass auch Unternehmer, die
gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen gewerbsmäßig betreiben, den fürUnternehmer
allgemein geltenden Rechten und Pflichten nach den Vorschriften der EG-Öko-Basisverordnung
unterliegen. <,

,
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Absatz 3 stellt klar, dass Erzeugnisse nach Absatz l nur dann mit Bezug auf den ökologischen <,

Landbau gekennzeichnet und in den Verkehr gebracht werden dürfen, soweit sie dieVorschriften der
EG-Öko-Basisverordnung erfüllen.
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Absatz 4 greift das neue Kennzeichnungskonzept der EG-Öko-Basisverordnung auf, das im
Unterschied zum bisherigen Gemeinschaftsrecht den Hinweis auf die ökologische oder biologische
Produktion bei der Kennzeichnung einzelner Zutaten im Zutatenverzeichnis auch dann erlaubt, wenn
das gesamte Produkt nicht zu einem Mindestprozentsatz (bisher 70% oder 95 %) seiner gesamten
Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus Zutaten besteht, die aus ökologischer Herkunft stammen.
In der Verkehrsbezeichnung eines verarbeiteten Lebensmittels dürfen allerdings wie bisher nach den
Kennzeichnungsbestimmungen der neuen EG-Öko-Basisverordnung in Artikel23 Abs. 4 Hinweise auf
die ökologische oder biologische Produktion u. a. nur unter der Voraussetzung verwendet werden,
dass mindestens 95 Gewichtsprozent ihrer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus ökologischer
Produktion stammen und die nichtökologischen Zutaten namentlich in einer durch die Europäische
Kommission geführten restriktiven Liste verzeichnet sind oder ihre Verwendung durch die
'Mitgliedstaaten ausnahmsweise genehmigt wurde. Darüber hinaus sind weitere für di~:;Verarbeitung
ökologischer Lebensmittel geltende Bestimmungen einzuhalten.

Auf Grund dieser strengen Gemeinschaftsvorschriften für die Kennzeichnu
insbesondere bei der Verwendung eines Bezugs auf die ökologische oder
der Verkehrsbezeichnung, ist es erforderlich klarzustellen, dass als ve
den Bedingungen der gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtung
angebotene Gericht, sondern auch die einzeln zubereitete Ko
werden kann, soweit diese von anderen Komponenten getre
soll in Absatz 4 dadurch Rechnung getragen werden,
ökologische oder biologische Produktion auch bei ein
Diese Möglichkeit soll auch für die Auslobung einze
landwirtschaftlicher Ausgangsstoffe oder Zutat
vorgeschrieben werden, dass im Fall der Ke
Ausgangsstoffs mit einem Bezug auf die öko
gemeinschaftlichen Verpflegungseinrich
aus ökologischer Produktion stamm
teilweise aus nichtökologischen Qu
der Transparenz für die Verb

er Produkte;
e Produktion in

s Lebensmittel unter
das gesamte

es Gerichts betrachtet
oten wird. Diesem Erfordernis
eíchnung mit Bezug auf die

ükomponenten ermöglicht wird.
der Zubereitung verwendeter

werden. Dabei soll allerdings einschränkend
ines verwendeten landwirtschaftlichen

e oder biologische Produktion sämtliche in dieser
endeten Ausgangsstoffe dieser Art (z. B. Karotten)

, d. h. verwendete Ausgangsstoffe der gleichen Art nicht
zogen werden, Eine solche Einschränkung ist aus Gründen

für eine nachvollziehbare Kontrolle erforderlich.

Durch die vorgesehenen
ihren spezifischen Be
geboten werden, u
Speisenangebo .
oderbiol
dass einze
stamme

gen soll den in diesem Sektor tätigen Wirtschaftsbeteiligten unter
, z. B. bei der Rohstoffbeschaffung, die notwendige Flexibilität

arfsfall tagesaktuell entscheiden zu können, ob sie das' gesamte
Menüs, Gerichte oder Komponenten mit einem Bezug auf die ökologische

tion ausgelobt anbieten wollen, oder ob sie lediglich daraufverweisen wollen,
dete landwirtschaftliche Ausgangsstoffe oder Zutaten aus ökologischem Landbau

Zu § 7 - Mitwirkung der Zollbehörden

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 6 des Öko-Landbaugesetzes. Sie regelt die Mitwirkung des
Bundesministeriums der Finanzen und der von ihm bestimmten Zolldienststellen bei der Überwachung
der Einfuhr von gemäß Artikel 23 Abs. l und 4 Satz I in Verbindung mit Artikel l Abs. 2 der EG-
Öko-Basisverordnung gekennzeichneten Erzeugnissen aus Drittländern. Diese Bestimmung umfasst
Drittlanderzeugnisse, bei deren Kennzeichnung im Sinne der EG-Öko-Basisverordnung ein Bezug auf
die ökologische oder biologische Produktion verwendet wird.

Zu § 8 - Überwachung

§ 8 entspricht dem bisherigen § 7 des Öko-Landbaugesetzes mit einem aktualisierten Verweis auf die
neue EG-Öko-Basisverordnung. "
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Zur Durchführung der Überwachung der Einhaltung der in § 2 Abs. I genannten Rechtsakte ist es
erforderlich, dass den hierzu Beauftragten auf Verlangen die entsprechenden Auskünfte erteilt werden,
Ferner sind sie mit entsprechenden Rechten, insbesondere dem Betretungs- und Besichtigungsrecht,
dem Probenahmerecht sowie dem Einsichts- und Prüfungsrecht auszustatten, denen entsprechende
Rechte und Pflichten der Betroffenen gegenüber stehen.

Zu den nach § 8 Auskunftspflichtigen gehören Personen, die gemäß Artikel23 Abs. I und 4 Satz l in
Verbindung mit Artikell Abs. 2 der EG-Öko-Basisverordnung gekennzeichnete Erzeugnisse
erzeugen, aufbereiten, lagern, einführen, ausfuhren, innergemeinschaftlich verbringen oder in den
Verkehr bringen sowie die zugelassenen privaten Kontrollstellen in ihrem Verhältnis zu den ihre
Tätigkeit überwachenden nach Landesrecht zuständigen Behörden.

Anders als die Überwachungsbefugnisse der zuständigen Behörden, die auch die Übêwachung der
gemäß Artikel 23 Abs. l und 4 Satz I in Verbindung mit Artikel l Abs. 2 der EG ..
Basisverordnung gekennzeichneten Erzeugnisse im Rahmen ihres Inverkehrbrin
Lebensmittelhandel, umfassen, bedürfen die Kontrollmaßnahmen durch zu '
KontrollsteIlen keiner ergänzenden gesetzlichen Regelung. Die Befugni
gegenüber den in das Kontrollverfahren einbezogenen Betrieben erge
Durchführungsbestimmungen zur EG-Öko-Basisverordnung. Eben
insbesondere in Artikel27 Abs. 8,9 und Il der EG-Öko-Bas'
Kontr?llstellen durch die zuständigen Behörden geregelt.

.im
vate

·ontrollstellen
unmittelbar aus den

emeinschaftsrecht,
g, ist die Überwachung 'der

In Absatz 2 Nummern I bis 3 sind die Befugnisse der P
beauftragt sind, aufgeführt, Diese Bestimmungen b
Absatz 3, beschreiben jedoch insoweit nicht a
genannten Personen befugt sind. Die bei der
z. B. Probenahmeverfahren, richten sich nach
betroffenen Produkte.

, die von der zuständigen Behörde
ediglich die Duldungspflichten nach

den Inhalt der Tätigkeiten, zu denen die
der Befugnisse anzuwendenden Verfahren,

schlägigen Vorschriften für die jeweils

Recht. Der bisherige § 8 des Öko-Landbaugesetzes wird mit
ng angepasstem Wortlaut § 9.

Absatz l regelt die
Überwachung
sachgerec
der dieK
grundsä

tungs- und Auskunftspflichten der zuständigen Behörden im Rahmen der
Istellen. Die Vorschrift stellt die notwendige Ergänzung für eine

ame Überwachung im Hinblick auf die Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. I dar, nach
en nach Zulassung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

ndesweit tätig werden können.

Die Befugnis öffentlicher Stellen, personenbezogene Daten im erforderlichen Umfang an andere
öffentliche Stellen zu übermitteln, ergibt sich für öffentliche Stellen des Bundes aus § 15 Abs. I Nr. 1
Bundesdatenschutzgesetz. Für öffentliche Stellen der Länder gelten die entsprechenden Vorschriften
der Landesdatenschutzgesetze. Für vergemeinschaftete Aufgaben gilt dies auch im
innergemeinschaftlichen grenzüberschreitenden Datenverkehr. Insoweit bedarf diese Befugnis keiner
besonderen Regelung in diesem Gesetz.

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, mit
den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und mit der Europäischen Kommission
Informationen auszutauschen, wird in Absatz 2 geregelt. Im Rahmen der Außenkompetenz des'Bundes
nach Artikel 32 GG nimmt das Bundesministerium eine koordinierende Funktion wahr, indem ès,
sowohl Informationen, die die zuständigen Landesministerien ihm zuleiten, an die B,ehördeIlanderer
Mitgliedstaaten übermittelt, als auch als Adressat für Informationen aus anderen Mitgliedstaaten dient,
die wiederum an die zuständigen Landesbehörden weiter geleitet werden. Die Zuständigkeit der

~;'.
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Länder zur Durchführung der EG-Öko-Basisverordnung, der zu ihrer Durchführung erlassenen
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft sowie dieses Gesetzes wird durch die Regelung nicht
berührt.

Absatz 2 Satz 2 enthält die Ermächtigung fur das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, durch Rechtsverordnung die Befugnis nach Satz I auf die Bundesanstalt fur
Landwirtschaft und Ernährung zu übertragen.

Durch die in Absatz 2 Satz 3 vorgesehene Möglichkeit, die Befugnisse zum Verkehr mit den
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten auf die obersten Landesbehörden zu übertragen, soll im
Einvernehmen mit den Ländern eine praxisgerechte Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten sicher gestellt werden. Die Befugnisse können ganz oder teilweise übertragen werden,

~~
Zu § 10 - Gebühren und Auslagen

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht.
Mit Absatz I wird den zuständigen Behörden die.Möglichkeit eröffnet,
Amtshandlungen, die neben den ausdrücklich genannten Zwecken den
Durchführung der EG-Öko-Basisverordnung, so auch die Zulassun
kostendeckende Gebühren zu erheben. .

Gemäß Absatz 2 Satz I werden die gebührenpflichtigen
soweit die Amtshandlungen nicht durch die Bundesans
vorgenommen werden. Absatz 2 Satz 2 enthält die n
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsc
Bundesministerium der Finanzen eine Gebí
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernä
Kontrollstellen. Die Gebühren bemessen
Aufwand. Bei der Bestimmung der
Zulassung einer bereits in einem a
mindernd berücksichtigt, da
Ernährung dadurch geringe
zugelassen ist.

durch Landesrecht bestimmt,
ndwirtschaft und Ernährung

e Ermächtigung fur das
erbraucherschutz, im Einvernehmen mit dem
fur Amtshandlungen zu erlassen, die von der

rgenommen werden, wie z.B. die Zulassung von
h dem bei den Amtshandlungen entstandenen
htigen Tatbestände und der Gebührenhöhe für die

-Mitgliedstaat zugelassenen Kontrollstelle wird Gebühren
gsaufwand für die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und

dass die Kontrollstelle bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat

Absatz I Nr. I die erforderliche Ermächtigung des Bundesministeriums für
schaft und Verbraucherschutz vor, um bei Bedarf im Wege einer

g mit Zustimmung des Bundesrates die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen
im ökol nlbiologischen Landbau für andere als die in Artikel16 Abs. I Satz I der EG-Öko-
Basisverordnung aufgeführten Zwecke zu regeln. Damit soll die Ermächtigung der Mitgliedstaaten
nach Artikel16 Abs. 4 Satz I der EG-Öko-Basisverordnung ausgefüllt werden, die Verwendung von
anderen Erzeugnissen und Stoffen als Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und Bodenverbesserer,
bestimmte Futtermittel und bestimmte Mittel zur Reinigung und Desinfektion einer einzelstaatlichen
Regelung zuzuführen. Nr. 2 eröffnet die Möglichkeit, im Bedarfsfall zur Erfüllung der Verpflichtung
der Mitgliedstaaten gemäß Artikel23 Abs. 5 der EG-Öko-Basisverordnung im Wege einer
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen festzulegen, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der EG-Öko-Basisverordnung über die
Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologischelbiologische Produktion in
Deutschland sicherzustellen. Nr. 3 sieht vor, bei Bedarfund unter der Voraussetziing der ,
Ermächtigung durch ein Verordnung der Europäischen Kommission nähere Bestimmungen'zu den,
Meldungen, zu denen die Unternehmen gegenüber der zuständigen Landesbehörde voXdem' . J '

erstmaligen Inverkehrbringen ökologischer/biologischer Erzeugnisse verpflichtet sind, im Wege' einer
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen. Diese Ermächtigung enthielt bereits

~':..:'
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das geltende Recht (§ 10 Absatz 1 Nr.ldes Öko-Landbaugesetzes). Mit Nr. 4 soll die Möglichkeit
eröffnet werden, bei Bedarfim Wege einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähe-
re Einzelheiten bezüglich der Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Überwachung der
anerkannten Kontrollbehörden und Kontrollstellen in Drittländern sowie bei der Überwachung der
anerkannten Drittländer zu regeln. Das Gemeinschaftsrecht sieht diesbezüglich eine Reihe von
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten vor, die durch die Europäische Kommission im Zuge des Erlasses
von Durchführungsbestimmungen weiter spezifiziert werden sollen. Nr. 5 sieht die Ermächtigung vor,
im Wege einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen zu den
Übergangsmaßnahmen gemäß Artikel40 der EG-Öko-Basisverordnung zu erlassen, soweit das
Gemeinschaftsrecht dies erfordert. Derartige Bestimmungen würden, soweit sie erforderlich sind,
lediglich für einen befristeten Zeitraum gelten. Nr. 6 entspricht dem geltenden Recht ( § 10 Abs. l Nr.
2 Öko-Landbaugesetz). Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, erforderlichenfalls das Verfahren der
Zulassung der Kontrollstellen sowie das Verfahren für deren Entzug durch RecÍítsveibj¡dnung mit
Zustimmung des Bundesrates näher zu regeln.

Zu § 12 - 'Strafvorschriften

Absatz 2 entspricht dem geltenden Recht (§ 10 Abs. 2 Öko-Landbaugesetz).
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die erforderlic
Gesetz an Änderungen der EG-Öko-Basisverordnung (Nr. l) und s
Europäischen Gemeinschaft (Nr. 2) vorzunehmen.

rschrift wird
ächtigt, durch

ungen in diesem
erordnungen der

Die Vorschriften, die den Regelungsgehalt von § 11
einem an die neue EG-Öko-Basisverordnung a
erforderlichen Straftatbestände, insbesonder
mit einem Hinweis auf den ökologischen Lando

-Landbaugesetzes alter Fassung mit
Wortlaut übernehmen, enthalten die

räuchlicher Kennzeichnung der Erzeugnisse

Zu § 13 - Bußgeldvorschriften

Die Vorschriften enthalten di chen Bußgeldtatbestände, insbesondere bei Unterlassung der
rechtzeitigen Meldung einer chtigen Tätigkeit bei der zuständigen Behörde und nicht
rechtzeitig erfolgter Un dieser Tätigkeit unter das Kontrollsystem, da eine verspätete
Meldung und Unterste er das Kontrollsystem zu unvertretbaren Lücken im Kontroll- und
Überwachungssys würden. Des weiteren soll das Fehlen oder die fehlerhafte Führung des
Verzeichnisses ontrolle der Kontrollstellen einbezogenen Unternehmen eine
Ordnu stellen, weil dem Markt dadurch ein notwendiges Instrument für die
Feststell htheit der im Verkehr befindlichen ökologischen Erzeugnisse entzogen werden
würde. F 11die unterlassene rechtzeitige Mitteilung einer Kontrollstelle an die von ihr
kontrollie triebe und die zuständigen Behörden über die voraussichtliche Beendigung der
Kontrolltätigkeit als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können, da den kontrollierten Betrieben in
Folge unterlassener oder verspäteter Mitteilung erhebliche Nachteile entstehen können.

Zu § 14 - Einziehung

'III

¡Il

¡!I:
1''1

l

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Sie enthält die übliche nebenstrafrechtliche Regelung.

Zu § 15 - Übergangsvorschriften

Mit der Regelung soll den Kontrollstellen, die nach § 4 Abs. 1 des Ökolandbaugesetzes alter Fassung
als solche zugelassen sind, ein angemessener Übergang hinsichtlich der in diesem Gesetz unci in èíër
neuen EG-Öko-Basisverordnung vorgesehenen und über die bisherigen Kriterien hinausgehenden 'o:
Zulassungsvorschriften eingeräumt werden, die sich insbesondere durch die Einbettung in die amtliche
Lebensmittel- und Futtermittelkontrolle gemäß Verordnung (EG) Nr. 882/2004 auszeichnen. So

...,:;:-
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verlangt die neue EG-Öko-Basisverordnung über die bisherigen Zulassungskriterien hinaus, dass die
Kontrollstelle über eine ausreichende Zahl entsprechend qualifizierter Mitarbeiter verfügt, deren
Qualifikationsprofil im Einzelnen in der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 aufgeführt ist, und dass eine
wirksame Koordinierung zwischen der übertragenden zuständigen Behörde und der Kontrollstelle
stattfindet. Darüber hinaus ist Voraussetzung für die Zulassung, dass die Kontrollstelle im Hinblick
auf die Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben frei von jeglichem Interessenkonflikt und nach
der Norm EN 45011 akkreditiert ist.

Zu § 16 - Ausschluss des Abweichungsrechts

Gemäß der durch die Föderalismusreform von 2006 neu gefassten Vorschrift des Art. 84 Abs. l GG
können die Länder von bundesgesetzliehen Regelungen des Verwâltungsverfahrens ~liweichen, soweit
dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Wegen eines besonderen Bedürfni
bundeseinheitlicher Regelung sollen die in dieser Vorschrift genannten
verwaltungsverfahrensrechtlichen Bestimmungen für die Länder ohne Abwei
ergehen. .
Ausnahmsweise liegt ein besonderes Bedürfnis für eine bundeseinheit .
Abweichungsmöglichkeit für die Länder im Sinne von Art. 84 Abs.
Die Vorschriften des § 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 (Überwachung d
Zusammenarbeit der Behörden) und des § 9 Abs. l Satz 2 (Da
über das Verwaltungsverfahren der Länder. Denn die ge
Weise, in der die Landesbehörden tätig werden sollen
Das besondere Bedürfnis nach bundeseinheitlicher R ohne Abweichungsmöglichkeitfür die
Länder besteht in der gebotenen Vermeidung eí rdinierten Durchführung der
Überwachungsmaßnahmen durch die nach zuständigen Behörden. Eine koordinierte
Überwachung ist erforderlich, um der Tendenz er Unterschreirang der Mindeststandards
hinsichtlich Kontrollqualität und -quan . . hoher EffIzienz entgegenzuwirken. Die bundesweite
Verkehrsfähigkeit ökologisch erze te geriete ohne bundeseinheitliche Regelungen der
Überwachung der Durchführung d ollverfahrens, dem sich alle Unternehmen, die Öko-
Produkte herstellen oder in V gen, zu unterstellen haben, in Gefahr. Das für die erfolgreiche
Vermarktung ökologischer abdingbare Vertrauen der Verbraucher in Qualität und
Quantität der Kontrollen von Land zu Land abweichendem Überwachungsverfahren in
Frage gestellt. Die be . über im Ausland erzeugten ökologischen Produkten schon wegen
vermuteter untersc Kontrollstandards zu verzeichnende Skepsis der Verbrauetier würde auf
inländische E bergreifen und damit die hiesigen Erzeuger schwächen.

gelung ohne
und5 GGvor.

t der Kontrollstellen und
.ttiung) treffen Regelungen

rschriften bestimmen die Art und

1 (§ 1 Abs. 1 Öko-Kennzeichengesetz)

§ l Abs. l Öko-Kennzeíchengesetz wird geändert, um die in dieser Vorschrift enthaltenen Verweise
auf gemeinschaftliche Rechtsvorschriften an die neue EG-Öko-Basisverordnung anzupassen.
Die neu gefasste Vorschrift in § l Abs. l Nr. l entspricht inhaltlich dem geltenden Recht.
§ l Abs. l Nr. 2 sieht vor, dass Erzeugnisse aus gewerbsmäßig betriebenen, gemeinschaftlichen
Verpflegungseinrichtungen (Gaststätten, Kantinen, Großküchen und ähnliche Unternehmen) mit dem
Bio-Siegel gekennzeichnet werden dürfen, wenn sie die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 3, auch in
Verbindung mit Abs. 4, des Öko-Landbaugesetzes erfüllen. Diese Vorschrift ist erforderlich, da-
anders als bisher - Erzeugnisse aus gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungender neuen EG-Öko-
Basisverordnung nur Kraft ausdrücklicher einzelstaatlicher Regelung unterliegen." k

Zu Nummer 2 (§ 2 Öko-Kennzeichengesetz)

~;:..
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Die Verordnungsermächtigungen enthalten den gleichen Inhalt wie bísher. Sie werden an die neue EG-
Öko-Basisverordnung angepasst und neu geordnet. Die Regelung sieht hierzu Folgendes vor:

Zu Absatz 1
Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Die Verordnungsermächtigung fur das Bun-
desministerium fur Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, mit Zustimmung des
Bundesrates Einzelheiten der Verwendung des Bio-Siegels zu regeln, war bisher in § 2 Abs. I Satz I
Nr. 2 geregelt.

Zu Absatz 2
Die Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen in Satz I Nr. Lund 2 sowie Satz 2 (Gestaltung des
Bio-Siegels und Anzeige an die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung) war bisher in § 2
Abs, I Satz I Nr. I und 3 sowie Satz 2 geregelt.

ZuAbsatz3
Die Verordnungsermächtigung (Anpassung von Verweisen bei Änderung d
in § 2 Abs. 2 Öko-Kennzeichengesetz enthalten.Der Verweis aufdas
neue EG-Öko-Basisverordnung angepasst. .

Zu Nummer 3 (§ 3 Nr. 1 Öko-Kennzeichengesetz)
Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung aufgrund
nungsermächtigungen in § 2.

Zu Nummer 4 (§ 4 Abs, 2 Öko-Kennzeichengesetz
Es handelt sich um eine notwendige Folgeänd
nungsermächtigungen in § 2.

Zu Artikel3

gserlaubnis fur das geänderte Öko-Kennzeichengesetz.

augesetz wird, da es durch das in Artikel I enthaltene Gesetz abgelöst

Die Vor
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Anlage2

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Gesetzes auf Bürokratiekosten,
die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert
oder aufgehoben.

Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrags keine
Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.



Anlage3
Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 846. Sitzung am 4. Juli 2008 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

I. Zu Artikel I (§ 2 Abs. 3 Satz I Nr. I ÖLG)

In Artikel I ist § 2 Abs. 3 Satz l Nr. l wie folgt zu fassen:

."]. Aufgaben nach Absatz 1, ausgenommen die Aufgabe.im Sinne dé's §.,~ Abs. 5 Satz l,
ganz oder teilweise auf zugelassene Kontrollstellen zu übertragen (BèI'ihung) oder sie
daran zu beteiligen (Mitwirkung),"

Begründung:

Artikel27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthä
das Kontrollsystem. Gemäß Artikel 27 Abs. 5
834/2007 kann die zuständige Behörde ein
Kontrollaufgaben übertragen, wenn di
zuständigen Behörden zugelassen ist".

Artikel 27 Abs. 6 der Verordnung ( 34/2007 enthält neben der Bezugnahme
auf die Anforderungen des' Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
ergänzende Kriterien für g und Artikel 27 Abs. 9 Buchstabe d der
Verordnung (EG) Nr. 834/200 t den Entzug der Zulassung.

Aus diesen Anforderun r Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist abzuleiten, dass
eine Aufgabenübe Sinne dieser Verordnung ausschließlich dann zulässig
ist, wenn die Aut: gelassene Kontrollstellen übertragen werden, Daneben ist
kein Raum .~ eilige Aufgabenübertragung.

Zudem ob inschätzung, ob eine andere Person des Privatrechts "in gleicher
Weise ontrollstellen die Gewähr für eine unabhängige, sachkundige und
zu íllung der Aufgaben" bietet, gemäß Artikel l § 2 Abs- l den nach
L ht zuständigen Behörden, wodurch ein einheitlicher Bewertungsmaßstab für

ollstellen verloren ginge.

nde Anforderungen an
c der Verordnung (EG) Nr.

ten Kontrollstelle nur dann
stelle akkreditiert "und von den

2. Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 2 ÖLG)

In Artikel 1 sind in § 3 Abs. 2 nach den Wörtern "direkt an Endverbraucher oder -nutzer
verkaufen" die Wörter "oder unentgeltlich abgeben" einzufügen.

Begründung:

In § 3 Abs. 2 wird mit dem Wort "verkaufen" ein Begriff genutzt, der die Abgabe des
Produkts auf eine bestimmte Form beschränkt. Jede andere ~.Abgabe an den
Verbraucher mit einem Hinweis auf den ökologischen Landba~ (zum Beispiel
verschenken im Rahmen von Verkostungen, jede andere Form der Weitergabe) wäre:

,-~ ..'
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damit kontrollpflichtig. Aus diesem Grunde und um Missverständnissen vorzubeugen,
sollte die Formulierung um die Wörter "oder unentgeltlich abgeben" erweitert werden,

3. Zu Artikel I (§ 4 Abs. 3 Satz 3 und 4 äLG)

In Artikel l sind in § 4 Abs. 3 die Sätze 3 und 4 zu streichen.

Begründung:

Gemäß Artikel 27 Abs. 5 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kann die
zuständige Behörde einer bestimmten Kontrollstelle nur dann Kontrollaufgaben
übertragen, wenn die Kontrollstelle akkreditiert "und von den zustà",*digen Behörden
zugelassen ist". Damit wird klar zwischen Aufgaben
Kontrollstelle einerseits und Zulassung einer Kontrollstelle an
Zugleich wird damit geregelt, dass die Zula
Aufgabenübertragung erteilt werden muss.

Diese Trennung zwischen Zulassung, mit der die
festgestellt und bestätigt wird, und der
Kontrollstelle die Befugnis der Aufgabenwa
nachvollzogen. Hiernach obliegen die Z
der. Zulassung der Bundesanstalt für
Aufgaben auf KontrollsteIlen übe
entsprechender, auf Artikel l § 2

Diese Trennung zwischen
Rechtsbedingung des Artike
sachlicher Grund erke
enthält neben der
Verordnung (EG)
Bundesanstalt
diese Kriteri
der Frage,
eri

ng einer Kontrollstelle
bertragung, mit der die

erhält, wird in Artikell § 2
er Kontrollstellen und der Entzug

schaft und Ernährung. Ob hingegen
erden, ist abhängig von dem Erlass

1 Nr. 1 gestützter Rechtsverordnungen.
und Aufgabenübertragung wird durch die

bs. 3 Satz 3 durchbrechen, ohne dass dafür ein
Artikel27 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
auf die Anforderungen des Artikels 27 Abs. 5 der

2007 ergänzende Kriterien für die Zulassung. Die
irtschaft und Ernährung darf die Zulassung nur erteilen, wenn

t sind. Das Erfüllen dieser Kriterien ist jedoch unabhängig von
;.änder Rechtsverordnungen gemäß Artikel l § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. l

eifelhaft, weshalb die Zulassung nach Artikel 1 § 4 ADS. 3 Satz 3 unter
ingung erteilt, hingegen die Zulassung nach Artikel l § 4 Abs. 3 Satz 4

Hinweis aus die jeweilige Rechtsverordnung des Landes" erteilt wird.

es aus Gründen der Rechtssicherheit für erforderlich gehalten wird, den die
Zulassung beantragenden KontrollsteIlen zu verdeutlichen, dass mit der Zulassung
ausschließlich die Befähigung zum Tätigwerden als Kontrollstelle bestätigt, nicht
jedoch die Befugnis zum Tätigwerden als Kontrollstelle erteilt wird, so kann dies im
Zulassungsverfahren erfolgen. Hierfür ist eine Regelung im Gesetz zur Durchführung
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen
Landbaus (Öko-Landbaugesetz - äLG) entbehrlich.

4. Zu Artikel l (§ 4 Abs. 5 äLG)

InArtikel l ist § 4 Abs. 5 wie folgt zu fassen:

"(5) Die Tätigkeit einer Kontrollstelle wird im Sinne des Artikels 27 Abs, 8 Satz I und Abs. 9
Buchstabe a bis d, ausgenommen die Entscheidung über den Entzug ihrer Z:uIas-;¡ing, der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 von der zuständigen Behörde des Landes,51J derp die
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KontrollsteIle ihre jeweilige Tätigkeit ausübt, überwacht. Stellt die nach Satz l zuständige
Behörde Tatsachen fest, die den Entzug der Zulassung begründen oder die Aufnahme oder
Änderung von Auflagen zur Zulassung erforderlich maehen können, so hat sie die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung unter Mitteilung dieser Tatsachen zu ersuchen, ein
Verfahren zum Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Änderung von Auflagen
einzuleiten. "

Folgeänderungen:

In Artikell ist § 16 wie folgt zu ändern:

a) Die Wörter "den in § 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 und" sind durch di~ Wörter "der in" zu
ersetzen.

b) Das Wort "Regelungen" ist durch das Wort "Regelung" zu ersetzen.

5.

Begründung:

für Landwirtschaft und
. el 27 Abs. 9 Buchstabe

muss die Bundesanstalt für
g entziehen, wenn diese die

aben a und b der Verordnung (EG) Nr.
den Absätzen 5 und 6 des Artikels 27

mehr genügt oder die Anforderungen der
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nicht

Gemäß Artikel l § 2 Abs. 2 Nr. 2 ist die Bun
Ernährung zuständig für den Entzug der Zulas:
d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.
Landwirtschaft der Kontrollstelle
Voraussetzungen nach Artikel27 Abs. 9
834/2007 nicht erfüllt oder den Krit .
der Verordnung (EG) Nr. 834/20
Absätze 11, 12 und 14 des
erfüllt.

Für den Entzug der Zul
beanstanden Kontrol
befinden, so dass
entbehren. D'
Zusammenar
den nach
Info
V

ist es ohne jeden Belang, wo sich der "Ort der zu
der der Sitz oder die Niederlassung der Kontrollstelle

ezogene Unterscheidungen einer sachlichen Rechtfertigung
hlagene Straffung des Verfahrens befördert die effektive

hen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und
recht zuständigen Behörden. Durch den Wegfall entbehrlicher

e wird die zuständige Behörde in die Lage versetzt, erforderliche
giger einzuleiten, wodurch sowohl das Kontrollsystem des' Artikels 27

dnung (EG) Nr. 834/2007 als auch der Verbraucherschutz gestärkt werden.

5 Abs. l Satz 1 äLG

In Artikel l ist in § 5 Abs. I Satz 1 das Wort "zugelassen" durch das Wort "beauftragt" zu
ersetzen.

Begründung:

Sowohl Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 als auch das Gesetz zur
Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des
ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz - äLG) differenziert ..zwischen der
Zulassung einer KontrollsteIle und der Aufgabenübertragung an eine Kontrollstelle.
Mit der Zulassung wird die Befähigung einer Kontrollstelle festgestellt und bestätigt,
hingegen wird mit der Aufgabenübertragung der KontrollsteIle die Befugnis 'der
Aufgabenwahrnehmungerteilt. ". " .

,
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Daher ist in Artikel I § 5 Abs. 1 Satz 1 nicht auf die Zulassung, sondern auf die
Aufgabenübertragung abzustellen, da allein die Aufgabenübertragung nach dem
jeweiligen Landesrecht die KontrollsteIle befugt, Kontrollen in dem jeweiligen Land
vorzunehmen.

6. Zu Artikel I (S 5 Abs. I Satz 2 Nr. 2 ÖLG)

In Artikellist in § 5 Abs. I Satz 2 Nr. 2 das Wort "anderweitig" durch die Wörter "durch eine
andere Kontrollstelle" zu ersetzen.

Begründung:

In § 5 Abs. 1 ist die Verpflichtung der KontrollsteIle zur ,
trollvertrages festgelegt, allerdings mit zwei Ausnahmebedi
Satz 2 Nr. 2 lediglich die Forderung der Durchführung
offen, durch wen sie durchgeführt werden. Da in S
die Kontrollen anderweitig durchzuführen hat, ist
Kontrollbehörde des jeweiligen Landes ein
Diese Möglichkeit sollte aber ausgeschlo
von Tätigkeiten auf die zuständige La
Prinzip abgewichen werden sollte, d
KontrollsteIlen durchzuführen ist.

eines Kon-
bei besteht in

trollen; es bleibt aber
nicht präzisiert ist, wer

geschlossen, dass auch die
ätigkeit zu übernehmen hat.

en, da eine weitere Verlagerung
e abzulehnen ist und nicht von dem

ntrolle der Unternehmen von privaten

7. Zu Artikel I (S 5 Abs. 2

Verbrauchern" die Wörter "im Internet"

b) er 4 am Ende der Punkt durch ein Komma zu ersetzen und folgende
en:

rmationen über das Sortiment der Erzeugnisse gemäß Artikel 29 Abs. 1 in
dung mit Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007."

Begründung:

Das im Internet zur Verfügung gestellte Verzeichnis mit Informationen über die von
den KontrollsteIlen kontrollierten Unternehmen beugt Verfålschungen und Missbrauch
von Öko-Zertifikaten bzw, Bescheinigungen effektiv vor und verbessert bei wenig
Aufwand den Verbraucherschutz. Für KontrollsteIlen in Drittländern ist in Artikel 6

. und 9 des Entwurfs der Durchführungsbestimmungen für Importe bereits vorgesehen,
dass bestimmte Informationen auch im Internet zur Verfügung gestellt werden. Die
Vorteile der internetbasierten Informationen sollten auch für KontrollsteIlen, die im
Inland tätig sind, genutzt werden. Die Informationen sind für Abnehmer von Öko-
Erzeugnissen unverzichtbar, um prüfen zu können, ob der betreffende Lieferant aktuell
zur Lieferung eines bestimmten Öko-Erzeugnisses berechtigtist, Dadurch können ge-
genüber einem schriftlichen Zertifikat, das in der Regel nur, ein Jahr gültig ist,
insbesondere Einschränkungen aktuell und zuverlässig an Kunden» kommùniziert
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werden.

Artikel 29 Abs. I der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Artikel 68 des Entwurfs der
Durchführungsbestimmungen für den EU-Binnenmarkt (AGRI/2008/61085 rev. 2)
sieht entsprechende Bescheinigungen bzw. Zertifikate vor, in denen Erzeugnisse und
Erzeugnis gruppen genannt sind.

8. Zu Artikell C§7 Abs. 1Satz 2 - neu -,

Satz2 ÖLG)

:.In Artikel I ist § 7 Abs. l wie folgt zu ändern:

a) Nach Satz l ist folgender Satz einzufügen:

'Die genannten Behörden übermitteln der vom Importeur
zuständigen Kontrollstelle für die Erzeugnisse, die unter den
32 Abs. l der Verordnung (EG) Nr. 8"34/2007 importie
Kopie der einschlägigen Warenbegleitpapiere "bill of

nen, für ihn
zungen des Artikel

n, zu jeder Sendung die
oder" air way bill" .'

b) Im bisherigen Satz 2 sind die Wörter "Die gena
, ersetzen.

Begründung:

ort von Ökoprodukten aus Drittländern führen
enüber der bisherigen Praxis. Bisher mussten die

talt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
gen, die als Voraussetzung für die Zollabfertigung

mportermächtigungen wurden von der BLE an die nach
Behörden weitergegeben. Somit hatte die Kontrollbehörde

Ursprungsland, Art der eingeführten Produkte, Importeur,
stung usw.

tellt die EU-Kommission eine Liste der von ihr anerkannten
llen in den Ursprungsländern (Drittländern). Diese stellen nach erfolgter

e eine Bescheinigung (Unternehmenszertifikat) aus, die der Zollbehörde als
ussetzung zur Freigabe der Importware lediglich vorgehalten, aber nicht
flichtend vorgelegt werden muss".

Während der Import von nach gleichwertigen Regeln erzeugten Erzeugnissen (Artikel
33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007) durch eine Öko-Kontrollbescheinigung
begleitet und diese den Kontrollstellen bereitgehalten werden muss, fehlt bei Importen
konformer Erzeugnisse gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auf
Grund fehlender Information der KontrollsteIlen und -behörden eine Möglichkeit einer
risikoorientierten Überprüfung der Importe zeitnah zur Einfuhr.

Eine Übermittlung einer Kopie der jeweiligen Warenbegleitpapiere (Frachtbriefe)
kann hingegen mit geringem Aufwand erhebliche Kontrolldefizite verhindern.

Die neuen Bestimmungen
zu einer wesentlichen Ände
Importeure bei der B
Importermächtigu
vorzulegen waren.
Landesrecht

Über

ili.l.
,!I
u:

,Ii
,Ii

c. ~", IIII

________________ --I:llj

9. Zu Artikel I C§8 Abs. 2 Satz 3 - neu - ÖLG)
~-.



- 22-

InArtikell ist dem § 8 Abs. 2 folgender Satz anzufügen:

"Diese Probe ist vom Betroffenen sachgerecht zu lagern und aufzubewahren."

Begründung:

Es muss sichergestellt werden, dass die auf Verlangen des Betroffenen zurück-
gelassene Teil- oder zweite Probe auch sachgerecht gelagert wird, urn bei Bedarf als
Beweismittel herangezogen werden zu können. Es ist daher notwendig, den Absatz um
die zusätzliche Formulierung zu ergänzen. Dadûrch wird bei der Lagerung von
Zweitproben eine gleiche Vorgehensweise sichergestellt, wie sié'analog in § 43 Abs. 3
des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und FuttermittelgesetiGuches (LFGB)
geregelt ist.

11.

10. Zu Artikel l (§ 13 Abs. 2 Nr. 7 - neu - ÖLG)

In Artikell ist § 13 Abs. 2 wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 5 ist das Wort "oder" durch ein "Ko

b) 'In Nummer 6 ist der Punkt durch das Wort "

c) Folgende Nummer 7 ist anzufügen:

"7. entgegen Artikel 29 Abs. l
richtig oder nicht vollständ

Begründung:

Artikel 29 der Ver
Kontrolle
(Betriebszert
zu dieser
Rich
Sc

(EG) Nr. 834/ 2007 verpflichtet Kontrollstellen, den ihrer
n Unternehmen entsprechende Bescheinigungen

szustellen, deren Inhalte in den Durchführungsbestimmungen
ung festgelegt werden. Diesen Bescheinigungen, insbesondere der
Vollständigkeit der darin genannten Angaben, kommt für die

e dieser Verordnung große Bedeutung zu. Deshalb sollten
andiungen einer Kontrollstelle gegen diese Pflichten bußgeldbewehrt sein.

13 .Abs, 3 Nr. 5 ÖLG

InArtikel l ist § 13 Abs. 3 Nr. 5 wie folgt zu fassen:

"5. entgegen § 8 Abs. 3

a) eine Maßnahme nicht duldet,

b) die zu besichtigenden Erzeugnisse nicht selbst oder durch andere so darlegt, dass die
Besichtigung ordnungsgemäß vorgenommen werden kann,

c) die erforderliche Hilfe bei Besichtigungen und Probenahme nicht .selbst oder durch
andere leistet oder

'-
die geschäftlichen Unterlagen nicht oder nicht vollständig zur Ei~sichtnahme u.nd
Prüfung vorlegt." , ~ ,_

-r»

d)

.,
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Begründung:

Die Änderung ist erforderlich, um die Zuwiderhandlung gegen alle in § 8 Abs. 3
genannten Pflichten mit Bußgeld zu bewehren.
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Anlage4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bundesrates wie folgt Stellung:

Zu Nummer l (zu Artikel l § 2 Abs. 3 Satz l Nr. l (ÖLG-E»

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates nicht ab.,

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung entspricht dem geltenden Recht. Die
wie bisher die Möglichkeiten der Länder aufgreifen, die Erfüllung ihrer hoh
KontroUstellen oder anderen natürlichen oder juristischen Personen des P "
Rechtsverordnung zu übertragen oder sie daran zu beteiligen. Damit
zukünftig ein verfahrensökonomischer Weg geboten werden,
verbleibenden hoheitlichen Aufgaben im Zusammenhang mit d
Basisverordnung, die insbesondere auch Aufgaben umfass
Kontrollverfahrens hinausgehen - wie zum Beispiel besti

,Beleihung oder Mitwirkung Privater vorzusehen.

ung sollte
ufgaben

durch
Ländernauch

ung der bei ihnen
íhrung der EG-Öko-

die Durchführung des
erwachungsaufgaben - die

Auch wenn die Bundesregierung insoweit weiter
Bundesrates den Handlungsspielraumund di
hoheitlichen Aufgaben verengt, möchte si

ssung vertritt, dass der Vorschlag des
tät der Länder bei der Übertragung der

Wunsch des Bundesrates nicht verschließen.

Zu Nummer 2 (zu Artikel I § 3 LG-E»

rates Rechnung zu tragen, ist es jedoch ausreichend, in Artikel l § 3
, durch das Wort "abgeben" zu ersetzen.

'kell § 4 Abs. 3 Satz 3 u, 4 (ÖLG-E»

erung stimmt dem Vorschlag zu, wenn zugleich in Artikell § 4 Abs. 4 Satz I nach
"des Widerrufs versehen werden, soweit es" die Wörter "die Aufrechterhaltung der
igkeit des KontroUsystems oder" eingefügt werden.

Die Vorschriften des Regierungsentwurfs sollten die geltende Rechtslage, die in diesem Bereich
nicht zu Problemen geführt hat, fortschreiben. Die Verknüpfung der durch die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung erteilten Zulassung mit den in den Ländern geltenden Beleihungs-
bzw. Mitwirkungsvorschriften wird von der Bundesregierung als sinnvoU betrachtet und ist
rechtlich nicht zu beanstanden. Ein Änderungsbedarf ist insoweit auch nicht zwingend durch die
Anpassung des Gesetzes an die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 veranlasst. Die Bundesregierung
teilt die Auffassung des Bundesrates, dass klar zwischen Zulassung einer Kontrollstelle einerseits
und Aufgabenübertragung (im Sinne der Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse) auf eine
KontrollsteUe andererseits unterschieden werden muss. Insoweit sah def'Regierungsentwurf vor,
dass eine Zulassung, mit der die Befähigung einer KontrollsteIle zur Wahrnehmung der-
Kontrollaufgaben festgestellt wird, ihre Wirkung nur unter der Bedingung entfalten-kann.dass die

,- ~., ~
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Aufgabenübertragung in dem betreffenden Bundesland erfolgt. Denn die Bereitschaft einer
KontrollsteIle, sich den Landesbestimmungen zur Beleihung oder Mitwirkung zu unterwerfen, wird
von der Bundesregierung als ein Kriterium dafür gesehen, ob die KontrollsteIle zu einer
ordnungsgemäßen und koordinierten Durchführung des Kontrollverfahrens in der Lage ist. Im
Übrigen ist in Artikel27 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 5 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 als Kriterium rur die Zulassung der KontrollsteIlen bestimmt, dass zwischen dieser
und der übertragenden zuständigen Behörde eine wirksame Koordinierung stattfinden muss.

Auch wenn die Bundesregierung weiterhin einen sachlichen Vorteil in der von ihr vorgeschlagenen
Bestimmung sieht und der Argumentation des Bundesrates, dieTrennung zwischen Zulassung und
Aufgabenübertragung sei durch diese Bestimmungen durchbrochen, nicht forgen kann, sieht sie
keine rechtlich zwingende Notwendigkeit,an dieser Regelung festzuhalten. Damit~n Einzelfällen
landesrechtliehen Besonderheiten zur Beleihung oder Mitwirkung durch eine N estimmung
bei der Zulassung der Kontrollstelle Rechnung getragen werden kann, sti desregierung
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Streichung jedoch nur zu, wenn gleic e eingangs
genannte Einfügung in Artikel l § 4 Abs. 4 Satz- l vorgenommen wir

Aus dem Vorschlag des Bundesrats ergibt sichjedoch die Fo
Satz l (äLG-E) die Worte .nnbescbadet des Absatzes 3 S

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag

Die Bundesregierung bezweifelt, dass die vo undesrat angestrebte Beschleunigung des
Verfahrens durch die Änderung erreic den kann. Vielmehr besteht die Gefahr einer ver-
fassungsrechtlich bedenklichen altung, weil die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und
Ernährung durch die Übernahm Ile einer ermittelnden Behörde in die Nähe des Vollzugs
der Vorschriften auf dem ökologischen Landbaus gerückt würde, fur den die Länder
zuständig sind.

s. 1 und 2 (äLG-E) vorgesehenen Aufgabenteilung zwischen Bund
esanstalt fur Landwirtschaft und Ernährung u. a. nur zuständig rur die

KontrollsteIlen und den Entzug der Zulassung. Den nach Landesrecht
den obliegt dagegen die Durchführung einschließlich der Überwachung der

echtsvorschriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus. Dazu gehört
auch die Überwachung der Tätigkeit der privaten KontrollsteIlen. Die bisherige

Regelu des § 4 Abs. 3 äLG, wonach der Sitzlandbehörde bei der Ermittlung und Bewertung von
Tatsachen, die den Entzug der Zulassung einer KontrollsteIle rechtfertigen, eine
Koordinierungsrolle zukommt, hat sich aus Sieht der Bundesregierung bewährt. Dabei bildet die
Ermittlung und Bewertung der den Entzug der Zulassung begründenden Tatsachen die Schnittstelle
der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern und zugleich das Ende des Verfahrens auf der
Ebene der zuständigen Behörden der Länder. Damit ist eine klare Aufgabenteilung hergestellt. Im
Gegensatz dazu müsste sich die Bundesanstalt rur Landwirtschaft und Ernährung nach dem
Änderungsvorschlag des Bundesrates in das Verfahren der Ermittlung und Bewertung der den
Entzug der Zulassung begründenden Tatsachen aufLänderebene einmischen und'ëigene
Ermittlungen anstellen. Ein solches Verfahren wäre mit der grundgesetzlichen Aufgabenteilung
zwischen Bund und Ländern nicht vereinbar. ."-

.::;:-
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Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, wie ein derartiges Verfahren zu einer Beschleunigung der
Verwaltungsabläufe beitragen soll. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung müsste
ihrerseits, sobald die Mitteilung von Tatsachen und das Ersuchen eines Landes, ein Verfahren zum
Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Änderung von Auflagen einzuleiten, vorliegt, auf
die anderen Länder und insbesondere die Sitzlandbehörde zugehen, um das Bild über die Tätigkeit
der betreffenden Kontrollstelle abzurunden. Die Aufgabe einer Koordinierung der Ermittlung und
Bewertung der den Entzug der Zulassung begründenden Tatsachen würde insoweit lediglich von
der Sitzlandbehörde auf die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung übertragen, ohne dass
es zu einer Einsparung von Verfahrensstufen kommen würde.

Zu Nummer 5 (zu Artikel! § 5 Abs. ! Satz 1 (ÖLG-E»

Die Bundesregierung lehnt die vorgeschlagene Änderung ab.

Dem Vorschlag des Bundesrates, in Artikell § 5 Abs. 1 Satz 1 (ÖLG-
durch das Wort "beauftragt" zu ersetzen, kann aus Rechtsgründen
"Beauftragung'' wird im Bundesrecht nicht geregelt, weil sie in
Länder fållt. Deshalb ist auch eine Bezugnahme hierauf ni
Unternehmers, in die Kontrollen einbezogen zu werden.rn
Bundesregierung entsprechend der geltenden Rechtsla
abgestellt werden, die durch Artikel l § 4 Abs. 3
werden, durch die von der Bundesregierung alte
Abs. 4 Satz l den landesrechtliehen Regelun

ort "zugelassen"
sprechen werden. Eine

ändigkeitsbereich der
ür den Anspruch des

h Auffassung der
.e Zulassung der Kontrollstelle
(äLG-E) oder, wenn diese gestrichen

rgeschlagene Ergänzung in Artikel l § 4
ung trägt.

2Nr. 2 (ÖLG-E»

5 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 Nr. 5 - neu - (ÖLG-E»

mt dem Vorschlag zu; j edoch ist zur Wahrung eines einheitlichen
er neuenNummer 5 des § 5 Abs, 2 Satz 3 das Wort "gemäß" durch das Wort

8 (zu Artikel! § 7 Abs. I Satz 2 - neu - und Satz 2 (ÖLG-E»

Die Bundesregierung hält eine entsprechende Ergänzung nicht für zulässig und lehnt den Vorschlag
des Bundesrates daher aus rechtlichen Gründen ab.

Im Gemeinschaftsrecht, besonders in Artikel32 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,
werden die Voraussetzungen und die anzuwendenden Verfahren für die Einfuhr von ökologischen
Erzeugnissen aus Drittländern abschließend geregelt. Die Europäische Kommission bereitet
gegenwärtig den Erlass detaillierter Durchführungsbestimmungen zu der genannten Verordnung
vor, die auch Einzelheiten zu den Importverfahren, einschließlich der damit yerbundenen
Bestimmungen über die Vorlage von Bescheinigungen und die Weitergabe von Informationen,
beinhalten werden. Die Verabschiedung einer entsprechenden Verordnung durch die KOmmissjon
steht unmittelbar bevor, nachdem der Entwurf einer solchen Verordnung im Ständigen 'À:üssch~s
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flir den ökologischen Landbau bereits die erforderliche qualifizierte Mehrheit gefunden hat. Eine
Ermächtigung flir die Mitgliedstaaten, ergänzende Verfahrensregelungen zu treffen, sieht das
bestehende und in Kürze zu erwartende Gemeinschaftsrecht nicht vor.

Die durch den Bundesrat beklagten Änderungen bei den Bestimmungen flir den Import von
Ökoprodukten aus Drittländern sah der Rat bei der Verabschiedung der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 als unumgänglich an, um entsprechenden WTO-rechtlichen Verpflichtungen
nachzukommen. Die Änderungen führen zu einer Vereinfachung der durch die Ausfuhrun-
ternehmen in Drittländern bei der Einfuhr in die Gemeinschaft zu erflillenden verfahrenstech_
nischen Voraussetzungen bei der Kategorie von Erzeugnissen, die den in derpemeinschaft
geltenden Produktionsvorschriften genügt. Eine Ergänzung des Regierungsentwurfs in dem durch
deri'Bundesrat vorgeschlagenen Sinne würde die Bestimmungen insoweit nicht n~ge-
meinschaftsrechtlich sondern auch WTO-rechtlich angreifbar machen.

Zu Nummer 9 (zu Artikell § 8 Abs. 2 Satz 3..: DeU _ (ÖLG-E))

Die Bundesregierung kann dem Vorschlag zustimmen.

Die sachgerechte Lagerung und Aufbewahrung der Zweitp
desregierung im ureigensten Interesse des betroffenen'
Bedarf als Beweismittel heranziehen möchte. Ggf.
Lagerung und Aufbewahrung der Zweitprobe m"
kommt die durch den Bundesrat vorgesch

.Unternehmen nahe, nicht gegen seine eig
Bundesregierung insoweit keine zwingende
Vorschlag des Bundesrates folgen.

st nach Auffassung der Bun-
e mens, das diese Zweitprobe bei

e Folgen einer unsachgemäßen .
nternehmen selbst tragen. Insoweit

ng einer Verpflichtung flir das betroffene
ssen zu handeln. Auch wenn die

elungsnotwendigkeit erkennt, kann sie dem

Zu Nummer 10 (zu Arti

Vorschlag des Bundesrates aus rechtlichen Gründen ab.

g des Artikels 29 Abs. l und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist
íchrspunkr der Erforderlichkeit zweifelhaft. Hierbei istzu berücksichtigen,

. 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 lediglich Formvorschriften umschreibt,
keiner Bewehrung bedürfen. Zudem wendet sich Artikel29 Abs. l der

(EG) Nr. 834/2007 - soweit er flir eine Bewehrung vorgesehen ist _ an Kontrollstellen
nach el 27 Abs. 4, die einer behördlichen Überwachung unterliegen und daher grundsätzlich
nieht mit Bußgeldvorschriften, sondern mit den Mitteln der Überwachung zur Einhaltung des
geltenden Rechts anzuhalten sind.

Die vorgesehene Bußgeldbewehrung scheitert jedenfalls an der nicht hinreichenden Bestimmtheit
des Artikels 29 Abs. I und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Um diese Anforderung zu
erfüllen, müsste in Artikel 29 Abs, I der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 der Zeitpunkt normiert
sein, zu dem die Bescheinigung auszustellen ist. Da eine derartige Angabe zum
Handlungszeitpunkt aber fehlt, kann eine Bußgeldbewehrung mangels Bestimmtheitnicht in
Erwägung gezogen werden. '" 'II'I

ril

.'1

'1
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Zu Nummer 11 (zu Artikell § 13Abs. 3 Nr. 5 (ÖLG-E))
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Die Bundesregierung kann dem Vorschlag grundsätzlich zustimmen.

Der Bundesregierung liegen zwar keine Erkenntnisse darüber vor, dass hier eine Rechtslücke
besteht, die rechtssystematisch geschlossen werden müsste. Dies wird vom Bundesrat offenbar
anders beurteilt. Insoweit möchte sich die Bundesregierung dem Ergänzungsvorschlag nicht
verschließen.

Um den Vorschlag umzusetzen, ist es jedoch erforderlich, in § 8 Abs. 3 nach den Wörtern "zu
dulden" das Komma durch die Wörter "und auf Verlangen'vzu ersetzen, um eine hinreichende
Bestimmtheit dieser Norm im Hinblick auf den Handlungszeitpunkt zu gewährleisten. Im An-

:'schluss ist die Bußgeldvorschrift des §.13 Abs. 3 Nr. 5 zur Anpassung an die heut~bliche
Rechtsetzungstechnik im Nebenstrafrecht wie folgt zu fassen:

,,5. entgegen § 8 Abs. 3 eine Maßnahme nicht duldet, ein Erzeugnis nic
rechtzeitig darlegt, die erforderliche Hilfe nicht oder nicht rechtz ..
Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt."

1·'·.·:·'.:
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Deutscher Bundestag
16. Wahlperiode

Drucksache 16/10595
15.10.2008

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Ernährung, landwirtschaft und
Verbraucherschutz (10. Ausschuss) e

- Drucksache 16/10174-

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anpass~' Vorschriften auf dem
Gebiet des ökologischen Landbaus dle .Verordnun~ (EG) N.r.
834/2007 des Rates vom ~~. JUni 2007 uber die
ökologische/biologische Prod~ und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen E~ñissen und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 2092

A. Problem

Die Europäische hat weitreichende Änderungen an den gemeinschaftlichen
Rahmenvorschri m Gebiet des ökologischen Landbaus vorgenommen. Mit der neuen EG-
Öko-Basisver d u.a. das in der Europäischen Union bestehende Öko-Kontrollsystem neu
strukturie en zahlreiche Änderungen bei den Bestimmungen über die Kennzeichnung
der Öko-P orgenommen. Darüber hinaus muss einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
zufolge erlassungserfordernis rur KontrollsteIlen aus dem EU-Ausland im Öko-
Landbau gestrichen werden.
Dies macht eine entsprechende Anpassung des nationalen Öko-Landbaugesetzes und eine
entsprechende Änderung des nationalen Öko-Kennzeichengesetzes erforderlich.

I'
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B.Lösung

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen
CDU/CSU, SPD, FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung", der Fraktion
BÜNDNIS 901D1EGRÜNEN

C. Alternativen

Ablehnung des Gesetzentwurfs

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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D. Kosten

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Keine

2. Vollzugsaufwand
Die vorgesehenen Änderungen des Öko-Landbaugesetzes und des Öko-Kennzeichengesetzes fuhren
nicht zu einer Ausweitung der behördlichen Tätigkeit bei Bund und Ländern.

E. Sonstige Kosten

Für die Wirtschaftsbeteiligten fallen infolge der Anpassung des Öko-Landbatígesetg
Kennzeichengesetzes gegenüber der bisherigen Rechtslage keine höheren Ko
des Gesetzes auf Einzelpreise, auf das allgemeine Preisniveau, i
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

und des Öko-
Auswirkungen
re auf das

für die

F. Bürokratiekosten

Gegenüber der bisherigen Rechtslage werden keine
Wirtschaft für die Bürgerinnen und Bürger oder für die Ve

i
i

I
l-
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/10174 mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert,
anzunehmen:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Abs. 3 Satz I wird die Nummer 1 wie folgt gefasst:

,,1. Aufgaben nach Absatz 1, ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz
1, ganz oder teilweise auf zugelassene KontrollsteIlen zu übe~n (Beleihung)
oder sie daran zu beteiligen (Mitwirkung),"

2. In § 3 Abs. 2 wird das Wort "verkaufen" durch das Wort "abgeben'

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden die Sätze 3 und 4 gestri

zes 3 Satz 3," werden gestrichen.
rden die Wörter "die Aufrechterhaltung

ollsystems oder" eingefügt.

d das Wort "anderweitig" durch die Wörter "durch eine

Satz 2 werden nach den Wörtern "und Verbrauchern" die Wörter
"im Internet" eingefügt.

In Satz 3 wird in Nummer 4 am Ende der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende Nummer 5 angefügt:

,,5. die Informationen über das Sortiment der Erzeugnisse nach Artikel
29 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007."

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
"Diese Probe ist vom Betroffenen sachgerecht zu lagern und aufzubewahren."

b) In Absatz 3 wird nach den Wörtern "zu dulden" das Komma durch die Wörter "und
aufVerlangen" ersetzt.

II!
!:
i

If

II
Ii
ri
:.[,'I

I
Il

6. § 13 Abs. 3 Nr. 5 wird wie folgt gefasst: .
,,5. entgegen § 8 Abs. 3 eine Maßnahme nicht duldet, ein Erzeugnis nicht, nicht richtig

oder nicht rechtzeitig darlegt, die erforderliche Hilfe nicht oder nicht rechtzeitigleistet
oder eine Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt."
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Berlin, den 15. Oktober 2008

Der Ausschuss mr Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Ulrike Hölken
Vorsitzende

Marlene MortIer
Berichterstatterin

Hans-Michael Goldmann
Berichterstatter

Gt¿stav Herzog
Berichter.er

Cornelia Behm
Berichterstatterin

l .---
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Bericht der Abgeordneten Marlene Mortier, Gustav Herzog, Hans-Michael Goldmann, Dr.
Kirsten Tackmann und Cornelia Behm

I. Verfahrensablauf

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 16/10174 in seiner 179. Sitzung am 25.
September 2008 beraten und an den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
zur federführenden Beratung und an den Rechtsausschuss sowie den Ausschuss für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Mitberatung überwiesen.

Il. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Die Europäische Union hat weitreichende Änderungen an den eínschaftlíchen
Rahmenvorschriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus vorgenommen. at der Rat am
28. Juni 2007 die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologi ktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Ali~lIiiInlg der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 (EG-Öko-Basisverordnung)'beschlossen, die ab de uar 2009 gilt. Mit der
neuen EG-Öko-Basisverordnung wird u.a. das in der Europä nion bestehende Öko-
Kontrollsystem neu strukturiert, und es werden zahlreiche Än ei den Bestimmungen über
die Kennzeichnung der Öko-Produkte vorgenommen, Da aus muss einem Urteil des
Europäischen Gerichtshofs zufolge das Niederlassungserford für KontrollsteIlen aus dem EU-
Ausland im Öko-Landbaugesetz gestrichen werden. auch den Anforderungen der EU-
Dienstleistungsrichtlinie Rechnung.
Dies macht eine entsprechende Anpassung de nalen Öko-Landbaugesetzes und eine

. entsprechende Änderung des nationalen Öko-~1 gesetzes erforderlich.

Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen fol~ Änderungen vor:
Streichung des Niederlassun se isses für KontrollsteIlen aus dem EU-Ausland im
Öko-Landbaugesetz,
Ergänzung des Öko-L
Gemeinschaftsverpfle
spezifische Kennzei
formelle Anpassun
EG-Öko-Basis
Unterricht
Ände
an die

setzes um Bestimmungen zur Einbeziehung der
s Kontrollsystem des ökologischen Landbaus sowie um

orderungen in diesem Bereich,
zu sämtlicher Vorschriften des Öko-Landbaugesetzes an die neue

ng, etwa auch Straf- und Bußgeldvorschriften sowie Mitteilungs- und
ten,

o-Kennzeíchengesetzes, um Verweisungen auf Vorschriften des EG-Rechts
Öko-Basisverordnung anzupassen.

Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 74 Abs. l Nr. 17, Artikel 74 Abs. l Nr. Il
72 Abs. 2 und nach Artikel 74 Abs. l Nr. 1 Grundgesetz.

m. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

DerRechtsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 16/10174 in seiner 113. Sitzung am 15. Oktober
2008 beraten und empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN. Er empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und
FDP gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN und bei=Stimmenthaltung der
Fraktion DIE LINKE. die Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN auf Ausschussdrucksache 16(10)1036. .

Der Ausschuss mr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat die Vorlage aufDrucks~èhe
16/10174 in seiner 72. Sitzung am 15. Oktober 2008 beraten und empfiehlt die Annahme des
Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD,FDP und

"::;.'
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DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN. Er empfiehlt mit den
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der FDP die Ablehnung des
EntschlieBungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschussdrucksache
16(10)1036.

IV. Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Gesetzes auf Bürokratiekosten,
die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert
oder aufgehoben.
Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen seines gesetzlichen Pri,ifauftrags keine
Bedenken gegen das Regelungsvorhaben. ~

V. Beratungsverlaufim federführenden Ausschuss

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
Drucksache 16/10174 in seiner 87. Sitzung am 15. Oktober 2008 a

Die Koalitionsfraktionen betonten, die Umsetzung d haftsrechts und des Urteils des
Europäischen Gerichtshofes erachte man als notwendi sei man als nationaler Gesetzgeber
dazu verpflichtet. Die Bundesregierung habe den' tenSpielraum weitgehend zugunsten
der bisherigen sehr bewäluten Regelung ausgelll.ll'.71'~~Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und
die erforderliche Zustimmung des Bundesra rten eine Beschränkung auf das Notwendigste.
Um eine Zersplitterung der Rechtsanwendun vermeiden, erwarte man von den Ländern eine
einheitliche und verbindliche Ausle wendung der besagten Bestimmungen. Ansonsten
werde der Ausschuss erneut ü ssen, ob die Einrichtung eines Beirates, etwa zur
Konfliktlösung, oder eine Auswei desrechts geboten erscheine.

Die Fraktion der FDP
Einschätzungen der Frakti
Rechtsauslegung verbun
notwendig. Zude s
Landwirte auch

, man stimme dem vorliegenden Gesetzentwurf zu. Die
SPD teile man. Mit Blick auf die mit einer unterschiedlichen

uch finanziellen Nachteile sei eine entsprechende Vereinheitlichung
.. sehenswert, dass die entsprechenden KontrollsteIlen die betreffenden
leiteten. Die föderale Struktur dürfe hierbei nicht hinderlich sein.

INKE. wies darauf hin, dass bundeseinheitliche Regelungen notwendig seien.
esondere unter Glaubwürdigkeitsaspekten eine einheitliche Rechtsauslegung

erforderl ID diesbezügliches Monitoring sei zugesagt worden. Daher stimme man dem
GesetzentWiirf zu.

Die Fraktion BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN konstatierte die Notwendigkeit des in Rede stehenden
Gesetzes. Zahlreiche Punkte seien im Gesetz positiv geregelt worden. Dennoch seien drei
entscheidende Versäumnisse zu verzeichnen. Dazu verweise man auf den eingebrachten
Entschließungsantrag.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von
Vorschriften auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus an die Verordnung (EG) 'Nr, 834/2007 des
Rates vom 28, Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 auf
Drucksache 16/10174 einen Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache 16(10)1036 eingebracht.
Danach belege der Gesetzentwurf einmal mehr das fehlende Interesse der Bundesregienotganden
Bedûrfnissen der Ökologischen Lebensmitteiwirtschaft. Insbesondere führe die uneinheitliche
Interpretation und Umsetzung der EU-Öko-Verordnung durch die einzelnen Bundesländer bei

-..C>,;::-
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Unternehmen und Kontrollstellen zu enormen Wettbewerbsverzerrungen und zusätzlichen Kosten.
Zudem versäume der Gesetzentwurf, Klarheit über die Rolle und Aufgaben der Kontrollstellen sowie
die Rechte und Pflichten der Unternehmen im Rahmen der Kontrolle zu schaffen. SchließlichJühre die
sehr unterschiedliche Auslegung des Einzelhandelsprivilegs zur Ungleichbehandlung verschiedener
Unternehmen und beinhalte ein erhebliches Betrugsrisiko. Daher solle die Bundesregierung
aufgefordert werden, einen nationalen Beirat zur Interpretation und Umsetzung der EU-Öko-
Verordnung zu etablieren, die Aufgaben der Kontrol/stellen sowie die Rechte und Pflichten der
Unternehmen im Rahmen der Kontrol/e im vorliegenden. Gesetzentwurf verbindlich festzuschreiben
sowie darin bundeseinheitlich Möglichkeiten zur Flexibilisierung von Art und Umfang der Kontrolle
bei Unternehmen, die nur abgepackte Erzeugnisse handeln. festzulegen.

Der Ausschuss mr Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt mit den
Stimmen der Fraktionen der CDUICSU, SPD, FDP und DIE LINKE. béi Stin;upenthaltung der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/10m in geänderter
Fassung anzunehmen und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDUI SPD und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90 ÜNEN, den
Entschließungsantrag auf Drucksache 16(10)1036 abzulehnen. ~

~
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VI. Begründung der Beschlussempfehlung

zuNr.!
Die Änderung sieht vor, class die Länder hoheitliche Aufgaben im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der EG-Öko- Verordnung nur auf zugelassene KontrollsteIlen übertragen dürfen.

zuNr.2
Es handelt sich um eine redaktionelle KlarsteIlung.

zu Nr. 3
Die Verbindung zwischen

der Zulassung der KontrollsteIlen durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

und ~

der Aufgabenübertragung auf die KontrollsteIlen durch die Länder
wird gelockert (Streichung der Sätze 3 und 4 in Artikel! § 4 Abs. 3 (ÖLG-E:)~~~lIIIn Einzelfällen
landesrechtlíchen Besonderheiten zur Beleihung oder Mitwirkung durch enbestirnmung bei
der Zulassung der KontrollsteIle Rechnung getragen werden kann, werd kel ! § 4 Abs. 4 Satz
! (ÖLG-E) die Wörter "die Aufrechterhaltung der Funktionsfä Kontrollsystems oder"
eingefügt,
Die Streichung der Wörter" , unbeschadet des Abs. 3 Satz 3,
ist eine notwendige Folgeänderung.

zuNr.4
zu Buchstabe a
Um das ersatzweise Tätigwerden von Landes
die Öko-Kontrolle bei Ausfall einer Ko
wahrgenommen werden.

~ Kontrollangelegenheiten zu vermeiden, soll
ausschließlich durch andere KontrollsteIlen

zu Buchstabe b
Die Informationspflichten der Kon
KontrollsteIlen mit Informati
Behörden, den Wirtschaftsbe
um Missbrauch von Ök
Verbraucherschutz zu

en werden ergänzt. Insbesondere soll das Verzeichnis der
die von ihnen kontrollierten Unternehmen den zuständigen

und Verbrauchern im Internet zur Verfugung gestellt werden,
ikaten oder Bescheinigungen effektiv vorzubeugen und den

t werden, dass die auf Verlangen des Betroffenen zurückgelassene Teil- oder
gerecht gelagert wird, um bei Bedarf als Beweismittel herangezogen werden zu

zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung im Hinblick auf die Ergänzung der Buß-
geldvorschriften in Nr. 6 des Änderungsantrags. Die Ergänzung ist erforderlich, um eine hinreichende
Bestimmtheit dieser Norm im Hinblick auf den Handlungszeitpunkt zu gewährleisten.

zuNr.6
Die Änderung ist erforderlich, um die Zuwiderhandlung gegen alle in Artikel! § 8.Abs. 3 (ÖLG-E)
genannten Pflichten mit Bußgeld zu bewähren. ~
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Berlin, den 15. Oktober 2008

Marlene Mortier
Berichterstatterin

Gustav Herzog
Berichterstatter

Hans-Michael Goldmann

Berichterstatter

Cornelia Behm
Berichterstatterin
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'n-,c;r_~ £ .staMMt";;;"??",,,, .... ~
Ubersicht der aktuellen Zulassungen in Deutschland

von konventionell erzeugten bzw. hergestellten Zutaten
nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93

Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland

~, I Deutschland
Deutschland
Deutschland

Deutschland 12.03.2008 ... - ..__ .. _#~~._.,,- --- ..- ~ .... - I.., ... ~
11.10.2008Actinidia grün 70 kq

Aroniabeer-Extrakt 8 kg

Deutschland 15.03.2008 Betatene 12 kg
14.10.2008schwarzer Johannisbeer-Extrakt 3 kg

Taaetes-Extrakt (5%Lutein) .28 kg
Deutschland 15.03.2008
Deutschland 15.03.2008
Deutschland 18.03.2008
Deutschland 20.03.2008

(;3
Deutschland 01.04.2008

" Deutschland 01.04.2008
é, Deutschland 15.08.2008 IKartoffelstärkepulver

J " Deutschland 07.04.2008

I Deutschland 11.04.2008

Deutschland 11.08.2008 • 't' ..................\''' ....'" ...............,HI '-""" .......... ....... ~ 10.11.2008Gingko-Extrakt 2 kg
Deutschland 11.08.2008 Kurkuma langa-Extrakt (Curcumin C3 Complex) 4 kg 10.11.2008
Deutschland 11.08.2008 Rínqelblurnen-Extrakt (5% Lutein) 2 kg 10.11.2008
Deutschland 11.08.2008 Sola-Extrakt, isoflavonreich 4 kg 10.11.2008
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culver

~ I Deutschland 08.09.2008 färbender Pflanzenextrakt "Exberry Farbton grün" 13 kg 07.12.2008

Deutschland 18.05.2008 Bananenchips 4 to 17.12.2008
Deutschland 20.05.2008 Haaelzucker 740 kQ 19.12.2008

Deutschland 25.09.2008
Fischöl-Eiöl-Gemisch (Egg Phospholipid PL30VO 2.052 kg 24.12.2008
Marine DHA)

Deutschland 01.06.2008 SÜßluDinenkleie, clutenfrei (FRALU-HULLS) 900 ko 31.12.2008
Deutschland 13.06.2008 Sumachbeere 198 ko 12.01.2009
Deutschland 17.06.2008 Liebstöckel, Blätter, netrocknet 120 kQ 16.01.2009
Deutschland 17.06.2008 Kerbel, aerebelt 160 ko 16.01.2009
Deutschland 20.06.2008 Bananenchips. qetrocknet, mit Henle 21 to 19.01.2009

Deutschland 01.07.2008 MolkenDroteinkonzentrat WPC 80-S 1.500 kQ 31.01.2009

Deutschland 01.07.2008 Rauchöl (Sonnenblumenöl) 4,2 kQ 31.01.2009

Ú Deutschland 03.07.2008 SUDer Red Palmolein 40 kQ . ··02.02.2009

Deutschland 20.07.2008 Revel-A-Flocken iPrifat 9838/ Prifex 300) 230 ka 19.02.2009
(' Granatapfel-Extrakt 2,2 kg
t Deutschland 21.07.2008 20.02.2009

3 lohvtosterolreiches Soja-Extrakt 3 ka

J " ~ Deutschland 09.09.2008 Inulin 37,5 ka ' 08.04.2009

Deutschland 09.09.2008 loflanzlicher Farbextrakt Exberrv aelb 6,67 ka 08.04.2009

Deutschland 09.09.2008 Kollaaenfolie 20.000 m 09.04.2009

Deutschland 09.09.2008 ~lllckn 1=t1~:Utør nøtrnr.km:l,t 20 ka 09.04.2009
.;. <~

:--\
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Safran

Belgien 14.06.2004 Buchweizen .- ..~
11.10.2008essentielles Zitrusöl 10 kgNorwegen 15.11.2007 Milchprotein, fermentiert 8 kg 22.09.2008NorwE!gen 16.11.2006 Weizen, Gluten 24 t 10.11.2008\,

Schweden 09.05.2008 Hopfen 250 kg
08.12.2008Röstmalzbier 190 kg

Schweden 11.02.2008 Malz 7,2 t 12.12.2008Schweden 13.05.2008 Glukosesirup 130 kg 13.12.2008
Piment

Schweden ¡ 12.05.2008 Senfpulver ¡ 138 kg ¡ 17.12.2008
Zwiebelpulver

Schweden 19.05.2008 Kartoffel, Faser 300'kQ 19.12.2008
Schweden 19.05.2008 Dunkel-Malz, ftOssig 331kg

19.12.2008Hopfen 5 kg
Schweden 23.05.2008 Malz 240kç¡ 23.12.2008Schweden 27.02.2008 Sirup 1.000 kç¡ 27.12.2008Schweden 27.02.2008 Dunkel-Malz, ftOssiç¡ 500 kç¡ 28.12.~008Schweden 01.06.2008 Haqelzucker 250 kç¡ 31".12.2008<~ Schweden 01.07.2008 Johannisbeere 1.800 kg

01.02.2009gehackte Mandeln 2.100 kg," Schweden 01.05.2008 Zucker, braun 200 kg 28.02.2009~
Schweden 06.08.2008 Kartoffel, Faser 10 t 05.03.2009

,
Schweden 04.06.2008 Safran 3 kç¡ 04.04.2009.r ,
Schweden 07.07.2008 essentielles Pfefferöl, schwarz 335 kg 07.05.2009Schweden 05.08.2008 Kartoffelstärke, Pulver 8.500 kg 04.06.2009Schweden 08.08.2008 Kartoffelstärke, Pulver 10t 07.06.2009

.;, > [Schweden 01.09.2008 Sirup 8 kg 30.06.2009
Schweden 01.10.2008 Braumalzl Backmalz 1.270 kg 01.08.2009

1 -[i [Schweden 28.01.2008 Knoblauch, Mus, gefroren 366 kg ?
Schweden 29.05.2008 Kartoffel, Faser 1.500 kg ?
Schweden 06.08.2008 Blutolasma zur Wurstherstellung 1.600 kg ?
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stellers: Anschrift der zuständigen Behörde:

Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung
Referat 512
Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

D-
Az:

,elefonnr.:
'~Iefax-Nr.:
'.mail-Adresse:
'nsprechpartnèr:

wird von der BLE ausgeful1f

Antrag auf Zulassung
der Verwendung einer Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs

gemäß Art. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 der Kommission
in der jeweils geltenden Fassung cO Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermitbeantrage ich, dass die unter Punkt 2 genannte Zutat bei der Aufbereitung von Erzeugnis-
ien des Art. 1 Abs,' 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (EWG-ÖKO-VO) gemäß
leren Art. 5 Abs. 3 Buchstabe b) und Art. 5 Abs. 5a Buchstabe b) in meinem Unternehmen ver-
wendetwerden darf.
¡

D Erstantrag (Genehmigungszeitraum maximal drei Monate)

D Folgeantrag zum Erstantrag vom 20
(Genehmigungszeitraum maximal sieben Monate)

D im Rahmen des 3. Folgeantrags zum Erstantrag vom 20_
beantrage ich die Aufnahme in Anhang VI Teil C

D Folgeantrag nach Aufnahmeantrag in Anhang VI Teil C zum Erstantrag vom .
_____ 20_ (Genehmigungszeitraum maximal sieben Monate)

Beantragte Zutat:

Bezeichnung in deutsch:

Bezeichnung in englisch:

botanische Bezeichnung (nur bei Pflanzen): -------

Die Zutat ist nachweislich landwirtschaftlichen Ursprungs. Gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe a)
der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 lege ich erforderlichenfalls den Nachweis für den landwirt-
schaftlichen Ursprung der Zutat in der Anlage Nr. __ vor.

Angaben über die

- genaue Beschreibung der Zutat,
- bestimmenden Qualitätsmerkmale,
_Art der Erzeugnisse für deren Herstellung die betreffende Zutat benötigt wird

sind in der Anlage Nr. __ in deutscher und englischer Sprache beigefügt.
~)-
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4) Benötigte Menge sowie Begründung dafür:

Herstellungsmenge des Fertigerzeugnisses:

Benötigte Menge der Zutat im Antragszeitraum:
Anteil der konventionellen Zutaten an den
landwirtschaftlichen Zutaten des Fertigerzeugnisses:

Anteil der beantragten Zutat an den konventionellen
Zutaten:

Die Berechnung der benötigten Menge der beantragten Zutat und die Begründung dafür erge-
ben sich aus der Anlage Nr. __ o c·

5) Bègründung der Mangelsituation und ihre vorausslchtñche Dauer:

Die Zutat ist nicht im Anhang VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 aufgenommen.

D Die Zutat ist bisher in der EG nicht zu beziehen, weder aus anderen Mitgliedsstaaten noch
durch Import aus Drittländem

D Die beantragte Zutat ist nicht in ausreichender Menge erhältlich

D Dié beantragte Zutat ist aufgrund eines vorübergehenden Mangels nicht verfügbar

D Sonstige Gründe:

D Diese Mangelsituation wird voraussichtlich bis (Monat/Jahr) andauern.

D Ein Ende der Mangelsituation ist nicht absehbar.

6) Nachweis der Mangelsituation

D Nachweis durch mindestens drei Lieferantenbescheinigungen (Anlage Nr. ->
Diese Lieferanten sind grundsätzlich daran interessiert mit der von mir benötigten Zutat als
Erzeugnis aus ökologischem Landbau zu handeln. Aus den Schreiben der Lieferanten geht
jedoch hervor, dass die Zutat als Erzeugnis aus ökologischem Landbau zur Zeit nicht er-
hältlich ist.

D Sonstige Nachweise (Belege sind ggf. als Anlage Nr. _ beizufügen)

7) Nachweis zur Gentechnikfreiheit

Auf Anfrage der BLE können folgende Nachweise vorgelegt werden, dass die beantragte Zutat
oder andere konventionelle Zutaten, die gemäß Anhang VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
verwendet werden dürfen, ohne Verwendung gentechnisch veränderter Organismen und/oder
von auf deren Grundlage hergestellter Erzeugnisse hergestellt wurden:

D Erklärung des Produzenten/Lieferanten

D
D

Qualifizierter Prüfbericht eines akkreditierten Prüflabors über eine Probenuntersuchunq
,\ ._.,.~ .>

Sonstige Nachweise: _~_~ __ ~ --'- _

"""lill



3
I Hiermit bestätige ich, dass die vorliegenden Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist
.bewusst, dass falsche Angaben zum Widerruf der unternehmensbezogenen Zulassung füh-
i ren können .
.'Mir ist bekannt, dass nach einer ersten vorläufigen Zulassung von maximal drei Monaten
¡eine Verlängerung der Zulassung für mein Unternehmen höchstens dreimal um jeweils sie-
i ben Monate möglich ist.
:Sei weiter andauernder Nichtverfügbarkeit aus ökologischem Landbau ist eine Verlängerung
der Zulassung nur noch möglich, wenn ein Antrag auf Aufnahme der beantragten Zutat in
die Liste des Anhangs VI Teil C der EWG-ÖKO-VO gestellt wurde und über diesen Antrag

,noch kein Beschluss nach dem Verfahren des Artikels 14 in Kraft getreten ist.

i
·Unterschrift _ Datum -_----

l,

I:

Ii
l'
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BESTÄTIGUNG

Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 ist es Aufgabe der zuständigen Behörde, die
Verwendung einer Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs zuzulassen, solange die Zutat noch nicht in
den Anhang VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 aufgenommen ist.

Voraussetzung ist der Nachweis durch den Verwender der Zutat, dass die Zutat in der EU nicht
oder nicht in ausreichender Menge in ökologischer Qualität (konform Artikel 6 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91) erzeugt wird oder aus einem Drittland gemäß Art. 11 EWG-ÖKO-VO importiert
werden kann.

Diese Bestätigung dient als Anlage für den Antrag auf Zulassung der Verwendung einer Zu-
tat landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel3 derVerordnung (EWG) Nr. 207/93.

Hiermit bestätigen wir dem Unternehmen- _

dass wir daran interessiert sind die Zutat in öko-
logischer Qualität (konform der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91) zu vertreiben, jedoch nach
unserer Marktkenntnis diese Zutat in ökologischer Qualität nicht verfügbar ist.

Und zwar (zutreffendes ist angekreuzt )

ç ist die Zutat bisher in der EG nicht zu beziehen, weder aus anderen Mitgliedsstaaten noch durch
Import aus Drittländern . O

ç ist ein Ende der Mangelsituation momentan nicht absehbar.

ç ist die Zutat aufgrund eines vorübergehenden Mangels aktuell nicht

verfügbar.

O

O

ç erwarten wir, dass die Zutat voraussichtlich wieder verfügbar

sein wird ab ~ __ ~~~--'-_~ __ ~ _ O

ç Sonstiges:,_~~ __ ~ ~_~ ~ __

Ort Datum Firmenstempel und Unterschrift
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OLG Frankfurt, 14. Zivilsenat, Beschluss vom 04.07.2007,14 W 51/07
_ Biosphären-Wasser

Tenor

Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der 2. Zivilkammer des
Landgerichts Fulda vom 31.05.2007 aufgehoben.

Gründe
1 Die Antragstellerin, ein Verein zur Förderung gewerblicher und selbständiger beruflicher
Interessen mit Antragsbefugnis gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG, nimmt die Antragsgegnerin
auf Unterlassung verschiedener Werbeaussagen in Anspruch. Die Antragsgegnerin
produziert und vertreibt Getränke. Ihr Mineralwasser ,,A-sprudel" bewirbt sie mit der
Bezeichnung "Das Biosphärenwasser", ihre Fruchtsaftgetränke, Schorlen und Limonaden mit
dem Zusatz "Mit dem Blosphärenwasser". Wegen des genauen Inhalts der Werbeanzeigen
wird auf die Anlagen K 1 bis K 5 (BI. 15 - 19 d. A.) sowie auf die Anlagen K 20, 21 '(BI. 110,
111 d. A.) verwiesen. Der Mineralbrunnen der Antragsgegnerin liegt in der 01, die als
UNESCO-Biosphärenreservat 01 ausgezeichnet ist (vgl. insoweit die Anlagen K 8 -10, BI.
39 - 43 d. A.).

Der Antragsgegnerin wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000
Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an dem

I Geschäftsführer der Antragsgegnerin, für jeden Fall der Zuwiderhandlung untersagt,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs "
für Mineralwasser mit der Bezeichnung "Das Biosphärenwasser", insbesondere wenn dies
geschieht wie in der Anlage K 1 und/oder in der Anlage K 2 und/oder in der Anlage K 19,
und/oder
für andere Getränke, insbesondere Fruchtsaftgetränke, insbesondere wenn dies geschieht
wie in der Anlage K 3, und/oder Schorlen, insbesondere wenn dies geschieht wie in der
Anlage K 4 und/oder in der Anlage K 20 und/oder Limonaden, insbesondere wenn dies
geschieht wie in der Anlage K 5, mit der Bezeichnung "mit dem Biosphärenwasser"
zu werben und/oder werben zu lassen.
Der weitergehende Antrag wird zurückgewiesen.

I Von den Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens haben die Antragsgegnerin 2/3 und
die Antragstellerin 1/3 zu tragen.
Der Streitwert für das einstweilige Verfügungsverfahren wird auf 30.000 Euro festgesetzt.

2 Ferner wirbt die Antragsgegnerin in Bayern, Thüringen und Hessen mit folgendem
Hörfunkspot: ,,(Männerstimme) Unglaublich schön und von einzigartigem ökologischen Wert-
das Biosphärenreservat 01. In der basaltnahen Tiefe dieser geschützten Landschaft
entspringt ein Wasser, das Seinesgleichen sucht - A-sprudel, das Biosphärenwasser
(Frauenstimme) außen Wasser, innen reich."

I
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3 Die Antragstellerin sieht hierin eine irreführende Werbung, weil mit dem Begriff
.Blosphärenwasser' suggeriert werde, dass es sich um ein besonderes Bio-Mineralwasser
handele, welches besser, gesünder und ökologischer sei als andere Mineralwasser, was
tatsächlich nicht der Fall sei. Mit der Werbeaussage "ein Wasser, das Seinesgleichen sucht",
beanspruche die Antragsgegnerin zudem eine tatsächlich nicht vorhandene Spltzenstellunç,
obwohl sich ihr Mineralwasser, wie sich aus diversen Tests ergebe, qualitativ nicht besser "
sei als andere Mineralwasser. .,

4 Die Antragstellerin hat beantragt,



5 der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung, wegen Dringlichkeit ohne
mündliche Verhandlung, bei Meidung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 250.000 Euro _
ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an dem
Geschäftsführer der Antragsgegnerin, für jeden Fall der Zuwiderhandlung kostenrechtlich zu
untersagen,

6 im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs

7 1. für Mineralwasser mit der Bezeichnung "Das Biosphärenwasser" , insbesondere wenn
dies geschieht wie in der Anlage K 1 und/oder in der Anlage K 2, und/oder für andere
Getränke, insbesondere Fruchtsaftgetränke, insbesondere wenn dies geschieht wie in der
Anlage K 3, und/oder Schorlen, insbesondere wenn dies geschieht wie in der Anlage K 4,
und/oder Limonaden, insbesondere wenn dies geschieht wie mit <ter Anlage K 5, mit der
Bezeichnung "Mit dem Biosphärenwasser"zu werberi und/oder w¡;¡rben zu lassen;

8 und/oder

9 2. für Mineralwasser mit der Aussage "ein Wasser, das Seinesgleichen sucht." zu werben
und/oder werben zu lassen. . .

10 Mit ihrer Schutzschrift vom 23.05.207 nebst Anlagen (BI. 66- 85) hat die Beklagte
behauptet, dass ihr Wasser bezogen auf Mineralstoff-, Spurenelemente- und
Rückstandsgehalte tatsächlich zur Spitzengruppe der Deutschen Mineralwässer zähle. Da
es aus dem Biosphärenreservat 01 stamme, könne es auch die Herkunftsbezeichnung
.Biosphärenwasser' führen.

11 Das Landgericht hat den Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstWeí/ígen Verfügung
durch Beschluss vom 31.05.2007 unter Festsetzung des Streitwertes auf 10.000 Euro
zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass es sich bei der Bezeichnung als
Biosphärenwasser um einen reinen Herkunftsbegriff handele, der zutreffend sei, weil das
Wasser tatsächlich aus dem Biosphärenreservat 01 stamme. Da die Begriffe "Bio" und
"Biosphäre" erkennbar unterschiedlich seien und im Übrigen auf das Biosphärenreservat 01
ausdrücklich hingewiesen wäre, liege eine Verwechslung mit einem Bio-Produkt im
klassischen Sinne nicht nahe. Gleiches gelte, soweit die Saftgetränke tatsächlich mit einem
Bio-Siegel beworben würden, weil sich dieses Siegel auf die verwendeten Säfte beziehe.

12 Der Slogan "Ein Wasser, das Seinesgleichen sucht", besitze keinen nach objektiven
Maßstäben nachprüfbaren Bedeutunqsinhalt, sondem lediglich eine subjektive Wertung und
stelle eine nichtssagende Anpreisung dar, die von den entsprechenden Verkehrskreisen als
solche auch erkannt werde. Außerdem habe die Antragstellerin nicht dargelegt, dass eine
etwaige Aussage, das Mineralwasser der Antragsgegnerin nehme eine Spitzenstellung ein,
falsch sei.

13 .Mitíhrer sofortigen Beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihre Anträge auf Erlass einer
einstweí/ígen Unterlassungsverfügung weiter, wobei sie ihren Antrag zu Ziffer 1. auf die
Anlage K 19 erweitert. Ferner rügt sie die Streitwertfestsetzung des Landgerichts und
erachtet eine Wertfestsetzung auf 30.000 Euro für angemessen. Sie ist der Auffassung bei
dem Begriff .Blosphârenwasser" handele es sich nicht um einen reinen Herkunñsbeçríñ,
Auch sei der Hinweis auf das Biosphärenreservat 01 in den Anzeiqen'rricht geeignet, den
Verbraucher hierin lediglich eine Herkunftsmitteilung sehen zu lassen-Vlelrnehr suggeriere
die Verwendung des Begriffs .Blosphärenwasser' den angesprochenen Verkehrskreisen, es
handele sich um ein Biomineralwasser. Entsprechendes ergebe sich ausden eíg~nen:
Presseerklärungen der Antragsgegnerin (K 14, K 15, BI. 56 und 57 d. A.) in welchem auf die
Vereinigung gleich zweier Bio-Aspekte in einem Getränk, nämlich das Biosphärenwasser
sowie den Bio-Apfelsaft, hingewiesen werde. Ebenso sei mit der Aussage "Ein Wasser, das
Seinesgleichen sucht", nicht nur eine allgemeine Anpreisung, sondern die Inanspruchnahme

. ~



einer Spitzenstellung verbunden. Eine solche habe die Beklagte, wie sich aus den
beigefügten Testunterlagen sowie der Mitteilung des Instituts B (Anlage K 24 - 26 BI. 117 -
129 d. A) aber nicht inne. Ferner hat die Antragstellerin ein Umfrageergebnis der C
vorgelegt, nach welchem die Mehrheit der Befragten mit dem Begriff .Blosphärenwasser" ein
Bioprodukt und nicht eine Herkunftsbezeichnung verbunden haben. Ebenso habe eine große
Anzahl der Befragten angenommen, die Aussage "Ein Wasser, das Seinesgleichen sucht"
beschreibe die Qualität eines Mineralwassers, an die kein Wettbewerber heranreiche.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Schriftsätze vom 18.06.2007 nebst Anlagen (BI. 87 -
129 d. A), vom 21.06.2007 nebst Anlagen (BI. 130 - 162 d. A) und vom 04.07.2007 nebst
Anlagen (BI. 209 - 252) verwiesen.

14 Die sofortige Beschwerde der Antragstellerin gegen die Zurückweisung ihres Antrages
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sowie die gegen dié Streitwertfestsetzung
gerichtete Beschwerde ist statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt worden, mithin
zulässig. In der Sache hat sie teilweise Erfolg.

15 Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist gemäß § 12 UWG zulässig. Der
Antragstellerin steht gegen die Antragsgegnerin aus den §§ 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 2, 3
in Verbindung mit § 5 UWG ein Anspruch auf Unterlassung der Werbung mit der
Bezeichnung ihres Mineralwassers als .Biosphärenwasser" entsprechend ihrem im
Beschwerdeverfahren erweiterten Antrag zu Ziffer 1 zu. Entgegen der Auffassung des
Landgerichts ist hierin nicht lediglich eine (zutreffende) Herkunftsbezeichnung zu sehen.
Vielmehr handelt es sich bei der Bezeichnung des Mineralwassers als Biosphärenwasser
zugleich um eine irreführende Qualitätsaussage. Dies gilt gleichermaßen für die Werbung, in
welcher zusätzlich auf Herkunft des Mineralwassers aus dem Biosphärenreservat 01
hingewiesen wird (K 21 (BI. 111 R.) und K 1 - 5 (BI. 15 - 19) sowie für die Anzeige, in
welcher die Herkunftsangabe nicht ersichtlich ist (Anlage K 20, BI. 110 d. A). Mit dem Begriff
.Blosphärenwasser" wird die Herkunftsregion gerade nicht beschrieben, weil von deren
Bezeichnung als .Biosphärenreservat 01" lediglich der Wortteil "Biosphäre" wiedergegeben
wird. Dieser Wort!eil enthält keinerlei Hinweis auf das Herkunftsgebiet, nämlich das
Bioreservat 01, sondern bezieht sich - worauf die Antragstellerin zu Recht hinweist - seiner
eigentlichen Wortbedeutung nach auf die Gesarntheit des von Lebewesen besiedelten Teils
der Erde und ist damit als Herkunftsangabe vollkommen nichtssagend, weil dies für jedes
Mineralwasser gilt. Auch durch den in einigen Anzeigen verwendeten Zusatz "aus dem
Biosphärenreservat 01" erhält die Bezeichnung als .Biosphårenwasser' nicht die Bedeutung
einer Herkunftsbezeichnung. Als reine Herkunftsmitteilung hätte der Zusatz "aus dem
Biosphärenreservat 01" ausgereicht. Mit der zusätzlichen Bezeichnung des Mineralwassers
als .Blosphärenwasser' wird für die angesprochenen Verkehrskreise darüber hinaus zum
Ausdruck gebracht, dass es sich hierbei um ein Wasser besonderer Qualität handele.

16 Maßgeblich für die Beurteilung einer Werbeaussage ist, wie der angesprochene
Verkehrskreis die beanstandete Werbung versteht. Geht es - wie vorliegend - um Waren
des täglichen Lebens kann der Senat aus eigenem Erfahrungswissen beurteilen, wie der
Werbeslogan von den in Betracht kommenden Verkehrskreisen aufgefasst wird (vgl. BGH
Urteil vom 03.05.2001 - I ZR 318/98 - GRUR 2002, 182, zitiert nach juris). Der ZusatzBlo-,
bei der Lebensmittelbezeichnung oder -werbung bringt gegenüber dem Verbraucher zum
Ausdruck, es handele sich um ein Produkt, das nach den Grundsätzen des ökologischen
Anbaus gewonnen ist oder aus entsprechend gewonnen Rohstoffen besteht und/oder im
Wesentlichen frei von Rückständen oder Schadstoffen ist, und sich hierdurch von
herkömmlich produzierten Lebensmitteln gleicher Art unterscheidet, insbesondere gesünder
als diese ist. Obwohl staatlich anerkannte Mineralwässer grundsätzlich ursprünglich relrrseln
müssen und insoweit denselben Anforderungen unterliegen, suggeriert der Zusatz "Bio" im,
Zusammenhang mit einem Mineralwasser dem Verbraucher, es handele sich um ein ',' ,
besonders reines Naturprodukt, welches sich von herkömmlichen ebenfalls anerkannten
Mineralwässern dadurch unterscheidet, dass es im Gegensatz zu diesen eine besonders
gesunde ökologische Beschaffenheit '.



ø

17 Eine Einschränkung dieses Eindrucks wird auch nicht durch den Begriff ,,-sphären"
erreicht. Vielmehr weist die Bezeichnung als .Biosphärenmineralwasser' darauf hin, dass
das Mineralwasser in einem Gebiet gefördert wird, welches besondere ökologische
Anforderungen erfüllt, die sich wiederum auf die Qualität des Wassers auswirken. Denn der'
Begriff "Bio" wird in Verbindung mit Lebensmitteln nicht in seinem ursprünglichen Sinn
sondern als besonders gesund, aus einem ungestörten Haushalt der Natur stammend,
aufgefasst. Der Begriff "Bio" wird von Verbrauchern mit Lebensmitteln in Verbindung
gebracht, die im Gegensatz zu herkömmlichen Lebensmitteln ganz besonders gesund und'
ökologisch sind und entsprechend kontrolliert werden. Diese Einschätzung des Senats wird'
durch die von der Antragstellerin zur Akte gereichten Umfrageergebnisse bestätigt. Hiernac'
haben die Befragten den Begriff .Biosphârenwasser' bei den Spontannennungen
mehrheitlich als Qualitätsbezeichnung eingeschätzt. Soweit bei der Auswahlfrage 2. 67,4%
bzw. 52,4% der Herkunftsaussage zugestimmt haben, "steht dies der vorgenannten
Auslegung, die Bezeichnung als .Biosphärenwasser' stel/e für den Verbraucher ein
Qualitätsmerkmal dar, nicht entgegen, weil sich Herkunftsvermutungen und
Qualitätseinschätzungen in diesem Fall nicht ausschlossen. Es waren Mehrfachnennungen:
möglich, wobei 57,9 % bzw. 55,6% der Bioproduktaussage und 56,7% bzw. 48,9% jedenfal/
der Aussage, es stehe für ein Mehr an Qualität im Vergleich zu übrigen Mineralwässern,¡
zugestimmt haben'j

18 Dem gegenüber bieten für die von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservate ••
keine Anhaltspunkte für eine besondere ökologische Qualität der dort geförderten
Mineralwässer. Nach den Vorgaben der UNESCO sind nicht ausschließlich wertvolle
Ökosysteme geschützt; vielmehr machen die für den Umwelt- und Naturschutz besonders I

wichtigen Flächen nur einen geringen Flächenanteil aus, im Biosphärenreservat 01 lediglicH!
42 Quadratkilometer von insgesamt 1850 Quadratkilometern. Etwas anderes ergibt sich 11
auch nicht aus dem von der Antragsgegnerin eingereichten Gutachten der D GmbH vomi'
06.05.2007. In diesem wird betreffend die Qualität des Mineralswassers der Antragsgegnerili
lediglich festgehalten, dass ausweislich der Zulassungsanalyse des Instituts B aus dem i

Jahre 2004 keinerlei Stoffe, die auf eine durch Menschen verursachte Beeinflussung des
Wassers hinweisen könnten, nachzuweisen seien. Diese Anforderungen gelten indes für
jedes amtlich anerkannte natürliche Mineralwasser, so dass hieraus die Hervorhebung als
.Blosphärenmlneralswasser" und damit als besonders gesundes und natürliches
Mineralwasser im Verhältnis zu sonstigen Mineralwässern nich.t gerechtfertigt ist.

19 Unbegründet ist die sofortige Beschwerde, soweit die Antragstellerin zusätzlich eine i:
Untersagung der Aussage "Ein Wasser, das Seinesgleichen sucht." begehrt. Die Zulässigkeii
einer Spitzen- oder AI/einstellungsbehauptung setzt nach der Rechtsprechung des III

Bundesgerichtshofs voraus, dass die Werbebehauptung wahr ist, der Werbende einen :
deutlichen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern vorzuweisen hat und der Vorsprung i,
eine Aussicht auf eine gewisse Stetigkeit bietet. Nicht dem Irreführungsgebot unterfallen '
hingegen reklamehafte Übertreibungen und reine Werturteile. Maßgebend für die Beurteilun¡'
der Werbeaussage ist, wie der angesprochene Verkehr die beanstandete Werbung vørsteht]
(BGH Urteil vom 03.05.2001 a.a.O.). Auch insoweit kann der Senat selbst beurteilen, wie deli
Werbeslogan aufgefasst wird, weil es sich um ein Lebensmittel des täglichen Bedarfs ii
handelt. Insofern ist dem Landgericht in seiner Beurteilung zuzustimmen, dass es sich
lediglich um eine subjektive Wertung ohne Bezug auf objektiv überprüfbare Kriterien handelt:
Mit dieser Aussage bringt die Antragsgegnerin lediglich zum Ausdruck, dass sie von der
Qualität ihres Produkts überzeugt sei und einen Vergleich.mit Konkurrenzprodukten nicht
scheue. Die in dieser Aussage enthaltene Bewertung, das Mlneralwasser der
Antragsgegnerin sei nicht zu übertreffen, entzieht sich weitçehendeiner objektiven , :i
Nachprüfbarkeit. Welche Anforderungen ein Mineralwasser nach der'Auffassung des I
angesprochenen Verbrauchers erfüllen muss, um unübertroffen zu sein, hängt in erster Liniel
von den individuel/en Bedürfnissen und insbesondere dem Geschmack des Einzelnen ab. '
Auch der durchschnittlich informierte und verständige Durchschnittsverbraucher kann '[!i

I
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Kennen,dass es sich nicht objektiv und generell für eine Vielzahl von Menschen feststellen
':st welches Mineralwasser unübertroffen ist. An dieser Einschätzung vermag auch das
~f¡ageergebnis nichts zu ändern. Soweit die Verbraucher den Slogan als
~alitätseinschätzung aufgefasst haben, ist hiermit keine Vorstellung verbunden, diese
~alitätseinschätzung beziehe sich auf ein oder mehrere objektiv überprüfbare
;igenschaften des Mineralwassers.

,

i Eine abweichende Beurteilung käme nur für den Fall in Betracht, dass die mit dem
Jsspruch in Anspruch genommene nSpitzenstellung" sich auf konkrete und objektiv
øerprüfbare Umstände, wie etwa die Reinheit des Mineralwassers, bezöge. Für diesen Fall
äredie Aussage im Zusammenhang mit ihrem konkreten Bezug zu unterlassen, falls sie
ith als unrichtig herausstellte. Soweit dies in Verbindung mit der Verwendung des Begriffs
Biosphärenwasser" nach den vorstehenden Ausführungen lrn'Hinbllck auf eine besondere
aturreinheit des Mineralwassers der Antragsgegnerin in Betracht kornrnén könnte, wird die
Ögliche Irreführung bereits mit der Untersagung der Verwendung des Begriffs
Biosphärenwasser" beseitigt. Eine isolierte Untersagung des Slogans "Ein Wasser, das
einesgleichen sucht" ist nicht erforderlich.

l Begründet ist auch die Streitwertbeschwerdé. Gemäß § 12 Abs. 4 UWG in Verbindung
it § 3 ZPO ist der Streitwert nach billigem Ermessen anhand des wirtschaftlichen

ffiteressesder Klägerin an einer Verhinderung künftiger Verstöße festzusetzen, wobei Art
hdUmfang der Sache streitwertmindernd berücksichtigt werden können. Eine Bindung an
ievon der Antraçsteäerln geäußerten Vorstellungen besteht nicht. Unter Berücksichtigung
kr möglichen Auswirkungen der zu beanstandenden Werbung für mögliche Mitbewerber
bwie Umfangs der Sache und des Umstandes, dass es sich um ein einstweiliges
~erfügungsverfahren handelt, erachtet der Senat einen Streitwert von 30.000 Euro für
,ngemessen.

2 Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
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Bayerisches Verwaltungsgericht Munchen '"

Im Namen des Volkes

ªer Verwaltungsstreitsache

- Klägerin-

gegen

'istaat Bayern,
e,teten durch:
a~erischeLandesanstalt für Landwirtschaft,

- Beklagter -

wegen

I~'sstdas Bayerische Verwaltungsgericht München, 18. Kammer,
I(ch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Ettlinger,
ie.'Richterinam Verwaltungsgericht Hueber,
em'Richter am Verwaltungsgericht Höger,
le¡ehrenamtliche Richterin Braun,
e~hrenamtliche Richterin Anhalt,

am 25. Juni 2008
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folgendes

Urteil:

L Ziffer 5. Sätze 2 und 3 des Bescheides der Baye_~r.ILiialllnlid.elils-,
anstalt für Landwirtschaft vom 4. Mai 2004 •• 1II1i11 und Ziffer 1.1 des Widerspruchsbescheids vom
14. September 2006 werden aufgehoben.

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-
tung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags
abwel'\tlen, wenn nichtdie Klägerin vorher Sicherheit in glei-5cher Höhe leistet. 'i .

Tatbestand:

Die Klägenn ist kraft Beleihung als EG-Öko-Kontrollstelle tätig ..Die Partelen streiten

um eine im Zuge der Beleihung getroffene Haftungsregelung für Schäden, die die
Klägerin in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Dritten zufügt.
j' :;; •

Die Klägerin ist deutschlandweit im Bereich der Zertifizierung im ökologischen Land-

bau tätig. Dabei prüft sie landwirtschaftliche Unternehmen und Verarbeitungsbetriebe

auf die Einhaltung der Standards des ökologischen Landbaus und zertifiziert Bioware

aus Drittländern. Die Klägerin ist auch für Bayern als KontrollsteIle von der Bundes-

anstalt fOr Landwirtschaft grundsätzlich zugelassen und Obte hier ihre Kontrolltätigkeit

zuletzt aufgrund einer bis 31. Dezember 2003 befristeten Beleihung aus.

Ende 2003 trat die Klägerin mit der Bayer. Landesanstaft für Landwirtschaft des Be-

klagten wegen einer Verlängerung der Beleihung in Kontakt. 'Nach mehreren Ab-

stimmungsgesprächen zwischen den Parteien beantragte die Kläçerln sq~li,eßIiç;hih-

re Beleihung mit schriftlichem Antrag vom 21. April 2004 in der Weise, dass nur be-
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stimmte, positiv bezeichnete Aufgabenbereiche, die nach der Verordnung (EWG)

2092/91 auf private KontrollsteIlen übertragungsfähig sind, übertragen werden und

lediglich hilfsweise eine Übertragung in weitergehendem bzw. im maximalem Umfang
begehrt werde.

Mit zwei Bescheiden vom 4. Mai 2004 lehnte der Beklagte den

auf einzelne Vollzugsaufgaben beschränkten Antrag bzw. den Antrag auf DurchfOh-

rung von Vollzugsaufgaben. unter Ausschlus,sderRegelung der LMBek des Staats-

ministeriums für Landwirtschaft und Forsten vom 7. November 2003 ab. Mit weiterem

Bescheid vom 4. Mai 2004 erteilte der Beklagte der Klägerin ei-

ne Beleihung im (nur hilfsweise begehrten) weitestgéhenden Umfang. Ziffer 5. des

Bescheids enthält eine Nebenbestimmung wie folgt:

"Der Freistaat Bayern übernimmt keine Haftung für Schäden, die der KontrollsteIle

oder deren ErfOliungsgehilfen in Wahrnehmung ihrer Auf¡;¡abenentstehen. Bei Schä-

den, die. die KontrollsteIle in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Dritten zufOgt. hat die

KontrollsteIle - sofern sie in Anspruch genommen wird - keinen Ausgleichsanspruch

gegen den Freistaat Bayern. Wird der Freistaat Bayern in Anspruch genommen, hat

die KontrollsteIle diesen von der Haftung freizustellen. Der Abschluss einer ange-

messenen Haftpflichtversicherung oder die Bildung ausreichender Rücklagenist da-
her fOr die Dauer der Beleihung nachzuweisen."

Mit Telefax ihres Bevollmächtigten vom 7. Juni 2004 erhob die Klägerin Widerspruch

gegen die Bescheide vom 4. Mai 2004 mit dem Ziel einer Beleihung nur im begrenz-

ten Umfang entsprechend der AntragsteIlung. Mit WidersprUChsbescheid vom 14.

September 2006, versandt am 20. September 2006, ergänzte der Beklagte die o.g.

Nebenbestimmung in Ziffer 5. des Bescheids vom 4. Mai 2004 wie folgt:

In Nr. 5 wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt: "Die Haftung der Kon-

trolIsteflen greift gegenüber geschädigten Dritten dann nicht. wenn das~sctiädigende

Ereignis durch die Umsetzung einer Weisung der Landesanstalt entetanëen ist." .
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Hinsichtlich des sachlichen Umfangs der Beleihung wurde der Widerspruch zurück-

gewiesen.

Mit Telefax vom 23. Oktober 2006 erhob der Kläg~rbevollmächtigte

Klage

wegen der vorgenommenen Beleihung. zum Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-

chen ••••••
Der Widerspruchsbescheid sei am 21. September 2006 zugestellt worden. Mit der

Klage werde der ursprünglich gestellte Hauptantrag und die Aufhebung einzelner

Nebenbestimmungen des beleihenden Verwaltungsakts weiterverfolgt.

Mit weiterem Schriftsatz vom 4. April 2007 begründete der Klägerbevollmächtigte die

Klage im Einzelnen. Zu Ziffer 5. des Bescheids vom 4. Mai

2004 wurde ausgeführt, dass die Oberwälzung der Haftung auf die Klägerin rechts-

widrig sei und sie in ihren grundrechtlich geschützten Rechten verletze. Die Haf-

tungsfreizeichnung des Beklagten verstoße gegen die in Art. 34 GG festgelegten

Haftungsgarantien des Staates. Die Klägerin sei im Vollzug der i!:lr übertragenen

Aufgaben als KontrollsteIle nach der EG-Öko-Verordnung mit der Ausübung von Ho-

heitsgewaltbeauftragt und damit als Amtsträger und Beamter im haftungsrechtlichen

Sinne des § 839 BGB l.Vrn. Art. 34 Satz 1 GG anzusehen. Die Klägerin sei mit dem

Erlass von Verwaltungsakten beauftragt und auch in kritischen Fällen nach den Vor-

stellungen des Beklagten selbst fOr den Erlass von belastenden Verwaltungsakten

zuständig~ Der Entzug des Konformitätsvermerkes und die zeitweilige Untersagung

der Vermarktung von Produkten treffe den produzierenden Landwirt in teils existenz-

gefährdendem Ausmaß. Meist seien von einem Vermarktungsverbot ganze Ernten,

Aufzuchten oder Produktsparten betroffen. Auch der Verlust VOn Fôrdergeldern kön-

ne mit einer solchen Maßnahme einhergehen. Den beliehenen'Unternehmen. sei es

nicht zuzumuten, die gänzliche Haftung fOr diese Maßnahmen zu·über6~hmer.1, so-
~:; .. ~' -~ .:,'

.::;k
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l

fern es sich bei einem möglichen Verschulden nicht um Vorsatz oder grobe Fahrläs-

sigkeit handele. Im Falle einer Schadensverursachung durch ein beliehenes Unter-

nehmen in Ausübung von Hoheitsgewa/t sei eine Amtshaftung gemäß § 839 BGB

i.V.m. Art. 34 GG gegeben mit der Folge der Haftungedes beklagten Freistaats Bay-

ern. Die Übertragung oder der Ausschluss der Amtshaftung känÍ'le nur aufgrund ei-

nes Gesetzes geschehen. Art. 34 Satz 1 GG beinhalten zwar keinen ausdrücklichen

Gesetzesvorbehalt; Rechtsprechung und herrschende Lehre ging!3njedoch aufgrund

der Formulierung hiervor aus. Die LMBek sei lediglich eine ministerielle Bekanntma-

chung ohne Gesetzes- oder Verordnungscharakter und könne fa/glich nicht als

Rechtsgrundlage für die Übertragung der Amtshaftung herangezogen werden. Díe

verfassungswidrige Abwälzung der Staatshaftung auf die Klägerin verletze diese in

ihrem Recht auf Schutz vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme durch den Beklag-

ten. Die Limitierung der Haftung bei Beamten im haftungsrechtlichen Sinne nach

Art. 34 Abs. 2 GG beruhe zum einen auf dem Gedanken, deren Entschlussfähigkeit

und Entschlussfreudigkeit, insbesondere bei Eilmaßnahmen, zu fördern und zum an-

deren auf dem Gebot der Fürsorge gegenüber den öffentlich Bediensteten. Gerade

die erste Überlegung sei auch im vorliegenden Fall maßgeblich. Entgegen der Be-

hauptung des Beklagten sehe §4 Abs. 1 Nr. 1 ÖlG l.V.m. Art. 9 Abs. 5 und Abs. 11

EG-Öko-VO i.Vm. der Norm EN 45011, dort Ordnungspunkt 4.2.h, keine Überwä/-

zung der Staatshaftung auf die K/ägerin vor. /n dieser Regelung sei weder das Maß

der Haftung, noch der Umfang der Haftung geregelt. Da in Übereinstimmung mit den

grundgesetzlichen Regelungen eine Innenhaftung der Klägerin nur für Vorsatz und

grobe Fahrlässigkeit in Betracht komme, gelte die Regelung der Nr. 4.2.h der Norm

EN 45011 im Zweifel fOr diese Haftung sowie für die sonstige privatrechtliche Haftung

der Zertifizierungsstel/e im nicht hoheitlichen Bereich. Eine anderweitige Norm, die

eine Überwälzung der Staatshaftung auf die Klägerin gestatte, sei nicht ersichtlich.

2007
Demgegenüber beantragte der Beklagte in seiner Klageerwiderung "OVem24. April

"~
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Klageabweisung.

Zur fraglichen Haftungsregelung wurde ausgeführt, dass hiermit eine zulässige Aus-

nahme vom Grundsatz der Staatshaftung geschaffep worden sei, die auch dem Ge-

s~tzesvorbehalt genüge. Die Ausführungen der Kläg.erinzur Haftung Obersähen den

Umstand, dass die Klägerin gegenüber den Unternehmen, denen gegenüber sie im

Rahmen der Beleihung hoheitlich tätig werde, letztlich aufgrund eines geschlossenen

prívatrechtllchen Vertrags tätig sei. Es I?esteheaber kein Monopol einer Kontrollsteile

in Bezug auf die Ausübung ihrer Tätigkeit, vielmehr hätten die landwirtschaftlichen

Unternehmen eine Wahlmöglichkeit, welche KontrollsteIle ihnen gegenüber tätig

werden solle. Es bestünden somit zwischen deni kontrollierten Unternehmen und der

Klägerin privatrechtliche Vertragsverhältnisse. Nr. 4.2.h der EN 45011 spreche zwar

nur davon, dass entsprechende Festlegungen getroffen werden müssten, um die

Haftung übernehmen zu können, doch werde dies durch Art. 9 Abs. 11 EG-Öko-VO

zur Rechtspflicht. Die Vorschrift verlange die Erfüllung der Bedingungen der Norm

und damit der Übernahme der Haftung, nicht bloß entsprechende innerorganisatori-

sche Maßnahmen. Letztlich werde die Klägerin dieser Pflicht nur durch Abschluss ej-

ner entsprechenden Haftpflichtversicherung nachkommen können. Die Vorschrift des

Art.9 Abs. 11 EG-Öko-VO könne nicht anders ausgelegt werden als, dahingehend,

dass die Staatshaftung zu Gunsten einer ausreichend zu gewährleistenden Haftung

seitens der KontrollsteIlen eingeschränkt werde. EssoIle der Sache nach eine mögli-

che Haftung der Klägerin im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit garantiert werden,

so dass eine Staatshaftung denklogisch ausgeschlossen sei. Mit den durch die Kon-

trollstellen zu treffenden Festlegungen taufe ein Unternehmen, dem gegenüber eine

Schadensersatzpflicht auslösende Handlung begangen wurde, nicht Gefahr - wie

auch bei der Staatshaftung - den Schaden nicht ersetzt zu bekommen.

Am 16. Mai 2007 fand der Termin der mündlichen Verhandlung -statt, Nach Erörte-

rung der Sach- und Rechtslage wurde das Verfahren vertagt. s-, .~

•.::;!;.
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Mit Bescheid des Beklagten vom 16. Juli 2007 änderte dieser die angefochtenen Be-

scheide vom 4. Mai 2004 in einzelnen Regelungen ab.

Auf Nachfrage des Gerichts erklärten sichdie Parteien mit,~iner Entscheidung unter

Verzicht,auf die Durchführung einer weiteren mündlichen Verhandlung-einverstanden

(Schriftsatz des Beklagten vom 19.7.2007 und der Klägerin vom 14.8.2007). Mit

Schriftsatz des Klägerbevollmächtigten vom 17. Oktober 2007 wurde das Verfahren

insoweit für erledigt erklärt, als Streit über de.n Umfang der Beleihung bestand und

um Fortsetzung des Verfahrens zur Frage der Haftungsfreistellung gebeten. Nach

Zustimmung durch den Beklagten wurde das Verfahren M 18 K 06.3990 eingestellt

und, soweit die Aufhebung von Ziffer 5. des Bescheids des Beklagten vom 4. Mai

2004 egehrt wird, abgetrennt und unter dem vorliegenden Ak-
tenzeichen fortgeführt.

Mit Schriftsatz des Klägerbevollmächtigten vom 18. Juni 2008 wurde klargestellt,

dass Ziffer 5. des Bescheids vom 4. Mai 2004 (Az. IEM-6-7675.2.1) insoweit nicht.

angefochten werde, als dort Schäden der KontrollsteIle oder deren Erfüllungsge/:lilfen
angesprochen sind.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Einzelnen und des Sachverhalts im Übrigen

wird auf den Inhalt der Gerichts- und der beig~zogenen Behördenakten Bezug ge-
nommen.

"',".'

EntscheidungsgrDnde:

Mit Einverständnis der Parteien konnte die vorliegende Entscheidung ohne (weitere)
mündliche Verhandlung ergehen.
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Gegenstand der Klage ist allein noch die in Ziffer 5. des Bescheids vom 4. Mai 2004

••••••• getroffene Haftungsregelung für Schäden, die die KontrollsteIfe

in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Dritten zufügt in der Fassung des Widerspruchsbe-

scheids vom 14. September 2006.

Die hierauf bezogene Anfechtungsklage ist zulässig. Die angefochtene Regelung

stellt eine gegenüber dem gewährenden Verwaltungsakt (der Beleihung) getrennt an-

fechtbare Nebenbestimmung dar, § 36.BayVwVfG.

Die Klage hat auch in der Sache Erfolg. Die fragliche Regelung ist rechtswidrig und

verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Die angefochtene Regelung trifft für die Tätigkeit der Klägerin im Rahmen der Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben als KontrollsteIle in Form eine beliehenen Unternehmers ei-

ne von den gesetzlichen Vorschrift abweichende Regelung der Staatshaftung zu ih-

ren Lasten. Hierfür fehlt es an einer ausreichenden Rechtsgrundlage.

Der Klägerin wurden umfassende Aufgaben als KontrollsteIle im Rahmen eines Kon-

trollsystems gemäß Art. 8 ff. der Verordnung (EWG) 2092/91 über del) ökologischen

Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnis-

se und Lebensmittel vom Beklagten im~Wege der Beleihung Obertragen (vgl. hierzu

auch Art. 27 ff. der Verordnung (EG) 834/2007). Rechtsgrundlage fOr die Beleihung

ist.§ 2 Abs. 3, Abs. 1 ÖLG i.V.m. § 11 der Verordnung zur Ausführung von Verord-

nungen der Europäischen' Gemeinschaft im Geschäftsbereich des Bayerischen

Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten (EG-Ausführungsverordnung-

Landwirtschaft/AV-EG-LF) vom 8. April 2003. Die mit der Beleihung übertragenen

Aufgaben sind jedenfalls dann, wenn es um 'Maßnahmen gegenüber den kontrollier-

ten Unternehmen bei Unregelmäßigkeiten geht, hoheitlicher Art (BayVGH Urteil vom

19.12.200519 N 04.1774, BVerwG Beschluss vom 13.6.2006 3'BN 1/06, [eteeher- .

chiert bei juris). ,', ~

I____I
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Ohne die hier angefochtene Regelung gilt für die Haftung für Schäden, die die Kläge-

rin als KontrollsteIle Dritten zufügt, folgendes: Soweit ein konkreter Mitarbeiter der

KontrollsteIle hoheitlich handelt, ist er Beamter im haftungsrechtliChen Sinne, der im .

Ausgangspunkt gemäß § 839 BGB bei einer Amtspflichtve!letzung Dritten gegenüber

persönlich haftet. Allerdings greifthieran anknüpfend Art. 34 GG ein, der eine haf-

tunqsverlaqernde Norm darstellt und die Ansteâunqskörperschatt unter Ausschluss

der Haftung des Beamten im haftungsrechtlichen Sinne selbst Haftungssubjekt wer-

den lässt (BVerfG Urteil vom 19.10.1982, 2 ~vF 1/81, Prinzip der mittelbaren Staats"

haftung). Die Möglichkeit der Anstellungskörperschaft, im Innenverhältnis gegenüber

dem handelnden Mitarbeiter persönlich Rückgriff zu nehmen, wird gemäß Art. 34

Satz 2 GG auf Fälle vorliegenden Vorsatzes bzw. grober Fahrlässigkeit beschränkt.

Soweit die KontrollsteIle dagegen privatrechtlich handelt, greift eine Haftungsverlage-

rung auf die Anstellungskörperschaft nicht ein und es verbleibt bei der zivilrechtlichen

Haftung des konkreten Mitarbeiters der KontrollsteIle (BGH Urteil vom 17.2.2004, VI

ZR 39/03).

Vor dem Hintergrund dieser Situation hat die angefochtene Regelung ausschließlich

Relevanz für hoheitliche Handlungen der KontrollsteIle, da sie bei prívatrechtnchen

Handlungen nichts abweichendes gegenüber denohnehin geltenden gesetzlichen

Regelungen vorgibt. Im Fall hoheitlicher Handlungen der KontrollsteIle soll die ange-

fochtene Regelung eine Haftung des Beklagten als Beleihender und damit als Quasi-

Anstellungskörperschaft abweichend von der vorstehend dargestellten Gesetzeslage

zu Lasten der Klägerin ausschließen.

Hierfür fehlt es an einer ausreichenden Rechtsgrundlage. Denn, obwohl das System

der unmittelbaren Staatshaftung - wie die Formulierung der "grundsätzlichen" Ver-

antwortlichkeit der Anstellungskörperschaft als Rechtsfolge in Art. 34: Satz 1 GG

zeigt - nicht als "lückenloses Prinzip" ausgestaltet ist (BVerfG vom, 19.1 O.198?,~.

a.a.O.), stehen ausnahmsweise zulässige abweichende Regelungen unter.cernVor-" ,_
_ ._'.'
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behalt einer ausdrLlcklichen gesetzlichen Ermächtigung (BGH vom 17.5.1973 III ZR

68171; BGH vom 7.7.1983 III ZR 119/82; BGH vom 21.6.2007 III ZR 177106). Eine
solche fehlt hier.

Di,e Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums. für Landwirtschaft und Forsten

vom 7. November 2003 (LMBek), die unter Ziffer 3.1.4 eine entsprechende Formulie-

rung zur hier angefochtenen Regelung des Ausschlusses der Staatshaftung enthält,

hat nicht Gesetzesqualitäl. Die gesetzliche Grundlage für die Beleihung der Kontroll-

steIlen in § 2 Abs. 3 ÖlG LV.m. § 11 AV-EG-LF spricht die Frage einer abweichen-

den Regelung der Staatshaftung in keiner Weise an.

Schließlich liegt eine hinreichende gesetzliche Ermächtigung auch nicht in der Ver-

weisung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 ÖlG auf Art. 9 Abs. 11 der Verordnung (EWG)

2092/91, der wiederum vorgibt, dass die zugelassenen Kontrollsteilen die Bedingun-

gen der Norm EN 45011 zu erfüllen haben, mithin auch die dortige Ziffer 4.2.h, wo-

nach eine Zertifizierungsstelle entsprechende Festlegungen zu treffen hat, um die

Haftung für ihre Tatigkeiten übernehmen zu können.

Denn unabhängig von der Frage nach der Gesetzgebungskompetenz für eine abwei-

chende Regelung bei Staatshaftung (vgl. hierzu allgemein BVerfG vom 19.10.1982,

a.a.O.) führt die vorgenannte Verweisungskette nicht zu einer Regelung der Staats-

haftung. Art. 9 Abs. 11 der Verordnung (EWG) 2092/91 (bzw. Art. 27 Abs. 5(c) der

Verordnung (EG) 2007/834 LV.m. Art. 5 Abs. 2c der Verordnung (EG) 882/2004) be-

zweckt mit der Vorgabe zur Einhaltung der Norm EN 45011 seitens der KontrollsteI-

len, dass diese organisatorisch außerhalb der Staatsverwaltung stehenden Stellen,

gewisse (Qualitäts-)Standards einhalten. Der europäische Verordnungsgeber, wie

auch der Normgeber der EN 45011, hat die genannten Regelungen zum Schutz und

im Interesse der Nutzer von Zertifizierungssystemen erlassen und~damit die Rechts-

beziehungen zwischen Zertifizierungsstelle und den Nutzern von'Zertifizi~rungssys-

temen gestaltet. In organisatorischer Hinsicht soll durch Ziffer 4.2.h der ENA~01\im
~" .
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Interesse der Nutzet von Zertifizierungssystemen sichergestellt werden, dass Zertifi-

zierungsstellen Vorsorge fOr gegen sie gerichtete Haftungsansprüche zu treffen ha-

ben. Die (nationale) Besonderheit, dass die Zertifizierungsstelle aufgrund einer Be-

leihung in Rechtsbeziehungen zum Staat stehen könnte, hatte der Normgeber offen-

sichtlich ebenso wenig vor Augen, wie er zu dem diesbezüglichen, Verhältnis eine

rechtsgestaltende Regelung treffen wollte. Insoweit ergibt sich weder aus dem Wort-

laut, noch aus der systematischen Konstellation der fraglichen Normen, dass eine

Regelung zur Staatshaftung getroffen werd~m sollte. Ist jedoch ein entsprechender

Erklärungsinhalt nicht feststellbar, fehlt es an einer ausreichenden gesetzlichen

Grundlage für die streitgegenständliche Haftungsregelung.

Der Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. Der

Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO LV.m. §§ 709

ff. ZPO. Mangels Vorliegens der Voraussetzungen der §§ 124a Abs. 1, 124 Abs. 2

Nm. 3 und 4 VwGO war oie BerUfung nicht zuzulassen.

WÖRNER & PARTNER
Rechlsanwälte und vereidigte Buchprüfer
ZEUGPLATZ 7 . 86150 AUGSBURG
TEL. (0821) 34388-0 • FAX 34388-20

STADTSPARKASSE AUGSBURG
KTO.-NR. 810 669 929 (BLZ 72050000)

HYPOVE'REINSBANK
KTO.-Nr. 6770112557 (BLZ 72020070)
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LG Halle (Saale), 1. Zivilkammer, Urteil vom 07.05.2007,1 039106 - Amtshaftung

1. Das beklagte Land wird verurteilt, an die Klägerin 35.594,04 Euro nebst Zinsen hierauf in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29. Januar 2005 zu zahlen.

2. Das beklagte Land trägt die Kosten des Rechtsstreites.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Leistung einer Sicherheit in Höhe von 120 %
des beizutreibenden Betrages. <

Der Streitwert wird auf 35.594,04 Euro festgesetzt.

Tatbestand
1 Die Klägerin nimmt das beklagte Land im Wege der Amtshaftung auf Schadensersatz
wegen einer fehlerhaften lebensmittelrechtlichen Beurteilung in Anspruch.

2 Die Kläge,rin stellt u.a. das Produkt .Bioßio Früchtemüsli" für die P, (im folgenden Fa. P)
her, das deutschlandweit in allen P angeboten wird.

3 Das die Beklagte vertretende Landesamt für Ve'rbraucherschutz (im folgenden
Landesamt) ist eine obere Landesbehörde des L, die hoheitliche Aufgaben im Bereich
Verbraucherschutz und Lebensmittelüberwachung wahrzunehmen hat.

4 Mit Schreiben vom 19.2.2004 wurde das V des Landkreises M durch das Landesamt zur
Planprobeneinsendung gemäß § 42 LMBG für das II. Quartal 2004 hinsichtlich Müsli und
Cornflakes aufgefordert. Am 9.6.2004 wurde durch den zuständigen Lebensmittelkontrolleur
des Landkreises M in der P in S eine Probe des Produktes "BioBio Früchtemüsli" mit 40 %
Früchten (MHD 26.2.2005) gezogen. Die Probe mit der Nummer 260110035 übergab der
Landkreis dem Landesamt unter dem 10.6.2004. Die der Probe zugrunde liegende Charge
des Müslis der Klägerin war am 26.5.2004 gemischt worden und enthielt - jeweil$ bezogen
auf eine Produktionsmenge von 100 kg - 28 kg Bio-Haferflocken der Fa. Hahne, 27,5 kg Bio-
Weizenflocken der Fa. R. 28,4 kg Bio-Sultaninen der Fa. R, 2 kg Bio-Vollkorn-Cornflakes der
Fa. N, 0,5 kg gehackte und geröstete Bio-Haselnüsse der Fa. B Naturkost, 1,8 kg gehackte
Bio-Apfelstücke der Fa. B, 5 kg Bio-Aprikosenstücke der Fa. R, 6,5 kg Bio-Bananenchips der
Fa. D und 0,2 kg Bio-Erdbeerstücke und 0,1 kg Himbeeren der Fa. M. Sämtliche Lieferanten
können Zertifikate über die Einhaltung der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 vorweisen und
sind berechtigt, ihre diesem Kontrollverfahren unterstellten Produkte mit Hinweisen auf den
ökologischen Landbau zu kennzeichnen. Die Zutaten des Müslis wurden fortwährend auf
ihre Qualität und auf Rückstände durch anerkannte Labore kontrolliert. Ihnen wurde dabei
bescheinigt, daß sie den Anforderungen, die an ökologische Lebensmittel gestellt werden,
gerecht werden.

I

I

I

5 In der Beurteilung des Landesamtes vom 2.7.2004 gegenüber dem Landkreis M wurde
der Nachweis von Procymidon (0,045 mg/kg) und Chlorpyrifos (0,014 mg/kg~entsprechend §
17 Abs.1 Nr.5 b LMBG als irreführend bei Bio-Produkten beanstandet. Mit Schreiben vom
8.7.2004 gab das V des Landkreises M den Vorgang zuständigkeitshalber a'ii die V Stadt.M
ab. Diese informierte sod ann Fa. P über die lebensmittelrechtliche Beanstandung. Unter dem
26.7.2004 setzte Fa. P die Klägerin von dem Vorfall in Kenntnis und bat um Stellungnahme'
und Überprüfung eines Rückstellmusters mit gleichem Haltbarkeitsdatum. . .

6 Die Klägerin ließ umgehend zwei Rückstellmuster durch das Chemische Labor für
Softwareentwicklung und intelligente Analytik S in B und durchdas Labor Dr. K in H



überprüfen. Beide Labore kamen in ihren Untersuchungsberichten vom 30.7.2004 und vom
2.8.2004 zu dem Ergebnis, daß die Pestizidrückstände unterhalb der Bestimmungsgrenze
der durchgeführten Methoden lagen.

7 Um Rückschlüsse auf die Kontamination und die Bewertung des Warenbestandes
vornehmen zu können, forderte das L beim Landkreis M die Einsendung einer Nachprobe
mit mindestens 500 g Probemenge an. Die am 7.7.2004 entnommene Probe Nummer
260110035 (MHO 26.2.2005) ging bei dem L am 8.7.2004 zur Eingangs-Nr. 2250408304 ein.
In dieser Probe wurden 0,034 mg/kg (+/- 0,020 mg/kg) des Insektizides Procymidon und
0,012 mg/kg (+/- 0,007 mg/kg) des Fungizides Chlorpyrifos nachgewiesen. Mit
Untersuchungsbericht vom 27.7.2004 gegenüber dem Landkreis M bewertete das
Landesamt diese Probe wie folgt: "Der Hinweis "Bio" ist bei der vorliegenden Probe "Früchte-
Müsli" (Eingangs-Nr. 2250408304) wegen Nachweis der Wirkstoffe Procymidon und
Chlorpyrifos als irreführend nach § 17 Abs.1 Nr. 5 b LMBG zu-beurteûen". Dieser Bericht
ging der P über den Landkreis M und die Stadt M ain 25.8.2004 zu. Fa. P forderte die
Klägerin unter dem 3.9.2004 auf, die beanstandete Ware aus dem Verkehr zu nehmen, da
diese nicht verkehrsfähig sei. Dem kam die Klägerin unverzüglich nach, wobei sie sich zur
Durchführung der Rückholaktion ihres ständigen Vertriebspartners, der A (im folgenden
Vertriebspartner) bediente.

8 Mit Schreiben vom 10.9.2004 und vom 16.9.2004 stellte der Verband D e.v., dessen
Mitglied die Klägerin ist, dem Landesamt gegenüber seine Rechtsauffassung dar und
intervenierte bezüglich der von dem Landesamt getroffenen Beurteilung, in dem zweiten
Schreiben unter Bezug u.a. auf eine Stellungnahme der B, einer staatlich zugelassenen
KontrollsteIle des ökologischen Landbaus, die mit dem Kontrollverfahren gemäß EG-Öko-VO
beauftragt ist.

9 Mit Schreiben vom 20.9.2004 teilte das Landesamt dem Verband D e.V. nach erneuter
Untersuchung mit, daß die bisherige Beurteilung vom 27.7.2004 zurückgenommen werde.
Mit Schreiben vom gleichen Tage teilte das Landesamt dem V des Landkreises M mit, daß
die unter dem 7.7.2004 gezogene Probe mit der Nr. 260110035 nicht die zulässigen
Höchstmengen für Früchtemüsli überschreiten würden.

10 Zu diesem Zeitpunkt war die Rückholaktion des Produktes BioBio Früchtemüsli aus
etwa 2.500 P bereits abgeschlossen.

11 26.424 Beutel des Müslis hatten sich in Lagerbeständen des Vertriebspartners
befunden, dem die Klägerin hierüber eine Gutschrift in Höhe von 19.553,76 € erteilte.

12 66.093 Beutel des Müslis waren bereits an Lager der Fa. P ausgeliefert worden und
wurden durch den Vertriebspartner zurückgeholt, der an Fa. P 54.888,73 € gutschrieb.
Weiterhin entstanden dem Vertriebspartner Fracht-. Personal- und Telefonkosten in Höhe
von insgesamt 3.659,00 €. Beides erstattete die Klägerin dem Vertriebspartner, insgesamt
58.547,73 €.

13 Größtenteils wurden die Müslibeutel durch die W im Auftrag der Klägerin in andere
Kartons umgepackt, wodurch der Klägerin Kosten in Höhe von 3.700,00 € entstanden.
Zwecks Verschickens der Ware mußte die umgepackte Ware in Trays zu je 20
Müslipackungen verpackt werden, die mit einem Deckel verschlossen werden. Hierfür
wurden 4.240 Trays zu 0,548 € nebst Deckel zu je 0,12 €, insges§lmt2.832,32 benötigt. Die
Müslibeutel mußten nach dem Umpacken umetikettiert werden. Die 82.240 Haftetiketten
kosteten jeweils 0,01172 €, insgesamt 963,85 €. Für die Abholung der díversen
Müslipackungen aus den diversen Lagern entstanden der Klägerin Frachtkostén in Höhe von
insgesamt 843,22 €. _, '

14 Die umgepackte Ware konnte die Klägerin für insgesamt 29.216,96 € veräußern. Nicht
umgepackte Ware konnte die Klägerin teilweise veräußern für eine Summe von insgesamt
2.048,00 €.



15 Mit Schreiben vom 17.1.2005 forderte die Klägerin das Landesamt auf ihren Schaden
,bis zum 28.1.2005 zu begleichen. Mit Schreiben vom 17.2.2005 wies das Landesamt
.,jegliche Ansprüche zurück.

'16 Die Klägerin behauptet, daß das Landesamt aus dem Nachweis an Procymidon und an
Chlorpyrifos in der Probe Nr. 260110035 (Eingangsnummer 2250408304) des .Bioßlo
Früchtemüslis" der Klägerin (Entnahmedatum 7.7.2004) ohne weitere Ermittlungen nicht den
Schluß hätte ziehen dürfen, daß die Pflanzenschutzmittel nicht im Rahmen einer
unbeabsichtigten Verunreinigung durch Umwelteinflüsse in die Zutaten des Müslis gelangt
sein können, sondern im Rahmen einer Verwendung solcher Pflanzenschutzmittel bei der
Herstellung der Zutaten.

17 Außerdem behauptet die Klägerin, ihr Schaden sei durch eine
, Betriebshaftpflichtversicherung nicht aufgefangen worden.

18 Die Klägerin beantragt,

24 Das Gericht hat Beweis erhoben durch die Einholung eines Gutachtens des Prof. Dr., L.
Wegen der Einzelheiten wird auf das schriftliche Gutachten vom 21.8.2006 und die
ergänzende schriftliche Stellungnahme vom 24.1.2007 verwiesen. Wegen der weiteren
Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe
25 Die zulässige Klage ist begründet.

'26 Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz
i aus § 839 BGB LV.m. Art. 34 GG in Höhe von 35.594,04 €.

27 1. Die Amtswalter der Beklagten bzw. des hier handelnden Landesamtes haben ihre
gegenüber der Klägerin obliegenden Amtspflichten verletzt. Sie haben § 17 Abs.1 Nr.5 b

! LMBG fehlerhaft angewandt, indem sie in ihren Untersuchungsberichten vom 2.7.2004 und
! vom 27.7.2004 den Hinweis "Bio" auf der Verpackung des Früchtemüslis der Klägerin,

bezogen auf die jeweils untersuchten Proben, als irreführend beurteilt haben.

19 die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 35.~94,04 € nebst Zinsen seit dem 29.
Januar 2005 zu zahlen, die 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz liegen.

20 Die Beklagte beantragt,

21 die Klage abzuweisen.

22 Das beklagte Land behauptet, das Landesamt habe davon ausgehen können, daß die
gefundenen Rückstände an Insektiziden und Fungiziden nicht aus einer allgemeinen
Umweltkontamination herrühren würden.

23 Außerdem bestreitet das beklagte Land mit Nichtwissen, daß keine Versicherung für
den Schaden aufkomme.

28 Nach § 17 Abs.1 Nr.5 b LMBG ist es u.a. verboten, Lebensmittel unter irreführender
Bezeichnung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen, insbesondere wenn ZUF Täuschunq
geeignete Bezeichnungen über die Herstellung der Lebensmittel verwendet werden. Im Fa"~,
einer Kennzeichnung eines Lebensmittels als Erzeugnis aus dem ökologischen Landbay ",
wird der Anwendungsbereich des § 17 Abs.1 Nr.5 b LMBG bestimmt und eingegrenzt durch
die Verordnung (EWG) Nr.2092/91 des Rates vom 24.6.1991 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftliç;hen Erzeugnisse und
Lebensmittel (Öka-VO; Amtblatt Nr.L 198 vom 22/07/1991 S.0001-0015). Diese Verordnung
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gilt in allen Mitgliedstaaten unmittelbar als vorrangiges Recht. Gemäß Artikel12 der Öko-VO
ist jedes Verbot oder jede Beschränkung der Vermarktung von Erzeugnissen, die der Öko-
VO entsprechen, aus Gründen der Art der Erzeugung, der Etikettierung oder der
Kennzeichnung der Art der Erzeugung durch die Mitgliedstaaten unzulässig. Daher dürfen im
Rahmen des § 17 Abs.1 Nr.5 b LMBG nur solche Produkte beanstandet werden, die nicht
den Anforderungen der Öko-VO entsprechen.

29 Gemäß Art. 5 Abs.1 der Öko-VO darf in der Kennzeichnung für ein Erzeugnis nur dann
auf den ökologischen Landbau Bezug genommen werden, wenn es insbesondere gemäß
den Vorschriften der Art. 6 und Art. 7 der Öko-VO erzeugt wurde. Danach dürfen bei der
Erzeugung der Produkte nur Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die sich aus
Erzeugnissen der Anhänge I und II der Öko-VO zusammensetzen. Die in den Proben aus
dem Müsli der Klägerin festgestellten Pflanzenschutzmittel Chlorpyrifos und Procymidon
gehören nicht zu den in den o.g. Anhängen aufgeführten Pflanzenschutzmitteln. Entgegen
der Ansicht des beklagten Landes nimmt das bloße Auffinden jener Substanzen in dem Müsli
der Klägerin dem Erzeugnis jedoch nicht bereits die Eigenschaft eines Erzeugnisses aus
ökologischem Landbau. Diese Schlußfolgerung kann nur bei Produkten gezogen werden, bei
denen Pflanzenschutzmittel im Produktionsprozeß verwendet, also gezielt eingesetzt worden
sind. Erst wenn hiervon ausgegangen werden kann, unterfallen landwirtschaftliche
Erzeugnisse nicht mehr der Öko-VO. Vorliegend bedeutet dies, daß im Falle des Müslis der
Klägerin die Kennzeichnung "Bio" erst dann als irreführend hätte beanstandet werden
können, wenn das Landesamt allein aus den seinen Mitarbeitern vorliegenden Informationen
schließen konnte, daß Pflanzenschutzmittel bei der Produktion der Zutaten des Müslis
benutzt worden sind. An Informationen lag dem Landesamt nur der Nachweis von 0,034
mg/kg (+/- 0,020 mg/kg) an Procymidon und von 0,012 mg/kg (+/- 0,007 mg/kg) an
Chlorpyrifos in der Probe Nr. 260110035 (Eingangsnummer 2250408304; Entnahmedatum
7.7.2004) des "BioBio Früchtemüslis" der Klägerin vor sowie die entsprechende Auswertung
der vorangegangenen Probe Nr. 260110035 (Eingangsnummer 2250406958;
Entnahmedatum 9.6.2004). Es kommt also darauf an, ob allein hieraus der sichere Schluß
gezogen werden konnte, daß die Pflanzenschutzmittel nicht im Rahmen einer
unbeabsichtigten Verunreinigung durch Umwelteinflüsse in die Zutaten des Müslis gelangt
sein können, sondern im Rahmen einer Verwendung solcher Pflanzenschutzmittel bei der
Herstellung der Zutaten.

30 Die insoweit beweispflichtige Klägerin hat bewiesen, daß ein solcher sicherer Schluß
nicht gezogen werden konnte. Nach den kurzen, aber prägnanten Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr. L kann eine unbeabsichtigte Kontamination "mit den festgestellten
Pestiziden während der Urproduktion des zusammengesetzten Lebensmittels zum Beispiel
durch Abdrift aus benachbarten konventionell bewirtschafteten Beständen oder durch
sonstige Umwelteinflüsse sowie während der Aufbereitung, der Lagerung oder des
Transportes des Erntegutes nicht ausgeschlossen werden. Zwar kann gegebenenfalls aus
den Größenordnungen von Analysewerten bei Pflanzenschutzmitteln auf eine
mißbräuchliche Verwendung geschlossen werden, dies allerdings nur bei exorbitanten
Überschreitungen von Richtwerten. Bezogen auf die von ihm zum Vergleich
herangezogenen Richtwerte erachtet der Sachverständige die vorliegend nachgewiesenen
Werte an Procymidon und Chlorpyrifos nicht als so unverhältnismäßig hoch, und zwar auch
nicht in Bezug auf den .Blo-Orientierunqswert" des Bundesverbandes Naturkost
Naturwarenladen in Höhe von 0,01 mg/kg, also den vom beklagten Land zitierten sog.
"praktischen Nullwert". Das Gericht schließt sich den überzeugenden und in sich schlüssigen
Ausführungen des Sachverständigen nach eigener kritischer Prüfung an.

31 Danach konnte das Landesamt allein aus den Analysewertennicht auf ein.Verwenden
von Pflanzenschutzmitteln schließen. Eine Beurteilung des Hinweises "Bio"auf dem Müsli
verbot sich ohne weitere Ermittlungen. So hätte das Landesamt zunächst einmal oie
Untersuchung des Müslis verfeinern können, wozu nötigenfalls weiteré Probenanzufordern
waren. Immerhin handelt es sich hier um ein Lebensmittel, das aus zehn Bestandteilen
besteht. So hätte womöglich näher erruiert werden können, welche der Zutaten für die
Kontamination verantwortlich war. Auch hätte vor eiger Beurteilung die für die Einhaltung der



Öko-Va durch die Klägerin die vorrangig zuständige KontrollsteIle gemäß Art. 9 der öse-vo
eingeschaltet werden müssen, um weitere Aufklärung zu erzielen. Wie womöglich hätte
erfahren werden müssen, zeigt letztlich auch der Korrekturbericht des Landesamtes vom
0.9.2004, der mit folgender Bemerkung schließt: "Da an dieser Stelle nicht eingeschätzt
werdenkann, wie und zu welchem Zeitpunkt die Probe mit den Pflanzenschutzmitteln in
aerührung gekommen ist, wird empfohlen, die für den Hersteller zuständige Kontrollbehörde
gernäßva über den ökologischen Landbau über den Sachverhalt zu informieren.". Damit
wirdebenfalls deutlich, daß dem Landesamt selbst schon generell die fachlichen
ornpetenzen fehlten, eine Bewertung. vorzunehmen, ob es sich um ein Produkt des

6kologischen Landbaus handelte.

:2 Die so verletzte Pflicht zur gesetzmäßigen Verwaltung oblag dem Landesamt gerade
'uch gegenüber einem Dritten, der Klägerin. Dritter ist danach jeder, dessen Interessen die
~mtspflicht dient und in dessen Rechtskreis durch die Pflichtverletzung eingegriffen wird. Die
Werpflichtungder Verwaltung, die Instrumentarien der Lebensrnlttelüberwachunq im Einklang
~it dem objektiven Recht anzuwenden, liegt jedenfalls auch im Interesse der
Gebensmittelbranche. Außerdem wurde in die Rechte der Klägerin eingegriffen. Zwar ist der
~ebensmittelüberwachungsbericht des Landesamtes vom 27.7.2004 unmittelbar nur an das
: des Landkreises M gerichtet. Er gelangte jedoch über diesen Landkreis und die Stadt M,
aiedie Untersuchungsergebnisse und die rechtüche Beurteilung umzusetzen hatten, und die
Ra. p zu der Klägerin. Trotz dieser langen Ubermittlungskette ist die Klägerin die eigentliche
dressatin des Verwaltungshandeins. In jenem Bericht wird insbesondere der Vorwurf

erhoben,das fragljche Müsli sei kein Produkt des ökologischen Landbaus. Dieser Vorwurf
¡thtetsich gerade gegen den Hersteller des Produktes, also die Klägerin. Diese mußte auch
Orsämtliche Folgen der Beurteilung durch das Landesamt einstehen, nämlich insbesondere
gegenüberFa. P alle Müslipackungen zurücknehmen und die Ware anderweitig als Müsli'
auskonventionellem Anbau vermarkten. Insofern hatte der Bericht des Landesamtes
gegenüberder Klägerin unmittelbar hoheitliche Wirkung.
\
$ 2. Die Bediensteten des Landesamtes haben auch fahrlässig, also schuldhaft
,ehandelt. Fahrlässig handelt der Amtsträger, der bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt
'ättevoraussehen müssen, daß er seiner Amtspflicht zuwider handelt, wobei es auf die für
lie Führung des Amtes im Durchschnitt erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ankommt.
¡¡;, Zusammenhang mit der richtigen Rechtsanwendung hat der Amtsträger die Rechtslage
cinterZuhilfenahme der ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel sorgfältig und gewissenhaft
zu prüfen und sich danach auf Grund vernünftiger Überlegungen eine Rechtsrnelnunq zu
D,ilden.Im vorliegenden Fall waren die einschlägigen Rechtsvorschriften - die Oka-VO und
aasLBMG - dem Sachbearbeiter des Landesamtes ersichtlich bekannt. Er hat sie nicht nur
'Isangewendete Vorschriften zitiert, sondern auch seine Untersuchungsbefunde unter
egelungen jener Vorschriften subsumiert. Er hat indes, wie sich aus dem Ablauf seiner

~rgurnentation in den Berichten vom 2.7.2004 und vom 27.7.2004 ergibt, den maßgeblichen
F.ehlergemacht, aus dem bloßen Nachweis von Rückständen an Pflanzenschutzmitteln zu
folgern,daß jene tatsächlich bei der Herstellung des Müslis verwendet worden sind. Auf eine
~rzureichende Prüfung des Sachverhaltes deutet auch folgendes: Der Sachbearbeiter hat-
Einschränkungen hinsichtlich Grenzwerten sind nicht ersichtlich - offenbar jeglichen
"achweiseines Rückstandes so bewertet, daß es sich deshalb um kein Produkt des
qkologischenLandbaus handele. Eine Abgrenzung zu niedrigsten Werten, etwa dem
~raktischenNullwert von 0,01 mg/kg, bzw. eine Berücksichtigung des in Fachkreisen
0strittigen Phänomens, daß Umwelteinflüsse nicht selten das gänzliche Fehlen von

Schadstoffenverhindern, fehlt. ,~

~. 3. Die Klägerin hat auch keine anderweitige Ersatzmöglichkeit im Sinne von § 839
MS.1 Satz 2 BGB. Es kann dahinstehen, ob im vorliegenden Fall eine Versicherung für den
,chadenaufkommen könnte. Versicherungsleistungen sind im Falle einer privaten _,"

æaftpflichtversicherung mit gesetzlichem Forderungsübergang wie bei einer
B~triebshaftpflichtversicherung keine anderweitige Ersatzmöglichkeit im Sinne des § 839
•. G



35 4. Dem Umfange nach sind der Klägerin 35.594,04 € hinsichtlich der geltend
gemachten Schäden zu ersetzen. Das Gericht hatte von folgenden Schadenspositionen im
Umfange von insgesamt 66.887,12 € auszugehen:

36 a. Zu ersetzen sind Kosten und Aufwendungen in Höhe von 58.547,73 €, die die
Klägerin im Rahmen der Rückholaktion der Müsli-Packungen ihrem Vertriebspartner Fa. A
zu erstatten hatte entsprechend deren Abrechnung vom 26.11.2004 (Anlage K 15 im
Anlagenband). :

37 Gutschriften in Höhe von 54.888,73 € gegenüber der Fa. P für die Müslipackungen, die
der Vertriebspartner von Fa. P zurückgeholt hat,

38 Frachtkosten in Höhe von 1.659,00 €,

39 Telefon- und Faxkosten in Höhe von 48,40 €,

40 Personalkosten in Höhe von 1.951,60 €.

41 b. Zu ersetzen sind auch Aufwendungen der Klägerin für die Einschaltung der Fa. W
zwecks Umverpackens der Ware in andere Kartons in Höhe von 3.700,00 €.

42 c. Des weiteren sind zu ersetzen die Anschaffungskosten in Höhe von 2.832,32 € für
Trays nebst Deckel, also von Großverpackungen, in die jeweils 20 Müslipackungen verpackt
werden, sowie in Höhe von 963,85 € für neue Haftetiketten.

43 d. Schließlich sind der Klägerin auch noch eigene Frachtkosten in Höhe von 843,22 €
erwachsen.

44 Von dem Schadensbetrag im Umfange von 66.887,12 € sind die Verkaufserlöse
abzusetzen, für umgepackte Ware in Höhe von 29.216,96 € und für nicht umgepackte Ware
in Höhe von 2.048,00 €, so daß ein Schaden in Höhe von 35.622,16 € zu verzeichnen ist,
also jedenfalls in Höhe der Klageforderung von 35.594,04 €.

45 Diese Schadenspositionen greift das beklagte Land nicht erheblich an. Es hat sich auf
ein nur pauschales Bestreiten der Schadenshöhe beschränkt. Auch auf den Hinweis des
Gerichts im Beschluß vom 5.5.2006, daß das beklagte Land angesichts der größeren Zahl
der Schadenspositionen und der verschiedenen grundsätzlich aussagekräftigën Unterlagen
der Klägerin zu den einzelnen Schadenspositionen zu substantiieren hat, welche Position sie
angreift und in welcher Weise, wurde der Vortrag hierzu nicht weiter vereinzelt.

46 Entgegen der Ansicht des beklagten Landes ist der Schaden nicht etwa allein deshalb
eingetreten, weil die Klägerin statt erst Zweifel an ihrem Produkt auszuräumen sofortjenes
aus den Regalen geräumt hat. Diese Argumentation trägt aus zweierlei Gründen nicht: Zum
einen hat die Klägerin durchaus sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe Untersuchungen
zu derselben Müslicharge anstellen lassen durch die Labore S und OrK Zum anderen blieb
der Klägerin nach der Lage der Dinge nichts anderes übrig, als das Bio-Müsli sofort
zurückzurufen. Unter dem Eindruck der ihr am 25.8.2004 eröffneten und unmißverständlich
aufrechterhaltenden Beanstandung durch das Landesamt in dessen Bericht vom 27.7.2004
mußten die Verantwortlichen der Klägerin befürchten, daß ihnen gemäß §§ 52 Abs.1 Nr.10,
53 Abs.1 LM BG der Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit, im Falle vorsätzlichen Handelns
sogar einer Straftat gemacht werden könnte, wenn die beanstandete Ware nicht sofort aus
dem Verkehr gezogen wird. Nicht zuletzt ließ der Klägerin das verlançerrder Fa. P, für deren
Verantwortliche gleichfalls zumindest ein Vorwurf der Ordnungswidrigkeit lm Raume stand,
auch keine andere Wahl., '

"
47 5. Die Klägerin kann außerdem Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe ab dem Ablauf der
dem beklagten Land mit Schreiben vorn 17.1.2005 gesetzten 'Frist zum 28.1.2005 verlangen.

T



Beschluss

6. Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 3, 91, 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Der Streitwert wird auf 35.594,04 € festgesetzt.

:Fundstellen: ZLR 2007,645-653 (red. Leitsatz und Gründe)
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3 ME 80/08
G Lüneburg

eschlusS vom 10.06.2008.......................................................................................................................................................................................................................

Vorinstanz
7 B 1066/08
VG Oldenburg
vom 23.04.2008

~.Ugung von Bio-Eiern durch Legehennen aus konventioneller Aufzucht

jchtSquellen FundsteIlen Suchworte

~LbKontrStV
,[G3ø (EWG) Nr 2092/91

Aufzucht, konventionelle
Aufzucht, ökologische
Bio-Eier
Legehennen
Legehennendurchgang
Ökolandbau
Ökologischer Landbau
Umstellung

bie Zertifizierung durch eine nicht beliehene KontrollsteIle kann eine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung nach Teil B Nr. 3.3
:Nr. 3.11 des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 nicht entbehrlich rnaenen. Offen bleibt, ob nach der niedersächsischen
sländigkeitsregelung die Ausnahmegenehmigung nach Nr. 3.3 ausschließlich von der Kontrollbehörde oder auch von einer nicht

liehenen KontrollsteIle erteilt werden kann.
!!
!~gehennen aus konventioneller Aufzucht können nur unter den engen Voraussetzungen des Teils B Nr. 3.4 bis 3.7 des
hangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 in ökologische Produktionseinheiten eingestellt werden. Diese Bestimmungen gelten
~!,falls auch bei einer zum Zeitpunkt der Aufstallung bereits beabsichtigten Produktion von Bio-Eiern.

í

i
i
'I'
'i

1
eitsatzlLeitsätze

bie Voraussetzungen des Teils B des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 zu den Umstellungszeiträumen bei Tieren und
ischen Erzeugnissen für den Wechsel von konventionellem auf ökologischen Landbau (Nr. 2.2.1) und zur Herkunft der Tiere
1:3.3 bis Nr. 3.11) gelten kumulativ, 50 dass eine Aufstallung von konventionellen Legehennen ohne Ausnahmegenehmigung

t verordnungskonform ist, sand em einen Verstoß m~ Langzeitwirkung I.S.v. von Art. 9 Abs. 9 und Art. 10 Abs. 3 VO (EWG) Nr.

92191 zur Folge hat.

Entscheidnngstext

Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Oldenburg vom 23. April 200B hat

rfolg. Das Verwaltungsgericht hat es zu Recht abgelehnt, die aufschiebende Wirkung der Klage des

ellers gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 9. April200B (Nr. I der Verfügung) wiederherzustellen.

asBeschwerdevorbringen, auf dessen Prüfung sich der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO zu beschränken hat,

~tfertigt im Ergebnis keine andere Entscheidung.
!:.

~echt hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, dass die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2

tZ 1 Nr. 4 VwGO in formeller Hinsicht keinen rechtlichen Bedenken begegnet, weil insbesondere die schriftliche

gtpndung den sich aus § BOAbs. 3 VwGO ergebenden Anforderungen genügt. Erforderlich für das Vorliegen einer

mftlichenBegründung im Sinne dieser Bestimmung ist eine auf den konkreten Einzelfall abstellende Darlegung des

anderen öffentlichen Interesses dafür, dass ausnahmsweise die sofortige Vollziehbarkeit notwendig ist und dass
.,.I~rdieses erhebliche öffentliché Interesse das Interesse des Betroffenen zurücktreten muss, zunächst von dem

ihm angegriffenen Verwaltungsakt verschont zu werden (Kopp/Schenke: VwGO, 15. Aufl., § 80 Rdnr. 8.5 m5N.N.).

'Begründungserfordernis ist nicht erst dann Genüge getan, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der..
origen Vollziehung tatsächlich vorliegt; ausreichend ist vielmehr - wie bei der Begründung eines Verwalt~;;gsakts

,.¡!'§ 39 Abs. 1 Satz 2 VwVfG -, dass die Behörde die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitteilt,

"i
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I
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die sie im konkreten Einzelfall zu der Annahme des Vorliegens eines besonderen Vollzugsinteresses und damit zur

Anordnung der sofortigen Vollziehung bewogen haben. Der Antragsgegner hat insoweit dem Verbrauchervertrauen

gegenüber den wirtschaftlichen Interessen des Antragstellers den Vorrang eingeräumt und ausgeführt, dass eine

weitere Vermarktung der Eier der Legehennen des Antragstellers trotz des schon fortgeschrittenen Verlaufs des

Legehennendurchgangs auch deshalb nicht hingenommen werden könne, weil es um die Umsetzung

europarechtlicher Vorschriften gehe. Damit ist der Antragsgegner dem Begründungserfordernis aus § SO Abs. 3

VwGO hinreichend gerecht geworden. Auf den Umstand, dass der angegriffene Bescheid erst nach Ablauf von fast

neun Monaten erging, nachdem der Antragsteller im Rahmen einer Änderung der Registriernummern für seine Ställe

C1 und ES dem Antragsgegner die beabsichtigte Aufstallung konventioneller Legehennen mItgeteilt hatte, kommt es

in diesem Zusammenhang nicht an. Dieser Umstand kann sich vielmehr nur bei der in materieller Hinsicht
vorzunehmenden Interessenabwägung auswirken.
2.
In materieller Hinsicht kann das Gericht nach § SO Abs. S VwGO die ;:¡ufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs

wiederherstellen, wenn die im Rahmen des Verfahrens des vorläufigen Rechtsschutzes vorzunehmende

Interessenabwägung ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Vollziehung des angegriffenen Verwaltungsaktes

hinter das Interesse des Adressaten an einem Aufschub des Vollzugs desselben zurücktritt, Im Rahmen der

Interessenabwägung haben die Erfolgsaussichten des in der Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs einen

entscheidenden Stellenwert. Ergibt sich bei der im Råhmen des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen

summarischen Überprüfung, dass der Rechtsbehelf in der Hauptsache offensichtlich keinen Erfolg haben wird, weil

sich der angegriffene Verwaltungsakt als offensichtlich rechtmäßig erweist, so überwiegt regelmäßig das öffentliche

Interesse an, der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts. Erweist sich der Rechtsbehelf bei summarischer

Überprüfung demgegenüber als offensichtlich erfolgreich, überwiegt regelmäßig das Interesse des Adressaten des

Verwaltungsaktes, von dessen Vollziehung vorerst verschont zu bleiben. Stellen sich die Erfolgsaussichten des

Rechtsbehelfs hingegen bei der allein gebotenen summarischen Überprüfung als offen dar, so ist eine Abwägung der

widerstreitenden Interessen erforderlich, bei der in Rechnung zu stellen ist, welche Gründe bei bestehender

Unsicherheit im Hinblick auf die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs für und gegen eine AUfrechterhaltung der
sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts sprechen.

Die Interessenabwägung geht zu Lasten des Antragstellers aus, weil sich der angegriffene Bescheid als offensichtlich

rechtmäßig darstellt. Selbst wenn man bei einer offensichtlichen Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes

darüber hinausgehend in den Fällen der behördlichen Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § SO Abs. 2 Satz 1

Nr. 4 VwGO das Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung des

Vervialtungsakts fordern würde, wäre ein solches entgegen der Auffassung des Antragstellers trotz des Umstands zu

bejahen, dass zwischen der Kenntnisnahme des Antragsgegners von der beabsichtigten Aùfstallung konventioneller

Legehennen bis zum Zeitpunkt des Bescheideriasses ein erheblicher Zeitraum verstrichen war. Im Einzelnen:

a) Der Antragsgegner hat dem Antragsteller auch nach Auffassung des Senats offensichtlich zu Recht untersagt,

bezüglich der aus den Ställen C1 und ES stammenden Eier einen Hinweis auf den ökologischen Landbau zu

verwenden und den Konformitätsvermerk bzw. das Emblem nach Anhang V derVerordnung (EWG) Nr. 2092/91
("Bio-Siegel") anzubringen, so dass seine gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 9. April 200S gerichtete

Klage.voraussichtlich keinen Erfolg haben wird. Die Voraussetzungen der vom Antragsgegner herangezogenen

Ermächtigungsgrundlagen des Art. 9 Abs. 9 und des Art. 10 Abs. 3 va (EWG) Nr. 2092/91 sind gegeben, weil ein

Verstoß mit Langzeitwirkung gegen die in Art. 6 i.V.m. Anhang I va (EWG) Nr. 2092/91 aufgeführten Grundregeln

des ökologischen Landbaus vorliegt. Der nicht durch Zeitablauf heilbare Verstoß gegen Erzeugungsvorschriften liegt

darin begründet, dass der Antragsteller am 1S. und 19. Juni 2007 konventionell aufgezogene Legehennen mit der

Absicht der Vermarktung der Eier als Bio-Eier ab dem 1. August 2007 in den Ställen C1 und ES aufgestallt hat:

aal Teil B Nr. 3.2 des Anhangs I der va (EWG) Nr. 2092/91 stellt eine Grundregel füi'die'Herkunft von Tieren bei

ökologischem Landbau auf. Nach dieser Regelung müssen die Tiere aus Produktionseinheiten stan:Ten, die nach

den in Art. 6 va (EWG) Nr. 2092/91 festgelegten Grundregeln der Erzeugung und den Bestimmungèn des Anhangs I

der va (EWG) Nr. 2092/91 wirtSChaften; weiterhin müssen die Tiere lebenslang in diesem Produktionssystem

verbleiben. Die Tiere müssen mithin aus ökologischer Aufzucht stammen, was bei den vom AntragsfeIler am 1S. und

19. Juni 2007 aufgestallten Junghennen nicht der Fall war, da diese von konventionell gehaltenen Hühnern
~;..



abstammen und sich zum genannten Zeitpunkt bereits 15 Wochen in konventioneller Aufzucht befanden. Von der

Grundregel der Herkunft aus ökologischer Aufzucht sind jedoch unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen nach

Teil B Nr. 3.3 bis 3.11 des Anhangs I der va (EWG) Nr. 2092/91 möglich. Die Voraussetzungen für diese Ausnahmen

.als Abweichungen vom Grundsatz der ökologischen Herkunft sind durch verschiedene Rechtsakte der Kommission

nach Verankerung von Vorschriften fürTiere und tierische Erzeugnisse durch die VO (EG) Nr. 1804/1999 in Teil B

,des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 verändert worden. Insbesondere sind Übergangszeiträume, mit dem Tiere

aus herkömmlicher Haltung in das System des ökologischen Landbaus eingebracht werden können, mehrfach
verlängert bzw. schließlich ganz abgeschafft worden.

'Nach der schon seit der ursprünglichen Fassung des Teils B des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91. infolge der

. :VO (EG) Nr. 1804/1999 geltenden Bestimmung in Nr. 3.3 können im Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung die

¡Tiere einer Tiererzeugungseinheit, die die Vorschriften dieserVerordnung nicht erfüllen, nach vorheriger

Genehmigung der Kontrollbehörde oder der KontrollsteIle umgestellt werden. Nach Nr. 3.4 können im Rahmen einer

zweiten Ausnahmeregelung bei Beginn des Aufbaus eines Bestands weniger als.drei Tage aile Legehennen für die

'Eiererzeugung in ei'ne ökologische Produktionseinheit eingestellt werden, wenn Tiere aus ökologischem Landbau

nicht in ausreichender Menge verfügbar sind ..Durch VO (EG) Nr. 2254/2004 ist die in Nr. 3.5 für die Nr. 3.4 bis dahin

vorgesehene Befristung gestrichen worden. Anlass dafür war die Einschätzung, dass auch nach Ablauf der

entsprechenden bis zum 31. Dezember 2003 - zwischenzeitlich yerlängert bis zum 31.12.2004 - Übergangsregelung

weiterhin Bedarf an nicht aus ökologischem Landbau stammenden Tieren besteht. Die in Nr. 3.6 vorgesehene dritte

Ausnahmeregelung betrifft die Fälle der Erneuerung oder den Wiederaufbau eines Bestandes, wenn Tiere aus

'ökologischem Landbau nicht verfügbar sind. Dabei dürfen Legehennen für die Eiererzeugung nicht älter als drei Tage

sein. Nach der in der ursprünglichen Fassung des Teils B des Anhangs I der va (EWG) Nr. 2092/91 noch nicht

enthaltenen weiteren Ausnahmeregelung der Nr. 3.7 dürfen unbeschadet der Nm. 3.4 und 3.6 aus nicht ökologischem

•Landbau stammende Legehennen für die Eiererzeugung, die nicht älter als 18 Wochen sind, in eine ökologische

. Produktionseinheit eingestellt werden, wenn Legehennen aus ökologischem Landbau nicht verfügbar sind und die

; zuständige Behörde dies vorher genehmigt. Ab Anfang 2006 (infolge der VO (EG) Nr. 2254/2004) setzt die

¡,Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung voraus, dass die konventionellen Aufzüchter, die Junghennen für

¡Öko-Betriebe anbieten, Fütterung, Krankheitsvorsorge und -behandlung nach den Grundsätzen für den ökologischen¡Landbau gemäß Teil B Nm. 4 und 5 des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 durchgeführthaben.

¡bb) Die Grundregelung über die Herkunft der Tiere aus ökologischen Produktionseinheiten nach Teil B Nr. 3.2 des

¡Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 nebst Ausnahmeregelungen nach Nr. 3.3 bis 3.11 gelten entgegen der

: Auffassung des Antragstellers auch bei einer Umstellung von konventionellem auf ökologischen Landbau. Es reicht

¡für eine Vermarktung von Eiern als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau nicht aus - wie der Antragsteller im Kern~ ~lmeint - dass die Legehennen ungeachtet ihrer Herkunft nach Teil B Nr. 2.2 des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91
lfür einen Zeitraum von sechs Wochen nach den Regeln für den ökologischen Landbau gehalten werden. Das

¡Verwaltungsgericht hat unter Bezugnahme auf den Wortlaut und den Sinn und Zweck der VO (EWG) Nr. 2092/91
lausgeführt, dass sämtliche Anforderungen des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 für den jeweiligen

Betriebszweig erfüllt sein müssen. Diese Sichtweise trifft auch nach Auffassung des Senats zu. Dass die

Anforderungen aus Nr. 2 ("Umstellung") und Nr. 3 ("Herkunft der Tiere") bei einer Umstellung - ungeachtet der Frage',

,ob von einer solchen hier in Anbetracht der zum Zeitpunkt der Aufstallung bereits geplanten Erzeugung von Bio-Eiern
überhaupt gesprochen werden kann - kumulative Geltung beanspruchen, folgt indessen bereits aus dem

. systematischen Zusammenhang der Bestimmungen des Anhangs I der VO (EWG) Nr. 2092/91 selbst. Zunächst

'enthält Nr. 3.3 gerade eine Ausnahmeregelung, die explizit die Situation der Umstellung einer konventionellen

~Tiererzeugungseinheit in eine ökologisch wirtschaftende Tiererzeugungseinheit erfasst. Nach Nr. 3.12 sind zudem bei

ukäufen aus Einheiten, die die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen, nach Maßgabe der Bedingungen

und Einschränkungen der Nummern 3.3 bis 3.11 als Voraussetzung für das Inverkehrbringen die;er Erzeugnisse als

Erzeugnisse aus ökologischem Landbau die unter Nummer 2.2.1 genannten Fristen einzuhalten. 'Dies bedeutet,.dass

bei Ankauf von Junghennen aus konventionellen Betrieben neben einem genehmigten Ausnahmefallnach Nm. 3:3.,
bis 3.11 der für Legehennen geltende Umstellungszeitraum von sechs Wochen nach Nr. 2.2.1 einzuhalten ist: Die

bloße Einhaltung des Umstellungszeitraums reicht demzufolge gerade nicht aus. Entgegen der Auffassung des

ntragstellers lässt sich nicht argumentieren, dass bei einer Umstellung lediglich die .W' 2.2 beachtet werden
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müssten, die Vorschriften über die Herkunft der Tiere hingegen nur Geltung beanspruchten, wenn in eine bereits

bestehende ökologische Produktionseinheit konventionelle Tiere eingestellt werden sollen. Vielmehr zeigen auch die

verschiedenen Ausnahmeregelungen, die auf bestimmte Situationen zugeschnitten sind, sowie die

Entstehungsgeschichte der Ausnahmeregelungen, dass gerade eine kumulative Geltung zu den

Umstellungsregelungen in Nr. 2.2 gewollt ist. Die Ausnahmeregelungen stellen auf die Situationen der Umstellung,

des (erstmaligen) Bestandsaufbaus und des Wiederaufbaus (Nm. 3.3 bis 3.6) ab. Die am weitesten gehende

Ausnahmemöglichkeit im Hinblick auf das Alter von Junghennen ist in Nr. 3.7 geregelt, wobei diese Vorschrift in ihrer

jetzigen Gestalt erst seit Anfang 2005 gilt und ebenso wie die Streichung der Befristung in Nr.3.5 gerade eine

Reaktion auf die noch nicht hinreichende Verfügbarkeit von Hennen aus ökologischer Aufzucht darstellt. Das in diesen

Bestimmungen angelegte Verhältnis von Grundregelung und Ausnahmen zur Frage der Herkunft der Tiere würde

umgangen, wenn man bei einer Umstellung lediglich die Einhaltung dér in Nr. 2.2.1 festgelegten Umstellungszeiten
fu~m~~ ~
cc) Dem Antragsteller ist weder eine Ausnahmegenehmigung nach den Ausnahmeregelungen in Teil B Nm. 3.3 bis

3.11 des Anhangs I der va (EWG) Nr. 2092/91 erteilt worden noch kann eine solche als entbehrlich angesehen

werden. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, dass von den beschriebenen Ausnahmeregelungen.

aufgrund des Alters der aufgestallten Junghennen und ihrer konventionellen Aufzucht vorliegend nur eine Ausnahme

nach Nr. 3.3 überhaupt in Betracht kommen kann, die anderen Ausnahmemöglichkeiten hingegen ersichtlich

ausscheiden.

(1) Es spricht bereits Einiges für die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass eine Ausnahmegenehmigung nach Nr.

3.3 nur als Verwaltungsakt der zuständigen Behörde - also vom Antragsgegner - erteilt werden kann. Nr. 3.3 spricht

indessen unterschiedslos von einer vorherigen Genehmigung der Kontrollbehörde oder der KontrollsteIle, so dass

angenommen werden könnte, dass auch eine vorherige Genehmigung der KontrollsteIle - hier also des Instituts für

Marktökologie (IMO), mit dem der Antragsteller einen Kontrollvertrag abgeschlossen hat - ausreicht, während etwa

nach der Ausnahmeregelung in Nr. 3.7 ausdrücklich eine vorherige Genehmigung der zuständigen Behörde gefordert

ist. Die europarechtliche Ausgestaltung der Zuständigkeiten lässt also in Anbetracht dieser Differenzierungen zu, dass

in den Fällen, in denen offen gelassen wird, ob eine Aufgabe von der KontrollsteIle oder der Kontrollbehörde

auszuführen ist, auch eine (private) KontrollsteIle und nicht eine (hoheitlich handelnde) Behörde agieren kann. Die

Korikretisierung dieser europarechtlich offen gelassenen Zuständigkeitsfrage ergibt sich zunächst aus dem Gesetz

zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus

(Öko-landbaugesetz) - ÖlG -. Nach § 2 Abs. 1 ÖlG obliegt die Durchführung der va (EWG) Nr. 2092/91

grundsätzlich den zuständigen landesbehörden, wenn nicht in Absatz 2 bundesrechtlich (soetwa für die

Entscheidung über die Zulassung der KontrollsteIlen) oder nach Absatz 3 infolge einer landesrechtlichen Verordnung

insbesondere den zugelassenen KontrollsteIlen diese Aufgabe übertragen wird (Beleihung) oder diese daran beteiligt

werden (Mitwirkung). Als Auffangvorschrift ist in §3 Abs .. 1 ÖlG eine Zuständigkeit der KontrollsteIlen verankert,

soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht mit der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbunden ist. In

Niedersachsen ist von der Verordnungsermächtigung des § 1 Abs. 3 ÖlG durch den Erlass der Verordnung über die

Mitwirkung von KontrollsteIlen im ökologischen Landbau vom 28. Februar 2005 (Nds. GVBI. S 77) - ÖklbKontrStV -

Gebrauch gemacht worden. Nach § 1 Nr. 1 ÖklbKontrStV wirken die für Niedersachsen zugelassenen KontrollsteIlen

neben der Durchführung des Kontrollverfahrens nach § 3 Abs. 1 ÖlG bei der Erfüllung der Aufgaben nach § Abs. 1

ÖlG mit, indem sie die Aufgaben wahrnehmen, für die in der va (EWG) Nr. 2092/91 nebst Anlagen offen gelassen

ist, ob sie durch eine Behörde oder die KontrollsteIle wahrzunehmen sind, soweit damit nicht die Durchführung eines

Verwaltungsverfahrens verbunden ist.

(aa) Der Antragsgegner hat sich insbesondere nach einer Entscheidung des Verwaltu'lgsgerichts Osnabrück (BeschI.

v. 05.03.2008 - 6 B 10/08 -, V. n .b.) auf den Standpunkt gestellt, dass auch die Erteilung der in Nr.3.3 vorgesehenen

vorherigen Genehmigung nur durch ihn selbst erfolgen kann, während er in anderem ZUsammenhango.gegenüber der

auch im vorliegenden Verfahren handelnden KontrollsteIle noch im Februar 2008 bestimmte ,

Genehmigungsvoraussetzungen für die Genehmigung nach Nr. 3.3 aufgestellt hat und in oieserriZusarnmenhan;

auch die Genehmigungserteilung durch die KontrollsteIle für möglich gehalten hat, was dem Senat aus anderen -

mittlerweile durch Beschwerderücknahme erledigten - Eilverfahren zur ökÇ>,logischen Eiererzeugung bekannt ist.

Dieser Wandel bei der Einschätzung des Rechtscharakters der Ausnahmegenehmigung verwundert insbesondere vor
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dem Hintergrund, dass der Antragsgegner es im Ergebnis nicht beanstandet hat, dass die zahlreichen dem

Antragsteller von der KontrollsteIle erteilten Ausnahmegenehmigungen nach Nr. 8.5.1 (höhere Besatzdichte, kleinere

Nestfläche, geringere Zahl von Auslauföffnungen, kürzere Sitzstangen) unbeanstandet geblieben sind, obwohl die

Erteilung dieser Ausnahmegenehmigungen bereits unmittelbar nach Nr. 8.5.1 und im Gegensatz zuNr. 3.3 den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorbehalten ist.

Das Verwaltungsgericht Oldenburg teilt gleichwohl in Anknüpfung an die Auffassung des Verwaltungsgerichts

osnabrück (BeschI. v. 05.03.2008, aaO) die Einschätzung, dass die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach Nr.

3.3 nur durch Verwaltungsakt der Kontrollbehörde erfolgen könne. Argumentativ begründet wird dies damit, dass der

Erlass eines genehmigenden Verwaltungsaktes nach § 9 VwVfG die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens

voraussetze und daher eine Zuständigkeit der KontrollsteIle nach § 1 Nr. 1 ÖkLbKontrStV ausscheide. Diese

Begründung überzeugt nach Auffassung des Senats indessen nicht, da hierbei von dem vorausgesetzten Ergebnis

eines genehmigenden Verwaltungsakts auf die Notwendigkeit der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens

rückgeschlossen wird. Die Notwendigkeit der Durchführung eines Verwaltunqsverfahrenélässt sich aber nicht ohne

weiteres aus der Annahme ableiten, dass es sich bei der in 3.3 angesprochenen Genehmigung um einen

Verwaltungsakt handeln muss. Nr. 3.3 lässt nämlich aufgrund der offen gelassenen Zuständigkeiten zwangsläufig

auch den Rechtscharakter der Genehmigung offen. Da man aus diesem Grunde die Genehmigung nicht schon

bereits aus europarechtlicher Sicht ausschließlich als hoheit(ichen Verwaltungsakt einstufen kann, ergibt sich auch
nicht bereits deshalb die Notwendigkeit der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens.

(bb) Allerdings spricht der Umstand, dass nach dem Verständnis des nationalen Rechts die Erfüllung der Aufgaben

nach der va (EWG) Nr. 2092/91 nebst Anlagen weitestgehend als hoheitlich eingestuft wird, für die Annahme, dass

die in Nr. 3.3 vorgesehene vorherige Genehmigung nur durch eine Kontrollbehörde oder eine beliehene KontrollsteIle

durch Verwaltungsakt und damit nach Durchführung eines Verwaltungsverfahrens erteilt werden kann. Im Rahmen

eines Normenkontrollverfahrens in Bezug auf die bayerische Regelung zur Beleihung der Kontrollsteilen hat das

Bundesverwaltungsgericht insbesondere die Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten gegenüber den kontrollierten

Öko-landbau-Unternehmen als nach deutschem Rechtsverständnis hoheitlicher Art eingestuft (Besch I. v. 13.06.2006

- 3 BN 1/06 -, juris). Ausdrückliche AusfOhrungen zu der Frage, ob auch die im Anhang I der va (EWG) Nr. 2092/91

vorgesehenen Ausnahmegenehmigungen nach deutschem Rechtsverständnis als Maßnahmen hoheitlicher Art

einzustufen sind, macht das Bundesverwaltungsgericht zwar nicht. FOr ein solches Verständnis spricht aber, dass im

deutschen Verwaltungsrecht nicht lediglich belastende Maßnahmen hoheitlicher Art sind und damit den Charakter

eines Verwaltungsakts nach § 35 VwVfG haben, sondern auch einseitig-regelnde begünstigende Maßnahmen wie

etwa die Genehmigung eines vom Antragsteller beabsichtigten Verhaltens. In Niedersachsen kommt hinzu, dass die

KontrollsteIlen mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben nicht beliehen werden, sondern lediglich bei der

AufgabenerfOliung mitwirken. Auch dies spricht dafür, dass verbindliche Endentscheidungen auch rnlt

begünstigendem Charakter der Kontrollbehörde vorbehalten sein sollen. Der Senat hat in Anbetracht der

Notwendigkeit dieser Überlegungen indessen Zweifel, ob die niedersächsische Zuständigkeitsregelung zur

Abgrenzung der Aufgaben der Kontrollbehörde einerseits und der KontrollsteIlen andererseits hinreichend bestimmt

ist. Es Ist nämlich keine ohne weiteres erkennbare Zuständigkeitsabgrenzung durch den bloßen ROckgriff auf den

Auffangtatbestand aus § 3 Abs. 1 ÖLG gegeben. Schon gar nicht wird im Einzelnen im Hinblick auf die Durchführung

der va (EWG) Nr. 2092/91 nebst Anlagen ausgeführt, wann der Verordnungsgeber die Durehführunç eines
. Verwaltungsverfahrens für erforderlich hält.

. (2) Die vorstehend skizzierte Problemstellung bedarf vorliegend aber keiner abschließenden Entscheidung. Selbst

wenn man für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung keinen behördlichen Verwaltungsakt für erforderlich hielte,

ist dem Antragsteller weder eine solche Ausnahmegenehmigung durch die Kontrollsteile erteilt worden noch kann sie

wegen der unter dem 23. Juli 2007 erfolgten Zertifizierung durch die KontrollsteIle als entbehrlich angesehen werden.

¡(aa) Eine ausdrückliche vorherige Genehmigung im Sinne von Teil B Nr. 3.3 des Anhangs I der va (EWG) Nr.

l2092/91 hat auch die KontrollsteIle IMO dem Antragsteller nicht erteilt, obwohl ausweislich dès Verwaltunçsvorçançs

¡noch in den Inspektionsberichten der KontrollsteIle bezOglich der Ställe C1 und E5 vom 27. Juni 2007 zum PrOfpunkt

f "Abweichungen bezüglich der Punkte Warenannahme (z.B. Tierzukauf/Futterzukauf) r ... J" der Ve~merk"ANG •

Inotwendig" (ANG=Ausnahmegenehmigung) aufgefOhrt wurde. Im Gegensatz dazu sind zahlreiche

Ausnahmegenehmigungen nach Nr. 8.5.1 erteilt worden. Die einzige ausdrücktlohe Erklärung zur Umstellung der aus



konventioneller Aufzucht stammenden Junghennen hat der Antragsteller selbst im Rahmen des Verfahrens zur

Änderung der Registriernummern abgegeben. Er hat gegenüber dem Antragsgegner unter dem 20. Juli 2007
konstatiert, dass am 18. und 19. Juni 2007 konventionelle Junghennen eingestallt worden seien, die sechswöchige

Bioumstellungsphase am 31. Juli 2007 ende und die ab dem 1. August 2007 produzierten Eier als Bio-Eier vermarktet

werden dürften. Diese Erklärung, die sich nach Auffassung des Senats auch nicht ohne weiteres als Antrag auf

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung an den Antragsgegner verstehen lässt, sondern eher als Hinweis darauf

erscheint, dass dem Antragsteller nach seiner Ansicht die geplante Vermarktung von Bio-Eiern bereits anderweitig

erlaubt ist, kann eine vorherige Genehmigung der Kontrollbehörde oder der KontrollsteIle weder ersetzen noch

entbehrlich machen.

(bb) Eine ausdrückliche vorherige Genehmigung nach Nr. 3.3 durch die KontrollsteIle ist auch nicht darin zu sehen,

dass diese unter dem 23. Juli 2007 die geplante Vermarktung von Bio-Eiern aus den Ställen Ci und ES zertifiziert hat,

denn eine konkrete Aussage zu dieser Ausnahmeregelung enthält das Zertifikat gerade nicht. Die Zertifizierung kann

die Ausnahmegenehmigung auch nicht entbehrlich machen. Eine umfassende Legalísierungswirkung kann der

Zertifizierung nach Anhang III Nr. 3 der va (EWG) Nr. 2092/91 nämlich nicht dergestalt zukommen, dass es danach

auf die Erteilung von erforderlichen Ausnahmegenehmigungen nicht mehr ankäme. Rechtlich ergibt sich dies bereits

aus dem Umstand, dass teilweise - etwa in Bezug auf die Ausnahmeregelung des Teils B Nr. 3.7 des Anhangs I der

va (EWG) Nr. 2092/91 - schon aufgrund der europarechtlichen Vorgabe stets eine behördliche Entscheidung

erforderlich ist und diese ersichtlich nicht von einer nicht beliehenen KontrollsteIle erteilt werden kann. Konsequent

fortgedacht bedeutet dies, dass eine Zertifizierung auch bei sonstigen Ausnahmen, bei denen europarechtlich offen

ist, ob sie von der Kontrollbehörde oder der KontrollsteIle erteilt werden, fehlende Genehmigungen nicht ersetzen

kann. In tatsächlicher Hinsicht entspricht das Nebeneinander von Ausnahmegenehmigungen und Zertifizierung

offenbar auch dem Verfahren der KontrollsteIlen. Dies zeigt sich im vorliegenden Fall bereits dadurch, dass die

KontrollsteIle zahlreiche Ausnahmegenehmigungen ausdrüc;klich erteilt hat und diese nichtetwa in der

Zertifizierungsentscheidung "aufgegangen" sind. Vor diesem Hintergrund greift die Kernargumentation des

Antragstellers nicht durch, dass bereits aufgrund der erfolgten Zertifizierung ein Verstoß gegen die Regelungen über

die Herkunft der Tiere im Rahmen einer Umstellung nicht mehr angenommen werden könne.

dd) Im Übrigen wäre - ohne dass es darauf nach den vorstehenden Ausführungen noch entscheidungserheblich

ankäme - eine Ausnahme von der Grundregel über die ökologische Herkunft der Tiere auch nicht genehmigungsfähig

gewesen. Der Antragsgegner hat insoweit darauf abgestellt, dass bei einer von vornherein beabsichtigten Aufstallung

von Junghennen zur Erzeugung von Bio-Eiern schon keine "Tiererzeugungseinheit, die die Vorschriften dieser

Verordnung nicht erfüllt" vorgelegen hat und sie deshalb auch nicht in den Genuss einer Ausnahmeregelung zur

Tierherkunft im Rahmen einer Umstellung vom konventionellen auf den ökologischen Landbau kommen kann. Der

Senat teilt die Auffassung, dass Teil B Nr. 3.3 des Anhangs I der va (EWG) Nr. 2092/91 nur àuf eine bereits

bestehende konventionelle Tiererzeugungseinheit abstellt. Würde man dies anders sehen, würden damit ersichtlich

die Ausnahmeregelungen der Nrn. 3.4 bis 3.7 unterlaufen" werden können. Die weitestgehende Ausnahmemöglichkeit

im Hinblick auf das Alter der aufzustallenden konventionellen Junghennen enthält - wie dargelegt - die Nr. 3.7,
wonach eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, wenn Junghennen aus ökologischem Landbau nicht verfügbar sind,

die Hennen ein Höchstalter von 18 Wochen sowie auch im konventionellen Betrieb bestimmte ökologische

Aufzuchtbedingungen (Fütterung, Krankheitsvorsorge und -behandlung) eingehalten wurden. Es wäre widersinnig,

diese Ausnahmeregelung nur bei Zukäufen von bestehenden Öko-Betrieben als maßgeblichzu betrachten, im Falle

einer von vornherein beabsichtigten Erzeugung von Bio-Eiern in einem zukünftigen Legehennendurchgang durch

einen bisher konventionellen Betrieb für den dortigen Zukauf von Junghennen hingegen aber durch Anwendung der

Nr. 3.3 noch weitergehende Ausnahmen für möglich zu halten. Im Gegenteil erscheint es dem Senat äußerst fraglich,

ob für die Anwendung der Nr. 3.3 bei einer Umstellung in einem schon laufenden Legehennendurchgang, der nur

etwa ein Jahr dauert, in Anbetracht der Nr. 3.7 Oberhaupt noch ein maßgeblicher Anwendungsbereich verbleiben

kann. Vielmehr wäre es nach Auffassung des Senats konsequent, die materiellen Voraussetzungen der~

(weitgehenden) Ausnahme der Nr. 3.7 als abschließende Regelung zu der Frage zu betrachten, unter welchen

Voraussetzungen aus konventioneller Aufzucht stammende Legehennen in Öko-Hennen "verwandelt'l.werden

können. Dass während eines laufenden Legehennendurchgangs noch GrOnde bestehen können, die unter weniger

strengen materiellen Voraussetzungen eine solche "Verwandlung" im RahrTI,~n einer Umstellung nötig und möglich
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erscheinen lassen, vermag der Senat gegenwärtig nicht zu erkennen. Seit Geltung der Voraussetzungen der

gegenwärtigen Fassung der Ausnahmeregelung nach Nr. 3.7 seit Anfang 2006 haben sich die Produktionsbetriebe

auf diese Vorschrift einstellen können; die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung noch laufenden

Legehennendurchgänge sind schon seit längerer Zeit abgeschlossen. Es können nach Einschätzung des Senats für

darüber hinausgehende Ausnahmen im Rahmen einer Umstellung nach Nr. 3.3 nur besondere umstellungsbedingte

Situationen unter strengen Voraussetzungen in Betracht kommen. Eine Ausnahme bei zum Zeitpunkt der Aufstallung
bereits geplanter Erzeugung von Bio-Eiern scheidet aber aus.

b) Auf die von den Beteiligten im Rahmen des verwaltungsg'erichtlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens

weiterhin diskutierten Probleme (etwa "gefühlte 3000er-Ställe", Umfang der Einzäunung der Auslaufflächen) kommt

es vor diesem Hintergrund nicht an. Bereits die ohne vorherige Ausnahmegenehmigung erfolgte Aufstallung von

konventionellen Junghennen zur Erzeugung vonBlo-Eíern stellt einen Verstoß mit Langzeitwirkung im Sinne der

Sanktionsvorschriften nach Art 9 Abs. 9 und Art. 10 Abs. 3 va (EWG) Nr. 2092/91 dar, da dieser Verstoß im

laufenden Lege~ennendurchgang durch Zeitablauf oder anderweitige Maßnahmen nicht mehr heilbar ist.

e) Selbst wenn man neben der mithin gegebenen offensichtlichen Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsakts

über das formelle Begründungserfordernis des § 80 Abs. 3 VwGO hinausgehend auch in materieller Hinsicht das

"Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts für notwendig.

halten würde, käme unter diesem Blickwinkel eine Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage des

.Antragstellers gegen den Bescheid des Antragsgegners vom" 9. April 2008 nicht in Betracht. Der Senat ist der

~Auffassung, dass aus den vom Antragsgegner aufgeführten Gründen eine bis zum Abschluss des Verfahrens in der

Hauptsache und damit bis zur Ausstallung der Legehennen fortdauernde Vermarktung der vom Antragsteller in den

jstäüen C1 und ES produzierten Eier als Bio-Eier nicht hingenommen werden kann. Ein weiteres Zuwarten hätte für die

'Zukunft zur Folge, dass ohne tatsächliche Korrekturmöglichkeit weiterhin bis zur Erledigung des Verfahrens durch die

bevorstehende Ausstallung Verbraucher für höhere Preise vermeintliche Bio-Eier erwerben würden. DerAntragsteller

kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, dass der Annahme eines besonderen öffentlichen Interesses an der

sofortigen Vollziehung und damit der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO der

Umstand entgegen stehe, dass der Antragsgegner bereits am 20. Juli 2007 von der beabsichtigtenAufstallung

konventioneller Legehennen zur Produktion von Bio-Eiern Kenntnis halte und erst am 9. April 2008 die angegriffene

verfügung erlassen hat. Zwar ist es - wie auch das Verwaltungsgericht ausgeführt hat - unter bestimmten

Voraussetzungen denkbar, dass infolge einer längeren Untätigkeit der Behörde eine Anordnung der sofortigen

Vollziehung nicht mehr in rechtmäßiger Weise vorgenommen werden kann. Die Annahme einer solchen Situation

'scheidet jedoch trotz des Umstandes aus, dass der Antragsgegner als einheitlich zu betrachtende Behörde schon am

O. Juli 2007 von dem Vorhaben des Antragstellers Kenntnis halte, weil sich der Antragsteller nachAuffassung des

enats nicht darauf hat verlassen können, dass Maßnahmen gegen ihn nicht mehr ergriffen würderi. Vielmehr konnte

er Antragsteller kein diesbezügliches schutzwürdiges Vertrauen entwickeln, weil ihm als Inhaber mehrerer Großställe

ie grundsätzlichen Regelungen des Ökolandbaus auch in Bezug auf die Herkunft der Tiere und-die möglichen

usnahmen bekannt gewesen sein mussten. Zudem wurde bereits in den ersten Inspektionsbericht ausgeführt, dass

. e Ausnahmegenehmigung erforderlich sei. Dass weder die KontrollsteIle noch die Kontrollbehörde eine solche

estelIt haben, muss dem Antragsteller auch in Anbetracht der Zertifizierung bewusst gewesen sein. Letztlich

der Senat zu der Einschätzung, dass der Antragsteller in Anbetracht der nach der Bestellung von

onventionellen Junghennen sich ergebenden wirtschaftlichen Möglichkeiten im Ökobereich bewusst versucht hat, die

roduktion von Bio-Eiern im Legehennendurchgang der am 18, und 19. Juni aufgestallten konventionellen

unghennen unter Umgehung der in Fachkreisen sicherlich bekannten Grundregeln des ökologischen Landbaus,

öglich zu machen. Dass der Antragsgegner dieses Verhalten erst spät unterbunden hat, kann dem Antragsteller

nicht zum Vorteil gereichen, Vielmehr hat er bereits zu Unrecht über einen erheblichen Zeitraum von seinem
erhalten wirtschaftlich profitiert.
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,VERWALTUNGSGERICHT LÜNEBURG

Az.: e A 6/08

BESCHLUSS
In der Verwaltung:srechtssache

. Klägers,

p~z."Bev.~

'gegen

da.\! Land Niedél"Saohsen,
vertreten'durch das NleCfèrsächsischQ Lan¡;lesamt fÜf Verbraucherschuiz une!
Lebensmittelsicherhell, ' .
Am Alten Eisenwerk.2a, 21339 Lüneburg¡

,Beklagter,

Streitgegenstand; Lebensmíttelrecht

. hat das Ve~altungsgerjcht L.aneburg " 6. Kammer" am 18, M~rz 2008 durch den Be-
richterstattef beschlossen:

.Da~'Verfahren wird eîngestelft:

nie K1ágerin tr~gt die Kosten des Verfahrens.

-2-



-2-

Gründe

Nachdem die Beteiligten den R~htsstreit 'in der Hauptsache übereinstimmend ror erledigt

erklärt "haben, Ist neben der bloß deklaratorisohen Einstellung noch Ober die Koste"n cee
Verfahrens gen~¡\jß"s 161 A~!!. 2 VwGO unter 8erOcksichtigung des bilS~rigen Sach· ur.1d
Streitstandes na~h bjll~em Erml!!¡;¡¡¡en zu entscheiden.

Rier entspricht es der BIfIIQkert, die Kosten des Verfahrens dar Klägerin 'aur.:uerlegen, da

Ihre Klåge vorau;ssichtlich keinen Enolg gehabt hatte. Die Verfog~ñg des"Bfi!kl~9ten vorn

4. Dezember 2007 In"der Änderunc¡sfassung vom 22. Januar 2008 ließ Reøhtsfehler" nicht

"eri<ennen. Die K¡~gerin hatte dem Beklagten bis zum Erlass der VertOgung vom 4. De-

zernber 2007 kèjne~el Unterlagen überreicht, dass dia von Ihr aus China" importierte Ware

(Sojibohnen) ordnungsgemäß LS.d. Verordnung" (EWŒ) Nr, 2092/91 uni:! Verordnung

(EG) Nr. 1788/:),.001 als "Erzeugnisse aus ÖkOlogis~hem Llàndbau' elngefülírt und véJzolit

worden 'war. NÇ¡ohVortrag der Klägerin hatte die von ihr"eingeschaltéta Speditionsfirma

" Firma b Cons. b~" der von dieser beauftragte Zolldeklarant es versäumt, die

Wåre bsl I::infuhr"und Verzólfung entsprechend den geftenden'VorSchrfflen als .Bio-Ware"

kenm:eichlien zu (f\$sen. Dem~ntsprechend hat der Beklagte der KI~gerin zu R~cht unt~r-
. sagt, dass diestil, wie von íhr beÍlbsichtigt, die Ware und dsraus stammende Erzeugnisse,
als soS •• Bio-Ware" vermarktet.

Der Beklagte war auch /licht verpflichtet, der KJè@arin oachtrêglich Iilntspn.::chende Kon-

. trol/beschelnigungen au~ustalfen. Die Klilgerln hatte den Beklagten mit Schreiben vom
22. und 27. November 2007 ~m" eine ;,Heilung der fehlenden Z:oll-Einfuhrstempel" gebe-

ten, dass dieser entsprechende Kontro(~b\!jscheinígungen ausstellt. Elne solche nachträg-

nçhe überprúfung der Ware und Sichfvermerkserteílung wilre vom dem 8eklagten auch

"durchg~fQhrt wcrcen. Der Seklagte hat in dies$m Zusammenhang aber zu Reçlit auf die

Einbeltung der geftanden "EG.Verorç!r;ungen hingewle!el"(, wonach eine nachtragliche
Einfuh~ontro"e mit" Siohtverrner/œerteilung grundsätzlich voraussetZt, dass die Ware

"noch orfglnalverpaci<t nebs! entsprechenden Frachtpapieren I/Orgezeigt werden kann.
'DelfiS der lç!entlUitsnaohwels, es h.<in~ele"sich um Erzeugnisse aus ökologischem Land-

,bau, bei Fehlern in "der ZQllabfertigung auch auf andere Weiße unci $elb"st noch .nach Ver-

arbeitung der Ware geführt" werden k¡¡mn, etwa durch VOrläge eide$$tattlicherV~rS!ohe-
, ~ . -

runljlen oder anhand biologischer/chemischer Analysen unter Verwendung der Rüèkstell-

muster, Ist cien EG-verordnungen nicht zu entnillhmen. Dagegen ~pricnt auch, dass es in

-3-
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der' HE1nC!des Importeurs liegt, nach ~infl,(hr der Ware die ~ollunterlagen unverzoglieh auf
Richtigkeit zu ObsrprOfen, um bei etwaiglm M<'íngeln ggf. ein E¡ntladen und Weiterverarbeí-
ten der Ware iLl stoppen, C!ilmit di¡;!SS noch naahtrêgl!ch durch das entsprechende Lan-
Qesamt als .Öko-Ware" zel\ifiziett werden kann. .

. .
Der Ktéigerin kann Îm Rahmerl.der KO$tenentscheldung auch nicht mit ërfols.e¡nwencl~nr

'der Beklagte habé mit seiner Verf(1gung vom 22. Janual'2008 nachträglich den InhE/1tvon
sieben Contaioorn aus $~i~l3r Unter.sagungsverfOgung vom 4. Dez~mber 2007 ~erau!lge-
nommen und sie damit teilweise klaglos gesteJlt. Denn dies fallt in den Verantwortungsbe-
'relch der Klägerin. Sie hat erst im Klagevertahren dem Beklagten \!\leltere Un1erlagen in'
OrIgInal aberre/eht, die es diesem errnögliéhten anzuerkennen, dass diese Ware als Er-

. zeugnis aus ö.kologisr:h~m Landbau ~rdnüngBgemäß in de;' zollrechtlich freien Verkehr
oberführt ~rden·jst. Diese Unterlagen Mtt~ die K1~gerin dem Beklagten sonen vor Erlass

der Verf09uns vom 4. De.zemb~r 2007 mit der Bitte um Prüfung zur Verfügung stellen
können.

'Soweit e@den Inhart der abrigen Container bzw, die daraus her.gestellten ~rodukte betrifft,

fällt·das erledí~nde En;¡fgnls, die· V$michtung der Ware und der daraus hersester~en
Produkte im Übrigen ebenfalls In den Verahtwortungsbereich der Klilgsrin, so CiMs es. .
auoM aus: diesem Grund der BîUigkeit entspricht, tier Klägerfn die geSql11ten Verfahrens-
kosten aufzuerle¡;¡en.

Dleser8.eschluss ist gemäß § 158 Abs. 2 WlGO unantechtb~r.

H. Ludolfs
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LANDGERICHT HAMBURG

Urteil

Geschäfts.Nr; 406 o 94/08
(Sitte bei allell Schre.'ben angebEn!)

verkündet am: 5.9.2008

Im Namen äH Volkes

In dem Rechtsstreit

Kläger:
Prozessbevollmächtigter. Rechtsanwalt

Ncbenintervcníentcn;
Prozessbevollmâchtigter: Rechtsanwalt

gegen

Beklagte:
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt

Nebenintervenienten:
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt

erkennt das Landgericht Hamburg, Kammer 6 für Handelssachen,
auf die mündliche Verhandlung vom 22.8.2008 durch

I
,I

1. den vorsí1zenden Richter am Landgericht
2. den Handelsrichter
3. den Handelsrichter

als Vorsitzenden

rurRecht:



-
2

fOr Recht:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwi-

derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, er-

satzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu

6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für Tabakerzeugnis-

se mit dem Begriff .Biotabak" wie aus der Anlage zu diesem Urteil ersich-

tlich zu werben. '"

II. Die Beklagte wird ferner verurteilt, an den Kläger 200,00 € (in Worten: zwei-

hundert Euro) zu zahlen.

III. Die Beklagte hat die Kosten des·Rechtsstreits zu tragen.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung des Klägers in Höhe von 28.000,00 €

vorläufig vollstreckbar.

und beschließt

Der StreitWert wird auf 25.000,00 € festgesetzt

Tatbestand:

Der Kläger ist der <leer>.

Die Beklagte befasst sich mit dem Vertrieb von Tabakerzeugnissen und warb für Zi-

garetten in der aus Anlage K3 ersichtlichen und hier streitgegenständlichen Art und

Weise mit dem Begriff "Biotabak".

Hierauf wurde der Kläger mit dem aus Anlage K7 ersichtlichen Schreiben aufmerk-

sam gemacht und nimmt die Beklagte nach erfolgloser Abmahnung mit dervorlie-

genden Klage auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch.

Der Kläger ist der Auffassung, die Werbung verstoße gegen §22' Abs. 2des,yorläufi-

gen Tabakgesetzes, weil durch sie der Eindruck erwecktwerde, dass der,'9,enu~ der

beworbenen Tabakerzeugnisse gesundheitlich unbedenklich oder jedenfalls'gesund-
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heitlich unbedenklicher als der herkömmlicher Zigaretten sei. Außerdem deute die

Angabe .Blotabak" darauf hin, dass die Tabakerzeugnisse natürlich oder naturrein

seien.

Der Kläger beantragt wie erkannt.

Die Beklagte beantragt KlagablNeisung.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Auch in der Sache sei die Klage aus

den in der Klagbeantwortung genannten Gründen unbegründet. Insbesondere unter-

liege der Verbraucher aufgrund der streitgegénständlichen Werbung keiner Irrefüh-

rung. Der aufmerksame und durchschnittlich informierte Verbraucher setze den Be-

griff "Bio" auch nicht mit "natürlich" oder "naturrein" gleich.

Zur Ergänzung des Vorbringens der Parteien wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen

verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begrondet. Der Kläger kann Unterlassung und Ersatz von

Abmahnkosten in geltend gemachter Höhe verlangen. Die Aktivlegitimation des Klä-

gers steht zu Recht zwischen den Parteien nicht im streit. Entgegen der Auffassung

der Beklagten verstößt die streitgegenständliche Werbung gegen § 22 Abs. 2 Nr. 2

des vorläufigen Tabakgesetzes und ist damit wettbewerbswidrig im Sinne. der §§ 3,

4 Nr. 11 UWG. Nach §22 Abs. 2 Nr. 2 des vorläufigen Tabakgesetzes ist es verbo-

ten, im Verkehr mit Tabakerzeugnissen oder in der Werbung für Tabakerzeugnisse

Bezeichnungen oder sonstige Angaben zu verwenden, die darauf hindeuten, dass

die Tabakerzeugnisse natürlich oder naturrein seien. Der Begriff "Bio" deutet im Zu-

sammenhang mit für den menschlichen Genuss bestimmten ProdUkte!1 caraur hin,

dass es sich um natürliche Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe hartdelt. Dem

durchschnittlich informierten und situationsadäquat aufmerksamen Verbraucher ist:

der Begriff "Bio" insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln geläÙfig.Efv.er-

steht ihn im Zusammenhang mit für den menschlichen Verzehr oder Genuss be-
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stimmten Produkten dabei durchweg dahin, dass sich die solchermaßen bezeichne-

ten Produkte von anderen Erzeugnissen dadurch unterscheiden, dass sie zum Woh-

le der Umwelt und des Verbrauchers u.a. nur aus natürlichen Inhalts- bzw. Zusatz-

stoffen bestehen. Der durchschnittlich informierte Verbraucher mag dabei auch noch

wissen, dass es insoweit rechtliche Rahmenbedingungen insbesondere des Europa-

rechtes gibt. Deren genauer Inhalt und Reichweite sind ihm jedoch durchweg nicht

bekannt. Das Verkehrsverständnis der Verbraucher ist daher mit dem Inhalt dieser

rechtlichen Regelungen nicht deckungsgleich. Soweit diese Normen die Verwendung

von Begriffen wie "Bio" regeln, wird dabei die gesetzeskonforme Verwendung dieser

Begriffe unter dem Gesichtspunkt der Einheit der Rechtsordnung regelmäßig auch

nicht als Wettbewerbsverstoß oder als Verstoß gegen anderweitige Rechtsvorschrif-

ten gewertetwerden können. Dies betrifft den vorliegenden Sachverhaltjedoch nicht

Denn, wie sich zwischen den Parteien zu Recht nicht im streit befindet, existieren

keine Vorschriften, die die Verwendung des Begriffes "Bio" für Zigaretten unter be-

stimmten Voraussetzungen zulassen.

Auch aus anderen Gründen ist keine einschränkende Auslegung des § 22 Abs. 2

Nr. 2 des vorläufigen Tabakgesetzes geboten. Zwar kann es in Einzelfällen durchaus

als sachgerecht erscheinen, Ausnahmen von dem gesetzlichen Verbot zuzulassen,

wenn es um Intormañonen geht, deren Verbreitung im Interesse des Verbrauchers

liegt. Die Zulassung derartiger Ausnahmen hat der Gesetzgeber in §22 Abs. 2

Satz 2 des vorläufigen Tabakgesetzes jedoch der Regelung durch Rec[1tsverordnung

vorbehalten. Die Zulassung von Ausnahmen von dem gesetzlichen Verbot im Wege

der einschränkenden Auslegung des Ge;¡etzes kommt vor diesem Hintergrund nicht

in Betracht.

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche sind nicht verjährt Die Klägerin ist

auf den in Rede stehenden Sachverhalt unwiderlegt erst mit dem aus Anlage K7 er-

sichtlichen Schreiben vom 7.1.2008 aufmerksam geworden, so dass die vorliegende

Klage vor Ablaut der Verjährungsfrist erhoben wurde. Entgegen der Auffassung der

Beklagten kann dem Kläger die Kenntnis des Beschwerdeführers In dieser Sache,

des Bezirksamtes <leer>, <leer>, nichtentsprechend § 166 BGB"zugerechnetwer-

den. (Abgesehen davon bleibt auch insoweit unklar, ob die streitgegenstänè:Jli.che~

Werbematerialien am 24.10.2007 von Wissensvertretern dieser Behörde autgèfun-

~;.'
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den wurden oder etwa von dritten Personen, die diese dem Bezirksamt erst zu einem

späteren Zeitpunkt unter Mitteilung des Auffindedatums abermittelt haben.) Entspre-

chend § 166 BGB kommt eine Zurechnung von Kenntnissen, die dritte Personen er-

langt haben, nur dann in Betracht, wenn diese dritten Personen als Wissensvertreter

des Anspruchsinhabers anzusehen sind oder wenn der Anspruch im Interesse eines

Dritten und nach dessen Weisungen geltend gemacht wird. Letzteres ist in der

Rechtsprechung im Zusammenhang mitwettbewerbsre.chtlichen Ansprachen und

insbesondere der far ihre Verfolgung im Verfahren der einstweiligen Vertagung erfor-

derlichen Dringlichkeit gelegentlich dann angenommen worden, wenn klagebefugte

Verbände ersichtlich von einem bestimmten Gewerbetreibenden "vorgeschickt" wur-

den und wenn die in Rede stehende Rechtsverfolgung nur in dessen Interesse er-

folgte. So liegen die Dinge hier aber nicht. Der Kläger ist zwar durch die aus Anlage

K7 ersichtliche Beschwerde dazu veranlasst worden, den hier in Rede stehenden

Unterlassungsanspruch zu verfolgen. Es ist jedoch kein der Situation des § 166

Abs. 2 BGB vergleichbares Auftragsverhältnis zwischen dem Kläger und dem Be-

zirksamt dargelegt, kraft dessen der Kläger als Vertreter des Bezirksamtes den vor-

liegenden Rechtsstreit nach bestimmten Weisungen zu fahren hätte. Ebenso wenig

nimmt der Klägervorliegend allein Interessen des beschwerdefahrenden Bezirksam-

tes wahr. Der Kläger wird hier vielmehr zur Wahrung von Verbraucherinteressen tä-

tig.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 709 ZPO.

Dr. Kageimacher


